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Vorwort zur zweiten (Teil-) Auflage und Uberblick

Die nachfolgende Abhandlung legt gleichsam die Hiille ber das
luftige Dach der Idee der Zivilreligion und tragt den Untertitel
.,Ganzheitlicher Uberbau.

Insgesamt verlangt jede Religion und erst recht auch die westli-
che Zivilreligion des (Préaambel-) Humanismus nach einem
Weltbild und nach einem Menschenbild, das den Menschen in
dieser Welt verankert. Das westliche Weltbild liefern die Natur-
wissenschaften. Fir das Menschenbild soll nachfolgend ein gro-
bes Modell entwickelt werden, dessen Kern das ,,Humanum* bil-
det. Die beiden Hauptthesen lauten, auf jeweils ein Wort verdich-
tet: , Mittelwelt* und ,,Drei-Drittel-Mensch*.

Die Konzentration auf das Menschliche und das Weltliche ver-
langt zwar keine weitere Rickverankerung in einer der groRen
Religionen. Aber das aus einer Reihe von wissenschaftlichen
Standarterwédgungen zu entwickelnde postmoderne Modell ist
dennoch fiir einen solchen Riickbezug zu einer noch héheren und
religiésen Ebene offen.

Den ,,Grundlagen® der Idee der Zivilreligion war schon die erste
Schrift dieser kleinen Schriftenreihe gewidmet. Das geistig-
sittliche Erbe, das die Praambel der Europaischen Grundrechte-
charta anspricht, war vor allem im Hinblick auf die Seelenlehre
und die Menschenwirde zu beleuchten sowie beztglich des Cre-
dos von Freiheit, Gleichheit und Solidaritat aufzugreifen. In die
Grundlagen war auch ein ,,.Drei- Welten Modell*“ mit einzubezie-
hen und mit ihm auch schon naturwissenschaftliche Erkenntnisse
einzubinden.

Die zweite Schrift beschiftigte sich mit den ,,Grundelementen®
der Zivilreligion. Versohnung, Strafe und Gerechtigkeit lauten
deren Hauptthemen. Dabei dient die Vermittlungsidee der Ver-
sohnung als roter und humaner Faden, und der verwandte Ge-
danke der Mitte wird auch diese Schrift mitbestimmen.
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Den Grundelementen folgt der ,,Uberbau* nach, der nunmehr in
zwei Stufen getrennt werden musste und konnte, und zwar in den
,normativen Uberbau* und den vorliegenden ,,ganzheitlichen
Uberbau®. Die Vorauflage hatte die beiden Schriften zum Uber-
bau der Idee der Zivilreligion noch in einer Untersuchung zu-
sammenfassen konnen. Aber dessen beide grofRRen Teile haben
nunmehr ein derartiges Gewicht und eine derartige Eigenstandig-
keit erhalten, dass eine Aufteilung angezeigt war.

Dem alten Methodendualismus von Sollen und Sein, von Subjekt
und Objekt, von Geist und Koérper etc. ist auf diese Weise eben-
falls Rechnung getragen, auch wenn und weil diese beiden Wel-
ten in der dritten oder eben auch der Mittel-Welt des ,.kulturellen
Pragmatismus des Humanen“ zusammengefasst werden sollen.

Inhaltlich ist dafiir zundchst und vor allem die ,,Gegenwelt zum
idealen Humanismus®, das Faktum der Gewalt zu deuten (1.
Teilbuch: ,, Anthropologie — Gewalt, Nutzen und Scheinaltruis-
mus “).

Insofern handelt bewegt sich die Schrift zunéchst auf der Ebene
des ,.Rechts-Naturalismus®. Be1 ndherem Hinsehen hat sie ver-
mutlich einen ,,Unrechts-Naturalismus* zu Gegenstand. Themen
sind die Gewalt, der Nutzen und die Entmenschlichung. Philoso-
phisch gewendet und dialektisch gelesen handelt es sich dabei
um Negationen, und zwar der Freiheit, der Werten an sich und
der Mitmenschlichkeit als dem Kern der Humanitat.

Zudem ist die ,,dunkle* Seite des Menschseins zu betrachten. (2.
Teilbuch: Psychobiologie des Menschen- Heiligung und Dehu-
manisierung, Tabu und Neutralisierung). Das Wort dunkel um-
reil3t dabei dreierlei, bindr und gegen die Vernunft gesetzt, meint
es das Unverninftige. Dialogisch gewendet, bezeichnet es das
,,BOse*“. Empirisch und wertneutral steht es fiir das ,,Unbewuss-
te®.

Die Ethik und das Recht, also die geronnene Normenwelt der
westlichen Demokratien und deren moralischer Kern, bilden das
Hellfeld. Aber sie sind nur mit ihrer Verneinung sinnvoll, und
auch nur dialektisch zu denken.
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Die (normative) Idee der Menschenrechte wendet sich in diesem
Sinne gegen die (empirische) ,,Grundfahigkeit des Menschen zur
Dehumanisierung von Menschen®. Die Eigenschaft, sich fiir oder
auch gegen das Gute oder das Recht entscheiden zu kénnen, ge-
hort untrennbar zur ldee der Willensfreiheit des Menschen. Als
Modell fir die inhumane Seite des Menschen, sich gottdhnlich
zum Herrn Uber das Leben anderer Menschen aufwerfen zu kon-
nen, steht zum einen seit jeher die F&higkeit des Menschen zur
grausamen Kriegsfuhrung. Fir die Friedenszeiten ist zudem auf
das Strafrecht zu verweisen, das die ganz bestimmten ,,Erwartun-
gen“ seiner Gesetzgeber in Tatbestdnde fasst. Insofern handelt es
sich eben um das Bose als Spiegelbild des Guten. Diese normati-
ve Gegenwelt ist im Wesentlichen bekannt, und sie ist rechtlich
ausfuhrlich kodifiziert.

Daneben aber gilt es eben das ,,Unbewusste* zu erkennen und zu
bedenken. Insofern ist auf die erschitternden Ergebnisse der so-
zialpsychologischen Experimente von Milgram und Zimbardo zu
verweisen. Einfache Biirger vermdgen sich offenbar mehrheitlich
aus dem Stand den Leitideen und Befehlen der ,,guten Hirten* zu
unterwerfen und danach alsbald andere Menschen zu foltern und
zu toten. Mit dieser Art Dunkelfeld gilt es, soweit denn Uber-
haupt moglich ist, ,,bewusst umzugehen. Denn zu seinen Eigen-
heiten scheint es zu gehoren, sich, etwa mit den ,,Neutralisations-
techniken®, dem Bewusstsein wieder zu entziehen.

Dabei, so scheint es, gehorchen wir ebenfalls blind auch dem
,,auten®, wie im sdkularen Westen etwa den Hochstideen, wie
der Vernunft oder auf der politischen Ebene der Demokratie und
dem Recht. Gerade auch den entsprechenden Elementen, die das
Recht betreffen, der Idee des ,,Rule of Law* und ithren hochsten
richterlichen Hirten, unterwerfen wir uns Ublicherweise gehor-
sam-blind, und zwar vermutlich strukturell ebenso wie die religi-
0sen Glaubigen ihrem Bekenntnis und ihren priesterlichen Hir-
ten.

Im Rahmen der Rechtspflege sorgen wir uns insofern etwa um
die ,,Erhaltung der Rechtstreue der Allgemeinheit®. Wir pflegen
also eine Art von Rechtsfrommigkeit. Das mag im Ergebnis und
im Sinne einer Art von Schwarmintelligenz sogar sachgerecht
sein. Aber dem Nutzen von blindem ,,Vertrauen* stehen bekannt-
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lich auch die Gefahren des Missbrauchs gegenuber. Aufklarung
uber diesen Gehorsam liefert dabei der Blick in die Psychologie.
Aber Antworten auf die Frage nach dem ,,verniinftigen* Umgang
mit den empirischen Erkenntnissen Uber die Psyche des Men-
schen haben die Geisteswissenschaften im weiten Sinne anzubie-
ten, also einschliellich der Sozial- und der Rechtswissenschaften.

Auf diese alte Dialektik von humaner und inhumaner Seite ant-
wortet das synthetische Modell der ,,Mittelwelt“ (3. Teilbuch:
,, Humanum- als Mittelwelt und als ganzheitliches Metasystem®).

Die formalen Gedanken der Vermittlung und der Mitte bilden
den Kern diese Uberlegungen.

Aus dem Bereich der Ethik ist dazu vor allem die ausgleichende
Gerechtigkeit einzubringen. Aus der Sicht der Theologie ist der
Ansatz der Versohnung weiterzuverfolgen. Aus der Perspektive
der politischen Soziologie bietet es sich an, das Denkmodell der
interaktiven Systemtheorie zu verwenden. Aus der Sicht der
westlichen Demokratie verlangt dieser Ansatz vor allem eine
vernunftige und offene Abwégung, die die dann zu treffenden
Entscheidungen zu rechtfertigen vermag. Diese stellen als Urtei-
le, Befehle und deren Vollzug die eigentlichen Gewaltakte dar.
Sie sind in erheblichem Male von verschleierten Emotionen ge-
steuert. Die republikanische Seite der Idee der Mittelwelt stammt
von Aristoteles. Philosophisch und etwa mit Kant gesprochen,
handelt es sich um eine Art des von ihm (noch) ablehnten Syn-
Kretismus.

Nach allem ist der idealistische Humanismus also durch die Er-
kenntnisse der sozialrealen Anthropologie zu erganzen. Das ein-
fache Grundmodell lautet, dass der zivile Mensch in einer irdi-
schen ,,Mittelwelt” lebt und vor allem, dass er sich auch seiner
starken psycho-genetischen Neigungen zu einem blinden Kollek-
tivismus alltaglich bewusst bleiben muss.

Ein mitlaufender ,,Besonderer Teil* greift zudem einige Men-
schenbilder auf und ordnet sie jeweils den drei Teilblchern zu.
Betrachtet werden zundchst das Menschenbild des homo
oeconomicus und dasjenige des homo sociologicus. Herauszuar-
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beiten sind dann das Modell eines Milgram-Menschen und die
sozial-biologische Deutung des ,,Menschen als Kind-Eltern-
Geschwister-Wesen“. Am Ende steht das einfache Modell eines
Drei-Drittel-Menschen.

Diese zumeist nicht ganz unbekannten Menschenmodelle sind
gelegentlich und dann beispielhaft mit alternativen Konzepten
zur herkdbmmlichen ethischen Schuldstrafe zu verbinden. Denn
vor allem das traditionsreiche Strafrecht sieht und beschreibt, je-
denfalls fir die Friedenszeiten, die beiden Seiten des menschli-
chen Seins, die ,,zivile* und die ,barbarische. Das Strafrecht
schléagt zugleich die Briicke und sucht den Ausgleich zwischen
der ,,unzivilisierten wilden Gewalt* des Téaters und derjenigen
Hheiligen Gegengewalt™, die die demokratische Zivilgesellschaft
nach ihren Rechts-Riten (bt. Beide Arten der Gewalt, die unrech-
te und die rechtmaRige bedingen einander insoweit und stehen in
Wechselwirkung miteinander.

Am Ende wird versucht, einen etwas herausragenden Schluss-
stein zu setzen. So sind bekannte ethische Imperative in ,,demo-
kratische Imperative* umzumiinzen. Mit ihnen sind dann die Ge-
bote einer westlichen — semireligiésen — Zivil-Ethik zu verdeutli-
chen.

Zu danken habe ich vor allem Frau Dipl.-Jur. Diana Champarova
— und zugleich dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien
Universitat, der dankenswerter Weise den Vertrag von Frau
Champarova fur diese Aufgabe der Sache nach noch einmal ver-
langert hat. Frau Champarova hat nicht nur den Fullnotenapparat
betreut, sie hat auch geduldig das Layout diese e-Buchs jedem
neuen Nachtrag angepasst.

Frau Ass. iur. Susanne Dembour hat zudem in dankenswerter
Weise das muhevolle Lektorat der Endfassung tibernommen.

Axel Montenbruck, Berlin Marz 2012 und Juni 2013
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1. Teilbuch

Anthropologie — Gewalt, Nutzen und Scheinaltruis-
mus

1. Kapitel
Gewalt und Nutzen

I. Vorverstandnis: Naturalismus, das Bose-Sein und die Kul-
turidee

1. Zu beginnen ist mit einer Art von ,Rechts- und Kultur-
Naturalismus®, der um den rechtspolitischen Begriff der Gewalt
kreisen und spéater auch den utilitaristischen Gedanken des Nut-
zens aufgreifen wird.

Aber schon bei dem Wort vom Naturalismus ist kurz inne zu hal-
ten. Denn in der deutschen Philosophie, soweit sie jedenfalls von
Kant mit geprégt ist, wird das Wort Naturalismus vielfach abfal-
lig verwendet!, wihrend die pragmatischere Rechtsphilosophie
diesem Denken einen eigenen Platz einraumt.”

Die heutige postmoderne geisteswissenschaftliche Anthropologie
beugt sich aber ohnehin und von Hause aus dem Gebot, neben
dem Sollen auch das Sein zu betrachten. Der Naturalismus lasst
sich nicht mehr in gleicher Weise wie noch von Kant zugunsten

. Vgl. zunéchst Kant, Religion, 1793, AA, 1ll, 22 (Zur Kritik am Syn-
kretismus).

2 Haferkamp, Neukantianismus, ARSP Beiheft 115 (2007), 105 ff.,
105 (,,negativ konnotiert). Zum (unvermeidlichen) Naturalismus im
Recht, siehe dagegen etwa: Hilgendorf, Naturalismus, 2003, 83 ff.,
100 (,,naturalistisches Empiriegebot). Ebenso im Sinne eines ,,rechts-
theoretischen Naturalismus, siehe: Seher, Normativitat, 2007, 66 ff.,
68. Das Recht verbindet ohnehin beides, Tatsachen und Wertungen,
siehe dazu auch Hilgendorf, Tatsachenfragen, 2004, 91 ff.
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eines reinen ldealismus beiseite schieben. Denn zumindest fir
den Korper des Menschen gelten die Gesetze der Biologie, der
Chemie und der Physik, die etwa Kant noch nicht kannte. Die
Ausarbeitung einer unabhangigen ldee der Vernunft steht fir
Kant zudem noch im Mittelpunkt. Ihr musste Kant erst einmal
ihren Freiraum verschaffen, auch wenn er selbst schon eine
Anthropologie entwickelt und auf die Natur des Menschen hin-
gewiesen hat.’

Das Wort Naturalismus tragt zwar offenbar auch immer noch,
und zu Recht, den Makel des grausamen ,,status naturalis in
sich, den es mit dem friedlichen ,,status civilis® zu tiberwinden
gilt. Aber ohne die Fahigkeit, zur Alternative des ,status
naturalis* zuriickzuspringen, wiirde der soziale Mensch dhnlich
wie in einem Ameisenstaat leben und weitgehend an genetische
Sozialprogramme der Selbstaufopferung einerseits und der Da-
seinsflirsorge andererseits gebunden sein. Menschenrechte
bréuchte er nicht, privates Unrecht gabe es nicht. Nicht zuletzt in
der Fahigkeit zur egoistischen Gewalt besteht die Wabhlfreiheit
des Menschen, als Einzelner, als Gruppe und als Gattung.

Schliel’lich war auch ohne die frihen Naturwissenschaften, ohne
Medizin, Astronomie und Mathematik, das Ich-Modell des Des-
cartes vom denkenden Menschen nicht wirklich nachvollziehbar.

3 Kant, Anfang, 1786, AA, VIII, 111 ("Der Instinct, diese Stimme
Gottes, der alle Thiere gehorchen, mufte den Neuling anfénglich al-
lein leiten....Allein die Vernunft fing bald an sich zu ein anderer Sinn
als der, woran der Instinct gebunden war,... seine Kenntnif3 der Nah-
rungsmittel Uber die Schranken des Instincts zu erweitern."). Kant,
Anthropologie, 1798, AA, V11, 324 f. schreibt immerhin auch in sei-
ner Anthropologie: ,, Der Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt,
in einer Gesellschaft mit Menschen zu sein, und in ihr sich durch
Kunst und Wissenschaft zu kultivieren, zu zivilisieren und zu morali-
sieren; wie grof3 auch sein tierischer Hang sein mag, sich den Anrei-
zen der Geméachlichkeit und des Wohllebens, die er Gliickseligkeit
nennt, passiv zu uberlassen, sondern vielmehr tatig, im Kampf mit
den Hindernissen, die ihm von der Rohigkeit seiner Natur anhangen,
Sich der Menschheit wiirdig zu machen . Die Natur bildet also im-
merhin einen Teil des Wesens des Menschen.
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Auch Aristoteles’ schon hat die Naturwissenschaften und die
Technik in die Idee der ,,Vernunft” mit einbezogen. Insofern ist
(weiterhin) ein ,,aristotelischer Weg zu wéhlen.

Eingebettet sind diese Erwagungen dabei und deshalb in einen
Drei-Welten-Ansatz, der in der Schrift zur ,,Grundlegung™ der
Idee der westlichen Zivilreligion n&her beschrieben ist und der
im Kern nur eine Variante des alten Dualismus von Sollen und
Sein darstellt, mit dem es aber im Alltag pragmatisch umzugehen
gilt.’ Der Schrift zum ,normativen Uberbau“ der Idee von der
Zivilreligion des Praambel-Humanismus® folgen nunmehr die
beiden né&chsten Sichtweisen auf die Idee der westlichen Zivilre-
ligion.

Der Naturalismus geht auf die Angebote der empirischen Wis-
senschaften ein. Themen der ,,Anthropologie* und der ,,Psycho-
biologie®, die jeweils iiber einen deterministischen Hintergrund
verfligen, stehen somit im Mittelpunkt der ersten beiden Teilbi-
cher. Auch flieRen Erwégungen aus dem Bereich der allgemeinen
,,Soziologie™ mit ein, die weitgehend wertfrei und mit funktiona-
listischen Erwagungen arbeiten.

Danach folgt das dritte Teilbuch, das dem Versuch einer pragma-
tischen Synthese gewidmet ist. Sie ist darauf ausgerichtet, das
,Humanum als Mittelwelt“ zu deuten, die das Sollen und das
Sein, Idee und Natur im Alltag zu vereinen hat und zugleich ,,als
ganzheitliches Metasystem* gemeint ist.

2. Die nachfolgenden Schlaglichter auf das ,,Bose-Sein des Men-
schen gegeniiber dem Menschen® sollen helfen, den weiten

4 Avristoteles, De anima (Hamlyn), 1968, 1138 b, 20 ff., 1139 b, 15 —
17. Zur neo-aristotelischen Begriindung des Sozialstaates Uber das
»gute Leben®, siche: Nussbaum, Sozialdemokratismus, 1999, 24 ff.
(gesund, mit anderen und mit der Natur ,,sein eigenes Leben zu le-
ben®); dazu auch: Sturma, Universalismus, 2000, 257 ff.; ausfihrli-
cher: Heinig, Normativitét, 2007, 138 ff.

Montenbruck, Praambel-Humanismus, Zivilreligion 1, 2013, 143 ff
(,,Drei-Welten..).

Montenbruck, Weltliche Zivilreligion, Zivilreligion 111, 2013
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Rahmen des Untersuchungsgegenstandes ein wenig auszuleuch-
ten und einzugrenzen.

Hauptthemen des Rechts- und Kulturnaturalismus sind die Ge-
walt, der Nutzen und die Entmenschlichung.

Aus philosophisch gewendet und dialektisch gelesen handelt es
sich dabei um Negationen, und zwar um der Verleugnung der
,JFreiheit”, der ,,Werte* an sich und der ,,Mitmenschlichkeit* als
dem Kern der Humanitat.

Moralisch gelesen handelt es sich um das ,,Bése-Sein®. Mit dem
Worten von Kant steckt stets auch die gelegentliche Mdglichkeit
zum bosen Handeln im Menschen. So schreibt Kant:

,Der Satz: der Mensch ist bose, kann [...] nichts anders sagen
wollen als: er ist sich des moralischen Gesetzes bewuf3t und hat
doch die (gelegenheitliche) Abweichung von demselben in seine
Maxime aufgenommen.*’

Ohne das bose ist das gute Verhalten offenbar nicht zu beschrei-
ben. Es ist in Anlehnung an Kant die Abweichung vom Morali-
schen, also die Unmoral.

Allgemeiner gefasst stecken dahinter die moderne Subjekt-
Objekt-Spaltung und in ihrer Folge die Mdglichkeit zur (blof3en)
Verobjektivierung des Menschen, die man auch, wie zu zeigen
sein wird, als dessen Neutralisierung bezeichnen kann. Dabei ist
mit Kant das unmoralische Verhalten bose. Aber es wird nicht
der bose handelnde Mensch, also eine Person, als ,teuflisch® eti-
kettiert. Das Bose als solches ist nur eine abstrakten Idee. Das
Bdse wird also nicht zu einer Art bermenschlichem Subjekt er-
hoben, das den Menschen zu dominieren vermag. Das Bose wird
deshalb, jedenfalls im zivil-weltlichen Kontext, auch nicht als
gottlicher Widerpart und etwa als Wesen des Teufels begriffen.
Ebenso wird es nicht als willkurlich-tyrannischer Dd&mon ver-
standen, den es zu beséanftigen oder auszuspielen gilt, der aber

! Kant, Religion, 1793, AA, 1II, 32.
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dennoch eine Art von tbermenschliches Subjekt darstellt und
einer Welt der Geister zugehort.

Nach diesem religiosen Ansatz gibe es immerhin noch die ,,Sub-
jektivitdt des Bosen* als der ,,Geist”, der stets verneint. Die mo-
derne Subjekt-Objekt-Spaltung erlaubt noch einen harten Schritt
dartiber hinaus zu gehen. Dem Bdsen wird sein Geist, also die
Subjektqualitdt Uberhaupt abgesprochen. Aus der Ent-
Geistlichung des BOsen, das noch animistische Elemente enthalt,
folgt im Humanismus dann die analoge Gefahr fur die Subjekti-
vitat des Menschen als die (totale) gefuhllose und moralfreie
»Versachlichung® des Menschen durch den Menschen.

Die empirisch-kausalen und zugleich durchweg deterministisch
ausgerichteten Wissenschaften von der Natur stehen deshalb aus
der Sicht der Ethik vor allem fiir das ,,Amoralische®, und fiir das
,entgeistigte Bose-Sein®. Die totale Reduktion auf das bloBe
,,Sein“, so soll im Wort vom Bodse-Sein mitschwingen, kenn-
zeichnet das bose Verhalten.

Vereinfacht darf der Menschen weder (allein) als Tier, noch gar
(bloR) als ein Sache behandelt, also als ein solcher korperlicher
Gegenstand  verstanden werden, an dem es Sklaven-
Eigentumsrechte gibt, die es dem Eigentlimer erlauben, nach Be-
lieben mit der Sache zu verfahren (vgl. § 903 des deutschen Bur-
gerlichen Gesetzbuches). Die Nummer oder der Gencode darf
nicht (vollstdndig) einen Namen ersetzen, der als Ausdruck der
Subjektivitat des Menschen zu verstehen ist.

Aber der soziale Realismus hat ohnehin mit beidem zu rechnen,
dem normkonformen guten Verhalten, als dem jedenfalls idealen
Regelverhalten, und dem bdsen Handeln, als dem zu kontrollie-
ren Ausnahmeverhalten. Dabei ist, wie in anderem Zusammen-
hang zu vertiefen sein wird, nicht einmal auszuschliel3en, dass
wir Menschen zum einen das Ausmal} des Bdsen verdrangen und
den ,,Schleier des Nichtwissens auch in dieser Hinsicht gern vor
unsere Augen ziehen® und zum anderen die groRen organisierten

8 Siehe den Titel der Untersuchung von Popitz, Heinrich, ,,Uber die

Praventivwirkung des Nichtwissens. Dunkelziffer, Norm und Strafe
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Grausamkeiten als einen besonderen ,,Kriegszustand* bezeichnen
und weitgehend auch aus dem Recht ausklammern.

Ferner bleibt die systemische Nachfrage im Raum, ob nicht auch
kriminelles ,,abweichendes Verhalten fir hGhere Systeme einen
existentiellen Vorteil bewirkt und sie gelegentlich tiberhaupt erst
begriindet. So beruht die Idee des Rechts auf der Existenz von
grobem Unrecht. Aus der Sicht der dialektischen Paarung von
Freiheit der Person und Solidaritat der Gruppen gilt, dass egoisti-
sche Freiheit und soziale Bindung beide auch etwa durch das
Recht harmonisiert werden missen. So nétigt erst die leidvolle
Erfahrung von schweren staatlich-systemischen Menschen-
rechtsverletzungen, die wir mit dem Wort von der Tyrannei zu-
sammenfassen konnen, die Auspragung von transnationalen
Menschenrechts- und nationalen Verfassungs- und Rechtssyste-
me. Selbst die Rechts- und Staatsphilosophie findet im Unrecht
ihren Ursprung.

Aus der Fernsicht der Evolutionsbiologie ist sogar zu Uberlegen,
ob nicht selbst elementare Normverletzungen wie der Bruder-
oder Vatermord in der Gruppe und der kriegerische Volkermord
an gesamten Nationen fir ein hoheres System, etwa die langsame
genetischen Entwicklung der Menschheit nicht nur eine der Exis-
tenzgrundklage bildet, sondern sogar auch etwas ,,Gutes* dar-
stellt. So haben die Seuchen, Hungersndte und Kriege im ausge-
henden Spéatmittelalter den Entwicklungssprung in die friihe
Neuzeit mit befordert und die gigantischen Umweltkatastrophen
der Vergangenheit im GroRen die Freirdume fur neue Arten ge-
schaffen.

3. Der Begriff der Kultur ist zudem von Bedeutung.

Er ist in der westlichen Welt vor allem durch das Recht mitbe-
stimmt, wie schon von Radbruch umgekehrt das Recht als Teil

(Popitz, Praventivwirkung, 1968). Zudem: Rawls, Justice, 2001, 97
(,,veil of ignorance®).
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der Kulturphilosophie begriffen hat’. Ansonsten ziemt es der
Rechtsphilosophie nicht, die Idee der ,,Kulturphilosophie® mit
eigener Autoritat auszudeuten. Aber es schadet auch wenig, da-
rauf zu verzichten, denn es gentigt zum einen fiir den Ansatz der
Zivilreligion, sich auf die Laiensicht des humanistischen Blrgers
und Demokraten und damit auf dessen sublimiertes Alltagsver-
stdndnis zu beschranken. Ohnehin zerfallt zum anderen, wie die
Rechtswissenschaft weil, jeder abstrakte Begriff in eine Vielzahl
von Facetten, sobald man die Lupe tber ihn halt.

Eine einfache Definition lautet, dass Kultur die ,,Gesamtheit der
Lebensbekundungen, der Leistungen und Werke eines Volkes
oder einer Gruppe von Volkern® sei, ... dessen Teilprodukte nur
menschliche Schopfungen® seien und ,,niemals von der Natur
hervorgebracht worden waren*.'°

Soweit also die westliche Philosophie sich mit dem alltaglichen
Leben beschaftigt und soweit einen Subjekts— und Freiheitsge-
danken setzt, der die (Selbst-) Schopfung durch den Menschen
zumindest als Folge beinhaltet, ist sie auf die Idee der Kultur im
hier gemeinten Sinne hin ausgerichtet.

Die Idee der ,,Kultur* beschreibt insofern weitgehend die dritte
Welt der Drei-Welten-Lehre. Sie verbindet damit die erste Welt
des normativen Subjekt-Humanismus und ihre Vernunftlehre mit
der zweiten Welt der Seinswissenschaften, die aus Sicht der idea-
listischen Philosophie eben Naturalismus heifst, zum (syntheti-
schen und tendenziell holistisch-kohé&renten) Pragmatismus.

Mit der Rechtsoziologin Baer lasst sich dabei der Begriff der
Kultur, jedenfalls aus dem Blickwinkel des lebendigen Rechts,
zundachst einmal in dreierlei Weise verstehen,

- als soziales Geflge: alltaglich, affirmativ, vergleichend*

’ Montenbruck, Weltliche Zivilreligion, Zivilreligion 111, 2013, 70 ( 2.
Kap. II: ,,Radbruch: Rechtsphilosophie als Kulturphilosophie, Ge-
rechtigkeit als Rechtsidee’

10 Philosophisches Woérterbuch, 2009,, Artikel ,,Kultur* (Hervorhebun-
gen nicht im Original).
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- als Form: Rituale, Zeichen, Technik, Text* und

- als Vorstellung: Bilderwelten®. *

Im ,,Alltdglichen* findet der zivile Ansatz des wissenschaftlichen
Pragmatismus seine Position und Bestatigung. Dessen Sichtweise
veredelt die der aulRerrechtlichen Sicht des Demokraten. Sie ent-
spricht seiner ,,Parallelwertung in der Laiensphire“. Das Alltag-
liche schafft Vertrauen und ,,festigt” die Rollen und iiber sie die
soziale Seite der lIdentitat der Beteiligten. Das Vergleichen er-
laubt die Abgrenzung und die Auspragung einer kollektiven
Identitat und die Assimilation, die auch die Idee der Toleranz be-
inhaltet.

Die ,,Rituale* zeigen sich vor allem in den Verfahrensrechten,
die auf Wiederholungen und Rollen angelegt sind, wie insbeson-
dere die Verhandlungen vor Gericht. Der ,, Text heiligt etwa die
Idee der Gesetzlichkeit des 6ffentlichen Rechts und sichert und
verselbstandigt den Inhalt eines Vertrages.

Die Bilderwelten des Rechts zeigen sich vor allem in den Men-
schenbildern oder in Modellen wie dem des Sozialvertrages.
Auch Leitfalle wie das Brett des Kaneades gehdren dazu, das nur
einen von zwei Ertrinkenden tragen kann und die Frage nach
Notrechten illustriert.

Auch ist dieser Deutung der Idee der Kultur einiges hinzuzufu-
gen.

So bezieht sich eine Kultur zwar auf Gemeinschaften (Gruppen,
Populationen), meint dort aber auch humane Kreativitat und In-
dividualitat von Binnenwelten. Im biologischen Vergleich steht
die Kultur fur die Besonderheit eines gesamten halbgeschlosse-
nen ,,Biotops* (Lebensraumes), das von verschiedenen Arten
(Spezien) besiedelt ist (Inseln, Seen, Moore, Walder etc.).

1 Baer, Rechtsoziologie, 2011, §3 J ( 69 ff).



21

Ferner gehoren die Begriffe Kultur, System, Ordnung und Ethik
eng zusammen.

Ordnung und Chaos bilden dabei die beiden idealistischen Pole.
Beide existieren in der Realitéat aber nicht. Sozialreal ist dagegen
das systemische Denken ausgerichtet; es ist bereits auf das reale,
aber dennoch funktionalistische oder kybernetische Leben ausge-
richtet. Dazu betrachtet es die vielen Haupt- und Subsysteme
gleichsam von auBBen. Der Aspekt der Kultur setzt dagegen eher
synthetisch oder auch holistisch an. Er betont das Konkrete und
die Buntheit, die Briiche und die Kreativitat noch starker.

Vereinfacht betrachtet die Kultur die Systeme von innen, und die
Paarung von Ordnung und Chaos steht fur die idealistische Be-
schreibung der dialektischen Ausgangslage.

Jede Ethik (Sozialmoral, Sittlichkeit etc.), also das gute Verhal-
ten, bedient sich aller drei Auspréagungen der Kultur, gebietet zu-
dem jedoch die Suche nach dem Guten oder nach guten Regeln
des Verhaltens wie der goldenen Regeln. Viele Religionen bieten
dazu die Idee des personalisierten Hochsten, des Gottes oder ge-
samter Gottergruppen.

Man kann aber auch auf den utilitaristisch ansetzen und auf Nut-
zen abstellen. Insofern stellt die Ethik dann eine der ,,Mensch-
heit* oder der jeweiligen ,,Lebensgemeinschaft dienende und
nitzliche Binnensicht dar, die um das fir sie nachteilige (abwei-
chenden) Verhalten weiB, es als bdse qualifiziert und mit dem
Bdsen mit sozialnitzlich umzugehen sucht. Das Gute ist dann
das Gemeinnitzliche, weshalb auch (fast) jeder Mensch (ber ei-
nen ,,common sense* verfligt.

Allerdings besteht ein weiteres wesentliches Element der westli-
chen Kultur darin, den Individualismus als Leitidee mit den Ideen
von Freiheit und Menschenwiirde zu verherrlichen. Damit wird
der vorrangig kollektivistische oder soziale Grundgedanke jeder
Kultur aufgebrochen, mit und trotz der Vielfalt auch dem Ge-
meinsamen zu dienen. Die Heiligung der ,,Binnenkultur® eines
jeden Menschen, seine Eigenverantwortung, seine hdchstperson-
liche Moral etc. stehen im Mittelpunkt und erst die Bindelung
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dieser hochstpersonlichen Binnenkulturen schafft, jedenfalls aus
demokratischer Sicht, den kulturellen Gruppengeist.

Die subjektiven Rechte der Einzelnen verdeutlichen dabei beides,
die ldee des Subjektes und deren rechtskulturelle VVerallgemeine-
rung. Aber zur ,,Binnenkultur* eines jeden Menschen gehdrt auch
die Frage, wie frei die einzelnen Menschen, und nicht nur oder
vorrangig der Mensch als Gattungs- oder als Gruppenwesen, sich
denn Uberhaupt selbst organisieren konnen.

Dabei geht die ldee von der Kultur auch in den politischen
Schwesterbegriff der ,,Zivilisation™ iiber, der seinerseits doppel-
spurig verwendet wird. Zum einen ist er vor allem von seinem
Ursprung, der Burgerlichkeit gepragt. Die Kultur, die mit der
Idee von der Zivilreligion gemeint ist, ist die (westliche) Zivilisa-
tion. Aber im ethnologischen Sinne verfligen zum anderen auch
die ,,.Barbaren* der Griechen, spiter die ,,guten Wilden* der na-
turnahen Kleingruppen der friihen Ethnologen Gber eine Zivilisa-
tion oder Uber eine eigene Kultur, weil eine solche universell ist
und zum Menschsein hinzugehort.

Historisch betrachtet gilt ferner dem heutigen westlichen Men-
schen die schrift- und stadtlose Vor- und Frihzeit nur als ein
Vorstadium der zivilisierten Menschheit. Mehr noch steht seit
und mit dem europdischen Naturrecht nicht mehr der ,,Stadt-
staat®, sondern der ,,Volksstaat* im politischen Mittelpunkt. Die
Demokratie setzt offenbar die Schrift und zumindest die Stadt
voraus, in der heutigen Form sogar den Staat.

SchlieBlich setzt offenbar zumindest die westliche Sicht mit ihrer
Ethik, wie auch die Kultur generell, stillschweigend die Existenz
einer Sonderwelt des Menschen voraus, die diesen vor allem vom
amoralischen Tier unterscheidet. Der ,,Humanismus* tragt aus
soziobiologischer Sicht die anthropozentrische Reduktion auf
den Menschen erkennbar im Namen. Eine solche (Selbst-) Be-
schrankung auf das ,,humane Selbst* ist auch sinnvoll, wenn man
nur eben mit bedenkt, dass diese Sicht eine sowohl wissenschaft-
liche, als auch spirituell-religiose Begrenzung auf ein bloRes
,humanes Subsystem* darstellen konnte.
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Den Humanismus gilt es aus einer kleinen Ketten von Griinden
vor allem von innen heraus zu verstehen. Denn der humanistisch
gedachte westliche Mensch lebt von den demokratisch-
philosophischen Ideen der Selbstherrschung und Eigenverant-
wortung. Er setzt mit der Aufklarung und der Vernunftidee auf
Selbsterkenntnis. Er verfahrt zudem noch mit sich selbst kritisch,
denn nur dadurch vermag er sich selbst gegeniber seine Subjekt-
qualitat zu begriinden und in den Menschenrechten diesen gott-
ahnlichen Status dann auch noch als Menschenwtirde und eigene
Autonomie aufrecht zu erhalten.

Damit ist das Vorverstandnis von Kultur zumindest grob umris-
sen.

4. Auf dieser Grundlage ist dann auch danach zu fragen, wie sich
der Naturalismus zur Kultur verhélt.

Die Antwort, mit der auch wohl zu leben sein wird, lautet, dass
der Naturalismus sich im Bezug auf die Kultur in einer komple-
xen Zwischenlage befindet.

Denn sein Gegenstand, die Natur, bildet den herkdmmlichen Ge-
genpol zur Kultur. Aber andererseits stellt jede ,, Lehre* von et-
was, und stellen gerade auch die vielen Lehren zur Natur einen
wesentlichen Bestandteil einer jeden Kultur dar. Alle Naturwis-
senschaften zahlen heute dazu und erst recht auch ihre philoso-
phischen Adaptionen wie der Naturalismus oder die Anthropolo-
gie. Denn als Deutungen der Welt und der Rolle des Menschen in
ihr entsprechen sie dabei den religiosen Schépfungsmythen.

Der alte westliche Humanismus spielt in die Idee von der Kultur
dann und soweit mit hinein, als die Kultur des Menschen als sei-
ne ,,Schopfung® begriffen wird und das Menschsein von der Na-
tur, und vor allem vom Tiersein getrennt oder wenigstens vom
einfachen Tiersein abgehoben wird, etwa als zoon politikon.
Der Animismus dagegen, und ihm nahestehende 6stliche Kultu-
ren kennen ohnehin nicht einmal die klare Trennung von huma-

12 Hoffe, zoon politikon, 2005, Aristoteles-Lexikon.
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nem (aktivem) Subjekt und der von jenem gesonderten (passi-
ven) Natur.

Die Soziobiologie, eine Unterform der westlichen Anthropologie
und ebenfalls eine weithin anerkannte Lehre, geht ebenfalls an-
ders vor und beschrankt die Selbststandigkeit der Idee der huma-
nen Kultur noch weiter. Ihr zufolge ist der evolutionéar gedachte
Mensch zwar im Vergleich mit dem Tier von etlichen geneti-
schen Vorprogrammen befreit. Aber da er selbst nur ein Teil der
(belebten) Natur ist, bildet seine Kultur grundsatzliche nur eine
humane Auspragung des Natirlichen. Vereinfacht setzt der (ins-
tinktarme) Mensch™ an die Stelle der genetischen Programme
seine eigenen ,,Ethiken®, Riten, Ordnungen, Systeme etc. VVon
ihnen vermag er von seinen Bedurfnissen einerseits abzuwei-
chen, aber anderseits versucht er diese meist egoistischen Abwei-
chungen vielfach aber mit dem Begriff des Bbsen kollektiv zu
tabuisieren. Auch kann der Mensch Erfahrungen in Form von
Informationen verselbstandigen, in Worten und bildhaften Sym-
bolen, und zwar durchaus nach dem Modell der Gene. Uberdies
kann er recht unterschiedliche Arten von Gemeinschaften bilden
etc. Aber seine Kulturen bleiben dann eine Form der lebendigen
Natur, und sie sind in ihm genetisch mit angelegt.

Zumindest aber beinhalten die (zumeist nationalen) Kulturen die
Leitideen des westlichen Humanismus. Der von Wissenschaften
getragene Naturalismus hilft unter anderem, die Welt zu begrei-
fen und die Anthropologie dient dazu, den Menschen in dieser
Welt der Naturwissenschaften zu erfassen. Die interdisziplinare
geisteswissenschaftliche Ausrichtung der Anthropologie greift
dabei die Erkenntnisse der Naturwissenschaften auf und versucht
mit ihrer Hilfe, ein zwar facettenreiches aber am Ende doch auch
ganzheitliches Menschenbild zu erlangen.

13 Der Mensch ist, was seine Instinkte anbetrifft ein Mangelwesen

(Gehlen, Mensch, 1950, 36), stattdessen wird er zum Prometheus
(Gehlen, Bild, 1948, 234 ff, 239), zum kulturschaffenden Wesen ist
er geworden, um biologisch betrachtet noch ,,besser tiberlebensfa-
hig zu sein. Siehe ausfihrlicher: Montenbruck, Préambel-
Humanismus, Zivilreligion I, 2013, unter anderem 64 ff.
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Deshalb bleibt es zwar bei der Trennung von Kultur und Natur,
aber die (westliche) Kultur betrachtet das Menschliche in jeder
Form und gestattet es sich auch, das Menschliche aus der Sicht
der Naturwissenschaften zu deuten. Damit erlangt die Idee der
(westlichen) Kultur eine Zwischenlage zwischen Idealismus und
Naturalismus. Pragmatismus, Vielfalt und Toleranz zeichnen sie
einerseits aus. Anderseits beruht der Humanismus auf dem Fun-
damentalismus des humanen Subjektdenkens, auch extern ge-
geniber der als Objekt gedachten Welt und intern auf dem politi-
schen Credo von Freiheit, Gleichheit und Solidaritat. Dieser
Fundamentalismus im Normativen erwdéchst jedoch aus einer
humanen Wirklichkeit, die auch die Negationen kennt und be-
antwortet, die Verobjektivierung des Menschen ebenso wie Un-
freiheit, Ungleichheit und Unsolidaritat.

Mit dieser Spannung von weltlichem ,,Gut und Bose* hat der
westliche Mensch umzugehen, und er schafft sich nicht zuletzt
daflir das Recht, einschlieRlich der drei Arten von Rechtsinstitu-
tionen, und die Rechtspersonen, einschliel3lich der Souveranitat
der Demokraten.

Auf diese Weise wird aus der Zwischenlage zugleich auch etwas
Eigenes, ein humanes Drittes, das als humane Kultur zu bezeich-
nen ist.

5. Aus der kalten Sichtweise der egoistischen Konkurrenz aus
betrachtet und auch von der unethischen Warte des Bésen her
gesehen, ergibt sich immerhin folgende Hypothese:

Vielleicht erweist sich der ethische Blick auf die Zivilisation, und
zwar aus der Sicht einer gewaltsamen, ungerechten und inhuma-
nen Welt, als die Einforderung der Reduktion auf die ,,mildeste
gerechte Gewalt durch den Staat” und als das Verlangen nach
einer weitmoglichsten ,, Re-humanisierung *.

Damit ist das Vorverstandnis fir das Nachfolgende im Groben
abgesteckt.
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1. Vielfaltigkeit der Gewalt

Schon der Giberkommene Begriff der Gewalt erweist sich als bunt
und mehrschichtig.**

Naturrechtlich gelesen, meint Gewalt diejenige nattrliche Ag-
gression™, die auch aus heutiger Sicht zunachst einmal im Sinne
von Aktivitat fir den Naturzustand des Menschen zu begreifen
ist. Erst im zweiten Schritt ist die Aggression dann als wilde Ge-
walt unternehmerischer Kriegsherren zu werten. Dann erst steht
sie im Gegensatz zum Staatsmodell mit seinem Gewaltmonopol,
dem zivilen Recht der Birger und zur heiligen ldee der Gerech-
tigkeit.'®

Sprachgeschichtlich ist das politische Verstandnis der Gewalt
vermutlich durch Ubersetzung zunichst von der ,potestas® als
Macht verstanden und spater mit ,,violentia“ auch zur Gewaltté-
tigkeit erweitert worden. Insofern umfasst der Gewaltbegriff von
Anfang an auch die Gewalt als anerkannte Autoritat. Ferner
meint er auch die eher neutrale ,Kraft als ,,vis*'’. Demzufolge
ricken die blanke und die brutale Gewalt sowie auch die sozial

1 Siehe auch zugleich im Verbund mit der Zivilisierung des Menschen

Montenbruck, Zivilisation, 2010, 143 ff (,,Gewalt, Recht und Straf-
recht®).

Zur Verwandtschaft und zur Unterscheidung von Gewalt und Ag-
gression aus der Sicht der Psychoanalyse: Auchter, Gewalt, 2002,
595 ff., 597 (,,Aggression als ... urspriingliche, nicht festgelegte An-
triebskraft, eine ,Lebenskraft’, im Sinne einer grundlegenden Aktivi-
tat“. Insofern sind dann der Akteur und der Tater ein aggressiver
Mensch. Unter Verweis auf Winnicott, Explorations, 1989, 598: Da-
neben steht dann die besondere ,,maligne* oder ,,blinde Gewalt* ver-
bunden mit Affekten wie ,,Wut und Hass®, ,,Zorn und Rache* sowie
ein ,,Machtgefiihl“ (Dabei sei ,,jegliche Ich-Kontrolle verloren ge-
gangen®, wie z.B. bei der Lynchjustiz, 598 f.).

16 So als Kritik der Gewalt: Benjamin, Kritik, 1965, 7; Derrida, Geset-
zeskraft, 1991, 70.

Zum Doppelbegriff: Derrida, Gesetzeskraft, 1991, 13; zusammenfas-
send: Haverkamp, Schatten, 1994, 162 ff.

15
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anerkannte Herrschaft unter dem Dach der Gewalt eng zusam-
18
men.

Aus der ganz anderen Sicht der Makrophysik handelt es sich um
die Urkraft der Emergenz, die den Gedanken der Ausdehnung
der Welt ,,;seit dem Urknall“ mit demjenigen der zunehmenden
Komplexitat verbindet.

Damit erscheint die Gewalt als ein bloRes und nattirliches Mittel.
Ihre vielfaltigen Einsatzformen und Ziele geben ihr erst ihren
Sinn.* Die Idee der Gewalt als solcher gehort zudem offenkun-
dig zu den Natur- und Weltlehren.

18 Zu den Deutungen der Gewalt auch: Armanski, Unfriede, 2002, 467
ff., 467 f., Gewalt = indogermanisch: val = verfiigen (also auch als
Verwalten!), sowie als (1) potentia (Kraft), (2) potestas (Antigewalt)
und (3) violentia (Gewalttatigkeit); zudem 471 ff.: Gewalt als Ele-
ment der Zivilisation, und zur Ambivalenz von Gewalt und Zivilisa-
tion. Seine These lautet (477): ,,.Die Ambivalenz der Moderne mit ih-
ren Groflverbrechen ist aber nicht verschwunden®. Die Ambivalenz
sei ,,in den heutigen Verhiltnissen aufgehoben® und ,,in den Binnen-
und Nahraum der Personen eingewandert”. Aber stets hat neben ei-
nem informellen Nahkampf die Alternative eines groReren Krieges,
und zwar mit Verbunden gegen Verbundete bestanden. Eine andere
Aufteilung der Gewalt bietet: Beckenbach, Stadt, 2002, 513 ff., 515:
(1) Furor als die Gewalt der gestauten oder unbeherrschten Affekte,
(2) Leviathan oder die kapitale Gewalt als konzentrierte Gewalt des
politischen Uberbaus, (3) Fama als die Gewalt des herabsetzenden
Wortes, mit der Nebenbedeutung des verdrehenden Wortes und (4)
Vis als Ausdruck der ortlosen Gewalt.

19 Dazu auch: Beckenbach, Stadt, 2002, 513 ff., 515 (Er geht von
,Formationen“ oder ,,Episoden des Gewaltgeschehens und, korres-
pondierend, des Gewaltdiskurs® aus. Beckenbach trennt die folgen-
den Typen: (1) ,,Typen des Furor , die Gewalt der gestauten und un-
beherrschten Affekte®, (2) ,,Typ des Leviathan oder die capitale Ge-
walt als konzentrierte Macht des politischen Uberbaus®, (3) ,.die
Fama als die Gewalt des herabsetzenden Wortes und der achtenden
Rhetorik mit der Nebenbedeutung der paranoiden Verdrehung* so-
wie (4) ,,den Virus als Ausdruck ortloser Gewalt*. Gemeint ist beim
Virus (analog zum Computervirus) offenbar die Gewalt an sich, 533
(,,ein monadologisches, ein fenster- und spiegelloses Terrain der
chaotischen Krafte, ein Dis ohne Zeit und Ort konnte als innere
Landschaft zugrunde liegen®). Er bietet (533) auch den Satz ,,destruo
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Auch ist die Idee der Gewalt nicht von Tétungen zu trennen, wie
es etwa die heutige Abschichtung der Korperverletzungs- und der
Gewaltdelikte im engeren Sinne wie NOtigung, Raub, Vergewal-
tigung von den To6tungsdelikten nahe legt. Denn das Ende einer
jeden Gewaltspirale bildet der Tod eines Menschen.

Die Macht, sein menschliches Opfer téten zu kdnnen, bildet den
Kern der Gewaltidee, und am eingetreten Unrechtserfolg, also
der freien Verursachung des Todes, wird diese Macht offenkun-
dig. Deshalb tritt der typische Gewalttéater als der Herr (ber Le-
ben und Tod auf und deshalb muss er im Nachhinein Rechtferti-
gungen bieten oder demitig nach Versdhnung suchen oder aber
eine harte ,,Sanktion®, lies: ein Opfer, etwa an Freiheiten, als ,,die
Seine* auf sich nehmen.

Religion und Politik bieten zwei weitere Ansédtze, um mit dem
offenbar natlrlichen Ph&nomen der Gewalt umzugehen. Ein
neueres Leitwort des Historikers Metz fasst beide Aufgaben mit
dem folgenden Vergleich sinnvoll, wenn auch etwas einseitig
zusammen. Die Religion sei der ,,Versuch einer symbolischen
Antwort auf die Frage, warum die Menschen die Gewalt nicht
loswerden®. Die Politik sei ,,der Versuch einer praktischen Be-
waltigung der Gewalt durch eine Herrschaft, die sie zu zahmen
vermag“.”® Religion und Politik ,organisieren” auf ihre Weise
diejenige Gewalt, die ohnehin vorhanden ist und stellen sie in
den Dienst einer héheren Idee. Wer Kriege fiihrt und sie auch
religios begrindet, der gibt der Gewalt eine Ausrichtung und ei-
nen Sinn. Extern verankern, erklaren die Religionen die Gewalt,
die heilige wie die unheilige Gewalt, die Ordnung wie das Chaos.
Auch regeln sie den Umgang mit ihnen, in dem sie Ethiken
schaffen. Der Politiker versteht die Gewalt dagegen vorrangig
intern und sieht den Zwang als immanenter Teil der Herrschaft

ergo sum*. Aber auch insofern ist das Gegenteil sofort mitzudenken.
,Ich schopfe, also bin ich®“. In dieser Mittelwelt, die insofern im
gottahnlichen Vernichten und im gottebenbildlichen Menschenopfer
liegt, bewegt sich der Mensch, und zwar aus westlicher Sicht, als
Teil der Natur deren Grundgesetz er aber z.T. erkannt hat.

In seiner ,,Geschichte der Gewalt*: Metz, Geschichte, 2011, 7 f. ,
zudem 76 ff ( ,,Zadhmung des Kriege®)

20
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an. Stellvertretend fir den Oberherrn und zugleich im Dienste
einer politischen Herrschaftsidee weil er sie von Menschen an
Menschen gelibt.

Auch die Herrschaftsform der Demokratie verteilt vor allem die
Gewalt auf alle Demokraten. Sie reduziert die Gewalt damit
nicht, jedenfalls nicht zwingend, sie zahmt sie auf dies Weise
nur. Die gegenseitige Gewahrung von Freiheitsrechten verschafft
jedem Birger den, einem Kleinststaate &hnlichen souverdnen
Status, den ,,status civilis®.

Damit sind wir beim individuellen Recht. Als (fast) absoluter
Herr herrscht der Freie Uber das Seine, das die anderen Freien
und die Gemeinschaft der Freien als dessen souverdnes Recht
achten. Die Idee der Freiheitsrechte regiert, jedenfalls nach in-
nen, das Diktatormodell des autonomen Eigentiimers. Aber alle
Menschen sind Herren ber das lhre. Sie vermdgen sogar ,,sich
selbst* zu beherrschen. Nur mit diesem ,,halbgéttlichen® Selbst-
bild kénnen sie auch als Demokraten auftreten.

Diese Selbstbild beruht auf der dualen Trennung von Subjekt und
Objekt. Auf den zweiten Blick, so ist allerdings sogleich einzu-
schranken, ist die Rolle des Eigentlimers erst durch die Verbin-
dung der Person mit der Sache definiert. Die ldee des Subjekts
erfordert die Idee des Objekts, und umgekehrt. Insofern handelt
es sich bei den Freiheitsrechten eben nur um eine Rolle oder um
einen Status, der einen Menschen ,kleidet. Das ,,Recht* selbst
vermag zumindest zwei Arten von Gewalt unterscheiden, verein-
facht, die gute und die bose Gewalt. Daneben gibt es noch die
dritte, die sonstige ,,wilde Gewalt®, also die herrenlose Naturge-
walt.

An der Idee des Menschen als Naturwesen schlieRlich scheitert
auch die klare Spaltung von Korper und Geist, zumindest im
Diesseits. Daran, dass der Mensch leidet, zeigt sich in negativer
Weise, dass er, jedenfalls bis zu seinem Tode, immer auch Gber
einen Korper verfugt. Daran jedoch, dass der Menschen sein Le-
ben fur eine Idee zu riskieren oder gar zu opfern vermag, zeigt
sich die negative Selbstandigkeit seines Geistes.
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Die Seite des Leidens, wie auch des Mitleidens, der Empathie
oder Sympathie, stellt dabei einen wesentlichen Teil der Gewalt,
aber auch der Idee der Mitmenschlichkeit dar.

I11. Recht und Zwang

1. Fortzufahren ist mit der kalten Seite der Paarung von ,,Recht
und Zwang®, beim der der Zwang entweder dem Recht zueigen
oder aber doch mit ihm als Instrument einer (demokratischen)
Herrschaft kaum trennbar verbunden ist.

Fur das Recht als Rechtsordnung verstanden gilt, dass selbst das
rationale oder verniinftige Ordnen von Gegenstanden und Men-
schen einen Gewaltakt darstellt.

Jedes Ordnen findet zumindest in allen Grenzbereichen durch die
Gewalt in Form der ,,Endindividualisierung* statt. Offen gelegt

heillt sie ,,Sachzwang®, verklart nennt sie sich ,,Sachgerechtig-
keit“*",

Aus der Sicht der formalen Rechtstheorie liegt es ebenfalls nahe,
dass die Idee des Rechts kaum abtrennbar an die Gewalt in der
Form des Zwanges gebunden ist?* Das Richten von etwas

21 Jain, Terror, 2003, 31 ff.: ,,Und im Ordnen und Trennen ist die Mo-
derne so (ohn-)méchtig wie gewaltvoll. Die Gewalt der Moderne ist
allerdings eine verfeinerte Gewalt und sie tritt als Zivilisierung auf,
wobei sich ,,Fremdzwang® in ,,Selbstzwang* umwandelt (mit Elias).
Die ,,Anpassung und Umerzichung“ finde ,,im Namen der Humani-
tat statt, und er fiigt wortlich mit Foucaults Ordnungslehre an: ,,In
dieser Humanitat ist das Donnergrollen der Schlacht nicht zu tberho-
ren”, womit das Bild vom Terror zur Drohung mit dem offenen
Krieg wechselt; Foucault, Ordnung, 1974, 397.

22 Hegel, Grundlinien (Hoffmeister), 1995, § 94 (,,Das abstrakte Recht
ist Zwangsrecht, weil das Unrecht gegen dasselbe eine Gewalt gegen
das Dasein meiner Freiheit in einer &ulerlichen Sache ist; die Er-
haltung dieses Daseins gegen die Gewalt hiermit selbst als eine &u-
Rerliche Handlung und eine jene erste aufhebende Gewalt ist.); sie-
he u.a. auch: Kaiser, H., Widerspruch, 1999, 124. Dazu aus der Sicht
der allgemeinen Rechtstheorie: Krawietz, Zwang, 1988, 315 ff., 348.
Zum engen Verhdltnis von Recht und Zwang bei Kant (Recht sei
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Krummem verlangt nach einer Gegenmacht. Die reine Rechts-
idee erfordert in der Regel nicht nur ein Bekenntnis zum Recht,
sondern auch jenseits von Herrschaft irgendeine Art von hoheit-
lich zu denkendem sozialen, moralischen oder religidsen systemi-
schen Selbstzwang. Eine solche Ordnung aus sich selbst ergibt
sich im Recht aus dem Gedanken des inneren Sinnes oder auch
des Schutzzwecks der Norm. Sie birgt auf diese Weise, wie jede
sonstige Normierung und gleichmachende Abstrahierung, den
Gewaltakt der Entindividualisierung.

Eine heilige verniinftige Ordnung, etwa eine solche der angebo-
renen Menschenrechte, die ohne jede Staatsmacht oder einen
sonstigen Beschltzer auftrate, wirde, wie eine private Kirche,
auf das Unterwerfen der Vernunftglaubigen setzen.

Die einfache sdkulare ldee lautet, dass auch jede nur grobe Ord-
nung oder Einpassung von Menschen in ein System von vornhe-
rein schon die Aufopferung von wesentlichen Teilen des an sich
grundhumanen Anspruchs auf umfassende Individualitat und
Kreativitat verlangt. Die verrechtlichte Freiheit verlangt den
teilweisen Freiheitsverzicht. Sie erhebt die teilweise Aufgabe der
Individualitat zum wechselseitigen Preis.

2. Aus der Sicht einer Opferreligion bildet diese personliche Ein-
schrankung eine Art von Opfergabe. Der sdkulare Mensch voll-
zieht dabei ein religionsahnliches Menschen- und Selbstopfer zu
einem hoheren vernunftigen Zweck. Jeder dieser gleichsam aske-
tisch handelnden Menschen®, der etwa fremde Menschenrechte
als Naturrechte achtet, erweist sich persénlich und alltaglich in

Htatsdchlich analytisch mit der Befugnis zu Zwingen verkniipft)
siehe: Kaufmann, M., Relation, 1997, 72 ff., u.a. 83. Zum Verhéltnis
von Recht und Zwang siehe: Kaufmann, A., Rechtsphilosophie,
1997, 149 f.; sowie zum Streit dariiber (mit Kant: ,,Das Recht ist mit
der Befugnis zu Zwingen verbunden“, Kant, Metaphysik
(Weischedel), 1956, 230, 231, und dem Gegenbeispiel des Volker-
rechts) und der eigenen Aussage: Wo Recht ist, darf in der Regel
Zwang ausgeubt werden, aber es ist nicht dort Recht, wo Zwang ist.

Zur Glaubensgerechtigkeit durch Askese bei Augustinus Liebe-
Modell: Schapp, Freiheit, 1994, 65 ff.

23
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Analogie zum Christentum als heiliges Kind der natlrlichen
Vernunft.

3. Aus der Sicht der Menschenrechte zeigt sich der sékulare
Mensch nicht nur als wirdiger Teilhaber an den allgemeinen
Grund- und Menschenrechten. Sie gelten fiir ihn auch derart uni-
versell und absolut, dass er sich ihrer natirlichen Geltungskraft
offenbar auch nicht einmal mehr mit einem privaten Glaubens-
wechsel entziehen kann.

Analog zu jeder grofien Religion dient das Bekenntnis oder auch
die Fiktion der Menschenrechte, einschliellich ihrer Begriindung
mit dem Menschsein, dem Frieden der Allgemeinheit. Den idea-
len Zustand des irdischen Friedens weiterhin, und wenigstens fur
die Mehrheit der Menschen, anzustreben, verlangt schlieRlich
sogar das Opfer des Agnostikers, nicht aus dem Geltungsbereich
der universellen Menschenrechte austreten zu kénnen. Der offene
Wechsel zum Machiavellismus oder zur Binnenmoral von R&u-
berbanden und Piraten oder zum Fatalismus ist dem Menschen
der Menschenrechte verschlossen. Er kann den Geltungsbereich
der Menschenrechte nicht rechtswirksam verlassen. Nur das
Kriegs- und Notstandsrecht schafft staatliche Sonderzonen. Fr
sie gilt dann aber das sonstige Volkerrecht.

Die Vollstreckung des Rechts bildet zwar eigentlich ein Men-
schenrechts- oder ein Freiheitsopfer auf dem Altar der Rechts-
ordnung. Aber jenes fuhrt in diesem Denkmodell zum Ausgleich
dazu, selbst den dem hdheren Zweck geopferten Strafgefangenen
als ,,autonome Rechtsperson zu ehren und als ,,Menschen der
Menschenrechte sdkular zu heiligen.

In Anlehnung an Kant heif3t also das obrigkeitliche oder auch das
moralische Recht zu verfolgen, Zwang des Staates oder auch den
hoheren Rechtszwang® zu iiben, der mit der austeilenden Ge-

24 Zur doppelten Bedeutung des Rechtszwangs im Idealismus von Kant,

ausfihrlich zum Bespiel: Geismann, Recht, 2006, 3 ff., 43 ff. (Etwa
mit dem Kernsatz: ,,Dieses Recht darf nicht etwa mit dem allgemei-
nen Zwangsrecht des Staates oder gar mit dessen Strafrecht ver-
wechselt werden®. Fiir diese bedarf es einer eigenen Rechtspriifung,
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rechtigkeit verbunden ist. Damit ist aus heutiger Sicht die ,,ge-
rechte Gewalt gegeniiber dem wiirdigen (lies: halbheiligen)
Menschen wenigstens in Kauf zu nehmen.

IV. Gewaltakte und Rechtspolitik

1. W. Hassemer spricht ein weiteres Element der Gewalt aus der
Sicht der Kriminalpolitik und des Verfassungsrechts an. Zu
Recht betont er, dass die Gewalt eine wesentliche Erscheinung
der ngtik und der Kommunikation zwischen den Menschen dar-
stelle.

die Kant in seiner auf Hobbes aufbauenden Lehre vom 6ffentlichen
Recht geleistet hat ...“). Das Recht der Obrigkeit unterliegt also ei-
nem eigenen Begrundungsstrang. Der Begriff des moralisch-
personlichen oder des ethisch-materiellen Rechts birgt dagegen eine
eigene Motivation, allerdings, wie anzufiigen, von derselben
Grundart. Zum Postulat des offentlichen Rechts bei Kant siehe:
Byrd/Hruschka, Wille, 2006, 141 ff., 159 ff.; Kant, Metaphysik,
1797, AA, V1, § 42, 10 (,,Du sollst im Verhéltnisse eines unvermeid-
lichen Nebeneinanderseins mit allem anderen, aus jenem (Naturzu-
stand) heraus in einen rechtlichen Zustand, d. i. in den einer
austheilenden Gerechtigkeit, iibergehen.”). Die zuteilende hoheitli-
che Gerechtigkeit kann dann aber nur, wie Byrd/Hruschka betonen,
im Zustand einer ,,lex iustitia® erreicht werden. Damit ist die sdkula-
re Form einer heiligen Ordnung als Gerechtigkeitsordnung erreicht.

2 Zum Rechtszwang bei Kant: Pawlik, Volk, 2006, 269 ff., 276 f. (als
,mathematisches Kalkiil“, sowie als frithes Negationsmodell ,,als
Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach
allgemeinen Gesetzen zusammen stimmend, d. i. recht. Als doppel-
ter Ansatz von Pravention und als Restauration gedeutet: Pawlik,
Volk, 2006, 269 ff., 277. Wesentlich erscheint es aber, dass diese
Logik und diese ,,Mechanik der Mechanik* dieselbe (oder notfalls
eine ewige) Gegenwart verlangt. Strafe bildet danach nichts Nach-
tragliches. Denn Strafe findet sowohl als ,,Pravention® zu Abwehr
von Gefahr als auch als ,,Restauration* als Wiederherstellung des
Rechtsfriedens immer in der derselben Gegenwart statt. Das gilt fur
die noch gegenwartige Bedrohung oder fur den fortdauernden Un-
rechtszustandes.

26 Hassemer, Schicksal, StV 1990, 328 ff., 329 ff.
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2. Gewaltakte bilden seit jeher eine konkludente, nonverbale und
(iberkulturelle Sprache der Machtpolitik.?’” Aus 6konomischer
und emotionaler Sicht beinhaltet selbst jeder freiwillige Aus-
tausch und jede liebende Firsorge zugleich die latente Drohung
mit dem Verzicht auf Kooperation und Hilfe. Auch die blofe
Verweigerung von Kooperation und Hilfe beinhaltet eine de-
monstrative Machtausiibung.”® Sie belegt Herrschaft iiber ande-
re,” weil und soweit sie einen Partner und Néchsten in existenzi-
elle Not bringen kann.

Fur die institutionelle Sicherung vor Gewalt und Not und fur die
Gewabhrleistung der Kooperation, und zwar als Fairness des
Marktes und in sozialen Notféllen, steht deshalb der Staat. Fir
sich verlangt er daftr nicht nur das Gewaltmonopol. Er fiihrt sich
zudem als eine kommunikative und politische sprachméchtige
Staatskulturgesellschaft auf. In der Demokratie begreifen die In-
haber und die Verwalter von Rechten den geordneten Rechts-
zwang vor allem generalpraventiv und erzieherisch.*® Das Wort
des Gesetzes und das zahe Ringen um seine Ausgestaltung und
um die gerichtliche Umsetzung bilden ihren rechtskulturellen
Kern. Der allseitige Dialog und die kdmpferische Suche nach
Konsens stehen selbst noch bei der Vollstreckung der Staatsge-
walt im Mittelpunkt. Im Strafrecht lockt der sozialliberale Staat
mit VVollzugslockerungen und mit bedingter Entlassung.

3. Ebenso trat auch die alte religiose Opfergewalt als Form der
Kommunikation auf. Sie verwendet reale blutige Symbole und
feiert fiktive rituelle Gemeinschaftsmahle, die sie in eine nonver-

21 Fur den Terrorismus: Munkler, Terrorismus, 2001, 11 ff., 11 ff.

28 Zur Unterscheidung von Gewalt und der Macht als Mdglichkeit zur
spielerischen Willkir: Canetti, Masse, 1980, 333.

Macht ist im Sinne von Herrschaft im Verhdltnis zur Gewalt am
ehesten mit zwei Merkmalen zu kennzeichnen: (1) Sie stellt struktu-
relle oder mittelbare Gewalt dar, die (2) in einem System eingelagert
ist, das intern von ungleichen Machtverhéltnissen geprégt ist, Gal-
tung, Theorie, 1980, 38 ff.; zustimmend: Rohrich, Umgang, 2004,
639 ff., 644 f.

30 Zur Erkennbarkeit des Rechts als Kommunikationsproblem:
Arnauld, Ann&herungen, 2006, 167 ff.

29
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bale Kunstform Uberhoht, deren Aussage das reine Wort noch
weit Ubersteigt. Stammesnarben erinnern an einen Blutsbund und
dienen gleichsam als Impfung mit der Gewalt gegen die areligi6-
se Gewalt®. Sichtbare Totemfiguren, Amulette und Kreuzabbil-
dungen bezeugen den Glauben, die Unterwerfung und die Erwar-
tung von Hilfe.

Diese Symbole entspringen dem Glauben an eine ewige Doppel-
politik des freien Bundes und der erpresserischen Androhung von
Ubeln. Die Drohung besteht vor allem in derjenigen des Chaos,
also darin, dass die allseitige und damit auch die eigene Freiheit
als Willkiir den Hobbes’schen Naturzustand in der Form des
Birgerkrieges bewirken wiirde. Insofern konstituiert sich eine
Gemeinschaft nicht nur Gber die Kommunikation. Zur Gesell-
schaft verfestigt bedient sich die Lebensgemeinschaft auch der
,Gewalt in der Sprache“*. Verbale Verbote, die mit der Andro-
hung von Gewaltakten verbunden sind, bilden die Vorstufen von
méchtigen geistigen Zwangskollektiven, wie etwa dem Recht als
solchen.

3 Aus der Sicht der Soziopsychologie zur jiidischen Beschneidung:

Maciejewski, Archiv, 2002, 46 ff. (zur ,,symbolischen Kastration®),
133 ff. (zu ,,Pubertitsriten der Wilden* als ,rituelle Tétung und
Wiederauferstehung™). Dieser Akt der S&uglingsbeschneidung droht
dem maénnlichen Juden mit alltdglicher Erinnerung nicht nur die per-
sonliche Kastration und damit ein mannliches Trauma an. Die mann-
liche Unfruchtbarkeit bedeutet auch den Verlust der Familien und
mit ihr die Rolle des Patriarchen. Der Gegenbeweis besteht darin,
Kinder zu zeugen und religids aufzuziehen. Damit wird fiir den Fa-
milienvater das Dreieck von ,,Gewalt, Sexualitdt und Heil* manifes-
tiert und auch der Fortbestand des erwéhlten VVolkes gesichert.

Dazu: Assmann, Monotheismus, 2006, 23 ff. (zu den Drohformeln
als ,,Repertoire politischer Vertrige™); sowie: Ehalt, Gewalt, 2006,
11 ff., 13 ff. (zu den Eskalationsprozessen in den Formen der Kom-
munikation und der Sprache, die der Anwendung physischer Gewalt
vorausgehen und zwar auf individueller, kollektiver oder institutio-
neller Ebene).

32
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V. Gewalt, Herrschaft und Verherrlichung der Gewalt

1. Zu fragen ist, ob nicht auch Gewalt, Herrschaft und Verherrli-
chung zusammenhangen.

Insofern ist die Sprache verraterisch. Wer ein Herr ist, also wer
anerkanntermalen die Herrschaft ausiibt, wird ,,verherrlicht“. Zur
faktischen Gewalt muss zwar dann noch die normative Anerken-
nung hinzukommen, aber umgekehrt verfugt auch die andauern-
de Macht selbst Uber eine Art von normativer Kraft des Fakti-
schen.

Denn eine faktische Herrschaft beinhaltet typsicher Weise auch
die Unterwerfung der Beherrschten. Zumindest der Herr wird
nach Anerkennung verlangen und Unterwerfungsgesten notfalls
zu erzwingen versuchen.

Negativ gewendet, hindert selbst die Innehabung absoluter Ge-
walt keinesfalls die Anerkennung als Subjekt. So beansprucht die
Demokratie, wie jede Staatsform, fiir sich das Gewaltmonopol,
und sie gilt als die ideale Herrschaftsform.

Zum anderen gilt ohnehin, dass wer Uber Leben und Tod zu ent-
scheiden vermag, gottgleich das Schicksal von anderen Men-
schen bestimmen kann. Da aber einzelne Menschen einander
grundséatzlich téten konnen, also nicht etwa durch starre geneti-
sche Hemmungen daran gehindert sind, vermégen sie prinzipiell
alle, diesen Status zu erlangen. Die Macht zum Toéten, die dufRers-
te Form der Gewalt zwischen Menschen bestimmt also auf ge-
wisse Weise auch die Herrlichkeit des Herrn,

Generell schwingt sich zudem jeder Gewalttater zum Herrn Gber
sein Opfer auf, und der Schuldspruch dient offenbar doch auch
dazu, ihm kollektiv den Nimbus eines Herrn zu nehmen, der sich
ergibe, duldete man seine Gewaltakte. Diese ausdriickliche ,,Ne-
gation® ist offenbar aber nétig.

Also und vereinfacht: Schon aus der faktischen Innehabung von
Gewalt ergibt sich eine Tendenz zur Verherrlichung des Gewalt-
inhabers.
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2. Damit ist der allgemeine Blick auf die Gewalt abgeschlossen.
Die verschiedenen Sichtweisen auf das Recht und auch das Straf-
recht waren dabei gelegentlich schon heranzuziehen. Nun ist die
Strafe, die als einen ihrer Hauptgegenstande die Gewaltdelikte
hat und die ihre rechtlichen Sanktionen als staatliche Zwangs-
und Gewaltakte sieht, als ,,interdisziplindrer und postmoderner
Priifstein® in den Mittelpunkt wertfreier Niitzlichkeitserwagun-
gen zu rlcken.
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2. Kapitel

Nutzen und Strafe als interdisziplindrer und postmoderner
Prifstein

I. Ausrichtung und Hypothesen

1. Der ,,Uberbau* des Rechts, andere sprechen von Grundlagen,
ist vielfaltig, und er belegt die Verankerung des Recht in der
Zwischenzone zwischen der Welten des Sollens und des Seins.
Neben der Rechtsphilosophie und der Rechtsgeschichte haben
sich in neuerer Zeit die Rechtssoziologie und die Rechtstheorie
ausgebildet.

Als Rechtskultur® oder auch Rechtssystem®® verstanden be-
schreiben die nachfolgenden Sichtweisen vor allem das ,,Sein‘
des Rechts. Dabei geht es immer auch um das Sein des Unrechts
(von Menschen an Menschen veriibt). Im Hintergrund steht der
Gedanke der ,,Natirlichkeit* von beidem.

Damit aber erweisen sich auch das Zivilrecht, das Strafrecht und
die Idee der Gerechtigkeit, samt ihrer ur-richterlichen Umset-
zung, als Auspragungen des humanen Lebens. Allerdings ist die-
ser Ansatz ein westlicher. In dieser Form des Rechts, mit dem

3 Zum Begriff der Kultur, wenngleich vorrangig als ,,Kultur in der

Systemtheorie*“: Walz, Begriff, 2005, 96 ff. (bei Cicero mit dem Satz
,cultura autem animi philosophia est”, Disputationes tusculanae II,
13). Dazu auch: Luhmann, Kultur, 1995, 31 ff., 41 (Kultur als Mo-
dell des Vergleichs, als Symptom); zur ,,Kulturgeschichte des Politi-
schen: Stollberg-Rillinger, Kulturgeschichte, 2005, 9 ff., 10 ff.
(zum Begriff der Kultur und der politischen Geschichte).

Zum Verhaltnis von sozialem System und Kultur, siehe: Girtler, Kul-
turanthropologie, 1979, 159 (Kulturen verstehen sich nach ihren ei-
genen Termini und schlieBen die Vergleichbarkeit aus.). Kultur be-
tont also die Individualitat (der Systeme) und das Systemdenken die
Gemeinsamkeiten der Funktionalitdt, siehe auch die Synthese bei:
Girtler, Kulturanthropologie, 1979, 270 ff. (Kulturanthropologie als
,ubergreifende und wertrelativistische Disziplin®).

34
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Kern der personalen Rechte von Menschen oder gar des demo-
kratischen Rechtstaats, richten sich diese drei Elemente am Indi-
vidualismus aus. Rechtpolitisch umgeminzt ist damit der Vor-
rang der Idee der ,,Freiheit™ gemeint.

Aber mitzudenken ist dabei zum einen der Umstand, dass aus der
Sicht der ,,Gleichheit® alle personliche Rechte auch Duldungs-
pflichten beinhalten. Zum anderen lassen sich aus der Sicht des
Kollektivismus, der vereinfacht vorrangig auf der Idee des ,,Soli-
daritit* beruht, anstelle von Rechten auch gesamte Pflichtensys-
teme konstruieren. Auch sie kdnnen gerecht sein und damit dem
Gleichheitsgrundsatz dienen, weil sie einen fairen Austausch von
Hilfs- und Fronpflichten beinhalten. Solidaritatspflichten kennt
auch die Idee der westlichen Gerechtigkeit, wenngleich nur als
Not- oder Tugendpflichten. Ferner bilden die Steuerpflichten und
der Wehrdienst zwei altbekannte Fronpflichten®, die mit Schutz
und Ordnungsleistungen durch das Kollektiv, verkorpert im
Staat, gerecht ausgeglichen werden. Pflichtengruppen bilden aber
nur Subsysteme des Rechts und Korrektive der einfachen Aus-
tauschgerechtigkeit. Umgekehrt kennen die (staats-) kollektivisti-
schen Normsysteme auch Untersysteme von personlichen Rech-
ten. Denn individuelle Rechte treten als Reflexe von Amtspflich-
ten auf, etwa als Anspriiche auf Flrsorge und Sicherheit etc.

2. Den rechtskulturellen Blickwinkel eroffnet insbesondere die
weitgehend wertneutral ansetzende Rechtssoziologie.

Parallel dazu ist die funktional-rationale Seite der Gerechtigkeit
herauszustellen, die vor allem am (6konomistischen) Gedanken
der Austauschgerechtigkeit ansetzt, also den Gedanken der
,,Gleichheit vertieft. Dahinter steckt dann zugleich auch die
Denkweise auf der Ebene der Nutzlichkeiten, also des Utilitaris-

3 Zum Steuermonopol, das insbesondere als Budgetrecht aus der Sicht

der angloamerikanischen Parlamentsidee die Demokratie gegeniber
der Exekutive absichert, im Rahmen eines Kulturvergleichs der klas-
sischen englischen mit der klassischen 6sterreichischen Tradition:
Kuzmics/Axtmann, Authority, 2007, 59, u. Hinw. auf: Elias, Pro-
cess, 2000, 344 ff. (,,monopoly of taxation, together with the mono-
poly of violence®).
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mus einerseits und der evolutionsbiologischen Idee des ,,Uberle-
bens des Besten* anderseits. Diese Art der Rechtstheorie erklart
die Rationalitat des Rechts, auch des Strafens, vor allem aus dem
Gesichtspunkt des rationalen Einzelnen. Diese Sicht setzt also
vor allem die Idee der Freiheit und das Bedenken des Handelns
voraus.

3. Die Idee der ,,Solidaritat™ ist schliefllich als Scheinaltruismus,
also vor dem Hintergrund des moralischen Altruismus, anzurei-
Ben.

Herauszugreifen sind beispielhaft einzelne Schriften, denn sie
offerieren zu Ende gedachte Gedankengebdude. In ,,postmoder-
ner* Weise gilt es ihre Vorziige und ihre Nachteile aufzuzeigen
um danach zu erkléaren, dass der Mensch und seine Kulturen
komplexer sind.

Als roter Faden soll der dialektische Grundgedanke weiterver-
folgt werden, der lautet:

Vereinfacht bedienen die Worte. ,,individuelle Freiheit®, ,,gerech-
te Gleichheit und ,kollektive Solidaritit” die 1dealistisch-
normative Seite des Menschen. Aber er ist auch, faktisch beleg-
bar, zu Verneinung dieser Ideale fahig, zu ,,Unfreiheit”, zu ,,Un-
gerechtigkeit” und zu ,,Unsolidaritat”. Aber jede Kultur (Zivilisa-
tion im weiteren Sinne) muss mit beidem umgehen: das eine Hei-
ligen, das andere Verdammen und dafur Ordnungssysteme schaf-
fen. Verinnerlicht bilden die Zivilisationen dann ,Identititen®.
Zivilisationen arbeiten mit ,,bekenntnishaftem Konsens*, mit der

Androhung und der Verwirklichung von Zwang, mit Unterwer-

36 Dazu aus der Sicht des Staatsrechts und fiir die ,,Sprache als Kultur-

und Rechtsgut*: Kahl, Sprache, 2006, 386 ff., 393 (,Identitdt als
Schliisselbegriff; sowie: ,,Identitat bezeichnet ldeengehalte, mit de-
nen sich ein Individuum oder ein Kollektiv (z.B. Gruppe, Vereini-
gung, Nation, Staatenzusammenschluss) identifiziert, um auf diese
Weise die fir seine Selbstbestimmung notwendige Gewissheit Uber
das eigene Sein auch in Abgrenzung zum Sein Anderer und deren
Selbstwahrung zu erhalten.*).
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fung und auch mit ,,Riten®, die der Einiibung von Verhalten und
dem Verarbeiten von Normbrtichen dienen.

Auf die schwersten Rechtsbriiche reagiert der Mensch mit dem
eigenwilligen rein humanen System der — vorsorgenden, aber
auch als Opfer dienenden — rituellen Strafe.

Dazu sind nun einige Beispiele aufzufachern.

I1. Kollektivistisch-systemische Rechtssoziologie und ratio-
nal-individualistische Rechtstheorie

1. Der Rechtsoziologie, etwa derjenigen von Raiser, geht es nicht
einmal vorrangig um den Rechtsbruch und dessen Ausgleich. Die
Gesellschaft und die Idee der Herrschaft, also das Kollektiv, steht
fur die Rechtssoziologie im Mittelpunkt, und somit nicht der ein-
zelne Mensch. Insofern hat die gesamte Soziologie auch Distanz
zu den Grundrechten. Aber dafiir bemdiht sie sich um das Ver-
stdndnis von Rechtssystemen. Das Strafen betrachtet die Recht-
soziologie auch vorrangig aus dem - generalpréaventiven —
Blickwinkel, demjenigen der strafenden Gesellschaft. Die staatli-
che Strafe ist zugleich ein wesentlicher, rechtshistorisch betrach-
tet mutmallich auch konstitutiver Teil des staatlichen Gewaltmo-
nopols. Strafen und Herrschaft® (iber eine Gemeinschaft liegen
in einer Hand™.

3 Zur ,Macht der Ordnung”, siche: Anter, Macht, 2004, und zwar zu

(1) Ordnung, Erkenntnis und Semantik, 9 ff.; (2) zu Ordnung und
Unordnung, u.a. zu Hobbes, 41 ff.; (3) Ordnung, Macht und Sicher-
heit, 92 ff.; (4) zur Ordnungs6konomie, 122 ff., 151 ff.; (5) zur Ord-
nung des Rechts u.a. als Recht und Ordnung, 156 ff.; (6) zur Ord-
nung der Ordnungen, u.a. als Staat, 202 ff., Nation, 231 ff., sowie:
zur Ordnung als Grenzziehung, 251 ff.

Zum Verhéltnis von Herrschaft und Strafrecht, siehe: Haferkamp,

Herrschaft, 1980, u.a. 81 ff.; erneut betont von: Paliero, Selbstver-
standnis, 75 ff., 79.

38



42

Die Rechtssoziologie, zu der auch die Staatsoziologie®® gehért,
beschreibt durchweg — in verobjektivierenden Weise — gegenwar-
tige soziale Zustande. lhre Annahmen beruhen typischerweise
auf wertfreier Abstraktion, und zwar auf der Verallgemeinerung
rechtlicher Elemente einerseits und informeller Normen sonstiger
Gemeinschaftsformen andererseits und ansonsten wie ihre alte
Mutter, die Philosophie, auf Evidenz.

2. Mit dem grollen Rechtstheoretiker Kelsen dient die Straf-
rechtswissenschaft in verwandter Weise als System der Rationa-
lisierung der Anwendung von Gewalt®. Die Rechtstheorie bietet
selbst eine normative Binnensicht des Rechts durch die Rechts-
wissenschaft.

Die Rechtssoziologie analysiert seinsorientiert Recht als eine so-
ziale Gegebenheit. Mit Raiser sind es:

- Sanktionen,
- Geltung und Wirksamkeit des Rechts,
- Macht, Herrschaft und Recht,

- Konflikt und Konfliktregelung und

39 Dazu aus Sicht des Staatsrechts mit der Frage: ,,Von der Staatssozio-

logie zur Soziologie der Verfassung?* ebenfalls: Hofmann, Staatsso-
ziologie, 2000, 180 ff., etwa 190. Zum Begriff des ,,Verfassungsstaa-
tes® zundchst aus Sicht des deutschen Staatsrechts: Uhle, Verfas-
sungsstaat, 2004, insbesondere 145 f., zur Menschenwirde, 147 ff.,
zu deren Elementen der Freiheit und Gleichheit mit der ,,Briderlich-
keit*“ aber auch die von ihm weniger beachtete Sozialstaatlichkeit
gehort.

Zu den Kulturen als den ,,geistigen Kréften“, die innerhalb einer
Gemeinschaft wirken: BVerfGE 10, 20, 26, zudem 41, 29, 52; 93, 1,
22. Uberblick bei: Uhle, Verfassungsstaat, 2004, 10 ff.

40 Kelsen, Hauptprobleme, 1923, 212 ff.
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- Evolution des Rechts.**

Wahrend die Evolution des Rechts von der Rechtsgeschichte mi-
terfasst wird oder sich auch in die Rechtsanthropologie unter dem
Stichwort Sozialdarwinismus einordnen l&sst, steht der Ubrige
Teil der so beschriebenen Rechtssoziologie in enger Beziehung
zum Strafen, und zwar zum hoheitlichen Strafen. Die Rechtsso-
ziologie betrachtet das Recht also insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt der Herrschaft. Die Frage, ob zum Recht auch der
Zwang gehort, beantwortet sie mit dem Hinweis auf die empiri-
sche Verbundenheit. Seine empirische Geltung wird auch durch
Zwang bewirkt.

Insgesamt lasst sich die sozialreale Relevanz von Recht deuten
uber

- Rechtskenntnis,
- Akzeptanz bzw. Legitimitatsvorstellung und
- Sanktionserwartungen.*?

Also auch die Gewaltandrohung, etwa als Strafandrohung fir ei-
ne Werte- oder eine Prinzipienverletzung bewirkt dabei Akzep-
tanz.

Deutlich wird an allem die Tendenz zum Indeterminismus und
damit auch zum Verzicht auf ethische Ansatze. Es sind die ratio-
nal erklarbaren Zwénge, die danach das Recht schaffen. Der
Dualismus (von Subjekt- und Objektdenken, von Sollen und Sein
etc.) findet hier seinen Ausdruck.

4 Raiser, Recht, 1999, 189 ff.

42 Bussmann, Verbot, 2000, 189 ff.; Rohl, K. F., Rechtssoziologie,
1987, 257.
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I11. Sanktionen, Macht, Egoismus

1. Aus dem Blickwinkel der Soziologie ist Recht dabei eine Form
von sozialen Normen, die das menschliche Zusammenleben in
einer Gemeinschaft regelt. Soziale Normen bieten Erwartungssi-
cherheit, dienen somit der Lebensplanung, koordinieren das Ver-
halten der Mitglieder ihrer Gemeinschaft.* Zur ihrer Durchset-
zung bedarf es sozialer Kontrolle und Steuerung.** Erstere erfolgt
durch den Prozess der Sozialisation, durch ihr Erlernen mittels
Eltern, Schulen, Kirchen usw., also durch Erziehung von Kindern
und Jugendlichen, und auRerdem durch Sanktionen.

Zwar liegt es nahe, durchaus noch zundchst mit Kunz zu erklaren:
Strafe als Institution entspreche anderen sozialen Institutionen
wie Staat, Ehe oder Schule. Sie seien nicht aus der Einsicht in
ihre Notwendigkeit bewusst geschaffen worden. Sie héatten sich
kraft , kultureller Uberlieferung® herausgebildet. Auch ist zu fol-
gern: Deshalb kénne man sie auch nicht frei disponierend ab-
schaffen, sondern sie eher als Teil einer gesellschaftlichen Struk-

43 Vgl.: Popitz, Normen, 1961, 169 ff.; sowie: Kausch, Funktion, 1991,
1 ff.

Siehe auch den Sammelband: Frehsee/Loschper/Schumann, Straf-
recht, 1993, etwa das VVorwort der Herausgeber, 1 ff. mit dem Hin-
weis, dass die Rechtstheorie, gemeint in einem weiteren kriminolo-
gischen Sinne, bezogen auf das Strafrecht relativ wenig entwickelt
sei (9, u. Hinw. auf: Nelken, Law, 1987, 105 ff.; auf die Analyse des
Zusammenhangs zwischen Strafrecht und anderen Instrumenten so-
zialer Steuerung durch: Sumner, Politics, 1990; sowie auf die Ein-
schatzung der Verschrankung zwischen Strafrecht und anderen
Rechtsgebieten bei der Steuerung von Verhalten bei: Naucke, Ent-
kriminalisierung, GA 1984, 199 ff.; und den Uberblick von: Sack,
Kontrolle, 1993, 16 ff., zu ihrer spezifisch amerikanischen Pragung
21 ff., u. Hinw. auf: Melossi, State, 1990, 108 ff.); zum Verhéltnis
von Strafrecht und sozialer Kontrolle sowie unter Ausfiihrungen zum
Begriff der ,,Sozialdisziplinierung® als Schliisselkategorie in Sozio-
logie und Geschichtswissenschaft, 30 ff. (u. Hinw. auf: Foucault,
Uberwachen, 1977; Elias, Zivilisation, 1976/77, sowie den Histori-
ker Oestreich, Strukturprobleme, 1969, 179 ff.).

Zur Differenzierung der Formen sozialer Kontrolle, siehe: Cohen, S.,
Kontrolle, 1993, 209 ff., 214.

44
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tur fortentwickeln oder verandern.*> Aber die Formalisierung von
Strukturen und die Entwicklung von Institutionen kénnte auch
eine gemeinsame und ,,verniinftige Notwendigkeit zugrunde
liegen. Auch Ehe und Schule lassen sich auf informelle Beddirf-
nisse zurickfuhren.

2. Sanktionen sind einmal die informellen Sanktionen von der
verbalen Missbilligung tber moralische Verurteilung durch die
Offentliche Meinung, bis hin zum Versagen sozialer Anerken-
nung und zum informellen Ausschluss aus einer sozialen Gruppe.
Zudem gibt es die formellen Sanktionen, im burgerlichen Recht
die Durchsetzung eines Anspruchs durch Zwangsvollstreckung,
im Offentlichen Recht in der Form des Verwaltungsvollstre-
ckungsverfahrens und in der Sonderform des Strafrechts.*®

Cohen unterscheidet etwa zwischen dem ,,punitiven Kontrollstil
im Sinne des Strafrechts und der informellen Entschadigung und
Befriedigung, erstere im Sinne von Ersatzleistung und Wieder-
gutmachung, zweitere durch Verhandlung im Gegensatz zu &uRe-
ren Sanktionen, etwa auch im Sinne des Zusammenbringens von
Tater und Opfer*” und der therapeutischen Sozialkontrolle. Zu-
dem greift er die Typologie von Horwitz auf,*® der das menschli-
che Sozialverhalten unterscheidet, in:

- unilaterale soziale Kontrolle im Sinne von Inaktivitat (Tole-
ranz, Nichtstun), Vermeidung (Vermeiden des Sichtreffens) oder
Verlassen sowie

- bilaterale soziale Kontrolle, dem Verhandeln beider Parteien
miteinander, zum Teil mit Hilfe einer dritten Partei, und die

® Kung, Strafe, 2004, 71 ff., 78 f.
46 Zur Sozialkontrolle, siehe etwa: Kaiser, G., Kriminologie, 1996, 109
(m.w.N.).

47 Cohen, S., Kontrolle, 1993, 209 ff., 215, zum Zusammenhang von
informeller Sozialkontrolle und Volksjustiz 226 ff.

48 Cohen, S., Kontrolle, 1993, 209 ff., 216 ff., auf eine Typologie von
Horwitz, Logic, 1990.
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- trilateralen sozialen Kontrolle im Sinne der Mobilisierung einer
offiziellen Kontrollinstanz, etwa Polizei oder Strafjustizsystem
im formellen Sinne.

Sanktionen sind nach Raiser®, hnlich, aber deutlich rechtsnaher
gefasst, sowohl Strafen, als auch Belohnungen. Beide seien Mit-
tel der Sozialsteuerung und wirkten sowohl physisch, als auch
psychisch. Ublicherweise sind aber Nachteile gemeint. Insofern
wirkt sich einerseits der Umstand aus, dass sich Menschen in der
Regel an Normen halten, wonach insbesondere gegen negative
Abweichungen vorzugehen ist. Moralisch gilt anderseits das Bild
vom guten, weil wirdigen Menschen, das sich auch in der Un-
schuldsvermutung widerspiegelt.

Schon Durkheim® hat fiir die Rechtssoziologie deutlich zwischen
repressiven und restitutiven Sanktionen unterschieden. Erstere
sollten Schmerz, Ubel oder Siihne auferlegen, letztere der Wie-
dergutmachung und Genugtuung des Verletzten dienen.

Aber auch die Wiedergutmachung erscheint fiir denjenigen, der
sie zu leisten hat, als Nachteil, und zwar selbst dann, wenn der
Sanktionierte einen Vorteil, den er unrechtmélig durch Gewalt,
List oder sonst wie erlangt hat, herausgeben muss. Stets schma-
lert die Sanktion seinen gegenwartigen wirtschaftlich-sozialen
Status. Auch das illegal erworbenen ist das ,,Seine”. Die Voll-
streckung von Geldstrafe und Schadensersatz in Geld betreibt der
Staat deshalb auch nahezu identisch. Der eigentliche Unterschied
zwischen den repressiven und den restitutiven Sanktionen besteht
in der Intention. Sollen sie einen verursachten Schaden ersetzen
und also als ein Vorteil gelten, so sind sie restitutiv. Sollen sie
vorrangig ein Ubel darstellen, so wirken sie repressiv. Gemein-
sam ist ihnen die Idee des Vergeltens als Ausgleichs. Insofern

49 Raiser, Recht, 243, u. Hinw. auf die Darstellungen und stark diver-

gierenden Definitionen des Sanktionsbegriff von Geiger, Vorstudien,
1987, 98 ff., 121 ff., 144; Spittler, Norm, 23; Schumann, Zeichen,
11; Popitz, Konstruktion, 28, 48 ff.; Friedman, Rechtssystem, 1981,
84; Rohl, Rechtssoziologie, 201 ff.

50 Durkheim, Regeln, 1976, 112, 118 ff., 162 ff.; Raiser, Recht, 1999,
94,
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dienen die Wiedergutmachung direkt und die Strafe Uber die
Ubelzuftigung mittelbar dem positiven Ziel, die zuvor bestehende
Gerechtigkeit wieder herzustellen.

Daneben erfullen Sanktionen auch generalpraventive und damit
soziale Funktionen. Das Einschreiten gegen den Normbrecher
bestatige, wie Raiser betont, die Geltung der Norm und trage so
zur Festigung der Gesellschaft oder Gruppe bei. Potentielle
Normbrecher wirden durch die Strafdrohung moglicherweise
vom Normbruch abgehalten. Damit aber, und dieser Blickwinkel
ist dem modernen individualistischen Strafrecht eigentlich ver-
sperrt, dient das Strafen zumindest auch der Gemeinschaft und
zieht absolut gesetzt und zu Ende gedacht die Einsicht nach sich,
dass Gemeinschaften, die keine Straftaten mehr kennen, ihre
Wiederkehr aber gleichwohl nicht ausschliellen kdnnen, Delikte
kreieren und um ihrer selbst willen produzieren missten. Alle
existierenden Gemeinschaften sind jedenfalls auf abweichendes
Verhalten ausgerichtet. Sie mulssten ohne abweichendes Verhal-
ten also Strukturen, die zu ihrer Identitat (als Schutzgemein-
schaft) gehdren vollig abbauen, und sich damit erheblich veran-
dern. Da auch sie konservativ sind und ihre Identitat erhalten
wollen, brauchen sie gelegentliches abweichendes Verhalten.
Gemeinschaften leben also mit und von abweichendem Verhal-
ten.

SchlieBlich diene, so Raiser weiter, die Verurteilung des Téters
dazu, Aggressionen abzubauen, die sich in der Offentlichkeit ge-
gen ihn aufgestaut hatten. Nach der VerbiRung der Strafe kénne
er als ,,gereinigtes Mitglied in die Gesellschaft zuriickkehren.>

Die Verhangung der Strafe ist insofern auch stellvertretend, um
Selbst- und Lynchjustiz abzuwenden, und zugleich, wie schon
das Wort ,,Sanktion* zeigt, das Recht in ein iiberirdisch heiliges
Licht zu riicken. Ist das Recht als Ordnung der Gemeinschaft de-
ren immanenter Teil, so folgt daraus, dass dann auch die Ge-
meinschaft ein ebensolcher Uberwert ist, und dass die Strafe, wie
bei jedem vorrangig generalpréventiven Ansatz zu ihrer Begriin-

51 Raiser, Recht, 1999, 244.
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dung, dem Gemeinwohl dient und der Tater und notfalls auch
Unschuldige ihm zu opfern und nicht eigentlich wegen ihrer per-
sonlichen Schuld zu bestrafen sind.

3. Negative Sanktionen beschreibt Raiser strafrechtsnah als die-
jenigen ,,Mittel, mit denen eine Norm gegeniiber abweichendem
Verhalten zur Geltung gebracht werde®. Vier Arten lieen sich
unterscheiden:

- die verbalen Sanktionen mit Missbilligung und Tadel, Verweis
oder Verwarnung, bis hin zum Auslachen und Beschimpfen,

- die physischen Sanktionen, von koérperlicher Zichtigung und
Freiheitsberaubung bis hin zur Todesstrafe,

- soziale und wirtschaftliche Sanktionen, wie Geld- und Vermo-
gensstrafen, Schadensersatzverpflichtungen oder 6ffentliches
BloRstellen (friher am Pranger) und der Entzug von Privilegien
sowie

- der ,,Abbruch der Beziehung* und der ,,Ausschluss aus der Ge-
sellschaft oder Gruppe™ (die scharfste Form der Sanktion, von
der fristlosen Kindigung, dem Ausschluss aus dem Verein, bis
zur Ausweisung aus dem Staat, frither der Verbannung).>

Positive Sanktionen, die nicht selten gegen negative austauschbar
sind, sind Vorteile und Belohnungen, Lob, Zustimmung, Gratula-
tion, Titel, Gehaltszuschlage, oder soziale VVorziigen wie Steuer-
erleichterungen usw.”

4. Einen Ursprung flr Sanktionen ist Gberdies im Phdnomen der
Macht und fur diese wiederum im Egoismus des Menschen zu
sehen.

Unrecht kennen wir sowohl vom Einzelnen, als auch vom Staat
als staatliche Willkir. Wir firchten jegliche Anwendung von

52 Raiser, Recht, 1999, 243 f.
53 Raiser, Recht, 1999, 244 und 245.
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Gewalt und auch List und wollen sie mit Hilfe des Rechts ein-
dammen. Recht dient danach der ,,Begrenzung der Macht«.>
Wird Widerstand geubt, ist das Recht zwangsweise, also eben-
falls mit Gewalt, durchzusetzen.

Mit M. Weber ist Macht zutreffend egoistisch zu definieren als
die ,,Chance, den eigenen Willen gegenliber einem anderen ge-
gen dessen Widerstand durchzusetzen“>. Macht sichert insoweit
die eigene Freiheit und nimmt dem anderen die seine. Sie erlaubt
Herrschaft und fuhrt verrechtlicht zu der Stellung, die dem Ei-
gentlmer einer Sache eingerdumt ist, der in den Worten des 8§
903 BGB ,mit der Sache nach Belieben verfahren und andere
von der Einwirkung ausschlie3en® kann.

Allerdings ist Macht, wie auch Willkir, kein Selbstzweck. Macht
dient den jeweiligen Machtigen, also bestimmten Menschen, zu
ihrer persénlichen Selbsterhaltung in einem bestimmten sozialen
Umfeld und mittelbar erst der entsprechenden sozialen System-
erhaltung. Macht dient also der Sicherung der personlichen und
sozialen Existenz.

Der Soziologe Haferkamp formuliert dynamischer: Macht sei die
Fahigkeit des Menschen, das Verhalten anderer Menschen zu
lenken.>® Mittel der Machtausiibung seien ,,unmittelbare Gewalt”
oder Schéadigung, d.h. das Zufiigen oder Androhen von Nachtei-
len.>” Raiser flgt an, dass, wer einen anderen tdten, verletzen,
ihm Schaden zufiigen oder auch nur glaubhaft damit drohen kon-
ne, in der Lage sei, das Verhalten eines anderen zu bestimmen, es
sei denn, dass dieser imstande sei, sich wirksam zu wehren, die
Schadigung abzukaufen oder sich ihr sonst wie zu entziehen.

> Kaufmann, A., Macht, 1958/59, 22 ff.; Zur entsprechenden Idee des
Rechts als der Sicherung von Freiheit: Rawls, Theorie, 1993, 19;
sowie: Schéfer, Grundlagen, 1989, 52, u. Hinw. auf: Marcic, Geset-
zesstaat, 1957, 41, 296, und Henkel, Rechtsphilosophie, 1977, 89.

> Vgl.: Raiser, Recht, 1999, 283, u. Hinw. auf: Weber, M., Wirtschaft,
1976, 1. Teil, Kap. 1, § 16, Kap. 11, § 1.

%6 Haferkamp, Herrschaft, 1980, 60 ff; Raiser, Recht, 1999, 283,
>7 Raiser, Recht, 1999, 283.
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Eine Schéadigung konne, so Raiser, auch in einer Freiheitsstrafe,
im Entzug von Einkommensquellen oder in der gesellschaftli-
chen Deklassierung und Achtung liegen.”® Mittel der Machtaus-
ubung seien auch Leistungen wie das Gewahren und Verspre-
chen von Vorteilen, einschlielflich Aufmerksamkeit, Liebe und
sozialer Anerkennung. Allerdings diirfte der ,.eigene Wille* in
der Regel auf die Erhaltung und Mehrung des eigenen Nutzens
der Mé&chtigen gerichtet sein, und Gaben werden diese nicht ohne
Gegenleistung, und sei es nur diejenige der Loyalitét, gewahren.

5. Der Schritt von Macht und Gewalt zur Herrschaft ist kurz:
Herrschaft ist die ,anerkannte, legitime, institutionalisierte
Macht*.>

Sowohl verfassungsrechtlich als auch strafrechtlich ist der anth-
ropologische Zwischenbegriff der Gewalt, als Staatsgewalt aber
auch in Form der Gewaltdelikte, denen mit staatlicher Gegenge-
walt entgegenzutreten ist, von Bedeutung:

Zum Verhiltnis der Begriffe ,,Gewalt* und ,,Macht* ist mit Lan-
ger auf die alte Dreiteilung der Gewalt hinzuweisen. ,,Vis® meint
Gewalt als faktische Zwangsausiibung, ,,potestas® Gewalt im
Sinne von legitimierter Herrschaftsmacht und ,,superioritas® Ge-
walt als hochst innere Macht, in der Demokratie ausgelibt durch
das Volk. Das staatliche dreigeteilte Gewaltmonopol ist insofern
Herrschaftsmacht im Sinne der potestas.®

Auf der negativen Seite der Machtmittel, den Schadigungen,
steht dann auch ein Katalog, der Straftatbestanden des Kernstraf-
rechts entspricht, von Mord Uber Raub, Vergewaltigung und
Brandstiftung, bis hin zur Beleidigung in der schweren Form,
dass dem Opfer die soziale Achtung in bedrohlichem Malie ent-
zogen ist.

58 Raiser, Recht, 1999, 284.

> Raiser, Recht, 1999, 286, u. Hinw. auf: Popitz, Phanomene, 1986, 37
ff.

60 Langer, Gewaltmonopol, 1986, 220 ff., 220 f.
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Die Gewalt- oder auch Machtfrage stellt sich vorrangig bei der
Veranderung bestehender Rechtszustidnde. ,Jedem das Seine*
lautet die statische Ausgangslage. Was mit und nicht gegen den
Willen des Berechtigten geschieht, ist keine Gewalt und im
Zweifel erlaubt. Dass es uberhaupt Rechtsgiter und bestimmte
Rechtsgutstrager gibt, die sie nach dem Modell des Eigentums an
einer Sache innehaben, ist dabei vorausgesetzt.

Zu handeln heil3t zu veréndern. Die Grinde dazu sind die Be-
weggrinde. Mittel kdnnen sowohl das ehrliche Geschéft zweier
Partner sein, als auch ,,Lug und Trug* oder eben das Mittel der
Gewalt bilden. Nicht zu handeln, ist rechtlich in aller Regel un-
beachtlich, es sei denn, es bestehen besondere Handlungspflich-
ten, fiir den Staat in Form von Sozialhilfe im weitesten Sinne, fur
den Einzelnen in Form von besonderen Verpflichtungen oder Ga-
rantenstellungen, etwa in der Familie.

Beide jedoch, Tater und strafender Staat, tiben Gewalt aus. Der
Unterschied zwischen der Gewalt des Einzelnen und der des
Staates liegt im Recht. Der Staat, der das Gewaltmonopol besitzt,
darf stellvertretend fir die Allgemeinheit einen sittlichen Makel
verhangen und im Namen des Volkes auch Freiheit und Vermo-
gen strafweise entziehen. Er handelt in der Rechtsform der heuti-
gen Demokratien idealiter zugunsten seiner Birger, insofern alt-
ruistisch.®!

Auch der Straftater, der Rechtsguter verletzt, bt in aller Regel
Macht aus. Setzt er das Mittel der Gewalt ein, will er in der Regel
etwas fiir sich personlich erlangen. Er handelt egoistisch. Leistet
er dagegen zum Beispiel Nothilfe, agiert auch er altruistisch und
bleibt straflos.

Deshalb geht es nicht nur um die Verletzung von Rechtsgutern,
sondern auch um den Beweggrund, und zwar um die Einordnung
als egoistisch oder altruistisch. Egoistische Gewaltanwendung ist

o1 Zur Notwendigkeit, die existierenden westlichen Demokratien insbe-

sondere gegenuber einflussreichen Gruppen und deren erfolgreicher
Lobbyarbeit zu schitzen und einflusslose Gruppen zum Ausgleich
zu stérken, siehe: Hippel, Willkir, 1998, u.a. 5 ff.
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in der Regel verboten. Sie ist nur in Ausnahmeféllen, wie der
personlichen Notwehr, erlaubt.

Mit Binding lielRe sich zwar fur den Straftater zum Beispiel im
Sinne der verfassungsrechtlichen These vom staatlichen Ge-
waltmonopol erkldren: der Schuldige habe ,,gegeniiber dem Ge-
setz die Machtfrage gestellt. Deshalb antwortet es ihm durch sei-
ne zwangsweise Unterwerfung unter seine Macht und Herrlich-
keit“®2. Wer modern formuliert, dass die Strafe der Erhaltung der
Rechtstreue der Allgemeinheit diene, heiligt ebenfalls die Gel-
tung des Rechts als solchem und findet sich in Bindings Folge-
rung wieder, dass die Strafe auf die ,,Bewdhrung der Autoritat
der verletzten Gesetze* ziele.

Allerdings sollte dieser zundchst vielleicht einleuchtende Gedan-
ken dann auch weitergefiihrt werden: Danach ist jeder Gesetzes-
brecher ein Umstiirzler und Staatsfeind. Die Delikte dienen alle-
samt dem Schutz des Rechtsstaates. Dem Tater ist im Rahmen
der ,,sozialen Verteidigung* des Rechtsstaates zu begegnen. Sa-
nitare Mittel, wie Vertreibung oder Isolation, aber auch Umer-
ziehung in entsprechenden Lagern sind die gebotenen Mittel.

Doch ist zu bezweifeln, dass Straftater regelmaRig die Machtfra-
ge oder auch nur, was weniger meint, die Autoritat des Staates in
Frage stellen. In aller Regel wollen sie insbesondere bei egoisti-
schen Delikten mit ihren illegal erlangten Vorteilen in der
Rechtsgemeinschaft weiterleben. Sie stellen sich personlich au-
Rerhalb oder auch Uber das Recht. Aber das Rechtsprinzip selbst
wollen sie unangetastet lassen.

Auch untergrabt die einzelne Tat nicht die Grundfesten des
Rechtstaates. Die Gefahr der ,Verallgemeinerung® hat die
Rechtsgemeinschaft zu firchten. Fur sie aber ist der einzelne Ta-
ter nur in geringem Umfang verantwortlich zu machen. Aus die-
sem Grund pragt nicht der Angriff auf das Recht als solchem,
sondern die Wertverletzung den Charakter des einzelnen Deliktes

62 Binding, Grundri3, 1975, 228; aufgegriffen auch vom Politologen

Weber, H.-M., Abschaffung, 1999, 225.
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und damit auch die Reaktion der Strafe als eine entsprechende
Gutsverletzung.

Dennoch ist zu trennen. Fur die Gemeinschaft als Normgemein-
schaft steht die Normverletzung als ein soziales, haufiger auftre-
tendes Phdnomen im Vordergrund. Als konkrete Gutsverletzung
fuhrt die Tat in einen zivilen Konflikt, dessen alter birgerlicher
Charakter mutmaRlich auch dazu gefihrt hat, das Strafrecht bei
der ordentlichen als der birgerlichen Gerichtsbarkeit zu belassen
und nicht etwa der hoheitlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu-
zuschreiben.

6. Ist die Gefahr der Verallgemeinerbarkeit die soziale Folge des
Rechtsbruchs, so ist die dazu passende ,,Kriminalpolitik* zu be-
treiben. Es ist die Frage nach dem gunstigsten Gegenmittel zu
stellen, und zwar auch nach sozialen Alternativen zur Ausubung
von realer Gegengewalt. Ginstiger ware ein kommunikativer
Gegenakt, der zudem auf die Vereinzelung der Tat durch Indivi-
dualisierung und Personalisierung gerichtet ist. Die Suche nach
der Verantwortung eines Einzelnen ist der probate Schritt auf
diesem Weg. Obwohl die Gemeinschaft mit Kriminalitt und so-
gar mit von ihr vorher gesetzlich bestimmten Tattypen rechnet,
und zu ihrer Bekampfung beachtliche Vorsorge trifft, wahlt sie
diesen Weg. Statt barmherzig zu fragen: ,,Warum auch Du?“
heif3t es streng: ,,Auch Du nicht*.

Der Rechtstheoretiker Krawietz® unterstreicht grundsétzlich zu
Recht, dass die primare Frage der Verantwortlichkeit des Téaters
unabhéngig davon sei, ob fur den Fall des VerstoRes oder der
Zuwiderhandlung gegen eine Norm eine Sanktion angedroht
werde. Er nennt im Ubrigen neben dem staatlichen physischen
Zwang, insbesondere Strafen oder auch die Belohnung, die me-
taphysische Sanktion des Verlustes des ewigen Seelenheils als
ein Beispiel. Erzwingbarkeit und Sanktionsdrohungen seien nicht
Begriffsmerkmale, sondern nur sekundare Begleiterscheinungen
von Normen, womit auch er den Zwang nur zum Umfeld des

63 Krawietz, Risiko, 1992, 147 ff., 163; Krawietz, Zwang, 1988, 315 ff.
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Rechtes® zahlt. Jakobs erklart auf Grundlage der Luhmannschen
Systemtheorie in &hnlichem Sinne, Normbriche fihrten zwar zu
Enttduschung. Wie aber die Allgemeinheit diese verarbeite, sei
nicht zwingend festgelegt. Sie kdnne auch auf Sanktionen ver-
zichten oder nach einem Siindenbock suchen.®

Aber dass jedenfalls die modernen Groligemeinschaften tber ne-
gative Sanktionen verfligen, sie hoheitlich durchsetzen und diese
Art der Gegengewalt auch formal-rechtlich regeln, ist nicht zu
leugnen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist deren rechtliche
Regelung unabdingbar und auch fiir jedes andere ,,Freienrecht™
angezeigt. Dass es sich nicht um die erste Stufe des einfachen
subjektiven Rechts, sondern um eine zweite Schutzebene oder
gar auf verfassungsrechtlicher Ebene um eine dritte Stufe han-
delt, kann dahingestellt bleiben.

Je schwerer der Normbruch ist, desto schwieriger dirfte es Uber-
dies sein, Uberhaupt auf Sanktionen zu verzichten. Selbst strenge
Abolitionisten® klammern Schwerkriminalitat aus. Nur bei ei-
nem reinen Untertanen-, Knecht- oder Sklavenstatus ist Schwer-
kriminalitdt nicht zwingend zu ahnden. In einem Recht, das
Freie, Adelige oder Birger nach dem Familienmodell der Bri-
derlichkeit kennt, muss es eine sichtbare Antwort auf den schwe-
ren Rechtsbruch geben. Denn er ist, obwohl eine Tat, zugleich
auch eine Aussage Uber dasjenige, was sich dieser eine grund-
sétzlich freie Mitmensch erlauben darf.

7. Der bewusste Schritt von den Sanktionen generell zur Frei-
heitsstrafe, als der derzeitigen Hauptstrafe, fehlt jedoch. Sie
schlicht als Entzug der Freiheit, in der Gemeinschaft zu leben, zu
begreifen, also der Verbannung an die Seite zu stellen, z6gern
Raiser und etwa auch Zippelius, der gleichfalls auf ,,Ausschluss
und Meiden* in menschlichen Gemeinschaften als gleichsam na-

64 Dazu siehe auch Montenbruck, Zivilisation, 2010, u.a. 186 ff., Rn.
454 ff.

65 Jakobs, Strafrecht, 1991, 17. Abschnitt, 484 f., Rn. 23 ff.; siehe zu-
dem Kapitel ,,Siindenbock®, Montenbruck, Strafrechtsphilosophie,
2010, 81 ff.

06 Vgl. u.a.: Liiderssen, Krise, 1989, 57.
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tiirliche Reaktionen hinweist.®” Dieser Schritt wiirde vorausset-
zen, die Freiheitsstrafe nicht so sehr als Strafe, sondern vielmehr
als den Entzug der Freiheit zu sehen. Dass Raiser in diesem Zu-
sammenhang von Freiheitsberaubung und auch der Todesstrafe
spricht, weist mdglicherweise in diese Richtung. Den Tadel ord-
net er gleichfalls als negative Sanktion ein.

Raiser rdumt im Einklang mit den Soziologen Popitz und v. Tro-
tha ein, dass negative Sanktionen letztlich dazu fihren, einen
Normbruch durch einen neuen zu ahnden. Insofern seien sie fast
widersinnig.® Auch die Rechtssoziologie erkennt also das Ver-
geltungs-Dilemma, Gleiches mit Gleichem zu beantworten, im
werteorientierten Strafrecht somit Rechtsguterschutz durch
Rechtsgutsverletzung zu betreiben, was nur dirftig mit dem
Hinweis auf das hohere Ganze zu iberdecken ist. Der Begriff der
heiligen Gewalt steht daftir dann ebenso wie auf der zwischen-
staatlichen Ebene das Wort vom gerechten Krieg.

Raiser folgert Uberdies einleuchtend fiir den Fall der unméRigen
Sanktionen, dass der soziale Normbruch den Widerstand des
Normbrechers jedenfalls dann provozieren, wenn jener die Sank-
tion als zu hart empfinde oder die Verbindlichkeit der Norm fiir
sich selbst nicht anerkenne und deshalb nicht bereit sei, sich der
Sanktion zu unterwerfen. Statt den sozialen Frieden wiederherzu-
stellen, drohe moglicherweise ein Machtkampf zwischen Tater
und Opfer. Sanktionen seien deshalb ,,hochst ambivalente und
gefahrliche” Werkzeuge. Sie mussten deshalb zumindest der
Schwere der Tat entsprechen,® allerdings, so ist anzufiigen, weil
alle Beteiligten sie am ehesten kraft ihres Rechtsempfindens hin-
zunehmen bereit sind. Und ist der Rechtsfrieden nach Jahren ein-
gekehrt, mussen Verjahrungsregelungen und Amnestien Sanktio-
nen zu vermeiden helfen.

o7 Zippelius, AusschluB, JuS 1985, 755 ff.

68 Raiser, Recht, 1999, 248, u. Hinw. auf: Popitz, Konstruktion, 1980,
48 f.; sowie: Trotha, Dominanz, 1980, 141 ff., 143.

69 Raiser, Recht, 1999, 249, u. Hinw. auf: Popitz, Konstruktion, 1980,
59.
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Der viel zitierte Durkheim geht zudem davon aus, Verbrechen
seien etwas Natiirliches.” Die Rechtsgeschichte, auf die er sich
dazu unter anderem stltzt, tragt seine These. Wer ihm folgt, wird
deshalb noch einen Schritt weiter gehen: beides, Verbrechen und
negative Sanktionen, Gewalt und Gegengewalt, scheinen natir-
lich zu sein.

Daher drangt sich die These auf, dass es ein ewiges und damit ein
,,Naturrecht™ gibt, und dass es auch die natiirliche Aufgabe jeder
Gemeinschaft ist, auf Normbriiche zu reagieren. Allerdings
spricht auch einiges daftr, dass hier nicht Sysiphos bei der Arbeit
zuzuschauen ist, sondern, dass das Prinzip des Normbruchs der
Gemeinschaft dient, indem es sie lebendig erhalt. Auch deshalb,
also sozialethisch, erscheint die gegenwaértige Praxis gerechtfer-
tigt, auf Normbriiche berwiegend symbolisch und mit Schuld-
spruch und Geldstrafen zu reagieren und nur fir hartnéckige Kar-
rieretater und fir schwerste Einzeldelikte langere im Normalvoll-
zug zu vollstreckende Freiheitsstrafe vorzusehen.

Dennoch kann die Verhdngung von Sanktionen in einer aufge-
klarten Gesellschaft kein Selbstzweck darstellen. Auch hinter der
Idee der Gerechtigkeit muss ein aus rechtssoziologischer Sicht
weitere Grund stehen. Aus der Sicht der Macht ist es deren Ziel
dasjenige der Selbsterhaltung, und zwar der méchtigen Personen
selbst und auch diejenige des sozialen Umfeldes. Denn Macht
meint immer soziale Macht. Jeder Herrscher benétigt beherrschte
Personen.

Das Problem der Strafe im modernen Staatwesen kennzeichnet
bereits der Begriff der Freiheitsstrafe selbst: dem Gefangenen ist
grundsétzlich die Freiheit zugebilligt. Er besitzt ebenfalls Macht.
Ein Machtkonflikt ist insofern zu 16sen.

70 Durkheim, Kriminalitat, 1979, 3 ff., 8, Fn. 4; siehe dazu auch: Has-
semer, in: AK-StGB, 1996, Vor § 1 Rn. 57, der auf die Fortfiihrung
Durkheims Thesen bei Coser, Funktionen, 1979, 21 ff. hinweist, so-
wie auf Mead, Psychology, 1918, 577 ff.; Durkheim habe Hassemer
(Rn. 58) zufolge den Verbrecher allerdings idealisiert. Dazu aus der
Sicht des Strafrechts auch: Kunz, Strafe, 2004, 71 ff., 71.
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Diese Freiheit verschafft dem Tater im Geschaftsleben die Quali-
tat des homo oeconomicus.

IV. Modell des rationalen ,,homo oeconomicus*

1. Im Grenzbereich der drei Facher Sozialwissenschaft, Wirt-
schaftswissenschaft und Philosophie in der Form des Utilitaris-
mus steht das Menschenbild des ,,homo oeconomicus®, des ratio-
nal-egoistisch handelnden Menschen.”* Dessen Ziel ist es, mit
dem geringstmoglichen Einsatz von Mitteln héchstmdgliche ei-
gennutzige Erfolge zu erzielen. Dabei wird die Knappheit aller
Mittel unterstellt, so dass der Wettbewerb und damit auch das
Geschaft mit anderen notwendig sind. Bei der Kriminalitat han-
delt es sich dann um ein als nutzlich zu denkendes, an sich wert-
freies abweichendes Verhalten.

Zu betrachten ist dieses Menschenbild aus zwei Blickwinkeln,
dem des egoistischen kriminellen Einzelnen als eines ,,rationalen
Verbrechers* und demjenigen der Gemeinschaft, fiir die der ho-
mo oeconomicus das Modell eines typischen Mitgliedes ist. Es
handelt sich insgesamt um eine selbstdndige utilitaristische
Denkweise. Sie so auszuformen, lag insbesondere in Zeit der vo-

71 Siehe zusammenfassend: Schafer/Ott, Lehrbuch, 1986, 46 ff.; zu-
dem: Lehmann, Recht, 1983, 27 ff.

Als Einfliihrung und zu den Problemen europdischer Juristen, aus der
modernen Okonomie Nutzen fiir die Rechtswissenschaft zu ziehen,
siehe: Schwintowski, Theorie, JZ 1998, 581 ff.; sowie: Kirchner,
Theorie, 1997, insbes. 16, zu den Problemen von Entscheidungen
unter Ungewissheiten, den Prognoseentscheidungen, bei denen die
jeweilige Rechtsfolge wieder mit einbezogen werden muss.

Begrundet vom Nobelpreistrager: Coase, Problem, 1960, 1 ff., auf
deutsch: Coase, Problem, 1978, 146 ff. (Mitbegrinder ist auch:
Calabresi, Entscheidung, 1978, 239 ff.); fortentwickelt wurde dieser
Ansatz (auf Grundlage des sog. Kaldur-Hicks-Kriteriums) von: Pos-
ner, Analysis, 1986, 8 1.2.; zusammenfassend: Burow, Einfiihrung,
JuS 1993, 8 ff., insbes. 9 f., Schwintowski, Konzept, 1992, 35 ff,;
Kubler, Effizienz, 1990, 687 ff.; Behrens, Grundlagen, 1986, vgl.
etwa 6 ff.
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ranschreitenden Industrialisierung und in der Welt des neuen
Darwinismus nahe.

Freiheit wird danach ein verfiigbares Gut. Doch ist das Modell
des homo oeconomicus, weil am Nutzen und nicht am Schaden
orientiert, nur mit Mihen auf das Strafen als Ubelzufiigung an-
zuwenden und bedarf zudem der Privatisierung des Strafens.

2. Aussagekréftig ist insofern die Entwicklung dieser Vorstel-
lung, die kurz zu verfolgen und zu kommentieren ist.

Der Italiener Pareto’ stellte im Jahre 1879 die Regel auf, ein so-
zialer Zustand sei dann besser als jeder andere, wenn durch ihn
kein Gesellschaftsmitglied im Vergleich zum bestehenden Zu-
stand benachteiligt werde und wenn mindestens ein Mitglied den
neuen Zustand personlich vorziehe. Zumindest einem Gesell-
schaftsmitglied misse es also besser und keinem dirfe es
schlechter gehen wie etwa beim Abschluss eines Kaufvertrages
zum beiderseitigen Vorteil.

Hinter dieser Sicht steht kaum verhullt zum einem der indivi-
dualethisch ausgerichtete alte Satz des ,,Jedem das Seine und
niemandem einen Schaden*- Die Besonderheit liegt also in der
subjektiven Sicht des persoénlichen VVorziehens.

Problematisch bleibt jedoch die Bestimmung des Schadens fur
einen anderen. Dass ein Schaden fiir einen Dritten womadglich
schon im Gewinn von Vertragspartnern liegen kénnte, die ihn
vom Geschéft ausschliel3en, liegt zwar nahe, soll aber offenbar
ausgeschlossen sein. Denn was einen Vorteil fir den einen dar-
stellt, durfte auch fur viele andere begehrenswert sein, seine
Verweigerung also ein Nachteil.

Hinzu kommt das allgemeine Problem der Bewertung des Vor-
teils. Wer gezwungen wurde, nach Amerika auszuwandern und
dort die Chance ergreift, vom Tellerwéscher zum Millionadr auf-
zusteigen, wird seine urspringliche Vertreibung womaoglich als

72 Zu Pareto, siehe auch: Schafer/Ott, Lehrbuch, 1986, 23.
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Vorteil begreifen. Es handelt sich um das bekannte Problem der
Berucksichtigung von Folgeschaden oder Folgevorziige, als eine
realistische Variante des delay of gratification. Ware die Verbes-
serung des sozialen Zustandes durch eine bestimmte Handlung
nicht nachweisbar, so ist mit dem non liquet im konservierenden
Sinne umzugehen: Die Handlung diirfte ,,im Zweifel* nicht vor-
genommen werden. Die Gemeinschaft, die nicht auch spielt,
wirde erstarren.

Nur auf Vorziige ausgerichtet ist mit diesem Grundansatz zwar
das Geschaftsleben, nicht aber die Strafe, jedenfalls dann nicht,
wenn man sie nicht lediglich idealistisch als Chance zur Sihne,
sondern realistisch als ein Ubel versteht.

Das 1939 von Kaldur und Hicks unabhéngig voneinander entwi-
ckelte Kaldur-Hicks-Kriterium enthalt einen weiteren Schritt:
eine Entscheidung zugunsten eines sozialen Zustandes, der min-
destens ein Gesellschaftsmitglied bevorzuge und mindestens ein
anderes benachteilige, dlrfe zwar getroffen werden, dies aber
nur, wenn der Benachteiligte aus dem Restgewinn des Bevorzug-
ten entschadigt werden konne und dem Bevorzugten immer noch
ein Gewinn bliebe, etwa die Enteignung eines Grundstiicks gem.
Art. 14 111 GG zur Sicherung gegen Flutkatastrophen.” Auch das
ist noch eine im Ansatz individualethische Sicht, die auf die Ver-
teilung von Vorzigen ausgerichtet ist also dem Prinzip der Ko-
operation dient.

Strafe ist nach diesem Modell immerhin Gber die Idee der Reso-
zialisierung zu begriinden; denn davon, dass andere Mitglieder
darunter eine Erleichterung ihrer Lage verstehen, ist auszugehen.

Ahnlich setzt auch die vom gleichnamigen amerikanischen Bun-
desrichter entwickelte Learned-Hand-Formel an. Sie betrifft ur-
sprunglich die Sorgfaltsmalstabe bei der zivilrechtlichen Haf-
tung fur verschuldete Schaden. Ziel des Schadensrechts sei es,
das Verhalten von Menschen so zu steuern, dass fur die gesamte

3 So Burow, Einfithrung, JuS 1993, 8 ff., 9, u. Hinw. auf den Hambur-
ger Deichordnungsfall, BVerfGE 24, 367 ff.
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Gemeinschaft Schaden maoglichst optimal vermieden werde. Der
zu betreibende Aufwand dirfe nicht gréier sein als die zu erwar-
tenden Schaden. Insofern sei etwa bei seltenen, aber unverhalt-
nisméalkig hohen Schéden, die Einzelne nicht allein tragen kon-
nen, 6konomisch betrachtet die Versicherung der richtige Weg.
Die Versicherungspramie sei ein kleiner, sicherer Schaden. Er sei
einem hohen, aber unwahrscheinlichen vorzuziehen. Insofern
liege eine ,,Pareto-Effizienz*“ vor. Versicherungen z.B. seien
wohlstandssteigernd.” Auch nach diesem Ansatz wird der Be-
troffene entschadigt, allerdings um den Preis, in seiner Hand-
lungsweise eingeschrankt zu werden.

Wittig stellt dabei zu Recht mit einem Zitat von Becker die Kon-
sequenz eines solchen gesamtékonomischen Ansatzes flr das
Strafrecht dar: ,,eine kriminelle Handlung werde grundsatzlich
nicht nach der Art der Handlung definiert..., sondern durch die
Unfahigkeit der Person, den Schaden, den sie angerichtet hat,

wiedergutzumachen®.”

Dahinter verbirgt sich aber vermutlich die an sich bedenkenswer-
te Vorstellung, dass der Preis fir die personlichen praventiven
Schutzmalnahmen zu hoch ist, durch symbolische Repression
ersetzt und diese lotteriedhnlich auf die Straftater verteilt werden
muss.

In den siebziger Jahren, von Posner fortentwickelt, entstanden
das Prinzip der Vermdgensmaximierung sowie die Einbeziehung
des klassischen utilitaristischen Kosten-Nutzen-Prinzips.”® Ver-
maogensmaximierung erfordere bei allen Betroffenen Vermoégens-
anderungen in der Summe. Sie sei von der Staatsseite gerechtfer-
tigt, wenn der Bereich des Gesamtnutzens, in Geld bewertet gro-
Rer sei als die durch die Regelung entstandenen Gesamtkosten
(heute etwa Grundlage von Planungen 6ffentlicher Projekte).

4 United States v. Carroll Towing Co., 159 f., 2d, 169 (2d Cir. 1947);
vgl. auch: Schéfer/Ott, Lehrbuch, 1986, 87 ff.

& Wittig, Verbrecher, 1993, 50, u. Hinw. auf: Becker, G., Crime, 1968,
169 ff.

Posner, Analysis, 1986, vgl. eine Ubersicht der einzelnen Regeln bei:
Schafer/Ott, Lehrbuch, 1986, 31 ff.

76
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Ahnlich betrachtet Coase die Verteilung von Handlungsrechten,
wie sie etwa aus dem Eigentum flieRBen, also Rechten, die mit
entsprechenden Duldungspflichten anderer Personen verbunden
sind. Ihm geht es also aus ethischer Sicht um Verteilungsgerech-
tigkeit. Seine Formel besagt, dass unterschiedliche (bertragbare
Rechte die Wirksamkeit und Art der ,,Ressourcennutzung* nicht
beeinflussten, wenn alle ,,Transaktionskosten* gleich Null seien.
Transaktionskosten seien Kosten, die die Rechtstibertragung und
-durchsetzung betrafen, insbesondere Informations- und Ver-
tragskosten. So sei etwa der Eigentumsvorbehalt vorteilhaft, weil
Kaufvertrdge ohne ihn mangels anderer Kreditsicherung nicht
abgeschlossen wiirden.”

Allerdings hat nicht nur die ,,Belohnungsmacht* sondern auch
die ,,.Bestrafungsmacht® selbst einen Preis. Dazu gehoren insbe-
sondere die Kontroll- und Steuerungskosten. Sie schlie3t die Ge-
fahr der Kostenspirale mit ein, die insbesondere durch die Ent-
wicklung von Gegenmacht droht. Die Durchsetzung von Sankti-
onen darf also nicht das soziale Leben, also die VVorzilige der Ko-
operation langfristig aufheben.

Diese Sichtweise belegt den zivilen Hintergrund des ¢konomi-
schen Denkens, allerdings setzt sie auf der kollektiven Ebene der
Gesellschaft an, die sich nach innen selbst organisiert. Zudem ist
der 6konomische Ansatz typischer Weise auf den Erwerb von
Vorteilen ausgerichtet. Der egoistische Akteur handelt in der Re-
gel aus diesem Bewegrund, und nur mit diesem Ziel vor Augen
sucht er dann Nachteile zu vermeiden. Die reine Gefahrenab-
wehr, die sich fur den Angreifer als Preis oder Kosten darstellen
lasst, bestimmt jedenfalls nicht das Grundmodell des Okonomen.
Vielmehr werden in diesem Modell Existenz und uneinge-
schrankte Handlungsfahigkeit schlicht vorausgesetzt.

" Burow, Einfiihrung, JuS 1993, 8 ff., 10; Schéfer/Ott, Lehrbuch,
1986, 80 f.; Kern, Theorie, JuS 1992, 13; zusammenfassend: Wittig,
Verbrecher, 1993, 43 ff.

Siehe auch: Homann, Rationalitat, 1969, der den Begriff der Ratio-
nalitét in engen Zusammenhang mit dem des “Opportunititskosten-
konzepts” setzt. Kosten entstiinden tiberall, wo Zeit, Wissen oder die
verfligbaren Mittel knapp und eine Entscheidung notwendig sei.
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Kurzgefasst sind der Schutz des Marktes und generell die Gefah-
renabwehr mit Not, Zwang und mit Sozialem verbunden. Mit
seinem Leben und seiner Handlungsféhigkeit kann der einzelne
Mensch keine wirklichen Geschéfte machen. Aber der Markt,
lies: die Gesellschaft, kann auf einzelne Teilnehmer durchaus
verzichten, ohne damit ihre Existenz oder auch nur ihre Hand-
lungsfahigkeit erheblich einzuschranken.

Hinter einem - totalen - Okonomismus verbirgt sich also immer
auch ein undemokratischer Kollektivismus. Jener unterwirft sich
zudem der Fremdbestimmung durch die rationale Idee der ,Ef-
fektivitit®, die aber nur im Verglich mit anderen konkurrierenden
Gesellschaften einen 6konomischen Sinn ergibt und die eine Art
von regionalem oder globalem Wettbewerbsmarkt voraussetzt,
Damit ist diese Sicht zwar beztiglich des Umganges mit Ressour-
cen und deren Erwerbs passend. Aber auch Menschen werden
dann zu humanen Ressourcen degradiert. Und soweit Gesell-
schaften sich durch ihre kreative Kultur unterscheiden, und darin
liegt eine Aufgabe von Kultur, stellt sie ein weiteres Modell ne-
ben den Okonomismus.

Politisch gewendet und zudem vereinfacht beschrénkt sich die
Idee des Okonomismus auf den egoistisch-rationalen Liberalis-
mus, den sie zum alleinigen (nationalen Volks-) Gott erhebt,
wahrend diese Lehre vermutlich nur eine von zumindest drei
groBen, einander zum Teil widersprechenden Grundideen dar-
stellt. Die (empathisch-familidre) Solidaritat bildet den einen ub-
lichen Gegenpol. Sie ist auf Schutz vor Feinden, Hilfe in Not und
Erziehung ausgerichtet. Die (autonom-kreative) Individualitat
erweitert dieses bipolare Denken zu einer Art von (offener) Drei-
eckswelt. Solche Dreiecke verschaffen ,,dem Menschen* (ein-
zeln, als Gemeinschaft und als Gattung) zuséatzliche Freiheiten.
Denn zwischen nur zwei Alternativen vermag man im Konflikt-
falle noch einigermaBen nachvollziehbar nach dem Modell der
Waage ,,abzuwigen. Aber bei drei oder mehr Gesichtpunkten
kann es dann zumeist nur darum gehen, vertretbare und ansons-
ten subjektive Entscheidungen zu treffen.

Wenngleich also derart begrenzt, ist der Okonomismus innerhalb
seines ,,Ein Drittel-Bereichs der (unbeseelten) ,,Ressourcen®
sinnvoll und weiter zu durchdenken.
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3. Deutsche Autoren greifen das 6konomische Denken ebenfalls
auf.

Schafer und Ott”® meinen mit derselben Tendenz, fiir eine ge-
rechte Gesellschaft sei das Vorhandensein ,,effizienter Einrich-
tungen in einem ,effizienten” Rechtssystem unabdingbar. Der
Verzicht darauf habe etwa die ehemalige DDR in den Untergang
geflhrt,

Die gesamte Strafverfolgung aber auch das Angebot, zwangswei-
se Wiedergutmachung durchzusetzen, lasst sich nach diesem
Modell als Sozialleistung verstehen. Sie dient also nicht vorran-
gig dem Rechtsstaat, sondern der von ihm zu trennenden Gesell-
schaft oder auch Allgemeinheit, deren Rechtstreue aufrecht zu
erhalten ist. Sie ist auch stellvertretend denjenigen Privaten ge-
schuldet, die ansonsten Privatjustiz iben wirden. Zu ihnen geho-
ren die Opfer selbst, die die Tat verstehen wollen, aber vor allem,
ihre primaren und sekundéren Bezugsgruppen der Gleichen, aber
auch Nachbarn und Arbeitskollegen.

Schon Posner begreift dabei die O0konomische Analyse des
Rechts als universelle Theorie. Sie gelte auch fiir das Verfas-
sungs-, Straf- und Prozessrecht. So sei Strafe der Preis, den der
Tater fir seine Tat an die Gesellschaft zu zahlen habe.” Das be-
deutet, dass die Strafe so hoch sein muss, dass der Tater nicht
bereit sei, den Preis zu zahlen. Dem entspricht dann der alte Satz,
Verbrechen diirfen sich nicht lohnen (,,Crime doesn’t pay.*). Die
Gesellschaft tritt als Akteur auf.

Zwar scheint auch die liberalistische Vorstellung mitzuschwin-
gen, dass es sich auf der Téaterseite um die Realisierung einer
umgekehrten, negativen Risikoversicherung handelt. Statt regel-
maRige Pramien in Ruhe zu genieRen, die die Allgemeinheit in
Form erlaubter kleinerer Freiheiten ihrerseits im Vorwege aus-

8 Schafer/Ott, Lehrbuch, 1986, 5; Schafer/Ott, Analyse, JZ 1988, 213
ff., 215.
Zur These, Strafe sei der Preis: Posner, Analysis, 1986, § 7, 1., sowie

im Uberblick: Burow, Einfilhrung, JuS 1993, 8 ff., 11, u. Hinw. auf:
Cooter/Ulen, Law, 1988, 515 ff.

79
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zahlt, sucht er den unerlaubten einmaligen Gewinn und verliert
die kleinen Prdmien. Aber der Hauptblickwinkel ist, derjenige
Gemeinschaftsschutz Uber Kosten zu betreiben. Mit personlicher
Freiheit wird wie mit Geld gehandelt. Die Leitstrafe ist danach
die Geldstrafe.

Allerdings ist damit dieser Ansatz nicht schlicht als inhuman ab-
zuqualifizieren. Es lohnt es sich kurz tiber das Geld selbst nach-
zudenken: Geld und sein Wert wird vom Markt, also der Allge-
meinheit bestimmt. Ubertragen ist zwar der Mensch in seinem
Wert ein Objekt eines Marktes. Seine natirliche innere Wirde ist
ausgeblendet. Es bleibt aber in diesem Modell sein dulieres An-
sehen von Bedeutung, das auch die duRere Seite der Menschen-
wirde bildet. Auf dieses Ansehen nimmt er, die Aufdeckung vo-
rausgesetzt, mit seiner Tat selbst Einfluss. Insofern handelt es
sich um die intersubjektive Variante des alten Grundsatzes der
Verdienstlichkeit.

Diese Idee tragt also in dem breiten Bereich der Disponibilitat, in
dem der Mensch uber sein Vermogen, seine Lebensweise verfii-
gen und selbst auch schwere Gesundheitsrisiken und auch Zeit-
opfer eingehen kann. Diese liberalistische Idee tragt weit, sie ver-
sagt aber bei der zwangsweisen Durchsetzung von langjahriger
Strafhaft im Normalvollzug wegen der Begehung eines der typi-
schen schweren Kapitaldelikte.

Damit ist endgdiltig das Strafrecht miteinbezogen, und insbeson-
dere sind diejenige Autoren angesprochen, die einen sozialwis-
senschaftlichen Blickwinkel gewahlt haben, nach Mdglichkeiten
und Grenzen dieses Modells zu suchen.®

80 Vgl.: Hassemer, Préavention, JuS 1987, 257 ff., und seinen Hinweis,

258, zum ,,0konomisch rechnenden Strafrecht”; Becker, G., Crime,
1974, 1 ff.; Vanberg, Verbrechen, 1982, 15, 35, Albrecht, Préventi-
on, 1986, 55 ff.

Siehe auch: Otto, Generalpravention, 1982, u.a. 84, m.w.N.
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Schmidtchen etwa®! setzt diese Priifung im Einzelnen fort. Die
erste einer Reihe von Kernfragen lautet:

Wie ist die Regelung von Straftaten als ein ,,rationales* Wahl-
verhalten zu rekonstruieren?

Insofern ist die N&he zur deutschen Tatschuldstrafe offenkundig,
die auf der Formel vom Anders-Handeln-Kdénnen beruht, wie
Schmidtchen ausfiihrt, habe der Téter eine ihm bekannte alterna-
tive Entscheidung nicht getroffen, ndmlich dieses unrechtmaRige
Tun zu unterlassen. Die Alternativitat bestehe insofern also zwi-
schen einem Tun und einem Nicht-Tun, also in a und non a.

Die zweite Frage lautet, welche Strafhthe sei unter Préaventions-
gesichtspunkten die erforderliche?

Generalpraventive Elemente setzten ein Kollektivinteresse oder
auch einen sozialen Marktteilnenmer voraus. Die individualpra-
ventiven Anforderungen ldgen im negativen Preis flr die Tat.
Die Motivationsfahigkeit durch den Markt setzt diese rechtsindi-
vidualpréventive Sicht dabei voraus.

Welche Strafe ist also effizient?

Diese dritte Frage zielt auf das AusmaR der Ressourcen, die eine
Gesellschaft fur die Erzwingung aufbringen soll, ab. Entweder
tritt also die Gesellschaft als Akteur auf oder die ,,Allgemeinheit
der Einzelnen“ biindelt ihre Interessen zu einem Kollektivgut. *

4. Die Grenzsteine dieser Ansicht bilden vor allem die folgenden
Umsténde, die zugleich die Modellhaftigkeit der Marktidee bele-
gen. Dabei ist ihr Vorzug unbestreitbar, die Ideen von Freiheit
und Rationalitat fir das Strafrecht in Reinkultur durchzuprfen.

81 Zusammenfassend: Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123 ff., Ausfiihr-
lich: Schmidtchen, Strafrecht, 2002, 49 ff.

Aus der Sicht der Wirtschaftstheorie mit der besonderen Gewichtung
von Kollektivgitern: Buchanan, Limits, 1975, 123, 133.
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(1) Die Wirklichkeit des praktischen Strafens gilt danach als die
Entscheidung des Téters und als diejenige der strafenden Allge-
meinheit. Deshalb lautet der einfache Schluss insofern: weil der
,,Markt“ alles bestens und richtig regelt ist in der Demokratie das
Strafen so effizient wie es ist. Die 6konomische Analyse des
Rechts bestatigt in der sozialliberalen Demokratie als ideale
Form des Marktes deren jeweilige positivistische Entscheidung.

(2) Als rein liberaler Ansatz kennt diese Ethik aber keine perso-
nalen Regulator. Auch der ,,Markt“ als solcher agiert nicht selbst,
sondern wirkt als ein blindes System. Der Liberalismus be-
schreibt nur die Motivation der jeweiligen Marktteilnehmer.
Letztlich bestimmt der Egoismus die Art und Ausmal des Inte-
resses der Akteure. Dahinter steckt auf der staatspolitischen Ebe-
ne auch das Bockenférde-Dilemma®, dass die Freiheit sich nicht
selbst beherrschen kann. ,,Menschenwiirde* sowie ,,Solidaritit*
kennt diese Sicht ebenso wenig wie zu Entscheidungen oder zu
Handlungen Unféhige. Ein zweites Strafrecht im Sinne von MaR-
regeln der Besserung und Sicherung muss fir diese
Persongruppen dann also hinzugedacht werden.

(3) Dass zudem alle unterschiedlichen Interessen in Werte (Geld)
zu fassen also ,,umzuwerten® sind, ist offenkundig: es entspricht

aber auch der Wirklichkeit.

(4) Dass es fiir dieses Strafrecht lediglich nur einen Markt gibt
und zwar denjenigen der verstaatlichten Gesellschaft, ist eben-
falls offenkundig, stellt aber bereits ein zweifelhaftes, wenn och
noch akzeptables Axiom dar.

Denn zur Freiheit des liberalen Marktes gehért auch, dass der
Marktteilnehmer seine Freiheit nutzt, verschiedene Markte auf-
zusuchen und sie mit anderen Liberalen auch selbst zu bilden
vermag. Zivilgesellschaften misste sich danach standig neu bil-
den koénnen.

8 Dazu: Montenbruck, Praambel-Humanismus, Zivilreligion 1, 2013,

319 ff. ("11. Kap. "V. Rechtspragmatisches: Verfassungspatriotis-
mus, Minimalethik, zivilreligiose Aufhebung des Bockenforde—
Dilemmas")
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(5) Die nachste Besonderheit besteht darin, dass auch die Markte
eine Allgemeinheit darstellen und die Teilnehmer fir ihren Erhalt
zu sorgen haben.

(a) Das eine Hauptprinzip lautet, dass zudem die Idee des Markts
als solcher nicht zerstort werden darf. Das Prinzip lautet also: die
,,Okonomie* muss die ,,Okonomie* gestatten. Zu fragen ist also,
welche Bedingungen den Markt konstituieren. Definiert der
Markt alle einzelnen Menschen als Teilnehmer, die nicht selbst
in schwerwiegender Weise gegen die Marktregeln verstoRen ha-
ben, dann muss die soziale Existenz der Marktteilnehmer mit al-
len Mitteln geschutzt und alle Gewalttater eliminiert werden, so-
lange sie geféahrlich erscheinen. Der Markt kann zwar bei einem
,,Uberangebot von Marktteilnehmern® auf einige verzichten.
Aber je gréler sich der Markt darstellt, desto breiter wird sein
Angebot und nachfolgend desto effektiver ist die Bewertungsge-
rechtigkeit, desto Uberlegener ist er gegentiber anderen Markten.
Deshalb muss jeder Markt, der in Konkurrenz zu anderen Mark-
ten steht, im Prinzip mdoglichst viele Teilnehmer anwerben.

(b) Erlaubt der Markt hingegen das Nachdenken Uber seine eige-
ne Geféhrdung, sorgt er also fur Marktpolizei und Soldaten, also
den Schutz nach aufRen und nach innen, so wird der Markt als
Kollektiv Gber seine Marktorgane zum Akteur.

(c) AuBerdem bezieht ein derartiges kollektivistisches Denken
von Markt als solchem her die Alternative der Drohung mit dem
Kleinkrieg mit in die Idee der friedlichen Kooperation ein. Der
friedliche Handel erscheint dann auch ihm am Ende lediglich als
eine Option, die gewéhlt und auch verworfen werden kann. Man
kann auch mit kolonialen Eroberung und Sklavenhandel gute Ge-
schafte machen.

(d) AuRerdem stellt bei der grundsatzlichen Einbeziehung der
Gewalt in die Marktidee das eigene soziale und reale Leben des
jeweiligen Markteilnehmers oder seiner Reprdsentanten, einen
,,Preis“ des Marktes dar.

(e) Zu vermuten ist bei realen Gefahrdungen zudem, dass sich
der Akteur vom groRen Markt zurtickzieht und ein 6konomisches
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»Sub-System* etabliert, das auf dem Prinzip der wechselseitigen
Existenzschuld beruht. Die zweite freie Form des Marktes stellt
deshalb in der Regel die Metaform des Marktes der Markte dar.
Sie erzwingt Unter-Markte.

(6) Ist die soziale Existenz zunédchst aller ,,Rechtspersonen® oder
aller ,,Rechts-Subjekte zu gewahrleisten, muss der interne Markt
ihre Existenz notfalls unter Einsatz hochstmdglicher ,,Kosten®
schiitzen. Er muss notfalls bereit sein, einen gefahrlichen Markt-
teilnehmer auf Zeit zu eliminieren.

(7) Die sozialen Akteure, wie der Clan oder eine Nation kdnnen
sich in weit hoherem Malie mit BuRen und Ehrerbietung begni-
gen. Sie miissen nur den ,totalen Krieg* flirchten. Deshalb ist
jedes intergentiale Hofrecht vorrangig auf Tadel und erzieheri-
sche Sanktionen als BulRen ausgelegt. Sie erlauben die Fortset-
zung friedlicher Kooperation. Im Ubrigen wird jeder Marktteil-
nehmer von sich selbst aus an kleinen iiberschaubaren ,,Markten*
teilnehmen. Markt steht fiir Kooperation: kleine geschlossene
Mérkte des Austausches stellen die herkdmmlichen Sozialisati-
onskreise neben den primaren Beziehungen insbesondere die se-
kundaren der Peers und Freunde und tertidren der Berufskollegen
dar. Erst danach ertffnet sich der freie Markt, etwa derjenige des
Wissens.

(8) Schutzen muss der friedliche Markt sich also extern gegen-
uber dem Kriegs-Markt und intern gegeniiber solchen Marktteil-
nehmern, die die soziale Existenz anderer wertvoller Marktteil-
nehmer derart bedrohen, dass diese anderenfalls auf einen ge-
schiutzten Markt ausweichen miissen. Denn jeder ,,hochstperson-
liche Teilnehmer hat von dem gréBten angehduften Nutzen kei-
nen Nutzen, wenn er ihn Uberhaupt nicht nutzen kann. Die
Hochstpersonlichkeit unterscheidet seit jeher die Strafe vom
Schadensersatz.

(9) Dass sich deshalb auch Nutzungsgemeinschaften bilden, die
als ,,Familie* oder als Genossenschaft den Nutzen medialisieren
ist offenkundig. Aber auch sie bilden im Prinzip flr den einzel-
nen erwachsenen Menschen nichts weiter als eine Kooperations-
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gemeinschaft im Sinne eines geschlossenen kleineren Marktes
der Rickversicherung und des Schutzes von Vermdgenswerten.

(10) Offenkundig wird, dass der Begriff des Marktes und die
Vorstellung von regulierten Submérkten letztlich dem system-
theoretischen Modell folgen. Er ist gleichfalls auf bestmdglichen
Ausgleich von Interessen aller jeweiligen sozialen Akteure ge-
richtet.

Also, wie alle groRBen und einfachen Modelle bietet auch das
Marktmodell, das letztlich nur die alte Idee der Austauschgerech-
tigkeit verfeinert, zwar eine evidente innere Logik. Aber sie
scheitert in der Praxis an ihrer Reinheit. Korrektive, wie die
Menschenwirde und der Solidaritat, mussen hinzugedacht wer-
den. Dennoch beschreibt der kalte und utilitaristische Liberalis-
mus den Kern der Schuldstrafe. Auch deshalb ist dieses Denken
weiter zu verfolgen.

5. Dem Strafrecht kommt mit Posner folgerichtig die Aufgabe
zu, dsif Umgehung der Regeln der Marktwirtschaft zu verhin-
dern.

An dieser Stelle ist kurz inne zu halten. So ist einerseits erneut zu
beachten, dass sich der Okonomismus auf eine Metaebene be-
gibt, indem er Uber seinen eigenen Schutz nachdenkt. Das
Schutzprinzip gehort eigentlich zur Leitidee der Solidaritat. Aber
dennoch ist aus der Sicht des Okonomismus zu versuchen, Sach-
lagen soweit als irgend moglich seiner Logik zu unterwerfen, wie
im Ubrigen auch die Idee der Solidaritat als Grundidee der So-
ziologie versucht, alles tiber das Gemeinsame und die Teilhabe
daran zu erklaren oder wie der Individualismus, etwa in der
Kunst, dazu fihrt, alles (ber das Besondere, das Kreative und das
Chaotische erlautern zu wollen.

Jede einzelne Sichtweise, zumal eine solche, die eine gesamte
Fachwissenschaft hervorgebracht hat, gilt es zundchst einmal
auszureizen, bevor danach zu versuchen ist, sie interdisziplinar

84 Posner, Theory, 1985, 1193 ff., 1195.
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zu betrachten oder sich ihrer nur pragmatisch und bruchstiickhaft
zu bedienen. Wichtig ist nur zu wissen, dass und wann man den
Kernbereich seiner Fachlogik verlésst.

Das Recht, zu dem auch das Strafrecht gehort, begnugt sich zu-
meist mit der Blindelung von Ansatzen, auch wenn es dem einen
oder anderen Aspekten den Vorrang einrdumt wie im Zivilrecht
oder im Sozialrecht. So dient das Strafrecht dem realen Schutz
,des Marktes* ebenso wie der Bekriftigung des allgemeinen
Solidaritatsgefuhls und auch der Reaktion auf den kreativen In-
dividualismus des Taters, wenn auch mit einem Schwerpunkt auf
dem letzten Aspekt, den es zudem als Schuld in die normative
Welt der Menschenrechts-Ethik tberfuhrt, die hier ohnehin noch
weitgehend ausgeblendet sein soll. Nach dieser Riickbesinnung
ist fortzufahren:

Nach Calabrese und Melamed, auf die Schmidtchen verweist,
soll mit dem Strafrecht in &hnlicher Weise verhindert werden,
dass absolute subjektive Rechte durch einfachen Schadensersatz
aufgeweicht werden.®® Sie wiirden mit dem bloRen Schadenser-
satz gleichsam zur Lizenzpflicht (von ,property rules“ zu
Hliability rules®). Entsprechendes gelte auch und erst recht fiir
hdchstpersonliche Rechtsgiiter (,,inalienability rules®). Dafiir
kommt wegen der ,Natur der Sache* nur die Sanktionierung
durch das Strafrecht in Betracht.

Die Folgerungen, dass das Strafrecht also seinerseits auf die un-
verganglichen Rechtsgiiter wie Freiheit und soziales Ansehen
zuriickgreift, sieht Schmidtchen allerdings nicht. Im Ubrigen
stellt auch die Gesellschaft ein Opfer an Freiheit dar. Die Teil-
nahme am Markt wird also erschwert oder auf Zeit ausgeschlos-
sen. Damit ist jedoch ein Prinzip der 6konomischen Analyse des
Marktes verletzt. Die ,,Freiheit” der Teilnehmer wird vorausge-
setzt. Das Strafrecht findet also auf einem Markt der zweiten Stu-
fe statt. Dem entspricht sein rechtstheoretisches Verhalten zu den
subjektiven Rechten.

8 Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123 ff., 135.
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Das Hauptproblem der Okonomisierung des Rechts entspricht in
der Rechtstheorie demjenigen, den Begriff der Rechtsperson oder
des Rechtssubjektes zu bestimmen. Die Systemtheorie weist den
Weg. Neben natiirlichen ,,Systemen®, die Beziehungen von Men-
schen betreffen, existieren auch soziale Systeme wie die juristi-
sche Person des zivilen und des 6ffentlichen Rechts. Auch Staa-
ten interagieren miteinander und auch alle sozialen Einheiten in-
teragieren mit ihren Untersystemen und Untersystemen anderer
Obersysteme. Die urspriingliche Idee des Marktes beinhaltet trotz
aller Marktfreiheit ein einzelnes weitgehend geschlossenes Sys-
tem von einzelnen Teilnehmern. Sie kennen einander in der Re-
gel. Sie geben sich also Kredit. Urspriinglich war auch die Exis-
tenz der Teilnehmer nicht vom Handel abhéngig. Denn neben
dem Markt existierten ,,autarke* soziale Einheiten. Mit den Stad-
ten wurden dann aber auch die Mirkte zu ,,Blrgern* und erst
recht zu sozialen Akteuren. Die Idee der Autonomie der Gleichen
ist nur mit der Systemtheorie aufrechtzuerhalten. Sie stellt aber
die Beziehung in den Mittelpunkt und nicht die Akteure. Eine
Demokratie aber geht von der Personalisierung des einzelnen
Menschen aus. Daran scheitert jeder rein liberalistische Ansatz in
existentiellen Fragen, es sei denn, er erlaubt auch die Verfligung
uber die Freiheit, also sieht die Todesstrafe und die Folter ebenso
wie die Selbstversklavung als akzeptables Risiko, das ein freier
Birger eingehen kann.

Schmidtchen bleibt der Idee des Schadensersatz verhaftet wenn
er meint, das Strafrecht greife dort, wo der Schadensersatz das
Vermogen des Schadigens Ubersteigt. Er assoziiert die ldee des
alten Schuldturmes einerseits und erinnert zugleich an der Rolle
der Freiheitsstrafe als Ersatzfreiheitsstrafe fir unbeglichene
Geldstrafe.

Aber auch auf Gewaltdelikte will er diesen Ansatz (bertragen.®
Er will den Schaden in Geld aber offenbar nicht an der Sicht des
Opfers sondern an der Sicht des Opfers ansetzen und deshalb

86 Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123 ff., 144 f.
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tiber ihren Abschreckeffekt bestimmen.!” Damit wird deutlich
erkennbar der Markt selbst zum Marktteilnehmer.

Andererseits wére aber im Rahmen der verwandten liberalisti-
schen Idee eines ,,sozialrealen zivilrechtsanalogen Gesellschafts-
vertrages zu fragen gewesen, welche Arten von Vertragsstrafen
der Gesellschafter noch ,,frei* und sozialethisch hinnehmbar ak-
zeptieren kann. Dabei gibt die Idee der Verfugbarkeit von Ar-
beitskraft ebenso den Malistab vor wie die freie Entscheidung,
sich Uber rund vier bis finf Studienjahre auf einen speziellen Be-
ruf vorzubereiten. Das ,,Stigma® des Schuldspruchs begreift
Schmidtchen aus der Sicht der ,,Okonomie des Geldes“ zwar fol-
gerichtig als zweifelhaftes Element der Ubelzufiigung an. Er
ubersieht insoweit jedoch, dass doch der Schuldspruch die
,Handlungsfreiheit auf dem Markt beeintrachtigt und insoweit
Elemente der Freiheitsstrafe halt. Die ,Kreditwiirdigkeit” des
Taters ist entsprechend geschrumpft. Als Allgemeingut enthalt er
zudem eine Information.®® Generell ist der Begriff des Geldes in
der Okonomie mit dem der ,,Freiheit im Recht kompatibel. Bei-
de beruhen zudem auf einem liberalistischen Grundsatz. Den
okonomischen Grund fur die Vorzige eines eigenstandigen
Schadensersatzrechts neben dem Strafrecht liefert Friedmann®®:
der Geschadigte ist mit dem zivilen Deliktsrecht gleich riickver-
sichert. Er ist deshalb eher bereit, sich auf dem freien Markt zu
begeben. In einem reinen Strafrechtssystem wirde er mehr Res-
sourcen auf den Selbstschutz verwenden miissen. Offenkundig
muss er flr unersetzbare hochstpersonliche Giter wie vor allem
des Lebens dennoch und stets VVorsorge treffen. Sie kann ihm al-
lerdings offenbar auch auf einem Sicherheitsmarkt zum Teil im
Wege der Pravention von Straftaten abgenommen werden. Neben
dem Markt des Geldes existiert offenbar ein System der Notrech-

87 Dazu auch: Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123 ff., 142: ,,optimale
Abschreckung uber optimale Einstellung des erwarteten Schadenser-
satzes; Posner, Theory, 1985, 1193 ff., 1202; Schmidtchen, Straf-
recht, 2004, 123 ff., 144: Bei Taten mit hoher Wahrscheinlichkeit
der Totung misste zur Abschreckung der optimale Schadensersatz
astronomische Hohen erreichen.

88 So wiederum: Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123 ff., 146 selbst.

89 Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123 ff., 147.
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te, von der Notwehr hin zur préventiven Freiheitsstrafe. lhre
Existenz erleichtert den Eintritt in den sonstigen Markt.

6. Der VVolkswirt Lippert erprobt ebenfalls die Mdglichkeiten und
Grenzen des 0konomischen Ansatzes fir eine kriminalpolitisch-
rationale Erklarung und den Umgang mit dem Verbrechen.
Grundmodell fiir die Erklarung ist dasjenige der rationalen per-
sonlichen Entscheidung fiir oder gegen das Begehen einer Straf-
tat. Insofern geht Lippert von der idealen Straftat aus: der Téater
hétte, wie ihm in dem Schuldspruch vorgeworfen wird, anders
handeln kdnnen und hat sich im Sinne eines direkten Vorsatzes
fur diese Rechtsgutsverletzung entschieden.”® Dementsprechend
zeichnet Lippert sein Bild des ,,reprasentativen Kriminellen* als
demjenigen, der ,mit sinkendem Grad der Risikoaversion, mit
sinkenden StrafmafRen, mit sinkenden Sanktionswahrscheinlich-
keiten und mit steigendem monetdren Ausgangsvermoégen und
steigenden kriminell erzielbaren Ertrdgen® sich ,,in kriminelle

Handlungen engagiert*.”*

Dieses Téterbild ist auRerordentlich beschrankt und erkennbar
fast zirkelschlussig auf dieses Modell zugeschnitten. Seine Gren-
zen zeigen auch dessen Enge. Es kann bestimmte Taterprofile
aus dem Bereich der Eigentums- und Vermogensdelikte, fur
Wirtschafts-, Umwelt- und Steuerkriminalitédt, bedienen, soweit
sie von unternehmerisch denkenden Menschen begangen werden.
Es beginnt mit dem gewerbsméaliig handelnden Einzeltater und
endet bei arbeitsteilig begangener Unternehmenskriminalitét.

7. Als kritisch ist das Markmodell also vor allem dann einzuord-
nen, wenn es als fundamentalistischer Ansatz vertreten wird, es
also — nur — den Gesetzen der utilitaristischen Okonomie folgt.
Weder besitzen bei diesem Ansatz die Moral und die — ethische —
Idee der gegenseitigen Achtung ein Eigengewicht, noch sind —
psychische — Hemmungen und Enthemmungen mitbedacht.

%0 Lippert, Verbrechen, 1997, 39 ff. (Erklarung) und 149 ff. (Umgang
mit Kriminalitat).
o Lippert, Verbrechen, 1997, 146.
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Man spiirt hinter diesem Taterbild zugleich den sehnlichen
Wunsch, dass es deshalb zutreffen mdge, weil es einen so be-
quemen rationalen Grund fur die Verhangung der Strafe er6ffnet.
Sie ist ein geldgleicher Preis und erlaubt auch das Strafen als ei-
nes von den vielen Geschéften des taglichen Lebens ein- und
auch wegzuordnen.

Die Strafe als realisiertes Kostenrisiko kann allen Menschen, die
thren Lebensunterhalt legal und ,,schwer* verdienen, direkt ver-
mittelt werden. Aber den realen Freiheitsvollzug hat die demo-
kratische Mehrheit der Mitglieder der Allgemeinheit noch nicht
erfahren. Sie vermdgen oder wollen sich ihn und seine Realitét,
und zwar aus Grinden des emotionalen Selbstschutzes, auch
nicht vorstellen. Oder aber sie verdrangen diese Erfahrungen,
weil sie ihr soziales Selbstbild oder dasjenige ihrer betroffenen
Angehorigen nicht belasten wollen. Im schlechtesten Fall glie-
dern sie sich in eine Subkultur erfahrener Menschen ein.

Zumindest sollte im Bereich dieser Art der Kriminalitdt die
Rechtsfolgenbemessung vom Schuldspruch abgekoppelt, geson-
dert und moglichst von einem anderen, staatsferneren Spruch-
korper durchgefiihrt werden, um die Besorgnis politisch oder
sonst abgepresster oder auch gekaufter Absprachen einzuschran-
ken.

Kurz: das Modell des homo oeconomicus ist fiir die Falle der
Wirtschaftskriminalitdt und allgemeiner fur die Falle des organi-
sierten Machtmissbrauchs zur Bildung eines entsprechenden
Sanktionenrechts heranzuziehen.

V. Nutzlichkeitsansatze in der Strafrechtswissenschaft

1. Dennoch hilft es diesem alten Ansatz, dass die Strafe einen
Preis bilde, wenn zumindest eine Korrekturebene eingezogen
wird. So betont Meifl3ner etwa aus strafrechtlicher Sicht zu Recht,
dass die Interessenabwégungsformel des § 34 StGB ausdrticklich
ein 0konomisch-utilitaristisches Argumentationsmuster enthal-
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te.% Doch, so fiigt er einleuchtend an, sei stets eine Korrektur
durch nicht utilitaristische Bedingungen erforderlich. Sie liege in
der Voraussetzung des wesentlichen Uberwiegens eines Interes-
ses und im ,,deontologischen* Prinzip der ,,Angemessenheit™ des
Mittels. Letzteres garantiere Leben und Menschenwiirde und dir-
fe nicht zur Disposition des Nutzenkalkiils gestellt werden.*?

Es bereitet ferner auch keine grof’e Mihe, den Begriff des Nut-
zens weiter zu fassen und Leben und Menschenwiirde eines jeden
Einzelnen mit einzubeziehen. Die vage ,,Angemessenheitsklau-
sel“ verlangt nach einer sozialethischen Gesamtwertung und die
erlaubten Handlungen mussen verallgemeinerbar sein. So er-
scheint die erzwungene Blutspende zugunsten eines lebensge-
fahrdeten Patienten im Einzelfall nur als ein geringer Eingriff.
Jedoch wirde die allgemeine Erlaubnis dazu jeden Menschen zu
einer potentiellen Blutbank machen und damit die Freiheit aller
erheblich einschranken. Hinter der Angemessenheitsklausel ver-
birgt sich nach Uberaus herrschender Meinung wiederum nur eine
Gliterabwagung.”

Aus der Sicht des Strafrechts begreift zum Beispiel auch Hoyer
die Sanktion im Sinne einer 6konomischen Theorie als Preis fur
das begangene Unrecht.” Bereits mit ihrer Androhung werde
psychischer Zwang ausgelbt. Er setzt folgerichtig nach: in sei-
nem wertfreien ,,alethischen* Strafrechtskonzept gebe es keinen
grundséatzlichen Unterschied zwischen der Strafandrohung und
der Drohung eines Erpressers.®

% MeiRner, Interessenabwagungsformel, 1990, 170 ff.

9 MeiRner, Interessenabwagungsformel, 1990, 170 ff., 192 ff.

% Deshalb kann der Streit, ob sie Gberhaupt eine eigenstandige Wer-
tungsstufe darstellt, dahingestellt bleiben, vgl. zusammenfassend:
Roxin, Strafrecht AT I, 2006, § 16, Rn. 80 ff.

% Hoyer, Strafrechtsdogmatik, 1997, 267: ,,.Die drohende Strafbarkeit
versteht sich im Rahmen eines solchen Konzepts als Preis zwecks
Regulierung der Nachfrage nach einer bestimmten Entscheidungsal-
ternative und erfullt insofern genau die Funktion, die im privatrecht-
lichen Verkehr etwa der Kaufpreis einnimmt®.

% Hoyer, Strafrechtsdogmatik, 1997, 46.
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Demgemal will Hoyer auch das Schuldprinzip durch den Ge-
danken der Strafzweckmaligkeit ersetzen.

2. Damit leugnet Hoyer beispielhaft und auch konsequent fir ein
okonomisches Strafrecht die Existenz ethischer Verbotsnormen.
Er vertritt zudem eine reine Rechtslehre, denn nur durch das
Recht unterscheidet sich die langjahrige Geiselnahme von der
Vollstreckung von Haftstrafen.

Er kehrt also zuriick zu v. Feuerbach, v. Liszt und Kelsen, und
bezieht die 6konomische Rechtslehre mit ein. Damit zieht Hoyer
die bekannten Einwande aller drei mit einander verwandten und
ubertrieben rein gehaltenen Lehren auf sich. Deren gemeinsamer
Kern lautet, ein amoralisches, rein normatives und praventives
Strafrecht sei inhuman. Das dogmatische Dach dieser Theorie ist
aber aus straftheoretischer Sicht durch zwei der drei S&ulen der
Vereinigungstheorie mit getragen. Deshalb ist ihm aus der Sicht
der vorherrschenden Vereinigungstheorie nur vorzuwerfen nicht
pragmatisch oder synthetisch breit genug zu argumentieren. Er
wiederum wird sich gegen eben diesen Pragmatismus wenden.

Eine solche schuldfreie Straftheorie ist zwar aus deutscher Sicht
erkennbar verfassungswidrig. Sie verstoRt gegen die Menschen-
wiirde.”

o Das Bundesverfassungsgericht erklarte Folgendes und stiitzte sich

dabei auf eine Kette von &lteren Entscheidungen: BVerfG, NJW
2009, 2267 ff., Absatz-Nr. 364 ff. ,Das Strafrecht beruht auf dem
Schuldgrundsatz. Dieser setzt die Eigenverantwortung des Menschen
voraus, der sein Handeln selbst bestimmt und sich kraft seiner Wil-
lensfreiheit zwischen Recht und Unrecht entscheiden kann. Dem
Schutz der Menschenwiirde liegt die Vorstellung vom Menschen als
einem geistig-sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt ist, in
Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich zu entfalten (vgl. BVerf-
GE 45, 187, 227).“... ,,Auf dem Gebiet der Strafrechtspflege be-
stimmt Art. 1 Abs. 1 GG die Auffassung vom Wesen der Strafe und
das Verhaltnis von Schuld und Suhne (vgl. BVerfGE 95, 96, 140).
Der Grundsatz, dass jede Strafe Schuld voraussetzt, hat seine Grund-
lage damit in der Menschenwdirdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG (vgl.
BVerfGE 57, 250, 275; 80, 367, 378; 90, 145, 173). Das Schuldprin-
zip gehort zu der wegen Art. 79 Abs. 3 GG unverfugbaren Verfas-
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Doch aus einer solchen wertfreien und insbesondere soziologi-
schen Sicht ist zu antworten, dass die Grund- und Menschenrech-
te auf einem Glaubenssatz beruhen. Dass Menschen wirklich im
Willen frei und damit auch wirdig seien, sei unbewiesen. Der
Mensch kdnne sich aber ebenso auch schlicht trieborientiert wie
ein ,,Tier am Nutzen orientieren. Auch lieBen sich mit Hoyer
(und anderen) alle ethisch gedeuteten Elemente des Rechts utili-
taristisch lesen. Erinnert sei in seinem Sinne auch daran, dass in
seiner Sprachwurzel das Wort ,,Schuld* mit dem wertneutralen
,Scheiden* zusammenhéngt.*®

Aber mit diesem Ansatz ist zum Beispiel systemimmanent kaum
zu begriinden, weshalb Menschen, kdnnten sie es denn straflos,
nicht stets raubten und vergewaltigten, wenn sie ihre Winsche
nicht freiwillig erfullt bek&men. Nicht nur die Moglichkeit,
normkonformes Verhalten durch Sozialisierung zu erreichen,
sondern auch normkonformes Verhalten mit psychischen Ge-
walthemmungen zu begriinden, bleibt somit ausgeblendet.

3. Zur Bestimmung der Hohe der Sanktion fiir ein verbotenes
Verhalten verlangt Hoyer folgerichtig eine Nutzenabwégung. Er
setzt mit den préaventiven Strafzwecken letztlich das amorphe,
aber ausfillungsfahige VerhaltnismaRigkeitsprinzip an die Stelle
der Idee des Unrechts- oder auch Schuldausgleichs. Auch damit
greift Hoyer einerseits auf einen dlteren soziologischen, aber
straftheoretischen durchweg abgelehnter Ansatz zuriick®. Aber

sungsidentitat, die auch vor Eingriffen durch die supranational aus-
gelibte 6ffentliche Gewalt geschiitzt ist.*

% Siehe; Oelmiiller, Schwierigkeiten, 1983, 9 ff., 14; Kohler, Fahrlas-
sigkeit, 1982, 135, 137, u. Hinw. auf die Stichworte ,,Schuld* und
,,Verschulden® in: Grimm, J./Grimm, W., Worterbuch, 1956, Bd. 9,
Sp. 1870 ff.; Bd. 12, 1. Abt, Sp. 1171 bis 1178; Trlbner, Worter-
buch, 1955-1956, Bd. 6, 230 und Bd. 7, 568 f.; sowie: Edmaier,
Schulderfahrung, 1975, 162 ff.

» Ellscheid/Hassemer, Strafe, 1975, 266 ff., 28 ff.; siehe auch:
Baurmann, Zweckrationalitat, 1987, 253 ff., dessen ahnlicher aber
deutlich utilitaristischer als 6konomischer Ansatz der ,,Strafphiloso-
phie* zuzuordnen ist.

So nachdrucklich auch: Stratenwerth, Zukunft, 1977, 37; vgl. aber
auch die Warnung von: Jakobs, Pravention, 1976, 7: Die Verhalt-
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andererseits verlangt auch die neue Europdische Grundrechte-
charta in Art. 49 1l auch nur, dass die Strafe ,,nicht unverhéaltnis-
mifig* sein diirfe (und nicht etwa der Schuld véllig unangemes-
sen). So hat das deutsche Bundesverfassungsgericht das Schuld-
prinzip vor allem als nationales Rechtskulturgut mit Ruckgriff
auf das Europaische Subsidiaritatsprinzip verteidigt. Ebenso ver-
langt die Grundrechtecharta an anderer Stelle, dass bei der Ein-
schrankung von Grundrechten die ,,VerhidltnismiBigkeit™ zu be-
achten sei, aber dabei auch das Gemeinwohl mitbedacht werden
musse (vgl. Art 52).

Hoyer bietet eine konkrete 6konomische Formel zur Bestimmung
der StrafzweckmaRigkeit: sie musse, wie er schlissig fir alle
Lehren ausfiihrt, die Hauptaufgabe des Strafrechts im Rechtsgu-
terschutz sehen, das Strafrecht als ultima ratio begreifen und der
Lisztschen Sicht des ,,Rechtsglterschutzes durch Rechtsgiterver-
letzung® gerecht werden.'® Im Einzelnen:

Der ,,optimale Bestrafungsanreiz (zur Beforderung des Rechtsgu-
terschutzes) ware genau derjenige, dem es geldnge, die gesamt-
gesellschaftsbezogene Glterabwagung mafstabsgetreu in die in-
dividuell-selbstbezogene Gewinn-Verlust-Rechnung des Norm-
adressaten hiniiberzuspiegeln“.’™ Mit ein zu beziehen seien
., Einschdtzungen 1. der gesellschaftlichen Niitzlichkeit..., 2. der
gesellschaftlichen Nachteiligkeit..., 3. der individuell-konkreten
Ndtzlichkeit... und 4. der individuell-konkreten Nachteiligkeit ei-
ner bestimmten ... zu komponierenden Strafbedrohung® fiir das
jeweilige Verhalten.

4. Damit allerdings offeriert er dann doch auf den zweiten Blick
nur leere Funktionen. Denn wie im Ubrigen bei allen utilitaristi-

nismaligkeit durfe nicht nur ein neuer Name fur die alte Sache
Schuld sein. Vgl. auch: Liiderssen, Freiheitsbegriff, 1983, 67 ff., 75;
Kargl, Kritik, 1982, 436. Ausfihrlich: Scheffler, Grundlegung, 1987,
75 ff.

100 Hoyer, Strafrechtsdogmatik, 1997, 103 ff., u. Hinw. auf: Liszt,
Zweckgedanke, ZStW 3 (1883), 1 ff., Hoyer, Strafrechtsdogmatik,
1997, 105.

101 Hoyer, Strafrechtsdogmatik, 1997, 104.
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schen Lehren fehlen die ethischen und auch sonstigen klaren
MaRstabe'® bei der Bestimmung der gesamten gesellschaftlichen
und der individuellen VVor- und Nachteile.

Ihr Problem liegt, wie an anderer Stelle zu zeigen war, aber nicht
darin, dass nicht auch die General- oder die Individualprévention
jeweils einen Malstab abgeben kdénnte. lhre Verbindung und
auch die Frage nach der kurz- und der langfristigen Ausrichtung
bereitet erkennbar Schwierigkeiten. Sie sind letztlich nicht mehr
im Sinne pragmatischer Konkordanz in der Waage zu halten,
sondern sind, wie beim langjahrigen Freiheitsentzug wegen einer
Mordtat, letztlich nur durch eine Vorrangregel zu entscheiden.
Dann aber regiert dieser Gesichtspunkt, in der Regel der general-
praventive Mal3stab des Gemeinwohls.

Einzeln vermoégen beide Préventionsarten ebenso gute oder auch
schlechte Malistébe abzugeben, wie das gegenwartige Tatschuld-
strafrecht geméal} § 46 | StGB. Dabei schadet auch nicht, dass sie
ihrerseits in zumindest zwei gesonderte, die positive und die ne-
gative Zielrichtung aufzufachern sind. Denn auch das moderne
Schuldprinzip verbindet zwei einander zum Teil widersprechen-
de Unterelemente:

- die Klare objektive erfolgsorientierte Vergeltung, die hori-
zontal die Gleichheit der Ubel oder Schaden einfordert
(Auge um Auge) und

- die subjektive auf den Willens- und die Handlung ausge-
richtete VVorwerfbarkeit.

Die Vorwerfbarkeit verlangt und erlaubt eine vertikale Sprei-
zung der Schuldstrafe. Jene reicht selbst fiir das Rechtsgut
Leben von der blolRen Fahrléssigkeit bis hin zum Mord und
bezieht auch erfolglose bloRe Gefahrdungsdelikte und auch
den erfolglosen Versuch, etwa des Totens, mit ein.

192 S0 ohnehin bereits zu diesem Ansatz: Heinz, Jugendstrafrecht, JuS

1991, 896 ff., 900, einschl. Fn. 56. Loos, Schuldgrundsatz, 1990, 83
ff., 89. Kritisch zum sozialen Schuldbegriff: Maiwald, Gedanken,
1987, 147 ff., u.a. 153 ff.
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5. Deshalb bietet das gegenwartige Recht methodologisch den
Vorzug, dass nach ihm ein einzelner Ansatz den Rahmen, jeden-
falls bei der Strafbemessung als Schuldrahmen, vorgibt. Hoyer
musste sich zumindest auf dieser Ebene offen fur den individual-
praventiven Geféhrlichkeitsmalistab einsetzen. Er wiirde dann zu
v. Liszt und dessen Modell des MaRregelrechts zurtickkehren
oder er musste sich zu einem generalpraventiven Ansatz beken-
nen, und sich vielleicht dem funktionalistischen und damit breit
ausfullbaren Vorschlag von Jakobs anvertrauen. Die Zahl der
Denkmodelle ist offenbar Gberschaubar. Sie ist bislang jedenfalls
uber die drei S&ulen der straftheoretischen Vereinigungstheorie
und deren verschiedenen Seitenansichten erkennbar begrenzt.

6. Die wertfreien 6konomischen wie auch allgemein die utilitaris-
tischen Rechtslehren fordern schon aus historischen Griinden
zum Fragen nach ihren Grenzen heraus: kann danach nicht zum
Beispiel Sterbehilfe an Sozialrente beziehenden Alten, dauerhaft
Kranken und aussichtslosen Sozialhilfeempfangern nicht einer
entsprechend konstruierten ,alethischen und faschistisch-
volkisch orientierten Gemeinschaft dienen? Eine fein ausgewo-
gene Strafe erscheint nur gegeniber Personen angebracht, von
denen die Gemeinschaft iberhaupt irgendwelche Vorteile zu er-
warten hat. Deshalb ist insbesondere bei zu erwartendem Riick-
fall lang andauernde Einschliefung nach dem Modell ,.three stri-
kes and you are out“'®® angezeigt. Gegen die kostengiinstige To-
desstrafe spricht danach entweder die Gefahr der zunehmenden
Brutalisierung der Gemeinschaft oder der Bedarf an Freiwilligen
fur lebensgefahrliche Experimente am Menschen zur Entwick-
lung neuer Medikamente oder zur Spende einzelner kompatibler
Organe.

Andererseits liegen zwei ethische Malistébe bereit, die Hoyer zu-
dem selbst anspricht: der Nutzen fiir die Existenz des Einzelnen

103 Sjehe: Kaiser, H., Widerspruch, 1999, 134; Vitiello, Strikes, 1997,
395 ff., 400 ff., 463 ff.; sowie: Kaiser, H., Widerspruch, 1999, 139,
u. Hinw. darauf, dass das Gesetz in Californien bei Sexual-
Wiederholungstatern Kastration anordnet, im Sinne eines Schutzes
vor ,,gewalttitigen Raubtieren, dazu: Rideout, Name, 1992, 781 ff.,
786 f., 798 f.; Vitiello, Strikes, 1997, 395 ff., 456.
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und fiir die Existenz der Gemeinschaft. Individualethisch handelt
es sich um die Rechtsguter Leben, Leib und mit einem Sammel-
begriff um die Freiheit. Schwierig ist es hingegen die Sozialethik,
etwa liber das ,,Gemeinwohl“ zu bestimmen, wenn deren Forde-
rungen mit den individuellen Interessen ihrer Mitglieder existen-
tiell kollidieren. Generell, und das zeigt schon die negative Be-
griffswahl des alethischen Straftheorie, bedarf diese Sicht einer
komplementéren ethischen Theorie. In Grundfragen ist keine
Rechtstheorie, die sich als Teil der sozialen Ordnung begreift,
ohne irgendeine kulturelle, weltanschauliche Riickbindung vor-
stellbar. Nur wer meint, dass es Gemeinschaften von Menschen
gibt, die ohne ein eigenes Menschenbild und ohne ein angepass-
tes Bild von ihrer Lebensgemeinschaft ihr Leben verbringen
konnten, wird das Gegenteil behaupten dirfen.

7. Wer dagegen wenigstens die minimalethischen Vorstellungen
zulasst und als die von der Gemeinschaft selbst gesetzten
Schranken begreift, muss fir das Strafrecht entweder formal zwei
Strafrechtssysteme entwickeln und sie wenigstens nach dem
Muster von Grobraster und Feinfilter einander zuordnen, also
nach dem Prinzip ,.konkreter Nutzen-Kosten-Abwagung inner-
halb allgemeiner ethischer Grenzen des ordre public* vorgehen,
oder aber er kann wie schon das moderne deutsche Strafrecht
gleich pragmatisch, halbsynthetisiert und dreiphasig verfahren:
den Strafrahmen fiir eine bestimme pauschalierte schuldhafte Tat
uber eine generalpraventive gesetzliche Strafdrohung verkinden,
dem Uberfiithrten im Urteil eine modifizierte Schuldstrafe zumes-
sen und sie deutlich praventiv vollstrecken und den Anteil der
Prévention verstarken.

SchlieBlich existiert keine rein 6konomische Gemeinschaft, weil
Menschen zumindest in Nahbereichen mit Emotionen und als
Dritte insbesondere auch empathisch agieren und nur um den
Preis psychischer Stérungen darauf verzichten kdnnen. Von der
Wirkung des Unbewussten berichten schon die Religionen und
wir wissen spatestens seit Freud davon. Insofern besteht eine alte
Briucke zwischen jeder Ahnen-, Damonen-, Geister- und indivi-
dueller Seelenlehre und der modernen Psychologie.
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8. Alles in allem ist mit Fezer'® und gegen das Modell des homo
oeconomicus darauf hinzuweisen, dass das Bild vom Menschen,
der stets rational ,,Nutzen maximiert™, realitatsfern ist.'® Men-
schen verhalten sich nicht nur rational. Andererseits gilt es nicht
zu verdecken, dass der Mensch eben auch rational vorgeht, sein
Verhalten plant und zumindest bei wichtigen Entscheidungen
Guterabwagungen trifft, und zwar insbesondere im Bereich der
urspriinglichen Okonomie.

Diese strenge rationale Sicht er6ffnet mit ihrer Beschranktheit
auf den zweiten Blick einerseits ein Tor zur Individualethik des
Anderen, also dem Altruismus und der Sozialethik des Gemein-
wohls, sowie andererseits ungewollt das breite Tor zum Problem
des nicht rationalen Ursprungs des Kernrechts, insbesondere des
Strafrechts.

VI. Verbindung des ,,homo sociologicus* und des ,,homo
oeconomicus*

1. Baurmann'®, der insgesamt den soziologischen Blickwinkel
der Theorie der Generalpravention einnimmt, stellt deshalb das
Modell des homo sociologicus’® demjenigen des homo

104 Fezer, Kritik, JZ 1988, 223 ff., 227: Fezer, Homo constitutionis, JuS
1991, 889 ff., 893.

105 Sjehe: Wittig, Verbrecher, 1993, die das Modell des rationalen Ver-
brechers von MacKenzie/Tullock kritisch wirdigt. MacKen-
zie/Tullock, Homo Oeconomicus, 1984, 185, rdumen ein, es géabe
den irrationalen im Sinne eines ,.kranken Verbrechers, gemeint aber
offenbar als psychische Krankheit, die eher die Ausnahme sei (197);
siehe auch die kritische Stellungnahme von Wittig, Verbrecher,
1993, 174, zu den Problemen, die die ,,Emotionen” wie Angst,
Furcht, Zorn, Zufriedenheit usw. bedeuten (174 f.).

106 Baurmann, Voriberlegungen, GA 1994, 368 ff.

107 Baurmann, Voriiberlegungen, GA 1994, 368 ff., 373, u. Hinw. auf:
Parsons, Structure, 1967, 451 ff., 697 ff.; Dahrendorf, Homo
Sociologicus, 1967, 127 ff.; Popitz, Begriff, 1975; Munch, Theorie,
1982, 17 ff.; 625 ff.; Opp, Modell, 1986, 1 ff.; vgl. auch: Baurmann,
Markt, 1996, 173.
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oeconomicus™® an die Seite. Seine These lautet: beide Modelle
seien in vielféltiger Form miteinander verknipft und fléssen zu

einer Art soziologischer Vereinigungstheorie'® zusammen.

Er bietet ein Ubersichtliches dreistufiges Schaubild. Es beginnt
mit dem Modell des homo oeconomicus, geht auf dasjenige des
homo sociologicus Uber und flgt drittens die sakularisierte Reli-
giositdt und, jedenfalls ansatzweise, die emotionale Seite des
Vertrauens in das Recht ein, die zugleich Menschenmodelle ver-
klammert.'*°

() Negative Generalpravention (Abschreckungspravention)

Verhaltensmodell: Handeln aufgrund rationaler Nutzen-
maximierung

Erklarungsmodell: Situative Normbefolgung = der Norm-
adressat hat einen Grund zur Normbe-
folgung, wenn die Normbefolgung in

18 Zum Homo oeconomicus, siehe: Baurmann, Markt, 1996, 173;

Baurmann, Voriberlegungen, GA 1994, 368 ff., 371, u. Hinw. auf:
Becker, G., Ansatz, 1982, 1 ff.; Kirchgdssner, Homo Oeconomicus,
1991, 12 ff.; MacKenzie/Tullock, Homo Oeconomicus, 1984, 23 ff.;
Opp, Entstehung, 1983, 31 ff.

Zur Anwendung dieses Modells auf das Problem der Generalpréven-
tion vgl.: Becker, G., Ansatz, 1982, 39 ff.; Ehrlich, 1., Deterrent,
1975, 397 ff.; Ehrlich, 1., Deterrence, 1975, 209 ff.; Vanberg, Ver-
brechen, 1982; Koslowski, Ethik, 1995, 173.

Baurmann, Voriberlegungen, GA 1994, 368 ff., u. Hinw. auf die
teilweise recht unterschiedlichen Konzeptionen eines solchen
Mischmodells, u. Hinw. auf: Elster, Nuts, 1989; Esser, Alltagshan-
deln, 1991; Esser, Habits, 1990, 231 ff., 245 ff.; Kliemt, Institutio-
nen, 1985; Kliemt, Reason, 1987, 43 ff., 43 ff.; Lindenberg, Utility,
1983, 450 ff., 450 ff.; Mueller, Foundations, 1992, 195 ff.; Opp, Ent-
stehung, 1983; Vanberg, Morality, 1988; Vanberg, Rules, 1988, 146
ff. Eine ausfuhrliche Erérterung dieser Konzeptionen findet sich bei:
Baurmann, Markt, 1996, 173.

Baurmann, Voruberlegungen, 1998, 1 ff., 16.

109
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einer Handlungssituation die Alterna-
tive mit den fir ihn bestmdglichen
Folgen ist

Wirkungsmechanismus:

Folgenkalkulation

Hypothese:

Strafrecht fuhrt zur situativen Norm-
befolgung durch Veranderung der
Handlungsfolgen

(1) Positive Generalpravention im weiteren Sinne (Integrations-

pravention)

Verhaltensmodell:

Handeln aufgrund von Dispositionen

Erklarungsmodell:

Dispositionelle Normbindung = der
Normadressat hat einen Grund zur
Normbefolgung, wenn er eine Disposi-
tion zur Normbefolgung besitzt

Wirkungsmechanismus:

Folgenkalkulation

Hypothese:

Strafrecht fiihrt zur dispositionellen
Normbindung durch Erzeugung und
Erhaltung von Dispositionen

(111) Positive Generalprévention im engeren Sinne

Verhaltensmodell:

Handeln aufgrund von Legitimitats-
glauben

Erklarungsmodell:

Normakzeptanz = der Normadressat
hat einen Grund zur Normbefolgung,
wenn er an die legitime Geltung der
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Norm glaubt

Wirkungsmechanismus: | Uberzeugungsbildung

Hypothese I: Strafrecht fuhrt zur Normakzeptanz
durch symbolische Manifestation von
Rechtsgeltung

Hypothese II: Strafrecht fuhrt zur Normakzeptanz

durch Sicherung von Rechtsvertrauen

als Vertrauen in ausgleichende Ge-
rechtigkeit

als Vertrauen in Normdurchsetzung

2. Baurmann spricht vom Menschen als , dispositionellen
Nutzenmaximierer und will ihm dennoch den in diesem Zu-
sammenhang verwirrenden Ehrentitel ,,homo sapiens* verleihen.
,Weise“ im Sinne von tugendhaft ist zwar eher der altruistische
Mensch.!** Aber auch wer grundsatzlich auf Freiheiten verzich-
tet, um im dauerhaften gegenseitigen Freiheitsverzicht die Vor-
teile einer Gemeinschaft genieRen zu kénnen, darf im Sinne der
(entsprechenden) Ethik als tugendhaft gelten.'** Weniger ehren-
voll aber eigentlich treffender ist das Modell, das Baurmann als
,,homo politicus* bezeichnet und damit den ,,moralisch verant-
wortlich handelnden Politiker«'** meint.

Das klassische soziologische Verhaltensmodell des homo
sociologicus entspringt dabei der gleichfalls einseitigen Vorstel-
lung von der ,,Norminternalisierung* vorwiegend im Bereich der

111 Dazu nachfolgend, jedoch auch dort eher im Sinne einer wechselsei-

tigen Hilfe in Notlagen.

Siehe statt vieler: Luhmann, Rechtssoziologie, 1987, 363; Hoffe,
Gerechtigkeit, 1987, 328.

13 Baurmann, Markt, 1996, 299.
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Kinder- und Jugendzeit durch Einflussfaktoren im personlichen
Bereich. Es handelt sich um die ,,Sozialisierung* des Menschen,
insbesondere durch enge Bezugspersonen (Eltern, Geschwister,
Kindergarten und Schule). In dieser Theorie der Sozialisation hat
das staatliche Strafsystem mit seinem &uReren Zwang, wie im
Ubrigen mit Baurmann selbst erneut zu betonen ist, eigentlich
keinen Platz.

Baurmann meint, eine externe Verhaltenskontrolle greife nur,
wenn die interne Verhaltenskontrolle versagt hat. Sie sei insofern
sekundar.*** Zwar werde das Modell des homo sociologicus von
etlichen Sozialwissenschaftlern abgelehnt, weil es den Menschen
Liibersozialisiert darstelle."™® Das Gegenkonzept sei dann aber
dasjenige des eigeninteressierten, eigentlich unsozialen Men-
schen, des ,,homo oeconomicus®, der sozial kontrolliert werden
miusse.!'® Externe Verhaltenskontrolle sei hier unabdingbar. Die-
se Kritik an den Modellen des homo oeconomicus und des homo
sociologicus lege es nahe, nach einem Mischmodell zu suchen.

Menschen erwirben in ihrem Leben Eigenschaften, Neigungen
oder Gewohnheiten. Solche Dispositionen seien langerfristig
wirksam und flhrten regelmél3ig zu bestimmten Handlungen.
Der Mensch erwerbe also eine ,,dispositionelle Normbindung.
Diese sei aber prinzipiell instabil. Sie bedirfe externer Verstar-
kung und Anreize.**’

Dennoch, so fiihrt er in seiner Schrift zum ,Markt der Tugend*
aus, sei der dispositionelle Nutzenmaximierer jemand, der von

114 Baurmann, Voriiberlegungen, GA 1994, 368 ff., 372 f.

1> Baurmann, Voriiberlegungen, GA 1994, 368 ff., u. Hinw. auf:
Wrong, Conception, 1961, 183 ff.

Baurmann, Voruberlegungen, GA 1994, 368 ff., u. Hinw. auf:
Clark/Gibbs, Control, 1965, 398 ff.; Hirschi, Deliquency, 1969;
Goode, Place, 1972, 507 ff.; Nettler, Explaining, 1974; Gibbs, Cri-
me, 1975; und die informative Zusammenfassung bei: Otto, Gene-
ralpravention, 1982, 47 ff.

117 Baurmann, Voriiberlegungen, GA 1994, 368 ff., 374 ff., u. Hinw. auf
verhaltenstheoretisch ausgerichtete Ansédtze von: Bandura, Learning,
1977; und Scott, Internalization, 1971.

116
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sich aus regelmél3ig soziale Normen befolge. Er beriicksichtige
die Interessen der anderen, sei fair und hege Achtung, ohne je-
weils kleinlich zu sein, um anzufiigen: es handele sich ,,um eine
‘echte’ moralische Haltung* und nicht um eine verkappte situati-
ve Nutzenmaximierung.'*® Damit jedoch Uberschreitet er die
Grenzen seiner Ausgangsthese.'™ Allerdings kénnte er diesen
Satz retten, wenn er, was ausgeblendet bleibt, aber in sein Ge-
samtkonzept passen wiirde, die menschliche Moral aus anthropo-
logischen und insbesondere evolutionsbiologischen Grundgege-
benheiten herleiten wiirde.

Bei diesem Ansatz gehe es, so folgert Baurmann schliissig, nicht
so sehr darum, dass das ,,Verbrechen* sich nicht lohnen solle,
sondern taterorientiert darum, dass es sich nicht lohnen solle, ein
,verbrecher zu werden. In diesem Sinne schreibe etwa auch
Dolling: ,, Der Biirger soll lernen, dass sich Kriminalitdt letztlich
nicht lohnt und es angezeigt ist, in das Erlernen von konformen
Verhaltensstrategien zu investieren*, da auf die Dauer nur diese
eine positive ,,Gesamtbilanz* herbeifiihrten. Strafe miisse danach
ein ,,genuines Ubel darstellen.*®®

3. Danach aber ware dann nicht auf die Tat-, sondern auf die
,,Lebensfiihrungsschuld*“ des Téters abzustellen. Es wire zudem
geboten, die Strafe von Art und MaR der angebotenen Sozialisa-
tion abhéngig zu machen. Erkennbar ist dieses Modell auf die
Wiederholungstéter und die Karrieretater im Feld der Eigentums-
und Vermdgensdelikte ausgerichtet. Es bedirfte zumindest eines
weiteren Modells fiir die Einzeltaten der schweren Gewaltkrimi-
nalitdt und entweder einer sinnvollen Synthese zwischen beiden
Ansédtzen oder des bescheidenen  Bekenntnisses  zur
Doppelspurigkeit der Strafbegriindungen.

Innerhalb seines Systems ist Baurmann nicht nur auf dem Weg
zum Taterstrafrecht und begreift das Strafrecht als Form sozialer
Fremdsteuerung. Baurmanns Ansatz ist deterministisch und ver-

118 Baurmann, Markt, 1996, 544 f.
119 5o zu Recht: Wittig, Welt, 1998, 73 ff., 96.
120 Baurmann, Voriiberlegungen, GA 1994, 368 ff., 376.
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langt zum Beispiel ebenfalls nachdricklich die Antwort auf die
rhetorische Frage, weshalb Menschen denn immer noch nicht
hinreichend sozialisiert sind. Die externe Steuerung scheint nur
eingeschrankt wirksam zu sein. Die Instabilitat, die die Gemein-
schaft damit eingeht, hélt sie hingegen lebendig und er6ffnet dem
Einzelnen mit der Akzeptanz der Individualitidt einen Grundbe-
standteil der personlichen Freiheit.

Zuzustimmen ist Baurmann, soweit er in diesem Mischmodell
den Unterbau der strafrechtswissenschaftlichen Integrationspra-
vention'?! sieht. Normen und Sanktionen sollen dafiir sorgen,
dass Menschen sich in der Regel an die vorgegebenen sozialen
Rollen halten. Das bedeutet aber bekanntermafen, dass die Ge-
meinschaft insoweit den einen Menschen vorrangig straft, damit
die anderen sich weiterhin an die Regeln halten. Kénnte die All-
gemeinheit vom Beispiel des Taters nicht verfiihrt werden, etwa
weil es sich um einen Konflikttater oder Kulturfremden handelt,
so ware die Bestrafung aus der Sicht der Integrationsprévention
rational sinnlos. Und irrational zur Befriedigung des Vergel-
tungsbedirfnisses der Allgemeinheit zu strafen, bedeutet den
endgultigen Ausstieg aus der Ideenwelt der modernen Verfas-
sungen. Als alleinige oder auch nur deutlich vorrangige Begriin-
dung des Strafens tragt dieser Ansatz also nicht.

4. Sachgerecht im Sinne des Mischmodells ist es, die generelle
Sozialisation, als Eintritt in eine Gemeinschaft mit einem be-
stimmten Menschen- und Weltbild, und die konkreten ,,sozialen
Rollen* der Erwachsenen zusammenzuftigen. Rollen ist es eigen,
dass der Tréger in sie hinein und aus ihnen hinausschlipfen kann.
Als Erwachsene missen Menschen vielfaltige Rollen tberneh-
men (konnen), nicht nur die klassischen famili&ren, sondern ge-
rade in einer Groligesellschaft auch die der Arbeitsteilung, also
der Berufswelt. Aullerdem missen Menschen in der Lage sein,
den anderen in seiner Rolle zu verstehen. Dazu bendétigen sie die
Fahigkeit, sich gedanklich wenigstens grob in ihn und seine Lage
hineinversetzen zu konnen (Empathie). Dann ist der homo
oeconomicus derjenige, der seine Vorteile wechselseitig sucht,

121 Baurmann, Voriiberlegungen, GA 1994, 368 ff., 375 f.
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sich aber zudem auch durch Gefiihle an anderen Menschen ge-
bunden weil?.

5. Zu fragen bleibt also, ob das Kernstrafrecht, zumal im Bereich
der schweren Gewaltkriminalitét, tatsachlich von sozialen Rollen
und den Abweichungen von ihnen geprégt ist. Das Prinzip der
Existenz von Rollentrégern ist ebenso wie der Bestand der jewei-
ligen Gemeinschaft Grundlage jeder sozialen Rolle. Deshalb
muss jede Lebensgemeinschaft dem Prinzip nach sowohl Mord
und Totschlag, als auch den Versuch des gewaltsamen Hochver-
rats gegeniber der Haupt- und Schutzgemeinschaft (heute dem
Staat) mit ,,Acht und Bann‘ belegen. Aulerdem muss jeder Rol-
lentrager personlich jede lebensbedrohende Gewalt meiden, will
er weiterhin sozial oder auch egoistisch in der Gemeinschaft tétig
sein. Weder die kulturelle Sozialisation im Sinne des homo
sociologicus, noch das Wirtschaftsmodell des homo oeconomicus
pragt den engsten Kernbereich des Strafrechts unmittelbar. Rele-
vant sind sie nur, aber immerhin, fur die jeweiligen Ausnahmen,
von religiosen Menschenopfern einerseits bis zu geduldeten In-
solvenzen andererseits.

6. Rickblickend sind damit sowohl die Aussagekraft, als auch
die Grenzen der wertfreien Ideen des Nutzens und des 6konomi-
schen Egoismus naher zu betrachten gewesen. Sie waren vor al-
lem anhand der Strafe als interdisziplindrem und postmodernem
Prifstein zu erdrtern und mithilfe verschiedener Autoren und de-
ren funktionalistischen Menschenmodellen durchzuspielen.
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3. Kapitel
Altruismus (Supererogation) und Scheinaltruismus
I. Altruismus und Solidaritat

1. Das moralische Komplementarmodell zum eigennutzig han-
delnden ,homo oeconomicus (aus individueller oder aus ge-
samtwirtschaftlicher Sicht) beschreibt das biblische Bild des sich

- . 122
aufopfernden ,,barmherzigen Samariters®.

Die Demokratie halt dafiir die Gedanken der Solidaritat vor. Aus
dem Blickwinkel des Staates sind damit je nach der Nationalkul-
tur die Idee der Sozialstaatlichkeit'*® oder auch die Nachstenliebe
als private Charity angesprochen. Im Kern handle es sich fur den
Einzelnen aber nur um moralische oder gesellschaftlich-sittliche
Pflichten. Politische gewendet stehen dahinter der Gedanke der
Solidaritat. Jener geht wiederum auf den Ideen der zuteilenden
Gerechtigkeit einerseits zuriick und anderseits analog dazu, auf
die (semi-) religiose Almosen-Pflicht der Reichen zurtick. Diese
moralisch-sittliche Reichenpflicht schaffen dadurch den Frieden
mit den Armen der Kommune, dass sie das Empfinden vermittelt
wie eine Familie zusammenzugehdren.

2. Mit Depenheuer ist sogleich an die realen Grenzen des christ-
lichen Solidaritatsprinzips in Zeiten universeller Menschenrechte
zu erinnern. Wenig befriedigend ist die Vorstellung von der Ver-
kindigung der edlen Moral der N&chstenliebe vor dem Hinter-
grund der faktischen Unmdglichkeit ihrer Durchsetzung, so ins-
besondere allen armen Landern der Welt ihren gleichen Anteil
am Wohlstand der Reichen zu geben. Néaher liegt es, bescheide-

122 Bibel, Lukas 10, 35.

128 Kritisch, weil die Birgerpflichten (etwa Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums, Art. 14 11 GG) betrachtend: Grdschner, Altruismus, 1998,
181 ff., 182 (,,Irrelevanz des Altruismus im Obligationensystem des
Grundgesetzes). Gemeint ist hier jedoch sozialrechtliche Fiirsorge
durch den Staat.
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ner auf den Kirchenvater Augustinus zu verweisen: ,,Alle Men-
schen sind in gleicher Weise zu lieben. “, um dann jedoch mit ihm
anzuftgen:

,Da man aber nicht fiir jedermann sorgen kann, so muss man
vornehmlich fir jene Sorge tragen, die einem durch die Verhalt-
nisse des Ortes, der Zeit oder irgendwelcher anderer Umstande
gleichsam durch das Schicksal naher verbunden sind*.***

Diese im Kern familidre Grundidee driickt sich im Strafrecht bei
den unechten Unterlassungsdelikten aus. Hat eine Person eine
Garantenstellung gegeniiber dem spéateren Opfer inne, z.B. Eltern
und Kinder, die wirkliche Né&chste sind, so kann aus der bloRen
unterlassenen Hilfeleistung ein Totschlag, eine Kérperverletzung
usw. durch Unterlassen werden (8 13 StGB). Dartiber hinaus aber
handelt es sich nur um unterlassene Hilfeleistung, die eher sym-
bolisch mit einer recht geringen Strafe bewehrt ist (8§ 323c
StGB'#). Hilferechte, die aber eben keinen Hilfepflichten sind,
gibt es bei der Notwehr (bei Hilfe durch Dritte auch ,,Nothilfe*
genannt) und beim rechtfertigenden Notstand (8 34 StGB) sowie
als Strafverfolgungshilfe in der Form der vorlaufigen Festnahme
(8 127 StPO).

Zum weiteren Umfeld gehort die besondere Regelung der Not-
stands-Hilfeleistung fiir Angehorige, etwa im Rahmen des ent-
schuldigenden Notstandes (8 35 StGB) oder in Form strafloser
Strafvereitelung zugunsten Angehoriger (8 258 V StGB).

3. Der ,,Altruismus® entspringt nicht nur dem christlichen Men-
schenbild. Er ist Bestandteil des Menschenbildes einer jeden Re-
ligion, die ihre Glaubigen auffordert, auf die materiellen Reich-
timer dieser Welt zugunsten diesseitiger immaterieller Guter

124 Depenheuer, Menschen, 1998, 41 ff., 57, u. Hinw. auf: Augustinus,

De doctrina, 2002, I c. 28, sowie auf den Kommentar von: Thomas
von Aquin, Summa theologica, 1953, Buch II, g. 26 a.6.

Kritisch zur Strafwirdigkeit und fir eine restriktive Auslegung ins-
besondere aus rechtshistorischer Sicht: Seelmann, Hilfeleistung, JuS
1995, 281 ff., 283; zum Uberblick: Lackner/Kihl, Strafgesetzbuch,
2011, § 323c, Rn. 1.
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oder eines besseren Lebens nach dem Tode, vielleicht im Him-
mel statt in der HOolle, in einem Paradies oder wiedergeboren in
einem besseren Wesen, zu verzichten. Geben ist seliger denn
Nehmen. Es steckt ebenso in der Philosophie, Mal3 zu halten und
Toleranz zu tben.

Religionen und Weisheiten sind aber Welten des Sollens und
nicht des Seins, der Kultur, nicht der Natur. Die Drohung mit
Hollenstrafen oder die Auslobung von Vorteilen nach dem Tode,
zeigen zugleich, dass Menschen durchweg den Anspriichen der
Selbstaufopferung fur andere nicht selbstverstandlich und von
sich aus gerecht werden. Menschen gelten vielmehr als so eigen-
stichtig, dass sie mit den klassischen Mitteln von Drohungen und
Belohnungen zum Guten bewogen werden missen.

Die Hilfeleistung des fremden Samariters*® bildet aus der Sicht
des Altruismus fiir jenen eine ,,iiberpflichtmifige Mehrleistung®,
eine ,,Supererogation“.’”’ Die Kantsche Unterscheidung zwi-
schen ,,debitum® und ,meritum“ sowie generell dic Idee von
nicht geschuldeten aber verdienstlichen Handlungen (oder auch
Pflichten) trifft den Kern und zeigt zugleich das Verhéltnis der
Moral des Altruismus zu den juristischen Gesetzen, die —
eigentlich — nur das Geschuldete'®® regeln.'?®

126 Bibel, Lukas 10, 35.

127 Dazu das ,,JJahrbuch fiir Recht und Ethik*, Band 6 (1998) mit dem
Themenschwerpunkt Altruismus und Supererogation®. Zum Uber-
blick insbesondere: Dahlstrom, Einstellung, 1998, 73 ff., mit aus-
fuhrlichen Nachweisen aus der angloamerikanischen Altruism fancy,
73.

Kritisch, weil die Birgerpflichten (etwa Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums, Art. 14 11 GG) betrachtend: Grdschner, Altruismus, 1998,
181 ff., 182 (,,Irrelevanz des Altruismus im Obligationensystem des
Grundgesetzes). Gemeint ist hier jedoch sozialrechtliche Fiirsorge
durch den Staat.

129 Kant, Metaphysik, 1797, AA, VI, 448, 1. 13-14; ausfiihrliche Nach-
weise bei: Hruschka, Supererogation, 1998, 93 ff., 104 f., 105 f.,
108; zu den Arten der kantischen Tugendpflichten: Baum, Probleme,
1998, 41 ff., u.a. 53 ff.; siehe auch: Grdschner, Altruismus, 1998,
181 ff., 185.

128
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Aus religioser Sicht sind es tberirdisch-heilige Gebote, denen der
Handelnde folgt. Er tritt in das Stadium eines geheiligten Mérty-
rers ein.”*® Aus psychologisch-medizinischer Sicht kehrt sich
selbst bei einer realen, freiwilligen (Selbst-)Kasteiung der
Schmerz in eine grausame Lust um, bewirkt durch die Ausscht-
tung von korpereigenen opiatdhnlichen Drogen. Deshalb spricht
auch einiges daftr, dass insbesondere bereits korperlich und see-
lisch gepeinigte Menschen'®! eher und zu hdheren Opfern bereit
sind. Insbesondere schérft, pragt und bestimmt eigenes Leid das
Ausmal und die Art und Weise des Mitleidens mit anderen Men-
schen.

Auf diese Weise entsteht eine besondere Solidaritat, aus religi6-
ser Sicht eine ,,Heiligkeit™ oder ,,Seeligkeit™ der Ohn-M4&chtigen,
Armen und Kranken. Sie beschamt'** zugleich die Wohl-
Habenden und Nicht-Sehenden und bedrangt und begrenzt auf
diese Weise deren geschéarften natiirlichen Egoismus des Neides.
Durch die solidarische Hilfe befreit sich der Mensch aus einer
mechanistisch-psychologischen Sicht eigenniitzig selbst vom
emotionalen Druck und insofern Ubel des fremden Leidens als
eigenen Mitleidens. Wie jedes niedere Motiv der Selbsterhaltung
besitzt der Mensch auch ein hoheres, soziales Geflhl als eine
Grundanlage. Dessen Eigenheit ist es, nicht frei beherrschbar zu
sein. Insofern bildet die Empathie ein sozialisierendes doppeltes
Gegengewicht zum rationalistisch ansetzenden Modell des auto-
nomen ,,homo oecOnomicus*.

130 7u  Heiligen und Heroen®, siche: Moore, Liberty, 1998, 111 ff., u.a.

119 m.w.N.

Dazu das Beispiel des schwerverletzten Bergsteigers, der im Jahre
1996 auf der Rettung eines anderen, fremden und ebenfalls Verun-
gluckten bestand, bevor er sich, ausgeriistet mit medizinisch kaum
erklarbarer Widerstandskraft, das Leben retten lieR: Hurd, Duties,
1998, 3 ff., 3.

Zur Scham: Kap. 3, I; zu ,,blameworthiness* jeweils aus sozialethi-
scher Sicht: Moore, Liberty, 1998, 111 ff., 129; Moore, Blame,
1997, chap. 13.

131

132



94

I1. Scheinaltruismus, das U-Bahn-Experiment und die Idee
der genetische Rtckversicherung

1. Generell aber widerspricht jeder — echte — Altruismus als ein
verallgemeinertes Verhaltensprinzip dem Gedanken der Selbster-
haltung. Kargl'® stellt deshalb zunachst die altruistischen Ver-
haltensweisen und deren primare Motive auf den Priifstand. Dazu
bezieht er sich auf die umfangreiche Altruismusforschung in den
Vereinigten Staaten.™*

Zu den dortigen vielfaltigen Untersuchungen zahlt das folgende
beriihmte Experiment: ein junger Mann stirzt in einem U-Bahn-
Wagen und kommt nicht wieder auf die Beine. In der ersten Va-
riante ist er sauber gekleidet und hat einen weilien Stock. Bei 62
von 65 Versuchen helfen die Umstehenden ihm nach durch-
schnittlich 5 bis 10 Sekunden. Riecht der junge Mann jedoch
nach Alkohol oder ist er schlecht gekleidet, ist der Impuls zur
Hilfeleistung deutlich schwacher.'® Die Mitfahrer helfen nur
noch in der Hélfte der Falle und lassen sich auch mehr Zeit. Au-
Rerdem spielt bei Betrunkenen die Rasse eine grofRe Rolle. Man
hilft fast nur Menschen der gleichen Hautfarbe.’® In weiteren
Varianten des Versuchs hat man den jungen Mann mit einem rie-
sigen Muttermal im Gesicht verunstaltet. Die Hilfeleistung redu-
ziert sich daraufhin um ein Drittel und setzt verlangsamt ein.™*’

133 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 254 ff.

3% Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 255, u. Hinw. auf die Uber-
sichten bei: Harbach, Altruismus, 1992; Hunt, Ratsel, 1992. Hunt zu-
folge, 28, seien bis 1990 etwa 1200 Veroffentlichungen in psycholo-
gischen Zeitschriften zu verzeichnen.

135 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 255, u. Hinw. auf: Dovidio,
Behavior, 1984, 404 ff.

136 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 256, u. Hinw. auf die nicht
immer ganz einheitlichen Ergebnisse bei: Gaertner/Dovidio, Subtley,
1977, 691 ff.

137 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 256, u. Hinw. auf Attraktivi-
tat fur Hilfsbereitschaft, belegt durch: Pomazal/Clore, Helping, 1973,
150 ff.; Cialdini, Influence, 1985, 144 f., Zu den Grenzen der Hilfs-
bereitschaft bei Ekel und Abscheu, u. Hinw. auf: Piliavin, I.
M./Piliavin, J. A./Rodin, Costs, 1975, 429 ff.
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Besonders eingeschrankt ist die Hilfsbereitschaft, wenn der ge-
stirzte Mann aus dem Mund blutet. Aber auch dann helfen im-
merhin noch ein Drittel der Personen, auch wenn sie im Durch-
schnitt weit Uber eine Minute warten.

2. Die Motivation zu altruistischen Verhaltensweisen entlarvt der
homo oeconomicus konsequenterweise als ,,Scheinaltruismus®
und damit, dass aller Altruismus auf die eine oder andere Weise
letztlich eigenniitzig sei. *®

Aus evolutionsbiologisch-anthropologischer Sicht, die als Sozio-
biologie eher ganzheitlich und somit philosophisch ansetzt und
deshalb in diesem Zusammenhang ausfihrlich zu behandeln ist,
gibt es drei egoistische Grundkonzepte:

(1) Die gen-orientierte Verwandten-Selektion (Kin-selection)*®*,

die Altruismus eher auf die nachsten Verwandten beschranken
wirde.

(2) Den wechselseitigen Altruismus*®, als Aristotelische Klug-
heit oder als Vorleistung im Sinne des do ut des, politisch als ei-
ne Vertrauen schaffende MaRnahme.

(3) Als indirekte oder mittelbare Wechselseitigkeit'** im Sinne
eines sozialen Gemeinwohls der Gruppe, in der der Akteur, seine
Abkommlinge und sonstige néchste Verwandte leben.

Alle diese Modelle entfernen das Element der uneingeschrankten
Fremdnutzigkeit aus dem Bild des Helfers und Retters. Leichter
hatte es noch die altere darwinistische Idee von der Arterhaltung,
den Altruismus zu begriinden. Allerdings widerspricht ihr die
Erfahrung der todlichen Kriege unter den Menschen.

138 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 256, u. Hinw. auf die Uber-
sicht bei: Harbach, Altruismus, 1992, 9 ff.; mit Trivers seit 1971
auch paradox als ,,reziproker Altruismus* bezeichnet.

139 Zusammenfassend: Golding, Altruism, 1998, 193 ff., 199 ff.
149 Etwa von: Trivers, Evolution, 1971, 35 ff.
14 Golding, Altruism, 1998, 193 ff., 206; Alexander, Biology, 1987.
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Aus soziologischer Sicht verlangt die ldee der Lebensgemein-
schaft sowohl nach Vertrauensbildung und -erhaltung sowie nach
Sozialleistungen, als auch aus genetischer Sicht nach einer Anla-
ge des Menschen, sich nicht nur im Kriege notfalls flir Kamera-
den zu opfern, sondern gerade auch den Frieden aktiv zu ,,pfle-
gen®. Hinzu tritt aus religidser und sidkularer Sicht eine bestimm-
te Weltanschauung, die den Einzelnen wiederum personlich
starkt. Auch ihr dient der Mensch. Er mag sich im Jenseits Be-
lohnung versprechen oder versprechen lassen. Im Diesseits und
verinnerlicht fiir sein eigenes ,,Uber-Ich“ handelt er real altruis-
tisch.

3. Manche Psychologen meinen, Helfer wirden damit ihre
Schuldgefiihle kompensieren,*** andere, das Geben sei egoistisch,
weil es Freude bereite, also lustvoll sei.'*® Allgemeiner formu-
liert, unterliege der Altruismus dem Urgesetz der Verstarkung.
Menschen téten, was ihnen etwas einbréchte, und mieden, was
ihnen nichts einbréchte. Die bisherige Forschung zeigt aber, dass
trotzdem auch echter Altruismus existiert. Zumindest gibt es im-
mer einige, die anderen unter hohen Kosten helfen.**

Dennoch bleibt zu fragen, ob der seltene Umstand, fremden
Menschen und selbst auch geschlagenen Feinden aufzuhelfen,
nicht aus psychologischer Sicht der Fahigkeit entspringt, sich in
andere Menschen einzufiihlen und somit gleichsam somit gleich-
sam sich selbst zu helfen. Soziobiologisch betrachtet ertffnet
dieses Verhalten die egoistische Hoffnung auf Gegenseitigkeit in
eigenen Notfallen oder solchen naher Angehoriger und Freunde
(mittelbare Wechselseitigkeit).'** Jede gréRere und dauerhaft an-
gelegte Sozietdt kann nur durch einen vertrauensvollen Ring-
tausch und auch Generationenvertrag das Prinzip der Kooperati-

142 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 256, u. Hinw. auf:
Rosenhan/Salovey, Emotion, 1981, 237 ff.

Y3 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 257, u. Hinw. auf: Freud, A.,
Ich, 1964.

144 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 257, u. Hinw. auf: Bateson,
Motivation, 1983.

1 Golding, Altruism, 1998, 193 ff., 206, u. Hinw. auf: Alexander, Bi-
ology, 1987, 93 f.
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on, also des wechselseitigen Nutzens, umsetzen. Der homo
oeconomicus muss sich im Eigeninteresse zum homo
sociologicus wandeln. Denn gibt er nicht, so wird er auch nichts
erhalten. **°

Wer schliellich das einfache Menschsein als soziales Bindeglied
betrachtet, verrechtlicht sogar tber allgemeine Menschenrechte,
sieht sich in einer Weltgemeinschaft aller Menschen und hilft
auch deshalb ,,einem Bruder* im Sinne der Briiderlichkeit, dem
dritten Element des Weltbildes von Freiheit, Gleichheit und Bri-
derlichkeit.

4. Weiter aus der Sicht von Kargl. Jener folgert auf den zweiten
Blick z. T. durchaus einsichtig, dass staatliches Strafrecht somit
keinen Einfluss auf den Erwerb moralischer Motivation habe.
Generell sei Recht von Moralitat zu trennen. Moralitéat sei Uber-
dies unvereinbar mit dem &uReren Zwang,'*’ der die engeren
Grenzen des ,,Legalverhaltens* oder der ,,Vernunftmoral®“ be-
stimme. Dieser duflere Zwang sei wirksam, wo Kosten-Nutzen-
Uberlegungen das Verhalten mitbestimmten.'*® Die Vernunft sei
ihrerseits auf ,,entgegenkommende Sozialisationsprozesse* durch
entsprechende ,,Gewissensinstanzen® angewiesen.149

Auch meint Kargl zu Recht, dass Hilfsbereitschaft situativ und
ihrem Inhalt nach eingeschrénkt sei und sich insofern von der

148 Dazu aus der Sicht des Verfassers: Kapitel ,,Vergeltung®, Montenb-

ruck, Strafrechtsphilosophie, 2010, 3 ff.; zu den Bedingungen und
Grenzen der goldenen Regeln und des Tit- for Tat Modells, 39 ff.
Siehe auch Montenbruck, Prdambel-Humanismus, Zivilreligion I,
2013, 191 ff. ( Kap. 7 III: ,,Gerechtigkeits-Naturalismus 1: ,,Goldene
Regel* und ,, Tit for Tat* als evolutiondres Kooperationsprinzip®).

147 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 259, zugleich gegen: Wolf,
Verhitung, 1992, 67 (Es sei eine lllusion, eine moralische Pflicht
zum Rechtsgehorsam erzwingen zu wollen.).

148 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 260, u. Hinw. auf: Becker,
G., Ansatz, 1982, 48 ff.

¥ Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 262, u. Hinw. auf:
Kittsteiner, Entstehung, 1991, 248 ff.
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,Liebe*“ unterscheide.®®® Hilfsbereitschaft und Solidaritit ent-
stiinden dort, wo Macht, Markt und Gefiihlsgemeinschaft nicht
hin gelangten. Es sei eine Binde- und Regelungskraft eigener Art,
ein Ausdruck freier Entscheidung.™

Man mag bezweifeln, dass soziale und formale Regelungen kei-
nen erkennbaren Einfluss haben. Ist der Mensch auch als Er-
wachsener noch lern- und sozialisierungsféahig, beeinflussen und
préagen auch externe Vorgaben sein personliches Verhalten und
dann auch das Verhalten der Menschen seines emotionalen Nah-
bereichs. Ebenso steuern externe soziale VVorgaben aus dem sozi-
alen Fernraum das Verhalten derjenigen, die in einer Grol3ge-
meinschaft ihr Leben auch an solchen Vorgaben auszurichten
gewohnt sind. Passen die externen Regeln nicht zur verinnerlich-
ten Moral, mdgen sie den Charakter einer schlichten Ordnungs-
widrigkeit haben. Sinnvoll, hdufig angewandt und allgemein ge-
lebt dringen sie aber auch zumindest in den Bereich der
Pawlowschen Reflexe vor, die auch Denkzettelstrafen zu errei-
chen suchen. Insofern handelt es sich nicht nur um rationales
Kosten-Nutzen-Denken erwachsener Mitmenschen.

5. Zu Uberlegen ist aber, ob nicht der Staat oder jegliche andere
Gemeinschaften, in die sich erwachsene Menschen eingebunden
wissen, wie Biinde, Zinfte, Kreise, Vereine oder Parteien, ihrer-
seits die Moralitdt der einzelnen Mitglieder aufnehmen und
gleichsam arbeitsteilig stellvertretend auch wahren missen, so
dass Uber das Wert- und Unwertempfinden der Mitglieder einer
Gemeinschaft, die personliche und die ,,Nahraummoralitit* die
Gemeinschaftsregeln mit gestaltet werden und auf diese Weise
mittelbar sittliche Vorstellungen gegebenenfalls mit dul3erem
Zwang durchzusetzen sind. AuRerdem bleibt zu bedenken, dass
elementarste Werte wie ,,LL.eib und Leben* Gegenstand jeder Mo-
ral und damit im Kern nicht disponibel sein dirften.

0 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 264, u. Hinw. auf:
Hondrich/Koch-Arzberger, Solidaritéat, 1992, 15.

1 Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff., 264, u. Hinw. auf:
Hondrich/Koch-Arzberger, Solidaritat, 1992, 114.
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Also gleich, ob der Altruismus ein tatsachlicher oder, wofir viel
spricht, letztlich doch nur ein scheinbarer, also ein verdeckter
Egoismus ist, der seinen Urgrund in der Erwartung wechselseiti-
ger Hilfeleistungen in extremen Notféllen hat, seine emotionale
Grundlage ist die Fahigkeit des Menschen, sich in andere Men-
schen hinein zu versetzen. Sie ist eine der anthropologischen Vo-
raussetzungen der Menschenwdrde. Wir vermdgen uns mit dem
anderen zu identifizieren. Er ist wie wir. Wollen wir uns selbst
behaupten, so verstehen wir auch, dass er sich selbst behaupten
mdochte. So wie wir Rechte und Achtungsanspriiche einfordern,
verstehen wir, dass auch der andere sie besitzen will. Das jeden-
falls konkret uneigenniitzige Helfen gilt nicht umsonst als ,,hu-

(13

man .

Das U-Bahn-Experiment zeigt aber auch die Grenzen, die zu-
gleich auch dadurch gesetzt sind, dass nur wenige Menschen un-
ter Aufgabe ihres eigenen Lebens stets und immer helfen werden.
Entscheidend ist zwar die personliche N&he. Aber auch jede Not-
lage ist situativ, sie ist erlebbar im Sicht- und Handlungsbereich
der Umstehenden. Der potentielle Samariter ist stets jemand, der
sich im Nahbereich des Notleidenden aufhalt. Auch die Nothilfe
im Sinne der 88 32, 34 StGB setzt die unmittelbare Eingriffs-
maoglichkeit, also den Nahraum, voraus.

Auch die kinstlich durch die Medien geschaffene Néhe I6st im-
mer noch eine, wenngleich deutlich abgeschwachte Hilfsbereit-
schaft aus. Bilder von Kindergesichtern sprechen Menschen im
Ubrigen am nachdriicklichsten an.

I11. Scheinaltruismus als 6konomisches Sparen, Ruckblick

1. Auch ist altruistisches Verhalten als eine Art emotionale und
soziale Ruckversicherung zu deuten. Als solche geschieht sie ei-
nerseits im eigenen Interesse, andererseits weist sie gleichwonhl
kurzfristiges Kosten-Nutzen-Denken in die Schranken, und zwar
in doppelter Weise: Solidaritat zu tben, ist im Prinzip vorteilhaft
und zugleich auch im Geflhlsleben der Menschen verankert.

Auch erwachsene Menschen wissen, dass sie sich haufig von
kurzfristig einzuldsenden Belohnungen verfihren lassen und
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MalRnahmen dagegen treffen, etwa verschlossene Sparschweine
zum Sparen verwenden.®* Es handelt sich um eine ,.Selbstbin-
dung®, die auch von Institutionen, wie Versicherungen oder Ban-
ken mit dem Angebot langfristiger Sparvertrage, unterstutzt wer-
den. Es handelt sich um ein so genanntes ,,myopisches®, d.h.
kurzsichtiges Verhalten.

2. Das Mischel-Experiment hat auch Herrnstein als ein 6konomi-
sches Sparspiel wiederholt.™ Wiswede verweist darauf, dass
Wabhrscheinlichkeitsurteile, also Prognosen, entweder noch ein-
mal gewichtet werden (Prospect-Theorie), oder aber nach Herrn-
stein™” lerntheoretisch betrachtet dem Gesetz des relativen Nut-
zens unterworfen sind.

Stets, so scheint es, geht es um das Ausmal} des Vertrauens in
das zukinftige Verhalten anderer. Diese Eigenschaft kann aber
auch in der frihen Kindheit am Beispiel der jeweiligen Bezugs-
personen ,,effahren* werden.

Die Ergebnisse der Wert-Erwartung-Relation nach der Prospekt-
Theorie weisen generell auf die Verhaltensanomalie hin, dass
Menschen, jedenfalls im 6konomischen Bereich, kurzfristige
Gewinne und Verluste kurzsichtig zu hoch und langfristig zu ge-
ring einschatzen. Gerade langfristige Verluste werden nahezu
vernachlassigt.”™ Insofern verhalten sich Menschen erkennbar
nicht ,,rational® im Sinne des Okonomismus.

Bei Straftaten tritt der Effekt des Mitleidens hinzu, so dass das
kurzfristige Element der Heilung des Schmerzes, etwa durch eine
Gegenaggression, abgeschwacht und die Furcht, selbst bald Op-
fer eines Kapitaldeliktes zu werden, deutlich verstarkt wird. Die

132 sjehe den Wirtschaftspsychologen: Wiswede, Einfiihrung, 2000, 35.

Wiswede, Einfiihrung, 2000, 33 f., u. Hinw. auf: Herrnstein, choice,
1990, 356 ff.; und auch: Thaler, Curse, 1992, 191 ff.

1% Herrnstein, law, 1970, 243 ff.

1% Wiswede, Einfihrung, 2000, 74 f, u. Hinw. auf;
Kahneman/Tversky, theory, 1979, 263 ff. sowie auf die Fortfihrung
von: Mowen, J. C./Mowen, M. M., Time, 1991, 54 ff., die die Zeit-
dimension hinnehmen.

153



101

rationale Seite wird dabei sogar auBer Acht gelassen. Denn lang-
fristig, und zwar lebenslang kann kein Lebewesen es hinnehmen,
uberhaupt es auch nur ein einziges Mal in seinen gesamten Leben
in konkreten (auch nur eine 20%igen) Todesgefahr zu gelangen.
Soweit aber denkt niemand.

Die Verbindung zum Bild des homo sociologicus schlagt dann
zum einen wieder der Aspekt des sozialen Druckes, welcher
Menschen -auch irrational- zu einem bestimmten, auch etwa ge-
fahrlichen, Verhalten motiviert™®. Hinzutreten zudem persénlich
Reaktionen, wie etwa einer wiitenden Racheaktionen, mit denen
Menschen ihre eigenes Leben gefahrden, um etwa der Ehre und
des Rechtes wegen.

Nach allem existieren (eher) objektivistische Menschenmodelle,
die weitgehend ohne die Freiheitsethik und das zivilreligiose Be-
kenntnis zu ihnen auskommen und die sich im Sinne der Oko-
nomie an den ,,Bediirfnissen* des Menschen ausrichten. Aber an
ihnen richtet sich der Mensch nicht allein aus. Seine Emotionen
spielen auch eine Rolle. Auch Gefiihle bestimmen seine Bedirf-
nisse. Diese Emotionen dienen vermutlich unter anderem dem
Aspekt der Solidaritat unter den Nachsten, der eigene Selbstach-
tung, fairen wechselseitigen Achtung etc.

Vereinfacht handelt der Menschen insofern ,,altruistisch* als er
entweder eine frei ist oder zumindest kulturelle als Freier gedacht
wird. Als Freier ist er fahig, sich auch gegen irgendeine Art von
okonomischem Vorteilsdenken zu entscheiden. ,,Scheinaltruis-
tisch* agiert er dagegen. soweit seinen ,,empathischen Erbanla-
gen‘ ihn dazu motivieren. Auch dirften es soziale Gemengelagen
nach dem Charity-Modell geben. Der Reiche kann sich frei daftr
entscheiden, ,,zu geben, ohne zugleich zu nehmen*. Aber auf die-
se Weise kann er seinen indirekt seien sozialen Status zu verbes-
sern und ferner auch mithelfen, den politischen Verteilungsfrie-
den aufrecht zu erhalten.

156 Vgl.: Wiswede, Einfihrung, 2000, 36; generell zu ,,Sieben Griinden

gegen die Rationalitdt und auch zur menschlichen Eigenschatft, ei-
genes Verhalten nachtréglich zu ,rationalisieren*, Wiswede, Einflh-
rung, 2000, 37.
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3. Kritik: Der soziobiologischen Idee des Scheinaltruismus fehlen
ebenso wie den Menschenmodellen des homo oeconomicus und
des homo sociologicus das Angebot eines Wertekanons einerseits
und die ldee der Menschenwirde andererseits. Diese Modelle
sind zwar sehr aussagekréftig, aber es fehlt ihnen ein Malistab,
der Uber den Gedanken der Selbsterhaltung, sei des Einzelnen
oder sei es der Gruppe hinausgeht. Das Transzendentale und die
Warme des humanen Mitgeflhls fehlen ihnen. Diese Ansétze er-
scheinen als rational, aber nicht voll umfanglich als verniinftig.

Ohne die gedankliche Absolutheit von universellen menschen-
rechtlichen Individualwerten droht auf der kollektiven Ebene der
Schutzaspekt, etwa zum nationalen Gemeinwohl, zum Zwecke
der Terrorbekdmpfung eingesetzt oder missbraucht zu werden.
Auf der zivilen Ebene herrscht der Egoismus des Naturrechts.
Deshalb liegt es zum Ausgleich auch nahe, die Nachstenliebe mit
der christlichen Religion zu verbinden und sie nicht etwa sakular
aus dem Menschsein abzuleiten.

Hoch vereinfacht fehlen der Okonomie, der Soziologie und der
Soziobiologie die weltlichen, ethischen Grundelemente der
Rechts- und Staatsphilosophie.

4. Ruckblickend ist mit der Beschreibung und der Deutung der
Gewalt und mit dem rationalen Gedanken des Nutzen eine wert-
freie und funktionalistische Gegenwelt zur normativen Werte-
Ethik aufgetan: Aus der Sicht der Ethik ist sie vor allem von der
Rationalitat des Utilitarismus gepragt, der seinerseits in der Evo-
lutionsbiologie, also einer Lehre vom System Leben eine natur-
wissenschaftliche Verankerung erfahrt.

Dieses Denken ist, zumindest aus der Sicht einer westlichen Kul-
turphilosophie, auch nicht in Frage zu stellen, wie auch umge-
kehrt der Wertethik ein vor allem philosophischer Platz zu-
kommt. Beide Denkwelten zusammen bilden vielmehr den west-
lichen Dualismus.*

Rechtsethisch gewendet und vereinfacht geht der Utilitarismus,
wie es der angloamerikanische (Menschen-) Rechtskulturkreis
belegt, mit dem Liberalismus einher. Hingegen beruhen der kon-
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tinentaleuropdische Ansatz, vor allem der deutsche, und die ihm
folgenden Verfassungen auf der den Grundrechten vor geschalte-
ten zivilreligiosen und monokratischen Hochstidee der Men-
schenwdirde. Aus ihr ergeben sich die eigentlichen Grundwerte,
die zwar in Konfliktféllen noch rational und zumindest vertretbar
gegeneinander abgewogen werden mussen, die aber als geson-
derte Werte anzusehen sind und deshalb zunéchst einmal als ei-
gensténdige End- und ,,Selbstzwecke* gelten.

Der Umstand, dass dabei die (egoistische) Freiheit, die auch die
Haftung fur das eigene Tun mit beinhaltet und auf der nachst Stu-
fe zur Eigenverantwortung zwingt, den Kern der Menschenwiirde
bildet, schlagt die Bricke. Allerdings muss auch die , der Kern
der materiellen Gerechtigkeit, ebenso hinzukommen wie die em-
phatische Solidaritat. Dieser Dreiklang belegt den (menschen-)
rechtsethischen Kern des gesamtwestlichen Denkens.

Aber fur sich allein setzt das Freiheitsprinzip auf (eigene) Gewalt
und im Sozialen auf den (privaten) Nutzen.

Dabei bleibt zu bedenken, dass Gewalt definitionsgemaR die
Freiheit des Genotigten, wenigstens im Sinne einer Fahigkeit
zum aktiven Widerstande, schon voraussetzt und dass man dann
eigentlich die Idee der Freiheit im egoistischen Sinne etwa auch
auf Tiere ausdehnen misste. Selbst vom Einsatz von Gewalt ge-
gen Sachen sprechen wir gelegentlich, wenn sie uns Wege ver-
sperren. Physikalisch ist schlief3lich die Existenz einer Masse (ei-
nes Korpers) vor allem durch seine ,,Widerstandskraft “ gegen-
uber den Kraften seiner Umwelt bestimmt. So sind es auch die
Gedanken von Kraft oder auch Energie, die eng mit dem egoisti-
schen Gedanken von der aktiven Selbsterhaltung verbunden sind.

Die Freiheit im Sinne des Liberalismus zeigt im Nachfassen also
die Facetten von etwas Nattrlichem, so wie sie auch im Natur-
rechtsmodell eines Hobbes erscheint. Der Naturalismus wiede-
rum findet also im liberalen Denken eine seiner rechtsphiloso-
phische Verankerungen.

Der anthropologische oder auch naturalistische Grundansatz, der
die Aspekte von Gewalt und Nutzen umfasst und auch den Altru-
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iIsmus soziobiologischen als Schein-Altruismus zu erkldren ver-
mag, erweist sich nach allem als rational und er gehoért zu Auf-
klarung. Bedenklich erschiene er nur, wenn man ihn zum
,,monokratischen Dogma“ erheben wiirde.

Insofern aber kann und sollte man sich auf den kulturellen
Blickwinkel zurtickziehen. Der Sicht auf die Gesamtheit der
westlichen nationalen Kulturen zeigen die Pluralitat der Ansatze,
und zwar auch dann wenn, vermutlich notwendiger Weise immer
eine der Sichtweise national vorherrschen muss, dann aber in ei-
ner offenen Gesellschaft auch subkulturelle Gegenstromungen
toleriert und soweit moglich auch mit in sich aufnimmt. Neben
der vor allem anglo-amerikanischen Ausrichtung auf das eher
wertfreie Denken, steht immer auch noch die mehr idealistische
Auspragung der (kontinental-) europaischen Grundrechtcharta,
die die Menschenwiirde und nicht die Freiheit auf der Suche nach
dem eigenem Glick an die erste Stelle setzt. Daflir muss aber sie
auch lernen, mit dem Naturalismus tolerant umzugehen. Der ge-
samt-westliche Humanismus benotigt, wie zu zeigen sein wird,
vermutlich das Zusammenspiel von beidem, von ,Natur* und
,,ldee®.

Mit dem Hinweis auf die Emotionen, wie beim Scheinaltruismus,
ist schon der Weg zum Gegenstand des néachsten Teilbuchs ge-
wiesen.
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2. Teilbuch

Psychobiologie des Menschen - Heiligung und Dehumanisie-
rung, Tabu und Neutralisierung

4, Kapitel
Heilige Gewalt und Herrschertabu
I. Heilige Gewalt und opfernder Mensch

1. Die un- oder unterbewusste Seite des Menschen wird in der
politischen Philosophie und aus dem auf ihr beruhenden Men-
schenbild bislang weitgehend ausgeblendet. Denn sie nimmt dem
westlichen Menschen zumindest auf den ersten Blick seine Sub-
jektstellung, die auf seiner Fahigkeit zur Vernunft beruht und die
ihn zur weltlichen Selbstherrschaft ermachtigt. Sie scheint die
Errungenschaften der Aufklarung insgesamt zu bedrohen.

Die Gefuhlswelt mag zwar als irrational gelten, aber auf den
zweiten Blick einspringt sie vermutlich doch wohl, wie es die
Evolutionsbiologie nahelegt, auf einer ,,Vernunft der Gefiihle“™’.
Auch ist die Frage mit zu untersuchen, weshalb denn Menschen,
trotz ihrer Fahigkeit zur Selbstkritik, diese Seite des Unbewuss-
ten gern, vermutlich ebenfalls unbewusst, ausblenden, vielleicht
sogar weitgehend verdrédngen missen.

Einzunehmen ist dazu der Standpunkt einer ,,Psychobiologie des
Menschen®. Themen und vage Arbeitsthesen sind mit den Stich-
worten von der ,,Heiligung und Dehumanisierung® des Men-
schen durch den Menschen verbunden. Erste mdgliche Antwor-
ten sind mit den voraussichtlich dazu passenden Begriffen ,, Tabu
und Neutralisierung umrissen. Zu fragen ist nach Art und Aus-

157 Siehe dazu unter dem Titel: ,,Emotionen und Vernunft — keine Ge-

gensitze™ Bolle, Emotionen, 1995, 155 ff. m.w.N.
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mal} von genetischen Verlangungen des Menschen, um die der
aufgeklarte Menschen wissen sollte, um mit ihnen umgehen und
sie auf diese Weise ,,zivilisiert* ausprigen zu konnen.

Dasselbe gilt dann womaoglich auch fiir die spirituelle Seite des
Menschen, die die Religionssoziologie als ,,Religésitéit“158 ein-
ordnet. So Uberwdlbt die Idee des Geistes die gesamten Geistes-
wissenschaften. Die Wurde, die unter anderem aus der Idee der
Seele hervorgegangen ist, bestimmt zudem gemeinsam mit der
Freiheit des Subjekts die politische Philosophie und das Staats-
recht. Der feste Glaube an die Vernunft von Freiheit, Gleichheit
und Solidaritéat pragt ebenfalls die westliche Zivilisation.

2. Zu beginnen ist mit dem Faktum der heiligen Gewalt.

Vor dem Hintergrund, den Tod zu verarbeiten, muss sich vermut-
lich jede Religion der Deutung von Gewalt widmen. Soweit sie
auf Opfer baut, wird sie dann die Gewalt in heilige und unheilige
Gewalt trennen.

Die aus der gegenwartigen sakularen Staatssicht verwirrende
vorchristliche Idee der ,heiligen Gewalt* arbeitet Girard auf.?*
Mit seinem Ansatz bewegt er sich auf der wortmachtigen franzo-
sischen Ebene der &lteren ethnologischen und der neueren psy-
chosozialen Darstellungen, zu der auch die Sichtweisen von Le-
vy-Strauss und Foucault'™® zu zéhlen ist. Auf das Menschenmo-

18 Riesebrodt, Cultus, 2007. Zu den Facetten seines Religionsbegriffs,

und zwar als ,,wissenschaftliche Imaginationen von Religion®, siehe:
Die ,,Religion als gottliche Gabe der Vernunft” (75 ff.), die ,,Religi-
on als Offenbarungserlebnis* (78 ft.), die ,,Religion als Projektion®,
die ,,Religion als Proto-Wissenschaft (89), die ,,Religion als Affekt
und Affektkontrolle* (90 ff.), die ,,Religion als Gehirnfunktion* (94
ff.), die ,,Religion als sakralisierte Gesellschaft (96 ff.), die ,,Religi-
on als Heilsinteresse® (100 ff.), die ,,Religion als Ware* (104 ft.).
Erkennbar hat fast jede Art der Humanwissenschaften ihren eigenen
Blick auf das Phdnomen der Religion.

1 Fir den Animismus: Girard, Heilige, 1987, 30 ff.
10 Foucault, Uberwachen, 1977, 392 (z.B. sei das Strafen als blindes

und mechanistisches Ritual zu verstehen, es fordere bei den Richtern
,»ein rasendes Verlangen nach dem Messen, Schitzen, Diagnostizie-
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dell bezogen steht dahinter die Idee, den Menschen nicht nur als
zur Vernunft fahigen ,,homo sapiens zu deuten, sondern zumin-
dest auch als ,homo sacer**®! oder als ,,homo religiosus® zu be-
greifgnm, der das ,nackte Leben“ mit dem Tod zu verbinden
hat.

3. Die heilige Gewalt im Sinne des naturnahen Animismus geht
von einer universellen beseelten Welt aus, kennt Dd&monen und
verehrt die Geister der einigen Ahnen. In dieser Weltsicht bedeu-
tet die Totung eines beseelten Wesens ein Sakrileg, das nach ei-
nem versohnenden Opfer verlangt. Zum Beispiel erfordert auch
die lebensnotwendige Totung von etwas Lebendigem bei der

ren, Unterscheiden des Normalen und des Anormalen und den
Hauptanspruch auf die Ehre des Heilens oder Resozialisierens® zu
Tage)

Zum ,,nackten Leben‘ (vita nuda), fiir das die altromische Rechtsfi-
gur des ,,homo sacer* paradigmatisch sein diirfte, siche: Agamben,
Homo Sacer, 1998, 76 ff.; sowie: Brunhober, Recht, ARSP 94
(2008), 111 ff., 115 f. Auch das frihstaatliche Naturrecht arbeitet mit
einem &hnlichen aus der gewaltsamen Natur abgeleiten Grundbild
und einer Gerechtigkeit, die jenseits des Staates angesiedelt ist.

Zum Modell des ,,homo religiosus®, fiir das die Struktur der letzten
Fragen auf die Mythen, die religiosen Symbole und Rituale, wie die
religiésen Glaubensvorstellungen eine Antwort geben, und dass es
sich im Verlauf der Kulturen kaum geéndert hat, siehe: Bell, Return,
1980, 324 ff., 347. Dazu ausfihrlich: Miller, Religion, 1990, 285 ff.,
293 ff. (zudem: 303, insgesamt mit den Grundlagen: ,wie der
ethisch-spirituelle Kern der Religionen auch vom Menschen in der
Profanitdt assimiliert werden konnte*; ,,Religion is ... a constitutive
aspect of human expirience, of human cultur®).

Aus der Sicht der altgriechischen Tragddie: Burkert, Homo necans,
1997, u. a. 9: ,,Der ,homo religiosus’ agiere und sei sich bewusst als
der sterbliche ,homo necans’.* Zum Spannungsbogen von Religion,
Gewalt und Politik, Maier, Doppelgesicht, 2004, 18 (zur Gewalt in
den ,,abrahamitischen Religionen* als archaischer Grundansatz, den
sie zu liberwinden suchen mit dem Grundgedanken der ,,Gewalt als
Machterweis des Gottlichen® (unter Hinweis auf Girard und Bur-
kert), zum Kreuz Jesu als Symbol des Gewaltverzichts (19). Insge-
samt als ,,Doppelgesicht des Religiosen sowie 46 ff. (zu religions-
ahnlichen Elementen in totalitdren Systemen: Kommunismus, Fa-
schismus und Nationalsozialismus); zum ,,politischen Mértyrer*: 99

ff.
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Jagd ein den Frieden stiftendes Opfer als Tribut an dasjenige ge-
flrchtete und verehrte héhere Wesen, das die Jagd und der Tod
verletzt hatten. Der zustandige Waldgeist verlangt seinen Res-
pekt, und zugleich gilt es, den personlichen Geist des gettteten
Lebewesens zu achten. Hinter allem steht zumeist die Uberidee
eines universellen Welt- oder Naturgeistes. Ein ehrendes Jagdop-
fer zu erbringen, war und ist vermutlich unter Jagern immer noch
als Ausdruck der Achtung vor dem ,beseelten Leben des erjag-
ten Tiers, des konkreten Waldes und der Natur insgesamt anzu-
sehen. Das Jagdopfer und die Jagersitten bilden in der Regel nur
einen Teil der Erweisung von Respekt. Diese Riten sind zumeist
zusammen mit einem gemeinsamen Mahl verbunden, das die le-
bendigen Geister aller Beteiligten und Betroffenen vereint und
versohnt. Der Geist der erjagten Tiere kann auf diesem Wege
auch den Jager und seine Sippe immer wieder geistig starken.
Wappenéhnliche Totemzeichen bestimmen vor diesem Hinter-
grund dann auch die besondere lIdentitat einer Gruppe von Ja-
gern, Fischern und Sammlern.

Auch die landlichen Erntedankfeste spiegeln diese Art der feier-
lichen Vereinigung mit der gebenden Natur noch wider. Das
christliche Abendmahl und der christliche Dank fiir das tagliche
Brot beruhen auf demselben Grundbedurfnis des vor allem na-
turnah lebenden Menschen, wenngleich auch dieser Dank vor
allem das eigene Leben meint und sich auf das alte Sammeln von
Frichten stitzt, die einem Wald- oder Landgeist gehoren. Jagd-
und Schlachtopfer von S&ugetieren bilden dagegen die Kernmo-
delle fiir die Heiligung von Gewalt.

Der Animismus trennt also nicht grundsatzlich zwischen dem
Menschen, den Tieren und der sonstigen Natur. Deshalb erfordert
der Tod eines Menschen, und insbesondere derjenigen eines
Nachsten, ebenfalls sich mit dessen unsterblichen ,,Geist ausei-
nanderzusetzen.

4. Die Ubertragung auf die rationale westliche Gegenwart berei-
tet zwar Unbehagen, weil der Rationalismus den denkenden
Menschen als etwas Besonderes betrachtet, weil der westliche
Humanismus das Heilige als Irrational ansieht und weil die Reli-
gion dem Liberalen als Privatsache gilt. Deshalb bildet die Ver-
drdngung solcher Sichtweisen aus der 6ffentlichen Diskussion
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eine nahe liegende Reaktion. Aber alle die Bestattungsriten, die
mutmalilich seit Anbeginn des homo sapiens das besondere
Menschsein auszeichnen und die auch die westlich-verninftige
Welt kennt, stehen fiir die Auseinandersetzung mit dem Geist
eines Verstorbenen. Die Verarbeitung des Todes symbolisiert ein
aus naturwissenschaftlicher Sicht archaisches Bedurfnis, immer
noch irgendeine Art von reiner Geist-Seele zu denken. Auch wie
wir mit Kulturvatern, wie etwa Sokrates, Platon und Aristoteles,
umgehen und sie als Autorititen verehren und zitieren, bezeugt
diese Art der geistigen Rick-Verankerung. Jeder geistesge-
schichtliche Denkansatz sucht Auseinandersetzung mit solchen
Ahnherren, und die Kolloguien und vor allem die auch so ge-
nannten Symposien fiihren zumindest im Geiste zu einer ,,Verei-
nigung* mit ihnen. Der soziale Fortschritt besteht nur, aber im-
merhin in der Versachlichung des antiken Geistes, und zwar
durch die stadtische Schrift. Fir das antike Europa beginnt diese
Revolution grob ab 600 v. Chr. zu wirken und in etwa zur selben
,Achsenzeit” ist auch die Sammlung des alttestamentarischen

Geistes™ in Jerusalem abgeschlossen.

Aber auch noch das politisch wirkungsmachtige neue Testament
greift zur Heiligung der Gewalt. Protestantisch meint es eher die
Selbstaufopferung des Sohnes und katholisch eher das gottliche
Opfer des eigenen Sohnes, und es gilt jeweils als ein Befreiungs-
akt von Gewalt und Ubel. Das Marterkreuz des christlichen Erl6-
sers und die Geilel derjenigen, die ihm nachfolgen, wirken auf
diese Weise. Aber auch etwa die 6ffentliche Todesstrafe steht,
jedenfalls noch im mittelalterlichen Christentum, fur die tberir-
dische Macht einerseits und spater flr die auch irdische Gewalt
des absolutistischen Herrschers, der sie dann mittelbar aus dem
Gottesgnadentum ableitet. Aber auch schon die mittelalterlichen
Konige und ihr Lehns- und Adelssystem heiligen auf ihre Weise

164 Zum Tod aus religionswissenschaftlicher Sicht, und zwar als ,, Tatsa-

che, Phinomen und Problem™ anhand des Alten Testaments und
auch seiner altorientalischen Umwelt: Gulde, Tod, 2007, 1 ff. (,,Der
Mensch und sein Tod — Zum Hintergrund von Todesdarstellungen®),
4 ff. (,,Tendenz zum Negativ-Bedrohlichen*), 16 ff. (,,Der Tod als
Gleichmacher®), 17 ff. (,,Der Tod im monolatrisch-monotheistischen
Zusammenhang®, mit der positiven Vorstellung vom Tod und dem
,,Leben nach dem Tode®).
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die Gewalt und sie verschaffen sich mit der Idee einer hoheren
Ordnung mit dem Monotheismus'® ein erstes Gewaltmonopol.
Das Christentum hat mit dem Opfertod jedenfalls eine neue uni-
verselle Religion geboten, die sich auf dem Boden einer alten,
mutmalilich universellen Naturreligion heraus entwickelt hat.
Aus der anthropozentrischen Weltsicht des neuen Testamentes
ergibt sich dann sogar der Zwang des Uberganges vom Tieropfer,
der ,.Siindenbocke*, zum faszinierenden'® allein heiligen Men-

schenopfer'®’.

165 Assmann, Monotheismus, 2006, 17 ff., insbesondere 23 ff. (zu dem

Monotheismus und der Gewalt aus der Sicht der Agyptologie und
mit Blick auf das mdgliche Grundmodell des judischen Monotheis-
mus im Kult des einen Sonnen- und Lichtwesens, in der in etwa zeit-
gleichen revolutiondren Glaubensbewegung des Pharao Echnathon,
um 1350 v. Chr. Dabei zeigt auch das europdische Mittelalter, dass
fur die Franken der Religionswechsel also solcher und zumal derje-
nige zum Monotheismus des Christentums eine Starkung des eben-
falls monokratischen Ansatzes des Konigtums bewirkt hat.

Zum ,,Charisma der Gewalt” und dem ,,Terror als Form faszinieren-
der Gewalt*: Soeftner, Terror, 2003, 51 ff., 55 ff.

17 Montenbruck, Wurzeln, 2004, 193 ff., 193 ff. Zur These von der
Opferung des Kindes als eine Grundlage unserer Kultur aus psycho-
analytischer Sicht: Hirsch, M., Opferung, 2002, 481 ff., 485 (eben-
falls unter Hinweis auf Girard). Hirsch verweist aus der Sicht des
Psychiaters auf die weit verbreitete faktische Suindenbockrolle von
Kindern in gestérten Familien und betont den dabei sichtbaren psy-
choanalytischen Gedanken, die eigenen Schuldgefiihle der Elterntei-
le Uber Kinder abzuleiten und dadurch zu vermindern. Aber sowohl
fur den idealistischen Menschen als auch fur den empathischen Fur-
sorger und auch firr den sozialen Akteur handelt es sich beim Siihne-
opfer des eigenen Sohnes, zum Beispiel in einer patriarchalischen
Gesellschaft, um die Opferung eines wichtigen Teils von sich selbst.
Aus der Sicht des Sohnes oder der Tochter erweist sich das Opfer als
ambivalent und steht zugleich als Modell fir seine oder ihre Ablo-
sung von den Eltern. Dieser Trennungsakt betont zugleich die sozia-
le und emotionale Verhaftung und meint auch den Gewinn der Frei-
heit. Der christliche Gottessohn gewinnt durch sein Opfer seine Hei-
ligkeit, steht danach dem Vater nahezu gleich. Er schafft im Chris-
tentum eine neue Lehre. Aber nur, um im Bild zu bleiben, fir sie
entrichtet er den Preis der Aufopferung des alten Glaubens oder die
Kultur der Véter, die zudem auch einer (patriarchalische) Vaterkultur
in der Nachfolge von Abraham darstellte Ein sékularer Satz lautet:

166
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5. Die weitere Ubertragung auf das heutige Strafrecht ist anzu-
deuten. Der Téter, der als ein Freier gedacht wird, riskiert danach
mit seiner schweren Gewalttat sein soziales Leben in Freiheit.
Bei der Entdeckung muss er zum gerechten Ausgleich den
,,Preis“ entrichten und das ,,Verdiente* auf sich nehmen. Der
Gewalttater hat sich hoch vereinfacht an der HOochstidee der Frei-
heit versundigt. Entweder freiwillig und durch ein demutiges Ge-
standnis oder zwangsweise und im Rechtsstreit hat der Tater das
gesamte reinigende Strafverfahren bis hin zur endglltigen Straf-
vollstreckung zu durchlaufen. Allerdings belegt die kontinental-
européische Geldstrafe oder der amerikanische zivilrechtliche
,»strafende* Schadensersatz (punitive damage) den alltdglichen
Ausweg. An die Stelle von geheiligten Tieropfern riickt, zumin-
dest aus der Sicht des Animismus, die Opferung des ebenso ge-
heiligten Grundrechts des Eigentums (im weiteren verfassungs-
rechtlichen Sinne). Auf diese Weise konnen im westlichen Alltag
vor allem verfligbhare Grundwerte auf dem ,,Altar des hoheren
Rechts* geopfert und dabei auch kulturell noch unterschiedliche
Riten'® eines strengen Verfahrens eingehalten werden.

6. In der Form der vorchristlichen heiligen Gewalt, auf die Gi-
rard zuruckgreift, tritt die Gewalt ambivalent auf. Denn neben
ihr existiert offenbar auch eine zumindest unheilige Gewalt. Mit
dem hoheitlichen Gedanken der Heiligung der Gewalt als solcher
beantwortet sich zudem und auf eine vorchristliche Weise auch
die spétere christliche Frage, wie sich denn Gott, als Inbegriff des

Die Revolution frisst ihr Kinder und, wie anzufligen ist, sie schafft
sich dadurch ihre Heiligen.

168 Zu Riten siehe: Wulf, Anthropologie, 2009, 261 ff.: ,,Die Wiederent-
deckung der Rituale®, z.B. 263, mit der folgenden Aufteilung: (1)
Ubergangsrituale (Geburt und Kindheit, Initiation und Adoleszenz,
Ehe, Tod), (2) Rituale der Institutionen bzw. Amtseinfiihrung (Uber-
nahme neuer Aufgaben und Positionen), (3) Jahreszeitlich bedingte
Rituale (Weihnachten, Geburtstage, Erinnerungstage, Nationalfeier-
tage), (4) Rituale der Intensivierung (Essen, Feiern, Liebe, Sexuali-
tat), (5) Rituale der Rebellion (Friedens- und Okobewegung, Jugend-
rituale), (6) Interaktionsrituale (Begriufdungen, Verabschiedungen,
Konflikte). Zudem: Montenbruck, Zivilisation, 2010, u.a. 90 ff., Rn.
185 ff.
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Heiligen, und die Gewalt in seiner Welt zueinander verhalten.'®
Die suindige Menschengewalt bedarf jedenfalls der unterwerfen-
den Demut und des ausgleichenden Opfers, und zwar notfalls
durch den eigenen Gottessohn. Schon der Urvater Abraham hat
seinen Sohn zum Opfer angeboten. Bei der Idee eines ganzheitli-
chen Gottes, der in der dreifaltigen Form von Vater, Sohn und
heiligem Geist auftritt, handelt es sich um eine Art der rettenden
gottlichen Selbstopferung des menschlichen Anteils des Soh-

nest’,

7. Kurz gefasst entspricht der einfache christliche Gedanke der
Siihne'™ als Versdhnung der alten Idee von der heiligen Gewalt.

19 Zu Religion und Gewalt, sowie zur Idee der Religion der Gewalt,

etwa im Nationalsozialismus, sowie zu den christlichen Vorstellung
vom Krieg vor dem Hintergrund von Terroranschlagen, die mit dem
Islam begrundet werden: Ockenfels, Religion, 2004, 175 ff., zum
Theodizeeproblem: 176 ff.; zum ,,Christentum zwischen Krieg und
Frieden*: 181 ff.; zur kirchlichen Friedenslehre der Gerechtigkeit
und Wechselseitigkeit: 184 f. Auch die Jagd im Gebiet eines frem-
den Geistes und an beseelten Tieren galt somit als ein Krieg, der sei-
nen Frieden einfordert. Zur geschichtlichen Verbindung von ,,Reli-
gion und Gewalt* siehe auch: Schaffner, Religion, 2006, 29 ff., mit
dem Hinweis auf die Bibel, Exodus, 15.3 (,,Der Herr ist ein Kriegs-
held. Herr ist sein Name®). Die Geschichtsschreibung selbst ist un-
trennbar mit Religion und Gewalt oder Krieg verbunden (31).

Aus der Sicht der christlichen Theologie: Merklein, Siihnegedanke,
2000, 59 ff., 84; Neues Testament: zum Sihnetod Jesu, dass Gott
selbst die Stinden der Menschen durch den Kreuzestod stihnt. Zur
kritischen religionsgeschichtlichen Ableitung der neutestamentari-
schen Suhnevorstellung von der alttestamentarischen siehe zudem:
Kasper, Lexikon, 9. Bd., (San - Thomas), Sp. 1099, 1100; Barth,
Tod, 1992, 62 ff.

Aus der Sicht der christlichen Theologie: Merklein, Siihnegedanke,
2000, 59 ff., 84; Neues Testament: zum Sihnetod Jesu, dass Gott
selbst die Siinden der Menschen durch den Kreuzestod sihnt. Zur
kritischen religionsgeschichtlichen Ableitung der neutestamentari-
schen Suhnevorstellung von der alttestamentarischen siehe zudem:
Kasper, Lexikon, 9. Bd., (San - Thomas), Sp. 1099, 1100; Barth,
Tod, 1992, 62 ff. Zum Suhnebegriff generell und in der deutschen
Strafrechtsprechung, sowie im Ansatz ideologiekritisch: Grommes,
Suhnebegriff, 2006, und zwar zur unbestimmten sprachwissenschaft-
lichen Herkunft, im Sinne von Vertrag, Beilegung und Verséhnung,
25 ff.; als ,,Transferbegriff* im Sinne des Siihnebediirfnisses der
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Er hat das Abendland in erheblichem MaRe mit gepragt'’® und

die Idee der BuRe spiegelt sich im moralischen Tatschuld-
Strafrecht wider."

Die Idee des freiwilligen, aber immer auch noch rituellen*™
Menschenopfers erscheint auf den zweiten Blick sogar ubiquitar,
also ,,uberall*“ vorhanden. Sie durchzieht als sdkulares Gebot zur
Selbstopferung zugunsten hoher Werte jede Kriegskultur und je-
de stolze Verteidigungsideologie. Ebenso liegt sie auch den ldeen
der altruistischen nachbarlichen und der fiirsorgerischen polizei-
lichen Gefahrenabwehr zugrunde. In diesen Notlagen haben die
Helfer in erhdhtem Malie ihr Leben zu riskieren.

8. Aus dem Begriff einer heiligen Gewalt wird schlieRlich auch
deutlich, dass umgekehrt gelesen die Gewalt als solche schon
geeignet ist, jeden jedenfalls dauerhafteren Gewaltherrscher zu

Allgemeinheit, 186 ff., (zugleich z.B. BayObLG StV 1985, 155 f.).
Selbst bei Jugendstraftaten, die auf die Schwere der Schuld abstellen,
§ 17 JGG, als Strafzweck bei schweren Kapitalverbrechen ,,nament-
lich aus dem Suhnegedanken und dem Erfordernis gerechten
Schuldausgleichs*, BGH NStZ 1996, 232 f. Als Uberblick zum
christlichen Suhnegedanken: Grommes, Suhnebegriff, 2006, 36 ff.
(Altes Testament), 39 ff. (Neues Testament), zum Ablasshandel als
Composito, 46 ff.

Als Uberblick zum christlichen Siihnegedanken: Grommes, Siihne-
begriff, 2006 (Altes Testament), 39 ff. (Neues Testament), zum Ab-
lasshandel als Composito, 46 ff.

Zum Suhnebegriff generell und in der deutschen Strafrecht-
sprechung, sowie im Ansatz ideologiekritisch: Grommes, Sihnebe-
griff, 2006, und zwar zur unbestimmten sprachwissenschaftlichen
Herkunft, im Sinne von Vertrag, Beilegung und Verséhnung, 25 ff.;
als ,,Transferbegriff* im Sinne des Stihnebediirfnis der Allgemein-
heit, 186 ff., (zugleich z.B. BayObLG StV 1985, 155 f.), Siehe auch:
BVerfG 45, 187, 253.

Aus der Sicht der Altertumswissenschaften zur ,,Welt der Rituale®
siehe aus soziokultureller Sicht im Uberblick: Weinfurter, Welt,
2005, 1 ff., 3 f., zur Steuerung von Emotionen auch: Ambos, Emoti-
onen, 2005, 9 ff. (mit Beispielen die Trauer betreffend). Zur Bedeu-
tung der Totenklage in Agypten: Kucharek, Tranen, 2005, 15 ff., 15
zum Tod als 6ffentliche Angelegenheit.
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heiligen. Er muss sich dazu dann nur der Opferriten der Naturre-
ligionen bedienen.

Damit sind vor allem das Faktum und die dunkle Gewalt-Seite
der Religiositat aus anthropologischer Sicht beschrieben.

I1. Tabu und Wirde

1. Wer von einer vor- und uberrechtlichen Zivilgesellschaft aus-
geht, so konnte eine These lauten, der kommt an der pragmati-
schen Philosophie in der Form von elementarer Ethik oder Sitte
ebenso wenig vorbei wie an der psychologischen und zugleich
animistischen Idee des Tabus und, wie hier nur anzuftigen ist, der
ethnologischen ldee von Riten. Dabei ist aus der Sicht eines
westlichen Verfassungsstaates dann auch zu bedenken, dass des-
sen elementare Ethik weitgehend in den Verfassungen
verrechtlicht ist und dass seine Riten vor allem in den verschie-
denen Verfahrensrechten gesetzlich geregelt sind. Dazu bedarf es
nach allem aber keiner besonderen Ausfiihrungen mehr.

Doch erscheint die Formulierung des allerersten Satzes in Art. 1
des deutschen Grundgesetzes als Aufbau eines groRRen Tabus,
wenn es dort, und ahnlich in Art. 1 der Européischen Grundrech-
techarta, heif3t. ,,Die Wiirde des Menschen ist unantastbar.

2. Die Idee der ,,Unantastbarkeit* der Menschenwiirde beschreibt
schon fast augenfallig die Grundidee vom Tabu, wie wir sie in
der Alltagssprache verwenden. Auch sind Art. 1 und 20 selbst
vom demokratischem Verfassungsgesetzgeber nicht abanderbar,
also nicht ,,antastbar®, Art 79 IV GG.

Dabei greift vor allem und wirkungsméchtig Freud das der deut-
schen Sprache fremde Wort Tabu bei seiner Betrachtung der wil-
den Volker auf, wenn auch in der damals vorherrschenden An-
nahme, die Wilden boten den unmittelbaren Einblick in die Vor-
stufe der Zivilisation, und sie besél3en noch kein eigene. So sieht
Freud das Tabu als Vorstufe der Moral, die ja heilig und unrein
zugleich sei.
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Ubertragen auf die Verfassungsidee der Menschenwiirde, und
zwar gleich im Verbund mit einer Demokratie dirfte es sich bei
diesem Tabucharakter schon auf den ersten Blick vor allem um
das Herrschertabu handeln. Mit ihm wird die Subjektivitat nun-
mehr eines jeden Menschen einerseits als demokratischer
Mitherrscher geheiligt und er anderseits als der absolute Herr-
scher Uber das Seine oder das Eigne geachtet.

Aber auf den zweiten Blick findet in der Demokratie eine Ver-
dichtung der vier grof3en Tabus statt, die Freud nennt:

- Behandlung der Feinde,
- Tabu der Herrscher,
- Tabu der Toten und
- das Beriihrungstabu. *™

Aus der Sicht der ,,Wilden®, die dann offenbar einer Form von
Animismus folgen, ist auch der Feind ein beseeltes Wesen, im
Streit ist er der Kontrahent. Bei den Toten soll es dann einen
entkorperten Geist zu geben, der als besonders geféahrlich er-
scheint. Verrechtlicht ist es die Personalitat des Menschen ohne
einen festen Tréger.

Den (herrschaftlichen) unsterblichen Geist aller Wesen, der die
natlrlichen Gegenstande der diesseitigen Welt bewohnt, aber gilt
es zu achten und dessen Rache gilt es zu firchten, und zwar
dann, wenn die rechten Jagd-, Ernte- oder Beerdigungsriten nicht
eingehalten sind, die immer auch eine Verséhnung mit dem Geist

175 Freud unter dem Titel: ,,Totem und Tabu. Einige Ubereinstimmun-

gen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker*, (1913), Freud,
S., Totem (1913), 1982. , 287 ff, 323 ff. Aufgegriffen und vertieft
von Behrens, Obliviologie, 2005,, 99, und FuBinote 163: ,,Tabu als
Vorstufe der Moral, die ja heilig und unrein zugleich erscheint, und
als deren ,,Grundlage die Gefiihlsambivalenz zwischen Angst und
Verbot auf der einen Seite Lust und Versuchung auf der anderen Sei-
te als zugrundeliegende Muster aller Tabus.*
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der Toten oder dem Geist der betroffenen Lebensraume des ver-
langen.

Alle vier Tabus zusammengelesen, beschreiben dabei eine Art
von ganzheitlichem Herrschertabu.

Fir das Tabu ist aber nicht gleich der Tabubruch entscheidend,
sondern das Phanomen des gleichsam ,,neurotischen™ inneren
Zwanges, es soweit irgend moglich nicht zu verletzen, weshalb
Freud in seiner Schrift auch die Parallele zum Verhalten von
Neurotikern zieht. Begeht man dennoch einen Tabubruch, so hat
man sich der der Strafe insoweit dhnlichen Folge der ,,Reini-
gungsriten* zu unterwerfen.

Menschen haben, wie auch der deutsche Bundesgerichtshof in
Strafsachen als eine Art von grober Beweisregel gegen die An-
nahme des bedingten Vorsatzes feststellt, eine hohe Hemm-
schwelle, andere Menschen absichtlich zu téten. Anzufligen ist,
wenn und soweit sie sie jedenfalls als Subjekte wahrnehmen. *°

Die heilige Subjektivitdt und Souverénitat des autonomen Ak-
teurs ,,soll* unantastbar sein. Alle groben Verletzungen der Men-
schenwirde, die den Menschen zum bloRen Objekt herabwiirdi-
gen, bilden schwere Tabubriche.

3. Aus psychobiologischer Sicht ist davon auszugehen, dass diese
Tabus einerseits genetische Vorprogrammen entstammen, also
Rest-Instinkt in Anlehnung an Gehlens Modell vom instinktar-
men Menschen darstellen, sie anderseits aber auch durch die So-
zialisierung oder Zivilisierung des Menschen verfestigt und aus-
geformt werden.

Beim To6tungstabu stellt sich auch die Darwinistische Frage, in-
wieweit es, zwar genetisch gelockert aber dennoch im Menschen
psychogenetisch verankert ist und auch sein muss, damit die

6 Siehe BGH v. 22.03.2012,: 4 StR 558/11, NJW 2012, 1524 ff., zu-
dem BGH Strafverteidiger 1983, 444; NJW 1983, 2263; Neue Zeit-
schrift fur Strafrecht (NStZ) 1986, 449, 450; 1987, 424; 1988, 175.
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Spezie Mensch sich zwar, vor allem unter Ménnern, bekriegen,
aber nicht dabei als Ganzes ausrotten kann.

Aus der Grund- und Binnenlogik der Evolutionsbiologie ergibt
sich fur alle Lebewesen, die zugleich auch alle genetisch mitei-
nander der verwandt sind und die in dem groRen Biotop Erde seit
langer Zeit gemeinsam Leben, das Prinzip der ,,Erhaltung des
Lebens®. Es muss in jeder Spezies, in jeder Population und auch
jedem Einzelwesen zumindest typischer Weise verankert sein.

Die Freiheit und damit auch die Subjektstellung des Menschen
besteht dann insoweit darin, dennoch zu Tabubrichen, lies: zu
egoistischen Totungen, Folter und sonstigen schweren Men-
schenrechtsverletzungen fahig zu sein, aber sich auch frei dage-
gen entscheiden zu koénnen. Menschliche ,,Populationen®, wie
Clans oder Staaten sind féhig, als Kollektive Kriege gegeneinan-
der zu flhren, damit zu drohen oder auch, auf Kriege und Dro-
hungen zu verzichten. Staaten vermdgen zudem, wenngleich mit
begrenztem Erfolg, Angriffskriege oder die Vernichtung der Zi-
vilbevolkerung zu tabuisieren.

Dabei unterliegen etwa kleine Kinder dem bekannten genetischen
Tabu, das das optische Kindchenschema auslost. Wir erleben es
auch gegeniber jungen Haustieren und zwischen Haustieren etc.,
weshalb es aus unserem Sdugetiererbe stammen diirfte.

Die allgemeine ethische Unterscheidung von gutem und bdsem
Verhalten dient also aus der Sicht der Tabulehre nicht nur einer
sozialen Etikettierung, sondern fiihrt im Negativen auch zu einer
Bemakelung, die einem individuellen und auch kollektivem Wer-
tegeflihl entspringt. Das Totungstabu gehort, je nach Sichtweise,
entweder schon zur Gefiihls-Ethik oder aber es unterstiitzt die-
selbe. Umgekehrt schafft die Grundféhigkeit zur Tétung anderer
Menschen unter anderem das Herrschertabu, das analog dazu in
der Ethik zum Status eines Selbstsubjektes fihrt.

4. Was aber gehort, so ist zur fragen, im Einzelnen zur Wirde
des Menschen und welche Analogien lassen sich zu Freuds Ta-
bubegriff ziehen.
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Der Blick in das deutsche Grundgesetz ergibt dazu Folgendes:
Die Freiheit, also die Subjektivitat an sich, stellt das erste Grund-
recht des wirdigen Menschen dar. Ausdrtcklich nennt der Art. 2
GG dabei die freie Entfaltung der Persodnlichkeit, das Recht auf
Leben, korperliche Unversehrtheit und Freiheit, gemeint als
Fortbewegungsfreiheit.

Die ,.freien Entfaltung™ deckt den Kern des Herrschertabus ab,
jeder ist Herrscher iiber das Seine. Das ,,Leben* (der anderen)
tabuisiert das Feindtabu, und das Totentabu schitzt jegliches be-
seelte Leben vor entwirdigenden Totungen. Das Bertihrungstabu
bezieht sich auf die kdrperliche und sonstige engste Sphére der
eigenen Zugriffs (oder des eigenen ,,Gewahrsams* im Sinne des
Diebstahls). So sprechen wir im Strafrecht gelegentlich von der
Tabusphéare®. Auch heildt es in Art 104 GG ,,Festgehaltene Per-
sonen durfen weder seelisch noch korperlich misshandelt wer-
den®, vgl. auch Art. 3 EMRK.

5. Im Ubrigen erstreckt sich das Herrschertabu auch auf die Kol-
lektiv-Person, auf die Bundesrepublik Deutschland und vor allem
auf deren ldentitdt (kollektiver Seele, Wesen oder Geist), ,,ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat zu sein, mit einem
Volk, das sich gemdl3 Art 2 II GG ,,bekennt ... zu unverletzlichen
und unverduBerlichen Menschrechten als Grundlage jeglicher
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.*

Wenn Freud in derselben Schrift auch das ,,Totem!”” noch vor

dem Tabu behandelt, so steckt in diesem die Heiligung des Urva-
ters als eigenen Clangeistes, der die kollektive Identitat der Mit-
glieder und deren geistige Tradition bezeichnet.

Y7 Freud, S., Totem, 1912/13, 163 betont die communio, als die Identi-
tat von Menschen, Gott und Opfertier. Er meint zwar zudem, das To-
tem sei dabei das Symbol flr den einst ermordeten Vater der
Urhorde. Jener, so ist anzufligen aber gilt dann zugleich als (ferner)
Stammvater und pragt die Identitdt der Gemeinschaft. Als heiliges
christliches ,,Totem* erscheint jedenfalls dem Animisten auch der an
einem Pfahl gekreuzigte Jesus. Das Christentum hat dabei eine neue
universalistische Religion geschaffen, die sich Gber die alten Volks-
religionen erhebt und den Menschen in der form des gottlichen Men-
schensohnes verehrt, der sich zudem selbst geopfert hat.
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Die Folge eines Tabubruchs bildet die ,,Unreinheit” der Seele
Taters, die nur durch eine rituelle Reinigung wiederhergesellt
werden kann. Der Rechtsstaat bereinigt in analoger Weise das
Unrecht und heilt in diesem Sinne den Rechtsbruch (Restaurati-
onsprinzip). Das Zivilrecht sorgt dabei flr Ersatz des privaten
Schadens. Das Strafrecht antwortet auf die Straftat mit der, wie
es heifdt, ,,Sanktion* der Strafe. Das (sonstige) 6ffentliche Recht
des exekutiven Staates setzt die legitime und damit ,heilige
Staatsgewalt* des Herrschers ein. Auf diese Weise will es vor
allem der Idee von ,Recht und Gerechtigkeit” im Sinne des
Rechtstaates dienen.

6. Das Recht Ubernimmt zumal bei den Grundrechten den
Heiligkeitscharakter des Tabus und verbindet den Wert mit ei-
nem Schutzritus. Ein Ritus hat mit dem Recht unter anderem ge-
meinsam, das er auf feste Wiederholungen setzt und damit zur
Verallgemeinerung des konkreten und zu dessen Verfremdung
fuhrt. Der Rechtschutz fiir fundamentale oder auch Grundwerte
soll deren Unverletzlichkeit verfestigen. Fir den Fall der Verlet-
zung sieht er unter anderem eine Art von symbolischer Wieher-
stellung (Restauration) vor.

Aus verfassungsrechtlicher Sicht verdichten sich die einzelnen
Grundrechte zum ,,Tabu“ der unantastbaren Menschenwirde.
Denn der Tabubegriff ist typischer Weise an die letztlich perso-
nale ldee einer den Dingen innewohnenden Seele gebunden,
weshalb sich auch die Psychologie der vorstaatlichen und vor-
christlichen (Modell-) Idee des Tabus beméachtigt hat.

Dabei liegt das besondere Wesen eines Tabus darin, un- oder un-
terbewusst und gleichsam automatisch zu wirken. Die rationale
Ethik bedient sich dieses Ansatzes, wenn sie auf die Selbstevi-
denz eines Hochstwertes, eben der Menschenwiirde, verweist
oder etwa den Ruf nach ,,Freiheit, Gleichheit und Solidaritit* zu
einem Credo erhebt, das die politische Aufkldrung mantrahaft
verwendet, um es in die Tiefe des Gewissens einzupflanzen und
das jetzt auch die Gliederung der Européischen Grundrechtechar-
ta mitbestimmt.
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7. Mit dieser Erganzung ist Hornle zuzustimmen, die den Begriff
des Tabus aufgreift und seine rechtliche Verwendung mit den
Worten erklart:

,Tabus sind eine Unterkategorie allgemeiner sozialethischer
Verhaltensvorschriften. VVon diesen unterscheiden sie sich durch
den Anerkennungsgrad, da sie per definitionem nahezu allgemein
nicht hinterfragt werden.'"®

Mit der Verbindung von Sozialem und Ethik wird dann deutlich,
dass es sich entweder tatsachlich zumindest schon um eine starke
kulturelle Verankerung eines ,,Tabus®“ oder normativ um einen
Teil des kollektiven Unterbewusstsein handeln soll, den der Ein-
zelne wiederum kraft seiner Sozialisierung verinnerlicht hat oder
aber haben sollte. Zu den ethischen Kernnormen aber zadhlen
nicht die Randfragen, wie das anstof3ige Verhalten, sondern etwa
das Totungstabu, das positiv gewendet ein Lebensschutz-Tabu
darstellt.

8. Zur Vernunft (der Ethik) und zur Psyche (dem Tabufiihlen)
des Menschen gesellt sich schlieBlich noch ein drittes Element,
die ,,Korperlichkeit* der Natur hinzu.

So stammen die grofien drei Beweggriinde allen Lebens, und
auch des Menschen, aus der Natur: Stoffwechsel, Fortpflanzung
und Abwehr von Lebensgefahren. Physikalische Korper existie-
ren, indem sie Widerstand gegen die Zerstérungskréfte ihrer
Umwelt aufbringen. Das Lebens- oder Existenzrecht gilt deshalb
auch als integraler Teil der Freiheitsrechte, vgl. Art. 2 | Satz 1
EMRK (der erste Artikel unter der Uberschrift ,,Rechte und Frei-
heiten) sowie Art. 2 II GG. Das natiirliche Sein bestimmt -
insofern- das verfassungsrechtliche Sollen.

18 Aus verfassungs- und zugleich strafrechtlicher Sicht: Hornle, Ver-

halten, 2005, 174. Vgl. auch 63 ff. mit dem sinnvollen Ansatz, das
Sittengesetz des Art. 2 11 GG aus der Verfassung und vor allem aus
der Menschenwirde abzuleiten und unter Ablehnung der Vorstel-
lung, die ,.konventionelle Moral®, die etwas fiir unsittlich im Sinne
von grob anst6iig halte, kdnne sich auf das Sittengesetz stiitzen.
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Die grolRen Beweggrilinde lassen sich zwar zivilisieren, indem sie,
mit einem utilitaristischen Begriff, zu gegenseitigem oder auch
zum allgemeinen ,,Nutzen“ freiwillig umgesetzt werden. Doch
dieselben Beweggriinde egoistisch mit Gewalt oder mit List
durchzusetzen, ist allgemein verboten und nur als legitime Ge-
walt dem Souverén vorbehalten, dem Staat wie dem Eigentiimer.
Aber diese Motivationen sind und bleiben starke und ,, wilde*
Antriebskrafte.

Gemeint ist allerdings der Mensch, der fiir seine Wurde alle drei
Eigenschaften vereint, Korper, Seele und Geist, und zwar in dem
Sinne, dass er mit seinem Geist der Vernunft zumindest grund-
satzlich -selbst und kollektiv- dazu fahig ist, sich und auch seine
Lebensgemeinschaften zivilisiert zu beherrschen. Dass, in wel-
cher Form und inwieweit dies dem Menschen tatséachlich mog-
lich ist, bezeugen die westlichen demokratischen Rechtstaaten.

9. Im Ergebnis entspricht die normative Idee der Wirde des
Menschen also dem Tabu-Denken und das Recht ist unter ande-
rem ein Auspragung des Ritus.

Psychologie und Genetik, Animismus und Menschenrechte, so
scheint es, stlitzen sich dabei zundchst einmal gegenseitig, und
sie schopfen dabei offenbar zudem aus denselben emotionalen
mirrationalen® Quellen. Aus der Sicht der Vernunft aber schiitzen
sie die ,,Wiirde des Lebens und universalisieren die Idee eines
unantastbaren Subjekt-Geistes, der zumindest auch dem lebendi-
gen Menschen eigen ist.

I11. Psychoanalyse und Tétungsdelikte: Scham und Schuld

1. Was bietet nun die Psychoanalyse oder was bieten zumindest
ihre Metaphern?

Geistesgeschichtlich betrachtet enthélt sie ziemlich offenkundig
die Idee der Verinnerlichung, etwa des alten externen christlichen
,Clangeistes®, und die vatermorderische Aufldsung der Uber-
macht der patriarchalischen Familienverbédnde in der Renais-
sance, den neuen Grundungsmythos des Individualismus, der das
neue humane Selbstbild der westlichen Menschen ausmacht.



122

Das Strafrecht bietet zudem den Hintergrund, um sich auf der
individualistischen Ebene n&her mit dem To6ten zu beschaftigen.

So erlauben zum Beispiel vor allem die vorsétzlichen Tétungsde-
likte den transformierten Gedanken eines inneren Tabubruchs.
Psychoanalytische Ansétze Freuds und ethische Erwagungen sol-
len dabei versuchsweise aufeinander zugefiinrt werden. ,,Schuld
und Scham* lautet die Paarung die sich anbietet, ndher erortert zu
werden.

Das neue Totem bildet also nicht mehr der Clangeist, sondern
unterliegt der Sohn gleichsam nach dem Vatermord im Sinne
Freuds dem Zwang, dessen Herrscher-Rolle zu Gibernehmen, oh-
ne aber selbst schon zum Clanchef zu werden, er wird zunéchst
einmal nur einer von der Vater-Herrschaft Befreiter, als ein Frei-
er. Dazu bedarf es der ,,moralischen Entwicklung* eines analo-
gen Uber-Ichs. Erst mit dieser Fahigkeit kann sich auch der Sohn
vom Vater l0sen.

Das Individuum (der Sohn, der Freie) muss dazu gleichsam das
Totem verinnerlichen. Dessen Geist selbst hat der Sohn als den
,,common sense*“ zu verinnerlichen und 1n sich und fiir sich aus-
zupragen.

Der VerstoR gegen die eigene Moral des Uber-Ichs fiithrt dann,
sobald dieser verinnerlicht wurde, zu einem internen Tabubruch,
der die eigene Identitat und das eigene Selbstwertgeftihl betrifft.

Sichtbar wird dies bei der Frage, wie der Mensch die Verletzun-
gen von &Auleren Tabus beziehungsweise von verinnerlichten
Selbstbildern deutet. Im Angebot sind

- die Scham wegen einer psychischen Tabuverletzung'”,

- die Schuld als Ausdruck ethischer Selbstverantwortung
und

1% Dazu aus kriminologischer Sicht: Schneider, H.-J., Kriminologie,

2001, 60.
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- die Haftung nach dem mechanistisch-empirischen Grund-
satz von actio und reactio.

Sie bilden die drei bekannten Antworten®®. Zumeist treffen ver-
mutlich alle drei Blickwinkel zusammen und flhren zur existen-
ziellen Frage nach dem Fortbestand der friheren Identitat des
Verletzers.

2. Diese alten Ansatze lassen sich auch in neuen psychologischen
Deutungen wieder finden.

Der klinisch, also empirisch arbeitende Psychoanalytiker
Wurmser beschreibt eindringlich die Scham und ihre Beziehung
zu Strafe und BuRe.'®* Dazu erklart er, die klassische Psychoana-
lyse im Sinne von Freud, Jung und Adler stelle zu einseitig den

180 Die Kulturen kdnnen und werden zumeist eine der drei Ausrichtun-

gen verstarken. So gibt es (sozial-religiése) Schamgesellschaften,
(individuell-moralische) Schuldkulturen und (liberal-6konomische)
Haftungsdeutungen. Zur ,,Biirgerlichen Offentlichkeit* als Grund fiir
den Wechsel von einer, wie einzuflgen ist kollektivistischen und an
natlirlichen Pflichten ausgerichteten, ,,Scham-Kultur hin zu einer
,»,Schuldkultur® des handelnden Individuums: Ladeur, Staat, 2006, 20
f.

Die psycho-soziale Realitat diurfte aber in der Mitte liegen. Scham
beruht, wie auch der Ansatz von Ladeur mittelbar belegt, auf der Un-
terwirfigkeit. Schuld entspringt dagegen dem Selbstbewusstsein und
dem Selbstbild von der Souveranitat des Menschen. Hinzu tritt drit-
tens die einfache ,,zivile* Idee der schmerzlichen Haftung des Ak-
teurs fur die Folgen seines Tuns. Erwachsene Menschen, die sich
strengen Religionen oder auch sonst ,,extrovertiert leben, schiamen
sich starker und gleichsam fruhkindlich, weil sie das ,,Wesen* eines
Uberherrn verletzt haben, der Ganzheitlich daflr steht, was richtig
und gut ist und diese Gute, wie die ersten Bezugspersonen es gegen-
iiber dem Kind, Der Begriff, der ,,Zivilreligion®, der aus der Polito-
logie stammt, bietet einen Briickenbegriff. Er sucht einerseits zwar
den politischen S&kularismus mit der Religion und ihrem politischen
Hintergrund zu verbinden. Anderseits bildet er aber auch sowohl fur
den heutigen glaubigen Christien, wie auch flr Judentum und Islam,
ebenso eine Zumutung dar wie fur den rein weltlichen Atheisten.
verkorpert. Hunde etwa ,,schdmen® sich sichtbar, ohne aber ,,Schuld*
empfinden zu kdnnen.

181 \Wurmser, Maske, 1993, u.a. 126, 142 ff.



124

Trieb in den Vordergrund oder bilde umgekehrt ebenso einseitig
eine Anpassungs- und Beziehungspsychologie.'®* So sei das Au-
genmerk zumindest auch auf die inneren Konflikte des Menschen
zu richten, und zwar insbesondere auf die vielen Facetten der
,,Schamkonflikte”.

Wurmser, der am klassischen Bild von triebhaftem Es, handeln-
dem Ich und kontrollierendem Uber-Ich durchaus festhalt, be-
muht sich um die Art und Weise der emotionalen Selbstverarbei-
tung. Diese belegt er mit zahlreichen Fallbeispielen aus Talmud,
griechischer und chinesischer Antike, Nietzsche-Zitaten, Dich-
tungen und auch Einzelféllen aus seiner Praxis als Psychoanaly-
tiker. Er nahert sich der Scham also induktiv-topologisch. Den-
noch fasst er abstrahierend zusammen:*® Kulturell schiitze
Scham als Haltung (pudor) das ,,private Selbst* mit seinen Gren-
zen, und zwar in doppelter Weise durch Abwehr von dufRerer
Neugier mit der Gefahr des Blofl3gestelltseins und der Gefahr, den
eigenen Verschmelzungswiinschen mit den anderen nachzuge-
ben. Der Gemeinschaft diene die Scham durch die ihr innewoh-
nende Ehrfurcht (aidos) einerseits und die Sanktionen, die sie
eroffne, in Form des Lacherlich-Machens und der Schande ande-
rerseits. Die jeweiligen Werte, die Scham und Schande markier-
ten, unterschieden sich zwar von Kultur zu Kultur, doch wahrten
sie jewells die soziale Struktur der ,,Hierarchie und der Grenzen®,
zu verstehen als die jeweiligen sozialen Verpflichtungen. Ein
Versagen fihre zur EinbulRe des Respekts der anderen, und zwar
insbesondere bei ,,plotzlichem Kontrollverlust. Wihrend die
Scham einen Schutz fiir das ,,Selbst® darstelle, also vom Men-
schen selbst ausgeht, sei die Schuld eher der Blickwinkel der an-
deren (,,die Sprache der Objektbeziechungen®).

Die Scham koénne in drei Haupttypen untergliedert werden: die
einfache ,,Schamangst®, Scham als , komplexes, affektives und
kognitives Reaktionsmuster” und ,,Scham als Charakterhaltung,
die gefihrliche BloBstellung vermeiden wolle“.'®* Statt von

182 \Wurmser, Maske, 1993, XV.
183 \Wurmser, Maske, 1993, 126.
184 \Wurmser, Maske, 1993, 127.
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Haupttypen kdnne man auch von drei Abstraktionsgraden spre-
chen. Voraussetzung sei, so Wurmser weiter, stets eine Selbstbe-
obachtung und Selbstbewertung durch das Uber-1ch'®®, aber viel-
fach auch eine duRere Autoritat, die dann verinnerlicht werde.'®
Auf Selbstkritik hin setzten innere Aggressionsarten ein, die den
Reaktionen auf &uRere Strafe entsprachen.’®” Die Bestrafung
selbst bestehe immer in Liebes- und Respektverlust bei ande-
ren'® und, wie Wurmser meint, ebenso regelméRig in einem

ebensolchen Verlust an ,,Selbstliebe*.

3. Wahrend bislang der Eindruck entsteht, dass Wurmser bekann-
te soziale Verhaltensweisen auf das Verstdndnis der Seele (ber-
tragt, weil er meint, soziales Innen- und soziales AulRenleben lie-
Ren sich parallel deuten, was bedingt, dass die Aussagekraft fur
das Verstandnis der Strafe nur gering sein kann, zieht er dann
spater doch Trennlinien zwischen der nach innen gerichteten
Scham und der nach auf3en orientierten Schuld und ihren Konse-
quenzen, die er allerdings nicht vollends durchhélt. Scham fiihre
zu Verachtung, Schuld hingegen zu Hass und Arger. Verachtung
wolle das Objekt schlicht ,kalt beseitigen, wie bei der Verban-
nung. In der Scham ,.erfriere” man. Hass und Arger seien dage-
gen ,heille Affekte. Sie flihrten zu grausamen Todesarten und
Verstimmelungen. Der Mensch werde bei ihnen entmenschlicht,
dehumanisiert, also entwirdigt und als niedriges Tier oder Abfall
verhohnt.'® Verinnerlicht bewirke Schuld Gewissensbisse oder
Qualen oder masochistische Verstimmelungen.'*® Dementspre-
chend fiihre die Schamangst zu Ekel- und Schmerzsignalen.™*
Angst und Schuld fuhrten zu Verstimmelungsphantasien. Scham
l6se Uber Erréten oder Erbleichen eine Art symbolische Erstar-
rung im Sinne eines Totstellreflexes aus.®* Komme es zu einer

18 \Wurmser, Maske, 1993, 138 f.
18 \Wurmser, Maske, 1993, 141.
187 Wurmser, Maske, 1993, 141 ff.
18 \Wurmser, Maske, 1993, 142.
18 \Wurmser, Maske, 1993, 144.

190 \Wurmser, Maske, 1993, 145, u. Hinw. auf Piers/Singer, Shame,
1971, 40 ff.

191 \Wurmser, Maske, 1993, 145.
192 \Wurmser, Maske, 1993, 146
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solchen vom Uber-Ich ausgeldsten Isolierung oder Lahmung, re-
agiere die betroffene Person nicht selten hilf- und hoffnungslos,
genauso wie haufig auch auf extreme duflRere Entwirdigung und
Bedrohung (wie beim Holocaust) reagiert werde.

4. Zur inneren und duReren Seite der Strafe erklart Wurmser dann
doch auch wieder und folgerichtig:

(1) Sei die Strafe so machtig wie behauptet, dann sei sie ur-
spriinglich eingesetzt worden, um einer ,,gleich gefahrlichen oder
dhnlich méichtigen Macht* zu begegnen.

(2) Strafe miisse dann einen ,,urspriinglichen, physiologisch tief
verwurzelten Trieb* benutzen.

(3) Infolge des wohlbekannten Isomorphismus, also der Ahnlich-
keit in der Form, wenn nicht gar der Genese von ,,Abwehr und
Trieb, von Kraft und Gegenkraft“ hitten die duBere Strafe und
der ,,verponte Trieb* denselben Ursprung und seien von grund-
satzlich ahnlicher Natur.™

Scham und Schuld fungierten beide als ,,Machtschranken®, aber
die Schamangst markiere die innere Grenze; Scham verhiille
Schwaéche, und Schuld setze der Starke Grenzen. Scham diene
dem Selbstschutz; Schuld schiitze die Integritdt der anderen.
Letztlich sei es also, so fihrt er beides dann doch wieder zusam-
men, der Blickwinkel des Ego oder Alter, der ein Verhalten wie
Rache, Verrat oder auch nur einen Gedanken zu Scham oder
Schuld oder beidem mache.'®* Wie anzufiigen ist, fihrt also Mit-
leiden zur Frage nach der Schuld und die entsprechende Selbst-
bewertung zur Scham.

5. Mit Seidler'® lasst sich das Verhéltnis von Scham und Schuld
zwar auch etwas anders begreifen. Danach sind die Affekte der

193 \Wurmser, Maske, 1993, 146.
1% \Wurmser, Maske, 1993, 150.

195 geidler, Scham, 2000, 624 ff., u. Hinw. auf Seidler, Scham, 1997,
119 ff.
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Schamteile von solchen der Selbstwertbeeintrachtigung und auch
von Schuldaffekten zu trennen. Scham l&sst sich danach von der
Bewertung nach ,gut*“ und ,bdse” trennen, immerhin kann
Scham auch Folge eines Lobes sein. Es ist darum das Erlebnis,
,Subjekt und gleichzeitig auch Objekt™ zu sein. Mit Sartre sogar
dreidimensional: ,Ich schidme mich meiner vor anderen“*®,
Schuld dagegen konne in verschiedenen Reifegraden von einem
amorph-untergriindigen ,,Verworfenheitsgefiihl“ bis zum Erleben
personaler Verantwortung fuhren. Letzteres dirfte dann aller-
dings nichts anderes darstellen als die Verinnerlichung eines kul-
turell und somit intersubjektiv entwickelten Begriffs. Schuld ge-
hore in den Bereich der ,,Aktivitat des Subjekts®, ,,Scham als das
Widerfahren von Scham zur Passivitit®. Beides, so ist anzufiigen,
wird aber auch in dem Fihlenden zusammenwirken kdénnen und
auch mussen. Ist der Grund der Scham ein nachvollzogener
Vorwurf, dirfte beides zusammentreffen: aktive Ubernahme ei-
ner von anderen auferlegten Schamlage.

6. Bedenklich bleibt am Ende aber doch, in welchem Malie
Wurmser das Innenleben Uber soziale Phdanomene erklart und
Scham und Schuld verbindet, auch wenn einzurdumen ist, dass
schon die Sprache und ihre Begriffe auf das soziale Miteinander
ausgerichtet sind. Aber dass die psychischen Strukturen des
Menschen seinem Uberleben in seiner Umwelt dienen und zu
dieser auch und gerade die Mitmenschen gehéren, mit denen er
zum gegenseitigen Vorteil zu kommunizieren und zu kooperieren
hat, ist nicht zu bestreiten. Denkbar ist es z.B. immerhin auch,
die Schuld im Sinne griechischer Tragddien als ein Schicksal zu
begreifen, das dem Einzelnen von auflen auferlegt wird. Auch
kann die Schuld, wenn im Schuldgefiihl verinnerlicht, ihrerseits
Teil und Ergebnis der Selbstbewertung sein. Zudem ist auch die
bange Frage zu stellen, in welchem MalRe die Verinnerlichung
einer Kultur dem Menschen wéhrend seiner kindlichen Soziali-
sierungsphase zwar nicht die Féhigkeit zur Scham, aber doch das
spezielle Schuldempfinden vermittelt.

1% Seidler, Scham, 2000, 624 ff. unter Hinweis auf Sartre, Sein, 1974,
382 sowie unter Hinweis auch auf Seidler, Blick, 1995, 39 (,,Drei-
Punkte-Konfiguration®).
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Scham kennen wir jedoch auch bei Haustieren, die wegen einer
Regelverletzung gescholten werden, allerdings dann offenbar nur
als Verinnerlichung der Kritik eines Ranghd6heren. Die Haustiere
antworten mit Demuts- und sonstigen Unterwerfungsgesten. Zu
prifen ware also, inwieweit eine Kultur, die anders als die west-
liche vorrangig von der Unterworfenheit des Menschen ausgeht,
demnach die freie Selbstbewertung und die nachfolgende innere
Ubernahme von personlicher Verantwortung, und zwar wenigs-
tens im Bereich schwerster Normbriiche wie der Totung eines
anderen gleich- oder héhergestellten Menschen, kennt.

In jedem Falle aber gibt es eine innere Reaktion des Menschen,
die im Alltagsverstandnis der drei Begriffe Schuldgefiihl, Gewis-
sensbisse und Scham steckt. Denn wie alle Lebewesen, die
schlicht fihlen koénnen, geht es auch dem Menschen um die
rechtzeitige Vermeidung von drohenden Schmerzen oder die Be-
friedigung von Bedirfnissen. Geflihle wiederum durften die
Fortentwicklung dieser einfachen Fahigkeit sein, dieselben Auf-
gaben erfiillen und zudem in hohem MaRe auf das soziale Mitei-
nander mit anderen Menschen ausgerichtet sein, also insofern
dazu dienen, Alter und Ego in Einklang zu bringen und zu halten.

Gleich ob fremd- oder selbstgesteuert, bewirkt die Verletzung
von Regeln oder Tabus ein konkretes Schuldgefihl, ein schlech-
tes Gewissen und Scham. Sie alle hdngen mit der Fahigkeit des
Menschen zusammen, sich in andere, hier in das Opfer und seine
Angehorigen, einzufuhlen. Erfahrungen von Nahestehenden, so
genannten Primdrpersonen, aber auch Mythen von Schuld und
Siihne und selbst alltdgliche Berichte von ,,Sex and Crime* stei-
gern den Grad der Tabuisierung und befriedigen zugleich ent-
sprechende Triebe des Menschen. Schuldgefiinl und Scham be-
lasten das Seelenleben des Taters mit dem bekannten ,,schlechten
Gewissen®. Zumindest auch um dieses zu vermeiden, halten sich
Menschen an Regeln und beachten Verbote.

Menschen reagieren bei einer Verletzung so wie das moderne
Recht mit dem Schuldspruch: Sie empfinden ,,Schuld®. Deshalb
sind wir geneigt, vom Téter ,,titige Reue* zu erwarten, also Wie-
dergutmachung, Schmerzensgeld einerseits und Demutsgesten
wie personliche Buf3e in Form von Geldstrafe oder gemeinnitzi-
ger Arbeit andererseits.
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Aber den freiwilligen langjahrigen Rickzug aus der Gemein-
schaft, die soziale Selbstentleibung, kdnnen wir von einem Men-
schen, dem wir Lebenswillen zusprechen, nicht ernsthaft erwar-
ten. Solche harten staatlichen ZwangsmaRnahmen lassen sich
nicht allein schlicht aus Schuld, Scham (oder auch der kalten
Haftung) ableiten. Dennoch gilt auch die Strafe zu Recht als ein
demokratischer Weg, um in humaner Weise im Strafvollzug auf
den Tater einzuwirken. Denn neben der Idee der Freiheit gehoren
auch die (gerechte) ,,Gleichheit* und der (mitmenschlichen) ,,So-
lidaritit™ zur weltlichen Trinitdtsformel der Demokratie. Geboten
erscheint es im Sinne des demokratischen Humanismus, stets die
»Menschenwiirde (Dignity of man) zu wahren.

7. Weitgehend ausgeblendet bleibt dabei die Frage nach der Rol-
lendeutung der Strafenden. Sie jedenfalls missen und kénnen
sich zum einen auf die Unantastbarkeit des Herrschers zuriick-
ziehen, also das Herrschertabu nutzen, und sich zudem auf die
kollektiven Nutzen des Strafens stiitzen sowie drittens auf die Na-
turlichkeit der Vergeltungsidee hinweisen, die eine blinde Er-
folgshaftung flr das Eigene, also auch fiir eigene riskante Hand-
lungen enthélt. Aber auch nach Abschaffung der Todes- und der
Korperstrafen bleibt das Dilemma der Strafenden, das Gewaltta-
bu gegeniiber einem ,,beseelten Menschen® verletzt zu haben.

8. Damit sind die anthropologische Betrachtung und die kulturel-
le Deutung von ,heiliger Gewalt und Opfer”, von ,,Tabu und
Wiirde* sowie von ,,Scham und Schuld* abzuschlief3en.

Der aufgekldrte Mensch hat also auch eine ,,dunkle Seite®, die
zumindest eine psycho-biologischer Vernunft entspringt und mit
der er sich selbstbewusst auseinandersetzen sollte und auch kann,
weil sie Stoff flr Analogien zur Welt der Normen bietet. Wes-
halb der Mensch aber diese Aspekte gern verdrangt, ist unter an-
derem auch Gegenstand der nachfolgenden Erwégungen.
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5. Kapitel

Psychobiologische Realitdt der Dehumanisierung: Aggressi-
on, Strafe und Neutralisierungstechniken

I. Motivationspsychologie und Strafe

1. Mit der Frage, wie denn Menschen sich dazu beféhigen, ande-
re Menschen zu verletzen und auch sie zu bestrafen, beschaftigen
sich die folgenden Ausfiihrungen.

Der Blick in die vielfaltigen Angebote der Psychologie des Men-
schen erdffnet unter anderem die folgenden ,,zivilisatorischen®
Gesichtspunkte, die auch die Strafe sowie die Grundfahigkeit
zum Foltern und zum Téten mit einbeziehen.

Zu fragen ist zunéachst nach den Motiven des Menschen als eines
Lebewesens.

2. Die Beweggriinde des Menschen lassen sich in Anlehnung an
das Lehrbuch von Schneider und Schmalt'®” zur Motivationspsy-
chologie in bestimmte Klassen einteilen. Danach gibt es ,,Verhal-
tens- und Wertdispositionen®, die als Ausdruck stammesge-
schichtlicher Anpassung des Menschen zu verstehen sind.

Diese Motive entsprechen den , natiirlichen Bediirfnissen und
stellen Antworten der Evolution auf die Bedirfnisse des Uberle-
bens und der Weitergabe des Erbgutes dar<*®®. In Anlehnung an
McDougall seien es in ihren Grundlagen angeborene Verhaltens-
dispositionen, also ,,basale emotionale Reaktionen einschlieBlich
eines primitiven Handlungsimpulses*.

197 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 14 f.

198 Schneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 21, u. Hinw. auf die Ver-
haltens- und Soziobiologen Hamilton, Motivation, 1964, 856 ff. und
Wilson, Sociobiology, 1978.
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3. Im Sinne des Gehlens Menschenbildes des auf dem Weg zur
vollen Willensfreiheit befindlichen, immer instinktdrmer wer-
denden Menschen schrénken sie ein, dass die konkrete Hand-
lungsweise und die Beurteilung einer bestimmten Situation, die
zur Motivation des dann Handelnden beitrage, sowie auch die
eigene Handlungsmoglichkeit auf ,,erworbenen Dispositionsan-
teilen* beruhen. Sie verwenden also das alte Bild von der sozia-
len und auch individuell genetischen Auspragung aller dem Men-

schen eigenen Anlagen'®’.

Die unmittelbare Reaktion eines Menschen auf duBere Reize, die
durch Lust oder durch Unlust tGber Erwartungen gesteuert wird,
lasst sich danach nicht vorhersagen. Maglich erscheint es nur, im
Nachhinein zu vermuten, welche Beweggrinde den entscheiden-
den Anteil an dieser Reaktion des Taters hatten. Hinzu kommt,
dass es auch innere Reize gibt, die den Menschen zu aktivem und
nicht nur reaktivem Tun veranlassen, so dass die nachtréglichen
Erklarungen auch sie mit erfassen mussten.

Vereinfacht stehen verschiedene Beweggriinde in Konkurrenz
zueinander. Im Sinne von Schopenhauer setzt sich derjenige Be-
weggrund durch, der das bedriickendste Unbehagen verursacht
oder der eben positiv gefasst die grofite Lust verspricht, kurzfris-
tig oder aber eben auch langfristig. Strafe (Unlusterwartung) und
Belohnung (Lusterwartung) bilden danach die beiden Mittel der
Entscheidung. Aus utilitaristisch-evolutiondrer Sicht geht es um
den Wettbewerb um die jeweils gréfiten im Hinblick auf die drei
biologischen Kernbeweggrinde, in Notlagen zu tberleben, den
alltdglichen Stoffwechsel zu betreiben und der Fortpflanzung der
eigenen Gene zu dienen.

Straftaten einzelner Personen sind somit auch nicht vorhersagbar.
Aus sozialpsychologischer Sicht liegt es aber nahe, nach be-
stimmten Tatneigungen von Menschen zu suchen, die sich dann

199 Schneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 15, u. Hinw. darauf, dass
sich diese Begrifflichkeit als Bezeichnung der ,,motivationalen Dis-
position” im menschlichen und tierischen Verhalten in der internati-
onalen Motivationsforschung durchgesetzt habe, u. Hinw. auf Atkin-
son, introduction, 1964; Thomae, Motivationssysteme, 1983, 1 ff.
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auch als nattirliche Geneigtheiten darstellen wiirden. Solche Be-
weggrinde waren dann innere , kriminogene Faktoren® des Men-
schen.

Schneider und Schmalt verwenden zudem gleichbedeutend mit
diesem weiten und von der ldee der Willensfreiheit losgeldsten
Begriff der Motivation auch das alte Wort . Trieb*“?®, Aktiviert
wird das menschliche Verhalten, so betonen sie, durch die Emp-

findung von Lust oder Unlust®™.

Ein scheinbarer Freiraum flr Entscheidungen und damit der Ein-
druck von Freiheit kann jedoch selbst bei alleinigem Ruckgriff
auf das deterministische Modell von der Ausrichtung an Lust-
und Unlusterwartung und -befriedigung insbesondere schon da-
durch entstehen, dass Beweggriinde miteinander konkurrieren,
zum Beispiel soziales Machtstreben durch die nicht aggressive
Form der Anerkennung mit dem egoistischen Horten von Hab
und Gut oder aber das Zusammentreffen von Chancen und Risi-
ken, das zu einer Abwagung nétigt’®. Auch fihrt die Fahigkeit
des Menschen, sich in andere einftihlen und mit ihnen Freud und
Leid empfinden zu kdnnen, zu einem weiteren Bereich, in dem
scheinbar altruistische und unmittelbar eigennitzige Beweggrin-
de miteinander in Wettbewerb treten. Erst die Annahme eines

200 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 16.

201 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 19, u. Hinw. auf die Lite-
ratur des 19. Jh.s sowie auf Aristoteles, der Uber die Seele schreibt:
»Zum Streben gehort ndmlich Begierde; die Lebewesen haben aber
alle wenigstens ein Wahrnehmungsvermdgen, den Tastsinn. Fur die
wahrnehmenden Wesen aber gibt s auch Lust und Schmerz, Lustvol-
les und Schmerzvolles, und wo es das gibt, besteht auch Begierde.
Diese ist ja Streben nach dem Lustvollen®, Aristoteles, Nikomachi-
sche Ethik (Grumach), 1967, 28

202 g0 erlautern Schneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 253, (unter
Hinweis auf Atkinson/Feather, theory, 1966) dass sich leistungsmo-
tiviertes Handeln theoretisch durch zwei Situations- und zwei
Personsvariabeln rekonstruieren lasse: Erwartungen von Erfolg und
Misserfolg und Anreizen von Erfolg und Misserfolg sowie dem per-
sonalen Erfolgsaufsuchen (Erfolgsmotiv) und Misserfolg vermeiden
(Misserfolgsmotiv). Der situativ duRere Anreiz wird also von einer
personal inneren Selbstbefriedigung erlangt und nétigt zu einer Risi-
ko-Wahl.
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Bewusstseins flhrt zur Idee der Selbststeuerung, dann im Ubri-
gen auch der Gefihle, und somit zur Willensfreiheit. Dass man
dartiber nachdenken und also denken kann, also das ,,cogito ergo
sum*, eroffnet am Ende wieder das Tor zum Indeterminismus.

Beides aber, Lust und Unlust, konnen und werden fiihlende Le-
bewesen auch im sozialen Verhaltnis zueinander zur gegenseiti-
gen Beeinflussung einsetzen. Unlust entsteht durch Zufligung
von Schmerzen oder Ubeln, die schlicht das Lustgefiihl blockie-
ren, also insbesondere zu Frustrationen fiihren, indem sie allge-
meinmenschlichen, kulturellen oder auch hdochst individuellen
Antrieben unuberwindliche Hirden in den Weg stellen. Lust wird
durch auBere Anreize bewirkt’®, die nichts weiter sind als gene-
tische, kulturelle oder auch individuell vorgepréagte berechtigte,
weil wahrscheinlich zutreffende ,,Erwartungen®.

4. Schneider und Schmalt benennen einleuchtend, wenn auch oh-
ne Binnenordnung, die folgenden Triebe als allgemeinmenschli-
che: Hunger, Durst, Sexualitat, Neugier, Angst und Furcht, Ag-
gression, Macht- und Leistungsmotivation.

Hunger und Durst dienen biologisch betrachtet erkennbar dem
Stoffwechsel, zu dem allerdings auch die ,,automatische* At-
mung gehort. Die Sexualitat zielt auf die Fortpflanzung. Angst
und Furcht sind Gefahrensignale, die dem Uberleben dienen und
mit den Worten von Schneider und Schmalt ,,zur Flucht und akti-
ver wie passiver Vermeidung der Bedrohung® fiihren, also auch
dazu antreiben kdnnen, die Gefahr selbst zu beseitigen oder sich
im Sinne der Schutzwehr vor Gefahr zu hiiten.***

Menschen sind aber keinem dieser Beweggriinde hilflos ausge-
setzt. Andernfalls wére nicht nur die Frage der Willensfreiheit im
Sinne des Determinismus entschieden und der Mensch auf die
Stufe eines vorrangig instinktgesteuerten niederen Tieres gestellt,
sondern er ware auch von seines Gleichen und sonstigen Konkur-

203 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 36.
204 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 188.
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renten so berechenbar, dass sie ihn, nicht aber er sie beherrschen
wirden.

Bedeutsam ist die Schlichtheit der Grundmotive. Dass es zumin-
dest auch diese Grundmotive sind, die Menschen zu Straftaten
wie Raubmord und Vergewaltigung, aber auch zu Diebstahl und
Betrug fuhren, ist offenkundig. Dass Straftater hingegen allein
von den neutralen und inneren Beweggrinden der Neugier und
der Leistungsmotivation getrieben werden, ist zwar moéglich, aber
eher die Ausnahme.

Ein Handeln aus Angst und Furcht dient der Gefahrenabwehr, ist
deshalb grundsétzlich positiv einzustufen und fihrt, wenn ag-
gressiv betrieben, zur Notwehr im Sinne des § 32 StGB oder zu
ihrer Uberschreitung gem. § 33 StGB, die schon das preuRische
Strafgesetzbuch von 1831 zusammen regeln wollte.

Macht zu erstreben, ist ein soziales Problem, das einerseits zu
einer erwinschten sozialen Ordnung auf Zeit fihren, sie dann
aber andererseits auch wieder stiirzen kann. Das Machtstreben
sollte, falls nicht das Bedirfnis des Menschen nach Geborgen-
heit, Anerkennung und Gemeinschaft generell noch als zuséatzli-
che Motivationsklasse einzufligen ist, entsprechend umfassend
betrachtet werden. Mit Macht ist dann auch das anerkannte Sein
und Leben in einer Gemeinschaft gemeint, fur die deshalb, wenn
sie nicht auf Zwang beruht, auch ein scheinaltruistisches Teilen
vonnoten ist.

5. Zur Aggression gehoren auch die sie auslésenden Erregungen,
an denen physiologisch bestimmte Hirnregionen beteiligt sind,
der Hypothalamus und die Amygdala®®, und die auch durch die
erhohte Konzentration méannlicher Sexualhormone beeinflusst
werden. Frustrationen scheinen nicht direkt, sondern nur Uber
,Argeraffekte zu Aggression zu fiihren, die ihrerseits aber auch
durch ,kognitive Aktivitidt“ mitgesteuert werden konnen. Rudi-
mentéare Unlustaffekte und assoziierte Gedéchtnisinhalte wirken
zusammen. Schneider und Schmalt vermuten zwei relativ unab-

205 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 225.
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hangig operierende Steuerungssysteme: ein schnelles instinktar-
tiges und ein langsames Informationen verarbeitendes (Sub-)
System.

Dass Straftaten darauf beruhen, dass die Tater ihre Triebe nicht
haben beherrschen konnen, und zwar auch nicht mittels eines
drohenden Schuldgefiihls oder der Scham, nehmen auch alle
Schuldstrafrechte an. Dann aber mussten die westlichen Straf-
rechte eigentlich auch die Hauptbeweggriinde fur Verbrechen
und ihre Natlrlichkeit starker berlicksichtigen. Die Forderung
nach Selbstbeherrschung kann und wird der Ethiker erheben,
aber die Sozialwissenschaften und allen voran die Strafgesetzbi-
cher selbst beweisen, dass jede Gemeinschaft mit dem gelegent-
lichen Verstol? gegen ihre Grundregeln leben muss und ihre
Grundstrukturen mit ,, Wéachterfunktionen* darauf ausrichtet. Je-
der einzelne Straftater kann also zumindest auch darauf verwei-
sen. Verbrechen sind auch aus dem Winkel der Motivationsfor-
schung etwas Naturliches.

6. Andererseits ist festzuhalten, dass die Motivationsforschung
das Verhalten dieses einen Menschen in dieser einen Situation
nicht vorhersagen kann. Nach dem psychischen Aktivierungs-
prinzip von Lust und Unlust muss es jedenfalls entweder auch
Lust bereiten, sich regelkonform zu verhalten, oder es muss Un-
lust nach sich ziehen, wenn man Regeln bricht. Dass Strafen eine
Ubelzuftigung ist und somit beim Tater Unlust hervorrufen soll,
ist jedenfalls aus dem Blickwinkel der Allgemeinheit unzweifel-
haft. Allerdings muss sie nach diesem Modell auch geeignet sein,
den Titer zu lenken, darf also nur eine ,,Denkzettelstrafe darstel-
len. Nur wer den Einzelnen exemplarisch straft, um die Tatge-
neigten abzuhalten, die sich als Menschen in die Lage anderer
einfihlen kdnnen, kann Todes-, langjahrige Freiheits- oder auch
schwere Korperstrafen verhangen.

Tatgeneigte sind bei der Naturlichkeit der tiblichen Beweggriinde
wirklich alle Mitmenschen. Der per se gute Mensch ist dann nur
der Asket, der auf die Befriedigung aller Bedurfnisse weitgehend
zu verzichten sucht, also bereits die naturlichen Grundtriebe
selbst und auch den Wunsch nach Lustgewinn generell zurtick
drangt. Er aber ist in seiner Verweigerungshaltung zugleich
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unkooperativ und damit asozial, denn er misste etwas haben, um
etwas geben zu kdnnen.

7. Nicht nur auf die Frage, welche Beweggriinde es dafur gibt,
Straftaten zu begehen, bietet die Motivationsforschung Stand-
punkte, sondern auch zur Beantwortung der Frage, weshalb Men-
schen strafen, lassen sich insbesondere die Ergebnisse der Agg-
ressionsforschung verwenden.

Strafe meint, weil in der Regel und zumal bei der Freiheitsstrafe
zwangsweise vollstreckt, die Anwendung von Gewalt, und die
auch aus verfassungsrechtlicher Sicht mit dem Gewaltmonopol
des Staates verbundene staatliche Gewaltausnutzung. lhr ent-
spricht das gegenaggressive Strafbedirfnis der Opfer und der
mitempfindenden Allgemeinheit. Sozialpsychologisch befriedigt
der Staat, also eine Uber die einzelne natirliche Person tberhoh-
te, selbst gefuhllose, weil fiktive juristische Person Bundesrepub-
lik Deutschland, die individuellen Vergeltungsbedurfnisse der
Menschen in ihrem Hoheitsbereich. Einerseits verlangsamt sie
die Reaktion auf die Straftat und erlaubt es der Allgemeinheit
also mit den Begriffen von Schneider und Schmalt von schnellen
unverarbeiteten Unlustaffekten auf langsame kognitiv verarbeite-
te Argeraffekte umzusteigen, also von der unmittelbaren Wut
zum gerechten Zorn. Andererseits durfte die Frustration der Op-
fer und der Allgemeinheit im Falle nicht befriedigter Strafbe-
durfnisse, also bei entsprechend enttduschten Erwartungen, die
Bereitschaft zur Selbstjustiz zusatzlich erhdhen, so dass der Staat
die in ihn gesetzte Erwartung schon deshalb auch in der Regel
erflllen oder aber mit dem Hinweis auf die besonderen Umstan-
de des Falles, also einem Appell an das Mitgefiihl der Allge-
meinheit mit diesem Tater, abbauen muss.

Psychologisch betrachtet setzt der Staat die Strafe nach dem Ka-
tharsis-Modell ein*®. Gemeint ist die stellvertretend erlebte Ag-
gression, etwa in Filmen, mit dem Ziel der personlichen Deakti-
vierung, die einen Reinigungs- und Heilungseffekt besitzt. Dass
dennoch aber immer noch ein Bedirfnis nach eigener Selbstjustiz

206 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 220, u. Hinw. auf Mur-
ray/Feshbach, baby, 1978, 462 ff., 462 f., zur Diskussion.



137

bleibt, entspricht gerade auch den zwiespaltigen und umstrittenen
Ergebnissen dieses Modells.

8. Auch bleibt die bekannte Problematik bestehen, dass der aktu-
elle Frustrations- oder Zufriedenheitsgrad des jeweiligen Rich-
ters, und er steht stellvertretend fiir jeden demokratischen Ent-
scheider, sich bei der Wurdigung der Straftat, und insbesondere
bei der Strafzumessung auswirken dirfte. So haben Experimente
von Berkowitz und Monteith ergeben, dass Personen, die in eine
unangenehme Situation versetzt wurden (z.B. mussten sie den
Arm, mit dem sie nicht schreiben, sechs Minuten ausgestreckt
halten oder unangenehm kaltes Wasser spiren), die Leistungen
von Mitarbeitern, und zwar auch mit der Folge von verdientem
Lohn und verdienter Strafe deutlich unterschiedlich bewerteten.
Auch waren die Probanden nach diesen eigenen kleinen Qualen
verstarkt bereit, selbst Strafreize zu verteilen, und zwar auch sol-
che von denen ihnen vorher gesagt wurde, dass sie auf die Ziel-
person nicht einmal helfend, sondern vor allem verletzend wirken
wiirden.?®’

Wer also zuvor selbst Gewalt erfahren hat oder gar langjahrig an
Gewalt gewohnt worden ist, wird vermutlich auch zu erheblich
harteren Strafen, vielleicht auch zu scheinbar sinnloser Folter
neigen.

Wirkt die staatliche Strafe in diesem Sinne als Ableitung und Ab-
kihlung des unmittelbaren Strafbedlrfnisses, dann hat sie auch
Grund und Ausmal} dieses Strafbedirfnisses mit zu bertcksichti-
gen. War Uber den evolutionaren Grund von Geflihlen wie Arger,
Wut, Empoérung, Zorn schon im Rahmen der Vernunft der Ge-
fuhle nachzudenken, so liefert die Motivationspsychologie An-
haltspunkte fir die Art und das AusmaR der Strafe.

So scheinen die Intentionen eines Handlungspartners von Bedeu-
tung zu sein. Feindselige Aggressionen fiihren zu besonders hef-
tigen Gegenaggressionen, wobei es haufig vollig unerheblich zu

207 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 205, u. Hinw. auf; Berko-
witz, formation, 1990, 494 ff.
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sein scheint, wie stark der erlittene Schadigungserfolg war. Of-
fenbar 10st vorrangig der gezielte, absichtliche und damit typi-
scherweise im strafrechtlichen Sinne vorsétzliche Angriff als sol-
cher Gegenaggressionen aus. Ein Verhalten, das bei einer akuten
Notwehrlage unmittelbar sinnvoll ist, Gbertragt sich also auch auf
die Bewertung von fremdem Verhalten.

Dagegen scheint schlichte instrumentelle Aggression, also solche
im Sinne unbewusster Fahrldssigkeit, eine demgegentiber deut-
lich geminderte Gegenaggression auszuldsen®. Auch wirken
mildernde und entindividualisierende externale Ursachenzu-
schreibungen (wie: ,,Er hat ecine schlechte Zensur erhalten und
muss nun seine ganze Lebensplanung éndern!*), vorher oder
auch nacf;?ger mitgeteilt, entscharfend auf die Bewertung einer

Handlung™™.

Bekannt ist im Ubrigen auch der umgekehrte Umstand, dass
Menschen ein gefahrliches Naturereignis (Vulkanausbruch oder
Uberschwemmung), ein angreifendes Tier oder auch nur die ver-
sehentliche Selbstverletzung an einem toten Gegenstand ,,im
Geiste™ als absichtliche feindliche Aggression umdeuten kdnnen.
Dazu bedarf es nur der ,,Animierung* oder Vergeistigung der Ge-
fahr durch Zuordnung zu einem hoheren Wesen, einem Damon
oder schlicht einem feindlichen kleinen Teufel.

Ebenso ist bekannt, dass emotionale Gegenaggression auf bdse
Geister oder aber nur auf Prigelknaben umgelenkt oder Frustra-
tionen, die drohen, wenn sie nicht befriedigt werden, mit gemein-
samen Tieropfern beeinflusst werden konnen. Stets bedarf es da-
zu einer starken inneren geistigen Gegenwelt, wie sie z.B. die
australischen Ureinwohner mit ihrer Traumwelt besessen haben.
Je stérker aber eine Kultur wie etwa die hoch technisierte und
arbeitsteilige westliche darauf ausgerichtet ist, die reale Aul’en-
welt zu beherrschen, desto weniger wird sie vermutlich bereit
und in der Lage sein, Frustrationen, also noch nicht befriedigte

208 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 209 ff., u. Hinw. auf Eps-
tein/Taylor, Instigation, 1967, 265 ff.; Nickel, attribution, 1974, 482
ff.

209 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 214.
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Gegenaggressionen, die drohen, auf kollektive Innenwelten abzu-
lenken. Bei sichtbarer drohender und hartndckiger Wiederho-
lungsgefahr wird ihnen das ohnehin nicht dauerhaft gelingen.
Dann zwingt sich ,,das Sein* irgendeinen Weg in das kollektive
Bewusstsein

Ein solches frustrationsbefriedigendes Hilfsmittel kennt und
nutzt gleichwohl auch die westliche Welt, wenn sie sich darum
bemdht, hinter eigentlich feindlichen, weil absichtlichen Aggres-
sionen eines Gewalttdters nicht auch einen personifizierten
Feind, sondern dennoch und kontra faktisch einen briderlichen
Mitmenschen ,,im Geiste* zu sehen.

Tatbegriff und Hohe der Strafe sind also nicht allein vom Aus-
mald der rational vorwerfbaren Schuld abhangig, sondern ent-
sprechen so sehr dem auslésenden Grund und dem Ausmal} der
emotionalen Gegenaggression, dass folgende These gerechtfer-
tigt erscheint: Der finale und handlungsbezogene Tatbegriff, also
die intendierte Rechtsgutsgefahrdung und auch die Bedeutung
der absichtlichen Verletzung, schépfen ihre Kraft zumindest auch
aus dem Gefihlsbereich des Menschen. Existierte die Willens-
freiheit des Menschen also nicht, wirde er trotzdem so oder so
ahnlich reagieren, wie es das Schuldstrafrecht samt seinen mil-
dernden oder entschuldigenden Umstanden vorsieht.

Diese Deutung des Ausmalies der Gegenaggression, die mit zahl-
reichen Experimenten gut belegt ist, zeigt in jedem Falle, dass
und in welchem MaRe das moderne angebliche Tatschuldstraf-
recht emotional mitgeprégt ist. Seine Begrindung mit der Aufga-
be, die Rechtstreue der Allgemeinheit zu erhalten, und zwar des-
halb, weil anderenfalls Selbstjustiz droht, erfahrt in der Motivati-
onspsychologie die im Ubrigen erwartete nachhaltige Unterstiit-
zung.

Doch ist und bleibt die Frage unbeantwortet, weshalb dem Men-
schen diese Art Emotion eigen ist. Die Befriedigung eines nach-
weisbaren Strafbedirfnisses, zu der es nicht einmal der Erkennt-
nisse der modernen Psychologie bedarf, kann keine, jedenfalls
keine nachhaltige Verletzung der sozialen Existenz eines anderen
Menschen rechtfertigen, den wir von Verfassungs wegen eben
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doch nicht als Feind, sondern im Sinne von Bruderlichkeit als
Mitbruder anerkennen.

Dagegen zeigen die Ergebnisse der Aggressions- und Frustrati-
onsforschung, dass zwar das staatliche Strafen durch ein privates
oder auch ein religidses Stuindenbockstrafen ersetzbar oder auch
nur erganzbar ist. Aber auf die Aggression anderer mit Gegenag-
gression zu reagieren, scheint in der Emotionsstruktur eines jeden
Menschen angelegt zu sein. In irgendeiner Form nachtréglich
durch Ubelzufligung reagieren zu miissen, stellt sich danach als
ein ,,ewiges® und stets irgendwie zu befriedigendes Grundanlie-
gen des Menschen dar.

9. Schneider und Schmalt verweisen ferner darauf, dass Aggres-
sionen einmal als Antwort auf ,aversive Erlebnisse wie den
Schmerz entstehen kénnen, der seinerseits durch einen inneren
oder dufleren Grund bewirkt sein kann®. Die Folge sei eine emo-
tionale Erregung, die zu verschiedenen Verhaltensweisen fiihren
konne und deren Art von der kognitiven Verarbeitung abhéngig

sei?t?.

Nach Bandura und Geen®* seien vier Effekte und Mechanismen
bestimmend:

(1) Prégung eines aggressiven Interaktionsstils, insbesondere bei
Kindern durch die Beobachtung von offensichtlich aggressivem
Verhaltensrepertoire,

(2) Veranderung der Aggressionshemmung,

(3) Desensibilisierung und Habituierung gegeniiber Aggressio-
nen,

210 schneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 216.

21 Schneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 215, u. Hinw. auf Bandu-
ra, mechanisms, 1983, 1 ff. (siehe auch: Bandura, Self-regulation,
1989, 19 ff.; Bandura, motivation, 1990, 69 ff.; sowie Geen, Aggres-
sion, 1983, 103 ff.).
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(4) allgemeine Veranderung und Verzerrung der Realitatssicht.

Da langerfristig entwickelt, kann ein sozialreales Strafrecht sol-
che Grundhaltungen dann aber nur ebenso, also insbesondere auf
lerntheoretische Weise verandern. Personlich vorwerfbar ware
dem Téater insoweit wenigstens eine ganzheitliche ,,Lebensfiih-
rungsschuld“. Zudem sind mit Schneider und Schmalt auch und
nicht zuletzt die jeweiligen unmittelbaren, kurzfristig wirksamen
Anreize zu bedenken, von physiologischen Erregungen ausgehen.
Argeraffekte oder auch bestimmten Hinweisreizen konnten das
die aggressionsthematisches Gedachtnismaterial gelegentlich
ausloschen.?*? Entscheidend sei dabei der anreizgebundene Anti-
zipationsmechanismus®®. Jener verlaufe nach der Art eines
Selbstregulationsmodells. Insofern sei dieses System durchaus
mit dem Regelkreismodell von Erwartung, Wert und Vorstellung
vereinbar.”** Hier also lasst sich das ethisch orientierte Verant-
wortungsprinzip zunéchst einmal auf der Ebene der Selbstregu-
lierung wieder finden. Die emotionale Art der Selbstorganisation
ist schon dann dem Menschen ,,eigen®, wenn sie zu halbblinde
Selbstregulierungen fuhrt. Zudem setzen Vernunft und Ethik
dann entweder die soziale Nachsteuerung ein oder sie drdngen
sofort auf die kollektive Einlibung des ,,Verzichts auf die aller-
erste Reaktion.* Man tliberschlift eine wichtige Entscheidung erst
einmal. Am besten wird ein solches Verhalten dann noch mit der
Erwartung der Gratifikation mit einem spéateren, gewichtigeren
Lohn verbunden. Der Mensch verfligt danach auch tber animali-
sche Binnenstrukturen, die insofern an den kriminologischen Be-
haviorismus erinnern.

10. Nach dem Modell von Schneider und Schmalt gilt dann aber
etwa auch, dass sich selbst solche Menschen, die an sich Uber
hohe moralische Standards verfligen, auf Gewalttaten einlassen,
indem sie sie innerlich anders bewerten. Sie werden dann Taten

212 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 215, u. Hinw. auf Berko-
witz, formation, 1990, 494 ff.; Zillmann, Arousal, 75 ff.

Zum an sich alten Modell des Menschen als Maschine aus der Sicht
einer soziologischen Kulturanthropologie: Girtler, Kulturanthropolo-
gie, 1979, 19 ff.

214 gchneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 216.
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mit hoheren moralischen Griinden rechtfertigen oder deren
schadliche Auswirkungen minimieren oder Verantwortlichkeit
leugnen oder verlagern. Auch kénnen sie die Opfer dehumanisie-
ren und, wie Schneider und Schmalt unter Hinweis auf Bandura
hinzuftgen, auch schlicht den jenen zugefligten Schaden als

selbstverschuldet umdeuten?®®.

Eben diesen Ausweg wahlt auch das an sich hoch moralische
Schuldstrafrecht, wenn es den Freiheitsentzug, den es dem Straf-
gefangenen jahrelang aufzwingt, dem Tater als selbstverschuldet
zuschreibt und nicht etwa als Gewaltanwendung des Staates und
seines Herrn, des Volkes, begreift, in dessen Namen jener Recht
spricht und Strafe verhéngt.

Einsichtiger, weil rationaler wére es zwar, nur praventiv auf die
fortbestehende Wiederholungsgefahr des Gewalttaters sowie auf
die Tatgeneigtheit aller Mitmenschen zu verweisen, aber das
Ausmal, in dem Menschen ihre nachtragliche Gegenaggression
auf den Tater abwaélzen, zeigt einerseits, in welchem Male sie
selbst mit tatsdchlichen und potentiellen Opfern, mitfiihlen und
andererseits, dass sie auch die Gefangenhaltung anderer Men-
schen in ihrer Mitte emotional aufwuihlt. Kalte Verbannung zu
uben, wiirde ihnen einen Grofteil dieser Last von den Schultern
nehmen. Sie einzusperren ist also die ,,humanere* Art der Ge-
genaggression.

I1. Kriminologie und Aggression

1. Die Kriminologie selbst schlagt die Briicke der sozialen Be-

trachtung des Gewaltunrechts zur wertneutralen Aggressionsfor-

schung®.

215 Schneider, K./Schmalt, Motivation, 2000, 217, u. Hinw. auf Bandu-
ra, mechanisms, 1983, 1 ff., 31; Bandura, Self-regulation, 1989, 19
ff., 66.

Aus psychosozialer Sicht zur Begriffspaarung ,,Gewalt und Zivilisa-
tion® und zwar, wie tiblich iiber die Gewaltseite mitdefiniert: z.B.
Armanski, Unfriede, 2002, 467 ff., 467, 506 erklart zur ,,Schicksals-
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Ob die Friedensgesellschaft das aus der Sicht der neutralen Kul-
tur- und Geschichtswissenschaft hochste Ziel darstellt, erscheint
zweifelhaft.

Aggressionen und Kriege pragen dieselben sozialrealen
,,menschlichen Gemeinschaften®. Jeder westliche demokratische
Staat halt nicht nur eine stehende Armee bereit und setzt im Inne-
ren standig seine Polizei ein. Jeder Staat droht auch regelmaRig,
nach AuBen wie nach Innen, mit dem Einsatz dieser Gewalt.
Auch die Verséhnung und die Gerechtigkeit arbeiten mit dieser
Mischung aus Drohung und Warnung.

Die Idee der friedlichen Kooperation stellt also zwar einerseits
vermutlich sogar ein evolutionsbiologische Urprinzip der Natur
dar. Aber ihm steht dann immer auch der ebenso natirliche Indi-
vidualismus von freien und egoistischen Akteuren entgegen.
Menschen und gesamte Menschengruppen sind anders als die
Ameisen nicht an ihren Staat gebunden. Sie kdnnen nicht aus-
wandern und neue Gesellschaften griinden. Sie kdnnen sich auch
schlicht von innen gegen ihre Gesellschaft wenden.

2. Die wertfreie Kriminologie verwendet vielfach den soziologi-
schen Begriff des ,,abweichenden Verhaltens* und meint damit
auch schwere Gewaltverbrechen.?’” Die Kriminalsoziologie, die

frage der Menschheit®, ,,ob und in welchem Malle es ihrer Kultur-
entwicklung gelingen wird, der Stérung des Zusammenlebens durch
den menschlichen Aggressions- und Selbstzerstérungstrieb Herr zu
werden®. Damit verwendet er, wenngleich vermutlich insoweit un-
bewusst zu Recht das Wort ,,Herr* (seiner Selbst zu werden). Oder
ebenfalls mit Freud, S., Unbehagen, 1963, 448 f.: An die Stelle der
Instinkte sei die Kultur der Menschen getreten. Kultur bezeichne
»die Summe der Leistungen und Einrichtungen, die zwei Zwecken
diene: dem Schutz des Menschen gegen die Natur und der Regelung
der Beziehungen der Menschen untereinander®.

Erneut: Opp, Verhalten, 1974, 83; dort auch weitere verwandte De-
finitionen. Dazu auch Scheffler, Diskriminierung, 1996, 103 ff.;
Sack, Wege, 1988, 9 ff. Zudem Kklassisch: Merton, Theorie, 1995,
117 (das abweichende Verhalten sei genauso ein Produkt sozialer
Strukturen wie das konformistischen Verhalten), dazu Scheff-
ler/Weimer-Hablitzel, Weg, 2004, 481 ff., 482.
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insofern auf Durkheim zuriickgeht, begreift mit diesem Realis-
mus die schweren Verbrechen als ein natlrliches menschliches
Verhalten. Die Strafgesetzbiicher dieser Welt bestatigen zumin-
dest die Erwartung von sogar néher bestimmbaren Tatbestanden.

Deshalb z&hlen zumindest aus der soziobiologischen Sicht zum
ganzheitlichen Menschsein auch der schwere Konflikt, der Krieg
und das Toten.

Mit der Kriminalitat, die innerhalb einer menschlichen Gemein-
schaft stattfindet, beschaftigt sich die Kriminologie und bietet
vielfaltige Blickwinkel. Herauszugreifen ist die sozialpsycholo-
gische Lehre von der Identifizierung des Menschen mit personli-
chen Bezugs- und Leitpersonen, mit bestimmten Kollegen, mit
charismatischen Fihrern von gesamten Subkulturen etc. Der
Straftater handelt aus dieser Sicht aufgrund einer abweichenden,
also ,.differenziellen Identifikation“.”*® Auch Delinquenten bilden
Uber bestimmte sozialschadliche Vorbilder und also auch mit
dem Ruickgriff auf deren gesonderte Subkulturen ihre eigene
Identitat aus. Verinnerlicht gedacht stellen diese Idole und die
dazugehorigen Subkulturen die Grundelemente des hdchstper-
sonlichen sozialen Uber-Ichs, zumindest eines erwachsenen
,Karrieretiters* dar. Ein hartnackiger Wiederholungstiter ist je-
denfalls gehalten, sich mit seinen Taten zu identifizieren. Im
Strafvollzug ist er ferner gezwungen, sich sowohl mit seinen ge-
sellschaftsschédlichen Straftaten als auch mit dem Binnenleben
im Rahmen einer geschlossenen Gefangenenkultur auseinander-
zusetzen. Wie jeder Mensch muss er eine jeweils passende Rolle
finden. Normbrecher erreichen jedenfalls auf diese Art und Wei-
se bestimmte innere und subkulturelle Rechtfertigungen ihrer Ta-
ten. Zumindest in der westlichen Welt bewegt der Straftéter sich
in einer dialogischen Grol3gesellschaft, die grundsatzlich und von
allen ihren Akteuren rationale Erklarungen fir ihr Verhalten ver-
langt.

Aber je unabhangiger oder aus der Sicht des westlichen Indeter-
minismus je freier Menschen agieren, desto impulshafter bezie-

218 Eisenberg, Kriminologie, 2005, § 5 Rn. 69.
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hungsweise je freier kdnnen sie zwischen vielen Rollen wechseln
und sich zugleich auf die dazu gehdrigen Arten von ldolen, von
Subkulturen beziehungsweise Subethiken beziehen. Derselbe
Mensch kann grundsétzlich den common sense eines idealen
Burgers verinnerlichen und bei Bedarf auch die machiavellisti-
sche Moral von unternehmerischen Rauberbanden (bernehmen
und von einem ,,Jdger-Beute-Schema“ ausgehen. Ebenso ist der
Mensch auch féhig, trotz eigener Traumata aus Kriegszeiten in
Friedensgesellschaften zuriickzukehren.?*®

Anderseits sind dieselben Menschen ebenso grundséatzlich fahig,
ihrerseits als Idole und politische Leitfiguren aufzutreten. Denn
schon als Eltern und als groRere Geschwister missen sie sich ge-
gendber ihren Kindern und jingeren Geschwistern in die Rollen
von solchen Vorbildern einfinden. Dazu werden sie sich rick-
koppeln, die passenden Rollenethiken verwenden und anpassen.
Menschen verfiigen also vereinfacht insofern (iber eine Doppel-
fahigkeit, sich sowohl Normen zu unterwerfen als auch selbst auf
andere Menschen, im familidren Kleinen wie im politischen Gro-
Ren, einwirken zu kénnen und dazu verinnerlichte Normgefiige
zu verwenden,

Die organisierte Kriminalitat, so wére bei einem solchen Modell
zu folgern, ergibt sich unter anderem dadurch, dass Menschen
sich selbst in eine solche antisoziale, mafidse oder auch terroris-
tische Uberelternrolle begeben konnen und sie mit ihrer Alltags-
identitdt weitgehend verschmelzen. Der staatlich-kollektive
Strafvollzug hat deshalb, soweit mdglich, auch zu versuchen,
neue Leitbilder fur das Leben in Freiheit einzuliben beziehungs-

219 Dazu aus der Sicht der Psychoanalyse, und zwar anhand des Beu-

te/Jager-Schemas (das zugleich auch das Beuteopfer-Sein von Men-
schen mit umfasst), sowie im Hinblick auf die Einsicht, dass Gewalt
gegeniiber Menschen iiben zu kénnen, einer ,,menschlichen Destruk-
tivitdt” entspringt, siehe: Krause, Aspekte, 2002, 47 ff., 57: ,die
zentrale Parallele zwischen Borderline-Organisationsformen und
posttraumatischen Stérungen liegt darin, dass fur beide die traumati-
sierenden Kontexte immer noch gultig sind. Sie sind noch im Krieg,
auch wenn Frieden ist.”). Umgekehrt konnen offenbar — auch gesun-
de — Menschen in Friedenzeiten, wenngleich in abgeschwéchter zivi-
lisierter Form private Kriegszenarien aufbauen.
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weise bei Leitfiguren die mafiose Uber-Elternrolle abzubauen
und sie etwa auf ihren familiaren Kern hin zurtckzufiihren.

3. Wer allgemein auf den Menschen als handelndes Wesen
blickt, wird also jedenfalls drei seiner Seiten beriicksichtigen
mussen. Die Art, wie er aus psychologischer Sicht seine Identitat
erlangt, anpasst und aufrecht erhélt, die Weise, wie er aus sozia-
ler Sicht mit Gruppen und (elitaren) Gruppenhirten®® umgeht,
und zudem auch, in welchem Malke er sich vom psychisch-
biologischen Selbstzwang und vom sozial-kulturellen Fremd-
zwang befreien und inwieweit er selbst als aktiver Normgeber
auf andere Menschen, Kinder wie Erwachsene, einwirken kann.

4. Als ,,Vermittler treten dabei haufig, dhnlich wie ,,Eltern* ge-
geniiber den Kindern oder pastoral wie die ,,guten Hirten* auf. Es
sind haufig die Fuhrer, die Priester oder die Weisen. Als Priester
,vertreten® sie auf Erden haufig das Heilige. Als die zu ehrenden
Alteren, auch als Senioren (auch Senatoren) biindeln sie das Wis-
sen ihrer Zeit. Sie geben es als Mentoren und Lehrer an die Jun-
gen weiter.

Der mittelalterliche beliehene Adelige, ein VVogt, ein Schulze und
auch ein Maier (lat. der groRere) bilden sie Reprasentanten der
Herrschaft oder den Herrn.”** Sie nehmen eine eigene wenngleich

220 Aus Sicht der Psychologie der Organisation gemeint als das Erstar-

ken eines jeden Aggregats, das sich auf politische Ebenen bewegt,
und zwar aus Notwendigkeiten taktischer und technischer Natur. Zu
,oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens* und zugleich zu Par-
teibildungen in der modernen Demokratie: Michels, Soziologie,
1989, zur Bedeutung fir den Gedanken der politischen Teilgabe: 370
ff.; zustimmend als Sicht der Reprasentation: Rohrich, Umgang,
2004, 639 ff., 644 1.

Zur Stellvertretung oder Reprédsentation aus historischer Sicht und
im Ubrigen zugleich als Mangel der Systemtheorie, Hofmann, Re-
prasentation, 2003, passim , unter anderem Vorwort 5. Zudem:
Stolleis, Namen, 2004, 2 (,,'Im Namen* einer Gottheit, einer Institu-
tion oder einer anderen Person zu handeln, ist offenbar die wichtigste
rhetorische Figur, die einem Sprecher Autoritat und Zwanggewalt
verschafft.”); 15 ff. (die sdkularen Alternativen lauten ,,im Namen*
des Konigs, des Staates, des Rechts oder des Gesetzes). Die
Systemstheorie hat zwar Miihe mit Fiktionen von Personen, sie be-
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begrenzte und abgeleitet Subjektstellung ein. In den Demokratien
stammen die Repréasentanten des Volkes aus dem Volke selbst.???
Diese guten Hirten arbeiten mit dem ,,Vertrauen* und erwarten
,Unterwerfung® unter die Normen, die Sie ausgeben.

I11. Psychogramm des Strafens und Menschenbilder nach
dem Milgram- und dem Zimbardo-Experiment

1. Zur ,,Psychologie des Strafens* **® bietet der Blick ins Internet
ein psychologisches Menschenbild an, das viel Alltagserfahrung
bestatigt. So schreibt Sponsel:

,Damit eine Strafandrohung tatsachlich wirkt, muss sie einer-
seits vergegenwartigt und vor-gefuhlt werden kénnen. Betroffene
mussen sich emotional vorstellen kénnen, was geschehen kann,
wenn sie dieses tun oder jenes lassen. Strafandrohungen kdnnen
also vermutlich nur dann psychologisch wirken, wenn es so et-
was wie ein emotionales Strafwirkungsgedachtnis (ESWG) gibt,
das im konkreten Fall auch in Aktion tritt. Das ist keineswegs

sitzt aber die entsprechenden Konstruktionsmdglichkeiten der Vor-
stellung von intersubjektiven ,,Erwartungen®. Fingiert wird zudem
gottgleich ein System, das sich wie Gott als die gesamte Natur ge-
dacht, sich und den Menschen selbst organisiert.

Aus Sicht der Psychologie der Organisation und der Sicht der Repréa-
sentation: Rohrich, Umgang, 2004, 639 ff., 644f.

Grundlegend dazu aus der Sicht der Kriminologie und in der Sache
zugleich zu naturwissenschaftlichen Grenzen eines solchen Denkens
Fabricius, Kriminalwissenschaften I, 2011, unter anderem 50 f. Zu-
néchst zitiert er selbst Dorner, dass dann eine solche ,,Psychologie
als Wissenschaft™ allenfalls teilweise moglich sei. Insofern scheint
Fabricius ,,mechanistisch* und also klassisch naturwissenschaftlich
zu denken, wenn er erklart: ,,Die Mechanismen, die der Geistestatig-
keit zugrunde liegen, werden durch psychoanalytische, neurowissen-
schaftliche und nreuropsychoanalytische Befunde unterstiitzt.* 1hm
geht es dann um die Einfithrung der ,,neuen Informationsverarbei-
tungs-/ Programmierungspradigma® (S. 52). Das systemische Den-
ken, in diesem Sinne, gilt ihm dann offenbar als die hdchste Ebene,
verbunden mit dem Konstruktivismus. Die Geisteswissenschaftliche
Ebene blendet Fabricius aus

222
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selbstverstandlich. Denn die meisten Psychen der Menschen
streben danach, unangenehme innere Zustdnde zu vermeiden “

Uber die Erinnerung erfolgt demgemaR eine einfache Art von
individuellem Lernvorgang. Denkbar ist aber auch, dass sich in
den Mensch zumindest zugleich auf diese Weise ,,Werte* unter
anderem durch Strafriten verfestigen, weil sie wiederkehrend von
Bedeutung sind. Sponsel fugt sogleich und zu Recht an:

Hierflr haben sie eine ganze Reihe von Mechanismen, Methoden
und Techniken entwickelt, besonders die sog. Neutralisations-
oder Abwehrmechanismen, die das ESWG (emotionale Strafwir-
kungsgedéachtnis) schwachen oder ausschalten und damit weni-
ger bis unwirksam machen konnen. Andererseits muss die Straf-
androhung auch fiir realistisch eingeschatzt, sozusagen ernst ge-
nommen werden konnen, sonst nutzt auch das bestentwickelte
ESWG (emotionale Strafwirkungsgedachtnis) nichts, weil eine
echte Bedrohung fehlt«.?*

2. Das Milgram-Experiment zeigt das Ausmaf auf, in dem auch
gebildete Menschen bereit sind, fremde andere Menschen zu fol-
tern. Auch ohne Strafdrohung®® sind sie aus dem Stand fahig,
sich dem einfachen Gehorsam einer menschlichen Autoritat ei-
nerseits und einer héheren (wissenschaftlichen) Idee andererseits
zu unterwerfen.

Das mehrfach wiederholte Milgram-Experiment®® hat ergeben,
dass die Mehrheit von westlichen Menschen bereit ist, andere
Menschen auf Geheil von Wissenschaftlern mit lebensgeféhrli-
chen Stromschlagen zu bestrafen, obwohl sie die Schmerzen ih-
rer Opfer miterleben.

224 gponsel, Psychologie, 2010, 1. Grundlagen.

225 30 auch nachdriicklich: Sommer, Gewalt, 1998, 206 ff.
226 Milgram, Milgram-Experiment, 1974, 30 ff.; dazu auch: Eisenberg,
Kriminologie, 2005, § 57, Rn. 95; siehe auch: Weber, H.-M., Ab-

schaffung, 1999, 284 ff. (,,sozialer Sadismus®). Aus Sicht der Theo-
logie: Kreuter, Staatskriminalitat, 1997, 62 ff.
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In standiger Anwesenheit eines wissenschaftlichen Versuchslei-
ters wurden Probanden, die angeblich an einem Lernexperiment
mitarbeiten sollten, angehalten, einem erwachsenen Menschen,
der Fragen nicht sachgerecht zu beantworten wusste, standig zu
steigernde Stromstolie zu verabreichen. Je nach der korperlichen
N&he waren zwischen einem Drittel und bei einiger Entfernung
rund zwei Drittel der Personen bereit, die angeblich zu befragen-
de Person zu foltern, um sie zur Aussage zu zwingen. Zwar be-
durfte es dazu regelmaéRig erst des Drangens des Versuchsleiters,
der ihnen zuletzt mit den Worten zusetzte. Das Experiment er-
fordere es. Auch litten die Probanden dabei vielfach unter er-
kennbaren schweren psychischen Konflikten. Die ,Folterer
wussten also um ihr Tun. Aber die grolRe Mehrheit hat dennoch
auf den sich sichtbar qudlenden und um Aufhdren bittenden
Schauspieler bis an die duBerste Schmerzgrenze eingewirkt, ihm
weitere sich steigernde StromstoRen verabreicht und ihn dabei
bewusst akuter Todesgefahr ausgesetzt. Internationale Ver-
gleichsstudien zum Milgram-Experiment haben immer wieder in
etwa die gleichen Durchschnittswerte erbracht.”’

Gehorsam gegeniiber einer Autoritdt zu zeigen, erweist sich
gleichsam als Akt der Selbstunterwerfung im Sinne einer Selbst-
versklavung, also im Sinne der Neutralisationstechniken als Au-
to-Dehumanisierung. Je weiter Menschen vom Gewaltakt ent-
fernt sind, desto leichter féllt es ihnen offenbar andere zu quélen.

22 Dazu auch: Eisenberg, Kriminologie, 2005, § 57, Rn. 90 ff., zur Ver-
lagerung oder Aufhebung der Verantwortung mit Bezug auf
Milgram, Milgram-Experiment, 1974, sowie grundlegend: § 24, Rn.
11.; zur Verallgemeinerung und Arbeitsteilung auch: Popitz, Ph&no-
mene, 1986, 97 ff.; Duster, Bedingungen, 1973, 76 ff.; zudem etwas
kritischer Suter, Rechtsauflosung, 1983, 168 ff.; zur Totung psy-
chisch Kranker unter Hinweis auf Pauleikhoff, Ideologie, 1986,
Benzler, Justiz, 1988, 137 ff.

Vorschlage zur Typisierung bei Keller, Amnesty, 1986, 10 ff.. Folte-
rer ohne Fahigkeit zur Triebsteuerung und Identifikation mit dem
Opfer, solche, die Befehle von Vorgesetzten nahezu reflexhaft um-
setzten oder deren Personlichkeit durch starke Minderwertigkeits-
komplexe gekennzeichnet sei.
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Néhe und Sichtkontakt verstarkt das Mitleiden.??® Auf das kollek-
tive Strafen Ubertragen, bedeutet dieser Umstand, wer nicht
selbst handeln muss, ist leichter geneigt, sich fiir das Qualen an-
derer auszusprechen, wenn einem guten Zweck dient und einen
Autoritdt es nachdricklich verlangt. Auch das einfache
,Mitlaufertum* 14sst sich aus diesem Modellspiel also noch her-
auslesen. Sich riickkoppelnd kann diese 6ffentliche Meinung
dann auf der n&chsten Ebene zu einer allgemeinen Forderung
nach klaren Folterrechten etc. erstarken, die von einem ethischen
common sense getragen ist. Selbst entsprechenden Opferriten ist
dann die Tir getffnet. Auch die 6ffentliche Verbrennung von
hartndckig leugnenden Ketzern kdnnte unter anderem mit dem
psychologischen Modell erklart werden, das sich aus diesem Ex-
periment ableiten l&sst. Mit dem Blick in die Geschichte erhalt
das Experiment (und seine Deutung) eine Bestarkung. Denn es
hat sich seinerseits mit dem Einwand abzufinden, es stelle ja nur
ein klinischer Versuch dar und bilde die Realitat jedenfalls nicht
voll ab. Aber Langzeitstudien an Massen von Menschen sind uns
aus ethischen Griinden nicht moglich. Mit dieser Einschrankung
ist dieses Modell auch deshalb weiterzuverfolgen, weil der
Mensch sich zumindest in Kriegszeiten zu ungeheuren Grauelta-
ten als fahig erweist, und es dazu keiner Studien mehr bedarf.?*

3. Interessant erweist sich auch das reale Fihrer-Selbstbild auf
der ndchst héheren Ebene. Die als Psychologen ausgebildeten
Versuchsleiter, haben sich offenbar ebenfalls blind der Hochst-
idee unterworfen, die Wissenschaft priestergleich férdern zu
koénnen. Auf die psychischen Folgen fiir die Teilnehmer haben
sie zumindest nicht geachtet. Denn wie Nachuntersuchungen zei-
gen, haben sie die Freiwilligen, die sich ihnen anvertraut haben,

228 ,Leid zu verursachen, fillt offenbar leichter, wenn das Opfer weit

entfernt ist.“: Forgas, Interaktion, 1992, 256; Schulz-Hageleit, All-
tag, 1989, 48, weist auf den Umstand hin, dass den Opfern h&ufig ei-
ne schwarze Kapuze Uber den Kopf gezogen werde, um die mimi-
schen Schmerzreaktionen unsichtbar werden zu lassen.

Siehe auch: Reiwald, Gesellschaft, 1973, 109 ff., auf den auch We-
ber, H.-M., Abschaffung, 1999, 293 hinweist: ,,Der Verbrecher zer-
reift den Menschen wirklich das Herz*.

Dazu: Montenbruck, Anthropology, 2010, 59 ff., mit weiteren
Nachweisen.

229



151

in die Gefahr von schweren psychischen Stérungen gebracht, um
ihrer Idee zu dienen. Bereits die Filmaufnahmen von den Versu-
chen zeigen, dass viele Probanden ihre angeblichen Folterakte
nur mit Schweillausbrtichen und hohem Stress durchgefiihrt ha-
ben und bei Abwesenheit der Versuchsleiter damit aufgehort ha-
ben. Die Versuchsleiter selbst haben also die Wirkungen ihrer
Experimente an Menschen weder psychologisch tberprift, noch
sich einer Supervision unterworfen, noch gar einen ethischen
Beirat befragt.

4. Als verwandt mit dem Milgram-Experiment erweist sich das
Stanford-Prison-Experiment von Zimbardo®®: Es gibt zugleich
eine Antwort auf die Frage, warum Menschen fahig sind, Men-
schen gefangen zu halten. 24 normale College-Studenten wurden
zuféllig in Gruppen von Wachtern und Gefangenen eingeteilt und
in einen Gefangnistrakt verbracht. Dort bildeten sich gruppendy-
namische Prozesse heraus, an deren Ende unter anderem die
Wachter dadurch auf angeblich mangelnde Respektlosigkeit der
Gefangenen reagierten, dass sie sie mehr und mehr in einer Wei-
se misshandelten, die auf eine offene Folter hinauslief. Das Uber-
stlllpen von Kapuzen, das den Gefangenen zugleich ihr Gesicht
nahm, und das Ausziehen der Kleider gehorten zu ihren neuen
Ritualen. Nach fiinf Tagen und mehreren ernsthaften Nervenzu-
sammenbriichen wurde das Experiment deshalb verspéatet abge-
brochen, weil auch der Versuchsleiter selbst, wie er spéter be-
kannte, sich mit MalRnahmen des Wachpersonals identifiziert hat-
te.

Ohne feste, vorher zum Beispiel selbst vereinbarte Regeln und
ohne eine Professionalisierung entwickeln sich offenbar derartige
Grundstrukturen. Fehlende ,,Zivilisierung® fiihrt zu einer solchen
Gruppendynamik.

2% Zimbardo/Ruch, Psychologie, 1978, 249. Auch: Weis, Subkultur,
1988, 243 ff., erinnert daran, u. Hinw. auf Mayntz, Soziologie, 1968,
102 f. Vgl. auch: Kette, Rechtspsychologie, 1987, 267 ff., auch zu
den psychologischen Auswirkungen der Haft.
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Die individualpsychologischen Untersuchungen von Schurz zei-
gen Uberdies, dass bei folternden Personen keine Hinweise auf
besondere (abartige) Personlichkeitsmerkmale zu finden sind.?*

5. Ahnliche Ergebnisse haben die demoskopischen Untersuchun-
gen von Kelman und Hamilton ergeben. Sie haben die Einstel-
lung der Bevolkerung zu Verbrechen aus Gehorsam erfragt an-
lasslich des Strafprozesses gegen den Leutnant Calley wegen be-
fohlener Massaker an der Zivilbevélkerung im vietnamesischen
Ort My Lai: (a) Wurden die meisten schiel3en, (b) wirde ich
schieBen? Rund die Halfte haben beide Fragen bejaht (47%),
17% haben beide Fragen verneint, 11% sie fir sich verneint®*?,

Idealtypisch seien drei Begriindungsstréange fir den Gehorsam zu
ermitteln gewesen, die auch zugleich drei Wege zur Begriindung
von Legitimitat darstellen:

(@) Regelorientierung als Einwilligung, als pragmatische ober-
flachliche Akzeptanz,

(b) Identifikation mit der Entscheidung des Vorgesetzten als so-
ziale und emotionale Ubereinstimmung mit ihm, und

(c) Werteorientierung als Internalisierung, als Einpassung in sein
personliches und an sich unabhéngiges Wertesystem. Besonders
anféllig fur Gehorsamsbereitschaft zeigten sich diejenigen, die
sich an der sozialen Rolle orientieren. Sowohl die Pragmatiker,
die die Regeln als fremde empfinden, als auch und insbesondere

21 Eisenberg, Kriminologie, 2005, § 57, Rn. 95, u. Hinw. auf Schurz,

Uberprifung, 1985, 160 ff., 167 f. Siehe auch:
Stroebe/Hewstone/Stephenson, Sozialpsychologie, 1997, 541 (die
Erklarung fir die Fehleinschatzung liege in dem fundamentalen
Attributionsfehler, der Tendenz zur Unterschéatzung situativer und
Uberschitzung personlicher Faktoren).

232 Kelman/Hamilton, Crimes, 1989, 167 ff. Auch dazu aus der Sicht
der Theologie: Kreuter, Staatskriminalitat, 1997, 62 ff.
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die an eigenen Werten orientierten Personen seien weit wider-
standsfahiger gewesen.?**

Menschen erweisen sich also grundséatzlich als fahig, andere
Menschen allein wegen des ,,fehlenden Respekts® auch dann zu
quélen, wenn sie aus einer ,,Gruppe der Gleichen* stammen. Die
Menschlichkeit und Entmenschlichung von anderen, aber auch
die Erwartung von ,,Unterwerfung® unter ein jeweiliges, und sei
es zunéchst einmal nur unter ein spielerisch eingefiihrtes, System
gehoren offenbar zur Grundausstattung des Menschen. Es hilft,
so scheint es offenbar, nur die Konstituierung einer Berufs- oder
Gruppenethik die fiir eine Art der Zivilisierung der Machtaus-
ubung sorgt. AulRerdem durfte der Gedanke der Wechselseitig-
keit insofern eine Rolle spielen als Erfahrungen mit der jeweili-
gen Gegenseite zumindest dann helfen kénnen, wenn keine Per-
sonlichkeitsstérungen auftreten und Gewaltanwendung zum Ri-
tual gehort.

Die Mdoglichkeit, totale Macht austiben zu kénnen, fihrt offenbar
in einen natlrlichen Sog der Entmenschlichung. Auf diese Weise
wird dann zum einen die Macht selbst geheiligt, indem sie nicht
mehr hinterfragt wird. Sie wird zum Selbstzweck, indem sie zum
Teil der Kommunikation mit den Unterworfenen ausreift. Aulier-
dem bedarf es nur noch im Hintergrund einer UbergroRen Leit-
idee, wie des Folterzwecks. Er nimmt ebenfalls einen zumindest
religionsdhnlichen héchsten Rang ein. Deren Vertreter, wie die
Anstaltsleiter, steigen dann zu Halbgottern auf. Der Blick in die
Geschichte belegt, was dem Menschen im Grolien moglich ist.
Zumindest jedes ,mittelalterliche Reich bedient sich offen die-
ses dreifaltigen Systems von blinder Unterwerfung, von sinnstif-
tender Religion und der Heiligung der Fuhrer.

6. Zimbardo selbst raumt uberdies ein, ebenfalls in den Sog der
Uberwacherkultur geraten und deshalb das Experiment nicht
rasch genug abgebrochen zu haben. Auch der Psychologe

28 Kelman/Hamilton, Crimes, 1989, 136 ff. Zu den entsprechenden drei

Menschenmodellen: homo oeconomicus, homo sociologicus und
homo politicus siehe: Wittig, Welt, Rth 29 (1998), 73 ff., 80;
Baurmann, Markt, 1996, 308.
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Zimbardo war also offenbar ebenso wie auch Milgram persénlich
nicht davor gefeit, sich gegen die Faszination eines solchen ,,wis-
senschaftlichen Psychoterrors* zu wehren. Aus der Sicht des Fa-
schismus verlockte ihn die charismatische Rolle des Fihrers, den
seine eigene Idee und vielleicht auch unbewusst seine gottahnli-
che Wirkung auf die Versuchspersonen versklavt haben. In An-
lehnung Beck lieBe sich also eine ,,Zivilisierung der Zivilisation*
einfordern, und zwar durch die glaubige Unterwerfung unter den
hochsten ,,common sense und die verdienten Wiirde der Ande-
ren.”** Vereinfacht aber geniigt der gemeinsame Grundgedanke
der goldenen Regel, der Empathie und der Nachstensolidaritét.
Der Handelnde muss sich entweder freiwillig in die Lage des an-
deren versetzen oder er darf sich blind nur diesem Prinzip unter-
werfen. Hinzu tritt die Notwendigkeit, Abstand von der Situation
zu gewinnen und sich regelmalig zuvor, soweit mdglich, an
neutrale Dritte, als private Mentoren, weltliche Beichtvater oder
professionelle Weise, halbreligits zurtickzubinden.

Erkennbar fehlt es den Wissenschaftlern Milgram und Zimbardo
an einer, zum Beispiel gerichtsahnlichen 6ffentlichen Supervisi-
on solcher Experimente, etwa durch eine Ethikberatung und eine
begleitende Kontrolle. NOtig war also auch fir sie eine Art der
Rickbindung an eine hohere Instanz.

7. Jenseits dieser beiden beriihmten Experimente bestehen seit
jeher zwei Mdoglichkeiten, sich mit sozialrealem menschlichem
Verhalten auseinanderzusetzen. Zum einen wirde es geniigen,
die Grédueltaten im Zusammenhang mit Kriegen bis hin zu ethni-
schen Sduberungen im Sinne von Vélkermorden wissenschaftlich
aufzuarbeiten. Zum anderen besteht ohnehin eine Uberpriifbare
reale Gefangenen- und Bewacherkultur einerseits und die standi-
ge Notwendigkeit von hoheitlichen Vollstreckungsbeamten ande-

234 Die Frage nach der Mdglichkeit von ,,Zivilisierung der Zivilisation*

stellt Beck, Gott, 2008, 245. Er erwégt einen ,,religiosen Common
sense® einerseits (246) und zudem die Idee ,,der Wiirde der ethisch,
national und religiés Anderen (248). Zu Strukturen verfremdet:
Common sense beinhaltet die Idee der (guten, gemeinnitzigen) Kol-
lektivismus und die Idee der Wiirde des Anderen als eine edle Form
des Individualismus.
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rerseits. Beide Parteien mussen standig passiv und aktiv mit un-
mittelbarem Zwang angemessen umgehen. Sie und der demokra-
tische Staat werden eine entsprechen — rituelle — Kultur des Um-
gangs entwickeln. Dazu gehoren die bekenntnishafte Pflege von
entsprechenden Leitideen wie Menschenwiirde, Resozialisierung
und Sicherung, die Ausarbeitung typischer Krisenféalle wie Aus-
briiche und Zusammenbriiche, und stets formell-rechtlichen Ge-
richts- und informelle Schlichtungsverfahren.

Auch hier besteht das Kernproblem offenbar darin, dass die Ge-
sellschaft, die sowohl fur den Krieg als auch fir die Gefangen-
haltung von Personen oder fiir den Polizeieinsatz mitverantwort-
lich ist, zu Neutralisationstechniken greift. Sie aber, so ist anzu-
fligen, erweisen sich als unabdingbar vonnoéten, weil nur sie die
Konformitat und ldentitat einer Gruppe einerseits und des Ein-
zelnen, der eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen hat, die
am Rande der Legalitat liegen oder dartiber hinaus gehen, ande-
rerseits betreffen.

Diese menschliche Eigenheiten zumindest einmal unterstellt, ist
zunéchst die folgende Doppelthese zu erwagen.

IV. Doppelthese: Kriegerische Entmenschlichung von Opfer
und Tater und friedlicher Versuch der Re-Humanisierung

1. Die Mittel, um die hohen Totungshemmungen zu tberwinden,

bilden die Wege, oder wie es auch heift, die Techniken®* der

Neutralisierung®®.

2% Finf Techniken beschreiben Sykes/Matza, Techniken, 1979, 360 ff.,
366 f.: (1) Ablehnung der Verantwortung (lieblose Eltern, neidische
Kollegen, schlechte Gesellschaft), (2) Verneinung des Unrechts
(Diebstahl als borgen), (3) Ablehnung des Opfers deshalb in héhe-
rem Sinn doch ,,gerecht” und Abwertung und Entmenschlichung des
Opfers, (4) ,,Verdammung der Verdammenden* (Gesellschaft sei
selbst schlecht), (5) hohere Gerechtigkeit in einer unzulénglichen
Welt, sowie zwei nach Thurmann, Deviance, 1984, 291 ff., 292 f.
und Maruna/Copes, decades, 2005, 221 ff., 265: (6) Gerechter, der
sich einen Ausrutscher erlauben darf, (7) Verteidigung mit der Not-
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Auch die nationalsozialistischen Verbrechen oder die ethnischen
Séauberungen auf dem Balkan haben danach also nicht Un-
Menschen begangen, sondern normale fanatisierte und militari-
sierte®” Menschen vom selbstgesalbten Fiihrer-Ego bis hin zum
einfachen Un-Menschen-Vernichter. Gehandelt haben unsere
deutschen und unsere gesamt-europaischen N&chsten. Geholfen
haben ihnen der feste Glaube an eine bestimmte hdchste Zivilre-
ligion und das einfache Prinzip der Konformit&t®*®. Jeder Glaube
meint eine Art von Rickbindung, im Wortsinne von ,,religere®
(Religion).

Der Gehorsam bedeutet in der Regel zudem, sich an einen héchs-
ten Stellvertreter auf Erden zuriickzubinden, den Fuhrer, den Ko-
nig oder den Priester.

In Kriegszeiten und in gesamten Kriegskulturen®® geschieht
Uberdies das exakte  Gegenteil.  Unterwerfung und

wendigkeit. Zur Verwandtschaft mit der Subkultur-Theorie: Whyte,
Sozialstruktur, 1996, Cohen, A., Boys, 1965, Cloward/Ohlin,
Delinquency, 1969, Miller, Kultur, 1979, 339 ff. Neuere Untersu-
chungen zu Personen (erhohte ,,Neutralisationsakzeptanz‘ bei Perso-
nen mit ,,normkontriren Verhaltensweisen®) bei: Winkel, Behavior,
1997, 65 ff.; zu den Problemen dieser Studie: Fritsche, Entschuldi-
gen, 2003, 19, sowie: Ball/Lilly, delinquency, 1971, 69 ff.

Im Gegensatz zu den an sich nachtrdaglichen Rationalisierung, aber
gleichwohl analog zu ihnen, treten Neutralisierungen auch vor der
Tathandlung auf (Sykes/Matza, Techniques, 1957, 664 ff.; Sy-
kes/Matza, Techniken, 1979, 360 ff., 365) und bereiten offenbar
funktionell den Weg vor eine Straftat emotional erst zu begehen
(Fritsche, Predicting, 2005, 482 ff., 486).

Zur Desensibilisierung u. a. durch militarische Ausbildung: Jéger,
Makrokriminalitat, 1989, 199, unter Hinweis auf Bandura, Aggressi-
on, 1973, 239, sowie: Shatan, Trauer, 1983, 220 ff.

Dazu, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht tiberwiegend
Folge von Zwang und Terror gegeniiber Ausfihrenden waren, siehe
aus der Sicht der deutschen Kriminologen: Eisenberg, Kriminologie,
2005, 8§ 57, Rn. 86 ff.; Jager, Verbrechen, 1975, 435 ff., 460.

289 Dazu: Kleger/Miiller, Einleitung, 1986, 221 ff., Schaubild 248 f. zur
Zivilreligion unter dem Stichwort ,,.Leben und Tod*“ in Bezug auf
den Frieden als politischer Begriff, der den Kriegsbegriffs implizie-
re, sich der Argumentationsmuster des ,,Politischen als Drama“ be-

236
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Entindividualisierung herrschen dann vor, und sie sichern das
Uberleben der jeweiligen Gruppe und des gesamten Machtsys-
tems.

Auch in der sozialen Realitét der Friedenszeiten findet bekannt-
lich ein Doppelspiel mit dem Werben um Vertrauen und auch der
Drohung vor einem mdglichen Krieg statt. Utopische Reinkultu-
ren existieren in keiner realen Gesellschaft, die neben der hohen
Arbeitsteilung auch standig auf Gewalttaten, gemeine Not und
organisierten Krieg vorbereitet sein muss.

2. Der normale Mensch, und nicht nur, wie man vermuten mag,
ein emotional instabiler ,,Soziopath®, verfiigt also offenbar iiber
einen inneren Schalter. So kann der Mensch offenbar fast
schlagartig zwischen der Selbstverantwortung und sklavischem
Gehorsam unter eine hochste Idee hin und her wechseln. Aus der
Sicht der Psychologie siegt im ewigen inneren Wettbewerb der
Motivationen die entsprechende Motivation, Teil einer Gruppe
zu sein und deren Identitat zu Gbernehmen. Auf diese Weise zeigt
sich der Mensch erweist sich als ambivalent. Fir seine Binnen-
welt lasst sich dann sogar das Modellbild der Chaos-Rand-
Theorie Gbernehmen. Schon relative geringe &uBere Einflisse
fuhren dazu, die Autonomie, die der Mensch zumindest Gber sei-
en Individualitdt und das Motiv des Egoismus erlangt, auf zu ge-
ben und sich irgendeinem Gruppenzwang zu unterwerfen. Zuge-
spitzt und zun&chst auf den organisierten Krieg hin verallgemei-
nert, kann der Flugelschlag eines Schmetterlings in einem Teil
der Welt in einem ganz anderen Teil der Welt einen Vernich-
tungssturm auslosen, der eine tédliche Schneise Uber das be-
wohnte Land zieht. Aber der Mensch kann ebenso fast aus dem
Stand aus dem Friedenszustand in den Krieg tberwechseln. Was
in dieser Weise gesamten Lebensgemeinschaften von Menschen
moglich ist, ist aber offenbar und nahe liegend auch den einzel-
nen Menschen grundséatzlich eigen.

3. Ferner ist der Mensch offenbar auch fahig, zumindest im ge-
schichtlichen Nachhinein und vor allem als neutraler Dritter fur

dient und auf die (mangelnde) Opferbereitschaft abstellt und als
Preis den politischen Frieden und den Staat bietet.
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andere die Vernlnftigkeit seines und fremden Verhaltens rational
abzuwagen.

Sobald der Mensch sich also eine Friedenskultur schafft, die auf
ein Gewaltmonopol ausgerichtet ist, in der neutrale Dritte, und
zwar eine Mischung aus Berufsentscheidern und zivilen Biirgern,
die Gewaltanwendung in Form von Offentlichen Gerichten be-
treibt und sie auch noch einmal Gberprift werden kénnen, findet
das menschliche Bediirfnis, sich konform zu verhalten, eine Leit-
idee, die zumindest unndétige und emotionale Gewalt vermeidet.

Die schamanische Vorstellung, bése Ddmonen fir die bestimm-
ten Einzeltaten verantwortlich zu erachten und sie austreiben zu
konnen oder aber die vermutete kollektive Verantwortung eines
gesamten Volkes mit dem feierlichen Opfer eines Slindenbockes
auszugleichen, oder aber schlielRlich das katholische Modell, von
menschlichen Stellvertretern Gottes die Absolution fir eigene
Slnden zu erlangen zu konnen, belegt das Grundbedirfnis nach
einer Verfremdung und der Neutralisierung durch rituelle Akte
der befreienden Reinigung. Die Anzahl der erprobten Hand-
lungsalternativen des Menschen erweist sich also als recht be-
grenzt. Stets geht es darum, die jeweils beflirchtete Fortsetzung
von Gewalt, deren Ausweitung und auch den drohenden Identi-
titsverlust durch ,,heilige Gewalt* zu verhindern. In einem séku-
laren und rationalen Gemeinwesen miussen weltliche und ver-
ninftige Auswege und Verfahren der 6ffentlichen Abwagung im
Sinne der ,,praktischen Konkordanz* gesucht werden. Getibt wird
,vernlinftige Gewalt. Sie gilt fiir alle gleich, sie wird fair verhan-
delt und human vollstreckt. Aber sie dient auch der kollektiven
Reinigung durch die Vergegenstandlichung von im Konkreten
irreversibler mitmenschlicher Tatschuld.

Alle Beteiligten unterwerfen und bekennen sich in diesem Ver-
fahren zur Hochstidee des ,,gerechten Rechts. Dessen Haupt-
zweck es ist, weitere Gewalt durch irgendeinen ,,Ausgleich® zu
verhindern und auf diese Weise der negativen Grundidee des
Friedens zu dienen. Zeigen sich zumindest die unmittelbar Betei-
ligten sogar mit der konkreten Rechtsentscheidung einverstan-
den, dann ist fir den konkreten Fall eine Verséhnung erreicht,
ansonsten aber immerhin eine kollektiv-kdénigliche Streitschlich-
tung durch ,,verniinftige Gewalt* gelungen.
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4. Selbst die Staatsform der Demokratie ist sich der Gefahr der
fast sprunghaften Ruckkehr zur absoluten Macht einer tyrannisch
gefuhrten Gesellschaft bewusst. Dieser Gefahr bezeugt und be-
gegnet sie mit Grundelementen ihrer Verfasstheit. Diese Alterna-
tive bek&mpft die Gefahr der Tyrannei nicht etwa mit dem aske-
tischen Gewaltverzicht, sondern mit dem Gewaltmonopol des
Staatsvolkes, und vor allem mit der Gewaltenteilung. Dazu ver-
wendet die Demokratie recht unterschiedliche Formen. Im gro-
ben sind es:

- die horizontale Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und
Exekutive,

- die vertikale Gewaltenteilung in Bund, Land und Gemeinde,

- die individualistische Liberalitét als staatsfreie Rechts- und pri-
vate Machtstellung von vielen zivilen juristischen und natrli-
chen Personen sowie

- die kollektive Kontrolle durch die zivile Offentlichkeit, die
ebenfalls in vielfaltige Subsysteme, wie die Medien, untergliedert
ist.

Derselbe Grundansatz der Gewaltenteilung liegt auch der Idee
zugrunde, einem anderen Menschen Respekt zu erweisen. Das
geschieht im Alltag unter anderem dadurch, dass man den Ande-
ren mit offenen, waffenfreien Handen gruft, und vor allem da-
durch dass man sich vor ihm verneigt und damit eine Unterwer-
fungsgeste andeutet. Mit der entsprechenden Antwort betrachten
sich beide als in etwa Gleiche. Die Griiienden unterwerfen sich
zudem den gemeinsamen hoheren ,JIdealen* des respektvollen
Umganges und demonstrieren zivilisierten Gewaltverzicht. Wird
der GruR und damit die Achtungsbezeugung versagt, so kann
dies als grobe Beleidigung gedeutet werden und hochemotionale
Reaktionen ausldsen. Diese bewegen sich zundchst einmal im
Dreieck von Frustration, Regression und Aggression. Danach
konnen auch ,,verniinftige™ Neutralisierungsmechanismen grei-
fen. Mit der Alternative der strafdhnlichen blindwitenden Ag-
gression ist dann das Gewaltpotential aufgezeigt, dass beide Gri-
Renden mit ihren rituellen Demutsgesten vermeiden wollen. Die-
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ses Gewaltpotential wird dem Anderen mit dem Gruf} also zu-
gleich auch indirekt zugestanden.

Auf diese Weise ist versucht, diejenige bio-psychische Realitét
von Gewalt offen zulegen, die selbst unter den ,,ndchsten* Men-
schen ausbrechen kann, und zudem die Mdglichkeiten ihrer zivi-
len und zivilreligiosen Einddmmung aufzuzeigen.

V. Psychologie der moralischen Entwicklung des jungen
Menschen

1. Die zwei wesentlichen menschlichen Entwicklungsstufen der
kindlichen Moral hat insbesondere Piaget**® herausgearbeitet.
Auch Kohlberg greift sie auf*** und bemiiht sich, sie mit begrenz-
tem Erfolg auf sechs bis sieben Stufen zu verfeinern, und zwar
insbesondere fur &ltere Kinder, Jugendliche und Jungerwachse-
ne.?”? Auch die Rechtsphilosophie hat ihr -naheliegendes- Inte-
resse an der Frage nach der moralischen Entwicklung des (jun-
gen) Menschen bekundet.”*® In enger Anlehnung an das Modell
von Piaget, ergibt sich dann vielleicht folgendes:

2. Nach Piaget neigen Kinder zwischen drei und acht Jahren
noch dazu, eigene und fremde Handlungen im Nachhinein nach
dem Grade ihrer Folgen zu beurteilen. Wiirden Handlungen z.B.
bestraft, so seien sie deshalb schlecht gewesen, weil man sie habe
bestrafen missen. Bei zweideutigen Handlungen seien auch
demgemaR stets die Deutungen der Erwachsenen richtig. Kleine-
re Kinder begriffen auch Handlungen und handelnde Personen
als Einheit, also z.B. die Mutter im Ganzen jeweils als schlecht
oder gut. Handlungen werden zudem personifiziert.

240 Piaget, Urteil, 1983, u. a. 224.
241 Kohlberg, Psychologie, 1997, 23.

242 Kohlberg, Psychologie, 1997, 7 ff. und 217 ff. Zu Recht insoweit aus
jugendstrafrechtlicher Sicht, Eisenberg, Kriminologie, 2005, § 56,
Rn. 33 m. w. (krit.) N.

28 Horn, N., Einfihrung, 2011, 242 ff.
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Aus der Scheidung der Eltern drangt sich zum Beispiel deshalb
fiir das Kind die Frage auf, was es selbst als Person ,,falsch* ge-
macht habe kdnnte. Aus erlebten Handlungen werden also sofort
Wertungen von Gut und Bose, die fortentwickelt und, sobald der
Akteur, wie in der Natur, nicht immer erkennbar ist, dann auch
selbstandig als personale gute und bdse Geister, etwa des Wal-
des, begriffen. Zudem gilt im Zweifel das Schicksal als deshalb
als ein ,,Gutes®, vermutlich erneut deshalb, weil man sich auf
diese Weise am besten mit ihm arrangieren kann,

In seiner ethischen Ausreifung fuhrt dieser Ansatz auf eine fata-
listische Gottesidee hin, die insbesondere unsichere Lagen erklé-
ren kann. Aus dem ublen Schicksal ergibt sich die Verwerflich-
keit der Tat und des Téters oder notfalls auch einer fiktiven Tat.
Aus der Hungersnot und sonstigen Plagen, die ein gesamtes Volk
treffen, ist dann, wie im Alten Testament, auf dessen Fehlverhal-
ten gegeniiber seinem Ubervater zu schlieRen. Zu diesen Unsi-
cherheiten des Menschen z&hlt am Ende auch die Frage nach der
eigenen Existenz des Menschen und seinem eigenen Wesen.
Auch dafiir muss es im Zweifel einen unsichtbaren verantwortli-
chen Schopfergeist geben.

3. Erst altere Kinder zwischen acht und zehn Jahren begénnen, so
Piaget weiter, einzelne Handlungen selbst als schlecht zu beurtei-
len, und zwar dann, wenn jenen die erkennbare Absicht zugrunde
gelegen habe, Schaden anzurichten. Erst dltere Kinder beginnen
also, Handlungen und Handelnde differenziert zu wirdigen und
zudem und zugleich auch autonomer zu bewerten. Abgeschlos-
sen ist dieser Vorgang dann, und zwar nach den Vorwertungen
des deutschen Jugendgerichtsgesetzes, mit der Strafmundigkeit,
die friihestens mit 14 Jahren einsetzt, § 3 JGG, § 19 StGB.

Gelingt dem jungen Menschen dieser Entwicklungsschritt, tritt er
immer noch langsam in die Welt der Bewertungen und der ratio-
nalen Entscheidungen ein, die fur sein Verhalten zu Selbstver-
antwortung fuhren. Zu fragen bleibt dann aber wieder, wie der
erwachsene Mensch sich in den Fallen verhalt, in denen er zu
keinen klaren Bewertungen und zu keinen rationalen Erkl&arungen
gelangt. Insbesondere dann, wenn der Mensch seine Handlungen
besonders grindlich und von seinem eigenen menschlichen We-
sen her erklaren will und er ,,iber sich selbst® nachdenken will,
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also sich selbst von auRen betrachten mdisste, gerat er in ein Di-
lemma. Begniigen muss er sich entweder pragmatisch damit, zu
Metaphern und Analogien zu greifen, oder er wird ,kiinstliche*
Strukturen und Systeme entwickeln, in die er sich dann jeweils
einpassen konnte. Andernfalls gelangt er zum methodischen
Problem der Letztbegriindung, das er in der Regel mit einem ihm
evident erscheinenden Bekenntnissatz als Axiom ldsen wird. Da-
zu gehort derzeit die zivilisatorische Grundeinsicht, dass die Wil-
lensfreiheit des Menschen im Zweifel deshalb zu unterstellen ist,
weil nur mit ihr die Ideen der Autonomie und der Menschenwiir-
de zu begrinden und nur mit ihnen die Staatsform der Demokra-
tie aus dem Menschsein abzuleiten ist.

4. Zu bedenken bleibt jedenfalls, dass auch der erwachsene
Mensch sich zumindest aus der Sicht der Psychologie niemals
vollig von seiner Entwicklung im kindlichen Alter l6st kann.
Umgekehrt beginnt auch die Frihphase seiner sozialen Mensch-
werdung, die vor dem Alter von drei Jahren liegt, damit, dass der
junge Mensch bereits beginnt, die jeweilige Sprache seiner Ge-
meinschaft zu erlernen. Die allerersten Jahre bestimmen die Art
der spateren Emotionalitat des Menschen, und insbesondere seine
Fahigkeit, spater zur einer individualisierenden Form der Empa-
thie in der Lage zu sein, die mit dem Wort vom ,,Ur*- oder auch
,,Grundvertrauen® einhergeht. Dieses Vertrauen erlaubt zum Bei-
spiel auch erst, als Erwachsener im Sinne des mutmaglich uni-
versellen Fairnessprinzips ,,Ich gebe, damit du gibst* (do ut des,
tit for tat) mit der eigenen Gabe als Vorleistung zu beginnen.
Dasselbe Vertrauensprinzip gestattet dann auch, das Austausch-
geschaft zum gesellschaftlichen Ringtausch zu verfeinern und
schliellich die Solidaritat uneigennitzig als humanes Prinzip zu
tiben. Die ,,Raubnatur des Menschen wird bereits in der Friih-
phase des Menschseins gezdhmt oder auch ausgepragt und trifft
auf individuelle genetische VVorgaben.

Die erzieherische und die traumatisch erlebte Gewalt bildet fur
die spateren Phasen der Sozialisation eine Form der Kommunika-
tion, die ebenso wie die Sprache erlernt werden kann und die ei-
gene Identitat beeinflusst. Mit der Art der verinnerlichten Ge-
walterfahrungen ihrer Mitglieder muss jede Zivilisation umge-
hen. Sie wird versuchen, kollektive Schicksale mit feierlichen
Riten zu verarbeiten. Aber jede groRere menschliche Gemein-
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schaft wird sie auch, etwa als eigene Straf- und Polizeigewalt be-
grindet, selbst einsetzen und damit die Gewalt als Form der
Kommunikation bekréftigen. Auch die Religionen kommen of-
fenbar nicht ohne ritualisierte Gewaltopfer aus.

5. Die Elemente, die die Psychologie fir die moralische Entwick-
lung des jungen Menschen herausgearbeitet hat, setzen sich, so
scheint es, wenngleich ausgereifter, in der Art seiner Religionen
fort. Sie schaffen zumindest vielfach ,neue Ubereltern®. Diese
letzte Metapher ist ndher zu betrachten.

Anhand einiger Standartmodelle ist damit die ,,psychobiologi-
sche Realitdt der Dehumanisierung® herausgestellt. Grob umris-
sen sind die Themen ,,Aggression, Strafe und Neutralisierungs-
techniken* und anzumerken war auch ihre Bedeutung fir die
,.Z1vilitdt des Menschen®.



164

6. Kapitel

Genetische Begrundung: Mensch als biopsychisches ,,Kind-
Ubereltern-Wesen“

I. These und erste Anndherung

1. Zur Ergénzung dieses bio-psychischen Blickwinkels auf die
Zahmung von Gewalt ist ein vermutlich ohnehin nahe liegender
genetischer Ansatz vorzustellen.*** Mit ihm wird versucht, dem

alten

Menschenmodell, das im Dreiklang von tierisch-

244

Zum Uberblick tiber die Tradition der Evolutionsbiologie als Indivi-
dual- und als Soziobiologie, unter anderem mit den Modell des ego-
istischen Gen, das die auf Darwin zuriickgefthrte Idee der Arterhal-
tung fortschreibt oder dem nur etwas sozialeren Ansatz des der
Kleinfamilien nahen Vorstellung von genetischen ,,Verwandten-
Selektion* (kin-selection), siehe: Meier, Herausforderung, 1989, mit
Beitrdgen etlicher renommierter Wissenschaftler wie: Prigogine,
Waurzeln, 1988, 19 ff.; Dawkins, Einheiten, 1988, 53 ff.; Bischof,
Ordnung, 1988, 79 ff., zu Identitat und Fluktuation vgl. insbes. 108
ff.; Alexander, Interessen, 1989, 129 ff.; Kummer, Gruppenfiihrung,
1988, 173 ff.; Mayr, Revolution, 1989, 221 ff.; Masters, Natur, 1988,
251 ff.

Siehe auch den Sammelband Gruter/Rehbinder, Biologie, 1983; sie-
he zudem: Gruter, Rechtsverhalten, 1993.

Zur Evolutionsbiologie gehoren Forschungsrichtungen wie die Etho-
logie (Verhaltensforschung), die Soziobiologie und die Biopolitik.
Ihr Ahnherr ist Charles Darwin (Darwin, Origin, 1859). Zu den mo-
dernen Klassikern gehdren Konrad Lorenz (u.a.: Lorenz, Bose, 1971)
und Edward O. Wilson (Wilson, Sociobiology, 1978); siehe auch
Ehrlich, S. (Ehrlich, S., Protonorms, ARSP 76 (1990), 83 ff.); und
Lampe, Menschenbild, ARSP Beiheft 22 (1985), 9 ff.

So lautete das Thema der Deutschen Sektion der internationalen
Vereinigung fur Rechts- und Sozialphilosophie 1984 in Bielefeld
,Rechtsanthropologie* mit den Unterthemen: Grundlagen der
Rechtsanthropologie, psychologische Rechtsanthropologie, ethologi-
sche Rechtsanthropologie, kulturelle Rechtsanthropologie; vgl. im
Einzelnen: Lampe, Beitrdge, ARSP Beiheft 22 (1985). Zur Geschichte
des Evolutionsgedankens, siehe auch: Bowler, Evolution, 1984; so-
wie: Holz, Anthropodizee, 1982. Zum Verhaltnis von Natur und Kul-
turgeschichte siehe auch Libbe, Einheit, 1981.
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egoistischem Es, asketisch-moralischem Uber-Ich und der prag-
matisch-synthetischen Ich-ldentitdt des Menschen besteht, eine
weitere, eng verwandte Grundformel hinzuzufligen, die schon auf
eine gewisse Evidenz setzt:

Der Mensch ist auch biopsychisch zu deuten und insofern - auch-
als ein dreifaltiges ,, Kind-Eltern-Geschwister-Wesen “zu verste-
hen.

Zwei weitere Gedanken sind mit einzubeziehen, fiir die ebenfalls
eine gewisse Offensichtlichkeit sprechen konnte.

So ist zudem zu beleuchten, inwieweit der Mensch zumindest
auch als ein psychobiologisches System oder als Struktur-Wesen
verstanden werden kann.

Zudem ist in Verbindung mit dem Tod der Eltern und Grol3eltern
zu Uberlegen, ob sich daraus nicht ein ,,fortlebender Geist™ der
Ahnen ergibt, den der Mensch als Rolle der ,,eigenen Ubereltern*
mit in sich tragt und auf diesem Wege auch binnenkulturelle
Traditionen als ,,Meme* verinnerlicht.

2. Zu beginnen ist mit einer dialogischen Kommentierung der
Ausfiihrungen von Fabricius, der eine umfangreiche Kriminal-
psychologie verfasst hat. > Er schreibt;

., Die Entstehung magischer und animistischer Uberzeugungen
lasst sich aus der sozialen Ausrichtung unserer Geistestatigkeit
erkléaren, die die Hypothese intentionalen Handelns auf die unbe-
lebte Natur ausdehnt, ....

Damit legt Fabricius die Subjekt-Objekt-Trennung zugrunde, der
im Grundansatz zu folgen ist. Aber dass den Menschen genetisch
wenigstens mit der belebten Natur die Idee des Lebens verbindet,
die zudem von den drei grolRen nattrlichen Beweggriinden als
Vorformen von Intentionen gepragt ist (Stoffwechsel, Fortpflan-
zung und Gefahrenabwehr) bleibt immerhin schon einmal offen.

245 Fabricius, Kriminalwissenschaften 1, 2011, 246 f
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Dass der Mensch mit der physikalischen unbelebten Welt den
Korper teilt, dessen Masse nur zum Widerstand gegentber den
Umwelteinflissen existiert, erlaubt im weiten Sinne auch, zu ei-
ner Art von Urform der Programmierung eines Selbst als Selbst-
erhaltung, zu kommen. Damit gelangt man dann auch zu einer
Art der Ur-Vor-Intention. Jede physikalisch-korperlich existente
Einheit, auch etwa diejenige eines Gebirges, ist auf seine Umwelt
eingestellt, hier auf die der Verwitterung, deren Zerstorungskraft
es kraft seiner Binnenstruktur hemmt.

Die ,,Intention* des Menschen, die etwa auf seine soziale Welt
ausgerichtet ist, ist insofern also keine voéllige Neuschépfung des
Menschen, sondern in Vorstufen jedem ,,belebten Wesen® und
auch jedem toten, aber doch auch ,,energetischen Korper* imma-
nent.

Neben dem alten Dualismus zwischen Sein und Sollen oder zwi-
schen Subjekt und Objekt gibt es also auch eine Art von Misch-
konzept, das auf dem weltlichen Gedanken der Existenz samt der
Idee der Selbsterhaltung einerseits aufbaut, und auch andererseits
fir diese korperliche Existenz die ganzheitliche Dynamik des
Werdens und Vergehens samt der Emergenz mit einbezieht. Das
entspricht auch einer biologischen Systemtheorie.?*® Vereinfacht
gehort dazu auch die Erkenntnis, dass der Menschen, dessen rea-
le Zellen standig absterben und sich mithilfe der Informationen
der Gene und der Epigenetik erneuern, vor allem aus ,,Struktu-
ren® bestehen. Dasselbe gilt aus physikalischer Sicht auch fir die
scheinbar korperlichen Atome, deren Kerne und Elektronenwol-
ken sich in einer Art von groBem Nichts bewegen. ,,Soziale*
Strukturen halten sie zusammen und organisieren eine Art von
physikalischem Selbst. Was sich im Kleinen abspielt, findet auch
etwa im Mesokosmos und vor allem auf der belebten Welt statt.

246 Mayr, Biologie, 2000, 403, Der Evolutionshiologe Mayr definiert

Emergenz im Sinne einer naturwissenschaftlichen ,,Transzendenz*,
also als etwas Uber sich selbst Hinausgehendes. Emergenz sei ,,in
Systemen das Auftreten von Merkmalen auf héheren Organisations-
ebenen, die nicht aufgrund bekannter Komponenten niedrigerer
Ebenen hatten vorhergesagt werden kdnnen®.
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Fabricius fahrt dann wiederum im Sinne des Nachfolgenden fort:

,, ...und aus der grofien Differenz zwischen Kindern und Erwach-
senen. Dem kleinen Kind erscheinen Handlungen der riesigen
Erwachsenen tibernatiirlich...

Zwar versagt Fabricius sich eine Erkl&rung, wenn er aus der
Sicht des dogmatischen Atheisten und mit dieser Hervorhebung
schreibt, ... warum dieses Raupenstadium jedoch nicht Giberwun-
den wird und viele Menschen die Schépfungsgeschichte, astrolo-
gische Vorhersagen und anderen Aberglauben im Erwachsenen-
alter behalzen (....) ist nicht klar...

Aber das Ph&nomen, dass auch erwachsene Menschen noch
Kindliches in sich bergen und dass sich unter anderem daraus,
der Glauben ans Ubernatirliche speisen kdénne, betont auch er.
Positiv gelesen ist der erwachsene Mensch immer auch noch ein
spielerisches und kreatives Kind, das sich sogar selbst und zwar
auch und gerade noch in der GroRelternphase Ubereltern schafft,
die er dann als vergeistige Ahnen verehrt, sie mit Totemsymbo-
len, wie dem christlichen Kreuz etc. sichtbar werden l&sst und in
Schriftkulturen als Autoren von heiligen Schriften vergoéttlicht.

Man konnte zudem auch umgekehrt fragen, ob die ,,magischen
und animistischen* Vorstellungswelten der Kinder nicht Vorstu-
fen der Geistes- und Symbolwelten der Erwachsen darstellen, in
welche die Kleinkinder ohnehin bereits mit dem Spielen und dem
Erwerb der Sprache eintreten. Denn weshalb sollten Kinder eine
Vorstellungswelt entwickeln, die ihnen als Erwachsene nicht
mehr von Nutzen sein kann. Und mehr noch bezeugt die spieleri-
sche Kreativitat des Menschen, dass er sein Kindstadium nicht
vollig aufgibt, sondern es in sublimierter Weise nutzt. Der
Mensch ist nicht wie etwa alle Affengruppen in festen sozialen
Strukturen erstarrt. Er ist (wieder) zum sozialen Generalisten ge-
worden.

Insofern ist der Mensch weder Raupe noch Schmetterling, son-
dern von Anfang an eine Verbindung von ,,Raupe® und ,,Schmet-
terling®, auch wenn seine Pubertit noch einen deutlichen Ein-
schnitt signalisiert und den Jugendlichen in die Phase einer um-



168

fangreichen neuen Selbstorganisation hineinzwingt. Auch der
soziale erwachsene Mensch bedarf noch einer Schutzhille. Sein
Kokon sind Zelt und HoOhle, Haus und Stadt, die er sich selbst
geschaffen hat. Seine soziale Welt aber bildet er aus und mit den
Strukturen der Kleinfamilien, die er offenbar von Anfang in sich
tragt und aus der Sicht der Genetik auch in sich tragen muss.

- Das Kind steht fiir das Kreative, das Egoistische, das Bedurfti-
ge. Das Kind aber bereitet sich auf die Erwachsenrolle vor, und
es erlebt und verarbeitet stdndig auch die Handlungen der Gruppe
der Geschwister (und sonstigen Peers).

- Die Elternrolle pragt Herrschaft und Solidaritat, Vernunft und
Moral, die als Paarungen auch fir deren Dialektik stehen. Die
Elternrolle kann aber nur empathisch wahr genommen werden,
wenn unter anderem die eigene Kindheitsgeschichte mitgetragen
und verarbeitet wird.

- Geschwister bedeuten Intersubjektivitat, Gleichheit und Freiheit
von der Herrschaft der Eltern. Sie préagen die Kinder wie auch die
Erwachsenen.

So dréngt sich die These von der — verinnerlichten — Kleinfamilie
auf, die jeder Mensch als Projektion, und zwar in jedem Stadium
seiner Entwicklung, in sich tragen dirfte.

Das schliefit mit ein, dass der ,,instinktarme® Mensche zugleich
auch die Grundféhigkeit und Freiheit besitzt, sich persdnlich vom
Familienmodell zu trennen, etwa ohne Kinder und dennoch sozi-
al zu leben, und damit zugleich die Zwénge der Kleinfamilie auf-
bricht etc. Der Mensch ist eben auch zur Bildung von groReren
Siedlungen und gesamten Staaten fahig.

I1. Zweite Anndherung: Fortlebender Geist

1. Fortzufahren ist mit einem alten Vergleich auf der Ebene der
Staaten. VVon den hoch erfolgreichen Staaten bildenden Insekten
unterscheidet den Menschen die biologische Eigenschaft, dass er
notfalls auch allein leben, die Gruppen wechseln sowie sowohl in
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kleinen als auch in grofRen Gruppen leben kann. Der homo sapi-
ens verfiigt schon damit Gber einen, wenn auch erheblich be-
grenzten, privaten, einen kommunalen und einen grof3kollektiven
Gestaltungsspielraum.

Diese Freiheiten nutzen im Ubrigen vor allem die Jungerwach-
senen, die sich eine einfache negative Identitat verschaffen, in-
dem sie sich von ihrer Elterngeneration abgrenzen, lose Kleine
Peergruppen als Netzwerke aufbauen. Sie errichten bekanntlich
mit vielen anderen Gruppen eigene provokative und kritische Ju-
gendbewegungen und im positiven hoch idealistische Jugend-
Subkulturen.

Der Erwachsene aber, der in der Elternrolle etwa fur eigene Kin-
der zu sorgen oder der auch sonst schon Uber eine sozialethische
Identitat verfligt hat, muss dagegen nicht nur die Solidaritat der
Né&chsten suchen, sondern sich auch mit ihr in die Hauptgruppen
einpassen. Auch dazu muss ein jeder menschlicher Akteur als ein
Vermittler zwischen den Seinen auftreten. Dabei ist es haufig die
Aufgabe der GroBeltern, als ,,weise Manner und Frauen* aufzu-
treten. Ihr Verwandtschaftskreis ist um vieles weiter gesteckt und
gelockerter. Selbst mit ihren Enkeln sind sie nur zu einem Viertel
verwandt; zum anderen ist ihre korperliche Handlungsfahigkeit
beschrankt, aber ithre Lebenserfahrung um eine Generation gro-
Ber. Vereinfacht aber lassen sich auch die GroReltern noch zu den
Eltern rechnen, belegen aber zugleich auch, dass es sich bei dem
Bild vom Menschen als dreifaltigem ,Kind- Geschwister-
Wesen* nur um ein grobes Modell handelt, dass dazu dient, die
eigentliche Komplexitat zu reduzieren, aber diese mit dem Den-
ken im Dreiersystem doch auch noch andeutet.

Die ,, Transzendenz* und damit die Verselbstindigung des Geis-
tes geschieht aus der weltlichen Sicht mit dem Tod. Der Umgang
mit Tod als Schicksal und Totungen durch die Né&chsten, etwa
zwischen Brudern oder zwischen Vater und Sohn, bilden Beson-
derheiten der Menschen und einen wesentlichen Gegenstand ih-
rer groflen Religionen. Ohne die Vorstellung vom einen fortle-
benden Geist, und sei es auch nur als Erinnerung, wirde sich der
biologische Mensch wie ein erwachsenes Gruppen-, ein Herden-
oder ein Rudeltier nach dem Tod eines Gemeinschaftsmitgliedes
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einfach der neuen Lage anpassen und mit den Ubrigen zur neu
entstanden biopsychischen Tagesordnung tibergehen.

2. Beim Menschen, so lautet die These, wirkt offenbar der ,, Geist
der Toten ™ Uber bestimmte entwicklungspsychologische Mecha-
nismen in den Lebenden.

Denn der soziobiologische Mensch zeichnet sich gegeniber sei-
nen engsten verwandten Primaten, wie den Schimpansen, und
sonstigen Saugetieren durch eine einerseits besonders lange
Kindheit aus, andererseits dehnt sich auch die Elternrolle dem-
entsprechend lang aus.

Vereinfacht erstreckt sich die Phase der Kindheit in der heutigen
Welt bis zur Volljahrigkeit auf 18 Jahre und die dazu gehdrige
Elternrolle auf denselben Zeitraum. Das Drei-Generationen-
Modell, das die Grol3eltern mit ein bezieht, zeigt dann bereits den
Weg zur Idee von verstorbenen Ubereltern auf und begriindet
den Schritt zum Ahnenkult.

Sterben die eigenen Eltern oder pragende Geschwister, so be-
stimmen sie dennoch offenbar weiterhin das Leben ihrer N&chs-
ten, und zwar auf eine verinnerlichte und rein geistige Weise,
mit. Aus der Sicht der Psycho-Analyse, die ihrerseits mythische
Grundmodelle aufgreift, definieren modellhaft ,,die Eltern* und
die ,,konkurrierenden, insbesondere die dlteren Geschwister die
emotionale Grundausstattung eines Menschen in erheblicher
Weise mit. Emotional vermag der Standardmensch offenbar nicht
ohne die Idee von Eltern zu leben, und er muss zugleich auch
diese Elternrolle selbst ausfiillen konnen. Fir diese Aufgabe
muss er also die Elternrolle zu einer eigenen verinnerlichen, und
zwar derart, dass er damit wiederum auf seine Kinder einwirkt.
Vereinfacht muss er ihnen Regeln geben und die selbst erlernten
Normen wenigstens auf diesem Wege zu seinen eigenen erheben.
Auf diese Weise besteht fuir den Menschen schon aus dieser radi-
kalen vereinfachten psycho-biologischen Sicht der Zwang des
Erziehenden den Menschen zur Autonomie und zur verinnerlich-
ten Tradition. Das einfache dialogische Eltern-Kind-Modell, das
die primaren Bezugspersonen meint, ist im ndchsten Schritt der
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Komplexitat auf sonstige bewusst erziehende Bezugspersonen,
wie Lehrer und Meister, zu Ubertragen.

3. Das biologische Urmodell und der Briickenschlag zu fiktiven
Uber-Eltern bilden auch heute noch aus der Sicht der erwachse-
nen Enkel die wenigen (berlebenden GroReltern und erst Recht
die gelegentlich noch erlebbaren UrgroReltern. Auch sie verfol-
gen eigene fassbare Interessen. Aus der evolutionsbiologischen
Sicht des ,,egoistischen Gens™ besteht das kdérperlich verankerte
genetische Interesse der jeweils tberlebenden GroReltern darin,
den Erhalt der gesamten familidren Gruppe aus ihrem jeweiligen
genetischen Blickwinkel zu betreiben. Alle ihre (berlebenden
Kinder und alle ihre Enkelkinder tragen vereinfacht gleicherma-
RBen ihre Gene.

Die demokratische Idee der Gleichheit der Mitglieder einer gro6-
RBeren menschlichen Gruppe besitzt insofern, und zwar insbeson-
dere aus der Sicht der Groleltern, einen genetischen Hintergrund.
Werden die Grofeltern in bestimmen Wirtschaftsgemeinschaften
politisch aktiv, von der nomadischen Kleinsippe bis zur westli-
chen GroRdemokratie, so verhandeln sie nach diesem Modell
nicht nur Uber ihre eigenen egoistischen Interessen, sondern aus
gen-egoistischer Sicht auch iber die Gemeinschaftsinteressen der
Gesamtheit ihrer Kinder und der Gesamtheit ihrer Enkel.

Dabei bleibt zu beachten, dass die Gefahr der strukturellen Er-
starrung, die der alleinige Blick auf die Genetik mit sich bringen
wirde, zum einen schon systemimmanent durch die Zweige-
schlechtlichkeit auf der Elternebene aufgebrochen wird. AulRer-
dem wird die alte Blut-lIdee vor allem durch eine Fortschreibung
des Geschwistermodells erheblichen gelockert. Freunde und Gas-
te werden zu sozialen Geschwistern. In den Clans treten zudem
Sklaven sowie Knechte und Magde hinzu. Clans sind vor allem
Wirtschafts- und Schutzgemeinschaften.

Trennt man die gesamtbiologischen Beweggrinde in drei Arten,
dann gehort das kooperative Wirtschaften grob dem biologischen
Aspekt des ,,Stoffwechsels™ an. Das Bedurfnis nach Abwehr von
,Lebensgefahren* bedienen offenkundig kollektive Schutzstruk-
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turen. Nur, aber immerhin geht es dann im letzten Drittel um die
LFortpflanzung® der eigenen Gene.

Aber die psycho-biologische Seite des Menschen ist offenbar in
erheblichem MaRe auf das Modell vom Menschen als ,,Kind-
Eltern-Geschwister-Wesen* ausgelegt.

4. Dieses Modell transformiert der Mensch auf die soziale und
die universell-humane Ebene. So bedient er sich dieses Denkens,
wenn er etwa von der Bruderlichkeit zwischen den Menschen als
Metapher®*’ spricht und damit den Geschwister-Aspekt verwen-
det.

Das Elternbild verwendet er in der Form des Vater-Modells im
Vaterbild der Clanstrukturen, der Kloster und des hoheitlichen
(Rechts-) Staates. Das Mutterbild geht etwa mit der Sprache und
der Kultur einher. Entscheidend ist, dass die erwachsenen Men-
schen sich derartigen Michten als Ubereltern ,,wie Kinder* un-
terwerfen (mussen). Mit diesen Transformationen ist ein Wir-
Geflhl verbunden, das zeigt, dass es sich offenbar nicht nur um
ein einfaches sprachliches Bild handelt. Es gibt das Phdnomen
des Patriotismus, dem sich die Patrioten, zumal in Vorkriegszei-
ten, in kindlich blinder Weise unterwerfen. Dieser Art von ldea-
lismus neigen im Ubrigen vor allem wieder junge Leute zu, die
sich dann persénlich als hoch risiko- und opferbereit zeigen.

Mit diesen Erklarungen ist fortzufahren. Um dieses Interesse ge-
gendiber ihren eigenen (genetischen, sozialen oder auch geisti-
gen) Nachkdmmlingen zu férdern, kébnnen und werden vor allem
die Weisen als GroR- als ,,Ubereltern” oder die professionellen
Schamanen und Heiler, die Lehrer und Mentoren etc, ihr Wissen
zu Spruchweisheiten und ihr Erleben zu bildhaften Geschichten
umwandeln. Aus der Sicht der heranwachsenden Enkel gehdren
die Spruchweisheiten und die Geschichten der GroReltern bereits

241 Siehe erneut zur ,,Modelliibertragung als Mittel interdisziplinérer

Forschung® und nédher zu einem engen Modellbegriff und dem Ver-
héltnis von ,,Modell, Analogie und Modelliibertragung* aus dem
Blickwinkel der Biologie: Zoglauer, Modelliibertragung, 1994, 12
ff., 12 ff.
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zu einer Tradition. Auch die jeweils spateren Niederschriften der
beiden Teile der Bibel belegen dieses Modell. Grob verallgemei-
nert setzen die Alteren auf das Uberlebensprinzip der Erfahrung,
also auf die jeweilige Tradition.

Nimmt man den Umstand hinzu, das die kriegerischen Fahigkei-
ten des Menschen mit dem Alter abnehmen, so begriindet die
,.geistige Macht der Tradition vor allem die origindre Macht der
,Weisen®, grob der Generation der GroB3eltern. Deren eigene er-
wachsene aktive ,,Kinder-Eltern* treten als die kreativen Vermitt-
ler auf, die die Praxis der Gegenwart bestimmen.

Insofern kdnnte man den Menschen aus einer anthropologischen
Sichtweise bipolar reduziert als ein ,,Kind-Elternwesen® begrei-
fen, und dabei die Grol3eltern dem Modell der Eltern zuschlagen.
Die psycho-analytische Idee vom verinnerlichten Uber-Ich ist
danach nur noch etwas anders zu formen und schlicht als verin-
nerlichte Elternrolle zu begreifen, die dem erwachsenen Men-
schen aufgrund seiner Veranlagung psycho-biologisch aufge-
zwungenen ist. Dem verinnerlichten Eltern-Ich kann sich der
Mensch also nicht entziehen. Mit ihm gewinnen Grundgedanken
wie die Paarung von ,,opfernde Fiirsorge* und nach ,,blinder Un-
terwerfung* verlangender Ubermacht sichtbare Gestal.

5. Komplexer gedeutet sind die Brider und Schwester als die
Gleichen und Néchsten (die Peers) diesem bipolaren Kind-Eltern
Modell hinzuzufiigen. Das Wirken dieses dritten Kraftfeldes der
Geschwister bricht bereits in der idealen biologischen Klein-
Familie mit stabilen zwei bis drei Uberlebenden Kindern, also die
einfache Biopolaritét der Eltern-Kind-Beziehung in einem demo-
kratischen Sinne, auf. Ebenso verandern sich im Mehrkindmodell
auch die Rollen von Eltern. Sie missen neben der individuellen
Betreuung auch clanartig agieren und den Ausgleich zwischen
einer Vielzahl von Kindern schaffen.

AuBlerdem bilden ,,die Eltern* schon aus biologischer Sicht zu-
gleich ein ideales ,,Paar* von zwei unterschiedlichen Individuen.
Hinzu tritt die soziale Ebene. Dass unter Menschen schlie3lich
auch Nicht-Eltern die Aufgaben von priméren Bezugspersonen
ubernehmen kdnnen, ist der Vollstdndigkeit halber ebenso anzu-
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merken wie der Umstand, dass enge Freunde — mutmalilich auch
deshalb — ,,als Geschwister” erscheinen, dass sich gesamte Ge-
meinschaften ,,als Familie* begreifen, oder dass selbst grofle Na-
tionen Begriffe wie Vaterland oder Muttersprache verwenden.
Diese alte Metapher, deren herausragende genetische Bedeutung
die Evolutionsbiologie®*® belegt hat, ist nunmehr nur auch dazu
zu verwenden, um mit ihr die innere und emotionale Identitat des
Menschen als stdndig neu auszupendelnde verinnerlichte Fami-
lienrollen zu beschreiben.

Danach ergibt sich fir den Menschen das psychogenetische Mo-
dell vom fiir Grol3eltern und Freunde noch offenen emotionalen
,,Kind-Eltern-Geschwisterwesen®. Der einzelne Mensch ist also —
mutmalilich bereits aus genetischer Sicht — lebenslang emotional
auf die Gesamtheit dieser Rollen-Trinitat hin angelegt.

I11. Ableitungen aus diesem Grundmodell

1. Mit einigen allgemeinen Ableitungen aus diesem Grundmodell
ist zu versuchen, diesen Ansatz fortzufiihren, seine politische
Reichweite anzudeuten und sein mutmaliliches geistiges Umfeld
aufzuzeigen.

(1) Verallgemeinert lebt also auch ein erwachsener Mensch, der
seine Kindheit in sich tragt, im Wechsel zwischen kindlicher Un-
terwerfung unter hohere Normsysteme, und die politischen
Ubereltern, die sie vertreten, einerseits und andererseits der eige-
nen (autonomen) Fahigkeit zur Normgebung und koniglichen
Herrschaft. Die Geschwisteridee erlaubt dem Menschen, die Vor-
stellung von einer ,,Gleichheit unter den Néichsten zu entwi-
ckeln. Allerdings setzt auch diese Sicht bereits voraus, gleich-
wertige Kinder derselben Ubereltern zu sein, etwa derselben Ah-
nen, oder aber als Menschheit alle Kinder von Adam und Eva zu
sein.

248 7ur Kin-Selection siehe etwa: Williams, Selection, 1992, 19 ff.
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(2) Genetisch gelesen ist dem Menschen insofern in der Tat die
Gleichheit und Bruderlichkeit oder auch die Humanitat kraft ih-
res gemeinsamen Ursprunges ebenso angeboren. Doch setzt auch
etwa der Gedanke der Angeborenheit von Menschenrechten die
Idee von mythischen schopferischen Ubereltern voraus. Als die
,Natureltern® gedacht miissen sie sich aus der Sicht des Kind-
Elternmenschen um die Gesamtheit der erwachsenen Kinder
kimmern. Insofern gleichen sie den eigenen Ahnen. Den er-
wachsenen Menschen zwéngen sie in seine Kindesrolle zurick.
Je stérker die Natur und die sonstige Umwelt auf den Menschen
einwirken, als so bedeutender erweist sich diese Ubereltern-
Rolle. Im selben Sinne, aber auf die eigene rationale Ebenen ge-
hoben, sieht die westliche Welt sich den ,,Gesetzen* der Natur
und der Physik unterworfen.

(3) Viele Religionen kennen einen groRen geschlechtsneutralen
Weltgeist. Auch die Trinitat des Christentums verehrt ihn noch in
der Form von Gottes Lebens- und Schopferatem als den ,,heiligen
Geist®. Auch die griechische Mythologie, die mit ithren Modellen
kraft ihrer kulturellen Tradition eine wesentliche Quelle des
westlichen Denkens geblieben ist, zeigt diese Entwicklung. In
ihrem Ruckblick sieht sie zundchst vor allem die Erdmutter
(Gé&a). Jene hat aus sich heraus den Himmelsgott (Uranos) als
Sohn hervorgebracht. Die Menschen hatten also die Astrologie
als neues Erklarungsmuster der Welt erfunden. Mit diesen mann-
lichen Wesen hat die Urmutter sich elterndhnlich verbunden und
zahlreiche Kinder gezeugt. Deren Macht ging Uber den mythi-
schen Zwischenschritt der Sohnesrebellion durch Kronos (die
Zeit!) und die Titanenk&mpfe auf den neuen Gotterclan der stadt-
stadtischen Olympier tber.?*® Aber die Macht der Erdgéttin wirk-
te im méchtigen pythischen Orakel von Delphi des Apollon fort.

289 Hesiodus (geb. um 700 v. Chr.), Hesiodus, Erga (Walter), 1968, 202
f. Mit einer der Tochter von Géda und Uranos, der Themis (dem Ge-
setz) hat der Gottervater der Griechen Zeus, die drei Gottinnen der
heutigen westlichen Zivilisation gezeugt, die Gerechtigkeit (Dike),
die malivolle Verwaltung (Ennomie) sowie den Wohlstand (Eirene).
Mit demselben Grundansatz aus der Sicht der Rechtsphilosophie be-
tont: Mayer-Maly, Rechtsphilosophie, 2001, 30 ff. (dort auch zur
Verweltlichung des Rechts als Problem der Antigone des Sophok-
les).
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Jenes war das heilige Finanz- und Informationszentrum der klas-
sischen Zeit der Athener Idealrepublik. Vereinfacht wirkt also
der alte Natur- und Weltengeist im Leben von Ur-Ur-Enkeln der
Gottermutter durchaus weiter.

Aber die lebenden Menschen haben auch dann, wenn sie in der
griechischen Antike, den Rat des Orakels einholen, eigene politi-
sche Entscheidungen, etwa Uber Kriege und Frieden, zu treffen.
Als weltliche Mitentscheider nehmen die Fihrer einerseits die
gottahnliche Uber-Elternrolle von Herrschern tber das eigene
Schicksal ein. Andererseits unterwerfen sie sich metaphysischen
Ubereltern, die sie als erste Schopfer der gesamten Welt verste-
hen. Auf diese Weise kdnnen sie spater die Verantwortung fur
das Scheitern aufteilen und aus rationaler Sicht den chaotischen
Zuféllen der Kriege eine uberirdische Gesetzlichkeit verleihen.

(4) Die biblische Schlange der vergiftenden Erkenntnis, der
himmlische Drache der feurigen Ubermacht und das biblisch-
nordische Meeresungeheuer, Modell fiir den staatlichen Levia-
than des Hobbes?®, stellen weiter alte Bilder fiir dieses pythische

250 Hobbes, Leviathan, 1997, 9 (,For by art is created that great

LEVIATHAN called a COMMON-WEATH or STATE ... which is
but an Artificiall Man, though of greater stature and strength than the
Naturall, for whose protection and defence it was intended; and in
which the Soveraignty is a Artificiall soul, as giving life an motion to
the whole body ... by which the parts of this Body Politic were all
first made, set together an united resemble that Fiat, or the lets us
make, pronounced God in the creation* (Hervorhebungen im Origi-
nal). Danach hat der Mensch, den Gott erschaffen hat, diese kinstli-
che Leviathan offenbar nach seinem Bilde und fiir seinen Zweck
hervorgebracht. Dazu kritisch auch: Staudigl, Praxis, 2008, 121 ff.,
140 (so sei ,,das zentrale Paradigma unseres Politikverstdndnisses,
d.h. die Annahme eines souverdnen Selbstverstandnisses und Kollek-
tiv-Subjekts, wodurch sich die versehrte Integritat des Individuums
die phantasmatische Weihe gottlicher Unversehrtheit und d.h. ,,un-
teilbare Allmacht™ spendet, inaddquat, ja politisch untragbar. Zur
,unteilbaren Allmacht* verweist Staudigl wiederum auf Derrida, Es-
says, 2006, 213. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass der Leviathan
inzwischen von einer Demokratie beherrscht wird, die Menschen-
wirde und die Freiheit der Anderen zu ihnen Selbstverstdndnis er-
hebt. Und selbst totalitdre Staaten stlitzen sich immer auch noch auf
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Urwesen dar. Diese gewaltigen Urgeister treten nunmehr als tier-
hafte Gefahren auf. Sie bedrohen unter anderem das mittelalterli-
che Christentum und spater ebenso den Humanismus als ethi-
schen Teil der Frihmoderne. Heilige christliche Ritter konnten
das Drachenwesen besiegen. Verinnerlicht handelt es sich um
den freudschen Es-Trieb. Das Naturrecht konnte den neuen akti-
ven Menschen helfen, ein solches Wesen mit dem Gesellschafts-
vertrag analog zu erschaffen und zu zéhmen.?*!

(5) Auch die Philosophie scheint diese drei Arten von Ansatzen,
wenngleich auf ihre Weise, widerzuspiegeln. So erklart Jaspers,
den fiir die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmann®? aufgreift, dass
es drei Haupt-Urspringe der Philosophie gebe: das — wie anzufi-
gen ist, kindlich-naive — Staunen, den kritischen negativen Zwei-
fel, der den hoch mobilen Heranwachsenden (etwa den Studen-
ten) auszeichnet, und die Erschitterung, die zumindest auch die
Demut vieler alterer Weiser und ihre Suche nach einer zivil-
religiésen Synthese kennzeichnet. Dementsprechend existierten
jedenfalls drei Grunddisziplinen der Philosophie: die Ontologie,
die Erkenntnistheorie und die Existenzphilosophie. Mit Kauf-
mann ist anzufligen: ,,Jeder dieser Disziplinen entspricht eine
ganz besondere Haltung, eine ganz spezifische Einstellung zur
Welt. Und jede hat ihre Epochen.« So gilt etwa das Naturrecht als
naiver ontologischer Ansatz.

Im Einzelnen ist fur die Gegenwart vermutlich etwas nachzu-
steuern. Denn auch diese Art der Dreifaltigkeit ist, zumindest
soweit sie auf die Existenztheorie hinweist, von der Nachkriegs-
zeit des zweiten Weltkrieges und seinen Erschitterungen ge-
pragt. Ferner entspringt sie vermutlich der européisch-
kontinentalen Philosophie. An die Stelle der Existenzphilosophie

eine Uberstaatliche Leitidee, zudem bleibt der Gedanke der Selbst-
schopfung des Leviathans. Dieser Schopfer ist der Mensch selbst.

21 Beckenbach, Stadt, 2002, 513 ff., 522 (,, ... vereinen sich in der
Symbolik des Leviathan, des Drachen bzw. in der nordischen My-
thologie, der Midgardschlangen, sowohl heilende als auch zerstoreri-
sche Krafte.”).

22 Jaspers, Einfuhrung, 1953, 16 ff.; Kaufmann, A., Einfiihrung, 2004,
11
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ist heute eher die gleichfalls vom Chaos des Seins her denkende
wertblinde soziobiologische Systemtheorie zu setzen Auch fehlt
die positive Welt des alltaglichen und angloamerikanische Prag-
matismus. Jener ist, angereichert durch die kontinentaleuropéi-
sche Sicht der Synthese und der Ethnologie, vielleicht in der Mit-
te im Dreieck zwischen der naturrechtlich anmutenden Naivitét,
der rationalen Kritik der Bildungsjugend und der Idee der chaoti-
schen Erschitterung von allen sinnhaften Grundfesten anzusie-
deln. Der derart gemeinte, bereits ebenfalls ganzheitliche Prag-
matismus ist in der Regel den aktiven Eltern eigen, die mit
schlichten, aber positiven Weltmodellen ihre kleinen Kinder auf-
ziehen.

(6) Schon die einfach philosophische Trennung zwischen den
Welten des Seins und des Sollens legt nahe, dass der Mensch
passende Rezeptoren fir diese beiden Welt in sich hat, sie also
zumindest flr sich vereinigt und zwischen ihnen vermitteln muss.
AuBerdem scheint es eine zumindest negativ zu definierende
Dritte Welt zu geben, zu der aus weltlicher Sicht das (jedenfalls
bislang) Unerforschliche gehort und die begrifflich auf der Ebene
der Letztbegriindungen angesiedelt ist. Viel spricht also flr das
Modell, dass der einzelne Mensch ein ,,ganzheitliches Wesen*
darstellt, das sich zumindest emotional, aber auch politisch als
einen nacktes ,,Ich-Pendel” begreifen konnte. Hoch vereinfacht
und biopolar betrachtet schwingt der Erwachsene in einem
Spannungsverhéltnis von Sein und Sollen, und zwar in der sozio-
biologischen Form von Kindes- und Elternrolle.

Insofern ist der Mensch aber vor allem als Gattungswesen, und
sozial gewendet als Teil eines Kollektivs gedeutet. Als Einzelwe-
sen betrachtet gehéren zum Menschen seine Geschwister hinzu,
und zwar sowohl in seiner emotionalen und in der politischen
Kinderrolle als auch in seiner entsprechenden persoénlichen und
seiner sozialempathischen Elternrolle. Auf diese Weise entwi-
ckelt sich das Menschen-Modell zu einem fiktiven nackten Kern-
Ich, das als soziales Kleid auch ein Netzwerk von ,,Gleichen und
Nichsten®, also seinen Peers, bendtigt.

Aus der Sicht des heranwachsenden Menschen, der sich auf die
eigene Elternrolle zu bewegt, findet in der Regel eine Befreiung
von der Vormundschaft als Ablosung und Auseinandersetzungen
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mit den Eltern und deren Normensystemen statt. Dieselbe Wech-
selwirkung von Befreiung und Bindung scheint auch in kulturel-
len grolRen Traditionen stattzufinden. Bestimmte geistig-
kulturelle Grindungseltern werden vermutlich in jeder Gemein-
schaft durch Worte lebendig gehalten. Als antike Sanger, die mit
der llias und dem Nibelungenlied die geistige Seite von Zivilisa-
tionen schufen und umgekehrt von ihnen zu diesem Zwecke ver-
ehrt wurden, als Weise, wie Sokrates flr die Vernunft des Dialo-
ges, als christliche Propheten, Evangelisten und Kirchengriinder
der biblischen Schriften oder als Autoren des weltlichen Natur-
rechtsdenkens wirkten derartige verinnerlichte Ubereltern noch
heute in grof’en Umfange auch auf das abendlandische Selbstbild
ein.

(7) Aus der Sicht der Demokratie dréangt das Menschenmodell
des Kind-Eltern-Geschwisterwesen fiir den Geschwisterteil den
Kampfruf der franzosischen Revolution nach ,Freiheit, Gleich-
heit und Briiderlichkeit* auf. Seine Verfechter greifen das Ge-
schwisterelement offen auf. Um 1800 scheinen sie sich zunéchst
trotzig und romantisch als freie und gleiche Junggesellen vom
allméchtigen ,,Vater Staat” und der ,,Mutter Kirche* abzulosen.
Aber anschlieBend wollen die demokratischen Krafte den alten
Staat beherrschen. Gemeinsam wollen sie zumindest ihre natio-
nale Kultur historisch aufarbeiten und neu ausprégen. In den
USA griinden die Freien und Gleichen sogar einen neuen Staat,
der die Religion zur Privatsache erklart.

Auf die Ebene der Zivilisation gehoben verbleibt es in analoger
Weise beim Dreiklang zwischen dem ,,Vater Staat* und der
,Mutter Kultur®, die die Antworten auf die letzten Fragen mit
einschlieBt, in der nunmehr die ,,Geschwister als Gemeinschaft
der ,,Freien, Gleichen und Néachsten“ im politischen Alltag die
Vorherrschaft beanspruchen.

Hoch reduziert stehen das Familienbild und das Freienmodell
einander gegentiber. Anthropologisch gewendet steht das frihe
Hohlen-Zelt-Haus dem Modell vom dynamischen egoistischen
und wehrhaften Jager-Sammler gegeniber. Die relative ,,Statik®,
die jede Nacht mit ihrem Ruhebedurfnis verlangt, kontrastiert mit
der Dynamik, die jeder Tag mit sich bringt. Der Mensch pendelt
zwischen dem kollektiven Familien-, dem Haus- und dem Ruhe-
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anspruch und den individualistischen Anforderungen als lebendi-
ger einzelner Akteur.

2. Wer zudem nach den Methoden zur Za&hmung der Gewalt
sucht, findet auf der Grundlage des Modells vom Menschen als
Kind-Eltern-Geschwister-Wesen die folgenden bekannten Ansét-
ze:

Den einzelnen Akteur kann die Gesellschaft mit den demokrati-
schen Vorzigen des Geschwistermodells, mit Freiheit, Gleichheit
und Solidaritat locken, etwa nach dem Modell des Gesellschafts-
vertrages. Drohen kann mit dem Entzug von Grundrechten, wie
vor allem der Ausiibung der Freiheit. Die ldee des gerechten
Ausgleichs, sei es als Belohnung, als Schadensersatz oder als
Strafe, verbindet beide Ansétzen und bietet die Sicherheit eines
Systems.

Die Gesellschaft kann aber auch auf die verinnerlichte Elternrol-
le ihrer Mitglieder einwirken. Dazu gehdrt auch, dass sie die kul-
turell-ethische Sozialisation des Menschen, etwa in der Kindheit
und vor allem durch primére und sekunddre Bezugspersonen, be-
fordert.

AuBerdem kann die Gesellschaft die Reflexe der Unterwerfung,
etwa nach dem Modell des Milgram-Gehorsams, ausnutzen. Zu-
dem kann sie die Gefahren des Gefangnisexperimentes von
Zimbardo durch Binnenethiken der Vollstreckung von Staatsak-
ten und deren 6ffentliche Supervision zu vermeiden suchen.

Ferner kann die Gesellschaft den Gedanken der Selbstverantwor-
tung starken, indem sie nicht nur die politische Opposition, son-
dern auch den hochstpersonlichen Ich-Widerstand als Ungehor-
sam gegeniber blinden Gehorsamspflichten, und zwar als Teil
der demokratischen Geschwisterkultur, pflegt.”

23 30 aus der Sicht der politischen Philosophie Kleger, Ungehorsam,

1993, 457 ff. (Zum ,,neuen Ungehorsam® als ,,politische Verpflich-
tung einer lernfdhigen Demokratie®)
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SchlieBlich kann die Zivilgesellschaft die Entscheiderfunktion,
die ein jeder aktive Mensch stdndig wahrnimmt, kultivieren. Als
Akteur befindet sich der Mensch, der sich dessen bewusst ist,
ohnehin schon in der Rolle eines kleinen Herrschers Gber die ei-
genen Aktionen. Als Demokrat erhélt er nun auch noch die
Machtposition eines (Mit-)Kdnigs. Wenigstens steigt er zum
(wéhlenden) Kurfirsten auf.

Die bipolare Idee vom Menschen als einem emotional-
verniinftigen ,,Kind-Eltern-Wesen* oder besser noch dreifaltig
als einem, zudem auch noch politischen, ,Kind-Eltern-
Geschwister-Wesen™ erweist also eine beachtliche Deutungs-
kraft. Sie zeigt auch die Wege zum Grundmodell zur friedlichen
Zivilisierung des Menschen auf Diese drei Rollen gilt es zu nut-
zen. Aber ebenso ist auch ihre Negation zu beachten, das Modell
des Freien.

3. Damit soll die letztlich kulturwissenschaftliche Diskussion der
,,Psychobiologie des Menschen* und der Themen ,,Heiligung und
Dehumanisierung, Tabu und Neutralisierung™ abgeschlossen
sein.
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3. Teilbuch

Humanum- als Mittelwelt und als ganzheitliches Me-
tasystem

7. Kapitel
Westliche Zivilisation als Friedensreligion der Personen
I. Alternative des Chaos

1. Das nachfolgende Teilbuch widmet sich der pragmatischen
Verbindung von Sein und Sollen, von Subjekt und Objekt-
Denken. Sie findet auf der Alltagsebene einer gesamten Wir-
Kultur statt, die, soweit sie offen ist, bewusst mit und in vielen
halbautonomen Subkulturen lebt, etwa nach dem Model der Uni-
versitdten und ihren verschiedenen Fachrichtungen. Ol und Was-
ser flieBen in einer ,.Dritten Welt der Synthese® zusammen und
bleiben dennoch getrennt.

Das Menschliche, also das ,,Humanum- als Mittelwelt und als
ganzheitliches Metasystem® bildet den Gegenstand der Betrach-
tung. Es beschreibt zugleich die Klammer und die Generalthese,
die es weiter auszufihren gilt.

So dient die Dreifaltigkeit von ,,Versohnung, Strafe und Gerech-
tigkeit” vor allem der gegenwartigen Kultur der ,.friedlichen Zi-
vilisation“®®*. Diese vereinfachende Trinit4t beschreibt gemein-

2%+ Zivilisation im engeren Sinne zielt auf die ethischen Sichtweisen. So

betont etwa Senghaas in seiner Zivilisationstheorie, die ,,konstrukti-
ve Konfliktbearbeitung®. Insofern setzt er eine idealistische Traditi-
on fort, die auch bei Platon zu finden ist. Senghaas fachert die Ele-
mente seines Zivilisationsmodells feinsinnig auf und schneidet sie
zugleich als ein ,,zivilisatorisches Sechseck® auf den Staat zu. Damit
wechselt er endgultig von der Zivilisation als einer Form zu einem
allerdings wichtigen konkreten Inhalt. In jeweils wechselseitiger Be-
ziehung und im Uhrzeigersinn gelesen, bestiinden die sechs Elemen-
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sam mit ihren Negationen, das Unversohnliche, das Straflose und
das Ungerechte, und mit ihren Auspréagungen in den Grund- und
Menschenrechten das zivilreligiose Wesen des Menschen und
dessen sdkulare Heilserwartungen.

Diese auf ,Frieden, auf Gegengewalt und auf Werteordnungen*
ausgerichtete Zivilreligion bietet den Rahmen fir die westliche
Kultur. Diese modellhafte Dreifaltigkeit und ihre Negationen be-
stimmen zugleich die ,,Binnenkultur®, lies die ,,Identitiat, des
einzelnen Menschen und seiner Nachstengruppen. Aus demokra-
tischer Sicht entspringt die (kollektive) Kultur auch erst dem We-
sen seiner einzelnen Mitglieder.

2. Frieden meint zun&chst einmal, nicht etwa lediglich den Ge-
waltverzicht, sondern auch den Aufbau und die Pflege einer ,,hei-
ligen Gewalt®“. Die Personen, die Gewalt im Sinne des Heiligen
ausiiben, treten dann als Vermittler, als ,,Mediatoren* zwischen
der realen Welt und derjenige des Heiligen auf. Diejenigen Per-
sonen, die gar die ,,Gesetze des Heiligen* auf die Erde gebrach-
ten haben, sind dem Moses ahnlich ausgewahlte Sendboten des
Heiligen. In der Regel sind es die groRen Ahnen. Sie verfligen
uber das heilige Wissen und die groRe Weisheit. Nichts grund-
sdtzlich anderes gilt fur westlichen Zivilisationen, Aus weltlicher
Sicht, und zumindest fiir diesen Bereich, heiligen sie die ,,Ver-
nunft”. Politisch vereinfacht verehren sie also die Untastbarkeit
der angeborenen Wirde des Menschen und bekennen sich zu
,Freiheit, Gleichheit und Solidaritit™. Ihre, unsere ersten grofien
Ahnen lebten in der Antike und mit der christlichen Wurzel in
Vorderasien. Jede heilige Gewalt bindelt mit ihrer Majestat
(Wiirde) dabei offenbar zumindest drei Gewaltrichtungen. Sie
setzt

te in: (1) Gewaltmonopol, (2) Interdependenzen und Affektkontrolle,
(3) Sozialgerechtigkeit, (4) Konfliktkultur, (5) Demokratische Parti-
zipation und (6) Rechtsstaatlichkeit. Aus Sicht der politischen und
interkulturellen Konfliktforschung Senghaas, Frieden, 2004, 124 ff.
Zudem: Senghaas, Kultur, 2005, 666 ff., 674, dort betont er auch,
Zivilisation entspringe keinem ,,Kulturgen* der Menschen, sondern
ergidben sich aus ,,weltgeschichtlich betrachtet, das zufillige, kons-
tellationsbedingte Resultat politischer Konfliktlagen ,,als Zivilisation
wider Willen®, 674.
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- auf die logische Gewalt des Ausgleich von Tabubriichen oder
Unrecht (Gleiche Gewalt), sie erhalt alte Strukturen und bietet
Vertrauensschutz,

- auf die im Willen vollig freie Gewalt des Zufalls oder des
Oberherrn (Freie Gewalt), die die alten Strukturen gelegentlich
aufreit und anderen Personen Lebenschancen plétzlich neu zu-
teilt und

- auf die familidren Gewalt eines hoheren, kaum begreifbaren
Systems, zu dem auch jeder der Gewalt Unterworfenen als ihr
Mitglied gehort (Solidarische Gewalt).

Anders gewendet und der Wirklichkeit angepasst, es existiert
immer Gewalt zwischen den Menschen (und den sonstigen Le-
bewesen, sofern sie als gleiche anerkannt werden). Ebenso gibt
es auch in Kriegszeiten auch immer Friedensgruppen der Nachs-
ten. Wichtig ist also nur Art und Umfang der heiligen Gewalt auf
der Ebene der Politik. Die Einddmmung, die Verrechtlichung und
auch die Heiligung der existenten Gewalt pragen den Staat als
Rechts- und Verfassungsstaat. Diese Akkumulation der Gewalt
bildet die sozialreale Alternative zum Kleinkrieg der War-Lords
und zum Grol3krieg der organisierten Staatsvolker.

Die ideale Alternative zur freundlichen Utopie der ,,friedlichen
menschlichen Zivilisation* stellt die schwarze Utopie der Unter-
werfung des Menschen unter ein hochstes gottliches oder auch
natlirliches Schicksal dar, also der religidse oder der natirliche
Fatalismus.

1. Bekenntnischarakter

1. Am Ende verlangen also nur das System und die Utopie der
friedlichen Zivilisation nach Verséhnung, Strafe und Gerechtig-
keit. Zu deren Aufbau und Selbsterhalt verlangt es im Grundan-
satz immer auch nach dem eigenverantwortlichen Selbstverzicht,
also das Opfer an Freiheit auf dem Altar der jeweiligen heiligen
Zivilisation. Dabei handelt es sich um ein System, das die Person
kennt, also den Menschen vor allem als Akteur begreift
(Freienmodell). Das grolRe Gegenmodell besteht darin, die Men-
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schen vorrangig als Dulder und Erleider von Schicksalsfallen zu
begreifen, die ein heiliges System hervorbringt, dessen Teil sie
aber auch selbst sind (Solidarmodell). Das dritte Modell bestiinde
darin, beides zu vereinen und im Gleichgewicht zu halten
(Gleichheitsmodell) Aber offenbar bedarf fir klare Entscheidun-
gen eines monistischen und damit monokratischen Leitmodells,
das dann auch Elemente der jeweils andere Deutungen mit auf-
saugen wird, um seien Wirkungskreis ausbauen zu konnen. Die
anderen Sichtweisen existieren daneben, aber sie bilden dann
nur, anerkannte oder auch heimliche Subsysteme. Die Sicht der
Person, die als solche auch das Passive und das Gleiche kennt,
aber eben sich vor allem als Ich-Akteur versteht, fuhrt dann dazu,
die Religion von Einzelnen aus zu sehen.

Dazu aber setzen dann umgekehrt etwa auch ,,Versohnung, Strafe
und Gerechtigkeit im beschriebenen juristischen Sinne* auch
immer die Ideen des Freien und auch seine soziale Fahigkeit zur
burgerlich-humanistischen Zivilitat nicht nur voraus, sie verlan-
gen auch die standigen Glaubensbekenntnisse zu diesen weltli-
chen Hochstwerten.

2. Die Menschen leben also in der breiten Mittelwelt zwischen
Kooperation und Mitleid mit dem N&chsten und Aggressionen
und Unterwerfung.

Dazu aber setzen Versohnung, Strafe und Gerechtigkeit im be-
schriebenen juristischen Sinne dann auch immer die Ideen des
Freien und auch seine soziale Fahigkeit zur birgerlich-
humanistischen Zivilitat nicht nur voraus, sie verlangen auch die
stdndigen Glaubensbekenntnisse zu diesen weltlichen Hochst-
werten.

Als westlichen Teil dieses Ritus der Zivilitat dienen dann auch
die Gerichtsverfahren und mit ihnen auch das BufRtibel der Strafe,
die in einer Demokratie immer auch ein Selbstopfer darstellt.

Damit regiert am Ende die westliche ,,Zivilreligion des anthropo-
zentrischen Humanismus® als utopische Leitidee ,,die Versoh-
nung, die Strafe und die Gerechtigkeit”, und zwar vermutlich
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ebenso wie andere Religionen und deren heilige Sozialordnungen
vor ihr.

I11. Zivilreligion als Verinnerlichung der Rickbindung

1. Wie oben schon festgestellt, meint jeder Glaube eine Art von
Rickbindung im Wortsinne von ,religere™ (Religion). Zwar ist
herkdmmlicher Weise die Rickbinden nach auBen gemeint, an
einer Gott oder auch eine hochste Idee im Sinne eines heiligen
Weltgeistes. Aber im demokratischen Humanismus bindet sich
der Demokrat nach innen zuriick®®.

,Zivilreligion® meint aber vor allem und aus der sdkularen Ei-
gensicht eine selbstkritische Bewertung als eine Art von, wenn-
gleich soweit moglich tolerantem und ergebnisoffenem Funda-
mentalismus. Er tritt in allen wirklich existentiellen Konflikten
auf und steckt in dem vagen Wort vom ,,demokratischen Huma-
nismus‘ und seinem Staat. Es handelt sich somit um eine an sich
verponte Form einer heimlichen Staatsreligion, allerdings als Re-
ligion der Zivilgesellschaft, die den Staat in der Form als wirkli-
che Burger-Demokratie beherrscht und stdndig Glaubensbe-
kenntnisse verlangt.

Auch die Vernunft und Rationalitat besitzen zwar in der westli-
chen Demokratie den absoluten Rang oder wenigstens die Struk-
tur einer Zivilreligion. Aber bei ihrer Art des Humanismus greift
die Idee des Milgram-Gehorsams jedenfalls nicht stets in gleicher
Weise. Der Vernunftglaube wirkt sich dann anders aus, wenn er
eine liberalere oder auch eine ,,protestantische® Ausrichtung er-
hélt. Die Vernunft muss dazu im Sinne der Menschenwiirde und
der Demokratie mit der Autonomie des Einzelnen verknipft und

255 Zu: Elias’ Grundthese der Zivilisationstheorie vom ,,Fremdzwang

zum Selbstzwang™ sieche: Miinch, R., Dynamik, 1998, 365 ff., 370
(zu seinen Nachfolgern), sowie zur Einordnung als ,,positive Kon-
flikttheorie der Selbstbeherrschung*: 371 f. Zur ,,Selbsttranszendie-
rung des Individuums* als Bruch mit der ,,ewigen rituellen Wieder-
holung der Tradition* und demnach der Verweis auf ein ,,Anderes
auBlerhalb des eigenen Selbst“: Ladeur, Staat, 2006, 55.
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also nicht als hochste Idee gepriesen und mit wissenschaftlichen
Priestern, wie den Versuchsleitern, verbunden werden. Dann ver-
fligt der Humanismus als Rationalismus erstens tber den Ansatz
zur rationalen Selbstkritik und verlangt zweitens den hohen Preis
der Selbstverantwortung. Drittens erzwingen sie immerhin auch
noch damit eine Art des Selbstgehorsams gegeniiber der eigenen
Identitat.

Schlieldlich reicht es zwar immer auch, im ethischen Sinne der
universellen ,,goldenen Regel zu verfahren.

2. Der Handelnde sollte dazu wie ein Richter Abstand gewinnen
und sich nicht nur in die Rollen des hoch verdéachtigen und zu-
dem renitenten Beschuldigten begeben, sondern sich auch in die
Lage von dessen unschuldigen Nachsten versetzen. Auf diese
Weise vermag er dann auch tatsachlich das Gefuhl der mit-
menschlichen Empathie aufzubauen.

Es hilft zwar auch, vorsorglich die Grundhaltung eines eigenen
liberalen und ,,blinden Stolzes* zu entwickeln, sich als Demokrat
zu fuhlen und sich zumindest dann nicht ungeprift angeblich ho-
heren Ideen zu unterwerfen, wenn der personliche Einsatz von
,heiliger Gewalt™ gefordert wird.

Aber es bleibt der vermutlich natlrliche und niitzliche Gegen-
trieb zur blinden ,,Solidaritat®.

IV. Fiktion des Glaubigen als Freien

1. Die groRe weltliche Glaubenslehre im Rahmen dieser politi-
schen Ersatz-Religion des demokratischen Humanismus besteht
in der Fiktion der Willensfreiheit des Menschen. Alle groRen Re-
ligionen assoziieren den Geist des Glaubigen, und mit seinem
Glauben heiligt er immer auch sich selbst, denn er nimmt an ei-
nem allgemeinen Ubergeist seinen Anteil.

Fur den wiirdigen Menschen und auch fiir seinen demokratischen
Menschenrechtsstaat ist aus demselben Grund die Fiktion der
eigenen Willensfreiheit von Noéten.
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Sie bildet die notwendige Voraussetzung fur die Ideen der Frei-
heit und der Autonomie sowie damit auch der Demokratie und
der Menschenrechte. Im Kern begriindet sie die Fahigkeit zur
Selbstbeherrschung. Ohne die Willensfreiheit ware der Mensch
als reines Naturwesen und als ,,Tier” zu begreifen. Die Willens-
freiheit aber, und das stellt die vorherrschende Ansicht in der
Philosophie dar ist weder zu beweisen, noch ist der Nachweis des
Determinismus bislang, und trotz der Erkenntnis der neueren Ge-
hirnforschung, endgultig gelungen. Bis zum Beweis des Gegen-
teils kann der Mensch also von den Vorziigen der unterstellten
Willensfreiheit, also der Autonomie, der Menschenwirde und
den Menschenrechten profitieren?®, auch wenn derselbe Mensch

256 Das Pendel der Meinungen schlégt derzeit wieder zur Gegenlehre

des Determinismus. Im Kern ist dieser Ansatz allen empirischen
Wissenschaften eigen und bildet damit eine wichtige Gegenwelt zu
den westlichen Vernunftlehre und den westlichen Rechtslehre. Denn
aus der Sicht der Hirnforschung und ihrer Neurophilosophie schei-
nen empirische Untersuchungen zu ergeben, dass der Mensch sich
zunachst impulshaft und unbewusst entscheidet. Er hinke dann
gleichsam mit der als frei empfundenen und als bewusst erlebte Ent-
scheidung nach: Roth, Gehirn, 1996, 9 ff., aber auch 172: ,,Die sub-
jektive Gewissheit, dass ich in meinen Entscheidungen frei bin, be-
denkt nicht, dass dies auch tatsdchlich der Fall ist“. Mechanistisch
gewendet ,,Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten authéren, von
Freiheit zu sprechen‘ erklart Singer, Verschaltungen, 2004, 30 ff., 57
ff. Es handele sich insofern nur um eine ,,natiirliche Selbstorganisa-
tion®.

Aber auch dann bleibt innerhalb dieses Denkens die Frage zu beant-
worten, ob der Mensch nicht (1) viele Vorabwdgungen schon zuvor
unbewusst verinnerlicht und erprobt hat, so dass diese fertigen
Trampelpfade ihm auch als moralische Grundentscheidungen schon
zur Verfiigung stehen. (2) Der Mensch verfuigt offenbar auch tber
die Moglichkeit, ,,nachzudenken®, und seine impulshaften Entschei-
dungen dann spéater noch einmal zu korrigieren. (3) Er kann auch an-
dere Menschen befragen und mit ihnen in Verhandlungen tber die
richtigen Entscheidungen eintreten. Auch diese drei Vorgdnge als
unbewusste Selbstorganisation zu begreifen, bereitet zumindest dem
westlichen Menschen erhebliche Muhe. Selbst, (4) dass sich der wis-
senschaftliche Beobachter dann ebenfalls als impulsgesteuert be-
greift und seine Deutung als blind versteht, greift eine alte Einwen-
dung gegen den Determinismus auf. Empirisch nachzuweisen ist al-
lerdings wenn berhaupt vermutlich immer nur der Determinismus,
aber nicht der Indeterminismus. Denn dazu misste der Mensch sein
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dann daflr den Preis der Haftung bis hin zur Schuldstrafe tragen
muss.

Aber auch wenn sich ein westlicher Mensch etwa wegen dieser
Haftung oder konkret wegen der Schuldstrafe weigern wiirde und
weigern durfte, die VVorziige der Autonomie anzunehmen, wére
er damit nicht frei gestellt. Ihm drohen vielmehr die zwei weit
schlechteren Alternativen, entweder wie ein wildes Tier behan-
delt oder aber als gefahrlicher Staatsfeind begriffen zu werden.
Die Folge der Gefangenschaft wére dieselbe, nur die Ethik ihrer
Durchfiihrung wére eine andere.” Grundsétzlich verfiigt vermut-
lich jeder Staatssystem (ber alle drei Modelle. So hat es auch im
Absolutismus fur den Adel schon immer die Sonderregelung der
Festungs- und der Klosterhaft gegeben. Die antike Stadt Athen
kannte das Scherbengericht. Auch verfiigt etwa das deutsche
Strafrecht neben dem vorherrschenden Schuldstrafrecht tber die
,2Malregeln der Besserung und Sicherung®, die eine zusitzliche
langjahrige Sicherungsverwahrung mit einschlief3t.

Aus der Fernsicht einer Kulturlehre kann man die Fiktion der
Willensfreiheit, wie der rollenhaften Personalitat, immerhin auch
darauf stitzen, dass das gemeinsame westliche Denken durch die
Grobstrukturen der westlichen Sprachen vorbestimmt ist. Die

eigener ,,Ubermensch* darstellen. Politisch aber gibe es eben ohne
die Unterstellung der selbst nicht nachweisbaren Willensfreiheit kei-
ne absoluten Menschenrechte und keine Demokratie.

Noch einfacher hat es der Grundansatz des philosophischen Kon-
struktivismus, der eine Auspragung der universellen Systemtheorie
darstellt, nach dem zugespitzt alles auf zielblinder biologischer
Selbstorganisation beruht. Abgeschwacht erweist sich danach aber
zumindest die soziale Welt des Menschen nur als vom Menschen
nach seinen politischen Bedurfnissen und mit seinen begrenzten
Vollstellungen konstruiert. Zumindest findet offenbar immer auch
eine kulturelle ,,Uberdetermination der Realitdt mithilfe von be-
stimmten vorherrschenden Weltanschauungen und Religionen statt.

Aus politologischer Sicht zum ,,Freund-Feind-Recht” i.S.v. Jakobs,
mit der Idee eines ,,Doppelstaates*: Ooyen, Sicherheit, 2007, 13 ff,;
schon fir den deutschen NS-Staat habe Fraenkel, Doppelstaat, 1999,
33 ff., sowie Fraenkel, Reich, 1999, 509 ff. (,,Der politische Staat
und der technische Staatsapparat leben nicht nur nach zweierlei
Recht, sondern auch nach zweierlei Rechtsprinzipien.®).

257
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westlichen Grammatiken kennen alle das Aktiv und das Passiv,
als das Handeln und das Leiden von Personen, und sie trennen
auch verschiedene Personen, und zwar das egoistische ,,Ich®, das
intersubjektive ,,.Du* und die neutralen ,,Er, Sie, Es“. Dieselbe
Personenreihe kennen die Sprachen auch im Plural, es gibt sie als
kollektiv handelendes und auch leidendes ,,Wir*, als ein ,,Jhr*
und als ein ,,Sie*. Wer handelt muss dann auch iiber ein gemein-
sames Wollen verfligen, und wer leidet, auch Uber eine gemein-
sames Gefhl.

Auch Gott wird in der Regel als eine Person, in einer Dreifaltig-
keit von Vater, Sohn und heiligem Geist, gedacht. Die vaterliche
Seite tritt im Alten Testament hoch emotional und mit Zorn auf.
Lediglich die Seite des heiligen Geistes erscheint flr sich be-
trachtet entpersonalisiert. Sie stellt einer Art von gemeinsamem
Ubergeist, als ,,Atem®, dar. Der heilige Geist hebt die Subjekt-
Objekt-Trennung von Gott und Schopfung auf und verbindet die
Gottesperson mit der erschaffenen Welt, die er durchdringt. Als
vorherrschende Denkform des lebenden ganzheitlichen ,,Wir*
fuhrt ein zum heiligen Geist hin entpersonalisierter Gott dann
vermutlich auf das animistische Grundmodell des Weltgeistes
zuriick.

Zumindest die Unterstellungen und die Dogmen der neuen séku-
laren westlichen Zivilreligionen beruhen also auch auf den ural-
ten geistigen-kulturellen Vorpragungen der Person in der westli-
chen Sprache. Dass schliellich alle Lebewesen handeln, um
Stoffwechsel zu betreiben, um sich fortzupflanzen, und dass sie
unter anderen Lebewesen und unter der Umwelt leiden, erscheint
uberdies auch aus biologischer Sicht einleuchtend.

2. Die Hilfslosung besteht also fur den Menschen darin, tiber die
gekoppelte Besonderheit von Sprache und Schrift, eine hohe Ar-
beitsteilung und tradierbare Technik begriinden zu konnen. Sie
schafft und bewahrt er fur sich selbst. Zeitgleich mit der Verbrei-
tung der humanen Schusswaffen, die den Blitzen des Himmelgot-
tes gleichen, hat Europa groRe kiinstliche Staatsgebilde entwi-
ckelt, in denen Menschen herrschten. Die Firsten, denen die
Demokraten folgten, vereinnahmten die Religion als Privatsache
der Herrscher. Zugleich schickten sich die Européer mit ihrer
Technik nicht nur die neuen Welten zu entdecken, sondern auch
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sie zu erobern. Sie traten also als selbstbewusste und absolute
Herrenmenschen auf.

Ohne die Willensfreiheit, die auch erst den demokratischen Hu-
manismus erlaubt, konnte der Mensch das Menschenrecht nicht
absolut setzen. Sie stiinden andernfalls immer unter dem Vorbe-
halt gottlicher und sonstiger religioser und weltanschaulicher
Auf- und Vorgaben, denen der Mensch und sein Staat sich dann
zu unterwerfen hétten. Damit entzieht sich die Demokratie auch
der Macht der irdischen Stellvertreter und Deuter dieser Ideen.
Aus der Sicht des Christentums bedeutet diese Verinnerlichung
die heimliche rémisch-urchristliche Selbstverantwortung vor dem
eigenen Gott, die dann im Spatmittelalter politisch in die protes-
tantische Verinnerlichung wiederkehrte und dann die katholische
Gegenreformation mit ausgeldst hat. Im Kern handelt es sich um
dieselben Grundsétze, wie etwa im Hochmittelalter die gottliche
Vernunft, die Gottliche Gerechtigkeit und Ordnung und die gott-
liche Ndachstenliebe als Toleranz, sowie die Idee des Bundes ei-
nes Volkes der Glaubigen und der Bekennenden. Die Grundideen
und Grundstrukturen erweisen sich zumindest fir die westliche
Kultur als geschichtsubergreifend. MutmaRlich sind sie sogar
von allgemeinmenschlicher Art.

Sie scheinen aus evolutionsbiologischer Sicht als eine Alternative
im Menschen angelegt zu sein. Die Subjektivitat zundchst einmal
grundsatzlich, dann denjenigen Abglanz einer hdochsten Subjekti-
vitdt eines Gottes und dann befreit von Gottesbilde sich selbst,
jedenfalls einem Rahmen seiner eigenen Vernunft, als autonom
zu verehren und zugleich auch zu verpflichten, bildet eine ein-
heitliche Ableitungskette. Sie bedeutet am Ende dann auch be-
deutet, diese Seite der Natur des Menschen fir heilig zu erklaren
und auf sie die Menschenrechte und die Herrschaftsidee der De-
mokratie aufzubauen.?®

28 Zur Frage der neuronalen Determiniertheit aus der Sicht der Idee der

Willensfreiheit, die jede Lehre von der Weisheit an sich schon be-
grifflich voraussetzt, denn die Weisheit braucht Weisen, siehe zu-
sammenfassend: Beckermann, Determiniertheit, 2006, 289 ff., 292
ff., und zwar existiert (1) die reine Lehre Bestimmung des ,,Ichs* aus
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Vereinfacht besitzen also auch die Vernunft oder die Rationalitat
also insofern einen gottgleichen Rang, weil und sofern sie sie als
Letztbegrindungen fungieren.

der Sicht einer scharfen Unvereinbarkeitslehre, danach ist die Hand-
lung ein Sein, das vom Ich verursacht und nicht naturgesetzlich defi-
niert ist. (2) Daneben steht das Vereinbarkeitsmodell Gber den Wil-
len: Freiheit sei ,,eine Macht zu handeln je nach der EntschlieBung
des Willens*. Ahnlich auch: Bieri, Handwerk, 2001, 80, der zugleich
das praktische Denken und Beurteilen betont: ,,Die Freiheit des Wil-
lens liegt darin, dass er auf ganz bestimmte Weise bedingt ist: durch
unser Denken und Beurteilen®.
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8. Kapitel
Idee der humanen ,,Mittelwelt*
I. Zweipoliges Begriinden

1. Nachfolgend ist zu versuchen, mit dem Wort von der ,,Mittel-
welt* den ,,sozialrealen Ort*“ zu beschreiben, den der westliche
Mensch im Ubrigen als seine eigene und weitgehend selbst ge-
schaffene sozialreale Zivilisation begreifen kdnnte.

Mit Aristoteles beruht diese Sicht methodisch auf dem einfachen
zweipoligen Modell. Die beiden gegenléaufigen Ideale verfiigen
uber relativ klare, theoretische und damit auch abstrakte Eigen-
schaften. Die Mitte selbst entzieht sich aber der Beschreibbarkeit.
Sie besitzt deshalb auch keinen rechten Namen. Denn: ,,Die Ext-
reme scheinen einander gegenuber zu stehen, weil die Mitte kei-
nen Namen hat.***

Aus der Sicht eines Ordnungskreuzes, auf das etwa Brugger®®

seine normative Weltsicht aufbaut, ergibt sich folgendes:

- Horizontal gelesen agieren Menschen in der engen Grauzone
zwischen Kooperation und Gewalt im Alltag sowie als aktive
Gemeinschaften zwischen Frieden und Krieg.

- Vertikal geordnet pendeln sie zwischen egoistischer Aggression
und gehorsamer Unterwerfung. Der Alltag kennt zudem viele
asymmetrische Vor- und Zwischenstufen, wie die Werbung um
Zustimmung oder ihre Erpressung iber Notlagen, beziehungs-
weise als die lebenslange Sozialisierung durch eine Gemein-

29 Aristoteles, Nikomachische Ethik (Dirlmeier), 1999, 11266 Dazu
auch am Schluss seiner an Heidegger ausgerichteten Zivilisations-
philosophie: Berger, Philosophie, 2006, 213.

260 Unter anderem: Brugger, Kreuz, JuS 1996, 674 ff., 680.
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schaftskultur und den autonomen Freiraum fir den Ausbau einer
Privatkultur in der Form der eigenen menschlichen ldentitét.

Die dialogische Grundstrukturen dieser Vielfalt treibt und be-
schreibt den Menschen, der selbst unter anderem Uber zwei Au-
gen, zwei Hande und Beine und auch uber zwei Gehirnhalften
verfugt und der ferner einem biologischen Elternpaar entspringt,
gern mit dialogischen Grundmodellen.

2. Dieser hoch vereinfachte Gedanke der Bipolaritat ist auch auf
der kulturellen Ebene zu finden.

- Die Erdenwelt des Menschen existiert als Mittelwelt zwischen

der Uberwelt und der Unterwelt, etwa als ,,Himmel und Hol-

261
le“*™,

261 Zur christlichen Trennung von Himmel und Hélle (Gut und Bose)

sowie den dazu gehdrigen Siindenfall-Mythos siehe aus einer zuspit-
zenden psychoanalytischen Sicht: Christian, Liebe, 2002, 491 ff.,
491. Seine Leitthese lautet, es handelt sich um das ,paranoid-
schizoide Paradies-Mythos der patriachalen Zivilisation®, und zwar
tiber die ,,Tabuierung der (Selbst-) Erkenntnis von Gut und Bdse so-
wie der sexuellen Liebe zwischen Adam und Eva als Ursiinde des
Menschengeschlechts® (,,... gegen die die Psychoanalyse bis heute
einen existentiellen Kampf filhren muss®). Zudem 509: (Der Baum
der Erkenntnis von Gut und Bdse bilde ein ,,aus dem Schamanismus
stammendes Symbol fur die tiefe Selbsterfahrung des Initianden
zwischen Holle und Himmel, das zu seiner inneren Reinigung von
traumatischen Erfahrungen diente, die (iber den symbolischen Tod
zu einer Neu- oder Wiedergeburt flhrten, sodass er damit auch auf
einen neuen Lebensabschnitt... vorbereitet wurde“.(In dieser Mit-
telwelt lebt auch nach diesem Ansatz der Mensch. Die Vertreibung
bedeutet also auch die Aufgabe des Schamanismus und seiner Na-
turndhe und seiner (auch mdtterlich denkbaren) Ganzheitslehre,
Christian flhrt aus: Dieser Vorgang sei wahrscheinlich durch ,,die
zunehmende Traumatisierung infolge der seit ca. 6000 Jahren andau-
ernden systematischen Kriege der patriachalen Kriegerzivilisationen
zu erkldren®. Allerdings ist zu bezweifeln, dass es innerhalb von
nomadischen Kleingruppen nicht auch schon Gewaltakte und
Traumatisierungen gegeben hat und auch dass nicht auch schon in
Zeiten freien Lebensraume und der langsam wandernden Kleingrup-



195

- die ferndstliche Verwobenheit von Ying und Yang verdichtet

diese auch biologisch begriindbare Polaritat fiir den Alltag®®?,

- die buddhistische Lehre von der Existenz trennt etwa zwischen
natdrlicher Lust und der asketischen Selbstbeherrschung,

- die philosophische Aufklarung kennt die Aufspaltung von Sub-
jekt und Objekt. Auch die verwandte Unterscheidung von Seins-
und Sollenswelten oder die Aufspaltung in Natur und Kultur ein-
schliel’lich ihrer jeweiligen Wissenschaften, beruhen auf einem
solchen bipolaren Denken.

3. Auch auf der sozialrealen politisch-rechtlichen Ebene ist die-
selbe Zweiteilung zu finden:

Nach aufRen findet in vielen Kulturen die alte Freund-Feind
Trennung statt. Feind hei3t vereinfacht, entmenschlichtes Objekt

pen nicht unter benachbarten Kleingruppen grausame Kampfe aus-
gebrochen sind.

Christian fugt allerdings dann schliissig, wenn auch recht zuspitzend
an: ,,Einerseits konnten die Kriegerzivilisationen keine Krieger brau-
chen, die fahig waren zu lieben und Uber eine eigene starke Person-
lichkeit mit der Fahigkeit zur Erkenntnis von Gut und Bdse verflig-
ten. Andererseits fuhren die schweren Traumatisierungen zu einer
paranoid-schizoiden Abwehr, zu der auch die generelle Ablehnung
jeglicher Innenschau geschweige denn die Aufarbeitung der eigenen
Traumatisierung gehdren.*). ,, Traumatisierte Krieger und ihre Ge-
sellschaften produzieren dann ihrerseits also ,,traumatisierte Krieger*
und erhalten damit zugleich entsprechende Krieger- (etwa als Rit-
ter)-Zivilisationen aufrecht. Aber Gemeinschaften vollig ohne
Traumatisierungen sind nicht vorstellbar, und seien diese psychi-
schen Defekte auch nur durch den frilhen Tod von Beziehungsperso-
nen eingetreten oder durch den sexuellen Missbrauch durch Né&chste
ausgelost.

Westliche und asiatische Kulturen vergleichend: Madl, Abrahamic,
2006, 103 ff., 115 (,,an explicit dualism, that expresses one implict
unit, such as good and bad, hot and cold, happiness and sadness,
health and sickness, truth and falsity or life and death®). Danach
steht der Mensch zwischen Himmel (YYang) und Erde (Yin). Am En-
de steht nach Madl, Abrahamic, 2006, 103 ff., 123: ,,a holistic un-
derstanding by introducing Trans-disciplinary*.
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eines Angriffs (Aktion) oder auch eines Gegenangriffs (Reakti-
on) zu sein. Feinde besitzen keine Rechte (mehr). Der Freund ist
der Nachste, als ein Verwandter oder Verschwaégerter im empa-
thisch-familidren Sinne.

Erkennbar konnen aber diese Rollen von Freund und Freund aus-
getauscht werden. Nach diesem Modell verfiigt der Mensch des-
halb aus dem Blick eines politischen Subjektes tber das Potential
fir beide Rollen. Umgekehrt besitzt der derart Bedachte auch die
Grundfahigkeit eines Subjekts, in dem auch er sein Gegenuber,
etwa Nachbarn oder Fremde, als Freunde und Feinde einordnen
und behandeln kann. Die Freund-Feind-Aufspaltung bedient
vermutlich vor allem (berschaubare kriegerisch-autarke Lebens-
gemeinschaften, und zwar erkennbar insbesondere fir ihre
hochmobilen und hochaggressiven méannlichen Jungerwachse-
nen, die noch auf der Suche nach ihrem ,,Clan® sind. Diesem ih-
nen leicht fallenden Rollenwechsel zwischen Freund- und Feind-
sein®® liegt letztlich die Binaritat von Dazugehéren oder Nicht-
Dazugehdren zugrunde. Ethnische Gruppen werden deshalb die-
sen Ansatz bekampfen und von friih an einen eigenen Stammes-
totem heiligen, also gesonderte Volks- und Stammesreligionen
pflegen, und die jungen Menschen mit Initiationsriten auf sich zu
pragen suchen. Aber den einfachen Grundgedanken des mdogli-
chen Wechsels von Freund zu Feind und auch gekehrt behalten
sie bei. Sie kdnnen ihn nur mit einem universalistischen Modell,
wie der Wiirde und der Rechtsstellung aller Menschen, oder noch
umfassender: der Beseeltheit und Personalitét aller Natur, tber-
formen.

4. Diese Aufteilung hat der christliche Gedanke der universellen
Né&chstenliebe, die sich auf alle Menschen bezieht, zwar zu
uberwinden versucht. Daflir arbeitet das Christentum aber paral-
lel mit dem Gedanken des Ketzers. Sakular gewendet besitzen
deshalb alle Menschen die hochsten Menschenrechte. Aber auch
insofern droht das Ketzermodell. Denn diese Menschenrechte
miussen zuvor alle Vélker und Menschen auch als absolut gelten-

263 Sjehe auch aus Sicht der Psychoanalyse: Benz, Gewalt, 2002, 573

ff., 590 zum ,Umschlagen von Freundschaft n
Feindschaftsverhdltnisse, ... in vielen Gewaltszenen Jugendlicher.
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de Dogmen, etwa als angeborene Naturrechte, anerkennen. Nur
bei der politischen Umsetzung gilt noch das Gegenprinzip der
Toleranz.

Nach innen gerichtet arbeiten die westlichen Demokratien gern
mit der Paarung von Freiheit des einzelnen Birgers und Not der
Allgemeinheit. Der Gedanke der birgerlichen Freiheit erlaubt
den Austauschvertrag und die Grindungen von privaten Unter-
nehmen. Auch der Ansatz des demokratische Staaten begriinden-
den Gesellschaftsvertrages beruht auf ihm. Die Not hingegen
fuhrt zum Argument der Notwenigkeit einer Freiheits- und Le-
bensbeschrankung und flhrt in der Regel zur Unterwerfungs-
pflicht unter die Idee der Solidaritat. Nationale Ehre und Patrio-
tismus etwa verlangen notfalls auch Menschenopfer.

Zudem ist kurz auf das Kernmodell des Strafens zurlickzubli-
cken: So lasst sich etwa das rein liberale Strafen als ein einfaches
Feindstrafrecht deuten. Gewalttdter werden zu Out-laws erklart.
Sie werden verobjektiviert, und nicht nur wie Sachen, sondern
wie wilde Tiere behandelt, eingesperrt, ausgesperrt oder getotet.

Straftater konnen aber aus der Freund-Feind-Sicht ,.freiwillig™
den Weg der Versdéhnung gehen und ihre Kooperation anbieten.
Daflr mussen sie, fur die Zukunft betrachtet vorleisten. Fir die
Vergangenheit bedeutet diese Leistung eine zumindest symboli-
sche Kompensation. Das Gesténdnis, die titige Reue und gute
Fuhrung im Vollzug fiihren zur Vollzuglockerung und der be-
dingten Entlassung. Andernfalls ihnen droht ihnen zwar aus ihrer
Sicht beim Mord der lebenslange Strafvollzug. Insofern handeln
sie noch freiwillig, verfugen aber Uber die Alternative der Ver-
weigerung der Resozialisierung und des Lebens in Subkultur.
Aus dem Blickwinkel der strafenden Gesellschaft besteht nun-
mehr die Notlage der gesteigerten und fortdauernden Wiederho-
lungsgefahr.

5. Noch weiter und auf das konkrete Beispiele der deutschen
Rechtskultur zurlickgefiinrt meint dieser Ansatz: Die staatliche
Gesellschaft wird also bei einem Mord, den sie, wie in Deutsch-
land, grundsétzlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe sanktioniert
hat, erkléren, mangels glnstiger Prognose sei ihr die bedingte
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Entlassung aufgrund eine objektiven Gefahrenlage unmdglich;
88 211, 57 a StGB. Sonstige hartnéckige Straftater bedroht das
deutsche Rechtssystem am Ende mit der rein vorbeugenden Si-
cherungsverwahrung, und zwar weil die Betroffenen die Gesell-
schaft in die Notlage gebracht haben, die Anderen vor ihnen mit
diesem letzten Mittel schiitzen zu missen, 88 66 ff. StGB. Eben-
so sind geféhrliche Geisteskranke zwar nicht zu bestrafen, aber in
eine geschlossene Heilanstalt zu verbringen, 8 63 StGB. Das
Strafrecht pendelt also zwischen (1) dem strafweisen Ausgleich
oder der Vergeltung mit dem Ubel, das der Tater sich als Herr
seiner Tat, also als Subjekt/Person/Akteur, durch seine Ubertat
verdient hat, und (2) der kriegsnahen Antwort auf eine objektive
Gefahrenlage, deren Quelle ein potentieller menschlicher Ag-
gressor ist. Er ist noch nicht einmal ein Feind im alten Sinne,
sondern zundchst einmal nur ein Geféhrder. Der zivilisierte Zwi-
schenweg besteht aus deutscher Sicht darin, dass der Strafgefan-
gene und auch der Sicherungsverwahrte weiter als Rechtssubjekt
auftreten konnen und die Aussicht auf Entlassung fortbesteht. So
kann der Untergebrachte selbst oder mit Hilfe von Anwalten oder
Betreuern Uber die Geféhrlichkeitsprognose mit verhandeln. Au-
Rerdem darf der Gefangene im Vollzug nicht menschenunwirdig
behandelt, also vor allem nicht erniedrigt und gequélt werden.

I1. Zum westlichen Zwei-Welten-Ansatz

1. Ein fur das praktische Leben an sich unertraglich erscheinen-
des ,,Zwei-Welten-Modell*“ bildet also auch die Grundlage der
westlichen Philosophie. Sie trennt zumindest vorherrschend zwi-
schen der Welt des Sollens und der Welt des Seins. Die Men-
schen aber leben in und mit beiden Welten. Ihre pragmatische
Zweispurigkeit bildet deshalb vereinfacht die Mittelwelt zwi-
schen der autonomen Freiheit und der sozialen und der biologi-
schen Notwendigkeit. Eng verwandt ist die Trennung zwischen
edlen guten oder gottgefalligen Taten und dem bésen Verhalten,
das niederen tierischen Antrieben folgt oder teuflischen Versu-
chungen nachgibt. Im Bereich des Strafrechts bestimmen deshalb
die ldee der ethischen Gerechtigkeit und der soziobiologischen
Vorbeugung, als einer Emulsion wie Ol und Wasser, gemeinsa-
men den Strafgrund und auch den Strafumfang.
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Schon die Welt des Sollens beinhaltet dabei einen gesamten
Kosmos. Diese Welt umfasst alle Wertelehren, aber auch die
monistische Vorstellung wie diejenige vom absoluten Subjekt.
Fur den Menschen beschreibt sie die hochstpersonliche Morali-
tat, fir die menschliche Gemeinschaft die Sozialethik. Auch
spiegelt sie eine Art wertende Vielgdtterei®® wider. So lasst sich
etwa der Grundrechtsteil der Deutschen Verfassung einerseits
unter dem Schirm der Unantastbarkeit der Menschenwiirde se-
hen”®®, andererseits aber auch als eine Zusammenstellung von
vielen bunten Werten, die nur iiber eine abwégende ,,praktische
Konkordanz* fiir die Fille eines Widerspruchs zwischen ihnen in
einen ,,Zusammenklang® gebracht werden kénnen.?®® Die prakti-
sche Konkordanz erzwingt und erdffnet im Falle der ethischen
Kollision zwischen bestimmten Grundwerten der Burger oder
auch allgemein von ,Freiheit und Sicherheit“ die notwendige
Abwagung im konkreten Fall.?*®” Diese Art der Harmoniesuche

264 Dazu, und zwar fir die Wiedervereinigung der beiden Teile

Deutschlands: Scholz, Grundgesetz, 1998, 11 ff.: ,,Eine Verfassung
[...] formuliert und formiert [...] die maBBgebende Werteordnung fiir
das Gemeinwesen und sie tbernimmt iber den Kontext von konstitu-
tioneller Grundordnung und Werteordnung zugleich die malRgebende
Integrationsfunktion flr das Staatsvolk als Ganzes. Sie erfullt in die-
ser integrativen Funktion also auch und namentlich die Grundlagen
von staatlicher und wertemaRiger Identitat, burgerlicher Identifikati-
on und konstituiert sich selbst damit als prinzipiell identitétsstiften-
de, wie zu dieser Identitétsstiftung auch verpflichteter Institution.*
Auch insofern siehe: Uhle, Verfassungsstaat, 2004, 16 ff. mit Erl. 17.

Zum Verstindnis des ,,Absoluten im Recht® als eine ,,deontische
Legitimation abwégungsfreier Rechtsgehalte, und zwar an Anleh-
nung an den Begriff des Absoluten (,,von einer Sache an sich be-
trachtet und also innerlich®), siehe: Duttge/Lowe, Recht, 2006, 351
ff., etwa 352 ff. (zur ,,Menschenwiirde*), 379 ff. (zu ,,Recht und Ta-
bu“ als Unantastbarkeit). Im Rechtsstaat regiert dann das Recht als
Idee mit seinem minimalethischen Kerngehalt den Staat: Dabei ent-
spricht der vage ethische Kern den Grundprinzipien der demokrati-
schen Verfassung. Sie bilden die heutigen Naturrechte, die in den
Leitideen die natiirlichen Menschenrechte, wie der ,,Menschenwiir-
de* oder ,,Freiheit, Gleichheit und Solidaritdt ihren Niederschlag
finden.

266 \Wiirtenberger, Auslegung, 2001, 223 ff., Rn. 72.

267 Zur ldee der Abwégung und der weiteren Aufweichung des Staats-
begriffs durch die Diskurstheorie: Ladeur, Staat, 2006, 360 ff. Zur
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beruht auf einem sakularen Ubergeist, der vereinfacht mit dem
Wort von der ,,normativen Systemgerechtigkeit im Verfassungs-
staat™ umschrieben werden konnte.

2. Zur Welt des Sollens gehdrt insbesondere auch die Unterstel-
lung der Willensfreiheit und mit ihr aus rechtsethischer Sicht die
Idee der Autonomie.

Mit einem sehr groben Begriff handelt es sich um die Welt des
,,Geistes™. negativ ist sie definiert durch die klare Trennung von
der Welt des Seins, die sie insbesondere mit dem Vorwurf vom
naturalistischen Fehlschluss (Humesches Gesetz)*® zu verteidi-
gen sucht: Aus dem Sein lasse sich kein Schluss auf das Sollen
ziehen. Zwischen Korper und Geist gebe es keine Briicke.?

Die Gegenwelt des Seins stellt diejenige der Erfahrung (Empirie)
dar. Empirische Wissenschaften wie die Physik und die Biologie,
aber auch die gesamte Welt der Technik bestimmen sie.?” Sie

Abwidgung und VerhéltnismiBigkeit in ,,Gruppenstaat®, 365 ff.; zu
den ,,kognitiven Grenzen der Abwagung*, 368 ff.

Zu dieser Debatte, vielfach aus dem Blickwinkel der Evolutionsbio-
logie, vgl. den Uberblick tiber den Meinungsstand bei: Hudson,
Question, 1989; mit kritischen Erwéagungen dagegen: Black, Gap,
1989, 99 ff., Searle, Ought, 1989, 261 ff.; Zimmermann, Is-Ought,
1989, 83 ff.; vgl. auch: Hoerster, Problem, ARSP 55 (1969), 11 ff.
(insbes. 15 ff.); sowie: Trapp, Utilitarismus, 1988, 71 ff. (vgl. insbes.
76 ff.).

Auch: Kant, r. Vernunft, 1787, 111, 375, 576 betont, der Schluss vom
realen Sein auf das Sollen sei unzuldssig; es bestehe ein Dualismus
zwischen dem tatsdchlichen Geschehen und der Beurteilung, ob es
geschehen soll.

269 \gl.: Cramer, K., Aporien, 1991, 3 ff.; Thomas, Schisma, 73 ff.,
sowie: Creutzfeldt, Modelle, 1991, 89 ff.

210 Zum Begriff der Wissenschaft: Stélting, Wissenschaft, 1974, mit den
Unterbegriffen: (1) Subjekt-Objekt, 19 ff., Qualitat und Quantitat (2)
mechanisches Weltbild, 26 ff., (3) Empirismus und Induktion, 31 ff.
(4) Theorie und Irrationalitat, 38 ff.; (5) Wissenschaft und Technik,
51 ff. sowie (6) Wissenschaft und Produktion, 55 ff., Ferner zur so-
zialwissenschaftlichen Sicht die ,,Qualitdt des Erklarungsversuch®,
,,Vernunft und Natur®, 142 ff. sowie mit dem Satz: ,,Die Wissen-
schaftler sind notwendig liberal“ und die ,,Liberalitdt der Wissen-
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beruht auf der Trennung von Subjekt und Objekt und findet sich
im Recht in der Spaltung von ,,Herr und Sache “. Diese Sache
kann dann erst nach dem Grundmodell des Eigentums ,.die Sei-
nen“ und den Gegenstand seiner Willkiir bilden.

Negativ ist das ,,Sein* insbesondere dadurch definiert, dass es
,wertfrei* erscheint. Aus der rechtsethischen Sicht der geistigen
Welt betrachtet, erscheinen alle derartigen Wesenseinheiten vor
allem als physikalische Korper, die durch die Naturgesetze
,,fremdbestimmt* zu sehen sind.

3. Auch den biologischen, den psychologischen und den sozialen
Menschen regiert der evolutiondre Gedanke der blofRen Nitzlich-
keit und der blinden Selbstorganisation. Diese Art der Nitzlich-
keit beruht nicht auf einer freien Entscheidung, sondern auf ei-
nem hoheren, etwa des genetischen, durch die Natur des Men-
schen vorgepragten Zwanges. Alle Ideen, die auf die Notwendig-
keit abstellen, weisen auf diesen Grundgedanken zuriick. Aus
dem Blickwinkel der Rechtsethik handelt es sich somit um den
Gegensatz zur Autonomie, der dann in der Heteronomie besteht.

Die empirischen Ausrichtungen der Naturwissenschaften be-
trachten die Ethik dann auch folgerichtig als Metaphysik.

Auf diese idealistische Bezeichnung und auch den Gedanken der
schon halbreligiosen Transzendenz, also der Uberschreitung des
Realen, aber auch auf den neutralen systemischen Ansatz der
,,Offenheit konnten sich vermutlich wissenschaftliche Funda-
mentalisten beider Welten einigen.

I11. Irdisches Pendeln zwischen den Welten, psychische Iden-
titat und kollektive Kultur

1. Offenkundig scheint es aber zu sein, dass der Mensch zwi-
schen beiden Welten und dass er genauer betrachtet dann zwi-

schaft begriindet sich in der Intoleranz des empirischen Materials®,
259. Daraus folgt dann auch, dass die Wissenschaft die Liberalitét
politisch mit entwickelt hat.
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schen vielen bunten Subsystemen hin und her pendelt. In diesem
hochstpersonlichen Weltenwechseln findet der Mensch dann sei-
ne eigene unverwechselbare Identitat. Das Pendeln verlangt, um
im bild zu bleiben, nach einem ,,Pendel®, sei es eine aktive oder
eine passiver ,,Korper®. Jenes Pendel ist vor allem das agierende
und das leidende ,,Ich* des einzelnen Menschen. Dieses Ich und
ist nicht nur ein personaler Begriff der Sprache sondern auch der
Kernbegriff aus der Welt der Psychologie. Die sékulare Gegen-
position zum bescheidenen ,,Drei-Welten-Ansatz“ lautet, dass
dennoch nach einer ,,Einheitswissenschaft® zu suchen ist. Diese
Forderung wird zwar erhoben, aber es darf nicht verwundern,
dass dann die Psychologie, etwa in der Form der ,,Psychosoma-
tik* die hochsten Maf3stibe setzen soll, also die Lehre von der
Seele.””* Die Idee der Psyche verbindet in der Tat den natiirlichen
Korper mit dem Geist des Menschen. Eine solche Seelenlehre
steht daflr, etwa mit der Vorstellung von ,Identitat”, fiir eine
,,Einheit* zu sorgen.

Das Eigene des Pendels, im physikalischen Sinne dessen Masse
und Gravitation, trennt das Pendel von den beiden Kraftfelder,
die auf es einwirken beziehungsweise (ber die es sich selbst ak-
tiv hin und weg bewegt. Aus der Kollektivistischen Sicht der je-
weiligen Gemeinschaft besteht das Eigene in der Kultur.

Das einfache Bild vom Pendel enthalt im Ubrigen ebenfalls wie
das Bild vom Anker den Gedanken einer Riickbezuglichkeit und
fugt ihm wie beim Schiffsvergleich noch das Element des Eigen-
gewichts und der Grundbewegung hinzu. Auch ,,pendeln® sich,
wenngleich mit viel langeren Seilen, Schldagen und grdReren
Gravitationskraften, gesamte Kulturen und Zivilisationen ein. Sie
bilden nach diesem Grundmodell eine eigene Konformitat mit
einem eigenen kollektiven Bewusstsein und einer eigenen (emo-
tionalen) Mentalitat.

2. Die Reichweite eines jeden einfachen Zweiweltenmodells ist
begrenzt. Bei nd&herem Hinsehen handelt es sich zum Beispiel um

21 Deshalb fordert der Rechtspsychologie auch, wenn auch recht zu-

spitzend, eine ,,Einheitswissenschaft und sieht sie in der Psycholo-
gie Fabricius, Kriminalwissenschaften I, 2011, 50 f.
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ein unbestimmtes Pendeln tber zumindest drei Kraftfelder. Die
Fortschreibung des einfachen Zweiweltenmodells des aufklareri-
schen Dualismus wenigstens hin zum dblichen drei Dimensio-
nen-Denken drangt sich auf. So konnte man schon einmal die so-
ziale und mit ihr auch die rechtliche Welt als dritte und dann so-
gar selbst geschaffene humane Welt begreifen. Die menschliche
Vorstellung kennt dann noch die Zeit als besondere Art einer
vierten Dimension und wurde heute auch noch die Offenheit als
die alte Unerforschlichkeit hinzugesellen. Diese Offnung zur
Pluralitat der Welten hin zur vermutlich eigentlichen vorhande-
nen Komplexitat ist also im Hintergrund mit zu bedenken.

Vereinfacht genlgt aber der Dualismus von Sein und Sollen, die
Aufspaltung in den Dualismus von Objekt und Subjekt. Aber
schon die Lebensnotwendigkeit zur pragmatischen, aber nur
kinstlichen Synthese von Sein und Sollen beschreibt das Grund-
dilemma des sakularen Menschen.

3. Um den Blickwinkel aufzugreifen, den das Milgram-
Experiment bietet, verfiigt ,der Mensch®, also der einzelne
Mensch und auch die Lebensgemeinschaft von Menschen, offen-
bar Uber eine Art Schalter um zwischen der privaten Autonomie
und der Heteronomie zu wechseln. Die Fremdbestimmung be-
steht dann in der gehorsamen Unterwerfung unter die angebli-
chen Notwendigkeiten, und zwar bei Notlagen als Akt der Solida-
ritat, etwa unter bestimmte Volksreligionen und deren hirtenhaf-
ten Priesterweisungen oder auch, wie beim Milgram-Experiment
unter die hdchsten Leitideen einer verwissenschaftlichten Gesell-
schaft und deren wissenschaftlichen Leitern.

Der Mensch bewegt sich also zumindest nach diesem Modell auf
der Grenzlinie zwischen Sollen und zwischen Sein. Er versteht
sich sowonhl als fremdbeherrschtes Objekt als auch als autonomes
Subjekt.

Diese synthetische Grauzone zwischen den idealistischen Werten
und dem biologischen Triebmodell kdnnte dann der alte Gedanke
der Gerechtigkeit bilden. Als dessen Kernelement hat sich die
goldene Regel der Wechselseitigkeit, damit ist ein im Kern de-
terministischer, also schicksalhaft blinder Ansatz entwickelt. Er
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muss es deshalb der Welt der empirischen Naturwissenschaften
erleichtern, den Zugang zur ethischen Welt zu finden. Auch der
Umstand der zuteilenden Gerechtigkeit ist noch im Sinne einer
Nutzlichkeit fur das hohere System zu verstehen. Aber das dritte
Element der Barmherzigkeit und der Gnade enthdlt dann schon
Elemente der Transzendenz, auch wenn sie als Hochstgesetze
gelten kdnnten, die einem noch hoheren System eben der Ver-
bindung zwischen Sein und Sollen dann den hinreichenden Halt
bieten.

4. Die Ethologin Gruter und der Evolutionshiologe Masters®”
deuten diesen urhumanen Vorgang aus der Sicht ihrer beiden
Disziplinen, die aus philosophischer Sicht einem systemischen-
kybernetischen und einem utilitaristischen Grundansatz unterlie-
gen. Dabei ist aus der Sicht der generationsiibergreifenden Bio-
logie nicht ganz geklirt, wen das ,,Uberleben der Besten meint,
etwa das Uberleben der ,,Gene und ihrer Informationen® oder
aber der genetischen Verwandtschaftsgruppen und deren Struktu-
ren. Unter dem Titel ,,Ausgleichen von Altruismus und Egois-
mus‘ fassen sie das Verhiltnis von menschlicher Natur, dem so-
zialen Umfeld und ,.ethischen Standards“ zunédchst beeindru-
ckend folgendermal3en zusammen:

(1) Menschen wie nichtmenschliche Primaten neigten von Natur
aus sowohl zu Kooperation als auch zu Konkurrenz;

(2) die Evolutionstheorie kdnne verschiedene Formen von sozia-
ler Kooperation begriinden: Familie; Partnerschaft, die auf
Gleichberechtigung beruhe; lokale Gemeinschaften; staatliche
Formen und auch Hypothesen aufstellen, unter welchen Voraus-
setzungen sie jeweils zu erwarten seien;

(3) zum Verstandnis der (emotionalen) Gerechtigkeitsempfin-
dungen koénne die Evolutionstheorie natiirliche Beweggriinde und
Intentionen anbieten, die mutmaRlich hinter den jeweiligen ethi-
schen Kontroversen stiinden;

212 Gruter/Masters, Altruism, 1996, 561 ff.
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(4) Aus der Konkurrenz und den unterschiedlichen egoistischen
Bedrfnissen folge ein Bedirfnis nach Ausgleich und Schlich-
tung;

(5) die emotionalen ,,Aggression(en) im Namen der Moral* rie-
fen nach Ausgleich durch vernunftig begriindete Urteile. Sie
dienten auch dazu, sich ,,des Risikos von Tduschung und Selbst-
tduschung* bewusst zu werden.

Zwar scheinen mit dieser Begrifflichkeit am Ende ethische und
soziale Deutungen in die vergleichende Verhaltensforschung und
die Evolutionsbiologie hineingelesen zu sein. Das gilt insbeson-
dere auch fiir die Wiedervergeltung nach dem spieltheoretischen
Modell des ,,Tit for Tat* aus dem Bereich der Politologie. Aber
eine Analogie zu ihnen dréngt sich auf und die Sprache stellt sie
zur allgemeinen Verfiigung. Also, selbst diese empirischen Wis-
senschaften beschreiben das Vermitteln als das ,,Ausgleichen von
Egoismus und Altruismus*.

5. Diese Art der Mittelwelt des Menschen ist bestimmt durch die
Relativitat, durch die Funktionalitat und die Formalitat. Aber Ge-
rechtigkeit meint auch das Anstreben einer bestimmten Ordnung
oder auch noch umfassender der Harmonie. In der westlichen
Welt beginnt die Suche nach den allgemeinen Kerngesetzen beim
autonomen Subjekt selbst, das verrechtlicht Gber eine innere
Menschenwiirde verfiigt. Die Harmonieidee ist untrennbar mit
dem Begriff des Ichs als Identitat verbunden und tritt auch im
rechtspolitischen Gedanken des wechselseitigen Freiheitsver-
zichts zu Tage.””

213 Zur Idee der ,,Harmonie* mit dem eigenen Verhalten aus der Sicht

der Philosophie: Husserl, Meditationen, 1973, 144, dazu aus der Sicht
der ,politischen Gewalt™“ (political violence): Mensch, Violence,
2008, 285 ff., 296. Aus der Sicht des Husserl’schen Modells des Ego
des Anderen gewinnt das psychologische Bild vom verinnerlichten
,,Uber-Ich* eine weitere Ausformung: Es spiegelt nicht mehr nur das
Elternmodell in der Gesamtpersonlichkeit des Menschen wieder
sondern auch das Peer- oder Briidermodell im Sinne der ,,Briider-
lichkeit“, also des Néchsten als Gleichen und Alter-Ego. Mit dem
Wort von Mensch, 302: ,,We transfer to the other our sense of being
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An dieser Stelle ist dann doch der erste Schritt hin zu einem
komplexeren Trinitdtsmodell zu setzten. Demzufolge ist davon
auszugehen, dass diese Art der Gerechtigkeit nicht zu einer
schlichten synthetischen Vereinigung der beiden Welten von Sol-
len und Sein flhrt, sondern, dass die Gerechtigkeitssuche aus
beiden Welten gleichsam ausgekoppelt wird und sie in einer drit-
ten Sonderwelt des Verfahrens geschieht.

Fur die konkreten Félle lassen sich gleichsam an konkreten heili-
gen Orten ,,gerechte” Entscheidungen durch gesonderte ,,Gerich-
te* treffen, vor denen gesonderte Personen verhandeln. Normativ
und damit aus der Welt des Sollens betrachtet beruhen die Ver-
fahren auf allgemeinen Gesetzen, die sich des Gedankens der He-
teronomie aller Beteiligten bedienen, danach aber auch human
durchgesetzt werden mussen und insofern emphatische Elemente
der N&chstenliebe enthalten. Aus der Sicht der realen Welt aber
haben die Verfahren den aus der Wirklichkeit ausgekoppelten
reale Unrechtsstaat oder einen anderen verobjektivierten Sach-
verhalt zum Gegenstand. Das Gerichtsforum bildet dann den ty-
pischen Versammlungsort fur die dritte, die soziale, als die ritu-
ell-symbolische und mit Worten einer gemeinsamen Sprache
auch vergeistigte Welt.

Insofern kdnnte man von einer Analogie zur christlichen Dreifal-
tigkeitslehre sprechen und noch einmal die oben gewahlte Ana-
logie fur das politische Denken aufgreifen: Die Liberalitat (des
Menschensohnes) steht fir die Autonomie. Die Unterwerfung
unter natirliche und soziale Zwénge steht dann fur die Hetero-
nomie (im Sinne eines gottlichen Hausvaters). Beides verbindet
eine Art ,heiliger Geist™ in der Form der auch rituellen Gerech-
tigkeit, und zwar in moglichst vielen konkreten Fallen, vor allem
bei solchen Sachlagen, in denen keine existentielle Entscheidung

a subject ... we also transfer to our self the others different grasp of
the situation as evident by his or her physical or verbal behavior”. Zu
diesem intersubjektiven Ansatz gehdren aber komplementér (1) die
soziale ldee eines Gemeinwohls (i.S. von Ubereltern) und (2) der
Hobbessche Ansatz des biologischen Wettkampfes und mit ihm (3)
die ldee einer Umwelt.
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vonnoten ist, also mit einem Wort, der Suche nach einer ,,sachge-
rechten* Harmonie im Alltag von Menschen.

6. Dabei ist aus der formalen Weltsicht des Konstruktivismus
bzw. des kritischen Rationalismus aus anzumerken, dass mogli-
cherweise diese Denkstrukturen das alte Modell von These, Anti-
these und der -sozialen- Synthese im Sinne einer Versohnungs-
idee aufgreifen, moglicherweise im reduzierten Denkvermogen
des Menschen angelegt sind. Sie bilden mdglicherweise seine Art
der ,kollektiven Reduktion der realen Komplexitit der Welt zu
verwandten Einzelfillen®, die gesondert zu behandeln sind. Aber
wére dem so, so ware zudem aus Sicht der Soziobiologie davon
auszugehen, dass der Mensch sich der Natur’™* angepasst hat.
Dann spiegelte auch diese auBerordentliche Reduktion und ihre
forensisch- kollektive Aufarbeitung immer noch die reale Wirk-
lichkeit in etwa wieder. Wissenschaftstheoretisch gilt dann der
Ansatz, den die Korrespondenztheorie umreift.?”> Der Mensch
denkt analog zur Wirklichkeit. Die objektiv-reale Wahrheit von
Natur und Kosmos und die vom Menschen entwickelte Weltsicht
entsprechen sich im groben. Denn mit ihr muss der Mensch Uber-
leben.

7. Am Ende steht aber vereinfacht der Widerspruch zwischen
zwei Welten und die Notwendigkeit, zwischen beiden hin und her
springen zu konnen, so die Sicht des Indeterminismus, und auch

214 Das Wort ,Naturalismus®, der sich dahinter als Ansatz verbirgt,

wird, wie oben schon angemerkt, aus Sicht der Geisteswissenschaf-
ten haufig abfallig benutzt, umfassend: Vollmer, Erkenntnistheorie,
1998, 35.

25 Dazu aus der Sicht der Rechtstheorie: R6hI/Rohl, Rechtslehre, 2008,
79 f.; vgl. auch: Becker, W., Wahrheit, 1988, 105 f. mit der Tendenz
zu einem ,,pragmatischen Bedeutungskonzept®; Kuhlmann, Letztbe-
grindung, 1985, u.a. 361 ff.; vgl. auch die Gegenkritik von
Hilgendorf, Argumentationen, 1991, 130 ff., kritisch zu Kuhlmanns
Versuch, der Ethik und Rechtsphilosophie dennoch ein sicheres
Fundament zu schaffen, Hilgendorf, Argumentationen, 1991, 146 ff.
Zur These, dass die Naturwissenschaften diese Art des Naturalismus
zugrunde legen (missen), und zwar aus der Sicht der deutschen
Rechtsphilosophie: Hilgendorf, Naturalismus, 2003, 83 ff., 81.
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hin und her springen zu mussen, so der Blickwinkel einer biolo-
gischen Menschlichkeitslehre.

Der vermittelnde Weg besteht deshalb darin, auf den ganzen
Menschen ,,als solchen* abzustellen. Aus wissenschaftlicher
Sicht fordert er nichts anderes, als eine weiche Uberdisziplinare
Anthropologie zu betreiben. Mit ihr, so bleibt aber dann selbstkri-
tisch zu erinnern, wird dann aber der Mensch absolut gesetzt.
,,Gott und Vernunft* und ,,Natur und Physik* etc. miissen dann
wenigstens, und je nach Sichtweise, in den Menschen hinein ge-
lesen werden. Der Mensch ,,hat* danach im Sinne der Religions-
freiheit der meisten westlichen Verfassungen nicht nur eine ent-
sprechende Weltanschauung zu freiem Eigenbesitz. Vielmehr
,muss® er sich dann auch zumindest zu diesen vier Grundfragen:
Gott, Vernunft, Natur und Physik, verhalten. Zum Herr seiner
selbst wird der Mensch deshalb vermutlich nur, wenn er die ver-
schiedenen Welten sowohl individuell als auch kollektiv struktu-
rell verinnerlicht. Auch schon mit den alten Seelenmodellen und
mit dem gleichzeitigen Versuch, sich die Welt tiber Symbole und
mit Techniken zu erobern, hat der Mensch diesen Weg beschrit-
ten

IV. Gerechtes Recht und die Tat eines Akteurs als die prag-
matische Mitte zwischen Sollen und Sein

1. Die Suche nach einer praktischen Auflésung der theoretischen
Unvereinbarkeit von Sollen und Sein fiihrt zum Recht als sol-
chem. Es verlangt offenbar nach einer Art der vernlnftigen
wSachgerechtigkeit“. Das Recht kann sich auch nicht aus dieser
Auseinandersetzung zwischen Sein und Sollen entziehen, denn es
folgt, zumal in einer Demokratie, aus einer Notlage (ber Streit-
gegenstande entweder friedlich zu entscheiden und diese Ent-
scheidungen dann auch mit eigener Gewalt zu vollstrecken, aber
den naturrechtlichen Kampf ,,aller gegen alle* zu dulden.

Ungerechtes Recht aber ruft auf Dauer Vertrauenskrisen hervor
und motiviert zu, im Ubrigen sogar erlaubten Widerstand (Art.
20 IV GG), und beférdert Selbsthilfeaktionen, die den Kern der
Staates, das Gewaltmonopol, bedrohen.
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2. Das Recht und die Idee einer gerechten Ordnung bedienen al-
so bereits diese Mittelwelt in Friedenszeiten. Der Jurist lebt vom
Richten des Unrechts, wie der Arzt vom Heilen der Krankheiten
und wie der Psychologe und der religidse Seelsorger vom Um-
gang mit den psychischen Folgen von Gewalt, Tod und Verlust.

Das Strafrecht bietet seit langem schon ein Grundmodell fiir die
Gerechtigkeit und seit langem werden zwei Begriindungsstrange
diskutiert und beide letztlich, obgleich unvereinbar, miteinander
verbunden. Den einen bildet die Idee der Reaktion, als das re-
pressive Vergelten. Das Vergelten beinhaltet fiir das Strafen den
,,wechselseitigen” Ausgleich eines Ubels mit einem Ubel, wenn-
gleich mit dem Ziel, dadurch fir die Gegenwart einen Ausgleich
zu erlangen und fur die Zukunft den Rechtsfrieden wiederherzu-
stellen. Das zweite Erklarungsmodell setzt auf die Préavention.
Die Vorbeugung wird vor allem mit der Notwendigkeit der Ge-
fahrenabwehr begriindet und dient zudem der politischen Not-
wendigkeit, die Rechtstreue der Allgemeinheit zu bewahren und
damit den Frieden im Volke zu erhalten, denn es wirde andern-
falls in Rechtsfragen Selbstjustiz getibt und auch private Lynch-
justiz drohen. Selbst die vorstaatlichen Siihnevertrdge enthalten
beide Elemente, die ,,Wechselseitigkeit* des Ausgleichsvertrages
einerseits und die Drohung mit der Selbsthilfe der Sippen bzw.
spater die Drohung mit dem Einsatz der vollen staatlichen Ge-
walt andererseits.

Das Recht versachlicht zudem den Streit zu einem prozessualen
Streitgegenstand. Das Strafrecht und das zivile Schadensersatz-
recht bieten den Modellfall. Ihr Gegenstand betrifft einerseits ei-
nen angeblich ungerechten Zustand. Insofern handelt es sich um
eine objektive Veranderung der Umwelt. Zugrunde liegt der Ver-
anderung aber eine intendierte Handlung, in der Regel diejenige
einer menschlichen Person. Strafbar ist in der Regel nur vorsétz-
liches Verhalten, § 15 StGB. Zur subjektiven Seite gehort auch,
dass die Schidiger sich ,.frei* gegen das Recht und fiir das Un-
recht, etwa einer Gewalttat, entschieden haben oder dass sie die
Schadigungshandlung zumindest bei Beachtung der (Gblichen
Sorgfalt hatten vermeiden kénnen, § 823 BGB. Auf diese Weise
sind vor allem Geisteskranke, die nicht freiverantwortlich han-
deln konnen, von der Schuldhaftung fur ihre Tat befreit. Aber
auch Geisteskranke konnen, wie im Ubrigen auch Tiere, ,,ge-
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zielt” vorgehen. Deshalb werden Schuldunfihige Straftiter zwar
nicht bestraft, aber in geschlossenen Einrichtungen unterge-
bracht, § 63 StGB. Sie haften auf diese Weise fir die gezeigte
Geféhrlichkeit. Alle vorbeugenden staatlichen Regelungen wen-
den sich typischerweise schlicht gegen ,,Gefahrder®, die im Poli-
zeirecht ,,Storer heiflen, aber in der Regel Personen sind, die fir
bestimmte Gefahrenlagen, die sie vielfach selbst geschaffen, aber
zumeist aktiv wieder beseitigen konnen, auch verantwortlich
sind.

3. Aus der Fernsicht einer Zivilisationslehre verbindet also das
Recht, zumindest bei der Regelung von Personen- und Wertver-
letzungen, die objektive Erfolgsseite mit der subjektiven Seite des
intendierten Handelns. Das Straf- und das einfache zivile Scha-
densersatzrecht richten sich insofern am dkonomischen Grund-
modell des Akteurs aus, der fir die Erfolge seiner Taten nach
seinem Verdienst, im Guten wie im Bo6sen, haftet. Der Akteur
verandert die Welt, und die Welt wird die Aktion hinnehmen
oder reagieren.

Die rechtliche Reaktion beruht auf dem alten Modell der golde-
nen Regel der Reziprozitat. Die Wechselseitigkeit von Aktion
und Reaktion ist aber systemkonform, derzeit also humanistisch
abzufedern. Den Akteur trifft also nach dem Recht ein Ausgleich,
und zwar nach seinem Verdienst, korrigiert durch die Interessen
des auch ihn tragenden Systems.

V. Synkretismus bei Kant und Dreifaltigkeit von ,,Gut, Bose
und Recht*

1. Auch Kant erwdgt in seiner Religionsphilosophie zumindest
im Grundsatz diesen Gedanken der Mittelwelt, einen Ansatz,
dem er die Antipoden der Rigoristen, den ,Latitudinarier der
Neutralitit® zuordnet, die man auch als ,,Indiferrentisten* oder
,,Synkretisten® bezeichnen konne.?™® So schreibt er:

216 Kant, Religion, 1793, AA, III, 20.
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,Weil es aber doch wohl geschehen sein kénnte, dass man sich in
beider angeblicher Erfahrung geirrt hatte, so ist die Frage, ob
nicht ein Mittleres wenigstens moglich sei, namlich: dass der
Mensch in seiner Gattung weder gut noch bose, oder allenfalls
auch eines sowohl als das andere, zum Teil gut, zum Teil bdse

(13

sein konne? ...“.
Etwas spater erkléart er:

,,Dem Streite beider oben aufgestellten Hypothesen liegt ein dis-
junktiver Satz zum Grunde: der Mensch ist (von Natur) entweder
sittlich gut oder sittlich bose. Es fallt aber jedermann leicht zu
fragen, ob es auch mit dieser Disjunktion seine Richtigkeit habe;
und ob nicht jemand behaupten kénne, der Mensch sei von Natur
keines von beiden; ein andrer aber: er sei beides zugleich, nam-
lich in einigen Stucken gut, in anderen bodse. Die Erfahrung
scheint sogar dieses Mittlere zwischen beiden Extremen zu besta-
tigen. Es liegt aber der Sittenlehre tberhaupt viel daran, keine
moralischen Mitteldinge, weder in Handlungen (adiaphora) noch
in menschlichen Charakteren, solange es moglich ist, einzurau-
men: weil bei einer solchen Doppelsinnigkeit alle Maximen Ge-
fahr laufen, ihre Bestimmtheit und Festigkeit einzubiRen. Man
nennt gemeiniglich die, welche dieser strengen Denkungsart zu-
getan sind (mit einem Namen, der einen Tadel in sich fassen soll,
in der Tat aber Lob ist): Rigoristen; und so kann man ihre Anti-
poden Latitudinarier nennen. Diese sind also entweder Latitudi-
narier der Neutralitat, und mogen Indifferentisten, oder der Koa-
lition, und kdnnen Synkretisten genannt werden*.*”

Der Gedanke einer synthetischen Mittelwelt bildet insofern eine
Art von klassischem Synkretismus, als er auf in sich relative ge-
schlossene Grundlehren zurtickgreift und sie zusammenfugt.

2. Der Methode nach handelt es sich um den dialektischen Drei-
sprung, und zwar etwa aus der Sicht der Verfassungsethik in den
folgenden drei Stufen:

21T Kant, Religion, 1793, AA, III, 22.
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(1) Es wirkt zunéchst das paradiesische Ideal des hochsten, aber
rein normativer ,,Prdambel- Humanismus®, der westlichen natio-
nalen Verfassungen und der transnationalen Konventionen.

(2) Als deren Negation wirkt das Bose, folgerichtig als ,,Dehu-
manisierung“ zu bezeichnen und naturwissenschaftlich etwa in
der empirisch nachweisbaren Option des Menschen enthalten,
andere Menschen (und auch sonstige Geschopfe) als unbeseelte
Wesen, als reine Objekte behandeln zu konnen.

(3) Die Synthese vollzieht sich in typisierten Fallen, und zwar in
ahnlicher Weise, die deshalb auch dann, wenn man alles auf ei-
ner Ebene ansiedelt, den dritten Teil einer Dreifaltigkeit darstellt.

3. ,,Das Gute, das Bose und das Recht gehdren nach diesem ein-
fachen Modell also zusammen. Auf den zweiten Blick bedingen
sie auch einander. Politisch gewendet erlaubt zudem jeder Be-
standteil auch die Dynamik einer jeden Gemeinschaft, so dass
auch diese Dreieinigkeit sich selbst noch als ein ,,Gutes* deuten
lasst.

Recht leitet sich vom Richten ab, zudem verlangt es nach einen
Richter, aber auch zuvor nach einem weisen Gesetzgeber und
nach einem méchtigen Vollstrecker. Aber die Idee des Rechts
selbst zielt auf die ,,Gerechtigkeit®. Recht bildet insofern die so-
zialreale Auspriagung des ,heiligen Geistes der Vernunft™. Das
derart verstandene Recht besteht, schon gemél seinem Ursprung
als Synthese, seinerseits aus einem Dreiklang. Denn das Ideale
des Richtigen als des Verniinftigen umfasst den ,,aktiven Aus-
gleich® als solchen einerseits und der passiven nachsichtigen
,,asketischen Toleranz der Unterschiede* anderseits und richtet
sich drittens nach den Mallgaben ,,eines Guten* aus, das erneut
nur bestenfalls dreifaltig zu bestimmen ist.

4. Also auch noch innerhalb der Dreifaltigkeit, die fiir den offe-
nen Pluralismus steht, werden weiter Dreifaltigkeiten auftreten.
Denn die Mittel sind selbst eben nicht eindeutig zu bestimmen
und die Idee der Dreifaltigkeit ist auch nur der modellhafte Ein-
stieg in die sozialreale Komplexitat der Konkreten. Deshalb gilt
auch das Recht immer nur fur grob bestimmte Tatbestdnde und
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die Richter entscheiden selbst nur tber Félle, die zudem aus der
vernetzten Gesamtwirklichkeit herausabstrahiert und zugleich
personifiziert werden. Nicht die Tat selbst wird im Strafrecht an-
geklagt, sondern diejenige eines Taters.

V1. Vernunft der Abwagung und Vermittlung zwischen
w»Ereiheit, Gleichheit und Solidaritat*

1. Zuné&chst trennt das Recht, wie vermutlich auch jeder religiose
Ritus, zwischen dem Gegenstand, also dem inhaltlichen Grund
und der Regelung als typisierten Sachverhalt, dem grundsatzli-
chen rituellem Verfahren und der verniinftigen Synthese (als As-
similation) zwischen Gegenstand und Verfahren.

In den ,,Praambel-Demokratien* ist auf jeder der drei Ebenen je-
weils vom Entscheider, also dem Gesetzgeber, dem Gericht, dem
Vollstrecker (zumindest) dreierlei abzuwagen:

- die ldee der individuellen egoistischen (Ich-)Freiheit,

- mit dem Gerechtigkeitsgedanken der Fairness unter den (Du-)
Gleichen (Peers) und

- unter Beachtung der Idee der Solidaritét als dem Gemeinnutzen
fur die jeweilige (Wir-)Gruppe.”®

Zwischen ,Freiheit, Gleichheit und Solidaritit* jedenfalls fiir je-
den bedeutsamen Fall, abzuwégen, heiflst dabei nicht anders als
das, was zuvor mit ,,vermitteln“ gemeint war.

Aus dieser Sicht handelt es sich um eine Dreifaltigkeit. Doch
liegt ihr bei nédherem Hinsehen zunéchst einmal eine Polaritat
zugrunde, deren Spannungen in ein halbstabiles, halbdynami-
sches Verhéltnis zu bringen sind. So steht das Wort der Gleich-

28 Dazu: Montenbruck, Anthropology, 2010, siehe dort auch zum Gebot

der Abwégung als ,,Rule of Weighing* und zwar aus der Sicht der
westlichen Demokratie zwischen ,,Liberty, Equity and Solidarity*.
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heit nicht fir die Idee der Gerechtigkeit, sondern sachgerecht
auch schon in der Mitte zwischen den beiden Polen der Freiheit
und Solidaritat.

Beide Werte und Eigenschaften bilden aus der Sicht des jeweils
anderen dessen Verneinung. Totale Solidaritat kennt keine Frei-
heit und vollstdndige Freiheit leugnet die Ideen der Solidaritat.

Der gerechte Ausgleich zwischen diesen beiden Idealen ist nur
von Fall zu Fall zu ermitteln, durch eine Kette von Entscheidun-
gen, durch Prdambeln, durch Verfassungen, durch Gesetze, durch
Richterspriiche und durch sinnvolle Vollstreckungsakte. Am En-
de handelt es sich dabei um ein Gesamtkunstwerk. Seinen leben-
digen Geist erhélt die Abwagung, und zwar auf jeder Stufe, als
auch insgesamt, und die (jedenfalls angeblich) auf ihr beruhende
Entscheidung durch ihre reale und konkrete Ausgestaltung. Im
Sinne von Aristoteles erhalt jede Entscheidung auf jeder Ebene
und auch insgesamt als Rechtssystem ihre Seele durch ihre Form.
Aus dem Lehm der Zutaten schafft der Entscheider als Abbild
Gottes zundchst sein Urteil und mit ihm die sinnvolle Verénde-
rung der eigenen sozialen Welt.

2. Dabei ist das Grundgewicht dieser drei Grundelemente, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidaritat, weltweit kulturell
hoch unterschiedlich ausgepréagt. Alle drei Ansédtze kénnen die
Hauptkultur regieren. Der demokratische Westen betont etwa die
Idee der Freiheit des gebildeten Biirgers. Die Ordnung der je-
weils Gleichen schatzen und nutzen die lockeren Gesellschaften
der mittelalterlichen GrofReinheiten, die in Friedenszeiten die je-
weiligen Peergruppen ausbauen (Adelskrieger, Kloster und Kir-
chenpriester, Handels- und Handwerksburger, Bauern und Leib-
eigene). Die absolutistischen und die kollektivistischen imperia-
len Reichs- und Staatssysteme betonen die Solidaritdt und die
Pflichten der Amtstrager und Funktionére. Die formale Idee der
Gleichheit unterstiitzt also nicht nur die Idee der Freiheit, son-
dern dient auch dem Aufbau von geordneten Hierarchien. Der
Satz ,JJedem das Seine* kann sich nicht nur auf die Menschen-
rechte, die als ,,natiirliche Rechte* gelten, beziehen. Vielmehr
kann er ebenso meinen ,,jedem seinen Platz in der Gesellschaft*
und ,,dem Kaiser, was des Kaisers ist®. Wenn sich dann auch der
Kaiser und sein Hof dieser hoheren als der himmlischen Ordnung
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unterwerfen, regiert zumindest ein Grundelement der Gerechtig-
keit. Vor dieser iiberméchtigen ,,Ordnung® der Harmonie sind
dann sogar auch alle Menschen gleich. Sie sind alle deren Diener
und sie werden mit dem Frieden entlohnt.

Neben den vielfaltigen Arten von ethischen ,,Friedenssystemen*
existiert aber auch das Gegenmodell des Krieges. Auch zwischen
diesen Polen spannt sich eine sozialreale Mittelwelt, die von Ent-
spannungsideen des aktiven Ausgleichs und der leidenden Tole-
ranz geformt werden. So hélt jeder Staat auch in Friedenszeiten
bewaffnete Kréfte vor, die er als Drohkulisse nutzen kann. Auch
jeder Streit zwischen einzelnen Birgern und den privaten Unter-
nehmen wird in den Demokratien von dem Hintergrund der
Drohkulisse gefihrt, ihn notfalls mit rechtmaRiger Gewalt zu
schlichten. Auch zu diesem Zwecke hélt der Staat Vollstre-
ckungsorgane und Zwangseinrichtungen vor, die er zudem re-
gelmaRig auch nutzt. Um diese hochkomplexe ,,Mittelwelt™ zu
verstehen, bedarf es zuvor jedoch des Rigorismus von idealen
Lehren und denselben strikten Gegenmodellen, etwa schlicht als
der Verneinung des Guten.

3. Ausgleich und Toleranz setzen ferner eigene Ideale voraus.
Nur danach bedarf es im Sinne des Synkretismus eines weiteren
Schrittes. Er verlangt die ,,verniinftige® Zusammenfiihrung der
jeweiligen Ideale und ihrer Verneinungen. Am Ende entsteht ein
lebendiges System, das vor allem durch eine starke, im Westen
birgerliche Mittelwelt, seine Binnenstruktur erhalt. Diese Welt
verfligt dann Gber eine kollektive Identitéit, oder auch eine ,,See-
le*“. Diese und damit auch sich in der Herrschaftsrolle zu vereh-
ren, ist zumindest allen Demokraten eigen. Denn als aktiver Teil-
haber macht diese Identitat auch ein Teil ihrer persénlichen Seele
aus. Das anthropologische Element der Unterwerfung unter kol-
lektive Ideale und Anforderungen beschreibt die deterministische
Seite und die Existenz solcher Ideale und der Fihrer, die sich da-
rauf nicht zuletzt in Krisen- und Kriegszeiten darauf stiitzten.?”

219 Zum Gebot deshalb auch gute kollektive Ethiken, und zwar auch

entsprechende Sonderethiken der Fihrer, und auch der mit Men-
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VII. Zwischenergebnis: Mittelwelt und mehrere
Dreifaltigkeiten

1. Insgesamt bleibt diese Mittelwelt kaum fassbar. Das hoch re-
duzierte synkretische Modell der Mittelwelt ist deshalb selbst
von einer Reihe von Polaritdten und Dreieinigkeiten regiert. Al-
lerdings sind sie auch miteinander verwandt. Sie unterscheiden
sich vor allem infolge der Denkweisen verschiedener Fachrich-
tungen. Sie vereint aber der wissenschaftliche Rationalismus,
dem sie alle zugeh6ren. Zur Rationalitat gehort aber der wissen-
schaftliche Selbstzweifel, der dann auch wieder die Auswege von
Evidenz, Glaubens und Bekennen suchen muss, der auch den Re-
ligionen eigen ist. Denn die Mittelwelt ist als Letztbegriindung
eben auch nur ein ,,Selbstkonstrukt der Vernunft®.

Zu den Polaritdten und Trinitdten gehort aus philosophischer
Sicht vor allem der Zwei-Welten-Ansatz sowie die Dreiteilung
von ,,Gut, Bose und Recht, bei der das Recht vor allem als In-
teressausgleich und Verzicht zu deuten ist. In Anlehnung an das
Kreuz-Modell von Brugger handelt es sich bei dieser morali-
schen Sichtweise um die Pole der vertikalen Achse des Kreuzes.

Aus anthropologischer Sicht zahlen drei Grundrollen des Men-
schen hinzu, der Mensch erscheint als ein ,,Kind-Eltern-
Geschwister“-Wesen, bei dem die Peer-Gruppe der Gleichen
durch die Geschwister gebildet wird, und bei dem die Eltern in
der Mitte stehen und als die Vermittler, Schlichter, Richter und
Vollstrecker auftreten.

2. Ethnologisch und bei Wikipedia fur jeden Demokraten nach-
zulesen, verfiigt das Wort von der ,,Mittelwelt zwar auch iiber
vorchristliche Nebenklange aus der nordeuropéischen Religions-
und Sagenwelt. ,,Midgard* (Mittelhof) beschreibt offenbar auch
dort die Welt, in der die Menschen leben. Aber auch dahinter
steht vermutlich nur die Beschrianktheit eines humanen ,,Zentris-
mus®, der etwa auch im Wort von der ,,Umwelt* offenbart. Der

schen experimentierenden Wissenschaftlern (wie Zimbardo und
Milgram) aufzubauen: Montenbruck, Anthropology, 2010.
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(westliche) geht Mensch vernunftiger Weise von sich und sei-
nesgleichen aus, um die Welt zu verstehen. Dabei sieht er selbst-
bewusst, aber auch selbstkritischen an den methodischen Subjek-
tivismus gebunden. Dennoch er erhofft sich objektive Erkennt-
nisse, zumindest Uber die naturwissenschaftlichen Gesetze der
Welt. Schon damit stehen der Freiheit des Subjekts (des Den-
kens, des Zweifelns, des Abwéagens und Entscheidens, der Tech-
nik und der Kultur etc.), die solidarische Teilhabe an und die Un-
terwerfung unter die Gberméchtigen natiirlichen Gesetze (zumin-
dest der Physik und der Biologie) gegeniber.

Kreativ zu beherrschen vermag der Mensch in der Tat nur den
von ihm geschaffenen ,Mittelhof. Aus dem ,,Hof* haben sich
dann die Stadt (Polis) und dann der Staat entwickelt. Deren Riten
und Normen bilden deren Zivilisation. Bekennt man sich zu ih-
nen und erklart man im Ubrigen zugleich alle extern verankerten
Religionen in toleranter Weise weitgehend zur Privatsache, so
bildet man eine weltlich-politische Zivilreligion.

3. Die politisch-demokratische Dreieinigkeit gilt als das politi-
sche Bekenntnis, das ,,Freiheit, Gleichheit und Solidaritdt* lautet.
Freiheit und Solidaritat bilden die Pole der horizontalen Achsen.
Die Gleichheit beschreibt dabei, unter anderem, auch deren Aus-
gleich. Dieser semi-religitse politische Dreiklang l&sst sich noch
verschieden deuten. Machtpolitisch betrachtet und damit auch
utilitaristisch gedeutet, agieren diese drei Ansétze iber Subkultu-
ren. Bestimmte Gruppen von Menschen lassen sich von der Frei-
heit, der Gleichheit oder der Solidaritat als deren Leitidee domi-
nieren.

Im Ubrigen kénnen Menschen gleichzeitig oder nacheinander
allen drei Gruppen angehdren, eine Fahigkeit, die einen Teil ihrer
Freiheit ausmacht. Insofern treten diese Subkulturen als kollekti-
ve Akteure auf, etwa als freie Handler und Krieger oder als
Schlichter und Vermittler, oder als Fuhrer und Weise. Diese drei
groRen modellhaften Subgruppen und ihre jeweiligen sozialrea-
len Auspragungen sind systemisch betrachtet halbautonom. Aus
Sicht der Gesamtgesellschaft pendeln sie deshalb auch, von den
drei bekannten Leitmotiven getrieben, zwischen dem Kampf um
die Vorherrschaft, dem beruhigenden Abstand und der engen
Kooperation. AuRerdem bilden alle aus der Sicht der normativen
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Welt der Ethik drei Werte oder Prinzipien, die insgesamt den
,heiligen Geist*™ der westlichen Zivilisation bestimmen.
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9. Kapitel

Mitte, Vermittlung und deren Orte

I. Vermittlung und Synthese

1. FUnf Hilfsideen kdnnten vielleicht dazu dienen, das Bild vom
politisch-demokratischen Menschen auch diesem selbst zu erkla-
ren, und zwar als einer freien Person, die mit der Grundf@higkeit
ausgestattet ist, in eigenen Streitféllen auch als ihr eigener prag-
matischer Vermittler aufzutreten. Anzurei3en sind dazu zundchst
die miteinander verwandten Modelle und Ideen

(1) der synthetischen Mitte,

(2) des synthetisierenden Pragmatismus,

(3) der Entwicklung einer fiktiven Hochsprache und
(4) der konstitutionell verfassten Personalitat und

(5) des liberalen Riickzugs auf den negativen Utilitarismus der
Schadensvermeidung,

2. Formal handelt es sich beim Grundmodell der Vermittlung um
den alten Gedanken der Synthese, den sowohl die Naturwissen-
schaften als auch die Geisteswissenschaften verwenden, und der
als Gegenbegriff oder auch als VVorsetzung eine zerlegende Ana-
lyse beziehungsweise die Theorie von Etwas kennt.

Wikipedia bietet die folgende Beschreibung:

,Als Synthese (spatlateinisch synthesis, von griechisch oovOeoig,
synthesis - die Zusammensetzung, Zusammenfassung, Verknip-
fung) bezeichnet man den Umsatz (die Vereinigung) von zwei
oder mehr Elementen (Bestandteilen) zu einer neuen Einheit.
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... Oftmals wird mit der ,,Synthese” auch das Produkt selbst,
d. h. das Resultat der synthetischen Tatigkeit bezeichnet. Die
Synthese ist untrennbar verbunden mit dem ihr entgegengesetztes
Verfahren der Analyse. In der Naturwissenschaft ist Synthese auf
Materie ... bezogen und in der Geisteswissenschaft abstrakt ... zu
verstehen, daher synthetisch im Sinne einer synthetisierenden
Sprache: synthetischer Sprachbau. Die Philosophie versteht un-
ter Synthese nach Abwagung von Pro- und Kontra (Dialektik)
das Erstellen einer neuen LehrauBerung oder Theorie«.?*°

Die gemeinte einfache Idee der Mitte Uberblickt in synthetischer
Weise die grolRen Dualismen. Den Modellfall einer Weltenlehre
bildet der groRe sékulare Dualismus zwischen Sollen und Sein,
Subjekt und Objekt. Zu seinem Umfeld gehéren die Trennung
von Form und Inhalt, von Methode und Wahrheit, von aktiver
Selbstbestimmung und passiver Fremdbestimmung sowie nicht
zuletzt die Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften.
Hinzu tritt der politische Dualismus zwischen dem aktiven Indi-
viduum und der Gemeinschaft, die den Menschen sozialisiert.

3. Die alte Idee der Mitte soll dabei erneut zundchst nicht als eine
eigene dritte Weltsicht zu verstehen sein, auch wenn sie dafur
offen ist. Die formale Vorstellung von der Mitte entwickelt ledig-
lich das einfache Denken des schlichten ,,vor-postmodernen
Zwei-Welten-Systems des westlichen Dualismus von Sollen und
Sein fort. Dazu gehort die Vorstellung innerhalb des westlichen
Rationalismus, nicht nur auf die (ethische) Vernunft und den
Wissen schaffenden Verstand zu setzen, sondern auch den beté-
tigten Willen, etwa zur Macht, zu bedenken. Die Betonung des
Willens beinhaltet den halben Schritt zuriick zum Naturrecht.

Die Idee der fiktiven Mitte spiegelt von der Postmoderne aus ge-
lesen bei ndherer Betrachtung die heute vorherrschende Komple-
xitatsidee in der hoch reduzierten Form, und zwar auf nur zwei
Grundmodelle (oder Welten oder auch Hochsttheorien) reduziert
wider. Ihre Mitte bildet zwar bei ndherem Hinsehen einen Sam-
melbegriff fur jede Art von Synthese. Der Gedanke der Mitte

280 Wikipedia, ,.Synthese* (http://de.wikipedia.org/wiki/Synthese),
Stand: Marz 2013.
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verzichtet aber selbst deutlich darauf, eine andere Eigenheit zu
besitzen, als die Toleranz der beide Seiten verbindenden und bei-
derseitig vorteilhaften Kooperation. Unbestimmt bleibt vielmehr,
ob diejenige Mitte, die eine tberschaubare Gruppe von Akteuren
bildet, etwa ein Neues Wesen, wie etwa eine eigenstandige Ge-
meinschaft mit einer eigenen Personalitat, bildet oder nur ein
marktéhnliches Sammelbecken darstellt.

Deshalb kann die Vorstellung von der Mitte mit demselben alten
klaren dialogischen Prinzip arbeiten, welches auch die Waage
der Justitia fiir die Idee der Abwagung verwendet. So sind auch
die deutschen Strafgerichte bei ihrem Gestaltungsakt der Straf-
zumessung gehalten, alle bunten Umstéande von Tat und Tater als
belastenden und entlastende Umsténden einzuordnen und danach
gegeneinander abzuwagen, § 46 11 StGB.?"

4. Die Hilfsidee von der Mitte beruht also auf der bereits auf eine
Ganzheitlichkeit und einen ,heiligen®, weil auch ,,verséhnenden
Geist™ ausgerichteten hegelschen (,kiinstlichen*) Syntheseerwa-
gung.?® Der Kern dieser pragmatischen Mittelwelt liegt dann in
dem schmalen Grenzbereich, in dem die offenbar unfassbare
Wechselwirkung, die fiir den ganzheitlichen Menschen auch zwi-
schen Sollen und Sein oder Himmel und Holle etc. bestehen
muss, ihre starkste Kraft entfaltet. Fir die Kraft, die beiden Wel-
ten von Sollen und Sein ,,irgendwie®, und fiir den handelnden
und leidenden Menschen notwendigerweise, zusammenbindet,
lasst sich auch das Wort Energie verwenden. Als Kraft an sich
enthalt dieser Begriff sowohl einen physischen als auch einen
metaphysisch-religiosen Kontext. Bereits Aristoteles definiert
etwa seinen Begriff der Vernunft, also heute in etwa die Ratio
des Rationalismus, mit einem Kanon von flinf Eigenschaften,
Fahigkeiten oder Dispositionen. Er trennt zundchst zwischen
kinstlerischer Technik (techne), rationalem Wissen (episteme),

81 Montenbruck, Abwagung, 1989, 27 ff. (fur die Strafzumessung ist

vorzugehen wie bei der Reduktion eines bunten Originals auf einen
Schwarz-Weil3-Holzschnitt).

Dazu aus der Sicht der deutschen (Straf-)Rechtsphilosophie: Schi-
nemann, Strafrechtsdogmatik, 2001, 1 ff., 23, der etwa eine Synthese
von ,,0Ontologismus und Normativismus* einfordert.

282
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ethischer Klugheit (phronesis), intellektueller Einsicht (nous) und
ganzheitlicher Weisheit (sophia).?®* Aber als deren verbindendes
Element sieht er die Aktivitat oder auch Energie an sich an
(energea).?®* Aus der Sicht der ebenso strafrechtlichen, wie 6ko-
nomischen als auch politisch-ethischen Handlungsideen existie-
ren nicht nur Beweggrinde oder Motive, liberale, soziale oder
gerechte, sondern auch die Grundféhigkeit zur Bewegung selbst.
Physikalisch gelesen handelt es sich ebenfalls um Energie, etwa
in (21Ier Form der Warme oder der Masse oder des Lichts (E =
mc®).

Sobald man zudem die Energie mit dem Willen verbindet, ver-
dichtet sie sich zu einer aktiven, und auch reaktiven Person. Alle
in diesem einfache Sinne energetischen Einheiten, die sich wil-
lentlich bewegen, verfligen mit dem Willen nicht nur tiber einen
Geist, sondern ihre Aktionen heif3en, sobald sie gegen eine ande-
re derartige Personen gerichtet sind und nicht auf deren Einver-
stdndnis stolRen, auch Gewalt. Die mutmalilich nur fiktive Kom-
bination von reiner Energie und reinem Willen heil3t seit alters
her Geist oder auch Damon. Die einzelnen Lebewesen oder auch
gesamten symbiotischen Gruppen, die Uber Energie und Uber
Beweggrinde verfiigen, besitzen in diesem allgemeinen Sinne
also auch einen Geist. Sie kdnnen, trennt man den willentlichen
Geist von ihrem sonstigen Sein ab, nach dieser Logik auch von
einem Damon besessen sein. Dieser dann als extern geltende
Geist bemdachtigt sich ihrer wie ein Herr. Bestimmte Geistes-
kranke horen offenbar tatséchlich innere Stimmen, den sie sich
unterwerfen, und sie bekréftigen damit dieses Denkmodell.

Aber nicht nur einzelne Geister und Damonen regieren diese re-
ligiGs-geistige Welt, sondern vielfach auch ein ,,Weltgeist an
sich“. Auch das Christentum benétigt ihn fiir seine Trinitatslehre
als ,,heiliger Geist®, der zum Vaterbild (emanzipiert gelesen zum
Elternbild) und zum Sohn- (oder besser Kind-) Modell hinzuge-
hort.

85 Aristoteles, Nikomachische Ethik (Dirlmeier), 1999, 1138 b, 20 ff.,
1139 b, 15 - 17; Buchwald, Begriff, 1990, 15 ff.

284 Aristoteles, De anima (Theiler), 1995, 430 a, 10 ff, a 17 — 18;
Buchwald, Begriff, 1990, 15 ff.
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Und auch der aufgeklarte und mutmalilich erst recht der postmo-
derne natirliche Mensch wird sich einen derartigen vielfach hoch
impulsiven Willensgeist zuschreiben. Auch aus diesem Versuch,
einen universalistischen Blickwinkel einzunehmen, der Natur
und Kultur zu Gberwdlben trachtet, gilt dann also: Das syntheti-
sche Denken, das nach einer Art von verbindendem ,heiligem*
Geist sucht, ist alt. Auf das Formale reduziert dient er in der dia-
logischen Suche nach einer Mitte.

5. Die Art der Suche nach einer Mitte entspricht den Grundge-
danken der politisch-rechtlichen ,Mediation”, der religids-
staatsfernen Idee der ,,Versohnung® und, wie auch anzufiigen ist,
zugleich dem seelisch-emotionalen Suchen nach ,,Identitit”. Die-
se drei Institute wiederum belegen ihrerseits die Art und Bedeu-
tung der ldee der Mitte.

I1. Mitte und Pragmatismus

1. Die bloRBe Mitte beinhaltet aber auch eine politisch-soziale
,Jdentitat und sie umreilit eine eigene Philosophie, die die fol-
gerichtige Reduktion der Theorie auf die Verwendbarkeit hin zu
ihrem Grundprinzip erhebt. Gemeint ist in etwa, aber nicht voll-
stdndig, der Ansatz des US-amerikanischen Pragmatismus. Aus
deutscher Sicht und als Mittellehre ist ein synthetisch-toleranter
Pragmatismus formal konsequent, und inhaltlich weit reichender,
mehrschichtig anzulegen.?®® Ein konsensualer Pragmatismus der
Vermittlung setzt historisch betrachtet die Aufklarung voraus, die
die Ideale, Werte, Prinzipien und Weltgesetze ausgearbeitet und
das freiwillige Sollen Uber das schicksalhafte Sein gesetzt hat.
Auch die so genannte Postmoderne griindet sich in diesem Sinne
zundchst auf die Elternschaft der alten Moderne. Selbst scheinbar

285 Auch der amerikanische Ansatz erweist sich als bunt. Zugleich zur

Entwicklung des amerikanischen Pragmatismus, siehe: Dewey, Ent-
wicklung, 2003, 16 ff., und zwar in Anlehnung an Kants Trennung
von pragmatisch und praktisch, also der vor allem empirsch-
praktischen ,,Kunst und Technik®, und somit auch der Funktionalitét,
einerseits und dem Pragmatismus als konkretem Gegenstand der
Anwendung von moralischen Gesetzen anderseits (etwa als common
sense).
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wertfreie empirische Natur- und Lebenswissenschaften beruhen
zum Beispiel in diesem Sinne ebenfalls auf der grofRen philoso-
phischen Idee der rationalen Wissenschaft.?*®

Wer will, kann auch noch mithilfe der Geschichtlichkeit und vor
allem auch noch das Phanomen der Zeit heranziehen, um die ide-
alistische Idee der zeitlosen objektiven Wahrheit, und zwar auch
von erkannten Naturgesetzen, zu relativieren.”®” Dahinter steht
die einseitige Antwort auf das Dilemma, ob man den ,Gegen-
stand“ oder die gemeinsame Kommunikation der sprechenden
»Subjekte® und das vorldufige konsensual gefundene Urteil iiber
ihn in den Mittelpunkt schieben soll. Alle mdglichen Anndherun-
gen sind im Zweifel zu verfolgen. Am Ende steht dennoch eine
Art von gestalterischer Entscheidung, also ein richterlicher Dezi-
sionismus.

2. Die engste und Ubliche Vorstellung von Pragmatismus setzt
dabei vor allem auf die alltaglichen und kurzfristigen Aktionen
von souveranen Akteuren und beschéftigt sich vielfach erst nach-
traglich mit den Beweggrtnden der erlebten Ereignisse. Selbst
halbblinde, hoch emotionale Impulse, die durchaus von der Ge-
genseite nach dem Modell der Werbung hervorgerufen sein kon-
nen, treten in der Regel zurlick. Es regiert die Idee der Haftung
fir das eigene Tun, einschliel3lich der gedulRerten Willenserkla-
rungen. Die Taten gelten nach dem Modell des Eigentums als die
eigenen, und zwar eines Herrn selbst. Diese vereinfachte Art des
okonomisch-kriegerischen Liberalismus, auf den der Pragmatis-
mus zuriickgreifen kann, beruht auf einer Art von Naturrecht der
Freien. Wie die englischen Barone nach der Rechtsschutzgarantie
des Art. 39 der Magna Carta von 1215/1225 kennen die im Han-

286 Dazu, dass ,,Natur* als Ganzes nicht allein Gegenstand der Natur-

wissenschaften ist, sondern von Anfang an ein Begriff der Philoso-
phie, siehe: Gil/Wilke, Natur, 1994, 11 ff., 11.

281 Jaspers, Wahrheit, 1991, 58 ff., 74: ,,Aus dieser Situation der Exis-
tenz in der Zeit folgt ..., dass, wenn Wahrheit an Kommunikation
gebunden ist, die Wahrheit selbst nur werdend sein kann, dass sie in
threr Tiefe nicht dogmatisch sondern kommunikativ ist”. Dazu:
Tschentscher, Konsensbegriff, 2002, 43 ff., 50.
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deln freien Menschen nur das jeweilige ,,Marktrecht”, analog
zum Landesrecht, und das Gericht der Gleichen (Peers).?%®

Dieser naturrechtsnahe Ansatz des Pragmatismus erweist sich
bekanntlich als hilflos gegeniiber dem hochkomplexen Chaos,
der groRen Notlagen, wie Umweltkatastrophen, Hunger, Seuchen
oder auch globalen Marktkrisen Denn dieser Ansatz ist vor allem
individualistisch und auf den freien Akteur ausgelegt. Allerdings
passt er auch noch fiir das gesamte Vo6lkerrecht, einschliel3lich
des Kriegsvolkerrechts, in dem die immer noch tiberschaubaren
Gruppen, die Staaten, als souverane Akteure auftreten. Umge-
kehrt begreift sich auch der freie Mensch staatsanalog als ein
Mensch mit dem ,,Status* der Souverdnitit. Deshalb vermag er
auch als Demokrat aufzutreten und den Staat zu beherrschen.

Fur den menschlichen Alltag der sichtbaren Taten von einzelnen
Akteuren oder Personen jedoch zeigt sich diese Art des Pragma-
tismus als hinreichend, und vor allem auch deshalb als demokra-
tisch, weil er die Welt von der Freiheit der Person aus betrachtet.
Als einfachen Preis kennt der Freie nur die Haftung fiir das eige-
ne Tun, und sie bildet die einfache erste Stufe der Einschrankung
seiner Freiheit. Danach aber kennt der Freie grundsatzlich die
Gleichheit von anderen an, und zwar soweit es sich um Akteure
handelt. Seine einfache Art der Solidaritat bildet der Vertrag un-
ter freien, und insofern auch gleichen Personen. Die Vertragsidee
vermag der sich liberal gebende Pragmatismus im
okonomistischen angloamerikanischen Sinne auch noch auf pri-
vat Uberschaubare Vertragsgesellschaften auszudehnen. Verein-
facht kann der Freie ,,Oligopole®, ,,Netzwerke* und ,, Kommu-
nen‘ bilden. 3. Die pragmatischen Grenzen dieses Alltagsden-
kens sind auf politischer Ebene erreicht, wenn nicht nur Gemein-
den, sondern auch GroRstaaten Uber die Idee des Gesellschafts-
vertrages von Millionen von freien Burgern nicht nur modellhaft
gedacht sondern auch sozialreal erlebt werden sollen. Statt des
freien Willens greifen auf dieser Ebene eher blinder National-

288 Art. 39 in der Fassung von 1225: ,No freemen shall be taken or im-

prisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we
go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of
his peers or by the law of the land*.
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stolz und unterwirfige Gefolgschaft einem gewahlten Fuhrer ge-
geniber, als sozialethische und vor allem rituell-dialogische Ab-
wéagung. Der politische Meinungsmarkt der Zivilisation im enge-
ren demokratisch-parlamentarischen Sinne, versagt zwischen
Freien, die aus kontinentaleuropdischer Sicht die Freiheit und die
Haftung des Einzelnen (berbetonen. Kurz gefasst beinhaltet die
Einforderung von Pragmatismus, wie viele westliche und 0Ostliche
Philosophien, ein starke politische Ausrichtung. Als (berlegen
erweist sich diese Sicht vor allem fiir die Konstitution der Frei-
heit und fir den Preis der Haftung des Freien.

Im Einzelnen setzt der pragmatische Liberalismus des Alltags
also nach dem Marktmodell voraus, dass jeder Akteur fahig ist,
zumindest einige der anderen Menschen als ihm ,,Gleiche*
(Peers) und ebenfalls ,,Freie” anzuerkennen. Innerhalb von klei-
nen Gruppen und selbst auf realen Mérkten erweist sich die An-
zahl der Gleichen als (berschaubar. Deshalb hat auch im einfa-
chen Marktmodell jeder Freie die Individualitat der Tauschpart-
ner mit zu beachten. Schon aus diesem Grunde hat der Freie alle
potentiellen Partner gemeinsam am Markttage als seine ,,Nachs-
ten* zu begreifen, die gleich ihn als individuelle Akteure auftre-
ten. Zum ,,Ego* und ,,Alter” gesellt sich das Modell des potenti-
ellen ,, Teilhabers® an einem Geschift. Erweitert handelt es sich
um den real erprobten Geschaftsfreund, der seinen Platz inner-
halb des eigenen Netzwerks einnimmt oder auch um den kom-
munalen ,,Nachbarn®.

Die Freiheit zum Vertrag heil3t aber auch auf den Vertrag ver-
zichten, Bedirftige erpresserisch in eine Notlage bringen oder
die erstrebte Ressource durch aktive Gewalt erlangen zu kdnnen.
Nothilfe und Gegengewalt fiihren unter wehrhaften Freien und
Gleichen zu harten Kampfen. Einzelne Konflikte kbnnen, wie die
Geschichte zeigt, zu lang andauernden ,,ewigen™ Vergeltungen
unter Erbfeinden ausufern. Falls Kémpfe nicht von richterkonig-
lichen oder priesterahnlichen Dritten, zumeist entfernten und
machtigen N&chsten, und auch in deren héchsteigenem Interesse
geschlichtet werden, haben die beiden freien und gleichen Streit-
parteien die Kluft zwischen ihnen selbst zu Gberbriicken.

Als ein probater sozialrealer Weg bietet sich zwar die Mediation
an, die eine Personalisierung der Vermittlung darstellt. Aber jede
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Représentation durch freie Vermittler oder auch nur durch selb-
stdndige Agenten, etwa nach dem Marktmodell der 6rtlichen
Handelsvertreter, bedeutet fiir den Akteur selbst schon eine Ein-
schrankung der eigenen Freiheit. Diese Einsicht gilt auf dem
Markt und auf dem Schlachtfeld. Die nahe liegende Zwischenl-
sung bildet deshalb die Grundfahigkeit zur Verinnerlichung von
vermittelnder Représentation des anderen als potentiellen ,Frei-
en, Gleichen und Nichsten® zu entwickeln. Man muss verein-
facht zwischen dem Freund und dem Feindmodell hin und her
,,schalten* konnen.

Freie mussen auf den zweiten Blick aus demselben Grunde auch
fahig sein, sich der Idee des Ausgleichs unterwerfen zu kénnen.
Die Freien koénnen fur Ausgleich und Frieden rationale Grinde
der Nutzlichkeit der Ruhe oder der Kooperation finden oder auch
in religioser Weise die friedliche Harmonie selbst als Ausdruck
eines externen heiligen Geistes verehren. Derart vereinfacht be-
inhaltet folglich jeder Ausgleich, und erweitert auch bereits jeder
Vertrag die Fahigkeit zur Unterwerfung, und zwar entweder un-
ter eine hohere Idee oder unter die eigene, verinnerlichte prakti-
sche Vernunft. Auch insofern gilt aber, dass die Unterwerfung
unter eine verinnerlichte hohere Idee der eigenen Willens-
Freiheit zugerechnet werden kann und Verzicht und Askese sich
insofern als vorteilhaft erweisen, als die Vorstellung von
sklavenhafter Unterwerfung unter die Spriiche und den Zwang
der Ndchsten oder des Méchtigeren.

3. Um den Alltag herum besteht ein Umfeld von immer grolieren
und ferneren Kreisen. Systemisch gelesen, und damit tendenziell
eher seins- als freiheitsorientiert gewendet, befindet sich der
kernliberale Pragmatismus innerhalb eines hoch kreativen
menschlichen Mesokosmos.?®® Drei wichtige grobe Personen- und

289 Betont bereits von Vollmer, Mesokosmos, 1983, 29 ff., 29 ff. Siehe
auch zur (konstruktivistischen) Frage, ob wir Menschen Uberhaupt
unseren Mesokosmos verlassen konnen: Vollmer, Mesokosmos,
2000, 340 ff, 340 ff. Mit der Wiederentdeckung der
,,mesokosmischen, sinnlich wahrnehmbaren Natur“ und deren
,Kreativitdt und damit ganzheitlichem Nahern ist im Ubrigen der
Schritt zur ,,Natur in der Kunst* folgerichtig und zugleich fiir diese
Sicht symbolhaft (vgl. Gil/Wilke, Natur, 1994, 11 ff., 15). Siehe da-
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Zeitrahmen bilden die bunte Kulturgeschichte und die klaren
Konstanten der genetischen Menschheit, die unterschiedlichen,
aber gleich bleibenden Altersphasen des individuellen Menschen
und der kommunikative Alltag des taglichen Lebens. Der (ber-
groRe physikalische Makrokosmos tritt dabei einerseits ebenso an
den Rand wie der hochchaotische physikalische Mikrokosmos,
den die Quantentheorie zu erfassen sucht. Aber dennoch gehort
auf der niachsten Ebene alles zusammen. Die Einstein’sche drei-
teilige Ausgleichsformel ,,E = mc®* und der thermodynamische
Ansatz der Erhaltung der Energie oder der Gedanke der Emer-
genz®®, also auch der Transzendenz, bestimmen ebenso das
menschlichen Leben, wie aus biologischer Sicht die Grundideen
der Evolution, etwa als die Lehre vom egoistischen Gen.”* Da-
nach ware zum Beispiel die gesamte heutige belebte Natur gene-
tisch tatsachlich miteinander und also auch mit den Menschen
verwandt.”®? Die belebte Umwelt bestiinde insofern firr den gene-
tischen Menschen aus vielen genetisch eng verwandten Né&chs-
ten. Ahnliches gilt fiir das Verdrangen des Umstandes, dass auch
die Menschen aus mikrophysikalischen Teilchen bestehen, fiir

zu im einzelnen im selben Sammelband insbes. Kornwachs, Natur-
verstehen, 1994, 63 ff.; Gutmann/Edlinger, Organismus, 1994, 109
ff.; Kull, Evolutionsbegriff, 1994, 141 ff.; Cramer, F., Betrachtung,
1994, 259 ff.

So aus der Sicht einer postmodernen Kulturtheorie: Koslowski, Kul-
tur, 1988, 13.

Zum Uberblick uber die Evolutionsbiologie sowie die auf ihr beru-
hende Soziobiologie, die mit den spéten 80iger Jahre eine Hbhe-
punkt hatte, siehe: Meier, Herausforderung, 1989, mit Beitrdgen etli-
cher renommierter Wissenschaftler wie: Prigogine, Wurzeln, 1988, 19
ff.; Dawkins, Einheiten, 1988, 53 ff..; Bischof, Ordnung, 1988, 79
ff., zu Identitat und Fluktuation vgl. insbes. 108 ff.; Alexander, Inte-
ressen, 1989, 129 ff.; Kummer, Gruppenfuhrung, 1988, 173 ff.; Mayr,
Revolution, 1989, 221 ff.; Masters, Natur, 1988, 251 ff. Siehe aus der
geisteswissenschaftlichen Ausprédgung der Anthropologie und mit im
Grundansatz  jedenfalls &hnlichen Deutungen: Ehrlich, S.,
Protonorms, ARSP 76 (1990), 83 ff.; und Lampe, Menschenbild,
ARSP Beiheft 22 (1985), 9 ff.

Zu den in etwa vier groRen Ubergangen des(-selben) Lebens in
komplexere arbeitsteiligere Lebensformen, und zwar unter Beibehal-
tung der jeweiligen alteren Grundarten, siehe: Wiesner, Erfindung,
1998, 555; Maynard Smith/Szathmary, transitions, 1995.
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die chaotische Eigenschaften gelten, zum Beispiel die
Heisenbergsche Unschéarfe-Relation, die unter anderem die Me-
thoden des Beobachters in die betrachtete Realitdt mit hinein-
zieht.

I11. Mitte und Sprache

1. Als lebendig und konkret erweist sich aber vor allem der
Pragmatismus des Alltags dadurch, dass er auf der Sprache be-
ruht. Auch zum Beispiel die naturnahen und dennoch philosophi-
schen Modelle der Soziobiologie, die einen Vergleich mit osmo-
tischen Zellen und inneren Organen bieten, werden seit alter Zeit
aus dem Hintergrund in die politische Alltagssprache geholt.

Bei ndherer Betrachtung beruhen die wissenschaftlichen Fach-
sprachen selbst auf der Alltagssprache. Mit den Worten von Hei-
senberg:

,,Die Begriffe der klassischen Physik sind nur eine Verfeinerung
der Begriffe des taglichen Lebens und bilden einen wesentlichen
Teil der Sprache, die die Voraussetzung fiir alle Naturwissen-
schaft bildet*.

Dennoch missen wir, auch dann wenn wir diese Grenzen tber-
schreiten, ,,die klassischen Begriffe fur die Beschreibung unserer

2% 50 meint der Naturwissenschaftler und Nobelpreistrager Prigogine,

die klassische, oft als ,,galildisch* bezeichnete Wissenschaftsauffas-
sung betrachtet die Welt noch als Objekt. Die physikalische Welt
wirden wir so beschreiben, als kdnnten wir sie wirklich von aufen
betrachten. Er schlagt — postmodern — vor, die physikalische, aber
auch die soziale Welt mit Hilfe des Gedankens der Selbstorganisati-
on, also des Prinzips der Riickkoppelung zu begreifen: Prigogine,
Sein, 1988, 15, siehe dazu Ziemke, Selbstorganisation, 25 ff., 25.
Zum verwandten Problem der zwangslaufigen Rickkoppelung von
Objekt und betrachtendem Subjekt vgl.: Baruzzi, Freiheit, 1990, 40
u. Hinw. auf: Kant, r. Vernunft, 1787, 111, Vorrede, allerdings mit der
Einschrankung Uber die Relativitatstheorie, Baruzzi, Freiheit, 1990,
49 f., und dem Problem des Menschen als auf sich selbst bezogenem
Beobachter.
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Experimente beniitzen“***. Denn ,,jede Art von Verstandnis, ... sei

es wissenschaftlich oder nichtwissenschaftlich, hangt von unserer
Sprache ab, hangt davon ab, dass wir Gedanken mitteilen kon-

nen.“295

2. Als zu einseitig ist zu bezweifeln, dass erst die Sprache ver-
ninftige Wahrheiten schafft. Dann missten ohnehin zumindest
alle Sprachen der Welt gebiindelt und auch die Sprachen der Ma-
thematik, der Genetik und der musischen Kiinste hinzugefiigt,
und tberdies vermutlich noch vereinheitlicht werden. Aber Gber
die kulturell vorherrschende Sichtweisen und dazugehérigen All-
tagswahrheiten geben die realen Sprachen vorziigliche Hinweise.
AuRerdem werden sich Wahrheiten und Sprachen zumindest ge-
meinsam fortentwickeln und einander anpassen. Aber bestimmte
Wabhrheiten kénnen, wie die Physik mit ihrer Art der Mathematik
zeigt, auch Fach- als Kunstsprachen erzwingen.

3. Die angloamerikanische Grundstrémung®® einer handlungs-
orientierten ,,pragmatische Wahrheitstheorie*®®” scheint sich fiir
das Recht aufzudriangen: ,,Wahrheit“ ist ihr zufolge stets im Hin-
blick auf den Blickwinkel der Auswirkungen Praxis zu bestim-
men, entweder bezogen auf das individuelle oder auf das ge-
meinschaftliche Handeln. VVon der Aktion und der Reaktion wird
also auf den Kontext und den Sinn geschlossen. Doch fiihrt diese
Art der intersubjektiven Wahrheitsbildung,?*® die an sich nur ei-
nen ausgehandelten konkreten Konsens der Mitte meinen kann,
vermutlich zur weltanschaulichen Vorherrschaft von konservati-

2% Heisenberg, Sprache, 1960, 32 ff., 49 (auch 55).
2% Heisenberg, Physik, 1990, 115 f.

2% Dazu: Rorty, Pragmatismus, 2005, 76 ff., 76 (,,Pragmatismus sei eine
,Bewegung... der es ganz speziell darum geht, Dualismen blof3zu-
stellen und herkémmliche Probleme aufzultsen, die durch diese Du-
alismen in der Welt gesetzt werden®).

Zu entsprechenden ,,pragmatischen” Erkldrungsbegriffen, siehe:
Buchwald, Begriff, 1990, 95 ff.

2% Haberle, Wahrheitsprobleme, 2001, 15 ff., 15- 23; Alexy, Argumen-
tation, 1991, 399 ff., 415; Tschentscher, Konsensbegriff, 2002, 43
ff., 48 f.
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ven Traditionen.”®® Am Ende steht vermutlich einerseits der wert-
fernen Utilitarismus und anderseits die kommunalen Alltagskul-
tur, die auf einen Uberschaubaren Kollektiv von freien Akteuren
setzt. Als Freie wollen sie ihre personliche Freiheit, einschlieR3-
lich ihrer privatkirchlichen Glaubensfreiheit, nicht mit der Wis-
sensmacht oder dem Fortschritt von ihrer unverstdndlichen
Fachwissenschaften ausliefern oder teilen. Bei einem empirisch-
utilitaristischen Hintergrund bleibt der Pragmatismus vor allem
aber dem Sein verhaftet. Er hat deshalb Miihe, eigenstandige
Werte und die Vorteile von gesamten Normsystemen anzuerken-
nen.

4. Ein dialogisch-synthetisierender Konsensansatz hingegen, der
postmodern dem Modell von fallbezogenen offentlichen Ge-
richtsurteilen folgt und Fachwissenschaften ihre eigene Metho-
den und Sprachen zubilligt, betont vielmehr, dass es zumindest
verschiede Arten von halbautonomen Wahrheits- und Begriffs-
systemen gibt. Sie gehdren vereinfacht allen Fachdisziplinen, und
auch deren Traditionen zu. Erst deren ebenfalls aufgabenbezoge-
ne konkrete Bundelung erlaubt, so etwas wie eine synthetisch
uberwdlbende, letztlich philosophisch-weltanschaulich bestimm-
te, pragmatische und weniger praktische Wahrheit, deren eine
kinstliche Hochsprache entspricht, zu erschliel3en. Diese Art der
bildungsburgerlichen Sprache bedienen die Enzyklopadien mit
ihrem vor allem passiven Gedanken- und Wortschatz. Denn mit
Popper ist schon ,,... unsere Alltagssprache ... voll von Theo-
rien.«*® Jedes Wort, jeder Begriff beinhaltet ein gedankliches
Modell.

In der derart aufgefacherten und unterlegten, halb kultivierten
Alltagsprache verwenden wir schon lange zum Beispiel Worte,
die sich an organische Begriffe anlehnen. Dort dienen sie als
schillernde Mischformen zwischen weichen Metaphern und echte
Analogien, wie etwa beim aktiven ,,Hauptling* oder dem ,,Ober-
haupt™. Grolie Netzwerke von Akteuren beschreibt man als aus

29 Auf Autoritat und Konsens weist R6hI/Rohl, Rechtslehre, 2008, 83
hin.
30 popper, Logik, 1989, 31.
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den Naturgesetzen ableitbare lebendige®* ,,Systeme*, friiher als
»Kulturen* bezeichnet. Aber im Kern verbleibt auch dieser sys-
temisch-naturnahe  Ansatz  bei  einem  mechanistisch-
physikalischen Bild, das vor allem auf den nitzlichen Ausgleich
zwischen energetischen Machtzentren abstellt*®?, aber auch die
Alternative der wechselseitig wirksamen Vereinnahmungskraft
mit bedenkt.

5. Die Medien, die vermitteln, bedienen sich der Sprache. Aus
der Metasicht der vielfach deterministisch (oder besser wohl sys-
temische) ansetzenden Linguistik®® erweisen sich insbesondere

301 So meint der Naturwissenschaftler und Nobelpreistréager Prigogine,

die klassische, oft als ,,galildisch* bezeichnete Wissenschaftsauffas-
sung betrachtet die Welt noch als Objekt. Die physikalische Welt
wirden wir so beschreiben, als kdnnten wir sie von auf3en betrach-
ten, uns also ausschlielen Sie sei zwar in der Vergangenheit sehr er-
folgreich gewesen, doch stieBen wir heute an ihre Grenzen. Er
schlagt postmodern vor, die physikalische, aber auch die soziale
Welt mit Hilfe des Gedankens der Selbstorganisation, also des Prin-
zips der Ruckkoppelung zu begreifen: Prigogine, Sein, 1988, 15, sie-
he dazu: Ziemke, Selbstorganisation, 1991, 25 ff., 25. Zum verwand-
ten Problem der zwangslaufigen Riickkoppelung von Objekt und be-
trachtendem Subjekt vgl.: Baruzzi, Freiheit, 1990, 40 u. Hinw. auf
Kant, r. Vernunft, 1787, Ill, Vorrede, allerdings mit der Einschrén-
kung Uber die Relativitatstheorie, Baruzzi, Freiheit, 1990, 49 f., und
dem Problem des Menschen als auf sich selbst bezogenem Beobach-
ter.

Zum Blick vom ,,Organismuskonzept® zuriick auf die Technik, in
der immer noch das alte, wenngleich mit dem Stand der Technik
fortgeschriebene, mechanistische Weltbild steckt, siehe den Sam-
melband von Maier/Zoglauer, Organismus-Konzepte, 1994; Gut-
mann/Edlinger, Mechanismen, 1994, 174 ff.; sowie: Duncker, Prob-
leme, 1994, 299 ff. (u.a. mit der Forderung, klar zwischen Kausal-
und Funktionalerklarungen zu unterscheiden, 301).

Zum sogenannten linguistischen Determinismus, siehe: Waldmann,
Kategorisierung, 2002, 432 ff.; Eckes, Psychologie, 1991, 94 ff.; Si-
mon, Sprachphilosophie, 1981, 114 ff.; Kutschera, Sprachphiloso-
phie, 1975, 299 ff., 310 ff., 329 ff.; Trusted, Inquiry, 1987, 15 ff,;
sowie: Lillard, Ethnopsychologies, 1998, 3 ff., 7f., jeweils zur Sapir-
Whorf-Hypothese des ethnolinguistischen Determinismus. Whorf,
Language, 1956, 246 ff., 246, 252: ,,And every language is a vast
pattern system, different from others, in which are culturally or-
dained the forms an categories by which the personality not only
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die Hochsprachen als pragmatische Formen der ,,Vermittlung®,
und zwar im Sinne einer zeitweiligen Reduktion auf einen gewis-
sen ,,vorherrschenden sprachnationalen Konsens“*®. In auf die
Ebenen der Machtlogik der Politik verbracht sind dann im Ubri-
gen auch auf der Sprachebene auch die abweichenden ,,Sub- und
Gegensprachen® mitzudenken. Insofern verfiigt jede Hochspra-
che nicht nur Uber ihre eigene Struktur, sondern stellt auch den
Rahmen fur eine vorherrschende Philosophie dar. Hoch verein-
facht wurde zum Beispiel die deutsche Sprache durch den roman-
tisch-verklarenden Idealismus mit ausgeformt und hat den Natio-
nalismus des 19. Jahrhunderts beeinflusst. Seit Luther, der mit
seiner Sprache die deutsche Hochsprache vorgepragt hat, beein-
druckt auch das gebildete Biirgertum etwa mit der Buchidee, die
sich spéater etwa auch im Recht bei den Gesetzeswerken sichtbar

communicates, but also analyzes nature, notices or neglects types of
relationship and phenomena, channels his reasoning, and builds the
house of his consciousness.”, 257: ,...in linguistic and mental phe-
nomena, significant behaviour ... are ruled by a specific system or
organization, a ,geometry’ of from principles characteristic of each
language. This organization is imposed from outside the narrow cir-
cle of the personal consciousness making of that consciousness a
mere puppet whose linguistic manoeuvrings are held in incensed and
unbreakable bonds of pattern.”). Diese Thesen werden aber seit den
1950er Jahren tberwiegend nur noch in moderater Form anerkannt,
etwa als Form- Sprache, als praformierte Kognition und vorgeordne-
tes Denken (,Janguage... as a continental priming effect®). Dies
Sprachbedingungen stellen aber kein unuberwindbares Korsett dar —
Anerkennung findet, dazu: Lillard, Ethnopsychologies, 1998, 3 ff., 7
f. m.w.N. Uberdies hat Whorf selbst keinen Vorrang der Sprache ge-
genuber kulturellen Normen oder den Arten sozialer Organisation
behauptet, sondern vielmehr wechselseitige Beeinflussung, Whorf,
Relation, 1956, 134 ff., 156.; dhnl.: Henle, Language, 1958, 13 ff,,
16 f.

Dazu und aus der Sicht einer Wissenschaftstheorie, die als Teil des
Strafrechts die Fragen des Vorsatzes und des Irrtums ausleuchtet:
Stuckenberg, Vorstudien, 2007, 87 f. m.w.N.: Dazu auch: Strawson,
in: Magee, Philosophy, 1986, 146, 160. Zusammenfassend: Prechtl,
Sprachphilosophie, 1999, 182 ff. Alle menschlichen Handlungen
sind aus der Sicht der Sprache, wie Stuckenberg aufzeigt, auch
sprachliche gedeutete Handlungen. Siehe etwa: Lenk, Handlung,
1978, 279 ff., 279, 307 f.; Prechtl, Sprachphilosophie, 1999, 183 f.
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ausgepragt hat. Auch die jeweilige Sprache beinhaltet also diese
Art von kinstlicher Vereinigung, etwa auch von Sein und Sollen.

Mit den Worten von Stuckenberg und bezogen auf das Recht:

,,Die Ergebnisse der Betrachtung der normalen Sprache sind da-
her eine ,Kodifizierung des Common Sense’, des Alltagswissens
und -glaubens, einschlieRlich Unwissen und Aberglauben. .

Dabei ist jedoch mit dem grof3en Linguisten Whorf systemisch zu
denken:

,Which was first: the language patterns or the cultural norms?.
In the main they have grown up together, constantly influencing
each other.«*®.

Die systemische Sicht beinhaltet — zudem — die Einsicht, dass
jedes der beiden Subsysteme, also die Sprache und die sozialen
Normen einer Kultur, auch als eigene osmotische Untereinheiten
agieren und reagieren. Analog zu lebendigen Zellen saugen sie
vor allem einmal das auf, was sich fiir ihren jeweiligen ,,Stoff-
wechsel® benotigen. Aber ihr gemeinsames Obersystem, dass sie
wiederum mithelfen zu bilden und zu erhalten, bleibt die Kultur
oder auch die Zivilisation im umfassenden Sinne. Daher ist zwar
Vorsicht geboten sich mit einfachen Gleichungen zu begnigen.
Aber mit diesem Vorbehalt erweist sich die Sprache, und zumal
ihr Grundgrammatik als ein gewichtiges Indiz fir die Grund-
strukturen der sozialen Normen.

%5 Stuckenberg, Vorstudien, 2007, 87 f. m.w.N., er fahrt fort : ,,Die
bisweilen verbliffende Néhe dieser ,armchair psychology’ zu naiven
Verhaltenstheorien ist daher kaum verwunderlich. Unbeachtet blieb
aber auch, dass die normale Sprache und ihre Regeln in permanenter
Veranderung begriffen sind, dass sich diese Meinung und der Com-
mon Sense &ndern in Abhangigkeit des Standes der empirischen For-
schung, so dass die Sprachanalyse keine tiberzeitlichen analytischen
Satze ergibt. Auch eine weitere Dimension der Sprache blieb oft un-
beachtet: ,Language is a social art’ — die soziale Natur der Herstel-
lung von Bedeutung*.

%6 Whorf, Relation, 1956, 134 ff., 156; &hnl.: Henle, Language, 1958,
13 ff., 16 f.
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6. Zugleich gilt eben auch, dass die Kommunikation, verstanden
als Austausch in jeder Art, tGberhaupt erst eine bestimmte Ge-
meinschaft erschafft.*®” Die jeweilige Sprache gehort fir den
Menschen untrtiglich dazu. Die Hochsprache jeder Zeit zeigt in-
sofern dann den ,,common sense* der jeweiligen ,,idealen Mitte*
an. Sie bezeugt und ,,ist die Struktur ,Identitit einer Gemein-
schaft®. In Worten gefasst, die auch die Mehrdeutigkeit des eng-
lischen Wortes ,,sense* aufgreifen, hier mit sensibel assoziiert,
handelt es sich um die kollektive ,,Sprach-Seele® einer Gesell-
schaft.

IV. Mitte und Politik

1. Hoch vereinfacht geht es beim politisch-sozialen Pragmatis-
mus schliefflich darum, aktive ,,Personen® und deren allseitigen
,Bezichungen* und ,,Wirkungen* auf einander zu beschreiben.
Jede Art von Kommunikation arbeitet ohnehin schon nach diesem
Sprachmodell. Die Einheiten von Ego und Alter sowie der syn-
thetisierende heilige Geist des mdglichen guten Austausches oder
der Chance auf die nutzliche Wechselseitigkeit bestimmt auch
das menschliche Miteinander.

Kollektivistische Gesellschaften werden denselben Ansatz nur
umdrehen und den heiligen Geist, etwa verkorpert durch die Be-
deutung der Ahnen und D&monen, hervorkehren. Statt von Rech-
ten und Freiheiten der Akteure werden sie die Rollenpflichten
gegentber der Gemeinschaft und unterwirfigen Askese in Bezug
auf eigenen Bedurfnisse hervorheben. Dafir erlangen die Betrof-
fenen dann die Gaben der Solidaritat der Familie, der Harmonie
in der Region und der Gnade des Herrschers tber ihr Schicksal.
Statt auf dem Handeln der Akteur liegt das Gewicht also nur auf
dem Dulden der Leidenden. Aber auch diese Verfassungsutopie

%07 S0 nachdriicklich: Luhmann, Theorie, 1981, 19 f. (,,Die Gesellschaft
ist das umfangreichste Sozialsystem, das alle mdglichen Kommuni-
kationen zwischen Menschen ordnet. Das politische System ist eines
ihrer Teilsysteme*). Oder auch: Simmel, Soziologie, 1992, 32 f.; die
Gesellschaft erwéchst aus zahllosen zwischenmenschlichen Kontak-
ten, ,,momentanen oder dauernden, bewussten oder unbewussten®.
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zeigt an, dass diese Sozialethik nicht selbstverstandlich und von
sich aus allgegenwartig ist, sondern der Gravitation einer ent-
sprechenden raum-zeitlichen ,,Zivilisation* bedarf.

Die europaischen Sprachen verfligen tber beide Sichtweisen. Sie
kennen zwei Arten von Personen, die aktiven handelnden und
zugleich die passiven leidenden Personen. Zudem bietet es sich
an, die Mitte zwischen beiden Sichtweisen zu finden. Fir eine
derartige Neutralitat stehen der Gedanke der Gerechtigkeit, das
politisch-forensische Gerichtsverfahren und die sdkulare Ent-
ricktheit der universitaren Wissenschaften und ihrer Beobachter-
rollen.

Jeder konkrete Austausch findet in der gemeinsamen Mitte statt.
Jeder aktive Sprecher und jeder Handler tritt deshalb bei jeder
konkreten Kommunikation als sein eigener Vermittler auf. Die
maoglichen Aktionen und Reaktionen des Anderen muss er zuvor
grundséatzlich mit seinen Sinnen erkennen und mit seinem Geist
zu beachten suchen. Er muss also fahig sein, sich ein Bild von
anderen aufzubauen. Die innere Reprasentation des Anderen ist
bei allen Lebewesen bereits genetisch-situativ vorprogrammiert,
etwa als Freund- oder Feind-Schema. Beim Menschen ist das
Modell vom Anderen als N&chsten zudem im erheblichen Um-
fang sozial-rituell ausgepragt und der Menschen vermag es auch
selbst noch beachtlich individuell-intersubjektiv zu verfeinern.
Aus allen diesen Eigenheiten ergibt sich deshalb ebenfalls, dass
die Mitte vielfach nicht weiter zu bestimmen, sondern nur auszu-
handeln ist.

2. Im Ubrigen aber bedarf es des einfachen Grundsatzes, wie der
liberalistischen Einsicht, dass jede Person Wert auf ihre Rolle als
Akteur, sowie damit auf ihre Existenz und ihre grundsatzlich
Handlungsfahigkeit legen wird. Mit den Worten und in der Rei-
hung der deutschen Verfassung: Die Menschenwdirde sichert dem
einzelnen Menschen auch gegentber dem Staat die Subjekt- und
Akteursrolle, Art. 1 | GG. Handlungsfreiheit und koérperliches
Existenzrecht gewéhrt, aus Auspragung der Menschenwdirde, der
Art. 2 1, 1l GG. Die grundsétzliche Gleichheit aller Menschen
bestimmt dann das verfassungsrechtliche Gewicht der Rolle des
Menschen, Art. 3 | GG.
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Privat jedoch kann er das Gewicht seiner Rolle tber seine eigene
Religionen gesondert definieren, Art. 4 | GG. Ferner muss der
Staat die private und Offentliche Meinungsfreiheit, als einem
Kernstlick der Kommunikation, gewahrleisten, Art. 5 GG. Der
nachfolgenden besondere Schutz der Ehe und Familie, Art. 6
GG, verweist auf ein weiteres biologisches Element, dasjenige
der ,,Fortexistenz, und zwar vor allem in der gesonderten Ge-
meinschaft der Kleinfamilie.

Mit diesen idealistischen Forderungen sind zugleich in einer po-
sitiven Weise die Gefahren beschrieben, die jedem individuellen
Akteur von Uberméchtigen kollektiven Akteuren, oder auch Me-
tasystemen, drohen. Auch dem nationalen Staat, als dem gegen-
waértigen Hauptkollektiv, gegeniiber kann und muss er versuchen,
eine angemessene Ego- Alter-Situation aufzubauen. Auch fir
diese Aufgabe wird der Mensch als sein eigener Vermittler auf-
treten.

V. Mitte und Negativa

1. Den Bogen zum einfachen Strafrecht, das sich mit der Defini-
tion, der Vollstreckung und der Vermeidung von Ubel und Un-
recht beschéftigt, schlagt der grundliberale Gedanke des Wech-
sels zur Methode der Negation. In den Hintergrund riicken die
kollektiven Werte, etwa der Menschenwiirde und der Grundfrei-
heiten, die Prinzipien, wie der Verallgemeinerbarkeit und der
Vertragstreue, und die Idee der karitativen Barmherzigkeit. Die
einzelnen Menschen empfinden akut die Verletzung von persona-
len Werten, den unfairen Regelbruch sowie kollektiver Sorglo-
sigkeit. Der Freie fuhlt sich in seiner Freiheit beeintrachtigt.

Aus der Sicht der an sich an Werten orientierten deutschen Straf-
philosophie ist dazu ein Schlaglicht auf die Diskussion zu lenken,
die Arthur Kaufmann anbietet. Er fordert, wie andere auch, den
Rickzug auf die Grundidee des bescheideneren negativen Utili-
tarismus. Ansétze zu einem solchen negativen Utilitarismus gebe
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es etwa aus der Sicht der Rechtstheorie bei Tammelo®®, wenn

jener schreibe, das hochste Gut der Gerechtigkeitsanordnung be-
stehe in der ,,Abschaffung oder der grofBtmoglichen Verminde-
rung des Elends. Ohnehin existiere das negative Prinzip in der
Philosophie. In diesem Sinne erklare etwa Reininger®®, ,jeder
Versuch, das Absolute durch positive Aussagen zu bestimmen,
fiihre zu Aporien und Paradoxien®. Ahnliche Vorstellung habe
auch schon Thomas von Aquin vertreten, wenn er in seiner Got-
teslehre erklare, wir kdnnten nicht wissen, was Gott sei, sondern
héchstens, was er nicht sei.**® Zu finden sei dieser Ansatz auch
bei Nikolaus von Kues, der cine ,,Docta ignorantia®“ entwickelt
habe. Ferner sei das Rawlssche Differenzprinzip, wonach die
Schlechterstellung entscheidend sei, sei die Prioritatsregel des
negativen Utilitarismus.*"*

2. Aus dem Blickwinkel des angloamerikanischen Rechtsutilita-
rismus handelt es sich um das ,,Harm Principle®, aus romisch-
rechtlicher Sicht um das alte ,,neminem laedere* (niemandem
einen Schaden). Einzureihen ist auch der wissenschaftstheoreti-
sche Ansatz von Popper und anderen, dass zumindest aus der
Sicht des Empirischen nur eine Falsifizierung und keine Verifi-

zierung von Theorien méglich sei.**?

%8 Kaufmann, A., Utilitarismus, ARSP 80 (1994), 476 ff., 478;
Tammelo, Ungerechtigkeit, 1980, 30 ff., 35, sowie Tammelo, Philo-
sophie, 1982, 127 ff.

%9 Kaufmann, A., Utilitarismus, ARSP 80 (1994), 476 ff., 479.

310 Kaufmann, A., Utilitarismus, ARSP 80 (1994), 476 ff.; Thomas von
Aquin, Summa theologica, 1953, 3; Kues, De docta ignorantia, 1440,
1. Buch, Kapitel 1: Das Wissen als Nichtwissen; Kapitel 16: Die ne-
gative Theologie.

311 Kaufmann, A., Utilitarismus, ARSP 80 (1994), 476 ff., 487, u. Hinw.
auf Rawls, Theorie, 1993, 5.

Popper, Logik, 1989, 56, Popper, Vermutungen, 1996; Popper, Er-
kenntnis, 1984, etwa 237; m.w.N. Neumann, Argumentationslehre,
1986, etwa 37; Alexy, Argumentation, 1991, 222, 223; Hempel,
Aspects, 1965, 245; Buchwald, Begriff, 1990 (zum Minchhausen-
Trilemma etwa 223 ff.). Kritisch zum Minchhausen-Trilemma: Ha-
bermas, Diskursethik, 1983, 53 ff., 90. Siehe zudem: Buchwald, Be-
griff, 1990.
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Damit offenbart sich aber der eigentliche Hintergrund dieses
scheinbar vermittelnden Denkens. Jede Nitzlichkeitslehre geht
ohnehin im Kern vom Sein aus und vernachlassigt damit die ge-
samten Werte und Sollensseite.

Deshalb ist vorsichtiger und in Anlehnung an den Dualismus von
Sein und Sollens in zwei Stufen vorzugehen. Aulerdem lassen
sich die drei Arten des Rechts verwenden. Wenigstens fiir den
ersten Zugriff kann das einfache Schadigungsverbot der positiven
deutschen Idee des verfassungsrechtlichen Wirde- und Grund-
rechts- sowie des strafrechtlichen Rechtsglterschutzes entgegen-
gesetzt werden.**® Im deutschen Recht tritt es vor allem als zivil-
rechtliches Schadensersatzrecht auf. Auf dessen liberalen Den-
ken grindeten sich schon im romischen Rechtssystem die Biir-
gerrechte. Am Anfang der stadtgriechisch-antiken Rechtsphilo-
sophie, so heift es, steht, nicht das Recht, sondern das Unrecht.

Aber hinter dem Schédigungsverbot verbergen sich die positiven
Ausformungen der Grundfreiheiten und Achtungspflichten, und
zwar insbesondere bezogen auf ,,.Leben, Leib, Freiheit* oder auch
auf Eigentum und Wohnung, auf Versammlungs- Religions- und
Meinungsfreiheit.

3. Anders gewendet: Die Gemeinschaft und ihre unbeteiligten
Mitglieder blicken zwar sofort auf die beeintrachtigten Werte,
weil die Allgemeinheit insofern mit betroffen ist. Der betroffene
Einzelne empfindet aber zunéchst seine Verletzungen, und ver-
langt fir sie nach einem Ausgleich.

Aus der Sicht der Mediation gilt vereinfacht vermutlich, dass so-
bald die Menschen nicht mehr Gber die schweren akuten Verlet-
zungen, an den sie leiden, hadern mussen, sondern (ber die da-
hinter liegenden, zumeist fur die jeweiligen Gruppe anerkannten
positiven Werte, Regeln und Solidaritatspflichten sprechen kon-
nen, vermaogen sie wieder als freie Akteure zu verhandeln.

313 Hirsch, A., Rechtsgutsbegriff, 2003, 13 ff.; Kaufmann, A., Utilita-
rismus, ARSP 80 (1994), 476 ff., 487, u. Hinw. auf Rawls, Theorie,
1993, 5.
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4. Ruckblickend sind fiinf verwandte Ansétze aufgezeigt, deren
sich der westliche Mensch bedient, um die Spaltung von Sein und
Sollen, zumindest aufzuweichen. Sollen zu konnen, heil3t und
meint dabei auch, sich ,,frei“ gegen einen Normanforderung stel-
len zu konnen. Die dazu gehdrige rationale Spaltung von Objekt
und Subjekt hat der modern westliche Mensch zwar selbst ge-
schaffen. Er hat aber die dufRerer Natur und innerer Kultur immer
bewusster unterschieden. Die ihn fremd bestimmenden Realit4ten
der Umwelt und die selbst geschaffene Symbolik der Kunst, der
Schrift und der Sprache hat er immer deutlicher voneinander ge-
trennt. Aber der westliche Mensch bedarf dieser scharfen Spal-
tung, denn nur mit ihr kann er als Herr und Selbst-Subjekt, etwa
politisch als burgerlicher Demokrat, als gebildeter Wissenschaft-
ler und als freier Handler-Krieger auftreten.

Deshalb muss und wird derselbe moderne Mensch auch rational-
rituelle Wege, wie die aufgezeigten, finden. Dazu wird er einer-
seits eine Art von uberindividuellem, kollektivem, vermittelndem
und zivilreligiosem Geistes- und Normsystems aufbauen. Ande-
rerseits wird er es als normatives Teil seines Selbst, etwa als pa-
radoxe Selbstbeherrschung, zu verinnerlichen haben.

V1. Mitte und verfremdende Orte der Kommunikation

1. Nachzudenken ist auch iiber die ,,Orte der Vermittlung®.

Das politisch-humane, topisch-fokussierende Denken ist als ein
methodisches Hilfskonstrukt zu verwenden, das der dem Grund-
satz der korpernahen Hirnforschung insofern entspricht als es
nach inneren Kommunikationswegen verlangt und auch vor gro-
ben organischen Verkdrperung, unter anderem Verortungen, er-
zwingt wird. Dieses Denken dient dazu, Entscheidungen zu tref-
fen und konsensfahige Zwischenurteile zu fallen.

Ihren besonderen Ausdruck findet dieser kinstliche Mittelwelt
zunachst im sozial-kulturellen Bereich, so dass insofern auch von
einer pragmatischen mittleren Welt als der sozialen Kulturwelt
des Menschen gesprochen werden kénnte. Zudem kennt sie eige-
ne ,,Zwischen-Orte.
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2. Diese Orte der engen Mitte der Gleichen und Né&chsten wird
dann in Friedenszeiten nur gelegentlich und zu besonderen Tagen
genutzt.

Sie dienen als:

- freier Markt der Wirtschaft,

- als offentliches Forum der Politik,

- als Theater fur die Schauspiele und

- als Arenen flr die Korperertlichtigung.

3. Zumindest vier Arten von sozialen und heilig-neutralen hdusli-
chen Schutzrdumen treten zumal in den Stadten hinzu:

- die Rathauser fur die Verwaltung,

- die fir die Religion,

- die Akademien fur die verniinftige Wissenschaft und
- die Gerichtsorte fur das Recht.

Diese Orte und diese Hauser beherbergen gleichsam den ,,heili-
gen Geist™ der jeweiligen Zivilisation.

Alle Riten scheinen nach heiligen Orten zu verlangen. Verallge-
meinert scheint es fir den Menschen iberhaupt keinen zumindest
konkreten heiligen Geist zu geben, der nicht auch in irgendeiner
Weise verkorpert erscheint. Die Doppelworte wie Menschen und
Wirde, Gott und Schépfung, Natur und Geist belegen diese An-
sicht. So arbeitet der Mensch auch stets mit verkorperten und
kiinstlichen Symbolen.®*

314 Zu ,,Ortsbediirftigkeit von Religionen im geistigen und im wortli-

chen Sinn siehe: Bongardt, Berg, 2006, 337 ff., 346 (Verbindung der
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VII. Schriften als Vergegenstandlichung

1. Hinzu treten ferner die Vergegenstiandlichungen als ,,Gesam-
melte Schriften. Neben der uralten Elemente der bildenden
Kunst, des Theaters und der Musik leben soziale Bereich der
westlichen schriftgebildeten stadtischen Welt insbesondere tiber:

- die religiosen Wortsammlungen der Bibel, des Korans und der
sonstigen heiligen Schriften (kurz den Blichern),

- mithilfe des buchahnlichen schriftlichen Gesetzeswerkes, dem
Privatvertrag und der 6konomischen Buchfiihrung,

- mit der wissenschaftlichen Abhandlung, die vielfach generati-
onsibergreifend eine Auseinandersetzung mit offen zitierten alte-
ren wissenschaftlichen Schriften enthélt und auch insofern eine
Sammlung eines Autors darstellt,

- sowie seit dem Buchdruck auch etwa Uber politische Pamphlete
und die ,,taglichen Zeitung®.

Sie alle bilden die vergegenstandlichen Mittel (Medien), um die
Fllchtigkeit der entscheidenden Aktion und des tragenden Wor-
tes der Erkenntnis in der Form von Urkunden zu verewigen und
um es unter den Schriftgebildeten weiter zu verbreiten. Auch sie
bilden auf ihre Weise wesentliche Bestandteile dieser synthe-
tisch-kunstlichen ,,Mittelwelt*.

2. Der Biologe von Bertalaffny erinnert aus einem ganz anderen
Blickwinkel daran, dass die Einzigartigkeit des Menschen darin
liege, nicht nur durch die Gabe der Biologie bestimmt zu sein,
sondern auch in einer ,,symbolischen Welt der Sprache, des Ge-
dankens, der sozialen Systeme, der Religion, Wissenschaft,
Kunst” zu leben®™. Eine solche dann doch schon dritte Kultur-
Welt kann in einer sesshaften Groligemeinschaft kann auch ein

Gegenstande mit einem Raum). Dazu auch als symbolische und auch
sinnliche Représentanz: Cassirer, Philosophie, 1994, 41 ff.

315 Bertalanffy, Menschen, 1970, 44.
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verortetes halboffenes Sondersystem der geistigen Kommunikati-
on und zumindest eines an bannenden Symbolen sichtbares Ei-
genleben entwickeln.*'®

Die jeweilige Art des kulturellen Eigenlebens, so ist dann anzu-
fligen, bestimmen vor allem die jeweilige Philosophien bezie-
hungsweise die Religionen, also der Art der letzten Riickbezlige.
Formal handelt es sich dabei jeweils um eine Art von Ausgleich-
suche, einem Harmonie- oder auch einem Gerechtigkeitsstreben.
Aber sie ist vereint mit der evolutiondren Idee der Anpassung,
oder aber auch der moglichen revolutiondren Ab- und Aufldésung
,der Gegenwart* dieser Kultur. Blinde oder emphatisch formu-
lierte, vertrauensvolle Konformitdt analog zum biologischen
Herdentrieb bildet aber immer ihre eigene Grundregel. Diesem
Kollektivismus steht dann aber der Ansatz des Individualismus
gegentber.

3. Aus der Sicht der Soziobiologie konnte dieses blinde mensch-
liche Verhalten sogar auch noch einen besonderen kulturellen
Uberlebensvorteil besitzen. So erklart etwa Peters:

,woziale Individuen besitzen ... die Moglichkeit ihr Verhalten
willentlich zu &ndern. Zusammen mit der Befahigung zur Kom-
munikation entsteht hieraus die qualitativ neue Mdglichkeit zu
koordinierten und damit gréi3eren Verhaltensmutationen. GroRe-
re Mutationen kdnnen als eine notwendige Voraussetzung fur das
Entstehen vieler sozialer Institutionen betrachtet werden. So sind
unterschiedliche Institutionen wie Gewerkschaften und Konven-
tionen oft erst dann erfolgreich, wenn sie von einem ausreichend
grof3en Teil der Bevolkerung unterstitzt werden.

Diese Deutung, die mit dem Hinweis auf grol3e Teile der Bevol-
kerung wiederum Elemente einer Mitte aufgreifen, ist zunachst
ebenfalls einmal unterstellen. Aus der Sicht der Evolution erlaubt
es dann also der ,Herden- oder Schwarmtrieb® dem Menschen
nicht nur, wie ansonsten in der belebten Natur, den Schutz vor
,,Raubfeinden* in der schieren Masse der Friedlichen zu suchen

318 Bertalanffy, Menschen, 1970, 58 f., 64 ff.
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und dazu einen in scheinbarer ,,Panik* bewegten und auch bei
Tieren militarisch strukturierten grofien ,,Sozialkorpers® zu bil-
den. Vielmehr erlaubt es dieser F&higkeit dem Menschen auch in
Friedenszeiten besondere professionelle Subkulturen mit einem
Sonderwissen zu bilden, das zumindest der Mehrheit eine GroR-
gruppe dient. Der vertrauensvolle Gehorsam der Ubrigen kann
also auch mit einem beachtlichen Vorteil verbunden sein. Zu ver-
langen ist dann nur, dass sich eine solche Subkultur auch ausreift,
sie etwa eigene ethische Kontrollsysteme entwickelt und nicht
autarke Versuchsleiter ohne Supervision versuchsweise an Men-
schenspiele ansetzen.

4. Der Menschen steht auch deshalb zwischen der Gemeinschaft,
in die er als soziales Wesen vertrauen muss, und der Rolle des
eigenverantwortlichen (autarken) Individuums. Mit dem Bundes-
verfassungsgericht ist fur die staatliche Verfassung die Idee der
Menschenwiirde um die Idee des sozialpflichtigen Menschen als
,Menschenbild der Verfassung* zu erganzen.

Gemeinschaft und Individuum umwalbt dann als Synthese immer
irgendeine Art von ,,Verfasstheit von ,,menschlichen Gemein-
schaften im weiten Sinne, die alle bekannten sozialrealen Herr-
schaftsformen umfasst.

Aus der Sicht des Einzelnen ergibt sich aus der Verfassung in der
westlichen Sicht die birgerliche Rolle, die ihn als politisch
mitherrschenden Menschen begreift.

5. Rickblickend sind damit die Mitte, die Vermittlung und deren
Orte beschrieben, und zwar als

-Vermittlung und Synthese,
- Mitte und Pragmatismus,
- Mitte und Sprache,

- Mitte und Politik,

- Mitte und Negativa,
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- Mitte und verfremdende Orte der Kommunikation sowie die
- Schriften als Akte der Vergegenstandlichung.

Zu beschreiben waren damit, je nach Sichtweise, das Wesen, die
Struktur und die Orte der dritten Welt des ,,Humanums*.
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10. Kapitel

Einzelne Gedanken

I. Eine Spekulation: Der Drei-Drittel-Mensch oder die De-
und die Rehumanisierung nach dem Milgram-Modell

1. Einzelne Erwdgungen konnten noch der Vertiefung des Bildes
vom Menschlichen dienen.

Vergegenstandlichungen und Vermittlungen zwischen Sein und
Sollen belegen auch die Gesamtheit der vielfach und friih schon
verschriftlichten ,bunten” Verfassungsartikel. Sie verkorpern
zwar derzeit vor allem in ihren Grundrechtsteilen das edle und
auch das hochste Gemeinwohl eines gesamten Verfassungsstaa-
tes (Art. 20 GG). Aber dass uberhaupt Konstitutionen notwendig
erscheinen, belegt immer das Gewicht, sowie die Art und Weise
des Gewaltmissbrauchs. Den Rechten entspricht jeweils ein dazu
passendes Unrecht. Die Verfassungen haben die jeweiligen Ver-
fassungsgeber aufgrund ihrer Erfahrungen niedergeschrieben,
und sie erwarteten auch kinftig denselben sozialrealen Macht-
missbrauch.

Insofern fehlten den Grundrechtscharakteren der Verfassungen,
indirekt alle diejenigen Unrechtstatbestande fir den Staat und
seine Verwalter zu begehen geneigt sind. Die Grundrecht teilte
der Konstitution und der Ubernationalen Konventionen entspre-
chen insofern dem Strafrecht fiir den einzelnen Biirgern. Sie be-
schreiben nahe liegendes Staat- oder auch Systemunrecht.

Das pragmatische ,,Gemeinwohl einer Gesellschaft”, das alle
elementaren Werte und Interessen auf nationale Art vermengt,
dient am Ende und offen als grofitmogliches Gluck der méglichst
Vielen.

Dieses fiktive unfassbare Gesamtwohl, das aber schon als ein
alter Begriff (bonum commune) erscheint, bildet dann jeweilige
Mitte der jeweiligen Allgemeinheit. Als common sense soll es
allen Entscheidungstréagern bei denjenigen konkreten Entschei-
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dungen leiten helfen, die auch andere Mitglieder der jeweiligen
Gemeinschaft betreffen.

Der westliche Gegenpol zum reinen zivilen und grundékonomi-
schen Utilitarismus des Gemeinwohls der Freien bildet dann eine
Art von zivilreligiosem Staatsdogmatismus. Er besteht dann etwa
in der Form der vorherrschenden Uberidee des heiligen demokra-
tischen Volksstaates. Solche absolutistischen Elemente erhoht
aber auch der deutsche Verfassungsstaat und zwar als Rechts-
staat auf der Staatsseite und fir den Menschen in seinem Dop-
pelmodell vom absolut wirdigen Menschen und von dem Men-
schenbild der auch sozialpflichtigen Person. Aber auch die tber-
nationalen Menschenrechtserklarungen beruhen in ahnlicher
Weise auf der unantastbaren, weil angeborenen Rechtsfahigkeit
aller Menschen.

2. Die entscheidende Frage lautet jedoch, zumindest fir die west-
liche Zivilisation: Ist nicht zumindest grundsatzlich jeder einzel-
ne Mensch individuell fahig:

- ungerechte Gewalt, etwa als blinde Folter
- zugunsten eines hoheren Zwecks zu tben und

- verfugt der Mensch nicht gleichsam Gber einen halbbewussten
,,Schalter, der ihn zwischen Gehorsam und Eigenverantwortung
waéhlen l&sst,

- und unterwirft sich der Mensch nicht statistisch betrachtet zu
,Zwei Dritteln blind den héheren Zwecken und ihren priester-
ahnlichen Verwaltern?

Gilt diese grobe Vermutung fir den einzelnen Menschen, dann
gilt sie mutmallich entsprechend auch auf kollektiver Ebene.
Denn auch Gemeinschaften vermodgen als Kollektivpersonen und
Akteure aufzutreten.

In diesem Falle besitzt das gegenwartige ethische und humane
Rechtssystem tatséchlich den zivilisatorischen Sinn, dieser an-
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scheinend nur halbbewussten und halb impulshaften menschli-
chen Entscheidung kulturell mit- und gegenzusteuern.

Unterstellt man im Sinne des Milgram-Experimentes, dass Men-
schen zwischen blindem Gehorsam gegeniber héheren Ideen und
freier eigener Entscheidung hin und her wandeln, so ist daraus
fur das Strafrecht eine einfache Folgerung zu ziehen. So sind:

- die Gewalttater,

- die Gewaltopfer, sowie

- die verletzte Staats- und Rechtsgesellschaft
soweit als moglich zu ,,Re-Humanisieren®.

Alle drei Gruppen gilt es im konkreten Falle mit der Idee der
Humanitit zu ,,Versohnen“. Dazu haben sich alle drei Personen
sich selbst, besser ihrem eigenen Uber-Ich zu unterwerfen, und
zwar, nachdem sie zuvor diese ldee der Humanitét als eigene ver-
innerlicht haben. Mit dem Gehorsam gegenlber dem eigenen
Uber-Ich nutzt jeder Selbstherrscher die Mechanik des Milgram-
Gehorsams, in dem er die hohere Idee als eigene verinnerlicht.
Weicht er von ithnen ab, so hat er sich ,,entmenschlicht® und
muss sich rehumanisieren. Der Tater muss lernen, sich selbst zu
beherrschen. Das Opfer muss seine Subjektstellung notfalls post-
hum wiedererlangen. Die Gesellschaft muss die Tyrannei, die sie
durch die Gewalttat eines eigenen demokratischen Mitherrschers
erfahren hat, ausgleichen. Dazu mussen alle Personen, Téater, Op-
fer und Staat, den Grundgedanken der Vermittlung verinnerli-
chen.

Vorbeugend geht es zudem darum, auch alle einzelnen Demokra-
ten und Dritten, und zwar auch die Richter selbst, standig aufs
Neue zu ,.,humanisieren®. Denn sie iiben etwa im Strafrecht sogar
definitionsgemél’ die monopolisierte Staatsgewalt, und zwar zu-
meist gegen den Willen der Verurteilten aus. Wer den Vorgaben
dieser Zivilreligion nicht folgt, erscheint aber nicht als Ketzer,
sondern er bleibt immer ein Mitmensch, der als mitherrschender
Demokrat tber seine Vernunft zu tberzeugen ist. Hilfsweise aber
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bleiben dennoch notfalls die regelmaRig rechtsformig zu tberpri-
fende ,,Sicherungsverwahrung® und das Angebot der Versoh-
nung.

Die emotionale Deutung des Strafrechts, wie etwa das Richten
zur ,,Erhaltung und Bekréftigung der Normgeltung®, lassen sich
stets auch weiter verwenden. Mit ihnen kann jedes Rechtssystem
selbst mit der jeweils dazu gehdrenden Hochstidee analog zum
Gott und seiner Gerechtigkeit verbunden werden. Dieses zivile
Regel-System wirkt dann als eine sich selbst heilende und damit
zugleich auch seinen Bestand schiitzende Kultur des ,,demokrati-
schen Humanismus*.

3. Wie alle hochsten Rickbindungen bedarf auch die innere
Rickbindung an die Eigenverantwortung und die Moralféhigkeit
des Menschen, und zwar entweder an das eigene Gewissen oder
auch an die eigene seelische Identitat oder auch die standige An-
passung an eine bestimmte humane Art der Gesellschaft, also
einer standigen Stabilisierung. Ihr entspricht in den grol3en Reli-
gionen die Idee des alltaglichen Gebetes und der gemeinsamen
Feiertage. Denn jede der groRRen klassischen Religionen weil} um
die Schwachen und die Aggressivitat des Menschen. Die Chris-
ten beten dazu zum Kreuzsymbol, das Sonderopfer des Gottes in
Menschengestalt darstellt, der sich in seiner menschlichen Ge-
stalt darbot, um die Erbstinde und die Gewalt auf Erden zu stih-
nen.

1. These: Sdakularer Humanismus

1. Jeder normativen Seite entspricht aus der hier vertretenen dua-
listischen Sicht eine empirische Seite, die mit den Normen kana-
lisiert werden soll. Fir das Menschenbild ist insofern zur Sozio-
psychologie zu blicken, die die Mdoglichkeiten, Grenzen und die
Techniken zu ermitteln versucht.

Das Sonderproblem des normativen Selbstverstandnisses sowohl
des weltlichen absoluten Staates als auch des nachfolgenden
Menschenbildes des autonomen Menschen und wirdigen Demo-
kraten besteht offenbar darin, dass beide sich im Alltag als zu
gottahnlich und damit als unfehlbar begreifen. Schon die vage
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Vorstellung eines angeblich zivilisierten und rationalen Men-
schen, dass sich der Mensch ahnlich wie die Versuchspersonen in
den vielfach wiederholten Milgram-Experimenten und wie im
Zimbardo-Versuch verhalten konnte, fiihrt sofort zu einer Ver-
drangung der eigenen Folterfahigkeiten. Die psychischen Uber-
lebensmechanismen der Neutralisation greifen auch auf der
néchst hoheren Stufe des westlichen Selbstbildes ein. Es handelt
sich um dieselbe fiktive lIdealisierung des Menschen, die ihm
dann erlaubt, sich als wiirdiges Subjekt zu begreifen.

Der Mensch befolgt insofern das blinde Gehorsamsgebot gegen-
uber seinem eigenen idealen Selbstbild. Mo6rder und erst Recht
politische Massenmorder gelten deshalb auch in der Regel als
andere, niedere Lebewesen oder schlicht als ,,Unmenschen®. Sie-
ger in morderischen Kriegen werden daheim und in der Ge-
schichte ebenso blind als ,,Ubermenschen® gefeiert. Aber zu En-
de gedacht werden sie auch damit zundchst einmal entmensch-
licht.

Um im Bild der gegenwaértigen westlichen Zivilisation zu blei-
ben, schon die Idee der ,,Selbst-Beherrschung® assoziiert bereits
die Paradoxie des Verlangens nach der Subjektstellung gegen-
uber einem Selbst als Objekt. Dazu wird das Selbst aufgespaltet.
In Anlehnung an Freud ist das gesamte Selbst in ein Uber-Ich
oder in eine hohere richterdhnliche Gewissensinstanz einerseits
und in ein eher animalisches und amoralisches Unter-Ich ande-
rerseits zu zerlegen, und danach wieder zur gesamten ldentitat
(,,Seele) zusammenzufiigen. Ferner scheint die Anforderung des
Menschen an sich selbst, eben sich selbst zu beherrschen, offen-
bar auch standig geboten, und deren Erfullung auch grundsatzlich
maoglich zu sein.

Ebenso aber erweist sich dennoch die alltdgliche Verdréangung,
also die Neutralisierung der eigenen Gewaltweltakte, offenbar
fur den Menschen als lebens- und (berlebensnotwendig. Es hilft
nichts, sie weg zu diskutieren, dass sie nicht sein dulrften. Viel-
mehr muss die Verdrdngung konkret dann aber von einer eben-
falls hoheren Leitidee aufgefangen werden, der der Mensch sich
grundsatzlich unterwirft. Das christliche Kreuzbild verdeutlicht
diesen Ansatz, denn er geht von einer siindigen Erbgewalt aus.
Der weltliche Humanismus, der vereinfacht aus der Verallgemei-
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nerung der Menschenrechte und der alten Idee vom gefiihlsma-
RBigen Né&chsten besteht, beruht auf derselben Erfahrung, aber er
ubersieht mit der Heiligung der Autonomie, dass Menschen diese
Autonomie auch aufgeben und sich blind angeblich hoheren
Zwecken unterwerfen konnen.

2. Der tbliche und durchaus religiése Ausweg kann unter diesen
ambivalenten Umstanden darin bestehen, Sonderorte und Son-
dertage flr das feierliche Erinnern an eigene fehlerhafte Unter-
werfungen unter angeblich hdchste Ziele zu schaffen. Aber es
spricht auch dafir, Sonderorte und Sondertage noch mehr als
bisher fiir das konkrete ,,gerechte und legale Richten® vom
Mitdemokraten und Mitmenschen mit schwersten Strafen vorzu-
sehen, im Grundansatz bestehen sie seit jeher. Aber dann ist zu-
dem, und auch wiederkehrend, etwa jahrlich, an diese eigenen,
weil demokratischen Gewaltakte zu erinnern. Denn jede private
langjahrige Gefangenhaltung von einzelnen oder gar gesamten
Personengruppen, wirde als eine grausame Malinahme erschei-
nen und zu Recht als Sensation von den Medien verfolgt werden.
Auch ein berechtigter héherer Zweck andert nichts an dem ge-
wollten Strafleiden, das das demokratische Strafen weithin aus-
zeichnet. Das ,,hohere* kollektive Bewusstsein muss hier die of-
fenbar unvermeidbare individuelle Verdrdngung auffangen.

Eine solche, vielleicht sogar nahe liegende weitere Erinnerungs-
kultur andert aber nichts an der Gewaltaustbung selbst. Sie darf
auch nicht in einzelne irrationale Gnadenakte umschlagen Eine
erprobte westliche Ldsung fir das Dilemma der grundsatzlichen
Gewaltbereitschaft des Menschen steht jedoch zur Verfligung.

Sie lautet zundchst schlicht, ,,private Gewalt ist soweit als mog-
lich zu untersagen® und die Ausubung der notwendigen Gewalt
ist in die Hande des kollektiven agierenden, und schon deshalb
vermittelnden demokratischen Staates zu legen. Dieser Staat
setzt, um sich selbst zu schitzen, seinerseits auf die Gewaltentei-
lung und ferner auf die offentliche Kontrolle dieser Gewalt.

3. Auch die demokratischen Gerichte bestehen in aller Regel aus
einer Mischung von professionalisierten Entscheidern einerseits
und Zivilpersonen andererseits. Zudem unterliegen sie einer
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Kontrolle durch die private Offentlichkeit und durch berufsmagi-
ge Journalisten.

Das Problem mit der Gewalt besteht in aller Regel darin, dass sie
vielfach mit notstandséhnlichen Situationen argumentativ ver-
knipft wird, die dann als Krieg oder als Terrorismus dazu fihrt,
dass die vielféltigen Kontrollsysteme aufgebrochen und eine un-
mittelbare kriegsahnliche Entscheidung verlangt wird. Auf diese
Weise entstehen eine Tendenz zur Reduktion der Demokratie
und die gefahrliche, in tatsachlichen Notlagen aber unumgangli-
che Herrschaft der Exekutiven (Verwaltung). Uber den héheren
Zweck wird also auch auf dieser Ebene der Gehorsam eingewor-
ben.

Selbst die wissenschaftlichen Versuche von Milgram und
Zimbardo, die mutmalilich bei vielen Teilnehmern zu erhebli-
chen psychischen Schaden und jedenfalls zu beachtlichen Identi-
tatskrisen gefiihrt haben durften, entspringen einer freien auto-
kratischen Entscheidung, die dann auch die beiden Versuchslei-
ter in den Sog ihrer eigenen Ziele gefuihrt haben.

4. Das Dauerproblem besteht darin, Neutralitat zu schaffen, also
neutrale Personen ,,der Mitte* im Sinne des Aristoteles zu finden
und dazu neutrale Institutionen aufzubauen. Solche Personen
sind nur durch weitgehende Entfernung vom unmittelbaren Ge-
schehen zu erreichen. Sie versagen aber bei allen Notlagen, bei
denen wie in Féllen der Notwehr und der polizeilichen Gefahren-
abwehr schnell entschieden werden muss. Zu diesen neutralen
Institutionen gehort zwar auch die Wissenschaft: Emotionale
Entscheidungen lassen sich, gerade auch im Licht der modernen
Gehirnforschung nur durch eine Streckung des Abwagungs- und
Entscheidungsvorganges und eben durch eine vernunftige Ge-
waltenkontrolle und Nachkontrolle rational treffen oder aber
nachfolgend, etwa auch mithilfe des Rechts korrigieren, also
wieder ,,gerade Richten®.

5. Drei Einsichten gehorten also zumindest zusammen,

- der (normative) Idealismus des wirdigen Freien (samt seiner
humanen Rechte und seiner humanen Verantwortung),
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- die (empirische) Grundeinsicht in das Faktum der personlichen
Fahigkeit des Menschen zur ,,Entmenschlichung* (oder auch der
,,Entwiirdigung®) anderer Menschen,

- die Einsicht in die sozialreale Notwendigkeit, zur Vermittlung
dieses Dualismus rituelle Sonderverfahren, vor allem zum Ver-
sbhnen und zum gerechten und zugleich humanen Richten, vor-
halten zu massen.

6. Dartiber wolbt sich eine vierte semi-religiose Ebene im Sinne
von Radbruch. Wer diesen Drei-Welten-Ansatz zu einer (gott-
analogen) monistischen Leitidee zuriick bindet, der wird dafur
immer wieder und zu Recht auf den Begriff des ,,Humanismus*
stoRBen, so wie die Naturrechtler auch schon ,,Humanisten* hie-
Ren. Politisch ausgepragt handelt es sich dann auf der nationalen
Ebene um den jeweiligen ,demokratischen Prdambel-
Humanismus®, der im Verein mit den gesamt-westlichen Leit-
ideen der menschenrechtlichen Konventionen zu lesen ist. Aus
der Sicht der Grundrechtecharta der Européischen Union be-
stimmen ihn das dreifaltige Credo von ,,Freiheit, Gleichheit und
Solidaritit* und deren monistischer Kern, die unantastbare Men-
schenwiirde.

Die Verschmelzung eines gerade noch wissenschaftlich nach-
vollziehbaren Drei-Welten-Modell zu einer einheitlichen Idee,
wie der des Humanismus, fiihrt zu einer ,,ganzheitlichen Sicht-
weise. Der Humanismus gewinnt auf diesem Wege zweierlei,
eine dreifaltige Binnenstruktur, wie sie unter anderem auch das
Christentum kennt, und auch ein eigene Funktion, ndmlich dieje-
nige, selbstdndige Systeme zu einer einzigen Leitidee zu verein-
heitlichen.

7. Das Prinzip der Vereinheitlichung von eigentlich Unvereinba-
rem regiert auf der sozialen Welt die Idee der ,,Kultur* und fiir
den einzelnen Menschen die Idee der Psyche, allgemeiner die
Idee der ,,Seele®. Beide Begriff haben die Aufgabe, um ein an-
ders Wort dazu zu fligen, auf diese Weise ,,Identitdten* zu schaf-
fen. Insofern besteht also immer auch ein Bedarf (Sinn oder Nut-
zen) fur ganzheitliche Ansétze.
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Aus naturwissenschaftlicher Sicht geht es jeweils darum, die
Existenz von Systemen auf Zeit zu erhalten und dabei das fakti-
sche alltdgliche Werden und Vergehen zu (berbriicken. Diese
Aufgabe erfillt der einzelne Mensch mit seiner taglichen biologi-
schen, sozialen und geistigen ,,Selbstorganisation®. Insofern ist
auch das Wort vom eigenstdndigen ,,Selbst* als dem ,,Subjekt*
angebracht, das sich bei dieser Minchhausen-Aufgabe der
Selbst-Organisation zumindest logisch von selbst entwickelt.

Fur die lebendige soziale Existenz von Gruppen sorgt in analoger
Weise die ,,Kultur®.

Dabei lebt die Kultur bekanntlich vom Ableben einzelner Men-
schen und blickt auf die Folge von Generationen.

Zwei noch umfassendere ganzheitliche Metasysteme bilden aus
naturwissenschaftlicher Sicht die (belebte) ,,Natur, die grob eine
Milliarde Jahre alt ist, und der physikalische Kosmos, der etwa
14 Milliarden Jahre existiert.

Was treibt nun alles zum Selbsterhalt, und im Gbrigen bei néherer
Hinsicht auch zur standigen Selbstzerstérung des alten Selbst.
Aus der physikalischer Sicht ist es das Gesetz der Selbsthaltung
der Energie und die Treibkraft des Unknalls, also der thermo-
dynamischen Gesetze, die zudem bis auf weiteres mit immer
groRerer Komplexitat der physikalischen Einheiten einhergehen.
Aus der Sicht der Biologie handelt das Gesetz vom immer kom-
plexer werdenden Leben, das auf dieser Erde aus einen Ursprung
entstanden zu sein scheint.

Insofern mag man auch mit vielen Religionen die Natur oder den
Kosmos oder deren geistiges Wesen heiligen, zumal alle Systeme
auch den Menschen und seine Binnenwelten stark beeinflussen.
Aber ob eine solche Anbetung Sinn oder gar Wirkung hat, ist
Gegenstand der Diskussion um das Religiose. Das schlief3t aus
sékularer Sicht aber nicht aus, Natur und Kosmos und ihre Ge-
setze zumindest zu ,,beachten®“. Aber Einflussnehmen kann der
Mensch auf seine eigene humane Binnenwelt. Sie kann er auch
verantworten, vorausgesetzt er sieht sich selbst als ein Selbst-
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Subjekt, also zumindest als ein Wesen, das sich immerhin ,,zu
einem Drittel* auch bewusst selbst organisiert.

I11. Westliche Zivilisation des Rechtsstaates als Utopie

1. Aus der soziobiologischen Sicht der Naturwissenschaften im
weiten Sinne ist am Ende aber festzustellen, dass auch die ideale
Utopie des gerechten und humanen Gemeinwesens“>'’ sich zu-
mindest im Laufe der Evolution des Menschen nicht hat durch-
setzen konnen. Sie wirde auch ein Staatswesen zu einem organi-
schen Staatskorper im Sinne eines blinden Ameisenstaates ver-
kommen lassen. Kreativitat und Individualitat gedeihen in sol-
chen ,,Chaosrandlagen®, in denen das ,,Umlegen eines Schalters*
respektive der ,Fliigelschlag des Schmetterlings® gelegentlich
uber Leben und Tod entscheiden.

Davor allerdings bewahrt dann gelegentlich auch die schlichte
Konformitat von ,zwei Dritteln einer Menschengruppe. Sie
schiitzt dann zumindest diese ,,Nédchsten®“. Die gehorsame Un-
terwerfung unter die Ideale von gestaltendem Recht und der
Grundregeln der Gerechtigkeit bilden ein altes und offenbar viele
Personen befriedendes Angebot.

Andererseits und nachsorgend sowie vorbeugend ist die standige
politische und ritualisierte Pflege der demiitigen ,,Anbetung* der
Hochstwerte der weltlichen Zivilreligion vonnéten, also der

317 Dieser Begriff ist vorbelastet und hier nur als eine alte und bekannte

Konnotation verwendet. Zur ,,Utopie* als modellhafter aber politisch
moglicher ,,bester Staat siehe: Morus, Utopia, 1996, 7 ff. Dazu
auch: Saage, Denken, 2006, 7 ff., 63 (Eine ,,neuzeitliche Denktradi-
tion®, die ,,eine genuine Alternative sowohl zum kontraktualistischen
Paradigma des Naturrechts (Hobbes, Locke etc.) als auch zum
machtstaatlichen Diskurs (Machiavelli, Bodin, Carl Schmitt) dar-
stellt. Sie bilde eine ,,kollektivistische Alternative zum individualis-
tischen Weg in die Moderne*). Zur Deutung der Utopie als ,,sozio-
politisches Herrschaftssystem* in Anlehnung an Elias (Elias/Morus,
Staatskritik, 1985, 101 ff., und zwar als ,,Solidargemeinschaft*), so-
wie 65 (,,eine vaterlose Gesellschaft“, analog aber nicht identisch zur
idealen Politeia des Platon).
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Menschenrechte und der rechtlich verfassten Demokratie, die auf
der Eigenverantwortung des zu Inhumanitat faéhigen Menschen
beruhen.

Denn derartige Rituale, zu denen auch Offentliche Strafgerichts-
verhandlungen gehoren, entwickeln einen ,,verinnerlichten Be-
weggrund“, der Hemmschwelle zur Tétung nicht nur erhoht,
sondern auch nach innen verlegt. Nur verlangt er an sich auch die
Identifizierung mit dem Tater.

2. Die Utopie der Demokratie besteht darin zu glauben, dass die-
ser der Dreisprung zumindest regelméafig gelingt und sich damit
das Recht dem unvermeidbaren Unrecht als tberlegen erweist.
Dieses Konstrukt aufrecht zu erhalten, hilft dann die menschliche
Féhigkeit zur ,Neutralisation des Bdsen* nach. Unter anderem
besteht sie darin, sich den demokratischen Hochstideen, wie der
Wissenschaft, dem Recht, der Demokratie, der Humanitét etc.
und vor allem sich ihren guten Hirten (blind) zu unterwerfen.
Damit schrankt der Freie seine Freiheit ein, er gewinnt mit dem
Gehorsam aber ,,Gleichheit® und er schafft ,,Solidaritit. Frei,
vernlnftig und ein wahrer Demokrat ware der westliche Mensch,
wenn es ihm gelange, der Berechtigung zumindest der existenzi-
ellen Entscheidungen, an denen er mitwirkt, regelmalig wenigs-
tens dann selbst mit Nach-Denken zu tberprifen, wenn (noch)
keine Entscheidungsnot besteht. Dazu muss er sich zunéchst
einmal seine Grundanlage zum Neutralisieren bewusst werden
und bleiben, was diese Anlage ihrerseits zu verhindern suchen
wird. Eine Ethik der Aufklarung tber Art und Macht der Psyche,
und allerdings erneut gute Hirten, nunmehr aber solche des Zwei-
felns, konnte ihm dabei helfen, diese Gefahr zu mindern.

Weiter einzelne Erwagungen sollen folgen:
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11. Kapitel

Weltliche Mediation: Heilung, Rechtspflege und Strafe
I. Politischer Mensch als sdkularer Mittler-Richter

1. Der Jurist jedenfalls bestreitet seinen Alltag damit, dabei zu
helfen, entweder das Krumme gerade zu richten oder aber auch
die Gesellschaft und Parteien darin zu unterstiitzen, das Krumme
einmal einverstandlich krumm sein zu lassen, und zwar auch um
des allseitigen Rechtsfriedens willen. Seine Kernaufgabe besteht
im ,,Schlichten und Richten* des Unrechts, wie diejenige des
Arztes im Heilen der Krankheiten und wie die der weltlichen
Psychologen und der religiésen Seelsorger im Umgang mit den
psychischen Folgen von Gewalt, Tod und Verlust. Auf diese ar-
beitsteilige Weise bernimmt der Jurist eine der Aufgaben, die in
uberschaubaren naturnahen Kleingesellschaften, deren Religio-
nen dem Animismus und dem Ahnenkult verhaftet sind, die
Schamanen als Sondervermittler zwischen der Geistigen und ir-
dischen Welt wahrnehmen. Zu den und durch diese Heilspriester
sprechen die Geister, die die gesamte Welt durchweben. In der
Demokratie aber vermag jeder Mensch als Richter tber sich und
andere aufzutreten. Dazu hat der die alte geistige Welt als seine
eigene Vernunft verinnerlicht.

Der Blick in die klassische Antike zeigt die Herkunft eines sol-
chen einfachen Denkens des Menschen als Mittler. Das stadti-
sche Recht wandelt sich vom unmittelbar wirksamen géttlichen
Recht der Naturvolker zum privaten Handelsrecht, das nur noch
durch Eide und gemeinsame heilige Handlungen riickversichert
wird. Auch das Wort ,,Religion* meint allgemein, wie auch im
christlichen Sinne, die Rickbindung eines zundchst einmal halb-
autonomen beseelten birgerlichen Akteurs, der fiir seine eigenen
Taten einzustehen hat.

So hat die griechisch-romische Antike bereits ein stadtisches Pri-
vatrecht ausgearbeitet. Aristoteles, dessen Schriften das Mittelal-
ter als Subkultur bewahrt und welche die Renaissance der Han-
delsstédte dann neben dem rémischen Zivilrecht aufgreifen konn-
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te, schreibt historisch wirkungsmachtig mit Blick auf die idealen
zweiseitigen Vertrage folgendes:

,Wenn es daher Streitigkeiten gibt, so geht man zum Richter um
Hilfe zu bekommen. Und man sucht den Richter als den Mann,
der in der Mitte steht und mancherorts nennt man ihn den , Mitt-
ler‘, um die Erwartung anzudeuten, dass man sein Recht be-
kommt, wenn man die Mitte bekommt. So ist das Recht ein Mittle-
res, da es auch der Richter ist.

Der Richter stellt die Gleichheit wieder her und das ist so, wie
wenn er bei einer in zwei ungleiche Teile geteilten Linie den Ab-
schnitt, um den der groRere Teil lber die Mitte hinausreicht,
wegnahme und den kleineren Teil hinzufligte. Wird aber das
Ganze in zwei gleiche Teile geteilt, so sagt man, man habe ,das
Seinige, wenn jeder eben den gleichen Anteil erhalten hat.

Das Gleiche aber ist die Mitte zwischen der gréReren und der
kleineren Linie entsprechend der arithmetischen Proportion. Da-
her der Name ,dikaion‘ (das Gerechte), weil es sich um eine
Jdicha‘ (eine Zweiteilung) handelt. Es ist wie wenn man
,dichaion‘ sagte und der Richter (dikastes) ,Zweiteiler’

(dichaste)«. '

2. In diesen Fillen tritt der vermittelnde Richter als ein ,,Verglei-
cher” auf, der aber bereits den idealen Ausgleich sucht. Offen
bleibt nur die Frage, nach den hoheitlichen Zwangsrechten dieses
Schiedsrichters.

Zu bedenken bleibt zwar der Umstand der kriegerischen Unter-
werfung von Menschen, und dass Frauen, Kinder und Sklaven
aus der politischen Welt etwa in den Modellrepubliken Athen
und Rom ausgegrenzt waren. Aber es war den Sklaven der
Wechsel in den Burgerstatus grundsatzlich moglich. Zudem ist
zu vermuten, dass die jeweiligen politischen AufRenwelten zu

318 Aristoteles, Nikomachische Ethik (Dirlmeier), 1999, Buch V, Aus-
schnitte aus 1131 a und 1131 b, wortlich zitiert und vertieft auch von
Oechsler, Gerechtigkeit, 1997, 58 ff.
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ahnlichen strukturierten informellen Binnenwelten der ,,Hauser*
eroffnet haben. Zumindest bleibt die naturnahe ldee der Seele
wirkungsmachtig, die jedem Gl&ubigen in jeder groRen Religi-
onsform eigen zu sein scheint. Mit ihren Ahnen sind zudem alle
Gruppenmitglieder verbunden. Auf die Menschen reduziert, bil-
det deshalb die mutmallich universelle Seelenidee im Verein mit
dem Uberelterndhnlichen Ahnenkult die Grundlage fir eine uni-
verselle menschliche Personalitdt. Auch die heutige Idee der
hochsten  Menschenwiirde entspringt in ihrer christlich-
naturrechtlichen Wurzel, der dignitas, etwa im weiten Sinne dem
beseelten vernunftigen und zu Kinsten fahigen Menschen.

3. Pufendorf verbindet mit seinem Verstandnis der hdchsten
Menschenwiirde das mittelalterlich-christliche Bild der Seele mit
der Metapher der Erleuchtung in der Form des Lichtes, die alte
Himmelskrafte von Sonne, Mond und Gestirnen assoziiert. Diese
gesamte Verstandesseele spiegelt die gottliche Vernunft im Sinne
der schattenhaften Ebenbildlichkeit des von Gott beseelten We-
sens ,,Mensch* mit seinem Schopfergott wieder.

Sieht der westliche weltliche Mensch im uralten Bild vom
Schopfergott ein Wort fiir die Natur und deren Evolutionsgeset-
ze, so kann auch er diesen Ansatz weiter nutzen. Denn danach ist
der Mensch nicht nur ein kleines Teilsystem der uralten evolutio-
néren Natur, sondern der Menschen erkennt und verwendet, wie
eine als Person gedachte Natur, naturanalog, wenngleich nur an-
satzweise auch deren Naturgesetze. Aus diesem Umstand ergibt
sich auch aus weltlich-normativer Sicht noch die ,,hochste Wiir-
de* des Menschen. Denn dass der Mensch teilweise tber die Ge-
setze der Natur ,verfiigt”, in dem er sie in Techniken nachemp-
findet, setzt den Menschen mit sich zumindest im Bereiche der
Technik sichtbar der alles umfassenden schopferischen Natur
gleich®® und erhebt ihn zum Herr zumindest tiber seine eigenen

319 Zum Begriff ,,technologische Zivilisation* siche: Klagenfurt, Zivilisa-

tion, 1995, 19 (gegen die Dichotomie von Technik und Subjektseite:
,Mit dem Begriff Technologische Zivilisation soll Technik als ge-
sellschaftliches Projekt thematisiert und zugleich ausgedruckt wer-
den, dass Technologie heute zunehmend Gesellschaft konstituiert. In
diesem Sinne sind Technik und Gesellschaft wechselseitig ineinan-
der enthalten.). Anzufiigen ist, dass die ,,Steinzeit”, die ,,Bronze-
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kulturellen Schopfungen. An die Stelle der genetischen Informa-
tionen, mit denen die blind-kreative Evolution der Spezies arbei-
tet, setzt der Mensch vereinfacht seine inzwischen
verschriftlichten Erleuchtungen. Mit ihnen erschafft er sich zu
einem kleinen Teil einer selbstorganisierten Welt von Kultur und
Technik. Mit diesen Kulturgenen, den so genannten ,Memen**%,
verdndert er zudem, wenngleich auch nur strukturgleich, ebenso

wie alle anderen Lebensformen, auch unmittelbar seine Umwelt.
321

1

Sobald man schlieBlich das naturnah zudenkende Schicksal als
uberirdische Gerechtigkeit begreift, bedeutet die Fahigkeit, Uber
das eigene Leben und auch (ber das Leben anderer Menschen
gerecht oder auch tyrannisch entscheiden zu koénnen, (ber
Schicksalskrafte zu verfugen. Jeder Mensch, der notfalls unter
Aufopferung seines eigenen Lebens, féhig ist, andere Menschen
zu toten, verfligt Uber solche Herrschafts- und Richtereigenschaf-
ten. Die Fahigkeit fast aller Menschen zur Gewalt erhebt sie zu
kleinen Gottern. Die Grundeigenschaft zur Gewalt gegentber
Mitmenschen, sie unterlassen oder gruppengerecht oder auch
egoistisch ungerecht ausliben zu kénnen, zwingt jeden Menschen
zugleich zum insofern freien Richtertum in eigener Sache.

zeit* und die ,,Eisenzeit” die Art von menschlichen Gemeinschaften
tber die Technik definieren. Auch Gesellschaftsformen wie Noma-
de, Sesshafter Land- und Viehwirt, oder die Handels- und die Wehr-
stadt assoziieren Technologien. Der homo sapiens ist auch ein ,,ho-
mo faber®.

Das Kunstwort Meme ist von der Memetik und deren Grundgedan-
ken der Nachahmung abgeleitet. Aus der Sicht der Soziobiologie:
Dawkins, Gene, 1978, 191 ff.; Lumsden/Wilson, Fire, 1983, 120 ff.,
126, 139 ff., Lumsden/Wilson, Genes, 1981, 305 ff.; siehe auch
Maldeghem, Evolution, 1998, 97 ff., der zum Beispiele das Prinzip
der Gleichbehandlung im Licht der Evolutionsbiologie betrachtet
und beide Denkrichtungen, Soziobiologie und Recht schlicht neben-
einander setzt.

Zu den Memen aus der Sicht der Rechtsanthropologie: Fabricius,
Kriminalwissenschaften 11, 2011, 156 ff; aus der Sicht des Verf.:
Montenbruck, Zivilisation, 2010, 287 ff, Rn.726 ff

320

321
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4. Eingeschrankt und gendtigt wird diese Freiheit zur Gewalt al-
lerdings durch die méchtigen biosozialen Kréfte der Natur und
ihrer Gesetze. Dazu gehdren vor allem drei Maximen des Lebens,
und zwar die ldee der personlichen Selbsthaltung, die die mit der
Freiheit zur Gewalt verbundene Selbstgefdhrdung des Egoisten
zahmt, die biologische Leitidee des solidarischen Gruppener-
halts, der in Notféllen zu Selbstaufopferung zwingt, sowie die als
Empathie verankerte scheinbar altruistische Sorge flir den Nach-
wuchs. Vereinfacht erhebt jeder Mensch also seine Fahigkeit zur
Totung von Gruppennéchsten und sonstigen Artgenossen dann
zur richterlichen Freiheit, wenn er zugleich bereit ist, das Risiko
lebensgeféhrlicher Gegengewalt in Kauf zu nehmen.

I1. Verarbeitung von existenziellen Verletzungen

1. Bei Tod eines Néchsten, und analog beim Mitempfinden mit
einem solchen Schicksalsschlag durch Dritte bedarf es Menschen
als verniinftige Vermittler, die vielfach etwa als Deuter und Pries-
ter,?* innerhalb dieses Einfachen Modells wiederum elternahnli-
che Rollen Ubernehmen. Sie bedienen sich dazu der dialogi-
schen-rituellen Seite der Sprache. Grundsatzlich dient Sprache
neben dem Sammeln von informativen Ideenstiicken auch dem
Auffangen von personalen Motiven. Im Falle von Schicksals-
schlagen findet vereinfacht eine Regression in die Kindesrolle
und die Suche nach den Worten trostenden Ubereltern setzt ein,
die das den Kindern unverstandliche Normensystem erklart, das
solche personlichen Opfer verlangt.

Ein Dialog mit den ,,Geschwistern* und den Verstorbenen setzt
ein, sobald die erwachsenen Hinterbliebenen sich zugleich auch
ihrer eigenen Elternrolle wieder bewusst werden. Er findet tber
die Erinnerungen statt und auch die verstorben Menschen neh-
men fiktiv daran teil. Ihr Geist pragt also auch die jeweilige klei-
ne Gruppe und dem entsprechend auch die Gruppe der erweiter-
ten Né&chsten. Die Tradition bildet einen wichtigen Teil der Stabi-
lisierungen einer Gemeinschaft in solchen Umbruchphasen Der

%22 Dazu: Kleger/Miiller, Philosoph, 1986, 86 ff. (der politische Philo-
soph als ,,Ziviltheologe®).
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»Gaegenstand von derart existentiellen Gespriachen, bei der To-
tenfeier ebenso wie beim Strafprozess Uber den angeklagten
Mord, bildet vielfach eine Tat, denn auch das Schicksal wird in
der Regel als der Gewaltakt eines heiligen Wesens begriffen, das
auf diese Weise immerhin dem Menschen verstandlich gemacht
werden kann. Denn Objekt von blinden Zuféllen zu sein, passt
jedenfalls nicht in die Vorstellung eines soziobiologischen Le-
bewesens, das zumindest innerhalb dieses Modells betrachtet,
sich und alle anderen erwachsenen sowohl als nur langsam abge-
nabelte Kinder erlebt und versteht, und das anschlieRend auch
sich selbst in der Rolle von Ubereltern einfinden muss und mit
den eigenen Kindern auch mitempfinden kann. Je stéarker die
Gruppe der néachsten auf einen Menschen einwirkt, desto starker
wird er mithilfe des Kind-Eltern-Schemas sich auch seine nattir-
liche Umwelt ordnen.

2. Der Dialog bildet nur die verbale Seite der Kommunikation.
Mit dem Gegenstand des Todes oder auch der Tétung findet der
Wechsel in die Welt der Schicksale und der (bermdchtigen
Handlungen statt. Zu den vergangenen Taten und zu den erlebten
Schicksalen mussen die Menschen sich verhalten, sie wissen
aber, dass sie diese Mé&chte nicht beherrschen kénnen. Deshalb
treten nach dem Tod eines N&chsten und erst recht nach dem von
einem Mitmenschen betriebenen Mord an einem N&chsten hohe
Emotionen auf. Sie beruhen auf der Fahigkeit des Menschen zum
Mitleiden. Das Mitleiden spiegelt nicht nur fremdes Leid, son-
dern steigert sich bei den Angehdrigen zum eigen Leid, wenn
und weil der Nédchste einen psycho-realen Teil der eigenen lden-
titat darstellte. In solchen Lagen, sei es als Angehdriger oder als
Nachbar oder als Teil einer grof’en Wir-Gruppe, wie dem demo-
kratischen Volk, verlangen Menschen nach Entscheidungen, wie
mit dem Tod und seinen Folgen umzugehen ist. Die Akte, die
sich auf einen ,,natiirlichen Tod* beziehen, werden sich zwar vor-
rangig auf die geistige Seite der Deutung beziehen missen. Auf
dieser Ebene werden sie nach irgendeiner Art der Verséhnung,
vereinfacht mit dem Geist des Getoteten, suchen. Aber Rituale
treten hinzu. Eine tréstende Trauerfeier bildet den grof3en offent-
lichen Akt. Etwas dafiir zu opfern, und sei auch das Geld fir die
Ausrichtung eines groRen Mahles, eines sichtbaren Begrabnisses
und die Einrichtung einer kleinen Pilgerstatte, gehort auch in der
verweltlichten westlichen Welt zu einer solchen Feier. Ferner
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heiligen die Anwesenden das Gedenken der Toten bei der Trau-
erfeier und damit seinen ,,unsterblichen* Geist. An Jahrestagen,
an allgemeinen wie an den besonderen Todestagen wird auch an
den Verstorbenen gedacht. Mit diesen re-aktiven Ritualen ge-
winnen die Nachsten und die mitfiihlenden Nachbar die ,,Selbst-
herrschaft“ liber die eigene Binnenwelt wieder.

Bei der Totung eines Menschen durch einen Mitmenschen eroff-
net sich ein weiterer Weg. So fiihrt sich der Tater gottgleich als
der Schicksalssetzer fir sein Opfer auf. Schon das Possessivpro-
nomen ,,sein“ und die deutsche Versachlichung zu ,,das Opfer*
belegen, was geschehen ist. Der Tater hat die Herrschaft ber
einen Mitmenschen erlangt und offenbar auch beansprucht. Des-
halb kann und muss die Reaktion auf den Tod eines Mitmen-
schen, nunmehr auch auf die menschlichen Tater ausgeweitet
werden. Ein Teil der Verarbeitung dieses Todes kann also aktiv
gestaltet werden und mit der Unterwerfung des Téters unter ,,das
Recht*“ enden und damit die ,,Demokratie* festigen. Dazu ist ein
Verfahren einzuleiten, das mit der Aktivitat der Wahrheitsermitt-
lung durch die demokratische Exekutive beginnt und in der ritu-
ellen offentlichen Anhorung seinen offentlichen Hohepunkt
durch das demokratische Gericht erfahrt. Am Ende des aktiven
Dialoges treffen die Demokraten auf dem Forum und dort durch
Représentanten vertreten eine Entscheidung, eine Dezision.** Im

328 Zu Entschluss und Dezision siehe: Kohler, Entschluss, 1990, 37 ff., 45
(,,Eine Dezision, ein Handlungsentschluss ist in der Perspektive die-
ser Kritik nicht der Akt einer speziellen Kompetenz, sondern schlicht
die von einem mit der Frage ,Was tun?’ konfrontierte Handlungssub-
jekt als Antwort auf diese Frage gefundene und insoweit einleuch-
tende Antwort: ,,Es ist am besten (es ist richtig), - hier und jetzt, flr
mich, flr diese besondere Person-, das und das zu tun®. Auf diese
Weise bestimmt zum einen schlicht das beabsichtigte Tun den Tater
oder Akteur. Zum anderen aber wird jedenfalls nach diesem Modell
der Entschluss auf die subjektive Abwégung in der Art internen
,Diskurs® gestiitzt. Die Dezision erinnert insofern an ein verinner-
lichtes Gerichtsverfahren. Aber es fehlt die rein emotional-impulsive
Seite, das Handeln, das erst spater gerechtfertigt werden kann und
fur das man sich schdmen muss, sowie die &hnlich gelagerten ,,Not-
Entscheidungen®, wie die Notwehr oder eine sonstige unmittelbare
Gefahrenabwehr. Sie gilt als verniinftig, aber entspringt einem natur-
lichen Impuls. Ferner fehlt die ,,blanke Willkiir“ des Herrn, der mit
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Wortsinne ,,scheiden® sie etwa, was auch unmittelbar oder mit-
telbar mit ihnen selbst verbunden ist. Sie nehmen ,,Abschied®,
und zwar in mehrfacher Weise. Sie neben Abschied vom toten
Opfer und vor allem von dessen Opferrolle, sie trennen sich vom
Téter in seiner alten Rollen als ein ,,unbescholtener Mitmensch*
(er wird zu ,,Verurteilten®), und sie verabschieden sich nicht zu-
letzt von der ,,Tat“. Dieser durch Normen vertypisierten ,,Fall*
wird aus der komplexen Wirklichkeit herausgezogen. Er wird
zugleich in die Sonderwelt des Rechts hinein ,,abstrahiert. Die
Tat im Sinne des Gesetzes bildet, wie es heil3t, den Gegenstand
des Verfahrens. Er wird abgeurteilt, sodass die demokratische
Gemeinschaft zugleich auch wieder ihre Rolle als die eigentliche
Herrin Gber die soziale Binnenwelt einrticken kann, die der Tater
ihr im Ubrigen mit seinem ,,freien” Gewaltakt streitig gemacht
hat. Bei einer solchen Entscheidung in Namen des Volkes han-
delt es sich um einen zumindest auch psychosozialen, wenn nicht
sogar um einen bewussten psychisch-somatischen, Gewaltakt,
der seinerseits im Sinne einer Operation am lebenden Korper zu
Zwecken der Heilung neue Schmerzen hervorruft. Das alte Bild
vom Heil, assoziiert immer auch eine Analogie zur Gesundung
eines Kranken. Vereinfacht heilst zu entscheiden, Gewalt zu
uben. Anders gewendet setzt das Mitleiden des empathischen
Menschen die Eigenschaft voraus, leiden zu kdnnen.

3. Dabei entspricht aber der Brickenschlag vom geistig-
kommunikativen ,,Dialog hin zur ,,Dezision“*** in etwa dem

ihr seine Herrschaft geniel3t (rational betrachtet, also vielfach auch
sichert). Jeder Entscheider versteht sich auch als ,,Herr* zumindest
iber seine Handlungen. Insofern gilt auch der Satz: ,,Auctoritas, non
veritas facet legem®. Insofern bestimmt die ,,Autoritdt, nicht die
Wabhrheit* auch das Handeln des autonomen Menschen, der sich sei-
ne Gesetze selbst gibt. Grundlegend: Lubbe, Dezisionismus, 1978, 61
ff., u. a. 73 (mit der Einforderung der praktischen Vernunft, aber
auch am dberhaupt handlungsfahig sein zu kénnen). Insofern stellt
der ,,verniinftig-liberale Dezisionismus®“ eine Form der ,,Reduktion
der Komplexitdt“ der ,theoretisch moglichen Abwégung® fiir die
Bedrfnisse der alltdglichen Praxis dar.

Zur entsprechenden Paarung der ,.Dialog-Demokratie“ und der
,Dezisonsdemokratie® siche aus der Sicht der politischen Philoso-
phie: Kleger, Ungehorsam, 1993, 448 ff. Hinter dem Dialog stehen
danach der ,heilige Geist” einer rechtlich verfassten ,,Kulturdemo-

324
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Sprung vom Sollen zum Sein. Der Gewaltakt des rationalen Ent-
scheidens, also eines Scheidens, bezieht sich zwar auf die dialo-
gische Verhandlung. Aber der Diskurs und die Erkenntnisse, die
das Gericht aus der Verhandlung zieht, bilden nur die Griinde, als
die Rechtsfertigung fir die Entscheidung, die mit der Rechts-
kraft, als der Rechtsgewalt, bereits den zivilen Status des Verur-
teilten verandert.

Aber die Gruppe der richterlichen ,,Entscheider besteht stets
auch aus ganzheitlichen Menschen, deren Akte von Motiven ge-
tragen werden. Die Verhandlung bildet dabei nur einen Beweg-
grund. Menschliche Motive bestehen stets aus einem Biindel von
je nach Zeitpunkt unterschiedlich wirksamen Antrieben, die
gleichsam einen Streit ausfechten, welches die Oberhand ge-
winnt. Die ideale verniinftige Entscheidung eines Einzelnen ver-
lagert das Modell des Gerichts nach innen. Aber dieser innere
Prozess wird zugleich vom realen Milgram-Trieb, sich bestimm-
ten Leitideen und deren angesehenen Vertretern fast blind zu un-
terwerfen, erheblich mit beeinflusst.

Fir den Restanteil an freier Entscheidung stehen beim Menschen
generell und grob die Beweggriinde, die von einem eher langfris-
tig denkenden Uber-Ichs ausgehen, den ,animalischen” Ur-
Trieben entgegen, die kurzfristige Befriedigung erstreben. Ir-
gendeine der beiden Triebarten wird in diesem dialogischen
Grundverfahren der auslésende Impuls bewirken und dann die
Oberhand gewinnen. Aber das Uber-Ich wird dabei real erheblich
durch den Milgram-Effekt der blinden Unterwerfung unterstitzt.
Er ist auf kollektive Ethiken und anerkannte Autoritaten ausge-
richtet, in der Demokratie also sinnvoll. Dieses Motiv setzt vor
allem in der allerletzten Phase ein, die vor den Gewaltenakten
liegt. Es wirkt sich dann bei der Zustimmung zu Entscheidungen
oder Erwartungen des Gerichtsvorsitzenden aus oder zeigt sich in
der halbblinden Ruickbindung an die Autoritat einer standigen
Rechtsprechung dieses Gerichts oder in der Unterwerfung unter
Spriiche eines Obergerichts etc.

kratie* einerseits und die erlebte kollektiv-staatliche und die fakti-
sche private Gewalt anderseits.
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4. Am besten erweist sich bekanntlich fiir jeden Menschen, exis-
tentielle Entscheidungen aller Art moglichst lange hinauszu-
schieben und sich ihnen Uber eingetibte Wege zu nahern. Auf
diese Weise kann man auch dem Milgram-Effekt moglichst lange
entgehen, auch wenn dieser Herdentrieb am Ende dennoch
machtvoll einsetzen wird. Das ,,Ich* tritt hiernach als Entscheider
auf. Nach diesem Modell, das zwar an Freud angelehnt ist, der
aber seinerseits offenbar mit dem Uber-Ich eine Art von ethischer
Moralinstanz konstruiert, vermittelt das ,,Ich* zwischen den ver-
schiedenen Beweggriinden, den tierischen Trieben, den verinner-
lichten Leitideen und Personen, wie den Eltern, den heteronomen
Ethiken, etwa der Peers, etc. Denn das ,,Ich* ist vor allem an der
Schaffung und Erhaltung der ,Identitit“ des Menschen interes-
siert. Denn es ,,ist* die Identitdt. So muss das ,,Ich* bereits stan-
dig die verschiedenen personalen Rollen des Menschen zu biin-
deln suchen.

Die edle Askese des Ich-Entscheiders, lies: am Ende also eines
jeden Demokraten, besteht zundchst in der Entscheidung, sich
nicht sofort zu entscheiden. Mit dem Verzicht sichert sich das Ich
im Ubrigen am besten seine Identitat. Damit verzichtet der Ent-
scheider auf die kurze Befriedung, eine Sache schnell abgearbei-
tet zu haben. In diesem Modell tritt das ,,Ich®, also der innere
souverane Vermittler, in einem inneren Widerstreit der Motive
auf.

Das ,,Ich®, das die ,Identitat* erhélt, umfasst aber zugleich auch
ein verletzliches Ego. Kann das eigene Ego, weil es schwer ver-
letzt ist, indes Streit nicht mehr allein ausfechten, so verlagert es
diesen Streit nach auf’en. Weiter innerhalb dieses Ansatzes wahlt
es also Ubereltern als Mediatoren oder ,iltere Briider oder
Schwestern treten als Interessenvertreter und als Richter-
Schoffen auf. Im Recht beziehen sie sich immer ihrerseits auf das
dem Verletzten irgendwie unerforschlich erscheinende Normen-
system von hoheitlichen Uber-Eltern, seien es die Normen von
gewdéhlten  Gesetzgebern oder die hirtenhaften Leit-
Entscheidungen von Obergerichten. Als allerletzte Instanz helfen
die Rechtsspriiche der richterlichen Hiter der Verfassungen oder
die Entscheidungen von hdochsten politisch erfahrenen Verfas-
sungsraten oder auch diejenigen von geborenen Oberlords.
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5. Alle Vermittler, alle Streithelfer und alle Richter verfremden
und versachlichen den Streitgegenstand. Die ,,Ver“-handlung
umfasst auch Elemente der Unterwerfung. In der Regel enthalt
der Prozess ein Hinflihren zu einem Ergebnis, etwa der Ermitt-
lung der Wahrheit bezogen auf diesen Normfall. Eine ,,Haupt-
verhandlung* verlangt damit auch nach einem Fiihrer, der als
,,Leiter der Verhandlung® auftritt.

Dennoch beinhaltet ein 6ffentliches und demokratisch legitimier-
tes Gerichtsverfahren noch beachtliche Akte der blof3en Vermitt-
lung. So geht die gerichtliche Entscheidung in der Regel mit dem
Verzicht auf ungesteuerte Frustrationsentladungen einher. Die
kurzfristig befriedigende Lynchjustiz durch das Volk selbst, und
seine selbsternannten Vertreter, wird kanalisiert. Zudem wird mit
dem Urteil bei einem Toétungsdelikt oder einem sonstigen Ge-
waltdelikt zumindest die Opferrolle formell beseitigt.

Fir den demokratischen Strafprozess ist aber zu beachten, dass
die Sache des Angeklagten verhandelt wird, ndmlich dessen kol-
lektive Ausgliederung als mutmaRlicher Gewalttater aus der Ge-
meinschaft. Die Haftung des Angeklagten als verantwortliche
Person und die Ehrung als wirdigen beseelten Menschen stehen
deshalb im Mittelpunkt.

Die Auswirkungen des Strafverfahrens auf die Opferseite bildet
nur eine, allerdings mit zu bedenkende Nebenwirkung des kollek-
tiven Strafens. Sie sollen insofern die Aufwallungen von wiiten-
der Selbstjustiz einddmmen. Verhandlungen ersetzen keine Trau-
erfeier fir die Opfer. Der durch die Freiheitsstrafe bekraftigte
Schuldspruch, den die Gemeinschaft der Freien in einem rituellen
Verfahren findet, das den rollenhaften freien Dialog mit allen
Beteiligten mit der letztendlichen Rickbindung an die hdchste
Gerechtigkeit der Dezision, dem ,,Abscheiden®, verbindet, gibt
dennoch dem getoteten Opfer posthum die Wirde und Personali-
tat wieder.*®

325 Dazu im Beck’schen Handbuch zum deutschen Strafverfahren:

Scheffler, Hauptverhandlung, 2008 , VII. Kap.: ,,Denn vor allem bei
rechtssoziologischer Betrachtung ist eine Strafrechtspflege schwer
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Dessen ldentitét, in der Demokratie sogar des seinen Wirde, also
ein normatives Uber-Ich, hatte der Tater dadurch schwer verletzt,
dass er sich in egoistischer Weise, wie ein absolutistischer First
und damit auch in gottloser Art, weil ohne eigene Rickbindung
an irgendein heiliges Notrecht, zum Herrn Uber das Lebens-
schicksal seines Opfers aufgeworfen und jenen mit seiner Tat
sich selbst unterworfen hat. Ohne das Ritual der in der Offent-
lichkeit*”® erneuerten theaterahnlichen Aufklarung und der rituel-
len Verdammung der Tat und Nebenwirkung der Re-
humanisierung des Opfers wirde, so ist nach den einfachen
Grundsétzen der Assoziation zu vermuten, zumindest das Un-
recht mit der Erinnerung an das getotete Opfer untrennbar ver-
bunden bleiben. Der Mordprozess trennt insofern unter anderem
auch, die verwerfliche Mordtat vom Opfer. Auch diese Schei-
dung hilft dabei, das Bild vom Getoteten dadurch zu reinigen,
das es ihm die ihm aufgezwungene Opferrolle wieder nimmt.

6. Wie wichtig diese Verbindung von Tod und Erinnerung ist,
zeigt das Gegenmodell. Fir die Krieger, fiir die Seefahrer, fr die
Bergleute und fir andere Menschen verbleibt es dagegen bei der
Verknupfung von Todesart und Person. Diese Toten werden vor-
zugsweise zu Helden und Martyrern verklart, die ihr Schicksal
oder zumindest das Risiko des Todes freiwillig, also als Herrn

vorstellbar, die ihre ,,Legitimation durch Verfahren (Luhmann)
nicht primar mittels des Zeremoniells (6ffentlicher) Hauptverhand-
lung erzielen will — als zeremoniell nicht nur gegentiber dem Ange-
klagten. In einem Mordprozess wird aus der Sicht des animistischen
Totenkults Abschied genommen vom Opfer und der Téter als in ei-
nem Schuldstrafrecht allein verantwortlichen Téter zu einem schwe-
ren ,,Personlichkeitsopfer verurteilt und anschlieBend zu dessen
Vollstreckung auch gezwungen, und zwar idealiter als ,,Zwang zur
Selbsteinsicht“ und nachfolgender demiitiger Unterwerfung, die
dann wieder nach dem Zeitablauf von einer Generation (z.B. nach
frihestens 15 Jahren) Nachsicht und Rickkehr als Pflicht er6ffnet.

Aus soziobiologischer Sicht anzufuigen, dass die Rituale nicht nur
urmenschlich zu sein scheinen, sondern in ihrer Grundform alle bio-
logische Kommunikation im Sinne eines, zudem auch neuronalen
Tanzes zugrunde liegen. Dazu aus der Sicht einer systemischen Psy-
chobiologie: Maturana/Valera, Erkennen, 1987, 180; Rohr, Grundla-
gen, 2001, 110: ,,Das Verhalten sei die dulere Sicht des Tanzes in
der internen Relation des Organismus*.

326
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uber sich selbst auf sich genommen haben. Verdrangt wird, dass
diese Toten in der Regel durch kollektiven Druck ihr Leben ge-
lassen haben, den die Allgemeinheit ausgetibt oder durch den
Zwang, geschaffen hat. Nur wenige sind wirklich auf der Suche
nach kollektiver Anerkennung, Glanz und Ehre, gestorben.

Aber auch die Mordtat selbst, Gber die mit dem Beschuldigen im
Prozess verhandelt wird, wird also in der Regel als eine eigen-
verantwortliche Entscheidung (Dezision) des Téters begriffen.
Aus religioser Sicht tritt der Mensch entweder wie ein willkurlich
handelnder Halbgott und als irdischer Herr tber Leben und Tod
eines anderen Menschen auf. Insofern wirkt er wie ein méchtiger
freier Krieger, mit dem notfalls auch Vers6hnungsvertrage mog-
lich sind. Nur hilfsweise oder abschwachend wird zu anderen
Modellen gegriffen. So gilt der Gewalttater innerhalb der deut-
schen Verfassungsgemeinschaft nicht mehr allein als freier Krie-
ger, sondern auch als ein soziales Kind, das zumindest mit Ange-
boten zu resozialisieren ist, dem aber seine Wiirde als erwachse-
ner Birger mit Menschenrechten verbleibt. Notfalls steht ein
Wiederholungstéter auch einem geféhrlichen Tiere gleich, das in
die fortwahrende Sicherungsverwahrung gehort. In totalitaren
Gesellschaften tritt sichtbar ein weiteres Modell hinzu, dasjenige
der Unterwerfung und Dehumanisierung der Unterworfenen ei-
nerseits und der Vergottlichung der Entscheider zu Ubermen-
schen andererseits. Gemeint ist eine kastenartige Trennung, kraft
Geburt oder kraft einer rituellen Art von Reinkarnation, etwa in
Form von dauerhaften sozialen Rollen.

7. Ublich sind vermutlich in allen Demokratien Mischmodelle,
die sich nach Bedarf und Ideologie aller funf Muster bedienen,
dem liberalen Modell des freien Kriegers, dem solidarischen An-
satz des zu sozialisierenden Kindes, dem polizeilichen Blickwin-
kel der vorbeugenden Gefahrenabwehr, sowie des rechtsethi-
schen Modells des wirdigen, weil autonomen Menschen, der
sich frei an elementaren Werten ausrichten kann und deshalb
auch human zu behandeln ist. Die sklavenahnliche Dehumanisie-
rung der Verurteilten und das kastenhafte Rollenetikett eines
Morders, die trotz aller Menschenwiirde des Taters mit Schuld-
spruch und vor allem mit dem militarisierten Vollzug in der
Strafgefangenschaft verbunden ist, kennt auch jede Demokratie.
Ihr Gewaltmonopol beinhaltet dieselbe Staatsmacht, die den Ab-
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solutismus ausgezeichnet hat. Aber die Demokratie begrtindet die
Unterwerfung mit einer autonomen Tat des Taters, die ein fairer
und Offentlicher Strafprozess unter aktiver Mitwirkung des Ver-
urteilten aufgedeckt und abgeurteilt hat. Zudem versuchen die
Demokratien, den verbleibenden Absolutheitsanspruch der kol-
lektiven Verurteilung, wie fir Regierungsdmter dadurch aufzulo-
sen, dass sie die Sanktion zeitlich begrenzen und deshalb in der
Regel nicht mehr als Todesstrafe ausftihren. Zumindest ungefahr-
lichen und einsichtigen Moérdern versprechen sie, die Aussicht
auf ein gemeinsames Leben in Freiheit. Wer im Ubrigen aus der
Sicht eines einseitigen Liberalismus die Todesstrafe fiir den
Maorder mit dessen freier heldenhafter Entscheidung begriindet,
muss sich vergegenwartigen, das er damit den Tater als freien
Herrn Uber sein Leben ehrt, dem freien Krieger gleichstellt und
die Gefahr schafft, fir die Gemeinschaft der er entstammt, Hel-
den oder auch Méartyrer zu schaffen. Im Falle eines frihen Ge-
stdndnisses und im Rahmen eines Deals von der Todesstrafe ab-
zusehen und nur auf Totschlag zu erkennen, bestatigt einerseits
dieses Handeln mit dem einem an sich ehrenvollen Tod eines
Menschen. Anderseits belegt dieses Vorgehen, dass sich die
staatlichen, vielfach politisch gewahlten Strafverfolgungsorgane,
wie siegreiche Krieger auf einem Schlachtfeld eines Blrgerkrie-
ges verhalten. Die kontinentaleuropdische Trennung von interna-
tionalem Krieg und nationalem Frieden findet nicht statt.

Zumindest aus der Sicht der Idee der Versdhnung bietet es sich
an, Religion und Psychologie mit dem Gedanken von fairem Dia-
log und abwégender Entscheidungsgewalt zusammenzuftigen.

Begriindet ist dieser Ansatz zum einen aus sozibiologischer Sicht
im Umstand der vergleichsweise auf3erordentlich langen Kind-
heitsphase des Menschen, die die Modelle von Ubereltern und
fiktiven alteren Geschwistern nahe legen. Hinzutritt die Grundfa-
higkeit des Menschen, andere Menschen toten und foltern zu
konnen, sei es aus zumeist egoistisch-impulsiven Motiven und
Anlassen oder auch kollektiv als rituell- spielerische Tétung von
angeblichen Unmenschen.

Der Krieg organisiert grausame ToOtungsaktionen insbesondere
gegeniber verwandten Nachbarkulturen. Mit dem Krieg erweist
der Mensch sich als biologisch féhiges, gottahnliches Schicksal
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uber die Existenz von gesamten Kulturen. Auf diese Wiese be-
treibt homo sapiens nicht nur eine halblinde naturanaloge Evolu-
tion mit sich selbst. Vielmehr besitzt er ein verletzliches Ego,
eine antastbare Wurde, eine Identitat stiftende Gruppenehre und
einen Nationalstolz. Sie erweisen sich als derart sensibel, dass er
seine Anlage zur Gewaltaustubung in eruptiver Weise auslebt
oder sie in Friedenszeiten rituell mit gerichtlichen Sonderopfern
kanalisiert®’, sie zu regelmaBigen Sportkampfspielen®*® verflacht
und zu kultischen Theaterstiicken®® tiberhéht.

Wer nachfragt, weshalb das aus der biologischen Sicht das ei-
gentliche empathisch verlangte S&ugetier Mensch aus seiner
Grundart ausbricht und derart grausam mit seinesgleichen verfah-
ren kann, kann nach allem dieselbe Antwort geben. Auch ihre
Einfachheit spricht schon fur diese Deutung. Danach bildet der
erwachsene Mensch vielleicht zu einem Drittel noch ein kindli-
ches, und das heif3t ein verspieltes Wesen, ein homo ludens. Zum

2T Dazu: Beckenbach, Stadt, 2002, 513 ff., 525 (,Gewalt ... wird im
Modell des modernen sédkularen Nationalstaates durch die Institutio-
nalisierung sozialer Einspruchs-, Informations- und Mitbestim-
mungsmaoglichkeiten kanalisiert.*).

%28 Elias, Sport, 2003, 273 ff., 274 f. (Die ,,Versportlichung hatte ... den
Charakter eines Zivilisationsschubs, der in seiner Richtung ver-
gleichbar war mit der ,Verhoflichung der Krieger’, bei der die ein-
engenden Regeln der Etiketten eine entscheidende Rolle spielen...).
Zudem: Elias, Genese, 2003, 230 ff., 248 (,,Bezeichnenderweise wa-
ren diese Faustkdmpfe, wie die griechischen ,Agones’ allgemein,
weit starker vom Kampfethos eines Kriegsadels beeinflusst als der
Sport.). Sowie: Dunning, Sport, 2003, 473 ff., 501, Sport anhand
von Rugby und FuBball: ,,...gleichwohl entscheidend fiir die Auf-
rechterhaltung abgeschwéchter und kontrollierter Formen von Ma-
choaggressivitat in einer Gesellschaft, in der nur wenige Berufsrol-
len, wie jene im Militdr und bei der Polizei regelméliig Gelegenheit
zu korperlichen Auseinandersetzungen bieten... ).

Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht zum ,, Theatrum Poenarum*
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Todesstrafe als ,,Inszeniertes TO-
ten“, siche: Martschukat, Toten, 2000, 12 ff., 44 ff.: ,Das Justiz-
Schauspiel und die Lust an der Gewalt™, 45: auch als ,,politisches Ri-
tual”“ zu verstehen. ,,.Der von Gewalt gezeichnete Korper war eine
Art Metacode der Wahrheit, Zeugnis einer tranzendentalen Realitat
und Bestitigung der daraus hergeleiteten Ordnung.*, 53 f. (und zwar
,,als barockes Theater).
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anderen fiktiven Drittel schafft er sich zum Ausgleich und zur
notwendigen Selbstzahmung kinstliche ideale Ubereltern und
beschitzende altere Geschwister. Im mittleren Drittel bewegt der
Mensch sich ,,selbst”. Dort lebt er mit seinem ,,vermittelnden
Ich®. Aus kollektiver Sicht existiert in dieser Mitte, und sichtbar
an ihren bunten Netzwerken und Medien, die jeweilige Allge-
meinheit mit ihrer sozialrealen ,,Wir* Identitat.

8. Damit 6ffnet sich schlieBlich das Grundmodell. Der Mensch
ist nicht nur ein Einzelwesen und leidet und agiert in existentiel-
len Situationen nach dem Modell einer gesamten verinnerlichten
Kleinfamilie, sondern er hat sich auch als ein soziales Wesen zu
begreifen. Ferner nimmt er teil an der gesamten belebten Natur
und unterliegt den Gesetzen der physikalischen Welt.

I11. Recht als ethische Kunst und der Jurist als Reprasentant
der demokratischen Rechtsperson

1. Versbhnung, Strafe und Gerechtigkeit und deren juristische
Betrachtungsweise betreffen jedoch die jeweilige synthetische
Binnenwelt von menschlichen Gemeinschaften. Im Hinblick auf
die Art der Vermittlung oder auch die Synthese im kulturelleren
Sinne kennt die lange Rezeption des romischen Rechts in Europa
den Satz, den der rémische Jurist Ulpian schon bei Celsus als
elegant formuliert lobt:

,,Das Recht ist die Kunst des Guten und Gleichen (Jus est ars bo-
ni et aequi)“.

Danach erweist sich die Rechtsfindung als eine Kunst, die sich
im Sinne des romischen Fallrechtsdenkens unter anderem um die
Synthese von Gleichen fur die Parteien und Guten in der Sache
sowie drittens um die halbabstrakte Anlehnung an die Leitfalle zu
bemuhen hatte. Der Wechsel von der Person des Schlichter-
Richters hin zur ldee des Rechts bedeutet, dass diese Sicht das
Recht entpolitisiert, es stattdessen verobjektiviert und ihm somit
zugleich eine eigenstandige Bedeutung im rémischen Staatswe-
sen verschafft. Wie weit der Begriff der Kunst zu dehnen ist,
zeigt das englische Wort flr die Geisteswissenschaften, das nicht
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,,science®, sondern das ,,liberal arts* lautet und auf diese Weise
den im Geiste freien Autor und seine Individualitat beachtet.

2. Die Rolle des menschlichen Vermittlers, der zwischen der irdi-
schen und den hoheren Welten, wie etwa der himmlischen Har-
monie oder auch der absoluten gottlichen Gerechtigkeit, hin und
her zu wandeln versteht, ist noch alter. Sie ist schon dem Ani-
mismus eigen und mit der Aufgabe des seelsorgerischen Scha-
manen verbunden, der Gber den Zugang zur beseelten Welt ver-
flgte.

Die privatrechtliche Idee der ,,Versohnung durch Verzicht und
wechselseitige Duldsamkeit®, die den Frieden und seine Vorziige
erhdlt, Ubertréagt dann nur noch religiése Elemente eines ,heili-
gen Geistes™ auf die Beziehung zweier ,,weltlicher Herren®. Beli-
de herrschen zwar autonom in ihren zwei verschiedenen irdi-
schen Subwelten, rufen aber beide, zumindest angeblich, nach
einer idealen oder gottlichen Gerechtigkeit, deren ,, gleichberech-
tigte Teilhaber* sie zu sein glauben. Eigene Provokationen und
Aggressionen und die dadurch verursachten Folgen haben dabei
in der Regel beide Seiten soweit moglich zu ,,neutralisieren* ver-
sucht.

Auch der heutige Jurist vermittelt mit dem Mitteln und den Ver-
fahrensarten seines weltlichen Rechts und innerhalb seines jewei-
ligen vor allem nationalen Rechtssystems zwischen den Polen
des idealen (ethischen) Sollens und dem kriegsnahen Chaos eines
unertréglichen (faktischen) Seins. Der Rechtszwang dient ihm in
der Praxis vor allen als Drohung und seine Ausibung bildet nur
den letzten, dann allerdings rechtlich exakt zu regelnden Aus-
weg.

Das Recht des Alltags erweist sich in also vor allem als ,,zivil*.
Das ,,Zivile* entspricht dabei der sozialrealen Art des mittelalter-
lichen Slihnevertrages. Seine Aushandlung findet in dem breiten
Graubereich zwischen der gnadigen Freiwilligkeit und dem ab-
soluten Sachzwang der drohenden Alternative des Krieges statt.
Im Rechtsstaat schwebt das Schwert des Rechtskrieges und der
staatlichen Vollstreckung Gber den Parteien.
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Die Rolle des Vermittlers, der aus systemtheoretischer Sicht die
Wechselwirkungen zwischen machtigen Subsystemen mit ver-
fremdenden Riten und Regeln zu kanalisieren sucht und dazu den
Puffer eines eigenes ,,heiligen Sondersystems aufbaut, pragt of-
fenbar jede Art der menschlichen Zivilisation.

3. Der Jurist bildet, zumal in einer menschenrechtlichen Demo-
kratie, die ihn ,, Im Namen des Volkes* und als Mitdemokraten
sprechen lasst, das Modell des idealen Entscheiders und Streit-
helfers in dieser Mittelwelt. Aber seine Rolle erweist sich als viel
alter. Er gilt mit unterschiedlichem Gewicht als Vermittler und
als ein neutraler Dritter. Er selbst handelt in der Regel nach den
sozialen Normen und nach dem Bild von der Systemgerechtig-
keit, die er verinnerlicht hat.

Sobald er sogar seine Vertrdge entwirft oder im Streit Versoh-
nungsvertrdge abschliel3t, verkorpert der Jurist den politischen
Idealfall des autonomen und des Freien. Wer als Mitmensch im
Einzelfall dazu nicht selbst in der Lage ist, greift auf diesen Ge-
hilfen zuriick und gewinnt mit ihm seine Rechtspersonalitat zu-
rick.

4. Diese Grundidee des Richtens als Gleicher unter Gleichen und
uber Gleiche ergibt sich aus dem Demokratieprinzip. Die urko-
nigliche Herkunft des Richtens erfordert, konkrete Schéffen oder
gesonderte Geschworene als méchtige Laienrichter einzusetzen.
In den kontinentalen Gesetzbuchkulturen wie der deutschen tritt
der Jurist zwar auch als priesterahnlicher Huter des Rechts auf.
Aber sobald das Recht einer demokratischen Verfassung unter-
worfen ist, leitet er sein Recht aus ihr ab. Insofern tritt der Rich-
ter dann als Reprasentant des Volkes und Teil der Staatsgewalt
auf, aber er muss offentlich verhandeln und Schoffen ben mit
ihm gemeinsam die hoheitliche Rechtspflege aus.

Jede autonome Person kann und soll auch als Richter, zumindest
iiber sein eigenes Handeln, und damit ,,selbstbeherrscht* auftre-
ten. Hat sie oder ihr Gegentiiber versagt, und kommt es deshalb
zum Streitfalle, so ist dieser Akt der neutralen und fairen Bewer-
tung idealiter nachzuholen.
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Real aber ist eine neue Lage entstanden. Falls die Mediation zwi-
schen den streitenden Personen versagt, die zumeist schon ihre
,personale Identitdt™ in die Waagschale geworfen haben, dann ist
entweder der Einsatz von einer kollektiven Ubermacht geboten
oder aber der Kriegsfall gegeben.

IV. Ruckblick auf die drei Begriindungen der Strafe

1. Zu fragen bleibt, ob oder wie zum Beispiel die drei Begrin-
dungsstrange fur das Strafen sich in dieses Modell einpassen las-
sen. Damit ist also die Probe auf den konkreten Fall zu erbrin-
gen.

2. In der Generalpravention steckt im Kern die soziale Idee den
Konsens einer Gemeinschaft, und zwar aus der Sicht der Ge-
meinschaft, zu gewahrleisten. Der Konsens erstreckt sich zu-
néchst einmal und inhaltlich auf die jeweiligen Leit- oder
Grundwerte einer Gemeinschaft. In den westlichen Demokratien
handelt es sich um die humanistischen zivilreligiosen Grundwer-
te. Hinzutreten die jeweiligen Herrschaftsstrukturen, heute die
Demokratie und die systemisch-rituellen Ausgleichsformen. Fri-
her waren es Schlichtungen zischen Sippen, Gottesurteile oder
volkisch religiosen Opfern. Heute sind es die rituellen Verfahren
vor, mit und zwischen hochwirdigen autonomen Subjekten (Per-
sonen, Akteuren, Entscheidern, Demokraten). Die Riten teilen
sich die drei Gewalten des Rechtsstaates, Legislative, Judikative
und Exekutive auf und finden im Grundsatz demokratisch ¢ffent-
lich auf einem Forum, oder wie im Gefangnis, in einem sonstigen
gesonderten Ort, mit eigenen Gewaltregeln statt.

Ferner existiert mit dem Gedanken des Strafens auch ,,zur Erhal-
tung der Rechtsordnung™ eine kollektive Ausgleichsidee. Aus der
Sicht der Strafen meint sie ein sozialpsychisches Sanktionsbe-
dirfnis, und zwar vor allem insoweit, als die Austbung des kol-
lektiven Strafmonopols die andernfalls drohende Selbstjustiz der
Rechtstreuen verhindern will. Dieser Ausgleichidee liegt offen-
bar ein instinkthaftes Ausgleichsbedirfnis zugrunde, das vermut-
lich psycho-genetisch verankert ist.
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Die juristische Idee der Generalpravention umfasst aus der sozio-
psychologischen Sicht auch das Phanomen des Milgram-
Menschen. Die Sozialtechnik der gehorsamen zu ,,zwei Drittel
blinden Unterwerfung unter heilige Leitwerte, Herrschaftsrollen
und Rituale wirkt sich auf dieser Ebenen aus. Mit einer Zivilisa-
tion des guten Verhaltens kann auf diese Weise der Instinkt zu
herdenhafter Konformitat genutzt werden. Allerdings hat das
Milgram-Experiment auch ergeben, dass den hochsten Gehor-
samsgrad die Anwesenheit und der standige verbal anpeitschende
Antrieb durch den wissenschaftlichen Versuchsleiter erbracht
haben. Als durchaus vergleichbar mit einer solchen kiinstlichen
Laborlage erweist sich das Handeln auf dem politischen Forum
der Stadte, dem Thingplatz der kriegerischen Siedler und der
heutige Gerichtsaal. Sie bewirken hoch vereinfacht schon da-
durch eine kritische Masse, dass sie hoch emotionalisierte und
erregte Menschen derart nah zusammen zwingt, wie ansonsten
nur noch bei grofRen Festen. Die Anwesenden werden schon da-
durch zu Né&chsten.

3. Das individualpraventive Strafen, vor allem das Einsperren
von Tatern, dient dem Schutz, im Sinne der Sicherung der All-
gemeinheit, und bietet zudem Angebote zur Resozialisierung.
Dieser Ansatz ist rein praventiv orientiert und auf die Zukunft
ausgerichtet. Dazu setzt er je nach Sichtweise entweder tatsach-
lich, aber vielleicht doch auch scheinbar Naturwissenschaftlich
an. Denn auf kriminologische Ruckfall-Gutachten, die tberdies
auch bislang alle wenig aussagekraftig sind, verzichtet die Stra-
fende Demokratie. Immerhin setzt sie schon fur ihre Grundidee
zugleich auch auf die Selbstbeherrschung und Willensfreiheit des
Menschen. Dem jahrelangen Strafvollzug entspricht gleichsam
eine Kombination des Milgram-Experiments mit einer ethisierten
Variante des Zimbardo-Experimentes. Der Alltag im Vollzug
wird gleichsam von der standigen Anleitung durch ,,Versuchslei-
ter* gepragt, die sich selbst bestimmten hoheren Ideen des Stra-
fens unterwerfen.

4. Zur ldee des Schuldausgleichs bieten sich folgenden Erwé-
gungen an, Aus der westlichen Sicht des Strafens steht das
Selbst-Subjekt Mensch. also ,freie, gleiche und solidarische
Mensch im Mittelpunkt, und zwar als Téter, als Opfer und als
Né&chster, sowie fir das Recht als Wéhler, Gesetzgeber, Richter,
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als Vollzugsbeamter und als Teil der demokratischen Offentlich-
keit. Diese autonome Person ist zundchst einmal sich selbst ge-
genuber verantwortlich. Insofern haftet der Freie fiir das Eigene,
also auch flr seinen Taten, und zwar auch mit dem Eigenen. Als
wirdigen Mensch, der seine Vernunft einsetzt, empfindet er
.. Schuld® fiir seinen Unrechtstaten. Er wird nach Sobald ein sol-
cher Mensch eine Gemeinschaft mit Gleichen und N&chsten bil-
det, ist er auch den anderen wuirdigen Menschen gegendiiber ver-
antwortlich. Sie erwarten von Straftéter, dass er als wirdiger und
autonomer Mensch zum Schuldausgleich bereit ist, sie werden
den Ausgleich aber notfalls mit (humanem) Zwang durchsetzen.

5. Aus der Milgram-Sicht ist insofern das ,,ein Drittel” in (jedem
Modell-)Menschen angesprochen, das situativ fahig ist, sich ge-
gen die zwei Drittel-blinde Konformitat zu entscheiden. Der
Mensch erweist sich offenbar tatséchlich insoweit als féhig, trot-
zig frei zu handeln. Er weiB sich auch frei vom Gehorsam gegen-
iiber den Vorgaben seines Uber-Ichs, dem moralischen Gewis-
sen, der verinnerlichten Sozialmoral. Auch der Empathie kann er
sich mithilfe der Neutralisierungstechniken der Dehumanisierung
entziehen. Als Straftater vermag er sich in diesem Sinne frei ge-
gen das Recht und fir das Unrecht zu entscheiden. Art und Um-
fang der schweren Gewalttaten, die vermutlich jede Gesellschaft
kennt und erlebt, belegen, dass und in welchen Malie die Men-
schen entweder frei sind oder auch verhinderbar impulsiv agieren
und dann andere Menschen zu Objekten herabstufen kénnen. Mit
kollektiven, entweder religiosen oder auch sékularen Wertesys-
temen, sowie dazu passenden Verbots- und Strafgesetzen sowie
mit deren praktischer Umsetzung gehen die Gruppen nach innen
und aulRen gegen Gewalttater vor.

6. Als ,,Freie* gewlirdigt versuchen sie mit gesetzlichen Drohun-
gen, mit Offentlichen Gerichtsverfahren und mit realisierten Ak-
ten der Gegengewalt diese Art von Entscheidungen zu beeinflus-
sen und den Opfern und Nd&chsten deren Reaktionen, soweit
maoglich, abzunehmen. Vor Gericht bietet die Gemeinschaft dem
»Freien® die zivilen Wege des Gesténdnisses, der Reue und des
Tater-Opfer-Ausgleiches an, die zu einer Strafmilderung fuhren.
Als ,,Gleiche betrachtet, versucht die Gemeinschaft etwa vor
Gericht, die eigene Fairness darzulegen. Auch im Vollzug behalt
der Gefangene noch grundsatzlich seine Rechtsstellung als Biir-
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ger, Menschen und Demokrat. Als ,,solidarische® Wesen leben
die Mitglieder der Gemeinschaft den Tatern Solidaritat vor, nicht
zuletzt dadurch, dass sie auf Folter und Erniedrigung verzichtet.
Das Zimbardo-Experiment hat aufgezeigt, wie leicht sich derarti-
ge Gewaltstrukturen in Geféangnissen gleichsam von selbst auf-
bauen. Zudem bietet eine humane westliche Gemeinschaft dem
Gewalttater an, ihm zu helfen, seine Empathiefédhigkeit etwa
auch tber den Familiensinn zu starken. Auf diese Weise sind den
Strafgefangenen auch Wege erdffnet, sich ,trotzig frei* aus der
neuen kriminellen Subkultur des Vollzug l6sen. Ferner kann er
dadurch den psychischen Uberlebens- und Verdrangungsmecha-
nismen im Hinblick auf die inhumanen Folgen seiner Tat mit
uberwinden.

7. Aus dem westlichen Blickwinkel eines demokratischen Men-
schenbildes, das vom Modell des freien, gleichen und solidari-
schen Menschen ausgeht, aber auch die Emotionalitit des Men-
schen, etwa als Empathie und deren Ausblendung, nicht verneint,
bietet sich folgenden Verankerung der drei Arten von Strafbe-
grindungen an.

Die Generalpravention griindet sich auf dem Gedanken der Soli-
daritat als Konformitét in Notlagen und zwar uber einen Werte
und ldeenkonsens, der auch von einem Gefuihl der kollektiven
Empathie, etwa als Nationalstolz oder Patriotismus, unterlegt ist.
Die Idee der Gleichheit umfasst die Gleichwertigkeit der Men-
schen. Als solche umgreift sie auch das humane Gerechtigkeits-
geflhl, das im Kern auf der goldenen Regel der blinden Wech-
selseitigkeit beruht. Die Freiheit schlieRlich geht mit den Gedan-
ken der Selbstverantwortung und der Schuld vor sich selbst ein-
her. Sie fordert Siihne und Reue als freiwillige Akte ein.

8. Damit soll das kleine Panorama der einzelnen Erwdgungen,
das neben das Abstrakte auch das Konkrete setzen wollte, abge-
schlossen sein.
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12. Kapitel

Thesen zur ,,Mittelwelt der Verm_ittlung“, zum empathischen
Totenkult und zum biologischen Ubereltern-Ich des Men-
schen

I. Einige Thesen zur ,,Mittelwelt*

1. Nach allem ist zu versuchen, die vorherigen Erwégungen zu
einigen Thesen zu verdichten, die ihrerseits allerdings noch ein-
mal auf eine gewisse Evidenz hoffen. Zuné&chst ist der Blickwin-
kel der gattungsmaélige, und daher eher kollektivistische Blick-
winkel des Menschen ,,als solchem* einzunehmen.

2. Zur Mittelwelt des Menschen:

() Verallgemeinert lebt der Mensch in einer synthetischen, und
damit auch eigenen, Mittelwelt, die aus westlicher Sicht ,,Sollen
und Sein‘ verbindet.

- Er bewegt sich dort standig zwischen den normativen Anspri-
chen der Utopie einer Gemeinschaftsreligion und den realen Be-
durfnissen der bio-physikalischen Natur.

- Zu ,;zwei Dritteln® unterwirft der Mensch sich zumindest im
Milgram-Experiment seiner Gemeinschaftsreligion. Zu ,,einem
Drittel* erweist er sich demnach als autonomes Individuum.

- Dieser bipolare Ansatz ist zu verfeinern: Auf der kollektiven
Ebene regieren analog dazu zu ,.einem Drittel auch gruppen-
individuelle Gegen- und Nebenkulturen, die eigene Normen her-
vorbringen, und zwar von Fundamentalismen bis hin zur Idee der
Anarchie der Einzelnen. Sie spiegeln damit vermutlich insgesamt
das bunte Innere jedes sozialrealen Menschen wider.

(11) Die jeweilige Uberidee einer (gottes-, natur-, vernunft-, flirs-
ten-, rechtsstaats- oder menschenrechts-) gerechten Ordnung bil-
det die Leitstruktur dieser humanen Mittelwelt.
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- Die heutige westliche ,,Mittelwelt wird aus Sicht der politi-
schen Systemtheorie dann heute das sich universell gebende le-
bendige Subsystem des demokratischen Humanismus heil3en
konnen

Aber diese Hochstideen sind, zumindest in allen gréferen und
reprasentativ organisierten Gesellschaften immer auch in sozial-
reale weltliche Sollensysteme auszupragen und stets mit gruppen-
eigenen Riten verbunden.

Die Utopie der gerechten Ordnung ist also in halbkonkrete sozi-
alreale weltliche Sollensysteme, etwa als nationale Rechte und
Pflichten, zu transformieren.

- Die jeweilige hochste Systems-Gerechtigkeit und dass halbver-
festigte Recht der typischen Félle bilden dann vereinfacht eine
Art Zweischichten-Prinzip. In ihm stellt die ideale Gerechtigkeit
eine religionsnahe Ruckversicherung und Verankerung fir jedes
nationale und auch tbernationale konkrete Recht dar.

(1) Zu jeder Idee gehort immer auch eine Realitat. Dem zeitwei-
ligen Frieden steht zudem der zeitweilige Krieg gegeniiber. Die
Achtung des Lebens umfasst die Fahigkeit zur Totung.

- So setzen auch ,,Gerechtigkeit und Recht* grundséatzlich die
,hatiirliche* Existenz von Ungerechtigkeit und Unrecht voraus.
Die Idee der Freiheit beinhaltet zugleich deren Ausiibung als
freie Willkir, etwa als List und Gewalt, und diese Freiheit um-
fasst dann auch die Existenz von weiteren sozialen Subkulturen
sowie auch die hochstpersonlichen Netzwerke eines jedweden
Freien

- Zumindest aus westlicher Sicht gilt dann fir die humane Per-
son, die aus der Sicht des Milgram-Experimentes eigentlich kont-
rafaktische Unterstellung ihrer volligen Freiheit. Sie meint abge-
schwdcht diejenige grundsatzliche Fahigkeit zur Selbstbeherr-
schung, die ihm seine Menschenwirde verschafft, die Grund-
und Menschen erklart und auch die Demokratie begriindet. Da-
nach vermag der Einzelne verniinftig abzuwéagen und sich wie
ein Richter oder Héndler frei und neutral, fir oder aber auch
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willkirlich gegen das Gerechte beziehungsweise das Faire zu
entscheiden (rational choice).

(IV) Die Abweichungen von der jeweiligen hochsten Gerechtig-
keit , und zwar vor allem die absichtlichen und sorglosen, westli-
chen also die ,,freien oder grob pflichtwidrigen* Normverletzun-
gen, richten sich stets auch gegen die Rlckverankerung der sozi-
altrealen Grundregeln.

- Schwere Normverstoiie, wie etwa Mord und Totschlag an einer
,geachteten Person® gelten dementsprechend auch als Gotteslas-
terung (oder Siinde), als unnatdrlich, als vernunftwidrig, als Ma-
jestatsbeleidigung, als rechtsstaatswidrig oder als Menschen-
rechtsverletzung.

- Den Ausgleich schafft auf dieser Ebene der Hoéchstideen die
jeweilige Art der ,,Re-Sozialisierung® mit dem Hochstwert.

Voraussetzung ist daftir aber, dass erstens auch die Tat von einer
,,geachteten Person“ begangen wird (einem beseelten Wesen,
einem Gottglaubigen, einem Vernlnftigen, einem Adeligen, ei-
nem Rechtsstaatsbiirger oder einem Mitmenschen und dass zwei-
tens keine ,,Neutralisierung“ das Taters vorgenommen wird, er
also zum Unbeseelten, zum Ketzer, zum sozialen Geisteskran-
ken, zum Rechtsstaatsfeind oder zum gefahrlichen Unmenschen
erklart wird.

Fur diese Freiheit muss er dann aber auch mit seiner personalen
Freiheit auf Zeit, aber nicht mit seiner Menschenwirde haften.
Gleiches wird auf der Freiheitsebene durch gleiches ausgegli-
chen (vergolten).

(V) In der Realitat scheint diese Freiheit aber ,,zu zwei Dritteln*
entweder durch die scheinbar freiwillige oder aber durch eine
sozialkonforme Unterwerfung unter Hochstideen eingeschrankt
Zu sein.

- Dieser Gehorsam scheint mit den Techniken der Neutralisie-
rung und der Entindividualisierung aus westlicher Sicht mit der
Entmenschlichung der Opfer und auch der Tater einherzugehen.
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- Selbst das westliche Recht greift zu dieser Technik, indem es
etwa den Streitgegenstand und die Akteure zu Rollentragern zu
verfremden und damit den Streit im positiven Sinne zugleich
auch zu ent-emotionalisieren sucht.

(VI) Die modellhafte Milgram-Logik ergibt dann folgendes fir
das Strafrecht:

- Danach darf dann aber auch hoch vereinfacht zu ,.Zwei Drit-
teln* sozialer Zwang ausgetibt werden.

- Man konnte diese grobe Drittel- Logik sogar in Hinblick auf die
drei Saulen der deutschen Begriindung fur die staatliche Strafe
noch weiter durchspielen: Zum einem Unterdrittel darf und wird
danach mit Staatszwang auch die Resozialisierung unterstiitzt
und mit dem zweiten Unterdrittel darf und wird dann auch die
,Erhaltung der Rechtstreue der Allgemeinheit und ihrer Grund-
werte* sowie die Sicherung der ,,hochsten Gerechtigkeit™ selbst
betrieben werden.

- Aber zu einem Drittel darf Einsicht in die Schuldstrafe erwartet
und daftr etwa Strafmilderung oder auch eine bedingte Entlas-
sung angeboten werden. Diese Grofienordnung bestétigt sogar
auch die deutsche Rechtspraxis.

(VII) In dieser sozial-realen Mittelwelt lebt der westliche ,,freie®
Mensch sowie auch jeder andere Mensch oder zumindest jede
kollektive Lebensgemeinschaft, die sich als aktive und passive
Person versteht.

- Diese Personen vermdgen dann miteinander Vertrdge abzu-
schlieRen.

- Der europaische Humanismus beldsst dem verurteilten Maorder
zudem das Leben und die Rolle als Rechtsperson.

Diese Sichtweise setzt aber vor allem kollektivistisch an Der
Mensch wird einseitig als Gattung betrachtet. Als Individuum
hingegen muss und wird der Mensch sein Leben auch mit Frucht
vor und dem Erleben von der Not und Tod verbinden.
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I1. Tod und Totenkult

1. Diese bisherige Sichtweise auf die Zivilisation ist zwar nicht
nur, aber vor allem vom normativen Standpunkt und damit von
der Vernunft geprégt gewesen. Aber der verniinftige Geist, der
biologische Korper und die sensible Seele gehoren nach einem
einfachen und somit auch ,,zivilen“ und demokratischen Men-
schenbild untrennbar zusammen. Damit ist der Mensch als bio-
soziales Individuum angesprochen.

Der Jurist lebt dabei als Mensch und als Person vom Richten des
konkreten Unrechts, und er handelt wie der Arzt vom Heilen der
Krankheiten und wie der Psychologe und der religiose Seelsorger
vom Umgang mit den psychischen Folgen von Gewalt, Tod und
Verlust. Schwere Gewaltdelikte bis hin zu T6étungen vereinigen
die Sichtweise der drei Berufe und der sozialen Rollen des Men-
schen.

Die ,,Totung von geachteten Personen* bildet den Kernfall der
sozialen Konflikte, und zwar auf allen sozialen Stufen, denn mit
den Tod einer solchen Person ist das Selbstverstandnis einer je-
den grofRen Gesellschaft und die reale Existenz einer jeden
Kleinstgemeinschaft existentiell bedroht. Bei Paaren ist die Ge-
meinschaft bereits aufgehoben.

Deshalb zu trennen: Tétungen erweisen sich zwar fir die betrof-
fene Gemeinschaft noch ausgleichbar. Fir sie genugt ein Frieden
schaffender Suhnevertrag oder die Opferung des Taters oder not-
falls auch eines Stuindenbockes. Aber fir das Opfer und seine Al-
lern&chsten erweist sich der Tod als irreversibel. Die Totenkulte
und die Grabmale auf allen Friedhdfen belegen den tblichen
Weg.

2. Fur die Vergangenheit hilft vermutlich seit Urzeiten einerseits
nur die gemeinsame und rituelle Aufarbeitung und Bewertung
des Todes und bei Totschlag und Mord die Aufklarung der T6-
tungshandlung, Hinzu tritt die gleichzeitige gereinigte Erinne-
rung der Ndchsten an die Opfer und das Mitgeftihl der Dritten.
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Insofern existiert neben dem rechtspolitischen Bild von der Per-
son, das auf den Begriff des Freien und der patriarchalischen
Hausgemeinschaft zurlickgeht, auch ein uraltes Menschenbild,
das tber den Tod und den Totenkult bestimmt ist. Es verdeutlicht
das sozialreale Bild vom Menschen als einem Menschen, als
,,.Gleicher und Néachster”. Der Verstorbene erweist sich wenigs-
tens als empathischer Teil von Anderen. Damit erlaubt der
menschliche Totenkult im Grundsatz und in seinen jeweiligen
Besonderheiten auch den Blick auf Art und das Ausmal} des hu-
manen Selbstbildes der Lebenden. Es zeigt sie zumindest als
,leidende Naichste®, die zudem nach einer ,tolerablen Minde-
rung® ihre Schmerzes suchen.

3. Diese Aufgabe des Totenkults zu pflegen kommt den Religio-
nen zu, und zwar soweit sie sich mit der jenseitigen Welt und mit
den Seelen beschéftigen. Im Diesseits bieten zwar die westlichen
sakularen Groligesellschaften gesamte Rechtssysteme an, um aus
der Sicht der Opfer und Nachsten etwaige Gewalttaten aufzukla-
ren und vergeltende Selbstjustiz zu ersetzen, um Erbstreitigkeiten
notfalls zu richten und um bei Bedarf Sozialhilfe zu gewéhren.
Aber zudem missen immer auch einzelne Menschen dem leiden-
den einzelnen Menschen, und zwar ,,vermittelnd, helfen. Inso-
fern weill vermutlich auch jeder Mensch nicht nur als ein
,Nachster und Gleicher®, sondern zugleich als ein moglicher ,ka-
ritativer Vermittler®.

I11. Zivilisationsidee als politisches Identitatsmodell

1. Kritisch gilt jedoch, dass es sich bei Deutungen, wie zum Bei-
spiel der Meme als Kulturgene um einseitige aber wichtige Axi-
ome einer bestimmten Fachwissenschaft handelt. In jeder Wis-
senschaft regiert offenbar eine einfache Hochstidee. Fir die reine
Soziologie ist alles Gesellschaft, Gemeinschaft oder auch System
und der einzelne Mensch wird sozialisiert. Ebenso regiert die Bi-
ologie die Idee der Genetik und deutet die Kultur Gber
Kulturgene. Fiir das Rechtsdenken, das sich auf die hochste ver-
ninftige Gerechtigkeit zuriick bindet, lauft ebenso jede hoheitli-
che Entscheidung und jeder private Vergleich auf die Idee vom
»guten Ausgleich® hinaus. Die vage Uberidee der Zivilisation
versucht deshalb die Fachwissenschaften, und auch die Metaleh-
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re vom Kkritischen Rationalismus, in einer Gesamtschau zu bin-
deln.

Eine eigene aktive fundamentalistische Leitidee soll der Uberge-
danke der Zivilisation nicht bilden. Vielmehr lebt er von diesem
negativen Element, das keinem Axiom den Vorrang geben moch-
te.

Politisch gedeutet entspricht diese Sicht dem Grundansatz nach
dem Pluralismus und der Forderung nach einer meinungsoffenen
Gesellschaft. Die vage Idee der Zivilisation beschreibt als Kultur
verstanden nicht nur Phdnomene, sondern sucht die bunte Viel-
heit von Axiomen im weiten Sinne also auch Hochstwerten wie
der politischen Menschenwiurde, wie der dreifaltigen Leitideen,
wie Freiheit, Gleichheit und Solidaritdt oder Grundprinzipien,
wie der goldenen Regel der Fairness nach dem alten paradoxen
Gedanken von ,,Einheit und Vielfalt” zu harmonisieren. Insofern
stellt jede Art von Zivilisation aus der Sicht der Sozialpsycholo-
gie eine Art von fragiler kollektiver Identitat dar. Im Verhéltnis
zum eng verwandten Verstandnis der Kultur legt die weiche
Uberidee der Vielheit von Zivilisationen aber ein Schwergewicht
auf die politische Grundstruktur des Menschseins und die Beson-
derheiten von handelnden und leidenden ,,menschlichen Gemein-
schaften®.

2. VVon einem moglichst weit entfernten Standpunkt aus wird auf
eine bestimmte lebendige menschliche Gemeinschaft oder auf
eine Vielzahl von solchen geblickt. Hoch abstrahierend wird mit
einer augenblicklichen Rekonstruktion versucht, die zunéchst
eine aullerordentliche Reduktion der realen Komplexitat erfor-
dert. Formal betrachtet verlangt jede postmoderne fragmentari-
sche Art der Rekonstruktion von einer bestimmten Gesellschaft
anhand von bestimmten Bruchstlicken, wie Versohnung, Strafe
und Gerechtigkeit aus der juristischer Sicht* ihrerseits eine Art
von methodischer Verséhnung, die zugleich an der fairen gerech-
ten und auch verstdndnisvollen Einordnung der ausgewéhlten
Elemente interessiert sein muss. Wer die Verséhnung nur im Re-
ligiosen oder nur im Freien Willen verankert, wer das Strafen
ausschlieRlich als reaktive unbarmherzige Ubelzufligung versteht
oder wer Gerechtigkeit nur als eine die Freiheit bedrohende
Zwangsordnung begreift, hat zwar jeweils ein Kernelement be-
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schrieben, aber tbersehen hat diese Art der reduzierten Radikali-
tat die harmonisierende Praxis. Die ausgleichende Handhabung
ist in einer staatlichen Zivilgesellschaft zu finden, oder wohnt
den komplexen Strukturen einer mittelalterlichen vorstaatlichen
Gesellschaft inne oder regiert auch die Eigenheiten einer gegen-
waértigen Kklein-kommunalen Subkultur. Deren Hintergrund be-
steht utilitaristisch gewendet in der Drohung mit dem kreis&hnli-
chen Unfrieden und der Lockung mit den Vorzigen der friedli-
chen Arbeitsteilung. Weder die Verséhnung, noch die Strafen
noch die Gerechtigkeit bilden einen héchsten Selbstzweck.

Ferner muss auch jeder einzelne Mensch die verschiedenen Mit-
tel und Wege, die ihm zur Verfiigung stehen, in Bezug zueinan-
der setzen. Vereinfacht muss er alle seine Blickwinkel deshalb
harmonisieren, weil er als Einheit agiert und dazu eine ldentitat
aufbauen. Diese Ganzheitlichkeit des einzelnen Akteurs, die im
Zweifel auch eine Art der abschwdachenden Vermittlung zwi-
schen verschiedenen humanen Motivationen darstellt, spiegelt die
Zivilisation im Grof3en und Kollektiven wieder.

Zu vermuten ist also am Ende, dass keine ,,menschliche Gemein-
schaft”, die Solidaritat und Schutz bietet, ohne NoGtigung, Gewalt
und Kampf im Inneren existiert und dass sie auf die damit ver-
bundene Sprengkraft, um ihrer selbst willen antworten muss. Da-
bei bildet die Idee einer gesamten Menschheit die groRte der
maoglichen menschlichen Gemeinschaften und der einfache zwei-
seitige Tauschvertrag stellt vermutlich die kleinste birgerliche
Art der Gemeinschaft dar.

3. lhre Mittel, mit denen menschliche Gemeinschaften friedli-
chen Wettbewerb von halbfreien Akteuren und eine systemische
Binnenordnung schaffen oder erhalten, scheinen eine Trinitat zu
bilden.

(1) Die eine Ldsung besteht im Versohnungsverfahren. Jenes
setzt die politische Idee von aktiven privaten Personen voraus
und verlangt nach ebensolchen Vermittlern. Neutestamentarisch
gewendet erscheinen die Menschen, die rein auf Verséhnung set-
zen, als Nachfolger des menschlichen Gottessohn Jesus.
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(2) Mit jeder ausgehandelten Versohnung einhergehen die ho-
heitliche Androhung und die gelegentliche Realisierung von re-
aktiv ansetzender kollektiver Gewalt. Strafe selbst zielt auf die
unterwerfende Versohnung durch ein Zwangsopfer. Als solche
setzt die Strafe als Sanktion irgendein tUbermachtiges Gewaltmo-
nopol voraus, sei es diejenige eines siegenden Kriegsherrn oder
des absoluten Kdnigs oder des demokratischen Landesherrn oder
aber eines alttestamentarischen strafenden Gottvaters oder eines
irgendwie verdienten oder aber zugeteilten Schicksals.

(3) Hinzu tritt der heilige Grundgedanke irgendeiner kollektiven
vernlnftigen Gerechtigkeit. Im Sinne eines heiligen oder syste-
mischen Geistes will und soll sie alles soziale Handeln nach den
Grundsétzen des Ausgleichs und der Zuteilung bestimmen. Der
VerstoR dagegen, also das ungerechtes Verhalten, wird entweder
das faire Verséhnen oder das gerechte Strafen nach sich ziehen.
Fehlt es an einem Gewaltmonopol, so droht zumindest die heilige
Gerechtigkeit, etwa aus buddhistischer Sicht bei der Art der Wi-
dergeburt und aus christlicher Sicht erneut dreiteilig entweder als
gottlicher verséhnender Gnadenakt oder als zwangsweise Hol-
lenstrafe oder als dialogisches letztes Gerichtsverfahren.

4. Im Idealfall sucht entweder jeder Akteur freiwillig nach einer
inneren Gerechtigkeit und spielt, insbesondere vor oder nach je-
der bewussten Gewalttat, alle juristischen Rollen auf einem fikti-
ven Forum durch. Bei Fehlverhalten zeigt er Demut und bietet
ein Opfer an. Im westlichen Rechtsstaat wird der Delinquent an-
dernfalls dazu gezwungen, diese Verfahren auf dieser Welt nach-
zuholen. In einer religiosen vorstaatlichen Welt, wie dem Mittel-
alter, erwartet auch den ungerechten Freien zumindest eine meta-
physische Gerechtigkeit, die bereits in der Gegenwart seine reli-
gi0se ldentitat bedroht.

Aber die utopisch-idealen Vorstellungen von Verséhnung, Strafe
und Gerechtigkeit setzt zugleich die sozialreale Alternative von
Unversohnlichkeit, etwa aus Stolz, voraus. Sie beinhaltet die
Vorstellung von Straflosigkeit, etwa als Dunkelziffer der fehlen-
den Strafverfolgung mangels Anzeige, und sie kennt die Unge-
rechtigkeit, etwa in Form des Raubes. Zu der Alternative gehoren
ferner Menschen, die in diesem machiavellistischen Denken und
Handeln ihre zumeist entweder individualegoistische oder grup-
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penegoistische Art der gewaltsamen Selbstverwirklichung erbli-
cken. Der einzelne Mensch und seine Zivilisationen pendeln des-
halb im Netzwerk der genannten breiten Mittelwelt.**® Sie er-
streckt sich im Spannungs- und Attraktionsfeld, das sich zwi-
schen den altbekannten Polen des Himmlischen, des Guten und
der Uber-Ichs einerseits und anderseits des Teuflischen, des Bo-
sen, und der tierischen Es-Triebes erdffnet.**! Dort sucht der ein-
zelne Mensch und jedes menschliche Kollektiv nach der Stabili-
sierung einer schillernden Ich-Einheit verbunden mit einer oder
meist mehrerer weichen kollektiven Wir-Identitdt. Mit einem
Wort aus dem Blickwinkel der Motivationspsychologie, der
Mensch sucht als ein aktives und passives Wesen standig aufs
Neue nach der ,,Einheit in der Vielfalt der Motivationen®. Auf
diese Weise schafft der aktive Mensch jedenfalls aus seiner indi-
viduellen Sicht, in dem er sich derart standig selbst reorganisiert,
sein eigens Ich und zugleich eine Mehrzahl von Wir-
Identitaten.>*?

30 Dazu: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Dirlmeier), 1999, 11266
(,,Die Extreme scheinen einander gegeniiber zu stehen, weil die Mit-
te keinen Namen hat“. Dazu auch (am Ende seiner an Heidegger
ausgerichteten Zivilisationsphilosophie): Berger, Philosophie, 2006,
213.

Dazu aus der Sicht einer postmodernen soziologischen Sicht auf die
Religionen: Beck, Gott, 2008, 78 (,,Vom Bosen in Reden heift die
Menschlichkeit des Andren in Frage zu stellen” und zugleich ,,sata-
nisch® gedeutet: ,,Das Bose wird als Anwesenheit verstanden, als die
Manifestation der Abwesenheit Gottes*.).

Zum Dualismus von Gut und Bése siehe aus der Sicht einer selbst-
kritischen Religionssoziologie: Beck, Gott, 2008, 77 ff. (u.a. als Sein
und Nicht-Sein, als Trennung von Glaubigen und Ungldubigen, als
Hierarchien, die eine Uber- und Unterordnung hervorbringen), sowie
78 (,,Die Unterscheidung von Wir und den Anderen verschmilzt mit
der Unterscheidung von Gut und Bése.*). Insofern méchte man von
derjenigen psychologischen Borderline-Problematik sprechen, die
kindlich gesamte Personen, wie die liebe Mutter oder den zornigen
Vater, als Gut und Bose ansehen und nicht schon wie Erwachsene
versuchen, die einzelnen Taten von Mitmenschen als Gut oder
Schlecht zu deuten.

331

332
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IV. Soziobiologisches Menschenmodell

1. Ein derartiger zivilreligioser und deshalb auch kulturell-
geschichtlicher Ansatz ruft nach einer naturwissenschaftlichen,
vor allem nach einer evolutionsbiologischen Ableitung. Fur eine
solche Deduktion steht das einfache Menschenmodell zur Verfi-
gung, das sich aus der besonders langen kindlichen Erziehungs-
zeit des Menschen ergibt, etwa im Vergleich mit seinen nachsten
Artverwandten.

2. Danach lasst sich der Mensch hoch vereinfacht und bipolar
betrachtet als gespaltenes Kind-Elternwesen begreifen. Er bedarf
wichtiger primérer und sonstiger hochst- personlicher Bezugs-
personen und er muss auch selbst diese Rollen tibernehmen.

Sein psychoanalytisches ,,Uber-Ich* ergibt sich aus dem biologi-
schen Zwang zur Elternrolle, also dem Eltern-Ich. Auch erwach-
sene Menschen, die die kreativen und spielerischen Ziige zu den
Symbol-Kiinsten fortentwickelt haben, leben noch in dieser Dop-
pelrolle. Deshalb erfinden sie und erst recht noch die Uberleben-
den der GroReltern-Generation geistige ,,Ubereltern®. In Wirk-
lichkeit ist der Mensch also auf eine Kette von realen und fikti-
ven Ubereltern ausgerichtet. Dieses Eltern- Uber-Ich ist in jedem
Menschen angelegt und wird schon in der Kindheit, etwa durch
das Erleben von Identifikationsfiguren, ausgepragt. Dieses artei-
gene Uber-Ich des Menschen enthilt je nach Standpunkt ver-
wandtengenetische Eigenschaften, human-empathische Ziige
oder es beruht auf sozialethischer oder moralischer Vernunft
oder entspringt dem rein utilitaristischen Nutzen einer Riickver-
sicherung. Handlungen, die darauf beruhen, erweisen sich aus der
Sicht eines Niitzlichkeitsmalistabes als ,,Verzicht auf kurzfristige
eigene Vorteile®, um den Preis der Teilhabe an einem ,kollekti-
ven und langfristigen Nutzen®.

3. Etwas komplexer ist der Mensch dreiteilig als ,,Kind-Eltern-
Geschwister-Wesen* zu verstehen, der diese drei Rollen auch auf
symbolisch gesamte Grol3gemeinschaften einschliel3lich verstor-
bener Ahnen oder fiktiver kultureller Ubereltern hin erweitern
kann. Diese Rollenvielfalt hat jeder einzelne Menschen fiir sich
und fiir jede Gegenwart neu zu ,,vermeintlichen. Widerspriichen
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miteinander zu versohnen. Insofern betreibt er Kulturen, die von
der Idee der freien Menschen geftihrt werden, eine Art von inne-
rer Harmonisierung, und zwar im Rahmen der stindigen ,,Selbst-
konstruktion seines Gesamt-Ichs. In vorherrschend kollektivisti-
schen Gesellschaftskulturen ist der Einzelne analog gehalten,
sich als Teil einem externen Gesamt-Wir einzupassen.®®

4. Aber derselbe biologische Mensch ist offenbar grundsatzlich
ebenso auch fahig, sich einerseits hoch egoistisch zu verhalten.
Gemeinschaften vermag er zu wechseln, Kinder, Eltern und Ge-
schwister zu verlassen. Ferner ist er grundsatzlich fahig, andere
Menschen zu téten oder sie zu Sklaven zu degradieren und damit
aus der Sicht der angeborenen Menschenrechte zu dehumanisie-
ren. Ebenso ist er in der Lage, sich auch dadurch gottédhnlich zum
Herrn Uber das Schicksal von anderen Menschen aufzuschwin-
gen, dass er sogar Kinder und sonstige Nachste fiir einen hdheren
kollektiven Zweck opfert. Auch vermag er sich selbst in latente
oder auch akute Lebensgefahr zu begeben. Mit diesen vielen
Formen von Wahlmdglichkeit ist der biologische Kern der
menschlichen Freiheit zu begrinden.

Um diese an sich jeweils natlrlichen Verhalten zu steuern, sind
entweder hohere Machte, die wechselseitig begrenzten Freiheiten
der Freien, Gleichen und Solidarischen auszurufen, sind zivile
Streitverfahren mit Streithelfern vorzuhalten und ist zu versu-
chen, Frieden und Kooperation als ein hochstes Gut der ,,Freien,
Gleichen und Nachsten* zu verherrlichen. Psychologisch einge-
kleidet ist auf der rituell-kulturellen Ebene eine Art von zivil-
religioser kollektiver Herdentrieb der Konformitéat aufzubauen,
der die Falle von absichtlichen Tétungen von Mitmenschen
durch Mitmenschen und gesamte interne Burgerkriege am Ende
wieder zu Uberwinden vermag. Aus der Sicht der Ethik und der
Idee des im Willen freien und zudem wiirdigen Menschen, der
daraus sein Recht zur demokratischen Selbstbeherrschung ablei-
tet, hat der Mensch sich selbst dazu zu bringen, Opfer fiir den

38 Dazu: Schachtschneider, Res publica res populi, 1994, 1 ff (mit dem

Zitat von Friedrich Naumann: ,,Der Staat, das sind wir). Die ,,Wir*-
Person wird also fiir die Volksidee verwendet. Zum Uberblick siehe
auch: Pausenberger, Eigentum, 2008, 31 ff.
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Frieden, fur die Kooperation und die menschliche Solidaritat im
Notfallen zu erbringen und sie mit Vertrdgen zu befestigen.

5. In der sozialen Realitat wird der Mensch, mit dem einen indi-
vidualistischen oder einem kollektivistischen Schwergewicht,
sowohl nach einer inneren lIdentitat suchen als auch sich eine ex-
terne Identitdt. Zudem wird er flr sich personlich diese beiden
Hauptidentitaten miteinander in Ausgleich bringen mussen. Ver-
sbhnung insbesondere dieser beiden Identitatsformen, ldentitats-
strafe bei Versagen und die Suche nach verninftigen Ausgleich
bilden insofern Kernaufgaben des menschlichen Seelenlebens.
Dazu sind auch aus der Sicht der Hirnforschung in konkreten Re-
prasentationen®* nétig. Die AuRenwelt spiegelt sich also im re-
duzierten Kleine in der Innenwelt wider und die Innenwelt be-
stimmt die Kommunikation und Interaktion in der AufRenwelt.
Zum Miterleben des Verhaltens und der Gefiihle anderer Men-
schen ist der Mensch also grundsétzlich féhig.

6. Die altbekannte Empathie begrindet die humanen Grundfa-
higkeiten zu Verséhnung mit dem personlichen Gegner, zur Stra-
fe mit demselben Ubel und zur Vorstellung einer allgemeinen
Gerechtigkeit. Aber die Grundbedingungen fir die Freiheit des
Menschen entstehen durch die genetischen Reduktionen solcher
Instinkte. Der Mensch vermag die Empathie mit dem Né&chsten,
insbesondere durch dessen Dehumanisierung und zugleich durch
die eigene Entmenschlichung, zu tberwinden und den Anderen
bei Bedarf zu einer Jagdbeute herabstufen zu kdnnen. Ebenso
kann er sich dem Herdentrieb unterwerfen, aber auch aus ihm
ausbrechen und notfalls seine Lebensgemeinschaft wechseln.

%3 pasemann, Reprasentation, 1996, 42 ff., 82 f.; Reprasentation ist als

mentales Phdnomen nach Pasemann als etwas Fllchtiges zu sehen,
,»-..in der Form dynamischer Muster der Hirnaktivitat. Sie ist Aus-
druck einer Kohérenz zwischen internen neurodynamischen Prozes-
sen und der Dynamik der &uBleren Umwelt.... Mit dem fast meta-
physischen Zusatz: ,,Als semantische Konfiguration ist eine innere
Représentation nirgends gespeichert, sie wird erst durch und in der
globalen Dynamik eines kognitiven Prozesses entfaltet. Ebenso
sorgen ,,Spiegelneuron dafiir das Menschen das Verhalten anderer
Menschen in ihrem Gehirn, analog zu einem entsprechenden eigenen
Verhalten, fiktiv mit allen Sinnen miterleben kdnnen.
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V. Praambel-Religion und pragmatische Moral

1. Die Praambeln der nationalen Verfassungen und der Internati-
onalen Konvention lassen sich schlief3lich als eine Art von zivi-
lem Glaubensbekenntnis deuten.

Dies gilt auch fur die Praambel der Charta der Vereinten Natio-
nen, die unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg entstanden ist.
Sie beginnt mit dem folgenden Satzteil:

., Wir, die Volker der Vereinten Nationen — fest entschlossen, Ge-
schlechter vor der Geil3el des Krieges zu bewahren, die zweimal
zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid Uber die Menschheit ge-
bracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen,
an Wirde und Wert der menschlichen Personlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Natio-
nen, ob grof3 oder klein, erneut zu bekrdftigen, ... .

2. Der Hintergrund bildet die Erfahrung mit der ,,Gei3el des
Krieges®, die offenbar als eine Art von Schicksal begriffen wird.
Ihm wird der ,,Glaube an die Grundrechte des Menschen entge-
gengesetzt. Diese ergeben sich aus der ,,Wiirde und Wert der
menschlichen Personlichkeit™. Zudem wird mittelbar das Prinzip
der ,,Nationen®, also die Idee von Volkern verankert, die interna-
tional aktiv und souveran tatig sind. Ubertragen die Volker den
Glauben an die Grundrechte auf ihre Menschen, so ergeben sich
daraus die Grundelemente von Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit oder auch von Biirgern, deren ,,status civilis* die Trinitdt von
,,Freiheit, Gleichheit und Solidaritiat® bestimmt.

Man kann das westliche Glaubenbekenntnis auch mit dem Prag-
matiker Dworkin in schlichte Worte fassen und mit ihm nach der
Aufgabe der Moral fragen:

,.It is the task of moral philosophy, according to the technique of
equilibrium: to provide a structure of principles that supports
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these immediate convictions about which we are more or less
secure.«3®

Dabei spricht er nicht nur zu Recht von den ,,Uberzeugungen®,
die wir als mehr oder weniger als gesichert ansehen. Dworkin
verweist auch auf die Methode des “Equilibrium”, mit dem, wie
er ebenfalls schreibt, die ,,Strukturen* unsere Leitprinzipien zu
entwickeln sind. Das Equilibrium bildet dabei ein Synonym fir
die ,,Gleichheit®”, und jene wiederum stellt den Kern der Idee der
Gerechtigkeit dar. Mit einem religids eingefarbten Wort ent-
springen die Moral, und deren formaler Kern des Ausgleichens,
der ,,Vernunftseele“ des Menschen.

3. Das waren die Thesen zur ,,Mittelwelt der Verrgittlung“, zum
empathischen Totenkult und zum biologischen Ubereltern-Ich
des Menschen®.

%% Dworkin, Rights, 1981, 198 ff., 155, 158; siche auch XV: ,.Equal
Concern and Respect as a right so fundamental that it is not captured by
the general characterization of rights as trumps over collective goals,
except as a limit in case, because it is the source both of the general au-
thority goals and the special limitations on their authority that justify
more particular rights®.
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13. Kapitel
Demokratische Imperative und Schlussbemerkung
I. Demokratische Imperative

1. Hinter oder auch Uber einem kollektiven Bekenntnis des Vol-
kes oder der Volker steht aus der westlichen individualistischen
Sicht eine individuelle Ethik.

Jede fundamental ansetzende Individualethik reduziert dabei ihre
Komplexitat fir ihre Glaubigen auf einer Art von Verfassungs-
Katechismus. Dabei handelt es um sich um demokratische Aus-
pragungen der idealen hochstpersonlichen Moral des Menschen,
also dessen eigenes Sittengesetz im Sinne von Kant.

Deren Kern bildet einen kategorischen Imperativ, der seinerseits
ublicherweise eine Ausformung der goldenen Regel des ,,Wie Du
mir, so ich Dir* darstellt. Doch die demokratische ldee der
,,Gleichheit™, die sie umfasst, spielt auch weiterhin gewiss eine
aufllerordentlich wichtige Rolle. Aber ihre Stérke liegt im Forma-
len und damit darin, universell zu sein und deshalb fir jede Art
von Gemeinschaft gelten zu konnen. Die ldee der Gleichheit bil-
det den Kern der Gerechtigkeit ,,an sich® und ist damit absolut
gesetzt. Diese Gerechtigkeits-Forderung, die sich sogar in der
wertneutralen Evolutionsbiologie spiegelt beinhaltet eine univer-
selle Strategie. Deshalb deckt sie vereinfacht jeden westlichen
Rechte- und Teilhabe-Individualismus ebenso ab, wie jede Form
von (eher ostlichem) Pflichten- und Opfer-Kollektivismus.

2. Die Frage, welche ,,demokratischen Imperative* sich denn aus
allem ableiten lassen, drangt sich auf. Sie ist zundchst einmal mit
Kants beriihmten Worten zur Aufklarung zu beantworten. Denn
ihnen fugt er einen Imperativ an, indem er auch die grof3e Gefahr
der Unterwerfung unter ,,guten oder schlechten Hirten* anspricht:

,Aufklarung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstver-
schuldeten Unmindigkeit. Unmindigkeit ist das Unvermdgen,
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
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Selbstverschuldet ist diese Unmindigkeit, wenn die Ursache der-
selben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschlie-
RBung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen
zu bedienen®.

Kant fligt den Sollenssatz an:

,,oapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu be-
dienen!<3%,

Dieser Satz gilt es eigentlich nur der Gegenwart anzupassen.
Kant selbst hat in seiner Zeit darauf verzichtet, die Idee der Ver-
nunft mit der staatlichen Obrigkeit fest zu verbinden, und daraus
die Demokratie in der Form der nationalen Verfassungsstaaten
entstehen zu lassen, auch wenn er in seiner Schrift vom Frieden
eine derartige Republik als Kern eines gesamten Volkerbundes
fiir denkbar erachtet. Fiir die ,,Demokratie” gedacht, ist zu ver-
langen, dass der Demokrat als seine, nunmehr demokratische
Moral die Grundziige der ,,demokratischen Verfassung® in sich
tragt.

3. Insgesamt lassen sich einige Gruppen von Imperativen entwi-
ckeln:

() Die westlichen Praambeln-Demokratie verlangen zun&chst
einmal vom westlichen Demokraten das reine Sollensgebot, das
lautet:

Handle ,wiirdig ‘ und deshalb ,frei, gleich und solidarisch ‘1“.*

Der wiirdige Mensch wégt ,,Freiheit, Gleichheit und Solidaritat*
ab und ,harmonisiert“ diese Dreieinigkeit zu ,verniinftigem

(13

Tun®.

Die Individualethik gebietet:

3% 50 schon im Jahre 1784: Kant, Beantwortung, 1784, 481 ff. Aufge-
griffen etwa auch von: Foucault, Enlightenment, 1984, 32 ff.

337 Mit Alliterationen umschrieben: ,,frei, fair, fiirsorglich®.
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Sei Subjekt und behandle die anderen Menschen als Subjekte.

Mit Kant heil3t es negativ gefasst, degradiere die Menschen vor
allem nicht zu — bloBen — Objekten. Mit Hegel, man setze den
Menschen nicht (wie anzuflgen ist, vollends) den Hunden gleich,
gegeniiber denen man den Stock erhebt.**®

Insofern kodnnte der Imperativ aus der Sicht der Vernunft-
Philosophie auch lauten: ,,Handle verninftig!*

(1) Der alte Zwei-Welten-Dualismus von Sollen und Sein, von
Idee und Wirklichkeit, von Subjekt und Objekt, von Kultur und
Natur etc., fuhrt zur postmodernen kunstlichen Synthese der hu-
manen Mittelwelt. Personal aufgefachert und psychologisch ein-
gefarbt lautet dieselbe Forderung dann:

Verbinde Deine ,,Ich-Welt* des Freien‘ mit der ,,Du-Welt* der
Ndchsten* und mit der ,, Wir-Welt" der Gemeinschaft* und ver-
meide, (zumindest die) Menschen ausschlieBlich in die inhuma-
nen ,, Es-Welt* und die fremden ,, Sie-Welten ** abzuschieben.

(111) Aus der Sicht der Neurophilosophie lieRe sich formulieren:

,,Denke®, und zwar iiber jeden blinden Handlungs-Impuls oder
uber jeden angeblichen Beweggrund noch einmal nach! Der stol-

38 Siehe: Hegel, Grundlinien (Hoffmeister), 1995, § 99 Zusatz. Siehe
dazu auch die nachfolgenden berihmte Folgerung zum Wesen der
Vernunftstrafe: ,,Dal} die Strafe darin als sein eigenes Recht enthal-
tend angesehen wird, darin wird der Verbrecher als Verniunftiges ge-
ehrt. - Diese Ehre wird ihm nicht zuteil, wenn aus seiner Tat selbst
nicht der Begriff und der Malistab seiner Strafe genommen wird; -
ebensowenig auch, wenn er nur als schadliches Tier betrachtet wird,
das unschadlich zu machen sei, oder in den Zwecken der Abschre-
ckung und Besserung.”, § 100. Derzeit fiihrt die Idee der fortwéh-
renden Ehrung als frei verantwortlicher Akteur und als Vernunft-
und Selbstsubjekt zum deutschen Schuldprinzip. Auf der supranatio-
nalen Ebene der Menschenrechte ergeben sich daraus das Verbot von
erniedrigenden Strafen, das Verbot der Todesstrafe und vor allem die
Idee des Fortbestandes der Rechtspersonalitit eines jeden Strafge-
fangenen.
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ze Satz von Descartes, cogito, ergo sum, Ich denke (und zweif-
le), also bin ich, klingt dabei nicht nur nach. Aus der anthropolo-
gischen Sicht I&sst sich dieser wichtige Satz der Moderne auch
rickwarts lesen:

,,Denke (und zweifle), denn nur dann bist du eine Ich-Person*.

Gemeint ist deshalb, Du bist iiberhaupt nur ein ,,Ich*, wenn Du —
auch — denkst. Denn zu Deiner ganzheitlichen Seele (ldentitat)
gehort — auch — die Vernunft des Denkers.

Aber bedenke dabei auch, dass Du als Mensch von Deiner Natur
und Deine Psyche her zu Verdrangung und Leugnung dieser
Forderungen neigst. Du tendierst damit zu ,,unwiirdigem** Han-
deln, und insofern zu ,,unfreien “, zu ,,ungleichen ““ und zu ,,unso-
lidarischen Tazen “.

Denn die Faustformel lautet offenbar: Selbst westliche Demokra-
ten unterwerfen sich mutmaBlich zu rund ,,zwei Dritteln angeb-
lichen hdchsten Leitideen und den Befehlen ihrer guten Hirten.
Diese Menschen handeln dann zwar vermutlich ,,solidarisch und
gleich®. Sie handeln aber nicht ,,frei®.

Deshalb ist —auch- die kollektive Ethik von Bedeutung. So ist
fortzufahren, auch Deine ,,guten Hirten unterwerfen sich haufig,
und auf dieselbe Weise einer eigenen Binnen-Ethik, wie etwa
dem allgemeinen Wohl, einer besonderen parteilichen Leitidee
und dem Gebot der elitédren Selbsterhaltung.

(IV) Die demokratische Kernethik bildet die Freiheitsethik und
um dieses ,,Selbst“ muss sie auch noch ringen. Denn sie hat
ebenfalls den Dualismus zu beachten, der Menschen ist eben
auch ein ,,Seinswesen®. Thre Imperative lasen sich in eine Reihe
von Sollenssatzen fassen.

Der erste und wichtigste lautet wie folgt:

(1) Handle wirklich ,,frei”! und ,,Handle also nachdem Du ge-
dacht hast®.



298

Denn die Idee der Freiheit bildet die Grundlage der Demokratie
und die Freiheit beruht auf der Vernunft des denkenden Men-
schen.

In diesem Befehl scheint zwar fast das Grundelement eines Bud-
dhismus auf, der den Menschen vom nattrlichen Egoismus be-
freien will. Aber anzufiigen ist dann auch der Gedanke, der zeigt,
dass der westliche Mensch die ,,Natur* und , Kultur® des Men-
schen so zu nehmen hat, wie sie sich in seiner persénlichen Seele
spiegeln. Dieser Satz begriindet zugleich erst die Idee der Demo-
kratie. Er lautet:

(2) Beherrsche zunéachst Dich selbst! Dieser eigentlich harten
Aufforderung zu Askese kann man ein Lockangebot begreifen.
Es lohnt sich fir Dich, denn damit erwirbst Du den Anspruch auf
die kollektive Regierungsform der ,,Demokratie”. Zudem recht-
fertigst Du Deine innere ,,Wiirde** und erwirbst den Anspruch auf
den Respekt der Anderen. Ferner bekraftigst Du durch Dein Bei-
spiel der ausgetibten Vernunft die Menschenrechte. Denn diese
beruhen auf der Annahme dieser Fahigkeit des Menschen. Denn,
wenn sich alle Menschen unverninftig verhielten, gabe es weder
ein Rechtssystem noch eine rationale Begrindung fiir die Men-
schenrechte.

Weiter, nachrangig zur ,Freiheit”, aber mit eng ihr verbunden
und ein Teil der Vernunft regieren den Menschen zudem die
Ideen der ,,Gleichheit* und der ,,Solidaritit. Alle drei Elemente
abzuwigen zu konnen, die ,,Freiheit, die Gleichheit und die Soli-
daritdt”, und zwar fiir jeden wichtigen Einzelfalls aufs Neue, bil-
det den Kern der politische Vernunft des (westlichen) Menschen.

Insofern kdnnte man eben auch anflgen:

(3) Wiige fiir jeden wichtigen Akt ,, Freiheit, Gleichheit und Soli-
daritdt* ab und entscheide erst danach.

Um genligend Zeit und Argumente fur die Abwagung zu erhal-
ten, ist anzuftigen:
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(4) Ube das freie Entscheiden an Leitfallen und gebe Dir friihzei-
tig eine eigene Rahmenethik.

Bekanntlich konnen und missen Menschen, kollektiv, interaktiv
und jeder fiir sich ,,normative Vorprogramme* erstellen, mit de-
ren Hilfe sie Vorentscheidungen fiur das (gute oder nutzliche)
Verhalten in bestimmten Fallgruppen treffen. Denn ihre geneti-
schen Programme sind im Vergleich mit denen ihrer subhumanen
Verwandten recht eingeschrankt, diesen genetische Freiraum
missen und konnen sie mit gesamten Kulturen ausftillen. Das
Recht dient dieser Aufgabe.

Aber auch dariiber, ob sich die jeweiligen Normadressaten, kurz
die Menschen, dann tatsachlich an diesen Normen ausrichten und
auch ausrichten sollten, kénnen und sollten die Handelnden noch
einmal ,,nachdenken®. Denn erst dann wird die Entscheidung zur
Tat wirklich ihre eigene. Andersfalls unterwerfen sie sich ,,blind*
der Rechtsnorm, auf deren Sinn- und deren Zweckhaftigkeit sie
vertrauen. Sie verfallen dann in einen (an sich kindlichen)
Rechtsgehorsam.

Zur Art und Weise der Selbstbeherrschung und der Schaffung der
Ethik ist dann und deshalb die alte Idee der ,,Autonomie®, also
der Selbst-Gesetzgebung, aufzugreifen. Einerseits erlaubt und
verlangt die Idee der Autonomie vom Menschen, sich diese Bin-
nenethik zu schaffen. Andererseits pragt der Mensch nach dem
Modell der Selbstorganisation (unter anderem) erst sein Selbst
aus, indem er sich seine Binnenethik schafft. Deshalb ist auch
einzufordern, noch einen Schritt tber die Ethik hinaus zu gehen
und sich als Selbst-Subjekt zu begreifen

(5) Vergewissere Dich Deines souverdnen ,,Selbst .

Denn dieses Selbst ist dasjenige, was Dich einerseits aktiv orga-
nisiert und das anderseits weitgehend iberhaupt erst passiv durch
den Vorgang des internen Organisierens entsteht. Auch das Ver-
gewissern bildet einen Teil dieser Selbstorganisation. Auch wenn
Du mutmaBlich zu ,,Zwei-Dritteln* fremdbestimmt bist, gene-
tisch und sozial, so kannst Du Dich doch zu ,,einem Drittel* frei
oder zumindest individuell selbst entfalten und damit auch Dein



300

Selbst gestalten. Dabei kannst und wirst Du im Ubrigen zugleich
ein wenig auch Deine soziale Umwelt mit beeinflussen.

Dabei geht es nicht mehr um die konkreten Handlungen, sondern
um eine Art der ethischen Selbst-Motivierung und Selbst-
Zivilisierung oder auch um eine Selbst-Programmierung, die den
Menschen (berhaupt erst zum wirdigen und freien Selbst-
Subjekt werden l&sst.

Als Teil einer Wir-Gruppe gilt fur Dich:

(6) Begreife Dein Selbst als ausgerichtet auf ein dreifaltiges
,, Kind- Eltern und Geschwister-Wesen. *

Das Kind unterwirft sich vertrauensvoll. Die Elterteile Giben (ge-
teilte, aber heilige) (tabuisierte) Herrschermacht aus. Sie tragen
die Verantwortung fur die familidre Gruppe und prégen den
common sense. Die Geschwister-Rolle steht fur Austausch, Un-
terschiede und Kreativitat. Begrenzt frei bist Du also vor allem in
der Geschwisterrolle.

In der Demokratie gilt zudem negativ:

(7) Unterwerfe Dich nicht den guten Hirten. Sie sind ,,als Ge-
schwister“ Deinesgleichen und sie handeln als Deine ,,ersten
Diener* und Berater fur Dich.

Denn in den Demokratien tibernehmen die gewahlten Représen-
tanten ohnehin nur die Aufgabe der ,,Ersten unter Gleichen® (den
Peers), des primus inter pares auf Zeit, und Gegenkrafte be-
schranken ihre Macht. lhrer Rolle ist zudem nur Teil der staatli-
chen Organisation, die nur als ,,Erster Diener* auftritt.

Das gilt auch fiir die Verwaltung und Pflege der allgemeinen ,,zi-
vilen Vernunft“. Wissenschaftler und Philosophen, die das
,sapere aude® erst in vollem Umfange ermdglichen, sind in den
Demokratien nur Ratgeber und Sachverstdndige. Sie sind nicht
die Endrichter dartiber, welche Entscheidungen der einzelne
Mensch zu treffen hat.
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(8) Nehme Deine eigene (Uber-) Eltern-Rolle als guter Hirte be-
wusst wahr und kontrolliere Deine entsprechende Sonderethik.
Denn viele Menschen vertrauen Dir in Deiner sozialen Rolle
oder in Deinem Berufe blind.

(9) Vergewissere Dich schlie3lich selbst-kritisch Deiner eigenen
Grenzen, der Grenzen der Anderen und der Leistungsgrenzen
Deiner verschiedenen Gemeinschaften.

Menschen werden nur zu ,.einem Drittel nachdenken konnen
und missen. Denn Menschen sind hoch vereinfacht zu einem
weiteren Drittel sozial gepragt und zu einem letzten Drittel ohne-
hin in natirliche Notwendigkeiten, vor allem in genetische Rah-
mengramme eingepresst.

Zudem mussen Menschen im sozialen Alltag auch (kind&hnlich)
vertrauen und vertrauen kénnen. Zwar sollten sie {iber ,,wichtige*
Handlungen grundsitzlich ,,nachdenken®, vor allem nicht ersten
Impulsen nachgeben und sich vielmehr eigene Ethiken erarbei-
ten, die impulsives Verhalten zu hemmen vermdogen. Aber nicht
alle wahlen diesen Weg und zwar vor allem nicht immer.

Zudem gibt es eingeiibte und ,,automatisierte* soziale und zu-
gleich individuelle Handlungen, wie das hochriskante Lenken im
StraRenverkehr. Ein solches Verhalten erfordert einerseits eine
standige Selbstkontrolle bei der Ausfuhrung. Aber ihm geht zu-
dem {iblicherweise eine ,,sozial-ethische Schulung® voraus. Bei
dieser ist dann aber nach dem Modell des Milgram-Menschen
etwa die ,,Sonderethik der Lehrer®, also der politischen oder exe-
kutiven Elite gefragt. Sie, die ,,Eltern” und ,,Ubereltern” miissen
deshalb iiber ihr Tun nachdenken und sich ihrer eigenen ,,Son-
derethik* als (Uber-) Eltern vergewissern, etwa durch eigene
Fortbildung, die wiederum ebenfalls dazu dient, eigenes Lehr-
verhalten ,,gut” einzuiiben.

(V) Hinzu tritt die Verbindung von individuellem und kollekti-
ven, die zugleich dazu flhrt, dass sich der ethischen Geist, also
der Sinn, der Zweck und die Form der Normen, verselbstandigt.
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Das Kollektive hat sich zwar vor allem in der sozialen Realitat
des demokratischen Volk verfestigt. Aber die Idee des Gemein-
samen flihrt hin zu den gemeinsamen Leitideen einer ,,gesamt-
westlichen Wertegemeinschaft”. Der Geist des Ethischen erhebt
zudem den universellen Anspruch etwa als ,,Zivilreligion des
Praambel Humanismus* fiir die Vereinten Nationen zu gelten.
Am Ende steht insofern eine supranationale Gemengelage.

So ist das Kantsche Modell der individuellen Moralitat mit dem
im Hegelschen idealen Freiheitsstaates zu verbinden. Hinzutritt
die Idee des Rechts im Sinne der Lockeschen Rechtspersonalitét
und der kollektiven Solidaritat im Sinne von Rousseau. Den Vor-
rang geniel3t dabei zwar die (subjektive) Idee der hochstpersonli-
chen Wirde. Aber in den Demokratien wird das (objektiv) ge-
dachte Sittengesetz, lies die Grundsatze der Verfassungen, als
solches selbst zur geistigen kollektiven Grundlage des realen Ge-
samtstaates.

,,Gleichheit und Solidaritit* regieren diesen kollektiven Geist,
der bei naherer Betrachtung auch das intersubjektive mit ein-
schlieBt, vor allem. Auch die Zivilgesellschaft der Freien, trennt
man sie einmal vom Staat, kann sich deren Anforderungen nicht
vollig entziehen. Geiselhaft und Sklaverei kann man zum Bei-
spiel nicht vereinbaren. Ansonsten aber regiert die Gleichheit die
demokratische Zivilgesellschaft und die Solidaritat den Verwal-
tungsstaat. Mit den Begriffen der Gerechtigkeitslehre, die Markt-
gerechtigkeit bestimmt das Privatleben, die Zuteilungsgerechtig-
keit beherrscht das Hoheitliche.

Nicht die personliche Vernunft bestimmt insofern die Demokra-
tie, sondern die Demokratie ,,gilt” bereits als die ,,zivilreligiose
personliche Vernunft®, die jeder Demokrat zu verinnerlichen hat.
Die ,,Zwei-Drittel”“ der idealen kollektiven Ethik hat der ,,Ein-
Drittel freien Mensch® vor allem zur politischen Vernunft des
Entscheiders zu verbinden. Aus dieser Grundféhigkeit des Men-
schen vernunftig entscheiden zu konnen, speist sich dann die
Idee seiner angeborenen Wurde eines Demokraten. Aber seine
(Rest-) Freiheit erlaubt ihm auch sich ,,ungleich* lies ungerecht,
und unsolidarisch, lies inhuman, zu verhalten. Ebenso vermag er
auch, neue Sonderkulturen und selbst neue Staaten zu bilden. Die
Ein-Drittel-Freiheit des Menschen reicht also aus, sich dem Staat
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zu verweigern. Aber sie geniigt, wie die Geschichte zeigt, auch,
um den Staat mit anderen Gleichgesinnten zu beherrschen, und
zwar auch mit elitdren Sonder- als Leitkulturen.

(VL) Der inhaltliche Kern der Sittlichkeit bildet die Minimal-
ethik, heute diejenige des Verfassungsrechtsrechts. Daraus ergibt
sich dann fur den Einzelnen der Satz lautet:

,,Bilde Dir flir Dein eigenes — verniinftiges demokratisches —
Recht und lebe - wiirdig - danach®.

Gemeint ist damit also, dass die wahren Demokraten sich zwar
nur ihrer eigenen (moralischen, subjektiven) Individualethik un-
terwerfen. Diese saugt aber aus Grinden der eigenen Vernunft
die objektiver Gleichheits- als Rechtsethik- und die (ganzheitli-
che) Solidaritats- als Sozialphilosophie mit in sich auf. Die
,,Vernunft® umschlieBt also alles, um sie erkldren bedarf es aber
dieser Trinitat und ihrer Verankerung am Individualismus.

4. Dieser weltliche ,,Glaube* bildet den inhaltlichen Kern des
zivilreligiosen Regelwerkes und diese inneren Lehren formen das
»Selbst dieses Bekenntnisses. Diese Grundnormen stellen zu-
gleich die personliche ,,Verfassung® eines jeden Demokraten dar.
Ihre Grundelemente entsprechen damit der kollektiven ,,Verfas-
sung®. Auf diese Weise erst ist es im Ubrigen dem einzelnen
Menschen und dem kollektiven Kollektiv tiberhaupt erst moglich
miteinander zu ,.kommunizieren*“. Nur deshalb konne sie mitei-
nander zivilisiert streiten und Prozesse in sinnvoller Art gegenei-
nander zu fahren.

Ferner, irgendeine Art von Verfassung im Sinne von ,,Identitit*
tragt jeder Mensch, zumindest jeder ,,aktive* Mensch in sich, und
zwar auch der absolutistische Gewaltherrscher und jeder Gewalt-
tater. Jene sagen (sich und ihresgleichen) in etwa folgendes und
zwar zumeist in einem Dreiklang: Erstens, ,,Ich darf* aus eige-
nem Sonderrecht so handeln. Zweitens, auch meinesgleichen
(meine Peers) erkldren mir, dass ,,einer wie wir so agieren darf.
Meine Gruppe sagt drittens sogar, dass ich als deren bedeutendes
Mitglied verpflichtet bin, in threm Sinne so zu handeln. Damit
bedienen Menschen, zumal, in Demokratien die normative Seite.
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Im Sinne des Dualismus bedienen sich alle Akteure, die recht-
maélig wie die unrechtmél’ig handelnden gerne auch eines Argu-
mentes aus der Welt des Seins: Es besteht eine ,,Notwendigkeit®,
so zu handeln. Daraus leitet sie dann gleich ein ,,Notrecht™ ab.

Im Streit Uber die rechte Entscheidung und deren vernunftgema-
Ben Grundlagen setzen Demokraten zunichst auf ,,Verséhnung,
Toleranz und Legalitat™. Aber sie behalten sich (erneut) das Not-
recht zum gewaltsamen Widerstand gegen Tyrannei und Men-
schenrechtsverletzungen vor. Mit Gegengewalt bekdmpfen sie —
im Notfalle — auch Gewalttéter aller Art. Aber die Gegengewalt,
die sie anwenden, hat dann um der ,,Identitit der Demokraten
willen”, den Prinzipien der Demokratie, einschliel3lich des
Rechtsstaates zu folgen.

Offentlich abzuwigen sind zuvor: ,,Freiheit, Gleichheit und Soli-
daritdt“. Aus einem solchen republikanischen Rechtsakt ergibt
sich die Heiligung der ,,Wiirde des Menschen®, und zwar fiir des-
sen, inzwischen recht groRen humanen Binnenwelt.

Wer daran glaubt und sich dazu bekennt, der folgt einer humanis-
tischen Zivilreligion.

5. Das hier schlicht 6stliche genannte kollektivistische Staats-,
Familien- oder Clan-Modell verwendet aus der Ferne betrachtet
dieselben Grundelemente. Es ist vorrangig an das Kollektiv und
seine Mitglieder, also nicht an das Individuum adressiert. Es er-
Offnet auch keine Rechte und kein Rechtsystem sondern zunéchst
einmal Pflichten. Dieses Modell setzt die Solidaritat an den An-
fang und l&sst sie auf die Gleichheit und die Freiheit ausstrahlen.
Die Forderung an das Kollektiv lautet:

,,Handelt solidarisch* diesem Pflichten-Gebot fiigt die Forderung
der Gleichheit, etwa als solidarischer (zuteilender) Pflichtenge-
rechtigkeit an. Die Idee der Freiheit wechselt zur solidarischen
Pflicht des Mitgliedes zur ,,Selbstbeschrankung und zur Freiheit
der Aufopferung.

Denn dass diese beiden Systeme, der Individualismus und der
Kollektivismus in der Wirklichkeit sich als privat-heimliche oder
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offen tolerierte anerkannte Subkulturen erganzen, ist immer wie-
der anzumerken. Ebenso gibt es den Dritten Weg die Idee der
Gleichheit in den Mittelpunkt zur Riicken und alles tber die Idee
einer vereinfacht gedachten ,,objektiven* oder auch ,natiirlichen
Gerechtigkeit®, der Idee des Ausgleich oder Ordnung oder auch
der systemischen oder soziobiologischen Vernunft aus zu be-
trachten. Das fuhrte dann zur Dominanz einer formalen und letzt-
lich einer (sub-)systemischen Gerechtigkeitsphilosophie.

Die philosophische Annéherung an die ,,zivile* als eine kulturelle
Wirklichkeit verlangt nach zweierlei, der dogmatischen Beschei-
denheit einerseits und dem Mut zur Komplexitat anderseits. Das
einfache Modell daftr biete der Weg des letztlich immer dialekti-
schen (und deshalb postmodernen) Synkretismus. Es handelt sich
um den Grundglauben, der die weltlicher Leit-Ideen eigentlich
im Sinne einer bunten antiker Gotterfamilien begreift, aber sie
dann doch gleich auf eine sakulare Trinitat reduziert. Aber die
Idee der Wirde des einzelnen Menschen, die sich aus der Idee
der eigenen Vernunft speist, erhebt sich noch einmal dariiber und
bietet der Westen auch seine monistische Leitidee. Deren ,,All-
macht er6ffnet und regiert die Idee der Menschenrechte.

I1. Schluss

Was bildet nach allem den Kern der Zivilreligion?

Die Grundideen der Gerechtigkeit sind es, und deren ,natdrliche
Ewigkeit und deren objektive Verniinftigkeit. Natur und Ver-
nunft sind danach die beiden heiligen Quellen. Sucht man deren
Ursprung, so flihrt die Suche zu einer ganzheitlichen ,,Schop-
fungskraft* oder zum Bild eines personalen Schiopfergottes. Aber
auch der Mensch schafft sich, wie Prometheus, eigene ,,Haus-
Welten®. In ihnen tritt er als der Herr auf. Diese hochste Wiirde
hat zur Folge, sich dann auch selbst demokratisch und mit selbst
gesetztem Recht ,,verniinftig® oder auch ,,zivil* organisieren zu
kdnnen. Anderseits aber hat dieser Freie auch fiir das ,,Seine‘ zu
haften. ,,Eigenverantwortlich hat jeder Ober-Herr zu sein. Die
,Verherrlichung® und dann auch die Heiligung dieser Rolle, also
die ,,Verherrlichung der Verherrlichung® des Menschen bilden
den Kern der Idee der westlichen Zivilreligion. Die Absolution
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von seinen Siinden muss er bei sich selbst suchen. Doch gegen
die ,,eigene Natur® oder gegen die ,,eigene Vernunft* diirfen die
Gesetze, die die Demokraten sich geben, nicht verstol3en. Die
angeborenen Menschenrechte stehen solchem Gesetzesrecht ent-
gegen. Die einfachen Grundideen, die diese Konventionen und
Verfassungen tragen, gelten im zivilen Sinne als heilig. ,,Freiheit,
Gleichheit und Solidaritat” bildet, wie zu zeigen war, aus guten
Grunden, ihre bekannteste zivile Glaubensformel.

Steht dieser zivilreligiosen Sicht nicht der wissenschaftliche Em-
pirismus entgegen? Nein, denn die Soziobiologie bietet den ein-
fachen Gedanken der ,,Schwarmintelligenz®“ an. In eine Ethik
umgedeutet, besteht der Schwarmvernunft in einem Satz, der
dann zu folgendem Dreisprungsprung fuhrt:

Das einfache Gebot an ein Schwarmwesen lautet: ,,Achte und
beachte nur Deine Nachsten®. Alles andere wird sich dann schon
ergeben.

Danach und daraus folgt: ,,Bilde also blind und unbewusst durch
diese standige Achtung und Beachtung, also durch riicksichtsvol-
les kommunikatives Handeln, eine Gemeinschaft. Bewusst aus-
geflhrt ware es die Begriindung eines Gesellschaftsvertrages.

Der biologische Nutzen ist offenkundig: ,,Dann wird diese Ge-
meinschaft, die Du selbst mit geschaffen hast, Dir Deinen Anteil
am Kooperationsgewinn, dem Gemeinwohl, unter anderem den
Schutz, zuteilen®.

Diese Gemeinschaften vermdgen dann, etwa im Sinne der Sys-
temtheorie, wiederum als eine Art von halbautonomen Akteuren
aufzutreten, am Ende steht dann die Idee der belebten , Natur*
oder des sich ausdehnenden physikalischen ,,Kosmos®.

Hinterfragt, setzt dabei dieses Grundmodell und damit auch die
normative Idee der westlichen Zivilreligion beim einzelnen Le-
bewesen an, und es bedingt damit auch die Idee eines aktives
Selbst oder Ich. Aber die Seelen-lIdee des Selbst, die mit dem
Wort von der ,,Einheit der Vielfalt“ beschreibt, 6ffnet diesen
,,monadischen“ Ansatz des Ich-Akteurs auch bereits wieder.



307

Denn im evolutionsbiologischen Sinne handelt es sich beim Ich
in etwa um das Bild und die Triebkraft, die im ,,genetischen Ego-
ismus* steckt. Aber dieser Egoismus ist kein einheitlicher. Zu-
mindest drei biologische Selbstzwecken gilt es zu biindeln. Das
Leben besteht aus dem alltdglichen ,,Leben* (Stoffwechsel), dem
,Fortleben“ (Vermehrung) und dem ,,Uberleben* (Abwehren von
Lebensgefahren). Das Selbst oder Ich des Akteurs steuert ber
diese drei einfachen Prinzipien das gebotene Verhalten. Das
Selbst entsteht dabei, weil es vonnéten ist. Denn es muss zumin-
dest zwischen diesen drei Untertriebkréaften standig vermitteln
und sie damit als eine Art von harmonisierendem Uber-Ich zu
organisieren. Physikalisch handelt es sich bei der ,,Triebkraft™ als
solcher um eine Auspragung die Idee der Emergenz.

Dieses lebendige Selbst, das mit der Organisation widerstreiten-
den Bedurfnissen entsteht, bildet, jedenfalls aus der Sicht des In-
dividualismus zumindest den formalen Kern dessen, was wir als
,Seele, Geist, Wesen oder auch Animus® verstehen. Wiederum
entsteht das Innere des Selbst, mit Blick auf diese drei Antriebe,
durch die standige Einhaltung und Austibung der ethischen Re-
geln der ,,Achtung und Beachtung®. Sie gestalten das Selbst zu
einer Art von innerem ,,symbiotischen System*, das auch tiber
ein eigenes ,,personales® Gesamtwohl verfiigt, etc.

Aber diese Sicht ist einseitig. Umgekehrt und ganzheitlich gele-
sen, ordnen sich jedes héhere System nach innen mithilfe von
Subsystemen, die es sich als Gliederung seiner selbst schafft.
Ganz am Anfang steht danach, jedenfalls aus makro-
physikalischer Sicht, der gerade noch berechenbare ,,schwarze*
Gravitationskern der Ur-Einheit, etwa als kleinste Energie-Masse
,.kurz nach dem Urknall*“. Danach zerlegt sich die immer weiter
wachsende ,,ganzheitliche Welt* in eine immer grof3ere Komple-
xitat von kleinen und grofRen Subwelten, usw.

Der dritte Ansatz liegt und regiert die Mitte und regelt die Ver-
mittlung Er verkdrpert sich unter anderem in der Idee der Natur-
gesetze, die uns immer auch als ,,harmonische Gleichungen* er-
scheinen. Diese ,,systemische Gerechtigkeit™ als solche bestimmt
diese Sicht und zumindest das formale Wesen, das Selbst, die
Identitat, die Seele etc. eines jeden existenten Systems.
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Was begrenzt dieses Denken noch?

Dialektisch fortgedacht, handelt es sich insoweit im Wesentli-
chen um ein Denken, das wie bei der Biologie und bei der Physik
weitgehend vom ,,Sein* bestimmt ist und das fiir die normativen
Welt auch von ,,Gut-Sein der hochsten Ideale ausgeht. Diesem
Denken steht, und zwar dann auch auf allen Unterebenen immer
auch die Idee der ,kalten Zerstorung des Bestehenden* bezie-
hungsweise die ,teuflische Verneinung* aller Werte gegeniiber.
Man kann auch das ,,Nichts*“ oder das ,,Chaos* zum Leitmodell
erheben, aus dem dann etwa das ,,Sein auf Zeit* oder die Ord-
nung auf Zeit“ hervorgeht. Jedenfalls kennt die Natur auch das
»Werden und Vergehen* als Teil ihrer Lebendigkeit und ihres
Selbst. Der Mensch vermag sogar bewusst auch andere Mitmen-
schen zu téten etc. Auch die ,,systemische Ungerechtigkeit*
scheint, jedenfalls auf den zweiten Blick, zur Wesen, allerdings
dann auch zu den existentiellen Gefédhrdungen eines lebenden
Systems zu zahlen. Im Ubrigen gilt dasselbe auch fiir die makro-
physikalischen Welten etc.

Vermutlich zwar fiihrt auch hier wieder die ,,Synthese* beider
Denkweisen zu einem hoheren Sinn. Aber auf ein bestimmendes
Leitbild muss man sich kulturell einigen. Komplementéare Ne-
benmodelle vermdgen dann dessen Einseitigkeit dann ,aus zu
gleichen. Die weltliche Sicht ist jedenfalls mit der Verehrung
des Leitbildes des gegenwirtigen ,,Seins* aller Systeme und der
dazu erforderliche ,,systemischer Gerechtigkeit” verbunden. Poli-
tische ist das vorherrschende Denken mit dem existentiellen Sein
und mit dem normativen Ideal des Herr-Seins des einzelnen
Menschen verkniipft. Der ,,Tod* und die ,,fatalistische Unterwer-
fung* pragen nicht die westliche Zivilisation und auch nicht ihre
Zivilreligion. Dass damit Platz fir extern verankerte religiose
Neben- und Gegenkulturen bleibt, ist offenkundig.

Der einzelne homo sapiens kann nun diese ur-ethischen Grund-
prinzipien der ,,Achtung und Beachtung des Néchsten* noch in
seinen eigenen genetisch-psychischen Grundprogrammen haben.
Dafiir spricht seine genetische Abstammung. Aber der homo sa-
piens konnte dieselben einfachen Grundnormen auch, weil sie
ihm so vernlnftig erscheinen, selbst und kommunikativ zur L6-
sung derselben Aufgabe entwickelt und sich diesen Regeln dann
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freiwillig unterworfen haben. Nach allem stimmt vermutlich bei-
des.

Das Ausmal3, in dem der einzelne Mensch sich hochsten Ideen
und deren Hirten, wie Leitwolfen unterwirft, belegt und zeigt zu-
dem den beachtlichen ,,Zwei-Drittel Umfang seiner ,,unbewuss-
ten* genetisch-psychischen Bindung. Der Mensch kultiviert oder
unterdriickt nach kulturellem Bedarf die genetischen Restpro-
gramme, die in sich tragt. Aber er kann eben auch ,,er kann auch
anders handeln®, als Einzelner oder gern auch in kleinen Peer-
Gruppen. Vor allem kann auch seinen ,,.Schwarm‘ wechseln, Un-
tergruppen und Megagemeinschaften bilden, und daraus zumin-
dest seine ,,Freiheit von der festen Gruppe® beziehen.

Die einfache Art von ,,Ethik“, auf der alle Kooperation beruht,
erweist sich also ein ,,ewiges Naturgesetz* und auch als eines der
,Vernunft”. Nur ist der Menschen beidem, dem genetische ver-
ankerten Zwang zur ,,Nachstenliebe* und auch der genetischen
Vorgabe, eine bestimmte feste Gruppe, und keine andere zu bil-
den zum Teil befreit, und zwar vergleichsweise in einem erhebli-
chen Umfange. Drittens erweist sich der einzelne Mensch zu-
mindest insofern als der ,,biologische Herr* seiner selbst, als er
seine eigene korperliche, seelische und geistige Existenz in viel-
facher Form und aus unterschiedlichen Griinden zu riskieren, zu
beschadigen und auch zu zerstéren vermag.

Der westliche Mensch, der die Weisheit fiir sich beansprucht,
bedient sich zu seinem Selbstverstéandnis in pluralistischer Weise
vieler ,,Menschenmodelle®. Jede Humanwissenschaft verfligt aus
ithrer Fachsicht {iber eigene ,,humanistische* Leitideen.

Man mdchte insofern aus der Sicht des demokratischen Huma-
nismus fast von einem weltlichen Human-Polytheismus spre-
chen, hinter dem ein ganzheitlicher Human-Pantheismus zu ver-
muten ist, etwa im Sinne der Idee des wiirdigen, weil zur ,,Ver-
nunft* fahigen Menschen. Aber aus der Sicht der Fachwissens-
haften existieren stets eigene Modelle, denen dann eine bestimm-
te Art von heiligem fachwissenschaftlichem Geist eigen ist.
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Die Uberidee der freien Wissenschaften gebietet dann aber eine
gewisse, aber meist doch recht schmerzhafte Toleranz gegeniiber
den Menschenbildern aufzubringen, die sich aus anderen Wis-
senschaften ergeben, und auch nach einer ,,Idee der Vermittlung*
zu suchen. Die Methode der Dialektik bietet dabei schon selbst
eine Art von Dreifaltigkeit. Die rationale Suche nach der univer-
sellen ,,Einheit in Vielfalt* verlangt die gedankliche Reduktion
der Komplexitat der wahren Welt. Als gerade noch erfassbares
Modell und als Methode fiir die ,,Einheit in Vielfalt” bieten sich
die Trinitat von Modellen an.

Einen solchen Konsens sucht auch die idealen politische Werte-
und Kommunikationsgemeinschaft der Verniunftigen, also der
Freien, der Gleichen und der Ndchsten. Sie setzen auf einen axi-
omatische Glauben an ein dreifaltiges Biindel von, eben diesen,
humanen Hochstideen, und zwar unter der Vorherrschaft einer,
der ersten, als Leitidee.

Gibt es ein formales universelles Prinzip, dass das ,,Sein‘ und das
Gutsein® gemeinsam umfasst?

Das Sein gesamter physikalischer Systeme, astronomischer
Sternsysteme wie atomarer Einheiten, stabilisiert der ,,Ausgleich®
von ,,Flichkriften” und ,,Gravitationskriften“. Dabe1 sind die
Ideen der ,,Kraft* und der ,,Bewegung‘ bereits voraussetzt. Dabei
ist es das moglichst exakte ,,Ausgleichen®, was das System so-
wohl beisammen als auch seien Einzelteile getrennt hélt. Dreifal-
tigkeit stecken auch hinter dem Phadnomen des Sichtbaren (Licht,
Nichtlicht und die reale graue oder bunte Mischung, die (ber-
haupt erst das Sehen erlaubt) und Strom (Spannung zwischen po-
sitiven und negativen Polen). Dabei steht das Negative fur die
Befreiung.

Auf der normativ-philosophischen Ebene préagt die Freiheit das
westliche Denken der Aufklarung. Postmodern wissen wir von
den biologischen und auch den geistigen Grenzen des Menschen,
dem es eben nicht vollstandig gelingen kann, sich von der Macht
der Natur zu trennen. Er ist auch immer noch deren Teil. Im
Westen muss der Mensch auch deshalb mit dem Dilemma des
Dualismus leben, den er aus der Sicht der Vertreter ganzheitli-



311

cher Welterfahrungen Uberhaupt erst durch den rationalen Weg
der Spaltung der Welten, also selbst geschaffenen hat. Im westli-
chen Alltag muss der Vernunftige dann zwischen beidem Welten
je nach Bedarf und Sinn hin und herwandern. Dafur bildet er sich
eine Art von pragmatischer ,,Mittelwelt*. Aushalten muss er ihn
ihr die ,,Spannung®, die sich aus der Spaltung von Sein und Sol-
len, von Subjekt- und Objekt-Denken etc. ergibt. Aber daftr darf
er aus seiner Sicht daftr den Gewinn aus seinem Rationalismus
ziehen. Unter anderem darf er sich an den Denkfriichten den vie-
len recht unterschiedlichen Wissenschaften erfreuen.

Diese Mittelwelt, mit ihrem Ort dem Forum, bestimmt vor allem
Politik und Recht, aber auch die Wirtschaft. Politik und Recht
der westlichen Staaten regiert nicht nur die Idee der Freiheit. Die
Demokraten setzen der Freiheit auch gleich selbst und verniinftig
mit dem allgemeinen, d.h. gleichen Recht Schranken. Auf diese
Weise regeln sie auch die Freiheitsopfer, die jeder Freie flr das
Gemeinwohl zu erbringen hat, ein Mehrgewinn von dem jeder
Demokrat wieder seinen Anteil ,,zugeteilt erhalt.

Andere Kulturen setzen zwar andere Gewichtungen, die
Kollektivstischen Zivilisationen betonen etwa die Solidaritat.
Aber am Ende regiert auch sie, wenigstens in Friedenszeiten die
Mechanik des Ausgleichs der Kréfte, etwa der Erneuerer und der
Traditionalisten, der Jungen und der Alten etc.

An dieser Stelle ist abzubrechen. Das ,,Ausgleichen* von gegen-
satzlichem, von Freiheit und Bindung, von Positiven und Negati-
ven, bestimmt beides, das Sein und auch das Gutsein. Auch die
forensische Vorstellung der humanen Mittelwelt pragt gerade
diese Idee.

Hinter den bipolaren Ideen von Freiheit und Bindung oder den
bindren Ansatz von Positiven und Negativen, steckt noch mehr,
und zwar auch schon aus physikalischer Sicht. Darauf ist wenigs-
tens hinzuweisen. So setzen diese Erklarungsmodelle das (onti-
sche) Ideenpaar der ,,Bewegung™ und der , Kraft“ voraus. Eine
alles ,,bewegende Kraft muss ,,seit dem Urknall* alles, was wird
und vergeht, antreiben. Sie mag man auch als das ,,Eine* be-
schreiben, welches zumindest in allem Konkretem zu erkennen
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ist. Diese beiden Grundbedingungen der Bewegung und der Kraft
erlauben auch erst das Bild vom ,,Akteur” zu schaffen, das den
ersten Schritt zum Bilde der ,,Person® darstellt, die dann wiede-
rum auch weiteren Schritt zur Idee des ,,Herrschafts-Subjekts
tiber das Seine* eroffnet. Mit den Ideen der Bewegung und der
Kraft ist also zudem der Weg zur Subjekt-Objekt-Spaltung ange-
deutet. Auch fiihrt dieses Ideepaar moglicherweise zum Religi6-
sen, etwa als dem gottlichen Atem oder dem Chi. Im Kontext der
humanen ,,Mittelwelt* sind diese beiden Grundbedingung jeden-
falls mitzudenken. Wie aber verwirklicht sich diese bewegende
Kraft? Nicht nur so biopolar oder bindr, wie oben beschrieben.
Im ,,stindigen Wechselspiel des Ausgleichens® bildet sich die
Wirklichkeit, jedenfalls die, die wir als solche wahrnehmen und
deren Produkt auch wir sind.

Ein anderes Wort fur das Ausgleichen, und zwar eines, das aus
der Welt des Normativen stammt, bildet das Einfordern von
,,Gleichheit* im Sinne von ,,Gerechtigkeit®.

Diese Idee bestimmt im Formalen die ,,Mittelwelt”“ und den
,,Drei-Drittel-Menschen®.

Auszugleichen ist im Rahmen der (kollektiven) menschlichen
Kultur einerseits und fiir die Binnenkultur oder Identitéat des ein-
zelnen Menschen und seiner Nachstengruppen anderseits

- das Ideal des Praambel-Humanismus und

- die Realitat der Dehumanisierung des Menschen durch den
Menschen,

die fir den Demokraten einen Teil seiner Freiheit ausmacht und
seine zivilheilige Subjektstellung mit begriindet.

In Anlehnung an das alte dialektische oder auch dialogische
Denken bietet sich dazu die kulturphilosophische Dritte-Welt-
Idee an, die in der ,,versohnlichen* Aufhebung und auch in der
Tolerierung der verbleibenden Widerspriiche im Rahmen eines
»synthetischen Pragmatismus® besteht. Dieser Ansatz setzt als
(vermittelnde) Synthese den alten Dualismus von Sollen und
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Sein, von Subjekt und Objekt, Geist und Natur etc. zunéchst
einmal voraus. Aber er baut nicht etwa stolz darauf auf, sondern
setzt nur eine weitere grof3e Sichtweise daneben. Insofern ist fir
diese dritte Sichtweise auch besser der bescheidenere Begriff der
Mittelwelt zu wahlen.

Im Ubrigen hilft der sakular-rationale Blick auf die Wissenschaf-
ten. Es beginnt mit der Trennung von Geistes- und Naturwissen-
schaften, aus denen dann schnell die vielen halbautonomen Fach-
richtungen der Universitadten hervorgehen. Mit ihren einzelnen
Themen verdrangen sie fast die grof3en Fragen nach dem Inhalt
und der Beziehung von ,,Idee, Natur und Wiirde*“. Die Vertreter
der folglich interdisziplindren Wissenschaftsausrichtung, die sich
fur die menschliche Mittelwelt herausgebildet hat, vereinen sich
dann gern unter dem Sammelbegriff der Humanwissenschaften.
Ihr Gegenstand ist das Humanum.



314

Namensverzeichnis

Agamben, Homo Sacer, 1998
111

AK-StGB 1996 56

Albrecht, Pravention, 1986, 55 ff.
66

Alexander, Biology, 1987 99,
100

Alexander, Interessen, 1989, 129
ff. 170, 234

Alexy, Argumentation, 1991 237,
246

Ambos, Emotionen, 2005, 9 ff.
118

Anter, Macht, 2004 41

Aristoteles, De anima (Hamlyn),
1968 15

Aristoteles, De anima (Theiler),
1995 228

Aristoteles, Nikomachische Ethik
(Dirlmeier), 1999 199, 228,
265, 296

Avristoteles, Nikomachische Ethik
(Grumach), 1967 137

Armanski, Unfriede, 2002, 467 ff.
27,148

Arnauld, Annéherungen, 2006 35

Assmann, Monotheismus, 2006
36, 114

Atkinson, introduction, 1964 136

Atkinson/Feather, theory, 1966
137

Auchter, Gewalt, 2002, 595 ff. 26
Augustinus, De doctrina, 2002 94
Baer, Rechtsoziologie, 2011 20

Ball/Lilly, delinquency, 1971, 69
ff. 162

Bandura, Aggression, 1973 162
Bandura, Learning, 1977 89

Bandura, mechanisms, 1983, 1 ff.
146, 147

Bandura, motivation, 1990, 69 ff.
146

Bandura, Self-regulation, 1989,
19 ff. 146, 147

Barth, Tod, 1992 117

Baruzzi, Freiheit, 1990 235, 238
Bateson, Motivation, 1983 100
Baum, Probleme, 1998, 41 ff. 96

Baurmann, Markt, 1996 84, 85,
88, 89, 159



315

Baurmann,
1998, 1 ff. 86

Vorlberlegungen,

Baurmann, Voriberlegungen, GA
1994, 368 ff. 84, 85, 88, 89, 90

Baurmann, Zweckrationalitat,

1987 79
Beck, Gott, 2008 160, 296

Beckenbach, Stadt, 2002, 513 ff.
27,183, 278

Becker, G., Ansatz, 1982 85, 101

Becker, G., Crime, 1968, 169 ff.
61

Becker, G., Crime, 1974, 1 ff. 66
Becker, W., Wahrheit, 1988 213

Beckermann, Determiniertheit,
2006, 289 ff. 198

Behrens, Grundlagen, 1986 58
Behrens, Obliviologie, 2005 120
Bell, Return, 1980, 324 ff. 111
Benjamin, Kritik, 1965 26

Benz, Gewalt, 2002, 573 ff. 202
Benzler, Justiz, 1988, 137 ff. 155

Berger, Philosophie, 2006 199,
296

Berkowitz, formation, 1990, 494
ff. 142, 146

Bertalanffy, Menschen, 1970 250
Bieri, Handwerk, 2001 198
Binding, Grundrif3, 1975 52

Bischof, Ordnung, 1988, 79 ff.
170, 234

Black, Gap, 1989, 99 ff. 206

Bolle, Emotionen, 1995, 155 ff.
109

Bongardt, Berg, 2006, 337 ff. 249

Brugger, Kreuz, JuS 1996, 674 ff.
199

Brunhober, Recht, ARSP 94
(2008), 111 ff. 111

Buchanan, Limits, 1975 67

Buchwald, Begriff, 1990 228,
237, 246

Burkert, Homo necans, 1997 111

Burow, Einfuhrung, JuS 1993, 8
ff. 58, 60, 62, 64

Bussmann, Verbot, 2000 43

Byrd/Hruschka, Wille, 2006, 141
ff. 33

Calabresi, Entscheidung, 1978,
239 ff. 58

Canetti, Masse, 1980 34

Cassirer, Philosophie, 1994 249



Christian, Liebe, 2002, 491 ff.
200

Cialdini, Influence, 1985 98

Clark/Gibbs, Control, 1965, 398
ff. 89

Cloward/Ohlin,
1969 162

Delinquency,

Coase, Problem, 1960, 1 ff. 58
Coase, Problem, 1978, 146 ff. 58
Cohen, A., Boys, 1965 162

Cohen, S., Kontrolle, 1993, 209
ff. 44, 45, 46

Cooter/Ulen, Law, 1988 64

Coser, Funktionen, 1979, 21 ff.
56

Cramer, F., Betrachtung, 1994,
259 ff. 234

Cramer, K., Aporien, 1991, 3 ff.
206

Creutzfeldt, Modelle, 1991, 89 ff.
206

Dahlstrom, Einstellung, 1998, 73
ff. 95

Dahrendorf, Homo Sociologicus,
1967, 127 ff. 84

Darwin, Origin, 1859 170

316

Dawkins, Einheiten, 1988, 53 ff.
170, 234

Dawkins, Gene, 1978 267

Depenheuer, Menschen, 1998, 41
ff. 94

Derrida, Essays, 2006 183

Derrida, Gesetzeskraft, 1991 26,
27

Dewey, Entwicklung, 2003, 16 ff.
229

Dovidio, Behavior, 1984, 404 ff.
97

Duncker, Probleme, 1994, 299 ff.
239

Dunning, Sport, 2003, 473 ff. 278

Durkheim, Kriminalitat, 1979, 3
ff. 56

Durkheim, Regeln, 1976 46

Duster, Bedingungen, 1973, 76 ff.
155

Duttge/L6we, Recht, 2006, 351 ff.
205

Dworkin, Rights, 1981 301
Eckes, Psychologie, 1991 239

Edmaier, Schulderfahrung, 1975,
162 ff. 78

Ehalt, Gewalt, 2006, 11 ff. 36



317

Ehrlich, 1., Deterrence, 1975, 209
ff. 85

Ehrlich, 1., Deterrent, 1975, 397
ff. 85

Ehrlich, S., Protonorms, ARSP 76
(1990), 83 ff. 170, 235

Eisenberg, Kriminologie, 2005
150, 154, 155, 158, 162, 167

Elias, Genese, 2003, 230 ff. 278
Elias, Process, 2000 39

Elias, Sport, 2003, 273 ff. 278
Elias, Zivilisation, 1976/77 44

Elias/Morus, Staatskritik, 1985,
101 ff. 262

Ellscheid/Hassemer, Strafe, 1975,
266 ff. 79

Elster, Nuts, 1989 85

Epstein/Taylor, Instigation, 1967,
265 ff. 143

Esser, Alltagshandeln, 1991 85
Esser, Habits, 1990, 231 ff. 85

Fabricius,
Kriminalwissenschaften |, 2011
153, 171, 208

Fabricius,
Kriminalwissenschaften I,
2011 267

Fezer, Homo constitutionis, JuS
1991, 889 ff. 83

Fezer, Kritik, JZ 1988, 223 ff. 83
Forgas, Interaktion, 1992 155

Foucault, Enlightenment, 1984,
32 ff. 303

Foucault, Ordnung, 1974 31

Foucault, Uberwachen, 1977 44,
111

Fraenkel, Doppelstaat, 1999, 33
ff. 195

Fraenkel, Reich, 1999, 509 ff.
195

Frehsee/L6schper/Schumann,
Strafrecht, 1993 44

Freud, A., Ich, 1964 100

Freud, S., Totem (1913), 1982
120

Freud, S., Totem, 1912/13 123
Freud, S., Unbehagen, 1963 148
Friedman, Rechtssystem, 1981 46

Fritsche, Entschuldigen, 2003
162

Fritsche, Predicting, 2005, 482 ff.
162

Gaertner/Dovidio, Subtley, 1977,
691 ff. 98



Galtung, Theorie, 1980, 38 ff. 34

Geen, Aggression, 1983, 103 ff.
146

Gehlen, Bild, 1948, 234 ff 24
Gehlen, Mensch, 1950 24
Geiger, Vorstudien, 1987 46
Geismann, Recht, 2006, 3 ff. 33
Gibbs, Crime, 1975 89

Gil/Wilke, Natur, 1994, 11 ff.
230, 234

Girard, Heilige, 1987 110

Girtler, Kulturanthropologie, 1979
38, 146

Golding, Altruism, 1998, 193 ff.
98, 99, 100

Goode, Place, 1972, 507 ff. 89

Grimm, J./Grimm, W.,
Worterbuch, 1956 78

Grommes, Suhnebegriff, 2006
117

Groschner, Altruismus, 1998, 181
ff. 93, 95, 96

Gruter, Rechtsverhalten, 1993
170

Gruter/Masters, Altruism, 1996,
561 ff. 210

318

Gruter/Rehbinder, Biologie, 1983
170

Gulde, Tod, 2007 113

Gutmann/Edlinger, Mechanismen,
1994, 174 ff. 239

Gutmann/Edlinger, Organismus,
1994, 109 ff. 234

Haberle, Wahrheitsprobleme,
2001, 15 ff. 237

Habermas, Diskursethik, 1983
246

Haferkamp, Herrschaft, 1980 41,
50

Haferkamp, Neukantianismus,
ARSP Beiheft 115 (2007), 105
ff. 13

Hamilton, Motivation, 1964, 856
ff. 135

Harbach, Altruismus, 1992 97, 98

Hassemer, Pravention, JuS 1987,
257 ff. 66

Hassemer, Schicksal, StV 1990,
328 ff. 34

Haverkamp, Schatten, 1994, 162
ff. 27

Hegel, Grundlinien (Hoffmeister),
1995 31, 304

Heinig, Normativitat, 2007, 138
ff. 15



319

Heinz,  Jugendstrafrecht, JuS
1991, 896 ff. 80

Heisenberg, Physik, 1990 236

Heisenberg, Sprache, 1960, 32 ff.
236

Hempel, Aspects, 1965 246

Henkel, Rechtsphilosophie, 1977
49

Henle, Language, 1958 240, 241

Herrnstein, choice, 1990, 356 ff.
104

Herrnstein, law, 1970, 243 ff. 104

Hesiodus, Erga (Walter), 1968
182

Hilgendorf,
1991 213

Argumentationen,

Hilgendorf, Naturalismus, 2003,
83 ff. 13,214

Hilgendorf,
2004, 91 ff. 13

Tatsachenfragen,

Hippel, Willkir, 1998 52

Hirsch, A., Rechtsgutsbegriff,
2003, 13 ff. 246

Hirsch, M., Opferung, 2002, 481
ff. 114

Hirschi, Deliquency, 1969 89

Hobbes, Leviathan, 1997 182

Hoerster, Problem, ARSP 55
(1969), 11 ff. 206

Hoffe, Gerechtigkeit, 1987 88
Hoffe, zoon politikon, 2005 24

Hofmann, Représentation, 2003
152

Hofmann, Staatssoziologie, 2000,
180 ff. 42

Holz, Anthropodizee, 1982 171
Homann, Rationalitét, 1969 62

Hondrich/Koch-Arzberger,
Solidaritat, 1992 101, 102

Horn, N., Einfihrung, 2011 167
Hornle, Verhalten, 2005 124
Horwitz, Logic, 1990 46

Hoyer, Strafrechtsdogmatik, 1997
77, 80

Hruschka, Supererogation, 1998,
93 ff. 96

Hudson, Question, 1989 206
Hunt, Rétsel, 1992 97

Hurd, Duties, 1998, 3 ff. 96
Husserl, Meditationen, 1973 212

Jager, Makrokriminalitat, 1989
162



Jager, Verbrechen, 1975, 435 ff.
163

Jain, Terror, 2003, 31 ff. 30
Jakobs, Pravention, 1976 79
Jakobs, Strafrecht, 1991 54
Jaspers, Einfiihrung, 1953 183
Jaspers, Wahrheit, 1991 230
Kahl, Sprache, 2006, 386 ff. 40

Kahneman/Tversky, theory, 1979,
263 ff. 104

Kaiser, G., Kriminologie, 1996
45

Kaiser, H., Widerspruch, 1999
31,82

Kant, Anfang 1786, AA 14

Kant, Anthropologie, 1798, AA
14

Kant, Beantwortung, 1784, 481 ff.
303

Kant, Metaphysik (Weischedel),
1956 31

Kant, Metaphysik, 1797, AA 33,
96

Kant, r. Vernunft, 1787 206, 235,
238

Kant, Religion, 1793 13, 16, 217,
218

320

Kargl, Hilfeleistung, GA 1994,
247 ff. 97, 98, 99, 100, 101

Kargl, Kritik, 1982 79
Kasper, Lexikon 117

Kaufmann, A., Einfiihrung, 2004
183

Kaufmann, A., Macht, 1958/59,
22 ff. 49

Kaufmann, A., Rechtsphilosophie,
1997 31

Kaufmann, A., Utilitarismus,
ARSP 80 (1994), 476 ff. 245,
246

Kaufmann, M., Relation, 1997, 72
ff. 31

Kausch, Funktion, 1991, 1 ff. 44
Keller, Amnesty, 1986 155

Kelman/Hamilton, Crimes, 1989
158, 159

Kelsen, Hauptprobleme, 1923 42
Kern, Theorie, JuS 1992, 13 62

Kette, Rechtspsychologie, 1987
157

Kirchgassner, Homo
Oeconomicus, 1991 85

Kirchner, Theorie, 1997 58

Kittsteiner, Entstehung, 1991 101



321
Klagenfurt, Zivilisation, 1995 266

Kleger, Ungehorsam, 1993 187,
272

Kleger/Mdiller, Einleitung, 1986,
221 ff. 163

Kleger/Mdiller, Philosoph, 1986,
86 ff. 268

Kliemt, Institutionen, 1985 85
Kliemt, Reason, 1987, 43 ff. 85

Kohlberg, Psychologie, 1997
166, 167

Kohler, Entschluss, 1990, 37 ff.
270

Kohler, Fahrléssigkeit, 1982 78

Kornwachs,
1994, 63 ff. 234

Naturverstehen,

Koslowski, Ethik, 1995 85
Koslowski, Kultur, 1988 234
Krause, Aspekte, 2002, 47 ff. 151

Krawietz, Risiko, 1992, 147 ff.
54

Krawietz, Zwang, 1988, 315 ff.
31, 54

Kreuter, Staatskriminalitat, 1997
154, 158

Kibler, Effizienz, 1990, 687 ff.
58

Kucharek, Tranen, 2005, 15 ff.
118

Kues, De docta ignorantia, 1440
245

Kuhlmann,
1985 213

Letztbegriindung,

Kull, Evolutionsbegriff, 1994, 141
ff. 234

Kummer, Gruppenfiihrung, 1988,
173 ff. 170, 235

Kunz, Strafe, 2004, 71 ff. 45, 56

Kutschera,
1975 239

Sprachphilosophie,

Kuzmics/Axtmann,
2007 39

Authority,

Lackner/Kuhl,  Strafgesetzbuch,
2011 94

Ladeur, Staat, 2006 128, 192, 206

Lampe, Beitrage, ARSP Beiheft 22
(1985) 171

Lampe, Menschenbild, ARSP
Beiheft 22 (1985), 9 ff. 170, 235

Langer, Gewaltmonopol, 1986,
220 ff. 51

Lehmann, Recht, 1983 58

Lenk, Handlung, 1978, 279 ff.
240



Lillard, Ethnopsychologies, 1998,
3 ff. 239

Lindenberg, Utility, 1983, 450 ff.
85

Lippert, Verbrechen, 1997 74

Liszt, Zweckgedanke, ZStW 3
(1883), 1 ff. 80

Loos, Schuldgrundsatz, 1990, 83
ff. 80

Lorenz, Bose, 1971 170

Lubbe, Dezisionismus, 1978, 61 ff.
271

Libbe, Einheit, 1981 171

Llderssen, Freiheitsbegriff, 1983,
67 ff. 79

Liderssen, Krise 55
Liderssen, Krise, 1989 55
Luhmann, Kultur, 1995, 31 ff. 38

Luhmann, Rechtssoziologie, 1987
88

Luhmann, Theorie, 1981 242
Lumsden/Wilson, Fire, 1983 267

Lumsden/Wilson, Genes, 1981
267

Maciejewski, Archiv, 2002 35

322

MacKenzie/Tullock, Homo
Oeconomicus, 1984 84, 85

Madl, Abrahamic, 2006, 103 ff.
201

Magee, Philosophy, 1986 240
Maier, Doppelgesicht, 2004 111

Maier/Zoglauer,
Konzepte, 1994 239

Organismus-

Maiwald, Gedanken, 1987, 147 ff.
80

Maldeghem, Evolution, 1998 267
Marcic, Gesetzesstaat, 1957 49
Martschukat, Toten, 2000 278

Maruna/Copes, decades, 2005,
221 ff. 162

Masters, Natur, 1988, 251 ff. 170,
235

Maturana/Valera, Erkennen, 1987
275

Mayer-Maly, Rechtsphilosophie,
2001 182

Maynard Smith/Szathmary,
transitions, 1995 235

Mayntz, Soziologie, 1968 157
Mayr, Biologie, 2000 172

Mayr, Revolution, 1989, 221 ff.
170, 235



323

Mead, Psychology, 1918, 577 ff.
56

Meier, Herausforderung, 1989
170, 234

Meilner,
Interessenabwagungsformel,
1990 76

Melossi, State, 1990 44

Mensch, Violence, 2008, 285 ff.
212

Merklein, Sihnegedanke, 2000,
59 ff. 116, 117

Merton, Theorie, 1995 149
Metz, Geschichte, 2011 29
Michels, Soziologie, 1989 152

Milgram,  Milgram-Experiment,
1974 154, 155

Miller, Kultur, 1979, 339 ff. 162

Montenbruck, Abwagung, 1989
227

Montenbruck, Anthropology, 2010
156, 220, 222

Montenbruck, Praambel-
Humanismus, Zivilreligion |,
2013 15, 24, 67, 100

Montenbruck,
Strafrechtsphilosophie 54, 100

Montenbruck, Wurzeln, 2004, 193
ff. 114

Montenbruck, Zivilisation, 2010
26, 54, 116, 267

Moore, Blame, 1997 96
Moore, Liberty, 1998, 111 ff. 96
Morus, Utopia, 1996, 7 ff. 262

Mowen, J. C./Mowen, M. M.,
Time, 1991, 54 ff. 104

Mueller, Foundations, 1992, 195
ff. 85

Mdller, Religion, 1990, 285 ff.
111

Minch, R., Dynamik, 1998 192
Minch, Theorie, 1982 84

Miinkler, Terrorismus, 2001, 11
ff. 34

Murray/Feshbach, baby, 1978,
462 ff. 142

Naucke, Entkriminalisierung, GA
1984, 199 ff. 44

Nelken, Law, 1987, 105 ff. 44
Nettler, Explaining, 1974 89

Neumann, Argumentationslehre,
1986 246

Nickel, attribution, 1974, 482 ff.
143



Nusshaum, Sozialdemokratismus,
1999, 24 ff. 15

Ockenfels, Religion, 2004, 175 ff.
116

Oechsler, Gerechtigkeit, 1997
265

Oelmdiller, Schwierigkeiten, 1983,
9 ff. 78

Oestreich, Strukturprobleme,
1969, 179 ff. 44

Ooyen, Sicherheit, 2007 195
Opp, Entstehung, 1983 85
Opp, Modell, 1986, 1 ff. 84
Opp, Verhalten, 1974 149

Otto, Generalpravention, 1982
66, 89

Paliero, Selbstverstandnis, 75 ff.
42

Parsons, Structure, 1967 84

Pasemann, Reprasentation, 1996,
42 ff. 299

Pauleikhoff, Ideologie, 1986 155

Pausenberger, Eigentum, 2008
298

Pawlik, Volk, 2006, 269 ff. 33

Philosophisches Worterbuch,

2009 19

324
Piaget, Urteil, 1983 166
Piers/Singer, Shame, 1971 130

Piliavin, 1.  M./Piliavin, J.
A./Rodin, Costs, 1975, 429 ff.
98

Pomazal/Clore, Helping, 1973,
150 ff. 98

Popitz, Begriff, 1975 84
Popitz, Konstruktion 46
Popitz, Konstruktion, 1980 55, 56
Popitz, Normen, 1961, 169 ff. 44
Popitz, Phdnomene, 1986 50, 155

Popitz, Praventivwirkung, 1968
18

Popper, Erkenntnis, 1984 246
Popper, Logik, 1989 238, 246
Popper, Vermutungen, 1996 246
Posner, Analysis, 1986 58, 61, 64

Posner, Theory, 1985, 1193 ff.
70,73

Prechtl, Sprachphilosophie, 1999
240

Prigogine, Sein, 1988 235, 238

Prigogine, Wurzeln, 1988, 19 ff.
170, 234



325
Raiser, Recht 46

Raiser, Recht, 1999 43, 46, 48,
49, 50, 55, 56

Rawls, Justice, 2001 18

Rawls, Theorie, 1993 49, 245,
246

Reiwald, Gesellschaft, 1973 156
Rideout, Name, 1992, 781 ff. 82
Riesebrodt, Cultus, 2007 110

Rohl, K. F., Rechtssoziologie,
1987 43

Rohl, Rechtssoziologie 46

Rohl/ROhl, Rechtslehre, 2008
213, 237

Rohr, Grundlagen, 2001 275

Roéhrich, Umgang, 2004, 639 ff.
35, 152

Rorty, Pragmatismus, 2005, 76 ff.
237

Rosenhan/Salovey,
1981, 237 ff. 99

Emotion,

Roth, Gehirn, 1996 194
Roxin, Strafrecht AT I, 2006 77
Saage, Denken, 2006 262

Sack, Kontrolle, 1993, 16 ff. 44

Sack, Wege, 1988, 9 ff. 149
Sartre, Sein, 1974 132

Schachtschneider, Res publica res
populi, 1994 298

Schéfer, Grundlagen, 1989 49

Schéfer/Ott, Analyse, JZ 1988,
213 ff. 64

Schafer/Ott, Lehrbuch, 1986 58,
59, 61, 62, 64

Schaffner, Religion, 2006, 29 ff.
116

Schapp, Freiheit, 1994 32

Scheffler, Diskriminierung, 1996,
103 ff. 149

Scheffler, Grundlegung, 1987 79

Scheffler,
2008 275

Hauptverhandlung,

Scheffler/Weimer-Hablitzel, Weg,
2004, 481 ff. 149

Schmidtchen, Strafrecht, 2002, 49
ff. 66

Schmidtchen, Strafrecht, 2004,
123 ff. 66, 71, 73, 74

Schneider, H.-J., Kriminologie,
2001 127

Schneider, K./Schmalt,
Motivation, 2000 135, 136,



137, 138, 139, 140, 142, 143,
145, 146, 147

Scholz, Grundgesetz, 1998, 11 ff.
205

Schulz-Hageleit, Alltag, 1989
155

Schumann, Zeichen 46

Schiinemann, Strafrechtsdogmatik,
2001, 1 ff. 227

Schurz, Uberpriifung, 1985, 160
ff. 158

Schwintowski, Konzept, 1992, 35
ff. 58

Schwintowski, Theorie, JZ 1998,
581 ff. 58

Scott, Internalization, 1971 89
Searle, Ought, 1989, 261 ff. 206

Seelmann,  Hilfeleistung, JuS
1995, 281 ff. 94

Seher, Normativitat, 2007, 66 ff.
13

Seidler, Blick, 1995 132
Seidler, Scham, 1997, 119 ff. 131

Seidler, Scham, 2000, 624 ff.
131, 132

Senghaas, Frieden, 2004 189

326

Senghaas, Kultur, 2005, 666 ff.
189

Shatan, Trauer, 1983, 220 ff. 162
Simmel, Soziologie, 1992 242

Simon, Sprachphilosophie, 1981
239

Singer, Verschaltungen, 2004, 30
ff. 194

Soeffner, Terror, 2003, 51 ff. 114

Sommer, Gewalt, 1998, 206 ff.
154

Spittler, Norm 46
Sponsel, Psychologie, 2010 154

Staudigl, Praxis, 2008, 121 ff.
183

Stollberg-Rillinger,
Kulturgeschichte, 2005, 9 ff. 38

Stolleis, Namen, 2004 152
Stolting, Wissenschaft, 1974 207
Stratenwerth, Zukunft, 1977 79

Stroebe/Hewstone/Stephenson,
Sozialpsychologie, 1997 158

Stuckenberg, Vorstudien, 2007
240, 241

Sturma, Universalismus, 2000,
257 ff. 15



327
Sumner, Politics, 1990 44
Suter, Rechtsauflosung, 1983 155

Sykes/Matza, Techniken, 1979,
360 ff. 161, 162

Sykes/Matza, Techniques, 1957,
664 ff. 162

Tammelo, Philosophie, 1982 245

Tammelo, Ungerechtigkeit, 1980,
30 ff. 245

Thaler, Curse, 1992, 191 ff. 104

Thomae, Motivationssysteme,
1983, 1 ff. 136

Thomas von Aquin, Summa
theologica, 1953 94, 245

Thurmann, Deviance, 1984, 291
ff. 162

Trapp, Utilitarismus, 1988 206

Trivers, Evolution, 1971, 35 ff.
99

Trotha, Dominanz, 1980, 141 ff.
56

Trubner, Worterbuch, 1955-1956
78

Trusted, Inquiry, 1987 239

Tschentscher, Konsensbegriff,
2002, 43 ff. 230, 237

Uhle, Verfassungsstaat, 2004 42,
205

Vanberg, Morality, 1988 85
Vanberg, Rules, 1988, 146 ff. 85

Vanberg, Verbrechen, 1982 66,
85

Vitiello, Strikes, 1997, 395 ff. 82

Vollmer, Erkenntnistheorie, 1998
213

Vollmer, Mesokosmos, 1983, 29
ff. 234

Vollmer, Mesokosmos, 2000, 340
ff. 234

Waldmann, Kategorisierung,
2002, 432 ff. 239

Walz, Begriff, 2005, 96 ff. 38

Weber, H.-M., Abschaffung, 1999
52, 154, 156

Weber, M., Wirtschaft, 1976 49
Weinfurter, Welt, 2005, 1 ff. 118

Weis, Subkultur, 1988, 243 ff.
157

Weltliche Zivilreligion,
Zivilreligion 111, 2013 15, 19

Whorf, Language, 1956, 246 ff.
239



Whorf, Relation, 1956, 134 ff.
240, 241

Whyte, Sozialstruktur, 1996 162
Wiesner, Erfindung, 1998 235
Williams, Selection, 1992 180

Wilson, Sociobiology, 1978 135,
170

Winkel, Behavior, 1997, 65 ff.
162

Winnicott, Explorations, 1989 26

Wiswede, Einfihrung, 2000 103,
104, 105

Wittig, Verbrecher, 1993 61, 62,
83, 84

Wittig, Welt, 1998, 73 ff. 89

Wittig, Welt, Rth 29 (1998), 73 ff.
159

Wolf, Verhiitung, 1992 101

328

Wrong, Conception, 1961, 183 ff.
88

Wulf, Anthropologie, 2009 115

Wurmser, Maske, 1993 128, 129,
130, 131

Wirtenberger, Auslegung, 2001,
223 ff. 205

Ziemke, Selbstorganisation, 1991,
25 ff. 238

Ziemke, Selbstorganisation, 25 ff.
235

Zimbardo/Ruch,
1978 157

Psychologie,

Zimmermann, Is-Ought, 1989, 83
ff. 206

Zippelius, AusschluB, JuS 1985,
755 ff. 55

Zoglauer, Modelltibertragung,
1994, 12 ff. 178



329

Literaturverzeichnis

Agamben, Homo Sacer, 1998

AK-StGB, 1996

Albrecht, Pravention, 1986, 55 ff.

Alexander, Biology, 1987

Alexander, Interessen, 1989, 129 ff.

Alexy, Argumentation, 1991

Ambos, Emotionen, 2005, 9 ff.

Anter, Macht, 2004

Aristoteles, De anima (Hamlyn),
1968

Agamben, Giorgio,

Homo Sacer, Soverei_gn Power and Bare Life, Hel-
ler-Roazen, Daniel (Ubrs.), 1998

Wassermann, Rudolf (Hrsg.),

Kommentar zur Strafprozef3ordnung in drei Ban-
den, 1996

Albrecht, Peter-Alexis,

Préavention als problematische Zielsetzung im Kri-
minaljustizsystem, Kritische Vierteljahresschrift
fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1
(1986), 55 ff.

Alexander, Richard D.,
The Biology of Moral Systems, 1987
Alexander, Richard D.,

Uber die Interessen der Menschen und die Evoluti-
on von Lebensablaufen, in: Meier, Heinrich
(Hrsg.), Die Herausforderung der Evolutionsbiolo-
gie, 2. Aufl. 1989, 129 ff.

Alexy, Robert,

Theorie der juristischen Argumentation. Die Theo-
rie des rationalen Diskurses als Theorie der juristi-
schen Begriindung (1983). Nachwort: Antwort auf
einige Kritiker, 2. Aufl. 1991

Ambos, Claus,

Mit Ritualen Emotionen steuern, in: Ambos,
Claus/Holz, Stephan/Schwedler, Ge-
rald/Wenigfurter, Stefan (Hrsg.), Die Welt der Ri-
tuale. Von der Antike bis heute, 2005, 9 ff.

Anter, Andreas,

Die Macht der Ordnung. Aspekte einer Grundkate-
gorie des Politischen, 2004

Aristoteles,

Aristotle’ De anima: book 2 and 3 (with certain
passages from book 1.), transl. with introd. and
notes by D. W. Hamlyn, 1968



330

Aristoteles, De anima (Theiler), 1995 Aristoteles,

Aristoteles, Nikomachische Ethik
(Dirlmeier), 1999

Aristoteles, Nikomachische Ethik

(Grumach), 1967

Armanski, Unfriede, 2002, 467 ff.

Arnauld, Anndherungen, 2006

Assmann, Monotheismus, 2006

Atkinson, introduction, 1964

Atkinson/Feather, theory, 1966

Auchter, Gewalt, 2002, 595 ff.

Augustinus, De doctrina, 2002

Baer, Rechtsoziologie, 2011

De anima, Seidl, Horst (Hrsg.), Theiler, Willy
(Ubrs.), 1995

Aristoteles,

Nikomachische Ethik, Dirlmeier, Franz (Ubrs.),
1999

Aristoteles,

Nikomachische Ethik, in: Grumach, Ernst (Hrsg.),
Aristoteles: Werke in deutscher Ubersetzung, Band
6, 1967

Armanski, Gerhard,

Der gemeine Unfriede der Kultur. Geschichte der
Gewalt in Europa, in: Schlésser, Anna-
Marie/Gerlach, Alf (Hrsg.), Gewalt und Zivilisati-
on. Erklarungsversuche und Deutungen, 2002, 467
ff.

Arnauld, Andreas von,

Perspektivische Ann&herungen an eine idée
directive des Rechts, 2006

Assmann, Jan

Monotheismus und die Sprache der Gewalt, 2006
Atkinson, John W.,

An introduction to motivation, 1964

Atkinson, John W./Feather, Norman T.,

A theory of achievement motivation, 1966
Auchter, Thomas,

Gewalt als Zeichen der Hoffnung? Zur psychoana-
Iytischen Theorie der jugendlichen Gewalt bei
D.W. Winnicott, in: Schlésser, Anne-
Marie/Gerlach, Alf (Hrsg.), Gewalt und Zivilisati-
on. Erklarungen und Deutungen, 2002, 595 ff.

Augustinus, Aurelius,

Die christliche Bildung (De doctrina christiana),
Pollmann, Karla (Ubrs.), 2002

Baer, Susanne,

Rechtsoziologie. Eine Einfuhrung in die interdis-
ziplinére Rechtsforschung, 2011



331

Ball/Lilly, delinquency, 1971, 69 ff.

Bandura, Aggression, 1973

Bandura, Learning, 1977

Bandura, mechanisms, 1983, 1 ff.

Bandura, motivation, 1990, 69 ff.

Bandura, Self-regulation, 1989, 19 ff.

Barth, Tod, 1992

Baruzzi, Freiheit, 1990

Bateson, Motivation, 1983

Baum, Probleme, 1998, 41 ff.

Ball, Richard A./Lilly, Robert, J.,

Juvenile delinquency in Rurban Country, Crimi-
nology, 1971, 69 ff.

Bandura, Albert,

Aggression. A social learning analysis, 1973
Bandura, Albert,

Social Learning Theory, 1977

Bandura, Albert,

Psychological mechanisms of aggression, in: Geen,
Russel G./Donnerstein, Edward (Hrsg.), Aggres-
sion. Theretical and empirical reviews. Vol. 1:
Theoretical and methodlogical issues, 1983, 1 ff.

Bandura, Albert,

Self-regulation of motivation through anticipatory
and self-reactive mechanisms, in: Dienstbier, Rich-
ard A. (Hrsg.), Perspectives on motivation. Ne-
braska Symposium on Motivation, 1990, 69 ff.

Bandura, Albert,

Self-regulation of motivation through internal
standarts and goal systems, in: Pervin, L. A.
(Hrsg.), Goal concepts in personality and social
psychology, 1989, 19 ff.

Barth, Gerhard,

Der Tod Jesu im Verstandnis des Neuen Testa-
ments, 1992

Baruzzi, Arno,

Freiheit, Recht und Gemeinwohl. Grundfragen
einer Rechtsphilosophie, 1990

Bateson, Gregory,

Okologie des Geistes. Anthropologische, psycho-
logische, biologische und epistemologische Per-
spektiven, 2. Aufl. 1983

Baum, Manfred,

Probleme der Begriindung Kantischer Tugend-
pflichten, in: Byrd, Sharon B./Hruschka, Joa-
chim/Joerden, Jan C. (Hrsg.), Jahrbuch fur Recht
und Ethik, Band 6, 1998, 41 ff.



Baurmann, Markt, 1996

Baurmann, Voruberlegungen, 1998,
1 ff.

Baurmann, Voruberlegungen, GA

1994, 368 ff.

Baurmann, Zweckrationalitat, 1987

Beck, Gott, 2008

Beckenbach, Stadt, 2002, 513 ff.

Becker, G., Ansatz, 1982

Becker, G., Crime, 1968, 169 ff.

Becker, G., Crime, 1974, 1 ff.

Becker, W., Wahrheit, 1988

332

Baurmann, Michael,

Der Markt der Tugend - Recht und Moral in der
liberalen Gesellschaft, 1996

Baurmann, Michael,

Vorlberlegungen zu einer empirischen Theorie der
positiven Generalpravention, in: Schiinemann,
Bernd/Hirsch, Andrew von/ Jareborg, Nils (Hrsg.),
Positive Generalpravention, 1998, 1 ff.

Baurmann, Michael,

Vorlberlegungen zu einer empirischen Theorie der
positiven Generalpravention, GA 1994, 368 ff.

Baurmann, Michael,

Zweckrationalitat und Strafrecht - Argumente fir
ein tatbezogenes MalRnahmerecht, 1987

Beck, Ulrich,

Der eigene Gott. VVon der Friedensfahigkeit und
dem Gewaltpotential der Religionen, 2008

Beckenbach, Nils,

Die Stadt Dis. Aspekte einer Topographie der Ge-
walt in der okzidentalen Zivilisation, in: Schlésser,
Anna-Marie/Gerlach, Alf (Hrsg.), Gewalt und Zivi-
lisation. Erklarungsversuche und Deutungen, 2002,
513 ff.

Becker, Gary S.,

Der 6konomische Ansatz zur Erklarung menschli-
chen Verhaltens, 1982

Becker, Gary S.,

Crime and Punishment: An Economic Approach,
Journal of Political Economy 76 (1968), 169 ff.

Becker, Gary S.,

Crime, in: Becker, Gary S./Landes, William M.
(Hrsg.), Essays in the economics of crime and pun-
ishment, 1974, 1 ff.

Becker, Wolfgang,

Wahrheit und sprachliche Handlung. Untersuchun-
gen zu sprachphilosophischen Wahrheitstheorien,
1988



333

Beckermann, Determiniertheit, 2006, Beckermann, Ansgar,

289 ff.

Behrens, Grundlagen, 1986

Behrens, Obliviologie, 2005

Bell, Return, 1980, 324 ff.

Benjamin, Kritik, 1965

Benz, Gewalt, 2002, 573 ff.

Benzler, Justiz, 1988, 137 ff.

Berger, Philosophie, 2006

Berkowitz, formation, 1990, 494 ff.

Bertalanffy, Menschen, 1970

Bieri, Handwerk, 2001

Neuronale Determiniertheit und Freiheit, in:
Kdchy, Kristian/Stederoth, Dirk (Hrsg.), Willens-
freiheit als interdisziplinares Problem, 2006, 289 ff

Behrens, Peter,

Die 6konomischen Grundlagen des Rechts. Politi-
sche Okonomie als rationale Jurisprudenz, 1986

Behrens, Kai,

Asthetische Obliviologie: zur Theoriegeschichte
des Vergessens, 2005

Bell, Daniel,

Return of the sacred? The Argument of the future
of Religion, in: Bell, Daniel (Hrsg.), The Winding
passage Essay and Sociological Journeys 1960 —
1980, 1980, 324 ff.

Benjamin, Walter,

Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsatze. Mit
einem Nachwort von Herbert Marcuse, 1965

Benz, Ute,

Gewalt in der Pubertét als eine Konfliktldsung?, in:
Schldsser, Anne-Marie/Gerlach, Alf (Hrsg.), Ge-
walt und Zivilisation. Erklarungen und Deutungen,
2002, 573 ff.

Benzler, Susanne,

Justiz und Anstaltsmord nach 1945, Kritische Jus-
tiz 1988, 137 ff.

Berger, Wilhelm,
Philosophie der technologischen Zivilisation, 2006
Berkowitz, Leonhard,

On the formation and regulation of anger and
agression. A cognitiv-neoassociationistic analysis,
American Psychologist 45 (1990), 494 ff.

Bertalanffy, Ludwig von,

...aber vom Menschen wissen wir nichts, 1970
Bieri, Peter,

Das Handwerk der Freiheit, 2001



Binding, Grundrif3, 1975

Bischof, Ordnung, 1988, 79 ff.

Black, Gap, 1989, 99 ff.

Bolle, Emotionen, 1995, 155 ff.

Bongardt, Berg, 2006, 337 ff.

Brugger, Kreuz, JuS 1996, 674 ff.

Brunhober, Recht, ARSP 94 (2008),
111 ff.

Buchanan, Limits, 1975

Buchwald, Begriff, 1990

334

Binding, Karl,

Grundrif? des Deutschen Strafrechts. Allgemeiner
Teil, 8. Aufl. 1913, Reprint 1975

Bischof, Norbert,

Ordnung und Organisation als heuristische Prinzi-
pien des reduktiven Denkens, in: Meier, Heinrich
(Hrsg.), Die Herausforderung der Evolutionsbiolo-
gie, 1988, 79 ff.

Black, Max,

The Gap between Is and Should, in: Hudson, Wil-
liam D (Hrsg.), The Is/Ought Question, 1989, 99
ff.

Bolle, Friedel,

Emotionen und Vernunft — keine Gegensétze. An-
trittsvorlesung an der Europa-Universitat Viadrina
Frankfurt (Oder) am 14. Juni 1994, in: Weiler,
Hans N. (Hrsg.), Europa-Universitat Viadrina
Frankfurt (Oder) Universitatsschriften, Band 7:
Antrittsvorlesungen | (Sommersemester 1994),
1995, 155 ff.

Bongardt, Michael,

»Zum Berg des Herrn wollen wir pilgern* (PS 122,
1). Theologische Anmerkungen zur Problematik
heiliger Orte, in: Schnabel, Nikodemus C. OSB,
Laetare Jerusalem, Festschrift zum 100jahrigen
Ankommen der Benediktinermdnche auf dem Jeru-
salemer Zionsberg, 2006, 337 ff.

Brugger, Winfried,

Das anthropologische Kreuz der Entscheidung, JuS
1996, 674 ff.

Brunhober, Beatrice,

Recht als Potenz. Agambens ,,Homo sacer” und
eine (postmoderne) Rechtsgeltungstheorie des po-
tentiellen Rechts, ARSP 94 (2008), 111 ff.

Buchanan, James M.,
The Limits of Liberty, 1975
Buchwald, Delf,

Der Begriff der rationalen juristischen Begriin-
dung. Zur Theorie der juridischen Vernunft, 1990



335

Bunge, Method, 1973

Burkert, Homo necans, 1997

Burow, Einfiihrung, JuS 1993, 8 ff.

Bussmann, Verbot, 2000

Byrd/Hruschka, Wille, 2006, 141 ff.

Calabresi, Entscheidung, 1978, 239
ff.

Canetti, Masse, 1980

Cassirer, Philosophie, 1994

Christian, Liebe, 2002, 491 ff.

Cialdini, Influence, 1985

Bunge, Mario,
Method, Model and Matter, 1973
Burkert, Walter,

Homo necans. Interpretationen altgriechischer Op-
ferriten und Mythen, 2. Aufl. 1997

Burow, Patrick,

Einfuhrung in die 6konomische Analyse des
Rechts, JuS 1993, 8 ff.

Bussmann, Kai-D.,

Verbot familialer Gewalt gegen Kinder. Zur Ein-
fuhrung rechtlicher Regelungen sowie zum (Straf-)
Recht als Kommunikationsmedium, 2000

Byrd, B. Sharon/Hruschka, Joachim,

Der urspriingliche und a priori vereinigte Wille und
seine Konsequenzen in Kants Rechtlehre, in: Byrd,
B. Sharon/Hruschka, Joachim/Joerden, Jan H.
(Hrsg.), Jahrbuch fir Recht und Ethik, Band 14,
2006, 141 ff.

Calabresi, Guido,

Die Entscheidung flr oder gegen Unfélle: Ein An-
satz zur nicht verschuldensbezogenen Allokation
von Kosten, in: Assmann, Heinz-Dieter/Kirchner,
Christian/Schanze, Erich (Hrsg.), Okonomische
Analyse des Rechts, 1978, 239 ff.

Canetti, Elias,
Masse und Macht, 1980
Cassirer, Ernst,

Philosophie der symbolischen Formen, 1. Teil: Die
Sprache, 2. Aufl. 1994

Christian, Jens,

Liebe und (Selbst-) Erkenntnis von Gut und Bése
als ,,Ursilinden des Menschen®. Der paranoid-
schizoide Paradies-Mythos der patriachalen Zivili-
sation, in: Schldsser, Anne-Marie/Gerlach, Alf
(Hrsg.), Gewalt und Zivilisation. Erklarungen und
Deutungen, 2002, 491 ff.

Cialdini, Robert B.,
Influence: Science and Practice, 1985



Clark/Gibbs, Control, 1965, 398 ff.

Cloward/Ohlin, Delinquency, 1969

Coase, Problem, 1960, 1 ff.

Coase, Problem, 1978, 146 ff.

Cohen, A., Boys, 1965

Cohen, S., Kontrolle, 1993, 209 ff.

Cooter/Ulen, Law, 1988

Coser, Funktionen, 1979, 21 ff.

Cramer, F., Betrachtung, 1994, 259
ff.

336

Clark, Alexander L./Gibbs, Jack P.,

Social Control: A Reformulation, Social Problems
12 (1965), 398 ff.

Cloward, Richard A./Ohlin, Lloyd E.,

Delinquency and opportunity — a theory of delin-
quent gangs, 5. Aufl. 1969

Coase, Ronald H.,

The Problem of Social Cost, Journal of Law and
Economics 3 (1960), 1 ff.

Coase, Ronald H.,

Das Problem der sozialen Kosten, in: Assmann,
Heinz-Dieter/Kirchner, Christian/Schanze, Erich
(Hrsg.), Okonomische Analyse des Rechts, 1978,
146 ff.

Cohen, Albert K.,
Delinquent Boys, 1965
Cohen, Stanley,

Soziale Kontrolle und die Politik der Rekonstrukti-
on, in: Frehsee, Detlev/Loschper, Gabi/Schumann,
Karl F. (Hrsg.), Strafrecht, soziale Kontrolle, sozia-
le Disziplinierung, Jahrbuch fir Rechtssoziologie
und Rechtstheorie, Band 15, 1993, 209 ff.

Cooter, Robert P./Ulen, Thomas S.,
Law and Economics, 1988
Coser, Lewis,

Einige Funktionen abweichenden Verhaltens und
normativer Flexibilitat, in: Sack, Fritz/Kdnig, René
(Hrsg.), Kriminalsoziologie, 3. Aufl. 1979. 21 ff.

Cramer, Friedrich,

Das Schone, das Schreckliche das Erhabene. Eine
chaotische Betrachtung des lebendigen Formprin-
zips, in: Bien, Gunther/Gil, Thomas/Wilke, Joa-
chim (Hrsg.), ,,Natur* im Umbruch. Zur Diskussi-
on des Naturbegriffs in Philosophie, Naturwissen-
schaft und Kunsttheorie, 1994, 259 ff.



337

Cramer, K., Aporien, 1991, 3 ff.

Creutzfeldt, Modelle, 1991, 89 ff.

Dahlstrom, Einstellung, 1998, 73 ff.

Dahrendorf, Homo Sociologicus,
1967, 127 ff.

Darwin, Origin, 1859

Dawkins, Einheiten, 1988, 53 ff.

Dawkins, Gene, 1978

Depenheuer, Menschen, 1998, 41 ff.

Derrida, Essays, 2006

Derrida, Gesetzeskraft, 1991

Cramer, Konrad,

Die Aporien der cartesianischen Auffassung des
Verhaltnisses zwischen Kérper und Geist, in: Cra-
mer, Friedrich (Hrsg.), Erkennen als geistiger und
molekularer Prozef3, 1991, 3 ff.

Creutzfeldt, Otto,

Modelle des Gehirns - Modelle des Geistes?, in:
Cramer, Friedrich (Hrsg.), Erkennen als geistiger
und molekularer ProzeR, 1991, 89 ff.

Dahlstrom, Daniel O.,

Die altruistische Einstellung, in: Byrd, Sharon
B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C. (Hrsg.),
Jahrbuch fiir Recht und Ethik, Band 6, 1998, 73 ff.

Dahrendorf, Ralf,

Homo Sociologicus: Versuch zur Geschichte, Be-
deutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rol-
le, in: ders., Pfade aus Utopia, 1967, 127 ff.

Darwin, Charles,
The Origin of Species, 1859
Dawkins, Richard,

Auf welche Einheiten richtet sich die natrliche
Selektion?, in: Meier, Heinrich (Hrsg.), Die Her-
ausforderung der Evolutionsbiologie, 1988, 53 ff.

Dawkins, Richard,
The Selfish Gene, 1978
Depenheuer, Otto,

,,Nicht alle Menschen werden Briider.* Unter-
scheidung als praktische Bedingung von Solidari-
tat. Eine rechtsphilosophische Erwégung in prakti-
scher Absicht, in: Isensee, Josef (Hrsg.), Solidaritat
in Knappheit. Zum Problem der Prioritét, 1998, 41
ff.

Derrida, Jacques,
Schurken. Zwei Essays Uber die Vernunft, 2006
Derrida, Jacques,

Gesetzeskraft. Der ,,mystische Grund der Autori-
tat”, 1991



Dewey, Entwicklung, 2003, 16 ff.

Dovidio, Behavior, 1984, 404 ff.

Duncker, Probleme, 1994, 299 ff.

Dunning, Sport, 2003, 473 ff.

Durkheim, Kriminalitat, 1979, 3 ff.

Durkheim, Regeln, 1976

Duster, Bedingungen, 1973, 76 ff.

Duttge/L6we, Recht, 2006, 351 ff.

338

Dewey, John,

Die Entwicklung des amerikanischen Pragmatis-
mus (1925), in: Suhr, Martin (Ubrs.), Dewey, John,
Philosophie und Zivilisation, 2003, 16 ff.

Dovidio, John F.,

Helping Behavior and Altruism: An Empirical and
Conceptual Overview, in: Advances in Experi-
mental Soc. Psychol. 17 (1984), 404 ff.

Duncker, Hans-Rainer,

Probleme der wissenschaftlichen Darstellung der
komplexen Organisation von lebenden Systemen,
in: Maier, Wolfgang/Zoglauer, Thomas (Hrsg.),
Technomorphe Organismuskonzepte, 1994, 299 ff.

Dunning, Eric,

Sport als Mannerdoméne. Anmerkungen zu den
sozialen Quellen ménnlicher Identitat und deren
Transformation, in: Elias, Norbert/Dunning, Eric,
Sport und Spannung im ProzeR der Zivilisation
(Bremecke, Detlef/Hopf, Wilhelm/Nippert, Rein-
hardt Peter (Ubrs.), Sport and Leisure in the
Civilizing Process, 1986), 2003, 473 ff.

Durkheim, Emile,

Kriminalitat als normales Phanomen, in: Sack,
Fritz/Konig, René (Hrsg.), Kriminalsoziologie, 3.
Aufl. 1979, 3 ff.

Durkheim, Emile,

Die Regeln der soziologischen Methode, herausge-
geben und eingeleitet von René Konig, 5. Aufl.
1976

Duster, Troy,

Bedingungen fir Massenmord ohne Schuldgefunhl,
in: Steinert, Heinz (Hrsg.), Symbolische Interakti-
on. Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie, 1973,
76 ff.

Duttge, Gunnar/Lowe, Michael,

Das absolute im Recht. Epilegomena zur
deontischen Legitimation abwégungsfreier Rechts-
gehalte, in: Byrd, B. Sharon/Hruschka, Joa-
chim/Joerden, Jan H. (Hrsg.), Jahrbuch fir Recht
und Ethik, Band 14, 2006, 351 ff.



339

Dworkin, Rights, 1981

Eckes, Psychologie, 1991

Edmaier, Schulderfahrung, 1975,
162 ff.

Ehalt, Gewalt, 2006, 11 ff.

Ehrlich, 1., Deterrence, 1975, 209 ff.

Ehrlich, 1., Deterrent, 1975, 397 ff.

Ehrlich, S., Protonorms, ARSP 76
(1990), 83 ff.

Eisenberg, Kriminologie, 2005

Elias, Genese, 2003, 230 ff.

Elias, Process, 2000

Dworkin, Ronald,
Taking Rights Seriously, 1981
Eckes, Thomas,

Psychologie der Begriffe. Strukturen des Wissens
und Prozesse der Kategorisierung, 1991

Edmaier, Alois,

Schulderfahrung und Sollensbegriff, Philosophi-
sches Jahrbuch 82 (1975), 162 ff.

Ehalt, Hubert C.,

Gewalt in der Sprache und in der Tat und die kultu-
relle Aufgabe ihrer Zurlickdrangung, in: Assmann,
Jan (Hrsg.), Monotheismus und die Sprache der
Gewalt, 2006, 11 ff.

Ehrlich, Isaac,

Deterrence: Evidence and Inference, Yale Law
Journal 1975, 209 ff.

Ehrlich, Isaac,

The Deterrent Effect of Capital Punishment: A
Question of Life and Death, American Economic
Review 1975, 397 ff.

Ehrlich, Stanislaw,

Protonorms. On the Biological Roots of Social
Norms, ARSP 76 (1990) 83 ff.

Eisenberg, Ulrich,
Kriminologie, 6. Aufl. 2005
Elias, Norbert,

Die Genese des Sports als soziologisches Problem,
in: Elias, Norbert/Dunning, Eric, Sport und Span-
nung im Prozel} der Zivilisation (Bremecke, Det-
lef/Hopf, Wilhelm/Nippert, Reinhardt Peter
(Ubrs.), Sport and Leisure in the Civilizing Pro-
cess, 1986), 2003, 230 ff.

Elias, Norbert,

The Civilizing Process (Translation from German
by Edmund Jephcott), 2000



Elias, Sport, 2003, 273 ff.

Elias, Zivilisation, 1976/77

Elias/Morus, Staatskritik, 1985, 101
ff.

Ellscheid/Hassemer, Strafe, 1975,
266 ff.

Elster, Nuts, 1989

Epstein/Taylor, Instigation, 1967,
265 ff.

Esser, Alltagshandeln, 1991

Esser, Habits, 1990, 231 ff.

340

Elias, Norbert,

Sport und Gewalt, in: Elias, Norbert/Dunning, Eric,
Sport und Spannung im ProzeR der Zivilisation
(Bremecke, Detlef/Hopf, Wilhelm/Nippert, Rein-
hardt Peter (Ubrs.), Sport and Leisure in the
Civilizing Process, 1986), 2003, 273 ff.

Elias, Norbert,

Uber den ProzeR der Zivilisation. Soziogenetische
und psychogenetische Untersuchungen; Band 1:
Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen
Oberschichten des Abendlandes, 1976; Band 2:
Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer
Theorie der Zivilisation, 1977

Elias, Norbert/Morus, Thomas,

Staatskritik. Uberlegungen zur Bestimmung des
Begriffs Utopie, in: Vosskamp, Wilhelm (Hrsg.),
Utopieforschung: interdisziplindre Studien zur
neuzeitlichen Utopie, Band 11, 1985, 101 ff.

Ellscheid, Glnter/Hassemer, Winfried,

Strafe ohne Vorwurf, in: Liderssen, Klaus/Sack,
Fritz (Hrsg.), Abweichendes Verhalten Il. Die ge-
sellschaftliche Reaktion auf Kriminalitat, Band 1:
Strafgesetzgebung und Strafrechtsdogmatik, 1975,
266 ff.

Elster, Jon,
Nuts and Bolts for the Social Sciences, 1989
Epstein, Seymour /Taylor, Stuart P.,

Instigation to aggression as a function of degree, of
defeat and perceived aggressive intent of the oppo-
nent, Journal of Personality 35 (1967), 265 ff.

Esser, Hartmut,
Alltagshandeln und Verstehen, 1991
Esser, Hartmut,

Habits, Frames, Rational Choice, Zeitschrift fur
Soziologie 1990, 231 ff.



341

Fabricius, Kriminalwissenschaften I,
2011

Fabricius, Kriminalwissenschaften
i1, 2011

Fezer, Homo constitutionis, JuS

1991, 889 ff.

Fezer, Kritik, JZ 1988, 223 ff.

Forgas, Interaktion, 1992

Foucault, Enlightenment, 1984, 32 ff.

Foucault, Ordnung, 1974

Foucault, Uberwachen, 1977

Fraenkel, Doppelstaat, 1999, 33 ff.

Dirk Fabricius

Kriminalwissenschaften: Grundlagen und Grundfra-
gen I: Darwins angetretenes Erbe: Evolutionsbiologie
auch fiir Nicht-Biologen

Reihe: Studien zu Kriminalitdt - Recht - Psyche,
Band 1, 2011

Fabricius, Dirk,

Kriminalwissenschaften: Grundlagen und Grund-
fragen 11: Allgemeiner Teil - Grundlegende Kritik,
grundlegende Begriffe. I11: Besonderer Teil - Ein-
zelne Verbrechen im Rahmen einer evolutionstheo-
retisch begriindeten Kriminalwissenschaft

Reihe: Studien zu Kriminalitat - Recht - Psyche,
Band 2, 2011

Fezer, Karl-Heinz,

Homo constitutionis - Uber das VVerhéltnis von
Wirtschaft und Verfassung, JuS 1991, 889 ff.

Fezer, Karl-Heinz,

Nochmals: Kritik an der ékonomischen Analyse
des Rechts, JZ 1988, 223 ff.

Forgas, Joseph P.,
Soziale Interaktion und Kommunikation, 1992
Foucault, Michel,

What is Enlightenment? (,,Qu'est—ce que les Lu-

migres?*), in: Rabinow, Paul (Hrsg.), The Foucault
Reader, 1984, 32 ff.

Foucault, Michel,

Die Ordnung der Dinge. Eine Archdologie der
Humanwissenschaften, 1974

Foucault, Michel,

Uberwachen und Strafen. Die Geburt des Gefang-
nisses (Surveiller et punir, 1975), Seitter, Walter
(Ubrs.), 2. Aufl. 1977

Fraenkel, Ernst,

Der Doppelstaat, in: Fraenkel, Ernst, Gesammelte
Schriften, Band 2: Nationalsozialismus und Wider-
stand, 1999, 33 ff.



Fraenkel, Reich, 1999, 509 ff.

Frehsee/Ldschper/Schumann, Straf-
recht, 1993

Freud, A., Ich, 1964

Freud, S., Totem, 1913

Freud, S., Unbehagen, 1963

Friedman, Rechtssystem, 1981

Fritsche, Entschuldigen, 2003

Fritsche, Predicting, 2005, 482 ff.

Gaertner/Dovidio, Subtley, 1977, 691
ff.

Galtung, Theorie, 1980, 38 ff.

342

Fraenkel, Ernst,

Das Dritte Reich als Doppelstaat (1939), in:
Fraenkel, Ernst, Gesammelte Schriften, Band 2:
Nationalsozialismus und Widerstand, 1999, 509 ff.

Frehsee, Detlev/L6schper, Gabi/Schumann, Karl F.
(Hrsg.),

Strafrecht, soziale Kontrolle, soziale Disziplinie-
rung; Jahrbuch fur Rechtssoziologie und Rechts-
theorie, Band 15, 1993

Freud, Anna,
Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1964
Freud, Siegmund,

Totem und Tabu. Einige Ubereinstimmungen im
Seelenleben der Wilden und der Neurotiker (1913)
in: Studienausgabe Band 1X, Fragen der Gesell-
schaft, Urspriinge der Religion, Frankfurt, 1982

Freud, Sigmund,

Das Unbehagen in der Kultur, Gesammelte Werke,
Bd. 14, 1963

Friedman, Lawrence M.,

Das Rechtssystem im Blickfeld der Sozialwissen-
schaften, 1981

Fritsche, Immo,

Entschuldigen, Rechtfertigen und die Verletzung
sozialer Normen, 2003

Fritsche, Immao,

Predicting deviant behavior by neutralization:
Myths and findings, Deviant Behaviour 2005, 482
ff.

Gaertner, Samuel/Dovidio, John F.,

The Subtley of White Racism, Journal of Person-
ality and Soc. Psychol. 35 (1977), 691 ff.

Galtung, Johan,

Eine strukturelle Theorie des Imperialismus, in:
Senghaas, Dieter (Hrsg.), Imperialismus und struk-
turelle Gewalt: Analysen Uber abhangige Repro-
duktion, 1980, 38 ff.



343

Geen, Aggression, 1983, 103 ff.

Gehlen, Bild, 1948, 234 ff

Gehlen, Mensch, 1950

Geiger, Vorstudien, 1987

Geismann, Recht, 2006, 3 ff.

Gibbs, Crime, 1975

Gil/Wilke, Natur, 1994, 11 ff.

Girard, Heilige, 1987

Girtler, Kulturanthropologie, 1979

Golding, Altruism, 1998, 193 ff.

Geen, Russel. G.,

Aggression and television violence, in: Geen, Rus-
sel G./Donnerstein, Edward (Hrsg.), Aggression.
Theretical and empirical reviews. Vol. 2: Issues in
research, 1983, 103 ff.

Gehlen, Arnold,

Ein Bild vom Menschen (1948). in: Gebauer, Gun-
ter (Hrsg.): Anthropologie, 1998, 234 ff.

Gehlen, Arnold,

Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der
Welt (1950), 2004

Geiger, Theodor,

Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (1964),
4. Aufl. 1987

Geismann, Georg,

Recht und Moral in der Philosophie Kants, in:
Byrd, B. Sharon/Hruschka, Joachim/Joerden, Jan
H. (Hrsg.), Jahrbuch fir Recht und Ethik, Band 14,
2006, 3 ff.

Gibbs, Jack P.,
Crime, Punishment and Deterrence, 1975
Gil, Thomas/Wilke, Joachim,

»Natur® im Umbruch: Zur Einfithrung, in: Bien,
Giinther/Gil, Thomas/Wilke, Joachim (Hrsg.), ,,Na-
tur” im Umbruch. Zur Diskussion des Naturbe-
griffs in Philosophie, Naturwissenschaft und
Kunsttheorie, 1994, 11 ff.

Girard, René,

Das Heilige und die Gewalt (La Violence et la
sacre, 1972), deutsch, 1987

Girtler, Roland,

Kulturanthropologie. Entwicklungslinien, Para-
digmata, Methoden, 1979

Golding, Martin P.,

Altruism, Evolutionary Psychology, and the Gene-
alogy of Morals, in: Byrd, B. Sharon/Hruschka,
Joachim/Joerden, Jan C. (Hrsg.), Jahrbuch fur
Recht und Ethik, Band 6, 1998, 193 ff.



Goode, Place, 1972, 507 ff.

Grimm, J./Grimm, W., Worterbuch,
1956

Grommes, Stihnebegriff, 2006

Groschner, Altruismus, 1998, 181 ff.

Gruter, Rechtsverhalten, 1993

Gruter/Masters, Altruism, 1996, 561
ff.

Gruter/Rehbinder, Biologie, 1983

Gulde, Tod, 2007

Gutmann/Edlinger, Mechanismen,
1994, 174 ff.

344

Goode, William J.,

The Place of Force in Human Society, American
Sociological Review 1972, 507 ff.

Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm,
Deutsches Worterbuch, 1956
Grommes, Sabine,

Der Suhnebegriff in der Rechtsprechung, Eine ide-
ologiekritische Betrachtung, 2006

Groschner, Rolf,

Optimieren statt obligieren — Altruismus und
Supererogation im Verfassungsstaat des Grundge-
setzes, in: Byrd, Sharon B./Hruschka, Joa-
chim/Joerden, Jan C. (Hrsg.), Jahrbuch fur Recht
und Ethik, Band 6, 1998, 181 ff.

Gruter, Margaret,

Rechtsverhalten. Biologische Grundlagen mit Bei-
spielen aus dem Familien- und Umweltrecht (Law
and the Mind. Biological Origins of Human Behav-
iour, 1991), 1993

Gruter, Margaret/Masters, Roger D.,

Balancing Altruism and Selfishness: Evolutionary
Theory and the Foundation of Morality, in: Byrd,
Sharon B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C.
(Hrsg.), Jahrbuch fiir Recht und Ethik, Band 4,
1996, 561 ff.

Gruter, Margaret/Rehbinder, Manfred,

Der Beitrag der Biologie zu Fragen von Recht und
Ethik, in: Hirsch, Ernst E./Rehbinder, Manfred
(Hrsg.), Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und
Rechtstatsachenforschung, Band 54, 1983

Gulde, Stefanie U.,
Der Tod als Herrscher in Ugarit und Isreal, 2007
Gutmann, Wolfgang-Friedrich/Edlinger, Karl,

Molekulare Mechanismen in koharenten Konstruk-
tionen, in: Maier, Wolfgang/Zoglauer, Thomas
(Hrsg.), Technomorphe Organismuskonzepte,
1994, 174 ff.



345

Gutmann/Edlinger, Organismus,
1994, 109 ff.

Héaberle, Wahrheitsprobleme, 2001,
15 ff.

Habermas, Diskursethik, 1983

Haferkamp, Herrschaft, 1980

Haferkamp, Neukantianismus,
ARSP Beiheft B 115 (2007), 105 ff.

Hamilton, Motivation, 1964, 856 ff.

Harbach, Altruismus, 1992
Hassemer, Pravention, JuS 1987, 257
ff.

Hassemer, Schicksal, StV 1990, 328
ff.

Gutmann, Wolfgang-Friedrich/Edlinger, Karl,

Organismus und Evolution: Naturwissenschaftliche
Grundlagen des ProzeRverstandnisses, in: Bien,
Giinther/Gil, Thomas/Wilke, Joachim (Hrsg.), ,,Na-
tur® im Umbruch. Zur Diskussion des Naturbe-
griffs in Philosophie, Naturwissenschaft und
Kunsttheorie, 1994, 109 ff.

Héaberle, Peter,

,»Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat™ — eine
Zwischenbilanz, in: Bohnert, Joachim/Gramm,
Christof/Kindhduser, Urs/Lege, Joachim/Rinken,
Alfred/Robbers, Gerhard (Hrsg.), Verfassung- Phi-
losophie- Kirche. Festschrift fir Alexander Holler-
bach zum 70. Geburtstag, 2001, 15 ff.

Habermas, Jirgen,

Diskursethik - Notizen zu einem Begriindungspro-
gramm, in: ders. (Hrsg.), Moralbewuftsein und
kommunikatives Handeln, 1983

Haferkamp, Hans,

Herrschaft und Strafrecht. Theorien der Norment-
stehung und Strafrechtsetzung. Inhalts- und pfad-
analytische Untersuchung veréffentlichter Straf-
rechtsforderungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1980

Haferkamp, Hans-Peter,

Neukantianismus und Rechtsnaturalismus, ARSP
Beiheft B 115 (2007), 105 ff.

Hamilton, J. Ogden,

Motivation and risk-taking behaviour: A test of
Atkinson’s theory, Journal of Personality and So-
cial Psychology 29 (1964), 856 ff.

Harbach, Heinz,

Altruismus und Moral, 1992

Hassemer, Winfried,

Prévention im Strafrecht, JuS 1987, 257 ff.
Hassemer, Winfried,

Das Schicksal der Biirgerrechte im ,,effizienten*
Strafrecht, StV 1990, 328 ff.



Haverkamp, Schatten, 1994, 162 ff.

Hegel, Grundlinien (Hoffmeister),
1995

Heghmanns/Scheffler, Handbuch,
2008

Heinig, Normativitat, 2007, 138 ff.

Heinz, Jugendstrafrecht, JuS 1991,
896 ff.

Heisenberg, Physik, 1990

Heisenberg, Sprache, 1960, 32 ff.

Hempel, Aspects, 1965

Henkel, Rechtsphilosophie, 1977

Henle, Language, 1958

Herrnstein, choice, 1990, 356 ff.

346

Haverkamp, Anselm,

Ein unabwerfbarer Schatten. Gewalt und Trauer in
Benjamins Kritik der Gewalt, in: ders. (Hrsg.),
Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida-Benjamin,
1994, 162 ff.

Hegel, Georg W. F.,

Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Na-
turrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse,
Hoffmeister, Johannes (Hrsg.), 1995

Heghmanns, Michael/Scheffler, Uwe,
(Hrsg.), Handbuch zum Strafverfahren, 2008
Heinig, Hans M.,

Zur Normativitat des Sozialstaates in: Bung, Jo-
chen/Valerius, Brian/Ziemann, Sascha (Hrsg.),
Normativitat und Rechtskritik, 2007, 138 ff.

Heinz, Wolfgang,

Das Jugendstrafrecht auf dem Weg in das 21. Jahr-
hundert, JuS 1991, 896 ff.

Heisenberg, Werner,
Physik und Philosophie (1959), 1990
Heisenberg, Werner,

Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik,
in: Bayerische Akademie der Schonen Kiinste
(Hrsg.), Wort und Wirklichkeit, 1960, 32 ff.

Hempel, Carl G.,

Aspects of scientific explanation and other essauys
in the philosophy of science, 1965

Henkel, Heinrich,

Einfiihrung in die Rechtsphilosophie. Grundlagen
des Rechts (1964), 2. Aufl. 1977

Henle, Paul (Hrsg.),
Language, Thought and Culture, 1958
Herrnstein, Richard J.,

Rational choice theory: Nessecary but not suffi-
cient, American Psychologist VVol. 45 (1990), 356
ff.



347

Herrnstein, law, 1970, 243 ff.

Hesiodus, Erga (Walter), 1968

Hilgendorf, Argumentationen, 1991

Hilgendorf, Naturalismus, 2003, 83
ff.

Hilgendorf, Tatsachenfragen, 2004,
91 ff.

Hippel, Willkir, 1998

Hirsch, A., Rechtsgutsbegriff, 2003,
13 ff.

Hirsch, M., Opferung, 2002, 481 ff.

Hirschi, Deliquency, 1969

Herrnstein, Richard J.,

On the law of effect, Journal of the Experimental
Analysis of Behavior 13 (1970), 243 ff.

Hesiodus,

Erga: von Arbeit, Wettstreit und Recht, Marg, Wal-
ter (Ubrs.), 1968

Hilgendorf, Eric,

Argumentationen der Jurisprudenz. Zur Rezeption
von analytischer Philosophie und kritischer Theo-
rien der Grundlagenforschung der Jurisprudenz,
1991

Hilgendorf, Eric,

Naturalismus im (Straf-)Recht — ein Beitrag zum
Thema ,,Recht und Wissenschaft®, in: Byrd, B.
Sharon/Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C., Jahr-
buch fiir Recht und Ethik, Band 11, 2003

Hilgendorf, Eric,

Tatsachenfragen und Wertungsfragen: Bausteine
zu einer naturalistischen Jurisprudenz, in: Litge,
Claus/VVollmer, Gerhard (Hrsg.), Fakten statt Nor-
men? Zur Rolle einzelwissenschaftlicher Argumen-
te in einer naturalistischen Ethik, 2004, 91 ff.

Hippel, Eike von,

Willkiur oder Gerechtigkeit. Studien zur Rechtspo-
litik, 1998

Hirsch, Andrew von,

Der Rechtsgutsbegriff und das ,,Harm Principle®,
in: Hefendehl, Roland/Hirsch, Andrew
von/Wohler, Wolfgang (Hrsg.), Die Rechtsguts-
theorie. Legitimationsbasis des Strafrechts oder
dogmatisches Glasperlenspiel?, 2003, 13 ff.

Hirsch, Mathias,

Die Opferung des Kindes als eine Grundlage unse-
rer Kultur, in: Schlésser, Anna-Marie/Gerlach, Alf
(Hrsg.), Gewalt und Zivilisation. Erklarungsversu-
che und Deutungen, 2002, 481 ff.

Hirschi, Travis,
Causes of Delinquency, 1969



Hobbes, Leviathan, 1997

Hoerster, Problem, ARSP 55 (1969),
11 ff.

Hoffe, Gerechtigkeit, 1987

Hoffe, zéon politikon, 2005

Hofmann, Repréasentation, 2003

Hofmann, Staatssoziologie, 2000, 180

ff.

Holz, Anthropodizee, 1982

Homann, Rationalitat, 1969

Hondrich/Koch-Arzberger, Solidari-

tat, 1992

Horn, N., Einfihrung, 2011

Hornle, Verhalten, 2005

Horwitz, Logic, 1990

348

Hobbes, Thomas,

Leviathan, Flathman, Richard E./Johnston, David
(Hrsg.), 1997

Hoerster, Norbert,

Zum Problem der Ableitung eines Sollens aus ei-
nem Sein in der analytischen Moralphilosophie,
ARSP 55 (1969), 11 ff.

Hoffe, Otfried,

Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer Kriti-
schen Philosophie von Recht und Staat, 1987

Hoffe, Otfried:

zoon politikon, in: Hoffe, Otfried (Hrsg.): Aristote-
les-Lexikon, 2005

Hofmann, Hasso,

Reprasentation. Studien zur Wort- und Begriffsge-
schichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, 4.
Aufl. 2003

Hofmann, Hasso von,

Von der Staatssoziologie zur Soziologie der Ver-
fassung?, in: Dreier, Horst (Hrsg.), Rechtssoziolo-
gie am Ende des 20. Jahrhunderts, Gedachtnissym-
posion fir Edgar Michael Wenz, 2000, 180 ff.

Holz, Harald,

Anthropodizee, 1982

Homann, Karl,

Rationalitat und Demokratie, 1988

Hondrich, Karl O./Koch-Arzberger,Claudia,
Solidaritdt in der modernen Gesellschaft, 1992
Horn, Norbert,

Einfuhrung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphi-
losophie, 5. Aufl., 2011

Hornle, Tatjana,

Grob anstdssiges Verhalten: Strafrechtlicher
Schutz von. Moral, Gefuhlen und Tabus, 2005

Horwitz, Allan V.,
The Logic of Social Control, 1990



349

Hoyer, Strafrechtsdogmatik, 1997

Hruschka, Supererogation, 1998, 93
ff.

Hudson, Question, 1989

Hunt, Ratsel, 1992

Hurd, Duties, 1998, 3 ff.

Husserl, Meditationen, 1973

Jager, Makrokriminalitat, 1989

Jager, Verbrechen, 1975, 435 ff.

Jain, Terror, 2003, 31 ff.

Jakobs, Pravention, 1976

Hoyer, Andreas,

Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Le-
bendiges und Totes in Armin Kaufmanns Normen-
theorie, Strafrechtliche Abhandlungen, Band 100,
1997

Hruschka, Joachim,

Supererogation and Meritorious Duties, in: Byrd,
Sharon B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C.
(Hrsg.), Jahrbuch fiir Recht und Ethik, Band 6,
1998, 93 ff.

Hudson, William D. (Hrsg.),
The Is/Ought Question, 1989
Hunt, Morton,

Das Rétsel der Nachstenliebe. Der Mensch zwi-
schen Egoismus und Altruismus, 1992

Hurd, Heidi M.,

Duties Beyond the Call of Duty, in: Byrd, Sharon
B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C. (Hrsg.),
Jahrbuch fiir Recht und Ethik, Band 6, 1998, 3 ff.

Husserl, Edmund,

Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage,
2. Aufl. 1973

Jager, Herbert,

Makrokriminalitat. Studien zur Kriminologie kol-
lektiver Gewalt, 1989

Jager, Herbert,

,,Verbrechen unter totalitdrer Herrschaft, in: Sie-
verts, Rudolf/Schneider, Hans J. (Hrsg.), Elster,
Alexander/Lingemann, Heinrich (Begr.), Handwor-
terbuch der Kriminologie, Band 3 (R - Z), 2. Aufl.
1975, 453 ff.

Jain, Anil. K.,

,,Terror* oder die Normalitdt des Schreckens, in:
Hitzler, Ronald/Reichertz, Jo (Hrsg.), Irritierte
Ordnung, Die gesellschaftliche Verarbeitung von
Terror, 2003, 31 ff.

Jakobs, Gunther,

Schuld und Pravention, Recht und Staat, Heft
452/453, 1976



Jakobs, Strafrecht, 1991

Jaspers, Einfihrung, 1953

Jaspers, Wahrheit, 1991

Kahl, Sprache, 2006, 386 ff.

Kahneman/Tversky, theory, 1979,
263 ff.

Kaiser, G., Kriminologie, 1996

Kaiser, H., Widerspruch, 1999

Kant, Anfang 1786, AA

Kant, Anthropologie, 1798, AA

Kant, Beantwortung, 1784, AA

350

Jakobs, Glinther,

Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und
die Zurechnungslehre, 2. Auflage, 1991

Jaspers, Karl,

Einfuhrung in die Philosophie, 1953
Jaspers, Karl,

Von der Wahrheit, 4. Aufl. 1991
Kahl, Wolfgang,

Sprache als Kultur- und Rechtsgut, in: Hufen,
Friedhelm (Redaktion), Veroffentlichungen der
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer,
Band 65, 2006, 386 ff.

Kahneman, Daniel/Tversky, Amos,

Prospect theory: an analysis of decisions under
risk, Econometrica Vol. 47, No. 2 (1979), 263 ff.

Kaiser, Giinther,
Kriminologie. Ein Lehrbuch, 3. Aufl. 1996
Kaiser, Hanno,

Widerspruch und harte Behandlung. Zur Rechtfer-
tigung von Strafe, 1999

Kant, Immanuel,

Mutmalilicher Anfang der Menschengeschichte,
1786, in: Koniglich Preulische Akademie der Wis-
senschaften (Hrsg.), Kant. Gesammelte Schriften,
Band VIII, 1902 ff, online

Kant, Immanuel,

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798, in:
Koniglich PreuRische Akademie der Wissenschaften
(Hrsg.), Kant. Gesammelte Schriften, Band VII, 1902
ff, online

Kant, Immanuel,

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung?, Berli-
nische Monatsschrift, Dezember 1784, 481 ff, in:
Koniglich PreuRische Akademie der Wissenschaften
(Hrsg.), Kant. Gesammelte Schriften, Band VIII,
1902 ff online



351

Kant, Metaphysik (Weischedel),
1956

Kant, Metaphysik, 1797, AA

Kant, r. Vernunft, 1787, AA

Kant, Religion, 1793, AA

Kargl, Hilfeleistung, GA 1994, 247 ff.

Kargl, Kritik, 1982

Kasper, Lexikon

Kaufmann, A., Einfihrung, 2004

Kaufmann, A., Macht, 1958/59, 22 ff.

Kaufmann, A., Rechtsphilosophie,
1997

Kant, Immanuel,

Die Metaphysik der Sitten, in: Weischedel, Wilhelm
(Hrsg.), Immanuel Kant. Werke in sechs Bénden,
Band 1V: Schriften zur Ethik und Religionsphiloso-
phie, 1956

Kant, Immanuel,

Die Metaphysik der Sitten, 1797, in: Koniglich Preu-
Rische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Kant.
Gesammelte Schriften, Band VI, 1902 ff, online

Kant, Immanuel,

Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage 1787, in: Ko-
niglich PreuBische Akademie der Wissenschaften
(Hrsg.), Kant. Gesammelte Schriften, Band 111, 1902
ff, online

Kant, Immanuel,

Die Religion innerhalb der Grenzen der blof3en Ver-
nunft, 1793, in: Koniglich Preulische Akademie der
Wissenschaften (Hrsg.), Kant. Gesammelte Schriften,
Band V1, 1902 ff, online

Kargl, Walter,

Unterlassene Hilfeleistung (8 323c StGB). Zum
Verhaltnis von Recht und Moral, GA 1994, 247 ff.

Kargl, Walter,

Kritik des Schuldprinzips. Eine rechtssoziologische
Studie zum Strafrecht, 1982

Kasper, Walter (Hrsg.),

Lexikon flr Theologie und Kirche, Band 1-11, 3.
Auflage 1993-2001

Kaufmann, Arthur (Hrsg.),

Einflhrung in Rechtsphilosophie und Rechtstheo-
rie der Gegenwart, 7. Aufl. 2004

Kaufmann, Arthur,

Recht als Mal? der Macht, Stimmen der Zeit 163
(1958/59), 22 ff.

Kaufmann, Arthur,
Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1997



Kaufmann, A., Utilitarismus, ARSP
80 (1994), 476 ff.

Kaufmann, M., Relation, 1997, 72 ff.

Kausch, Funktion, 1991, 1 ff.

Keller, Amnesty, 1986

Kelman/Hamilton, Crimes, 1989

Kelsen, Hauptprobleme, 1923

Kern, Theorie, JuS 1992, 13

Kette, Rechtspsychologie, 1987
Kirchgéassner, Homo Oeconomicus,
1991

Kirchner, Theorie, 1997

Kittsteiner, Entstehung, 1991

352

Kaufmann, Arthur,

Die Lehre vom negativen Utilitarismus — Ein Pro-
gramm, ARSP 80 (1994), 476 ff.

Kaufmann, Matthias,

The Relation between Right and Coercion:
Analytic or Synthetic? in: Byrd., B. Sha-
ron/Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C. (Hrsg.),
Jahrbuch fiir Recht und Ethik, Band 5, 1997, 72 ff.

Kausch, Erhard,

Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, in:
Grimm, Dieter (Hrsg.), Einfihrung in das Recht, 2.
Aufl. 1991, 1 ff.

Keller, Gustav,

Amnesty international: Die Psychologie der Folter.
Die Psyche der Folterer. Die Psycho-Folter. Die
Psyche des Gefolterten (1981), 1986

Kelman, Herbert C./Hamilton, V. Lee,

Crimes of Obedience. Toward a Social Psychology
of Authority and Responsibility, 1989

Kelsen, Hans,
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1923
Kern, Hans-Gunther,

Okonomische Theorie der Langzeitvertrage, JuS
1992, 13 ff.

Kette, Gerhard,
Rechtspsychologie, 1987
Kirchgéssner, Gebhard,
Homo Oeconomicus, 1991
Kirchner, Christian,

Okonomische Theorie des Rechts. Uberarbeitete
und ergénzte Fassung eines Vortrags gehalten vor
der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 16. Ok-
tober 1996, 1997

Kittsteiner, Heinz-Dieter,
Die Entstehung des modernen Gewissens, 1991



353

Klagenfurt, Zivilisation, 1995

Kleger, Ungehorsam, 1993

Kleger/Mduller, Einleitung, 1986, 221
ff.

Kleger/Mduller, Philosoph, 1986, 86
ff.

Kliemt, Institutionen, 1985

Kliemt, Reason, 1987, 43 ff.

Kohlberg, Psychologie, 1997

Kohler, Entschluss, 1990, 37 ff.

Kohler, Fahrlassigkeit, 1982

Klagenfurt, Kurt,

Technologische Zivilisation und transklassische
Logik. Eine Einfihrung in die Technikphilosphie
Gotthard Ginthers, 1995

Kleger, Heinz,

Der neue Ungehorsam. Widerstande und politische
Verpflichtung in einer lernfdhigen Demokratie,
1993

Kleger, Heino/Miiller Alois,

Einleitung: Birgerliche Religion, Religion des
Burgers, politische Religion, Zivilreligion, Staats-
religion, Kulturreligion in: Kleger, Heinz/Muller,
Alois (Hrsg.), Religion des Brgers. Zivilreligion
in Amerika und Europa, 1986, 221 ff.

Kleger, Heinz/Miller Alois,

Der politische Philosoph in der Rolle der Ziviltheo-
logen, in: Religion und Vernunft. Studia
philosophica, Band 45, 1986, 86 ff.

Kliemt, Hartmut,
Moralische Institutionen, 1985
Kliemt, Hartmut,

The Reason of Rules and the Rule of Reason,
Critica, 1987, 43 ff.

Kohlberg, Lawrence,

Die Psychologie der Moralentwicklung, 2. Aufl.
1997

Kobhler, Georg,

Entschluss und Dezision. Zu einem (oder zwei
Grundbegriffen) der praktischen und politischen
Philosphie, in: Kohler, Georg/ Kleger, Heinz
(Hrsg.), Diskurs und Dezision, Politische Vernunft
in der wissenschaftlich-technischen Zivilisation.
Hermann Libbe in der Diskussion, 1990, 37 ff.

Kohler, Michael,

Die bewusste Fahrléssigkeit. Eine strafrechtlich-
rechtsphilosophische Untersuchung, 1982



Kornwachs, Naturverstehen, 1994,
63 ff.

Koslowski, Ethik, 1995

Koslowski, Kultur, 1988

Krause, Aspekte, 2002, 47 ff.

Krawietz, Risiko, 1992, 147 ff.

Krawietz, Zwang, 1988, 315 ff.

Kreuter, Staatskriminalitat, 1997

Kibler, Effizienz, 1990, 687 ff.

354

Kornwachs, Klaus,

Naturverstehen und Systemverstehen, in: Bien,
Giinther/Gil, Thomas/Wilke, Joachim (Hrsg.), ,,Na-
tur* im Umbruch. Zur Diskussion des Naturbe-
griffs in Philosophie, Naturwissenschaft und
Kunsttheorie, 1994, 63 ff.

Koslowski, Peter,
Ethik des Kapitalismus, 1995
Koslowski, Peter,

Die postmoderne Kultur, gesellschaftlich-kulturelle
Konsequenzen der technischen Entwicklung, 2.
Aufl. 1988

Krause, Rainer,

Affektpsychologischen Aspekte menschlicher De-
struktivitat, in: Schlésser, Anne-Marie/Gerlach, Alf
(Hrsg.), Gewalt und Zivilisation, Erklarungen und
Deutungen, 2002, 47 ff.

Krawietz, Werner,

Risiko, Recht und normative
Verantwortungsattribution in rechtsethischer Per-
spektive, in: Gerhardt, VVolker/Krawietz, Werner
(Hrsg.), Recht und Natur. Beitrédge zu Ehren von
Friedrich Kaulbach; Schriften zur Rechtstheorie,
Heft 153, 1992, 147 ff.

Krawietz, Werner,

Sind Zwang und Anerkennung Strukturelemente
der Rechtsnorm? Konzeptionen und Begriffe des
Rechts in der modernen Rechtstheorie, in: Wein-
berger, Ota/Krawietz, Werner (Hrsg.), Reine
Rechtslehre im Spiegel ihrer Fortsetzer und Kriti-
ker, 1988, 315 ff.

Kreuter, Jens,

Staatskriminalitat und die Grenzen des Strafrechts.
Reaktionen auf VVerbrechen aus Gehorsam aus
rechtsethischer Sicht, 1997

Kdbler, Friedrich,

Effizienz als Rechtsprinzip? Uberlegungen zum
praktischen Gebrauch 6konomischer Argumente,
in: Baur, Jurgen F./Hopt, Klaus, J./Mailander, Peter
K. (Hrsg.), Festschrift fiir Ernst Steindorff zum 70.
Geburtstag, 1990, 687 ff.



355

Kucharek, Tranen, 2005, 15 ff.

Kues, De docta ignorantia, 1440

Kuhlmann, Letztbegrindung, 1985

Kull, Evolutionsbegriff, 1994, 141 ff.

Kummer, Gruppenfiihrung, 1988,
173 ff.

Kunz, Strafe, 2004, 71 ff.

Kutschera, Sprachphilosophie, 1975

Kuzmics/Axtmann, Authority, 2007

Lackner/Kuhl, Strafgesetzbuch, 2011

Kucharek, Andrea,

Wohltuende Tranen: Zur Funktion des Weinens in
der altagyptischen Totenklage, in: Ambos,
Claus/Holz, Stephan/Schwedler, Ge-
rald/Wenigfurter, Stefan (Hrsg.), Die Welt der Ri-
tuale. Von der Antike bis heute, 2005, 15 ff.

Kues, Nikolaus von,
De docta ignorantia, 1440
Kuhlmann, Wolfgang,

Reflexive Letztbegriindung. Untersuchung zur
Transzendentalpragmatik, 1985.

Kull, Ulrich,

Wie Ubertragbar ist der Evolutionsbegriff? Mog-
lichkeiten und Grenzen der Analogiebildung, in:
Bien, Gunther/Gil, Thomas/Wilke, Joachim
(Hrsg.), ,,Natur* im Umbruch. Zur Diskussion des
Naturbegriffs in Philosophie, Naturwissenschaft
und Kunsttheorie, 1994, 141 ff.

Kummer, Hans,

Gruppenfuhrung bei Tieren und Menschen in evo-
lutiondrer Sicht, in: Meier, Heinrich (Hrsg.), Die
Herausforderung der Evolutionsbiologie, 1988, 173
ff.

Kunz, Karl-Ludwig,

Muss Strafe sein? Einige Uberlegungen zur
Beantwortbarkeit der Frage und zu den Konse-
quenzen daraus, in: Radtke, Henning/Muller,
Egon/Britz, Guido/Koriath, Heinz/Mdiller-Dietz,
Heinz (Hrsg.), Muss Strafe sein? Kolloguium zum
60. Geburtstag von Herrn Professor Dr. Dr. h.c.
Heike Jung, 2004, 71 ff.

Kutschera, Franz von,
Sprachphilosophie, 1975
Kuzmics, Helmut/Axtmann, Roland,

Authority, State and National Character. The Civi-
lizing Process in Austria and England, 1700-1900,
2007

Lackner, Karl/Kuhl, Christian,
Strafgesetzbuch. Kommentar, 27. Aufl. 2011



Ladeur, Staat, 2006

Lampe, Beitrage, ARSP Beiheft 22
(1985)

Lampe, Menschenbild, ARSP Beiheft
22 (1985), 9 ff.
Langer, Gewaltmonopol, 1986, 220

ff.

Lehmann, Recht, 1983

Lenk, Handlung, 1978, 279 ff.

Lillard, Ethnopsychologies, 1998, 3
ff.

Lindenberg, Utility, 1983, 450 ff.

Lippert, Verbrechen, 1997

Liszt, Zweckgedanke, ZStW 3
(1883), 1 ff.

356

Ladeur, Karl-Heinz,

Der Staat gegen die Gesellschaft. Zur Verteidigung
der Rationalitét der ,,Privatgesellschaft”, 2006

Lampe, Ernst J. (Hrsg.),

Beitrédge zur Rechtsanthropologie, ARSP Beiheft
22 (1985)

Lampe, Ernst J.,

Das Menschenbild im Recht — Abbild oder Vor-
bild?, in: Lampe, Ernst J. (Hrsg.), Beitrdge zur
Rechtsanthropologie, ARSP Beiheft 22 (1985), 9
ff.

Langer, Stefan,

Staatliches Gewaltmonopol und ,,ziviler Ungehor-
sam®, Rechtstheorie 17 (1986), 220 ff.

Lehmann, Michael,

Burgerliches Recht und Handelsrecht — eine juristi-
sche und 6konomische Analyse, 1983

Lenk, Hans,

Handlung als Interpretationskonstrukt. Entwurf
einer konstituenten- und
beschreibungsthoeretischen Handlungsphilosophie,
in: ders. (Hrsg.), Handlungstheorien- interdiszipli-
nar Il: Handlungserklarungen und philosophische
Handlungsinterpretationen, Erster Halbband, 1978,
279 ff.

Lillard, Angeline S.,

Ethnopsychologies: Cultural Variations in Theories
of Mind, Psychological Bulletin 123 (1998), 3 ff.

Lindenberg, Sieghart,
Utility and Morality, Kyklos 1983, 450 ff.
Lippert, Arno,

Verbrechen und Strafe. Ein Beitrag der konomi-
schen Theorie zur Erklarung und Behandlung von
Kriminalitat, 1997

Liszt, Franz von,

Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStw 3 (1883),
1 ff.



357

Loos, Schuldgrundsatz, 1990, 83 ff.

Lorenz, Bose, 1971

Libbe, Dezisionismus, 1978, 61 ff.

Libbe, Einheit, 1981

Liderssen, Freiheitsbegriff, 1983, 67

ff.

Liderssen, Krise, 1989

Luhmann, Kultur, 1995, 31 ff.

Luhmann, Rechtssoziologie, 1987

Loos, Fritz,

Der Schuldgrundsatz als Sanktionslimitierung im
Jugendstrafrecht, in: Wolff, Jérg/Marek, Andrzej
(Hrsg.) Erziehung und Strafe. Jugendstrafrecht in
der Bundesrepublik Deutschland und Polen.
Grundfragen und Zustandsbeschreibung. Mit einer
englischen Fassung des polnischen Gesetzes von
1982, 1990, 83 ff.

Lorenz, Konrad,

Das sogenannte Bose. Zur Naturgeschichte der
Aggression, 29. Aufl. 1971

Libbe, Hermann,

Dezisionismus — eine kompromitierte politische

Theorie; in: Lubbe, Hermann (Hrsg.), Praxis der
Philosophie, Praktische Philosophie, Geschichts-
theorie, 1978, 61 ff.

Libbe, Hermann,

Die Einheit von Naturgeschichte und Kulturge-
schichte. Bemerkungen zum Geschichtsbegriff,
1981

Liderssen, Klaus,

Der Freiheitsbegriff der Psychoanalyse und seine
Folgen fir das moderne Strafrecht, in: Hassemer,
Winfried/Liderssen, Klaus/Naucke, Wolfgang
(Hrsg.), Fortschritte im Strafrecht durch die Sozi-
alwissenschaften, 1983, 67 ff.

Liderssen, Klaus,

Die Krise des offentlichen Strafanspruchs (Vortrag,
gehalten am 5. Februar 1987), in: Hofmann, Has-
so/Weber, Ulrich/Wenz, Edgar M. (Hrsg.), Wiirz-
burger Vortrage zur Rechtsphilosophie, Rechtsthe-
orie und Rechtssoziologie, Heft 10, 1989

Luhmann, Niklas,

Kultur als historischer Begriff, in: Gesellschafts-
struktur und Semantik, Luhmann, Niklas (Hrsg.),
Band 4, 1995, 31 ff.

Luhmann, Niklas,

Rechtssoziologie (1972), Band 1 und 2, 3. Aufl.
1987



Luhmann, Theorie, 1981

Lumsden/Wilson, Fire, 1983

Lumsden/Wilson, Genes, 1981

Maciejewski, Archiv, 2002

MacKenzie/Tullock, Homo
Oeconomicus, 1984

Madl, Abrahamic, 2006, 103 ff.

Magee, Philosophy, 1986

Maier, Doppelgesicht, 2004

Maier/Zoglauer, Organismus-
Konzepte, 1994

Maiwald, Gedanken, 1987, 147 ff.

Maldeghem, Evolution, 1998

Marcic, Gesetzesstaat, 1957

358

Luhmann, Niklas,

Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, 1981
Lumsden, Charles J./Wilson, Edward O.,
The Promethean Fire, 1983

Lumsden, Charles J./Wilson, Edward O.,
Genes, Mind and Culture, 1981
Maciejewski, Franz,

Psychoanalytisches Archiv und jidisches Gedacht-
nis. Freud, Beschneidung und Monotheismus, 2002

MacKenzie, Richard B./Tullock, Gordon,

Homo Oeconomicus: Okonomische Dimensionen
des Alltags, 1984

Madl, Pierre,

Abrahamic vs. Asian Values: The We(a)stern So-
ciety, in: Giordano, Christian/Patry, Jean-Luc

(Hrsg.), Theorie und Praxis — Briiche und Briicken,
2006, 103 ff.

Magee, Bryan,
Modern British Philosophy, 1986
Maier, Hans,

Das Doppelgesicht des Religitsen, Religion-
Gewalt-Politik, 2004

Maier, Wolfgang/Zoglauer, Thomas (Hrsg.),

Technomorphe Organismus-Konzepte. Modell-
ubertragungen zwischen Biologie und Technik,
1994

Maiwald, Manfred,

Gedanken zu einem sozialen Schuldbegriff, in:
Kuper, Wilfried/Puppe, Ingeborg/Tenkhoff, Jorg
(Hrsg.), Festschrift fur Karl Lackner zum 70. Ge-
burtstag, 1987, 147 ff.

Maldeghem, Carl P. Graf von,

Die Evolution des Gleichheitssatzes. Das Prinzip
der Gleichbehandlung im Lichte der modernen
Evolutionsbiologie (Zugl. Diss. Passau), 1998

Marcic, René,
Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat, 1957



359

Martschukat, Toten, 2000

Maruna/Copes, decades, 2005, 221 ff.

Masters, Natur, 1988, 251 ff.

Maturana/Valera, Erkennen, 1987

Mayer-Maly, Rechtsphilosophie,
2001

Maynard Smith/Szathmary, transi-
tions, 1995

Mayntz, Soziologie, 1968

Mayr, Biologie, 2000

Mayr, Revolution, 1989, 221 ff.

Mead, Psychology, 1918, 577 ff.

Meier, Herausforderung, 1989

Martschukat, Jurgen,

Inszeniertes Toten. Eine Geschichte der Todesstra-
fe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, 2000

Maruna, Shadd/Copes, Heith,

What have we learned in five decades of neutrali-
zation?, Crime and Justice, 2005, 221 ff.

Masters, Roger D.,

Evolutionsbiologie, menschliche Natur und politi-
sche Philosophie, in: Meier, Heinrich (Hrsg.), Die
Herausforderung der Evolutionsbiologie, 1988, 251
ff.

Maturana, Humberto R./Valera, Francisco,

Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wur-
zeln des menschlichen Erkennens, 1987

Mayer-Maly, Theo,

Rechtsphilosophie, 2001

Maynard Smith, John/Szathmary, Eors,
The major transitions in evolution, 1995
Mayntz, Renate,

Soziologie der Organisation, 3. Aufl. 1968
Mayr, Ernst,

Das ist Biologie — Die Wissenschaft des Lebens,
2000

Mayr, Ernst,

Die darwinistische Revolution und die Widerstan-
de gegen die Selektionstheorie, in: Meier, Heinrich
(Hrsg.), Die Herausforderung der Evolutionsbiolo-
gie, 2. Aufl. 1989, 221 ff.

Mead, George H.,

The Psychology of Punitive Justice, American
Journal of Sociology 23 (1918), 577 ff.

Meier, Heinrich,

Die Herausforderung der Evolutionsbiologie, 2.
Aufl. 1989



MeilBner, Interessenabwégungsfor-
mel, 1990

Melossi, State, 1990

Mensch, Violence, 2008, 285 ff.

Merklein, Sihnegedanke, 2000, 59 ff.

Merton, Theorie, 1995

Metz, Geschichte, 2011

Michels, Soziologie, 1989

Milgram, Milgram-Experiment, 1974

Miller, Kultur, 1979, 339 ff.

Montenbruck, Abwéagung, 1989

360

Meilner, Andreas,

Die Interessenabwdagungsformel in der VVorschrift
uber den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB),
in: Schmidh&user, Eberhard/Schroeder, Friedrich-
Christian (Hrsg.), Strafrechtliche Abhandlungen.
Neue Folge, Band 66, 1990

Melossi, Dario,
The State of Social Control, 1990
Mensch, James,

Political Violence. The Conflation of Sovereignty
and Freedom, in: Hagedorn, Ludger/Staudigl, Mi-
chael (Hrsg.), Uber Zivilisation und Differenz,
Beitrége zu einer politischen Phanomenologie Eu-
ropas, 2008, 285 ff.

Merklein, Helmut,

Der Stihnegedanke in der Jesustradition und bei
Paulus: in Gerhards, Albert/Richter Klemens
(Hrsg.), Das Opfer — Biblischer Anspruch und li-
turgische Gestalt, 2000, 59 ff.

Merton, Robert K.,

Soziologische Theorie und soziale Struktur (1968),
deutsch, 1995

Metz, Karl Heinz,

Geschichte der Gewalt. Krieg, Revolution, Terror,
2011

Michels, Robert,

Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie. Untersuchungen Uber die oligarchi-
schen Tendenzen des Gruppenlebens, 1989

Milgram, Stanley,
Das Milgram-Experiment, 1974
Miller, Walter B.,

Die Kultur der Unterschicht — Ein Entstehungsmi-
lieu fur Bandendelinquenz, in: Sack, Fritz/Konig,
René (Hrsg.), Kriminalsoziologie, 3. Aufl. 1979,
339 ff.

Montenbruck, Axel,

Abwégung und Umwertung. Zur Bemessung der
Strafe flr eine und fur mehrere Taten, 1989



361

Montenbruck, Anthropology, 2010

Montenbruck, Praambel-
Humanismus, Zivilreligion 1, 2013

Montenbruck, Strafrechtsphiloso-
phie, 2010

Montenbruck, Weltliche Zivilreligi-
on, Zivilreligion 111, 2013

Montenbruck, Wurzeln, 2004, 193 ff.

Montenbruck, Zivilisation, 2010

Moore, Blame, 1997

Montenbruck, Axel,

Western Anthropology: Democracy and
Dehumanization, Freie Universitat Berlin, 2010,
open access und gedruckt

Montenbruck, Axel,

Demokratischer Praambel-Humanismus. Westli-
che Zivilreligion und universelle Triade ,,Natur,
Seele und Vernunft®,

Schriftenreihe Zivilreligion. Eine Rechtsphiloso-
phie als Kulturphilosophie. Zivilreligion I - Grund-
legung, 4. erneut erheblich erweiterte Auflage,
Freie Universitéat Berlin, 2013, open access

Montenbruck, Axel,

Strafrechtsphilosophie ( 1995 — 2010), Vergeltung,
Strafzeit, Siindenbock, Menschenrechtsstrafe, Na-
turrecht, 2. erweiterte Auflage, Freie Universitat
Berlin, 2010, open access und gedruckt

Montenbruck, Axel,

Weltliche Zivilreligion. Idee und Diskussion, Ethik
und Recht,

Schriftenreihe Zivilreligion. Eine Rechtsphiloso-
phie als Kulturphilosophie. Zivilreligion 111 - Nor-
mativer Uberbau, 2. erheblich erweiterte (Teil-)
Auflage, 2013, Freie Universitét, open access

Montenbruck, Axel,

Religiose Wurzeln des sékularen Strafens und Zivi-
lisation der Aggression, in: Heinrich,
Bernd/Hilgendorf, Eric/Mitsch, Wolf-
gang/Sternberg-Lieben, Detlev ( Hrsg.), Festschrift
fur Urich Weber zum 70. Geburtstag, 2004, 193 ff.

Montenbruck, Axel,

Zivilisation. Staat und Mensch, Gewalt und Recht,
Kultur und Natur, 2. Auflage, Freie Universitat,
2010, open access und gedruckt

Moore, Michael S.,

Placing Blame: A General Theory of The Criminal
Law, 1997



Moore, Liberty, 1998, 111 ff.

Morus, Utopia, 1996, 7 ff.

Mowen, J. C./Mowen, M. M., Time,
1991, 54 ff.

Mueller, Foundations, 1992, 195 ff.

Muller, Religion, 1990, 285 ff.

Minch, Dynamik, 1998

Minch, Theorie, 1982

Munkler, Terrorismus, 2001, 11 ff.

Murray/Feshbach, baby, 1978, 462
ff.

362

Moore, Michael S.,

Liberty and Supererogation, in: Byrd, Sharon
B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C. (Hrsg.),
Jahrbuch fiir Recht und Ethik, Band 6, 1998, 111
ff.

Morus, Thomas,

Utopia, in: Heinisch, Klaus J. (Hrsg.), Der utopi-
sche Staat. Ubersetzt und mit einem Essay ,,Zum
Verstdandnis der Werke*, Bibliographie und Kom-
mentar, 1996, 7 ff.

Mowen, John C./Mowen, Maryanne M.,

Time and Outcome Valuation: Implications for
Marketing Decision Making, Journal of Marketing
55 (1991), 54 ff.

Mueller, Dennis C.,

On the Foundations of Social Science Research,
Analyse und Kritik 1992 (14) Heft 2, 195 ff.

Miiller, Alois,

Religion, Kultur und Ethik unter Sékularisierungs-
bedingungen, in: Kohler, Georg/Kleger, Heinz
(Hrsg.), Diskurs und Dezision, Politische Vernunft

in der wissenschaftlich-technischen Zivilisation.
Hermann Libbe in der Diskussion, 1990, 285 ff.

Minch, Richard,

Globale Dynamik, Lokale Lebenswelten. Der
schwierige Weg in die Weltgesellschaft, 1998

Minch, Richard,

Theorie des sozialen Handelns. Zur Rekonstruktion
der Beitrage von Talcott Parsons, Emile Durkheim
und Max Weber, 1982

Miunkler, Herfried,

Terrorismus als Kommunikationsstrategie. Die
Botschaft des 11 September, Internationale Politik,
56. Jg. Heft 12 (2001), 11 ff.

Murray, Joan/Feshbach, Seymour,

Let’s not throw the baby out with the bathwater:
The catharsis hypothesis revisited, Journal of Per-
sonality 46 (1978), 462 ff.



363

Naucke, Entkriminalisierung, GA
1984, 199 ff.

Nelken, Law, 1987, 105 ff.

Nettler, Explaining, 1974

Neumann, Argumentationslehre,
1986

Nickel, attribution, 1974, 482 ff.

Nussbaum, Sozialdemokratismus,
1999, 24 ff.

Ockenfels, Religion, 2004, 175 ff.

Oechsler, Gerechtigkeit, 1997
Oelmuller, Schwierigkeiten, 1983, 9

ff.

Oestreich, Strukturprobleme, 1969,
179 ff.

Naucke, Wolfgang,

Uber deklaratorische, scheinbare und wirkliche
Entkriminalisierung, GA 1984, 199 ff.

Nelken, David,

Critical Criminal Law, Journal of Law and Society
14 (1987), 105 ff.

Nettler, Gwynn,
Explaining Crime, 1974
Neumann, Ulfrid,

Juristische Argumentationslehre; Ertrage der For-
schung, Band 224, 1986

Nickel, Ted W.,

The attribution of intention as a critical factor in
the relation between frustration and aggression,
Journal of Personality and Social Psychology 42
(1974), 482 ff.

Nussbaum, Martha C.,

Der aristotelische Sozialdemokratismus (1990), in:
dies., Gerechtigkeit oder Das gute Leben, 1999, 24
ff.

Ockenfels, Wolfgang,

Religion und Gewalt, in: Rauscher, Anton (Hrsg.),
Die Bedeutung der Religion fur die Gesellschaft.
Erfahrungen und Probleme in Deutschland und die
USA, 2004, 175 ff.

Oechsler, Jirgen,

Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag,
1997

Oelmuller, Willi,

Schwierigkeiten mit dem Schuldbegriff. Einige
philosophische Uberlegungen, in: Baumgartner,
Michael/Eser, Albin (Hrsg.), Schuld und Verant-
wortung. Philosophische und juristische Beitrage
zur Zurechenbarkeit menschlichen Handelns, 1983,
9 ff.

Oestreich, Gerhard,

Strukturprobleme des europdischen Absolutismus,
in: ders. (Hrsg.), Geist und Gestalt des frihmoder-
nen Staates. Auserwéhlte Aufsétze, 1969, 179 ff.



Ooyen, Sicherheit, 2007

Opp, Entstehung, 1983

Opp, Modell, 1986, 1 ff.

Opp, Verhalten, 1974

Otto, Generalpravention, 1982

Paliero, Selbstverstandnis, 2000, 75

ff.

Parsons, Structure, 1967

Pasemann, Reprasentation, 1996, 42

ff.

Pauleikhoff, Ideologie, 1986

364

Ooyen, Robert C. van,

Offentliche Sicherheit und Freiheit, Politikwissen-
schaftliche Studien zu Staat, Polizei und wehrhaf-
ter Demokratie, 2007

Opp, Karl-Dieter,
Die Entstehung sozialer Normen, 1983
Opp, Karl-Dieter,

Das Modell des Homo Sociologicus. Eine Explika-
tion und eine Konfrontierung mit dem utilitaristi-
schen Verhaltensmodell, Analyse und Kritik, 1986
(8) Heft 1, 1 ff.

Opp, Karl-Dieter,

Abweichendes Verhalten und Gesellschaftsstruk-
tur, 1974

Otto, Harro,

Generalpréavention und externe Verhaltenskontrol-
le, 1982

Paliero, Carlo E.,

Das Selbstverstandnis der Strafrechtswissenschaft
gegeniiber den Herausforderungen ihrer Zeit, in:
Eser, Albin/Hassemer, Winfried/Burkhardt, Bjorn
(Hrsg.), Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor
der Jahrtausendwende. Riickbesinnung und Aus-
blick, 2000, 75 ff.

Parsons, Talcott,

The Structure of Social Action (1937), 5. Aufl.
1967

Pasemann, Frank,

Reprasentation ohne Reprasentation. Uberlegungen
zu einer Neurodynamik modularer kognitiver Sys-
teme, in: Rusch, Gebhard/Schmidt, Siegfried
J./Breidbach, Olaf (Hrsg.), Interne Représentatio-
nen. Neue Konzepte der Hirnforschung, 1996, 42
ff.

Pauleikhoff, Bernhard,

Ideologie und Mord, Euthanasie bei ,,lebensunwer-
ten Menschen®, 1986



365

Pausenberger, Eigentum, 2008

Pawlik, Volk, 2006, 269 ff.

Philosophisches Warterbuch, 2009

Piaget, Urteil, 1983

Piers/Singer, Shame, 1971

Piliavin, 1. M./Piliavin, J. A./Rodin,
Costs, 1975, 429 ff.

Pomazal/Clore, Helping, 1973, 150 ff.

Popitz, Begriff, 1975

Popitz, Konstruktion, 1980

Popitz, Normen, 1961, 169 ff.

Pausenberger, Marcus A.,

Eigentum und Steuern in der Republik. Ein Beitrag
zum steuerverfassungsrechtlichen Halbteilungs-
grundsatz, 2008

Pawlik, Michael,

Kants Volk von Teufeln und sein Staat, in: Byrd,
B. Sharon/Hruschka, Joachim/Joerden, Jan H.
(Hrsg.), Jahrbuch fur Recht und Ethik, Band 14,
2006, 269 ff.

Philosophisches Waorterbuch,

Begrundet von Heinrich Schmidt. Neu bearbeitet
von Martin Gessmann, 23., vollstandig neu bear-
beitete Auflage, 2009

Piaget, Jean,

Das moralische Urteil beim Kinde (Le jugement
moral chez I'enfant, 1929), deutsch, 2. Aufl. 1983

Piers, Gerhart/Singer, Milton B.,

Shame and guilt: a psychoanalytic and a cultural
study, 1971

Piliavin, Irving M./Piliavin, Jane A./Rodin, Judith,

Costs, Diffusion and the Stigmatical Victim, Jour-
nal of Personality and Social Psychology 32,
(1975), 429 ff.

Pomazal, Richard J./Clore, Gerald L.,

Helping on the Highway: The Effects of Depend-
ency and Sex, Journal of Applied Social Psycholo-
gy 3 (1973), 150 ff.

Popitz, Heinrich,

Der Begriff der sozialen Rolle als Element der so-
ziologischen Theorie, 4. Aufl. 1975

Popitz, Heinrich,

Die normative Konstruktion von Gesellschaft,
1980

Popitz, Heinrich,

Soziale Normen, Archives Européennes de
Sociologie, Band 2, 1961, 169 ff.



Popitz, Phdanomene, 1986

Popitz, Praventivwirkung, 1968

Popper, Erkenntnis, 1984

Popper, Logik, 1989

Popper, Vermutungen, 1996

Posner, Analysis, 1986

Posner, Theory, 1985, 1193 ff.

Prechtl, Sprachphilosophie, 1999

Prigogine, Sein, 1988

Prigogine, Wurzeln, 1988, 19 ff.

Quine, Standpunkt, 1979

Raiser, Recht, 1999

Rawls, Justice, 2001

366

Popitz, Heinrich,

Phanomene der Macht. Autoritat - Herrschaft -
Gewalt - Technik, 1986

Popitz, Heinrich,

Uber die Praventivwirkung des Nichtwissens.
Dunkelziffer, Norm und Strafe, 1968

Popper, Karl R.,

Objektive Erkenntnis. Ein evolutionadrer Entwurf
(Objective Knowledge. An Evolutionary Ap-
proach, 1972), deutsch, 4. Aufl. 1984,

Popper, Karl R.,

Logik der Forschung, 9. Aufl. 1989
Popper, Karl R.,

Vermutungen und Widerlegungen, 1996
Posner, Richard A.,

Economic Analysis of Law, 3. Aufl. 1986
Posner, Richard A.,

An Economic Theory of the Criminal Law, CLR
85 (1985), 1193 ff.

Prechtl, Peter,
Sprachphilosophie, 1999
Prigogine, llya,

Vom Sein zum Werden. Zeit und Komplexitét in
den Naturwissenschaften, 1988

Prigogine, llya,

Die physikalisch-chemischen Wurzeln des Lebens,
in: Meier, Heinrich (Hrsg.), Die Herausforderung
der Evolutionsbiologie, 1988, 19 ff.

Quine, Willard van Orman,
Von einem logischen Standpunkt, 1979
Raiser, Thomas,

Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutsch-
land, 3. Aufl. 1999, als: Grundlagen der Rechtsso-
ziologie: Das lebende Recht, 6.Aufl. 2013

Rawls, John,
Justice as Fairness: A Restatement, 2001



367

Rawls, Theorie, 1993

Reiwald, Gesellschaft, 1973

Rideout, Name, 1992, 781 ff.

Riesebrodt, Cultus, 2007

Rohl, K. F., Rechtssoziologie, 1987

Rohl, K. F./R6hl, H. C., Rechtslehre,

2008

Rohr, Grundlagen, 2001

Roéhrich, Umgang, 2004, 639 ff.

Rohrich, Umgang, 2004, 639 ff.

Rorty, Pragmatismus, 2005, 76 ff.

Rawls, John,

Eine Theorie der Gerechtigkeit (A Theory of Justi-
ce), deutsch, 7. Aufl. 1993

Reiwald, Paul,

Die Gesellschaft und ihre VVerbrecher, neu heraus-
gegeben und mit Beitrdgen von Jager, Herbert und
Moser, Tilmann (1948), 1973

Rideout, Christopher,

So What’s in a Name? A Rethorical Reading of
Whashington’s Sexually Violent Predator Act, Pu-
get Sound Law Review 1992, 781 ff.

Riesebrodt, Martin,

Cultus und Heilsversprechen. Eine Theorie der
Religionen, 2007

Rohl, Klaus F.,
Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch, 1987
Rohl, Klaus F./Rohl, Hans C.,

Allgemeine Rechtslehre. Ein Lehrbuch, 3. Aufl.
2008

Rohr, Alexandre von,

Evolutionsbiologische Grundlagen des Rechts,
2001

Rohrich, Wilfrid,

Im Umgang mit der Macht: Das Prinzip der Repra-
sentation, in: Brink, Stefan,/Wolff, Heinrich A.
(Hrsg.), Gemeinwohl und Verantwortung, Fest-
schrift fur Hans Herbert von Arnim zum 65. Ge-
burtstag, 2004, 639 ff.

Ro6hrich, Wilfried,

Im Umgang mit der Macht: Das Prinzip der Repra-
sentation, Brink, Stefan/Wolff, Heinrich Amadeus
(Hrsg.), Gemeinwohl und Verantwortung, Fest-
schrift fir Hans Herbert von Arnim zum 65. Ge-
burtstag, 2004, 639 ff.

Rorty, Richard,

Pragmatismus, Davidson und der Wahrheitsbegriff,
in: Davidson, Donald/Rorty, Richard, Wozu gibt es
Wahrheit? Eine Debatte, herausgegeben und mit

einem Nachwort von Mike Sandbothe, 2005, 76 ff.



Rosenhan/Salovey, Emotion, 1981,
237 ff.

Roth, Gehirn, 1996

Roxin, Strafrecht AT I, 2006

Saage, Denken, 2006

Sack, Kontrolle, 1993, 16 ff.

Sack, Wege, 1988, 9 ff.

Sartre, Sein, 1974

Schachtschneider, Res publica res
populi, 1994

Schéfer, Grundlagen, 1989

368

Rosenhan, David L./Salovey, Peter,

Emotion and Altruism, in: Rushton, John
P./Sorrentino, Richard M. (Hrsg.), Altruism and
Helping Behavior: Social Personality and Devel-
opmental Perspectives, 1981, 237 ff.

Roth, Gerhard,

Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive
Neurobiologie und ihre philosophischen Konse-
quenzen, 5. Aufl. 1996

Roxin, Claus,

Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I. Grundlagen,
der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl. 2006

Saage, Richard,

Utopisches Denken im historischen Prozess. Mate-
rialien zur Utopieforschung, 2006

Sack, Fritz,

Strafrechtliche Kontrolle und Sozialdisziplinie-
rung, in: Frehsee, Detlev/Ldschper, Ga-
bi/Schumann, Karl F. (Hrsg.), Strafrecht, soziale
Kontrolle, soziale Disziplinierung, Jahrbuch fir
Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 15,
1993, 16 ff.

Sack, Fritz,

Wege und Umwege der deutschen Kriminologie in
und aus dem Strafrecht, in: Janssen, Hel-
mut/Kaulitzky, Reiner/Michalowski, Raymond
(Hrsg.), Radikale Kriminologie. Themen und theo-
retische Positionen der amerikanischen Radical
Criminology, 1988, 9 ff.

Sartre, Jean-Paul,
Das Sein und das Nichts, 1974
Schachtschneider, Karl A.,

Res publica res populi, Grundlegung einer Allge-
meinen Republiklehre. Ein Beitrag zur Freiheits-,
Rechts- und Staatslehre, 1994

Schafer, Helmut M.,

Grundlagen des Rechts. Einfuhrung in das Rechts-
denken, 1989



369

Schéfer/Ott, Analyse, JZ 1988, 213
ff.

Schafer/Ott, Lehrbuch, 1986

Schaffner, Religion, 2006, 29 ff.

Schapp, Freiheit, 1994

Scheffler, Diskriminierung, 1996, 103
ff.

Scheffler, Grundlegung, 1987

Scheffler, Hauptverhandlung, 2008

Schmidtchen, Strafrecht, 2002, 49 ff.

Schafer, Hans B./Ott, Claus,

Die 6konomische Analyse des Rechts — Irrweg
oder Chance wissenschaftlicher Rechtserkenntnis,
JZ 1988, 213 ff.

Schafer, Hans B./Ott, Claus,

Lehrbuch der 6konomischen Analyse des Zivil-
rechts, 1986

Schaffner, Martin,

Religion und Gewalt. Historiographische Verknup-
fungen, in: Greyerz, Kaspar von /Siebenhiner,
Kim (Hrsg.), Religion und Gewalt. Konflikte, Ri-
tuale Deutungen (1500 — 1800), 2006, 29 ff.

Schapp, Jan,

Freiheit, Moral und Recht. Grundziige einer Philo-
sophie des Rechts, 1994

Scheffler, Uwe,

Diskriminierung von sozialen Randgruppen durch
das kriminalsoziologische Konzept abweichenden
Verhaltens? Probleme und Alternativen, in:
Joerden, Jan C. (Hrsg.), Diskriminierung - Antidis-
kriminierung, 1996, 103 ff.

Scheffler, Uwe,

Grundlegung eines kriminologisch orientierten
Strafrechtssystems unter Beriicksichtigung wissen-
schaftstheoretischer VVoraussetzungen und des ge-
sellschaftlichen Strafbedurfnisses, 1987

Scheffler, Uwe

Hauptverhandlung in: Heghmanns, Micha-
el/Scheffler, Uwe, (Hrsg.), Handbuch zum Straf-
verfahren, Kap. VII, 2008

Schmidtchen, Dieter,

Wozu Strafrecht? Einige Anmerkungen aus 6ko-
nomischer Sicht, in: Ott, Claus/Schafer, Hans-
Bernd, Die Praventivwirkung zivil- und strafrecht-
licher Sanktionen, 2002, 49 ff.



Schmidtchen, Strafrecht, 2004, 123
ff.

Schneider, H.-J., Kriminologie, 2001

Schneider, K./Schmalt, Motivation,
2000

Scholz, Grundgesetz, 1998, 11 ff.

Schulz-Hageleit, Alltag, 1989

Schumann, Zeichen, 1968

Schinemann, Strafrechtsdogmatik,
2001, 1 ff.

Schurz, Uberprifung, 1985, 160 ff.

Schwintowski, Konzept, 1992, 35 ff.

Schwintowski, Theorie, JZ 1998,
581 ff.

370

Schmidtchen, Dieter,

Wozu Strafrecht? Another View of the Cathedral,
in: Radtke, Henning/Miill, Egon/Britz, Gui-
do/Koriath, Heinz/Miller-Dietz, Heinz (Hrsg.),
Muss Strafe sein? Kolloquium zum 60. Geburtstag
von Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Heike Jung,
2004, 123 ff.

Schneider, Hans-Joachim,

Kriminologie fur das 21. Jahrhundert, 2001
Schneider, Klaus/Schmalt, Hans-Dieter,
Motivation, 3. Aufl. 2000

Scholz, Rupert,

Das Bonner Grundgesetz und seine identitatsstif-
tende Wirkung in Deutschland, in: Konrad Ade-
nauer Stiftung (Hrsg.), Die Akzeptanz des Rechts-
staates, 1998, 11 ff.

Schulz-Hageleit, Peter,
Alltag-Macht-Folter, 1989
Schumann, Karl F.,

Zeichen der Unfreiheit. Zur Theorie und Messung
sozialer Sanktionen, 1968

Schiinemann, Bernd,

Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft, in: Schiine-
mann, Bernd/Achenbach, Hans/Bottke, Wilf-
ried/Haffke, Bernhard/Rudolphi, Hans-Joachim
(Hrsg.), Festschrift fur Claus Roxin zum 70. Ge-
burtstag am 15. Mai 2001, 2001, 1 ff.

Schurz, Grete,

Experimentelle Uberpriifung des Zusammenhangs
zwischen Personlichkeitsmerkmalen und der Be-
reitschaft zu destruktivem Gehorsam gegentber
Autoritaten, Zeitschrift fir Experimentelle und
Angewandte Psychologie 32 (1985), 160 ff.

Schwintowski, Hans-Peter,

Das Konzept funktionaler Interdependenz zwi-
schen Okonomie und Recht, Rechtstheorie 1992,
35 ff.

Schwintowski, Hans-Peter,
Okonomische Theorie des Rechts, JZ 1998, 581 ff.



371

Scott, Internalization, 1971

Searle, Ought, 1989, 261 ff.

Seelmann, Hilfeleistung, JuS 1995,

281 ff.

Seelmann, Hilfeleistung, JuS 1995,
281 ff.

Seher, Normativitat, 2007, 66 ff.

Seidler, Blick, 1995

Seidler, Scham, 1997, 119 ff.

Seidler, Scham, 2000, 624 ff.

Senghaas, Frieden, 2004

Senghaas, Kultur, 2005, 666 ff.

Scott, Marvin B.,

Internalization of Norms: A Sociological Theory of
Moral Commitment, 1971

Searle, John R.,

How to Derive Ought from s, in: Hudson, William
D. (Hrsg.), The Is/Ought Question, 1989, 261 ff.

Seelmann, Kurt,

,Unterlassene Hilfeleistung* oder: Was darf das
Strafrecht?, JuS 1995, 281 ff.

Seelmann, Kurt,

,Unterlassene Hilfeleistung® oder: Was darf das
Strafrecht?, JuS 1995, 281 ff.

Seher, Gerhard,

Normativitat und Rationalitat in der Rechtsdogma-
tik, in: Bung, Jochen/Valerius, Brian/Ziemann,
Sascha (Hrsg.), Normativitat und Rechtskritik,
2007, 66 ff.

Seidler, Giinter H.,

Der Blick des Anderen. Eine Analyse der Scham,
1995

Seilder, Giinter H.,

Scham und Schuld. Zum alteritatstheoretischen
Verstandnis selbstreflexiver Affekte, Zeitschrift fiir
psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 43
(1997), 119 ff.

Seidler, Giinter H.,

Scham, in: Mertens, Wolfgang/Waldvogel, Bruno
(Hrsg.), Handbuch psychoanalytischer Grundbe-
griffe, 2000, 624 ff.

Senghaas, Dieter,
Zum irdischen Frieden, 2004
Senghaas, Dieter,

Uber die Kultur des Friedens, in: Delbriick,
Jost/Dicke, Klaus/Hobe, Stephan/Meyn, Karl-
Ulrich/Peters, Anne/Riedel, Eibe/Schiitz, Hans-
Joachim/Tietje, Christian (Hrsg.), Weltinnenrecht,
Liber amicorum, 2005, 666 ff.



Shatan, Trauer, 1983, 220 ff.

Simmel, Soziologie, 1992

Simon, Sprachphilosophie, 1981

Singer, Verschaltungen, 2004, 30 ff.

Soeffner, Terror, 2003, 51 ff.

Sommer, Gewalt, 1998, 206 ff.

Spittler, Norm, 1970

Sponsel, Psychologie, 2010

Staudigl, Praxis, 2008, 121 ff.

372

Shatan, Chaim F.,

Militarisierte Trauer und Rachezeremoniell, in:
Passett, Peter/Modena, Emilio (Hrsg.), Krieg und
Frieden aus psychoanalytischer Sicht, 1983, 220 ff.

Simmel, Georg,

Soziologie. Untersuchungen tber die Formen der
Vergesellschaftung, Gesamtausgabe, Band 11,
Rammstedt, Otthein (Hrsg.), 1992

Simon, Josef,
Sprachphilosophie, 1981
Singer, Wolf,

Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten aufho-
ren, von Freiheit zu sprechen, in: Geyer, Christian
(Hrsg.), Hirnforschung und Freiheit, 2004, 30 ff.

Soeffner, Hans-Georg,

Terror als Form faszinierender Gewalt, in: Hitzler,
Ronald/Reichertz, Jo (Hrsg.), Irriterte Ordnung,
Die gesellschaftliche Verabeitung von Terror,
2003, 51 ff.

Sommer, Gert,

Internationale Gewalt: Friedens- und Konfliktfor-
schung, in: Bierhoff, Hans Werner/Wagner, Ulrich
(Hrsg.), Aggression und Gewalt. Phdnomene, Ur-
sachen und Interventionen, 1998, 206 ff.

Spittler, Gerd,
Norm und Sanktion, 2. Aufl. 1970
Sponsel, Rudolf,

Allgemeine und integrative Psychologie der Strafe:
Wozu taugen Strafen, was setzt ihre Wirksamkeit
voraus, wie funktionieren sie?, in: Rathsmann-
Sponsel, Irmgard/Sponsel, Rudolf (Hrsg.), Internet
Publikation fur Allgemeine und Integrative Psy-
chotherapie, 2010

Staudigl, Michael,

Praxis der Nicht-Indifferenz. Zum Verhéltnis von
Ethik und Politik nach Lévinas, in: Hagedorn,
Ludger/Staudigl, Michael (Hrsg.), Uber Zivilisati-
on und Differenz, Beitrdge zu einer politischen
Ph&nomenologie Europas, 2008, 121 ff.



373

Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte,

2005, 9 ff.

Stolleis, Namen, 2004

Stolting, Wissenschaft, 1974

Stratenwerth, Zukunft, 1977
Stroebe/Hewstone/Stephenson, Sozi-

alpsychologie, 1997

Stuckenberg, Vorstudien, 2007

Sturma, Universalismus, 2000, 257 ff.

Sumner, Politics, 1990

Suter, Rechtsauflésung, 1983

Sykes/Matza, Techniken, 1979, 360
ff.

Stollberg-Rilinger, Barbara,

Was heiRt Kulturgeschichte des Politischen?, in:
ders. (Hrsg.), Was heil3t Kulturgeschichte des Poli-
tischen? Zeitschrift fir Historische Forschung,
Beiheft 35 (2005), 9 ff.

Stolleis, Michael,

Im Namen des Gesetzes, 2004
Stolting, Erhard,

Wissenschaft als Produktivkraft, 1974
Stratenwerth, Ginter,

Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips,
1977

Stroebe, Wolfgang/Hewstone, Miles/Stephenson,
Geoffrey M.,

Sozialpsychologie. Eine Einfiihrung, 3. Aufl. 1997
Stuckenberg, Carl-Friedrich,

Vorstudien zu Vorsatz und Irrtum im Voélkerstraf-
recht. Versuch einer Elementarlehre fir eine tber-
nationale VVorsatzdogmatik, 2007

Sturma, Dieter,

Universalismus und Neoaristotelismus. Amartya
Sen und Martha C. Nussbaum tiber Ethik und sozi-
ale Gerechtigkeit, in: Kersting, Wolfgang (Hrsg.),
Politische Philosophie des Sozialstaats, 2000, 257
ff.

Sumner, Colin,
Censure Politics and Crimnal Justice, 1990
Suter, Daniel,

Die Rechtsauflésung durch Angst und Schrecken.
Zur Dynamik des Terrors im totalitaren System,
1983

Sykes Gresham M./Matza, David,

Techniken der Neutralisierung: Eine Theorie der
Delinquenz (deutsche Ubersetzung), in: Sack,
Fritz/Konig, Rene (Hrsg.), Kriminalsoziologie, 3.
Aufl. 1979, 360 ff.



Sykes/Matza, Techniques, 1957, 664
ff.

Tammelo, Philosophie, 1982

Tammelo, Ungerechtigkeit, 1980, 30
ff.

Thaler, Curse, 1992, 191 ff.

Thomae, Motivationssysteme, 1983, 1
ff.

Thomas von Aquin, Summa
theologica, 1953

Thurmann, Deviance, 1984, 291 ff.

Trapp, Utilitarismus, 1988

Trivers, Evolution, 1971, 35 ff.

Trotha, Dominanz, 1980, 141 ff.

374

Sykes, Gresham M./Matza David,

Techniques of Neutralisation: A theory of delin-
quency, American Sociological Review 1957, 664
ff.

Tammelo, llmar,

Zur Philosophie der Gerechtigkeit; Salzburger
Schriften zur Rechts-, Staats- und Sozialphiloso-
phie, Band 1, 1982

Tammelo, llmar,

Ungerechtigkeit als Grenzsituation, in: 61. Scho-
penhauer-Jahrbuch fiir das Jahr 1980, 30 ff.

Thaler, Richard H.,

The Winner’s Curse, Journal of Economic Perspec-
tives 2 (1992), 191 ff.

Thomae, Hans,

Spezielle Motivationssysteme, in: Thomae, Hans
(Hrsg.), Enzyklopéadie der Psychologie, Serie 1V,
Band 2, 1983, 1 ff.

Thomas von Aquin,

Summa theologica, in: Katholischer
Akademikerverband (Hrsg.), Recht und Gerechtig-
keit, 1953

Thurmann, Quints, C.,

Deviance and the neutralization of moral commit-
ment — An imperical analysis, Deviant Behavior,
1984, 291 ff.

Trapp, Rainer W.,

,.Nicht-klassischer* Utilitarismus. Eine Theorie der
Gerechtigkeit, Philosophische Abhandlungen 55,
1988

Trivers, Robert,

The Evolution of reciprocal Altruism, Quaterly
Review of Biology 46 (1971), 35 ff.

Trotha, Trutz von,

Die Dominanz von Rechtsnormen in der Organisa-
tion sozialen Verhaltens, Zeitschrift fiir Rechtsso-
ziologie 1980, 141 ff.



375

Tribner, Worterbuch, 1955-1956

Trusted, Inquiry, 1987

Tschentscher, Konsensbegriff, 2002,
43 ff.

Uhle, Verfassungsstaat, 2004

Vanberg, Morality, 1988

Vanberg, Rules, 1988, 146 ff.

Vanberg, Verbrechen, 1982

Vitiello, Strikes, 1997, 395 ff.

Vollmer, Erkenntnistheorie, 1998

Vollmer, Mesokosmos, 1983, 29 ff

Trubner, Karl,

Deutsches Worterbuch, Band 6 (S), 1955; Band 7
(T -V), 1956

Trusted, Jennifer,

Inquiry and Understanding: An Introduction to
Explanation in the Physical and Human Sciences,
1987

Tschentscher, Axel,

Der Konsensbegriff in Vertrags- und Diskurstheo-
rien, Rechtstheorie 2002, 43 ff.

Uhle, Arnd,

Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Iden-
titat, 2004

Vanberg, Viktor,
Morality and Economics, 1988
Vanberg, Viktor,

Rules and Choice in Economics and Sociology,
Jahrbuch fiir Neuere Politische Okonomie 1988,
146 ff.

Vanberg, Viktor,

Verbrechen, Strafe und Abschreckung. Die Theorie
der Generalpravention im Lichte der neueren sozi-
alwissenschaftlichen Diskussion; Recht und Staat
in Geschichte und Gegenwart 509, 1982

Vitiello, Michael,

Three Strikes: Can We Return to Rationality?,
Journal of Criminal Law and Criminology, 1997,
395 ff.

Vollmer, Gerhard,

Evolutiondre Erkenntnistheorie. Angeborene Er-
kenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psy-
chologie, Linguistik, Philosophie und Wissen-
schaftstheorie, 7. Aufl. 1998

Vollmer, Gerhard

Mesokosmos und objektive Erkenntnis, in: Lorenz.
Konrad / Wuketis Franz M. (Hrsg.), Die Evolution
des Denkens, 1983, 29 ff



Vollmer, Mesokosmaos, 2000, 340 ff.

Waldmann, Kategorisierung, 2002,
432 ff.

Walz, Begriff, 2005, 96 ff.

Weber, H.-M., Abschaffung, 1999

Weber, M., Wirtschaft, 1976

Weinfurter, Welt, 2005, 1 ff.

Weis, Subkultur, 1988, 243 ff.

Whorf, Language, 1956, 246 ff.

376

Vollmer, Gerhardt.

Konnen wir den sozialen Mesokosmos verlassen?
In: Mittelstraf3, Jurgen (Hrsg.), Die Zukunft des
Wissens. XVIII. Deutscher Kongress fur Philoso-
phie (Konstanz 1999). 2000, 340 ff

Waldmann, Michael R.,

Kategorisierung und Wissenserwerb, in: Misseler,
Jochen/Prinz, Wolfgang (Hrsg.), Allgemeine Psy-
chologie, 2002, 432 ff.

Walz, Rainer,

Der Begriff der Kultur in der Systemtheorie, in:
Stollberg-Rilinger, Barbara (Hrsg.), Was heif3t Kul-
turgeschichte des Politischen?, Zeitschrift fur His-
torische Forschung Beiheft 35 (2005), 96 ff.

Weber, Hartmut-Michael,

Die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe.
Fur eine Durchsetzung des Verfassungsanspruchs,
1999

Weber, Max,

Wirtschaft und Gesellschaft. GrundrifR der verste-
henden Soziologie, Erlauterungsband von Winc-
kelmann, Johannes, 5. revidierte Aufl.1976

Weinfurter, Stefan,

Die Welt der Rituale: Eine Einleitung, in: Ambos,
Claus/Holz, Stephan/Schwedler, Ge-
rald/Weinfurter, Stefan (Hrsg.), Die Welt der Ritu-
ale. Von der Antike bis heute, 2005, 1 ff.

Weis, Kurt,

Subkultur der Strafanstalt, in: Blau, Gin-
ter/Schwind, Hans-Dieter (Hrsg.), Strafvollzug in
der Praxis. Eine Einfuhrung in die Probleme und
Realitaten des Strafvollzuges und der Entlassungs-
hilfe (1976), 2. Aufl. 1988, 243 ff.

Whorf, Benjamin L.,

Language, Thought, and Reality, in: Caroll, John
B. (Hrsg.), Language, Thought and Reality, Select-
ed Writings of Benjamin Lee Whorf, Cambridge
MA 1956, 246 ff.



377

Whorf, Relation, 1956, 134 ff. Whorf, Benjamin L.,

Relation of Habitual Thought and Behavior to
Language, in: Caroll, John B. (Hrsg.), Language,
Thought and Reality, Selected Writings of Benja-
min Lee Whorf, Cambridge MA 1956, 134 ff.

Whyte, Sozialstruktur, 1996 Whyte, Wiliam F.,

Die Street Corner Society — die Sozialstruktur ei-
nes Italienerviertels, 1996

Wiesner, Erfindung, 1998 Wiesner, Wolfgang,

Die Erfindung der Individualitat oder Die zwei
Gesichter der Evolution, 1998

Williams, Selection, 1992 Williams, George C.,
Natural Selection, 1992

Wilson, Sociobiology, 1978 Wilson, Edward O.,
Sociobiology: The new synthesis (1975), 6. Aufl.
1978

Winkel, Behavior, 1997, 65 ff. Winkel, Frans, W.,

Criminal Behavior and the Pre-Victimization Pro-
cess, in: de Gruyter, Walter (Hrsg.), Advances in
Psychology and Law, 1997, 65 ff.

Winnicott, Explorations, 1989 Winnicott, Donald W.,
Psychoanalytic Explorations, 1989

Wiswede, Einfihrung, 2000 Wiswede, Glinter,
Einflhrung in die Wirtschaftspsychologie, 3. Aufl.
2000

Wittig, Verbrecher, 1993 Wittig, Petra,

Der rationale VVerbrecher. Der 6konomische Ansatz
zur Erklarung kriminellen Verhaltens, 1993

Wittig, Welt, 1998, 73 ff. Wittig, Petra,

Eine ,,Neue 6konomische Welt“. Rettet der
dispositionelle Nutzenmaximierer den 6konomi-
schen Ansatz?, Rechtstheorie 29 (1998), 73 ff.

Wolf, Verhutung, 1992 Wolf, Jean-Claude,

Verhutung oder Vergeltung? Einfihrung in ethi-
sche Straftheorien, 1992



Wrong, Conception, 1961, 183 ff.

Waulf, Anthropologie, 2009

Wurmser, Maske, 1993

Wartenberger, Auslegung, 2001, 223
ff.

Ziemke, Selbstorganisation, 1991, 25
ff.

Zimbardo/Ruch, Psychologie, 1978

Zimmermann, I1s-Ought, 1989, 83 ff.

Zippelius, Ausschluf3, JuS 1985, 755

ff.

Zoglauer, Modelltbertragung, 1994,
12 ff.

378

Wrong, Dennis H.,

The Oversozialized Conception of Man in Modern
Sociology, American Sociological Review 1961,
183 ff.

Wulf, Christoph,

Anthropologie, Geschichte, Kultur, Philosophie,
2009

Wurmser, Léon,

Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von
Schameffekten und Schamkonflikten, 2. Aufl. 1993

Wirtenberger, Thomas,

Auslegung von Verfassungsrecht — realistisch be-
trachtet, in: Bohnert, Joachim/Gramm, Chris-
tof/Kindh&user, Urs/Rinken, Alfred/Robbers, Ge-
rhard (Hrsg.), Verfassung — Philosophie — Kirche,
Festschrift fir Alexander Hollerbach zum 70. Ge-
burtstag, 2001, 223 ff.

Ziemke, Axel,

Selbstorganisation und transklassische Logik, in:
Niedersen, Uwe/Pohlmann, Ludwig (Hrsg.),
Selbstorganisation. Jahrbuch fur Komplexitéat in
den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften,
Band 2: Der Mensch in Ordnung und Chaos, 1991,
25 ff.

Zimbardo, Philip G./Ruch, Floyd L.,
Lehrbuch der Psychologie, 1978
Zimmermann, Marvin,

The Is-Ought: An unnecessarily dualism, in: Hud-
son, William D. (Hrsg.), The Is/Ought Question,
1989, 83 ff.

Zippelius, Reinhold,

Ausschlu und Meidung als rechtliche und gesell-
schaftliche Sanktionen, JuS 1985, 755 ff.

Zoglauer, Thomas,

Modellubertragung als Mittel interdisziplinarer
Forschung, in: Maier, Wolfgang/Zoglauer, Thomas
(Hrsg.), Technomorphe Organismus-Konzepte.
Modelllbertragungen zwischen Biologie und
Technik, 1994, 12 ff.



	Axel Montenbruck
	Mittelwelt und Drei-Drittel-Mensch
	1. Teilbuch
	Anthropologie: Gewalt, Nutzen und Scheinaltruismus
	2. Teilbuch
	Psychobiologie des Menschen: Heiligung und Dehumanisierung, Tabu und Neutralisierung
	3. Teilbuch
	Humanum- als Mittelwelt und als ganzheitliches Metasystem
	Inhaltsübersicht
	Vorwort zur zweiten (Teil-) Auflage und Überblick
	1. Teilbuch
	Anthropologie – Gewalt, Nutzen und Scheinaltruismus
	1. Kapitel
	Gewalt und Nutzen
	I. Vorverständnis: Naturalismus, das Böse-Sein und die Kulturidee
	II. Vielfältigkeit der Gewalt
	III. Recht und Zwang
	IV. Gewaltakte und Rechtspolitik
	V. Gewalt, Herrschaft und Verherrlichung der Gewalt

	2. Kapitel
	Nutzen und Strafe als interdisziplinärer und postmoderner Prüfstein
	I. Ausrichtung und Hypothesen
	II. Kollektivistisch-systemische Rechtssoziologie und rational-individualistische Rechtstheorie
	III. Sanktionen, Macht, Egoismus
	IV. Modell des rationalen „homo oeconomicus“
	V. Nützlichkeitsansätze in der Strafrechtswissenschaft
	VI. Verbindung des „homo sociologicus“ und des „homo oeconomicus“

	3. Kapitel
	Altruismus (Supererogation) und Scheinaltruismus
	I. Altruismus und Solidarität
	II. Scheinaltruismus, das U-Bahn-Experiment und die Idee der genetische Rückversicherung
	III. Scheinaltruismus als ökonomisches Sparen, Rückblick

	2. Teilbuch
	Psychobiologie des Menschen - Heiligung und Dehumanisierung, Tabu und Neutralisierung
	4. Kapitel
	Heilige Gewalt und Herrschertabu
	I. Heilige Gewalt und opfernder Mensch
	II. Tabu und Würde
	III. Psychoanalyse und Tötungsdelikte: Scham und Schuld

	5. Kapitel
	Psychobiologische Realität der Dehumanisierung: Aggression, Strafe und Neutralisierungstechniken
	I. Motivationspsychologie und Strafe
	II. Kriminologie und Aggression
	III. Psychogramm des Strafens und Menschenbilder nach dem Milgram- und dem Zimbardo-Experiment
	IV. Doppelthese: Kriegerische Entmenschlichung von Opfer und Täter und friedlicher Versuch der Re-Humanisierung
	V. Psychologie der moralischen Entwicklung des jungen Menschen

	6. Kapitel
	Genetische Begründung: Mensch als biopsychisches „Kind-Übereltern-Wesen“
	I. These und erste Annäherung
	II. Zweite Annäherung: Fortlebender Geist
	III. Ableitungen aus diesem Grundmodell

	3. Teilbuch
	Humanum- als Mittelwelt und als ganzheitliches Metasystem
	7. Kapitel
	Westliche Zivilisation als Friedensreligion der Personen
	I. Alternative des Chaos
	II. Bekenntnischarakter
	III. Zivilreligion als Verinnerlichung der Rückbindung
	IV. Fiktion des Gläubigen als Freien

	8. Kapitel
	Idee der humanen „Mittelwelt“
	I. Zweipoliges Begründen
	II. Zum westlichen Zwei-Welten-Ansatz
	III. Irdisches Pendeln zwischen den Welten, psychische Identität und kollektive Kultur
	IV. Gerechtes Recht und die Tat eines Akteurs als die pragmatische Mitte zwischen Sollen und Sein
	V. Synkretismus bei Kant und Dreifaltigkeit von „Gut, Böse und Recht“
	VI. Vernunft der Abwägung und Vermittlung zwischen „Freiheit, Gleichheit und Solidarität“
	VII. Zwischenergebnis: Mittelwelt und mehrere Dreifaltigkeiten

	9. Kapitel
	Mitte, Vermittlung und deren Orte
	I. Vermittlung und Synthese
	II. Mitte und Pragmatismus
	III. Mitte und Sprache
	IV. Mitte und Politik
	V. Mitte und Negativa
	VI. Mitte und verfremdende Orte der Kommunikation
	VII. Schriften als Vergegenständlichung

	10. Kapitel
	Einzelne Gedanken
	I. Eine Spekulation: Der Drei-Drittel-Mensch oder die De- und die Rehumanisierung nach dem Milgram-Modell
	II. These: Säkularer Humanismus
	III. Westliche Zivilisation des Rechtsstaates als Utopie

	11. Kapitel
	Weltliche Mediation: Heilung, Rechtspflege und Strafe
	I. Politischer Mensch als säkularer Mittler-Richter
	II. Verarbeitung von existenziellen Verletzungen
	III. Recht als ethische Kunst und der Jurist als Repräsentant der demokratischen Rechtsperson
	IV. Rückblick auf die drei Begründungen der Strafe

	12. Kapitel
	Thesen zur „Mittelwelt der Vermittlung“, zum empathischen Totenkult und zum biologischen Übereltern-Ich des Menschen
	I. Einige Thesen zur „Mittelwelt“
	II. Tod und Totenkult
	III. Zivilisationsidee als politisches Identitätsmodell
	IV. Soziobiologisches Menschenmodell
	V. Präambel-Religion und pragmatische Moral

	13. Kapitel
	Demokratische Imperative und Schlussbemerkung
	I. Demokratische Imperative
	II. Schluss

	Namensverzeichnis
	Literaturverzeichnis

